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Tagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Ordentliche Wintersttzung. 1862

Kreisschreiben

an

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes.

Bern, ven 27. November 1862.

Herr Gioßrarh!

Der Unterzeichnete hat im Einverständnisse mit vein Re-
gierungsraihe beschlossen, ven Großen Rath auf Montag den
8. Dezember nächsthin zu: ordentlichen Wintersttzung einzuberufen.

Sie werden demnach eingeladen, sich an dem bezeichneten

Tage, des Vormittags 10 Uhr, im gewohnten Sitzungslokale

des Großen Rathes auf dem Ralhhause in Bern einzu-
sinden.

Die Gegenstände, welche zur Behandlung kommen werden,
sind folgende:

^ G e s e tz e s e n t w ü r f e.

. Solche, die zur zweiten Berathung vorgelegt
werden:

Gesetz über die Amrsdauer der Beamten der Kantonalbank.

. Früher v orgelegene, aber nicht zur Behandlung
gekommene G e f e tz e s e nlwür fe:

1) Gesetz über Einführung der örtlichen VormundschastS-
pflege.

2) Militärfleuergesey.

Tagblatt des Großen Rathes ISSS.

3) Gesetz, betreffend die Revision des Bergwerkgesetzes vom
17. Mai 1853.

4) Gesetz über die Ausübung der medizinischen Berufsarten.
5) Gesetz über das Erbrecht der Unehelichen.

c. Neu vorgelegte Gesetz eSentwürfe :

1) Gesetz über Aufhebung der Stelle eines Berichterstatters
im Atmenwesen und Creirung einer Sekretärstelle dieser
Direktion.

2) Gesetz über leichtere Rekrutirung der Kavallerie.
3) Einkommcnssteuergesetz.

k. Vortrage.
a. Des Regierungspräsidenten:

Ersatzwahlen in den Großen Rath und Wahlbeschwerden.

t,. Der Direktion des Znnern:
1 Laisse centrale cles pauvres cl u clistrict cle Lourtelar^,

Genehmigung eines LiegenschaftSankaufs.
2) Nachkredü für Viehprämien.

c. Der Direktion der Justiz, und Polizei:
1) Naluralisaiionsgesuche.
2) Strafnachlaßgesuche.
3) Gesuch von Köniz um Entfernung der Sträflinge auS

der dortigen Gegend.
4) Nachkredit für daS Landjägerkorpö.
5) Bestimmung der Zeit des Inkrafttretens der revidirten

SamMlüng der Gksetze und Dekrete.
6) Vorstellung des Einwohnergemeinderathes von Bern, be¬

treffend die Bestätigung des Polizei-JnspektorS.
7) Strafanstalt Bern, Frage wegen Ankauf eines Güter-

komplereS rc.
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ck. Der Direktion ves KirchenwesenS:

1) StaatSbeitrag an den Bau der reformirten Kirche in
Solothurn.

2) Ertheilung des ErpropriationSrechtS an die Gemeinde
Schwarzencgg für Erweiterung ihres Kirchhofes.

e. Der Finanz-Direktion:

1) Vervollständigung der der Oberländer-Hypothekarkasse
zukommenden 5 Millionen Franken

2) Passation der StaatSrechnung von 1861.
3) Hypothekarkasse, Erhöhung der Depotgelder.
4) Huttwyl, Zollablösung.
5) Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben deS Staates

für das Jahr 1863.

t. Der Militär-Direktion:
Nachkreditbegehren.

A Der Bau-Direktion:

1) Betreffend Hochbauten und Brückenbauten.
2) Betreffend Kredilüberlragungcn.

6. Der Erz ieh u n gS-Direktio n :

1) Koppigen, Erpropriation für einen SchulhauSbau.
2) Kehrsatz, „ „ „ „
3) Nachkredii für das Lehrerinnenseminar in DelSberg.

i. Der Direktion der Domainen und Forsten:

Kantonnemente, Käufe und Verkäufe.

Ic. Der Bittschriftenkommission (eventuell):

1) Beschwerde des Herrn Fürsprecher Renaud gegen den
Appellations- und KassationShof.

2) Beschwerde teS GemeinderalhS von Büren, betreffend
Beleuchtung der Aarbrücke.

<3. Wahlen:
1) Zweier Ständeräthe
2) Des StaalSschreiberS.
3) „ Salzhandlungsverwalters.
4) „ ZuchihausverwalterS.
5) Der Gerichtspräsidenten von Freibergen und Thun.
6) Vertheilung der Direktionen deS RegierungSrathS.

Für den ersten SitzungStag werden auf die Tagesordnung
gesetzt:

die Vorträge deS Regierungspräsidenten;
die StaatSrechnung für das Jahr 1861;
der Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Staates

für das Jahr 1863.

Die Wahlen finden Mittwoch den 16. Dezember statt.

Mit Hochschätzung!

Der Großrathspräsident:
Cd. Carlin.

Uebersicht

der Staatsrechnung
vom Jahr 1861.

Einnehmen.

I. Ertrag des Staatsvermögens.

Liegenschaften.

Waldungen
HL. Die HolzspeditionSanstalt hat
in 1861 weder Gewinn noch Verlust

zu verzeigen; der kleine Ein-
nahme-Ueberschuß derselben wurde
durch Abzug an der Schätzung des

HolzvorrathS aufgehoben.
Domänen

Budget für
18kl.

Fr.
275.676

Rechnung für
t86t.
Fr. Rp.

280,101. 9»

46.750 47,908. 28

322,426 328.010. 18

L. Kapitalien.
Ertrag deS Kapitalfonds der Hypothe

karkasse

Ertrag deS KapitalfondS deS innern
Zinsrodels
HL. Der Ertrag der Hypothekar-

kassc war Fr. '257,538. 26
Da die Fr. 2,000.000
Ostwestbahn-Akiien
keinen Ertrag hatten,
so ergab sich im ZinS-
rodel infolge des Zinses

deS Anleihensvon
gleichem Betrage ein

Ausfall von Fr. 58,482. 48

Gleich obigen Fr. 199,055. 78

Ertrag deS Kapitalfonds der Domänen-
kasse

Zins des KapitalfondS der Zehnt- und
BodenzinSliquidation

Zins deS Kapitals der Kantonalbank-
Obligationen-Liquidation

Zins und Gewinn des KapitalfondS
der Kantoualbank

ZinS deS KapitalfondS der Salzhandlung

ZinS deS KapitalfondS der StaatS-
apotheke

Zinse auS momentanen Anlagen von
Geldern ber KantonSkasse

256.200

30,365
199.055. 73

36,000

20,000

1,120

200,000

16,000

800

37,194. 05

23,937. 02

52 50

219.875. —

16,000. —

800. -
110,209. 09

560,485 607,123. 44

U. Ertrag der Regalien.

Salzhandlung
Postregal
Bergbauregal
Fischereizinse
Jagdpalente

770,000
249,252

11.514
4.90»

17,500

791.848. 07
218,691. 05

2.728. 17
4.316. 25

22.672. 55

1,053,166 1,040,256. »9
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111. Ertrag der Abgaben.

á. Indirekte A bZgja ben.

Zölle Hund Lizenzgebühren. Entschädigung

vom Bunde
Ohmgeld
Patent« und KonzessionSgebühren
Stempel
Amtsblatt
HandänvcrungS- und EinregistrirungS-

gebühren
Kanzlei- und GerichtSemolumente
Bußen und Konfiskationen
Militärsteuern
Erb- und Schenkungsabgaben

Budget für Rechnung für
186t. 1861.

Fr. Fr. Rp.

275.000 275,000. —
710,000 9>0,008. 93
190.000 207.080. 50
108.000 124.608. 22

3.900 7.,48. 90

138,000
52,000
18,000
50.000

100.000

168.711. 08
57.255. 04
15,558 l9
57.753, 50

,48.914. 70

Uebcrtrag:

L. Regierun gSstatthalter und
AmtSverweser.

Besoldungen
Büreaukosten
BeholzungSkostcn
Miethzinfe für Audienz-Lokalien und

Archive

1". A m i S s ch r e i b er.

Besoldungen
Mielhzinse für Kanzleilokalien

1,644,800 ,,972,039. 11 II. Direktion des Innern.

L. Direkte Abgaben.

Grund-, Kapital- und Einkommenssteuern

des alters KantonStheilS 959,500 975,084. 49
Grundsteuer deS neuen KantonStheilS

(Jura) 186.600 186.752 85

1.146,100 1,161,837. 34

V. Verschiedenes.

Beiträge von Gemeinden und
Partikularen zu Geistlichkeitsbesoldungen 1.587 1,575. 98

StaatSapotheke, Gewinn in 1861 - 743. 25

1.587 2,319. 23

Summe alles EinnebmenS 4,728,564 5,111,585. 39
4,728.564 -

Mehr als die Büdgetbestimmung

Ausgeben.

I. Allgemeine Verwaltungskosten.

Großer Rath.

k. R egicrungSrath.
Besoldungen
Kredit für unvorhergesehene Ausgaben

(RathSkredit)

L. Taggelder für Ständeräthe
und für Absendunlg von Kom-
mtssarten

v. StaatSkanzlei.

Fr.
42.023

45,500

20,000

Fr. Rp.
42.079. 40

43,823. 77

21,235. 36

Kosten deS Direktorial-Büreau'S
VolkSwirihsckaft
Militärpensionen
Gesundheitswesen
Ausgaben für daS Armenwesen deS

alten KantonStheilS, nach g 85 der
StaalSvcrfassung

Ausgaben für das Armenwesen des
ganzen KantonStheilS, nach §. 32,
litt. I» 46 und 47 deS Armcn-
gesctzcS

383,021. 39

4,000 3,103. 30

Besoldungen, Büreaukosten, Bedienung
und Unterhalt deS RathhauseS 42,100 39,630. 12

III. Direktion der Justiz und Polizei
und des Kirchenwesens.

Kosten des Direktorial-Büreau'S
Centralpolizei
Justiz- und Polizci-AuSgaben in den

Amtsbezirken
Strafanstalten
GesetzgcbungSkommission und GcsetzeS-

revisionSkosten
Kirchenwesen:
Büreaukosten, KonsekrationSkosten,

Taggelder und Reisevergüiungen
Protestantische Geistlichkeit
Katholische Geistlichkeit
Shnodalkosten
Lieferungen zum Dienste der Kirche

IV Direktion der Finanzen.

Kosten deS Direktorial-Büreau'S
KantonSbuchhalterei und KantonSkasse
Amtsschaffncr. Gehalte und Büreaukosten

Rechtskosten für die gesammte Ftnanz-
verwaltung

Zins der Zehnt- und BodenzinS-Liqui-
dationSschuld

Zins der Nydeckbrückenschuld
Triangulation und topographische

Aufnahme deS alten KantonS
Telegraphenwesen

Budget für Rechnung für
t86l. t8ßl.
Fr. Fr. Rp.

153.623 149,876 95

72,600 72,882. 36
6,500 7,086. 33
6,500 8,854. 76

850 851. 40

25.575 25,574. —
500 496. 26

266,148 265,622 06

27,900 26,449. 24
35,000 30,163. 68
4.000 3,388. 39
7,500 5,723. 45

579,000 566,503 41

188.800 199,26 l 35

842,200

l

831,489. 52

12.900 13.022. 64
35.600 35.627. 81

86.950 87,365. 57
146,080 134.316 28

9,020 9,014. 20

1,000 1,173 85
524,000 516.699. 18
116,011 118,083. 33

1,000 1,274 55
5,968 5.950. 42

938,529 922,527. 88

6,400 6,357. 15
25,100 25,7 l 6. 17

23.500 23,253. 80

5.000 4,608. 63

60,900 60,523. —
3.675 3,675. -

12.000 12,000. -200 200. —
Uebertrag: 153,623 149.876.95 136,775 136,333. 75
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V. Direktion der Erziehung.

Kosten des Direktorial-Büreau'S
Hochschule uud Subsidiaranstalten
KantonSschulen: Bern und Pruntrut
Sekundärschulen: Progymnasien und

Realschulen
Primärschulen
Schulinspekiorate
Spezialanstalten.- Seminarien in

Münchenbuchsee, Prunirut und Hindel-
bank, WiedcrholungS- und
Fortbildungskurse, Taubstummenanstalten

Synodalkosten

VI. Dirertion des Militärs.

Kanzlei- und Verwaltungskosten
Kleidung, Bewaffnung und Rüstung

der Miliztruppcn
Unterricht der Truppen
Garnisonsdienst in der Hauptstadt
Zeughaus: Unterhalt und neue

Anschaffungen

LandjägerkorpS

VII. Direktion der öffentlichen
Lauten, der Entsumpfungen
und der Eiftnbahnen.

Kosten des Lir>kiorial-Büreau'S
Hochbau, Neubauten
Straßen- uud Brückenbau:
Ordentlicher Unterhalt
Neubauten
Wasserbau: Ordentlicher Unterhalt; in

1861 keine Neubauten
Entsumpsungen und Eisenbahnen

Vlll. KiHen der Gerichtsver¬
waltung

Obergerichl und dessen Kanzlei
Amtsgeiichtspräsidenten, Amisgerichte,

'lintSgerichiSschreiber, sammt den
Audienz- und Büreanlokalien, und den
Büreaukosten der AnitSgerichlspräsi-
denten

Staatsanwaltschaft
Geschworntiigerichle

Summe alles AusgebenS

Minder als die bewilligten Kredite

Budget für Rechnung für
186t. l86l.
Fr- Fr Rp.
9,900 11,886. 15

126,458 122.687. 05
93,653 94 360. 65

92,954 91,303. 34
413.696 419.228. 47

19.700 18,905. 70

91,900 87,632. 20
1,000 715. —

849.261 847.718 56

71,283 -16,714. 70
l

152.900 >52.767. >5
315,298 344.010. 61
23,230 22,143. 74

72,000 72,005. 10
199,375 190 918. 04

834,086 828.560. 04

55,400 55.369. 61
79,500 68 346. 03

375,500 375,018. 30
282,000 278,691. 45

46,000 48,308. 22
35,200 35.219. 05

873.600 860,952. 66

95,100 94,327. 91

133,540 136,677. 71
21.800 21,827. 82
21.000 18.517. 21

271.440 271.350. 65

47,483. 88

Bilanz pro N8«t.

Tolal-Summc EinnehmenS, wie htevor
Total-Summe AusgebenS „ „

Ueberschuß der Einnahmen laut Rechnung
Ueberschuß der Ausgaben, nach den Lüdgei-

und den Nachiragskrediten
Uebcrschuß der Einnahmen, laut Rechnung wie

oben

Besseres Resultat der Rechnung gegen das
Budget und die Nachtragskredite

Rechnunga-
Resultute.

Fr Rp.
5,111.585. 39
4.964.555. 12

147,03». 27

283,475. —

^147.030. 27

430,505. 27

Vermögensetat auf 31. Dezember 18«1.

I. RechnungSrestanzen. Aktiv- Fr. Fr.
Restanzen 4,033.868. 35

Passiv-Restanzen 119,213. 84

3,914,654. 51

II. StaatSdahn. Aktiva 10.857,921. 67
Passiva 10.857.921. 67

III. KapitalsondS in Hand¬
lungen für den Staat.
HolzspeditivuSanstali sûr
die Stadt Bern
Kantonaldank
StaalSaporhcke
Salzhandlung

I V. Zinstragende Staats¬
kapitalien,

u. Hypoihckarkasse
6. Znnerer Zinsrodel
c. Dvinänenkassc

13,000. —
3.500,000. —

20,000. -400.000. -

6,923,894. 86
656,209. 77

1,051,625. 40

3,933,000. -

5,012,039 4,964,555. >2

4.964,555 12

V. Zweifelhafte Debitoren

VI. Vermögen in Gebäuden,
Pachigülern und freien
StaalSwalvungen.
a Gebäude, und Pacht-

güterkapital
6. Zotstkapital

VII. Zehnt-, BodenszinS-
EhrschatzablösungSkapi-
talien.
s. Zehutkapitalkonto
6. BodeiizsnSkapitalkvnlo
o. Ehrschatzkapitalkonto
cl. Kapitalabiretungen von

Prlvatberechtigten

VIII. Geräthschastenkonto

8,631,730. 03

4,633. 59

10,100,476. 52
15,396,137. 62

25,496,614 14

199,768. 19
162,321. 61

89. 68

31,817. 84

393,997. 32

3,641.837. 75

46,016,467. 34
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Fr. Rp. Fr. Rp.
Uebertrag: 46,016,467. 34

Abzuziehen:
Passivschnldcnrechnung.

Domänenkassa und Feudallasten-
Liquidation. Die Passivrestanz
deS RechnungsgcbcrS

Fr. 98,451. 11

Innerer ZinSrodel „ 11,477 20

109,928. 31
Zehnt- u. BodenSzinSliquidationS-

schuld.
1) Vergütungen an Privatberech-

tigie Fr. 502,898. 61
2) Rückerstattungen

an frühere LoS-
käufer „ 728.985. 57

3) Abtretungen von
Privaiberechtigten 67,391 40

1.299.275. 58

Fr. Rp. Fr. Rp.
Uebertrag: 1,409,203. 89

ReineS Vermögen des Staats auf
31. Dezember 1861

Die Ueberschußrechnung der
laufenden Verwaltung fordert vom
Kapitalvermögen deS StaatS:

den restanzlichen Ueberschuß der
Einnahmen über die Ausgaben
von den Iahren 1858,1859 und
1860 676.062. 92

der Ueberschuß der Einnahmen
über die Ausgaben im I. 1861 147,030. 27

Restanz des Generalkonto'S aus
31 Dezember 1861

44,607,263. 45

823,093. 19

43,784,170. 26

1,409,203. 89

Bilanz über das Staats- Anleihen.

Debitoren.

l. Außerordentliche Ausgaben, welche durch das vom
Großen Rathe am 26. Mai 1853, 29. August 1855 und
27. Februar 1857 bewilligte Anleihen von Fr. 1,700,000
bestritten wurden An solchen sind laut Rechnung vom
1. September 1853 bis 31. Dezember 1861 verrechnet worden:

Fr. Rp Fr. Rp.
Außerordentliche Neubauten
infolge Wasserverheerungen 154.094. 30

L. Außerordentliche Neubauten
infolge Wasserverheerungen im
Emmenthal 35,730. 59

(l. Tieferlegung des Brtenzersees,
Schleußenbau ln Unlerseen 162,802. 82

U. Beilrag an die Kauten deS

Irrenhauses Waldau 641.625. 95
>5. Beitrag an die Meublirung

desselben 75,000. —
5. Kosten des StaaiS aus der

ganzen Operation der Münz-
resorm 162,380.04

(7 Entsumpfung deS Seelandes,
Vorarbeiten 79,520. 59

U. TavanneS - Bözingen - Straße
(Reuchenetle-Biel-Slraße) 588,791. 62

An obige Ausgabe für die

Tavannes-Bözingenstraße hat
die Ueberschuß-Rechnung der
laufenden Verwaltung
beigetragen : im Jahr 1858

» 1859

„ 1869

1,899,945. 91

95,331. 16
74.101. 36
30,513. 39

199,945. 91

Kreditoren.

I. StaatS-Anleihen. DaSauf
Beschlüssen deS Großen Rathes
vom 26. Mai 1853, 29. August
1855 und 27. Februar 1857
beruhende Anleihen beträgt

1700 Scheine 1,700.000.
Hieran wurden zurückbezahlt:
1855 100 Scheine Fr. 100,000
1856 120
1857 120
1858 160
1859 160
1860 16»
1861 160

120,000
120.000
160.000
160,000
160.000
160.000

980 Scheine

Summe Verwendung deS AnlethenS 1,700,000. —
Xagblatt des Großen Rathes tSKZ.

Stand deS AnleihenS auf 31.
Dezember 1861 720 Scheine

II. S t e u e r q u o le n. An solchen
sind bis 31 Dez. 1861 behufs
Verzinsung und Amortisation
deS AnleihenS bezogen und ver.
rechnet worden:

Laut StaalSrechnung pro 1854
Vom alten Kanton
Der Antheil des Jura steht
noch aus mit Fr. 29,146

Lau« StaatSrechnung pro 1855
Vom allen Kanton
Vom neuen Kanton

Laut StaatSrechnung pro 1856
Vom alten Kanton
Vom neuen Kanton

Laut StaatSrechnung pro 1857
Vom allen Kanton

980,000.

720,000. —

131,157. 02

131,087. 17

29,130. 48

136,528. 86
30,339. 75

136.246. 69

63
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Uebertrag:
II. Zinse und Kosten deS

Anleihen S, welche, nebst der
Amortisation des Kapitals, aus
den jährlichen Steuerquoten bis
dahin bestritten worden sind:

Zinse
Kosten

Fr. Rp. Fr. Rp.
1,700.000. -

357.219
5,319.

66
52

III. RcchnungS-Restanz.
Die Restanz des RechnungSgebcrS des

StaatsanlxihenS auf 31. Hez. 1861

362,539. 18

4,951. 01

Uebcnrag:
Vom neuen Kanton

Laut StaatSrechnung pro 1858
Vom alten Kanton
Vom neuen Kanton

Laut Staatsrechnung pro 1859
Vom alten Kanton
Vom neuen Kanton

Laut StaatSrechnung pro 1860
Vom alten Kanton
Vom neuen Kanton

Laut StaatSrechnung pro 1861
Vom alten Kanton
Vom neuen Kanton

Fr. Rp.

30,277. 04

136.754. 20
30.389. 80

138.162. 49
30,702. 77

139.606. 44
31.023. 66

139.977. 67
31.106 15

Fr. Rp.
720,000. —

III. KantonSkassa, deren bezahlte unverzins¬
liche Vorschüsse an die StaatSanleihenSkassa,
zu Bestreitung ihrer Ausgaben

1,302.490. 19

2.067.490. 19
45.000. -

2.067.490. 19

Anleihen des Staats zu EntsumpfungS-
zwecken.

In Anwendung deS § 2 des Dekretes vom 22. März 1855
beschloß der Regierungsrath unterm 12. Oktober 1857 die
Aufnahme eines ersten Anleihens von Fr. 500,000 in 500 Partial-
Schuldscheinen von Fr. 1000 zu 4"/« je auf 31. Dezember
verzinslich, von Seite der Inhaber vom Jahr 1870 an auf
3 Monate hin aufkündbar, deren ganze oder theilweise Ab-
kündung hingegen dem Staate zu jeder Zeit frei steht, in welch'
letzterem Falle die zurückzuzahlenden Scheine jeweilen durch
das poos zu bezeichnen sind.

Dieses Anleihen wurde wie folgt realisirl :

Fr. Fr.
In 1857 152 Partialfchuldscheine

à Fr 1000 Nr. 1 ^ 152 152,000
In 1858 253 Partialfchuldscheine

à Fr. 1000 Nr. 153 ^ 405 253,000
In 1859 95 Panialschulvscheine

à Fr. 1000 Nr. 406 — 500 95.000

500,000. —

6. Grünen -

gesellschaft

Uebertrag:
Entsumpfungs-

Debitorcn.
Fr Rp.

392.423. 90

3.005 92

Kreditoren
Fr. Rp

7. Hypothekar-Kasse. Liquidation
von EntsumpfungSunternehmen 185,787. 92

3. Gürbekorrcktion. 1 Abtheilung 95,336. 18
i». „ 2. „ 43.177. 25
10. „ 3 „ 11.755. 15

Kreditoren des EntsumpfungS-
AnleihenS 500,000. —

Vermögens-Etat des StaatS,
Rubrik: Aktiv - RechnungS >

Restanzen 231,486 32

731.486.32 731,486.32

Bilanz
über die Vorschüsse und Anleihen zu Entsumpfungs-

zwecken pro 31. Dezember 186 l.

Debitoren.
Fr. Rp.

1. Bätlerkinden - Mooö - Entsum-
pfungS-Gesellschaft 41,661. 40

2. Aarräumung zwischen Untersten
und dem Grienzersee 168,4l6. 81

3. Schönbühlthal- MooS-Enisum-
pfungs-Gesellschast 94,506. 16

4. Signau-LichierSwyl-MooSent-
sumpfungsgcsellschafl 61,619. 65

5. Zäztwyl-Mirchel- Moosentsum.
pfungSgesellschafl 26,219. 88

Ucbertrag! 392^4237 W

Kreditoren.
Fr. Rp.



Crste Sitzung.

Monlag den 8. Dezember 1862.

Vormittags um 16 Uhr.

Unier dem Vorsitze deö Herrn Präsidenten Carl in.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Brandi-Schmid,
Brechet, Girard, v. Grafenried, Käser, jünger; Kurz,
Or. Lehmann, Meyer, Noth in Wangen und Siämpfli, Christian;
ohne Entschuldigung: die Herren Beguelin, Verger, Botleron,
Bucher, Bühlmann, ChapulS. Crclier, Ducommun, Engemann,
Eller, Funkhäuser, Fleury, Freiburghaus, Frèsard, Frieden,
Friedli, Froidcvaur, Frolê, Fuhrer, Gobat, Gouvernon,
Grimaftre, Gioßmann, Guenal, v. Gonten, Hcnnemann,
Hermann, Herren, Hudacher, Jaquet, Jmer, Jndermühle,
Jordi, Kaiser, NiklauS; v. Känel, Fürsprecher; Klaye,
Knechtcnhofer, Knuchel, Lempen, Lovial, Lüthi, Oeuvray,
Pallain, Perror, Probst, Regez, Reichcnbach, Renfer, Ritter,
Rosselei, Röthlisbcrger, Gustav; Salzmann, Scheidegger,
Schertenleib, Seiler, Siegenthaler, Stämpfli, Johann; Steiner,
Jakob; Stelller, Stocker, Streit, Benedikl; Tische, Willi,
Simon; Willi, Andreas; Witschi und Wyß.

Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit folgender
Rede:

„Meine Herren Abgeordneten!

„Nach bisheriger Uebung wurden Sie zur ordentlichen
Sitzung einberufen, bevor Sie eine neue JahreSperiode
antreten.

„DaS Jahr, welches seinem Schluß entgegengeht, führte
manche in der Geschichte der Völker merkwürdige Begebenheiten
an uns vorüber.

„RingS um uns her Ungewißheit, Unbehagen und selbst

KriegSlärm, Vorbereitungen zum Krieg.
„Die Söhne einer großen Nation ziehen mit bewaffneter

Macht aus, um den Preis ungeheurer pekuniärer Opfer, in
ferne Gegenden, um Gesundheit und Leben im Interesse dessen,

was man „Civilisation" zu nennen beliebt, auf's Spiel zu
setzen.

„Deutschland macht Anstrengungen, um sich aus Grundlage

eines erweiterten öffentlichen Rechts zu kvnstftuiren;
Mißtrauen gegenüber dem Auslande; Eifersucht der Staaten
im Innern und Kampf der liberalen Bestrebungen auf der
einen Seile mit dem Feudalismus und dem GotteSgnadenthum
auf der andern Seile.

„In Italien brummt das Gewitter dumpf fort: wird das
Werk der Einheit zur Vollendung gelangen, — wann und wie
kommt eS dazu?

„Ein anderes Land von weniger Bedeutung, einst aber
auch eine Republik, von der uns die Geschichte große Thäte«
und große Bürger überliefert, — Griechenland vertrieb ganz
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neulich seinen König. Es erwartet einen andern aus freier
Wahl, über dessen Anerkennung sich drei Mächte in's
Einverständnis zu setzen haben.

„Endlich dieses blutige Schauspiel, das Amerika verwüstet
und dessen AuSgang mcht abzusehen tst. Ganz Europa
empfindet fortwährend den Gegenstoß.

„Mitten »n diesem allgemeinen Sturme, in bescheidener
Zurückgezogenheil am Fuße ihrer majestätischen Alpen, setzt die
Schmelz ihren friedlichen Gang sort durch das Leben der
Völker; - ebensowenig von Ehrgeiz erfüllt als eifersüchtig in
der Wahrung ihrer Rechte und ihrer Unabhängigkeil, zahlt fie
beständig ihren ernste» Tiibul der Sympathie und Ergebenheit
für alles, was die Freihell befestigen und das Gedcthen der
Humanität fördern kann.

„Die Bande der schweizerischen Eidgenossenschaft vereinigen
immer inniger und in einem und demselben Gruderverbande die
souveränen Stände, von denen der Kanlon Bern einer der
bedeutendsten und daher auch einflußrelchsten ist. Der Stand
Bern ist es deßhalb sich selbst wie unserer gemeinschaftlichen
Mutier, dem Vaterlanve, schuldig, sich auf einer entsprechenden
Höhe zu erhallen, iowvht durch seine innere Verwaltung als
durch jelne Beziehungen zu innen Mitständen. Er wird seiner
Mission gewiß nicht untreu werden.

„Wir haben im Lause dieses Jahres gesehen, wie einige
Kantone zur Revision ihrer Verfassungen schrillen. Ist'S vom
Guten, ist's vom Schlimmen? — Es versteht sich von selbst,
daß wir Alle zusammen wünschen, daß es zum Besten führen
möge. Diese Revisionen glngen vielleicht aus zwei Ursachen
hervor: einmal weil die Verfassung, die als solche nur die

allgemein.n und in gewisser Hinsicht unwandelbaren Grundsätze
der Demokratie enthalten sollte, zu sehr in daS Gebiet der
eigentlichen Gesetze übergreift, die je nach Umständen und sich
entwickelnden Bevüisniffen einer Abänderung ausgesetzt sind;
sodann weil eS m der menschlichen Naiur licgi, daß die
Gewohnheit der Regierung eine gewisse Erschlaffung erzeugt,'
die man zu beseitigen trachtet, indem man die Grundarlikel des
öffentlichen Rechts neuerdings und feierlicher einprägt.

„Wie dem sein mag, Dank der Freiheit des Wortes und
der Presse, welche die ausgedehnteste Kritik dessen gestaltet,
was in cer politis oen Organisation mangelhast erscheint, ist
es für die Schweizerbürger leicht, tue Revision der abzuändernden

estunniungcn auf oem von der Veifassung selbst vorge-
zeichneten Wege zu verlangen und zu «halten-. Und um dahin
zu gelangen, bedarf eS keiner gewaltsamen Erschütterungen,
keiner blutigen Revolutionen, die im Geheimen vorbereitet
werden und nichts anderes sind als der Auöbruch des allzulang

unterdrückten freien Gedankens.
„Indem ich etwas näher aus die verschiedenen Geschäfte

eingehe, welche uns in der gegenwärtigen Session beschäftigen
werden, beschränke ich mich sozusagen daraus, Ihre Aufmerksamkeit

aus den Büdgetenlwurf für das Jahr 1863 zu lenken.
Dieser Entwurf stellt einen inuthmaßlichen AuSgabenüberschuß
von Fr. 234,448 fest, eine Zahl, die reduzin oder erhöht werden

kann je nach dem Ergebniß der bevorstehenden Berathungen.

In sedem Falle ist der Büdgetenlwurf mit dem erwähnten

Defizit reiflich erwogen hervorgegangen einmal aus den
Berathungen des RcgierungSratheö, wo jeder Direktor zur
Unterstützung der verlangten Kredite die nöthigen Akten und
Belege vorlegen mußte; sodann aus der Prüfung der Slaals-
wirlhschasiskommlsssvn, die nur eine Kontrolleanftalt ist, welche
die Verfassung vorsichtiger Welse dem Regterungöralhs
beigegeben hat.

„DaS Defizit, hoffen wir eS, könnte wenigstens thcilweise
durch Vermehrung dieser oder jener muthmaßlichen Einnahmen
gedeckt werden; aber eine weise Verwaltung im Staate wie in
den Familien schreibt vor, in der Verwendung mehr oder
weniger eventuellen HülfSquellen zurückhallend zu sein. Man
weiß immer wohl, was man ausgibt, wenn man die Ausgabe
selbst bestimmen konnte; aber man weiß nicht immer, was man
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einnehmen werde, weil dieß oft vom Willen eines Andern oder

von besondern Umständen abhängt.
»So sehr cS immerhin wichtig ist, über die Erhaltung

und das Gedeihe,, unserer Finanzen zu wachen, weil siezunS
eine gewisse Macht der Initiative und eine gewisse Unabhängigkeit

der Bewegung im Gebiete der öffentlichen Reformen
und Verbesserungen gewähren, ebensosehr sollen wir mit Eifer
daS Nöthige bewilligen, sobald wir von der 'gesicherten
Verwirklichung dieser Reformen und Verbesserungen überzeugt sind.

»Eine Erwägung dieser hohen Tragweile politischer
Oekonomie ist eS denn auch, der ich meinerseits Ihren jüngsten
Entscheid über den Ban von Eisenbahnen durch den Staat
zugeschrieben habe.

»Sie wissen, oast oaS Resul ai dieses Entscheides zu einem
eigenen VerwaliungSzweige sühne, der seine besondere
Buchführung hat. Deßhalb erwähni das ZahreSbüdgel dieses

Gegenstandes nicht.
„Um zu jeder Zeit und so viel möglich daS Gleichgewicht

zwischen den Einnahmen und Ausgaben ansrecht zu erhalten,
versuchte man sich schon in der Verfassung von 1846 sowohl
als in den daraus folgenden Finanzrcformen in verschiedenen
Systemen direkter Besteurung für den alien KanionStheil:
Grund-, Kapital- und E in k o mine nSst eue r, nnd heure
enthält daS Eiiiberufungsschreiben unter den zu behandelnden
Gegenständen einen neuen GesetzeSenlwurs über die Militärsteuer

und einen andern über die E ink o m in enSsteu er.
von Venen der eine wie der andere bestimmt ist, nützliche und
gerechte Abänderungen oder Neuerungen, die Ihrem Ermessen
unterliegen, einzuführen.

„Was den Jura betrifft, so blieb er ausschließlich bei der
Grundsteuer, die ihm die Verfassung gewährleistete. Zahlreiche
Stimmen, eS ist wahr, haben sich gegen dieses einheitliche
Steuersystem erhoben; mit Recht oder Unrecht? Das ist eine

Frage, die ich hier nicht zu untersuchen habe, weder vom
theoretischen noch vom konstitutionelle» Standpunkte auS; es

genügt mir, sie angedeutet zu haben.
„Endlich verlangt die Direktion der Justiz und Polizei

von Ihnen die Festsetzung des Zeitpunktes der Inkiastlretung
ver neuen Sammlung der Gesetze und Dekrete, einer kostbare»
Arbeit, welche die ganze Sammlung der Gesetze aus einige
Bände revnziren und die Nachschlagungen beträchtlich erleichtern

wird.
„Ich will mich bei keinem andern Artikel der Verhaud-

lungSgegenstänve aufhalten. IevcS Geschäft wird Ihnen
übungsgemäß vorgelegt werden mir dem Berichte der nur der
gehörigen Prüfung beauftragten vorberathenven Behörde.

„Die große Zahl der Arbeiten läßt voraussehen, daß Sie
vierzehn Tage hier werden verweilen müssen. Ich ersuche Sie
daher, der Behandlung unserer Geschäfte alle Thätigkeit und
Beharrlichkeit, welche sie fordern, widmen zn wollen.

»Indem ich Sie herzlich willkommen heiße, erkläre ich die
ordentliche Sitzung des Großen Rathes dcS KantonS Bern
als eröffnet."

Tagesordnung.
Vortrag des R e g i e r u n g s r a l h e S über die sett

der letzte» Session stattgehabten Ersatzwahlen l» den
Großen Rath.

Da die Akten über die im verflossenen August stattgehabten
Ersatzwahlen nicht vorliegen, so wird zunächst der Vortrug über
die am 23. November abhin von den Wahlkreisen K ü r en,
Frutigen, Miöcourt und Erlenbach vorgenommenen
Wahlen behandelt, gegen welche keine Beschwerden eingelangt

und auch die Behörden von Amtes wegen nicht veranlaßt sind,
einzuschreiten. Der Regierungsrath stellt daher den
Antrag, diese Wahlen zu genehmigen und die Gewählten zu
beeidigen, was ohne Einsprache durch das Handmehr beschlossen

wirb.

ES sind demnach erwählt:

Im Wahlkreise Büren für den verstorbenen Herrn
Imhoof;

Herr I)i. Schneider, Nationalrath, in Bern.
Im Wahlkreise Frutigen für den ausgetretenen Herrn

Gilgian Brügger:
Herr Abraham Tbönen, Landseckelmeister M Reinisch

bei Frutigen.
Im Wahlkreise Miöcourt für den ausgetretenen Herrn

Cuenin:
Herr August Brugger, Rentier in Prumrut.
Im Wahlkreise Erlen bach für den verstorbene» Herrn

l)i. Müller:
Herr Jakob Müller, GcmeindraihSpräsidenl zu

Weißenburg.

Alle vier Gewählten werden, da sie anwesend sind, sofort
beeidiget.

Vortrug deS R e g i e r u n g S r a l h e S über die auS
dem Wahlkreise W i m m > S eingelangten B e schw e r d e n,
betreffend die Wahlverhandlungen in den politischen Versammlungen

der Kirchgemcinden Reuligen, Spiez und W immtS
am 3l. August letzthin.

Der R e g l e r u n g S r a l h sinder die Beschwerden
begründet und trägt sonach auf Kassation der fraglichen
Wahlverhandlungen an.

Der Sachoerhali ist im Wesentlichen folgender:

Die Wahl des Herrn Mützcnberg zum Gerichtspräsidenten
von Nieversimmenthal veranlaßte eine Ersatzwahl im Wahlkreise

Wimmiö. die am 24. August abhin stattfand An diesem

Tag erhielt Niemand vie absolute Mehrheit und eS blieben in
der Wahl die Herren Ulrich Berger i» Spiez und Jakob
Karlen zu Erlenbach. Am 3l August wurde die Wahlverhandlung

foltgesctzi, und eS langte hierauf eine Beschwerde
ein mit dem Schluß auf Kassation der Wahlverbandlung wegen
Formwidrigkeilen und Theilnahme nicht stimmberechtigter
Personen. Laut dem Protokolle der Auögeschossenen deS Wahlkreises

betrug die Zahl der nicht zweifelhalfen Stimmzettel:

Für Heirn Berger 412

„ „ Karle» 427
Die Zahl der »»deutlichen Stimmzettel dagegen:

Für Herrn Berger 36

„ „ Karlen 14

Zählt man diese Zettel zusammen, so erhält man:
Für Herrn Berger 442 Stimmen.

„ „ Karlen 44l »

DaS Wahlprolokoll gibt zu, daß Fora
haben, ohne jedoch nähern Aufschluß darüber zu gebe». Der
RegierungSraih ordnete eine Untersuchung an, worauf die

Versammlung der AuSgeschossenen durch Stichcnischeid deS

Präsidenten erklärte, daß die stattgehabten Formfehler ohne
Einfluß auf das Gesammtresultat, daß serner die sogenaiurten



zweifelhaften Stimmzettel güllig und somit zum Mitgliede veS

Großen RatheS erwählt sei:

Herr Ulrich Berger mit 442 gegen 44! Stimmen

Der Präsident der Wahlversammlung von Wimmis pro.
testirle gegen diesen Entscheid.

Die Untersuchung beS Regierungsstatthalters konstatirt,
daß das Stimmregister von Reuligen nicht legalisirl, daß
dasjenige von Ober, Niederstocken und Spiez zwar legalisirt, aber
so weiug als das von Reuligen veponirl worden war. Kerner
stellte sich heraus, daß zu Reuligen eine besteuerte, zu Spiez
sechs nicht stimmberechtigte Personen an der Wahlverhandlung
Theil genommen haben.

Im Hinblick auf diese Ungesetzlichkeiten, die einen
entscheidenden Einfluß auf das Ergebniß der Wahl ausüben
konnten, stellt der RegicrungSraih den erwähnten Antrag,
welcher ohne Einsprache genehmigt wird.
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derselben übernahm. Durch das Armengefetz wurde dieses
Verhältniß gesetzlich regulirt. Gegenwärtig aber ist die frühere
Einrichtung überflüssig, wir bedürfen keines Berichterstatters
mehr, der gewissermaßen eine selbständige Stellung einnimmt,
sondern nur eines Sekretärs, wie die andern Direktionen. Dieß
wird Ihnen nun vorgeschlagen. Der Berichterstatter hatte
bisher eine Besoldung von Fr. 3VM, die auch der an seine
Stelle tretende Sekretär erhalten würde. ES liegen dieser
Aenderung weiter keine persönlichen Motive zu Grunde; eS ist
der Wunsch der Direktion, den bisherigen Beamten beizubehalten.

resp, sein Patent, wenn möglich, umschreiben zu lassen.
Aber die Direktion hält darauf, baß die Sache regulirt werde
wegen Vorgängen, die theilweise infolge der bisherigen Stellung
des Berichterstatters möglich waren. Um die Organisation
dieses VerwaliungSzweiges mit derjenigen der übrigen Direktionen
in Einklang zu bringen, stelle ich Namens des Regierungs-
raiheS den Antrag, Sie möchten in die Berathung des
vorliegenden Entwurfes eintreten und denselben in globo behandeln.

Das Eintreten und die Berathung in glot>« werden ohne
Einspräche beschlossen.

Entwurf-Gesetz.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Erwägung,

daß durch die neue Organisation deS ArmenwesenS, in
Folge welcher eS wie jede Hauptdirektion seinen eigenen,
bleibenden Vorsteher hat sowie durch die Einbürgerung der
Lanvsaßeu, die mit Dekret vom 23. Mai 1848 gegründete
Stelle eines Berichterstatters im Armenwesen unnöihig geworden
ist, und kein Grund vorliegt, die Direktion deS ArmenwesenS
anders zu organisiren, als die übrigen Direktionen, —

auf den Antrag deS RegierungsralheS

beschließt:

1 Die Stelle eines Berichterstatters im Armenwesen ist

aufgehoben
2) Die Direktion deS ArmenwesenS hat einen Sekretär,

welcher in Betreff seiner AmtSdauer und seiner Obliegenheiten
im Allgemeinen unter dem Organisationsgesetz vom 25 Jänner
1847 steht und bezüglich seiner Besoldung den übrigen Haupt-
sekrelärcn gleich gestellt ist.

3) Dieses Gesetz tritt sofort in Kraft Es werden durch
dasselbe aufgehoben alle damit in Widerspruch stehenden
Bestimmungen namentlich der 8 2 des Dekrets vom 23. Mai
l848.

Bern, den

(Folgen die Unterschriften.)

Herr Präsident des RegierungSratheS, als Berichterstatter.

Der vorliegende Entwurf hat Bezug auf die Stelle
eines Berichterstatters im Arinenwesen, welche im Jahre 1848
durch das Gesetz über die Organisation des RegierungSratheS
gegründet wurde. Damals war die Verwaltung VeS ArmenwesenS

eine Abtheilung der Direktion deS Innern. Um dem
Direktor die Sache zu erleichtern, wurde dieser Zweig unter
einen besondern Berichterstatter gestellt. Der Erste, welcher
diese Stelle bekleidete, war Herr Helfer Walthard. Diese
Einrichtung wurde aber schon im Jahre 1855 geändert, indem
daS Armenwesen unter eine eigene Direktion gestellt wurde.
Herr RegierungSrath Fischer war der Erste, welcher die Leitung

Tagblatt des Großen Rathes iss?.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt den Entwurf
zur Genehmigung.

Hebler. Mit der vorgeschlagenen Umwandlung der
Stelle eines Berichterstatters im Armenwcsen bin ich
einverstanden ; hingegen scheint eS mir nothwendig zu sein, einen
folgenden Artikel beizufügen, welcher sagen würde, der heulige
Beschluß trete in dem Zeitpunkte in Kraft, wo die AmtSdauer
deö gegenwärtigen Beamten auslaufe. Die Verfassung sagt,
kein Beamter könne seiner Stelle entsetzt werden, es sei denn
durch gerichtliches Urtheil. Wenn ich diesen Vorschlag mache,
so geschieht es nicht aus Interesse für die betreffende Persönlichkeit,

die ich nicht einmal kenne, aber wenn jetzt durch ein
Gesetz die Stelle aufgehoben wird, so kommt eS auf daS Gleiche
heraus, wie wenn der betreffende Beamte entsetzt würde. Ich
möchte daher das Verfahren befolgen, wie die Verfassung es

vorschreibt, dann Hai alles seinen regelmäßigen Gang.

Herr Berichterstatter. Der gegenwärtige Inhaber
der Stelle eines Berichterstatters für das Armenwesen wurde
vor ungefähr einem halben Jahre gewählt; seine AmtSdauer
würde also noch 3Vz Jahre beiragen. Nun frage ich, ob der

Große Rath nicht kompetent sei, eine Stelle aufzuheben, wenn
er sie unzweckmäßig findet. Ich glaube, darüber könne gar kein

Zweifel obwalten und die vom Großen Rathe in verschiedenen
Perioden befolgte Praris beweist, daß er Stellen aufheben
und andere gründen kann, wie eS ihm beliebt. Ich erinnere

an den Beschluß der Behörde bezüglich der Stelle eines

KlaßhelferS in Herzogenbuchsee. ES handelt sich nicht darum,
Jemanden von einer Stelle zu entfernen, sondern derselben eine

andere Organisation zu geben, und der betreffende Beamte soll
mit der Erklärung der vollen Zufriedenheil von Seite der
Direktion auch die künftige Sekretärstelle übernehmen.

A b st i m m u n g.

Für den Entwurf mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ „ Antrag des Herrn Hebler Minderheit.
Dagegen Gr. Mehrheit.

«4
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Herr Präsident, Nach meiner Ansicht unterliegt dieses
Gesetz einer zweimaligen Berathung. Wenn keine andere

Bemerkung darüber fällt, so nehme ich an, die Versammlung
sei damit einverstanden.

ES erfolgt keine Einsprache.

StaarSrechnung von 1861.

(Siehe Seile 242 u. f. hievor.)

Der Vortrug der SlaalSwirthschastskommission
wird verlesen, welcher in Uebereinstimmung mir dem Regle-
rungsrathe dahm schließt, es fei der vorliegenden Slaals-
rechnung unter dem üblichen Vorbehalte die Genehmigung und
Passation zu ertheilen.

Scherz, Finanzdireklor, als/Berichterstatter des Regie-
rungsralhes. Es dürfte vielleicht Manchem auffallen, daß die

Staalörechnung von 1861 erst jetzt zur Passation vorgelegt
wird; aber die Schuld der Verzögerung liegt weder an der

Finanzdireklion noch am Regierungsralhe. Das Gesetz schreibt

vor, die Abfassung der Piechnung eines Verwaltungsjahres set

so zu fördern, daß sie ,n der ersten Hälfte deS folgenden Zahres
dem Großen Rathe vorgelegt werden könne. Dieser Vorschrift
kam die Finanzdireklion nach, mvem sie die Siaalörechnung
von 1861 bereits am 3. April lausenden Jahres pa,sirte; von
Seile deS Regierungsrathes geschah es am 4. gleichen Äo-
natS, Ihnen jedoch erlaubte es bisher die Zelt nicht, diesen

Gegenstand früher zu behandeln. Ich glaubte viefe Bemerkung
vorausschicken zu sollen, damit nicht eui Vorwurs aUsaUlg aus
die Finanzdireklion falle. Auf die Sache felbst übergehend,

haben wir unâ zunächst mit der B lanz und .mi dem Slaatö-
vermögen zu beschäftigen. In dieser Beziehung ist es

nothwendig, eine allgemeine Uebersicht zu geben. Das Gesetz vom
8, August 5849 theilt das Slaalsvermögen ein in das Admi-
nistralivnSvermögen, in das zinstragende Vermögen und in die

RechnungS- und Kassarestanzen. Die erste Kategorie umfaßt
die öffentlichen Gebäude und Plätze und das Verwaltungs-
geräthe; in die zweite Klasse gehören die Forsten, die Domänen

und die angelegten Kapitalien; m die dritte Klage endlich die

Elnnahmsrückstände und Kassavorrälhe der lau,enden
Verwaltung. Die Rechnungsrestanzen sind das « enlliche
Betriebskapital der Verwaltung, sie betrugen aus 31. Dezember
1861 Fr. 4,033.868. 35, nach Abzug der Passivrestanze» von
Fr. 119,213 84 noch Fr. 3.914,654 51 Der Gesammlver-
mögensetai beträgt Fr. 46,016,467. 34, nach Abzug der Passiva

Fr. 43.784,170. 26. Die Ueberschußrechnung wetöt an Eln-
nahmenüberschüfsen in den letzten vier Jahren folgende Summen

auf:
1857 Fr. 226.636. 30
1858 „ 238.626. 30
1859 „ 418,727. 22
1860 „ 402,505. 79

im Ganzen Fr. 1/286,495. 61;
rechnet man den Einnahmenüberschuß deS

JahrcS 1861 hinzu mit „ 147,030. 27

so betragen die Ueberschüsse Fr. 1,433,425. 88,
eine Summe, die Ihnen vielleicht hoch erscheinen mag, worüber
ich aber bemerken muß, daß bereits ein Theil davon verwendet
oder engagirt ist. Gelder, die nichl für die laufende Verwaltung

in Anspruch genommen werden, werden in der Regel
angelegt. So wurden emmenthalischen Gemeinden Vorschüsse
in Eisenbahnsachen gemacht, andere Vorschüsse hatten die

Förderung von EntsumpfungSunlernehmungcn zum Zwecke, da
die aufgenommene Stimme nichl hinreichte. Endlich ist nicht
zu übersehen, daß der Kafsastand jeweilen auf 31 Dezember
der höchste ist, da der Sleuerbezug unmittelbar vorher stattgefunden

hat. Nach den Bestimmungen des Gesetzes sollen die
Einnahmenüberschüsse nicht zur Vermehrung dcS Kapitalvermögens

verwendet werden, sondern sie sollen für die folgenden
Rechnungsjahre verfügbar bleiben. So wurden auS den
erwähnten Etnnahmenüberschüssen verwendet:

». für die Reuchenelle-Slraße Fr. 199,945 91
6. „ „ Grundbuchbereinigung „ 81,627. 44
c. Büdget von 1861 328,859. 31
<l. „ „ 1862 (außerordentliches) „ 228,200.
e. Büdgeibefisit von 1862 „ 262.292. —
1. Nachlragskrcdile für 1862 „ 100,000. —
F. Außerordentliches Büdget für 1863 „ 210,000. —

Summa Fr. 1,411,324. 66

Speziel anzuführen sind noch folgende Ausgadepostc»:
Büdget von 1861 : für Jnfantertemunilion rc. Fr. 81,792 34

„ Kapuiröcke „ 28,200. —
„ den botanischen Garten „ 43,870. —

„ die Brünlg-Siraße „ 144,997. —
„ Beisteuer für Glarus „ 30,000. —

Summa Fr. 328,859. 34

Büdget von 1862: für Kapuiröcke Fr. 28,200

„ Gewehre und Patrontaschen „ 70.000

„ den boiauischen Garten „ 48,000

„ die Brünig-Slraße
„ Kavalleriestallungcn

„ 56,000

„ 26,000

Summa Fr. 228,200
Der letztere Kredit wurde zwar nichl zu dem Zwecke, für den
er ausgesetzt war, verwendet und eS wird eine Ucbertragnng
stattfinden Wenn die Rechnung dieses Jahres ein günstigeres
Resultat liefert, als man vorsah, so ist dieß namentlich der
Mehreinnahme aus dem Ohmgelde zuzuschreiben, dessen Ertrag
infolge eineS guten WeinjahreS bedeutend größer war als
früher. Der Kapitalkonto schließt auf 31. Dezember 1860 mit
einem Saldo von Fr. 43,749,552. 37, ans 31. Dezember 1861
mit einem solchen von Fr. 43,784,170. 26, so daß sich eine
Vermehrung von Fr. 34,617. 89 herausstellt. Aus erblosen
Verlassenschaften, von Gewinn aus verkauften Stutzern Zt.,
von Vermehrung deS Domänenkapitalö durch Berichtigung,
endlich von Mehrerlös aus verlausten Waldungen und durch
Kantonnemente ergab sich eine Vermehrung von Fr. 97,417. 92,
dagegen stellte sich eine Verminderung von Fr. 62,800. 03
heraus, die theifs aus wliklicher Verminderung, theils auf
Verminderung durch Berichtigung beruht. Der größte Posten
der ersten Klasse beträgt Fr. 23,684. 81 für die vom S'aalS-
vermögen abzuschreibende restanzliche Schuld der Landschaft
Obersimmenlhal für den Bau der Laubekstraße laut Beschluß
deS Großen RatheS; in die zweite Klasse fällt u. A. ein
Betrag von Fr. 24,416. 10 für Verminderung des Schayungs-
weriheS aus sämmtlichen dem Staate gehörenden Mobilien,
Werkzeugen, Effekten rc. Die übrigen Posten sind mehr
untergeordneter Ali. In Betreff deS wirklichen Rechnungsergebnisses
ist zu bemerken, daß

die Einnahmen im Ganzen betragen Fr. 5,111,585. 39
die Ausgaben dagegen „ 4,964.555 12

der Ueberschuß der Einnahmen beträgt also Fr? 147,030. 27
Dieser Ueberschuß ist geringer als derjenige der vorhergehenden
Jahre, immerhin aber ist daS Rechnungsergebniß günstiger als
das Büdget und zwar infolge von Mehreinnahmen und Er-
sparniß von Ausgaben. Mehreinnahmen liefern folgende
Verwaltungszweige : die Forsten Fr. 4,425 90, die Domänen
Fr. 1158. 28, die Kapitalien Fr. 46,638. 44 (hauptsächlich
daher rührend, daß die verfügbaren Gelder der laufenden
Verwaltung zinsbar angelegt werden, etwas kommt auch von der



Kantonalbank) ; vas Salzregal Fr. 2t,848. 07, das Jagdregal
Fr. >2,909. 9l, das Ohmgeld Fr. 200,003. 93, die Patent-
und Konzessionsgcbühren Fr. 17,080. 50, der Stempel
Fr 16,608. 22, das Amtsblatt Fr. 3348. 90, die

Handänderungsgebühren Fr. 30,711. 03 (ein Beweis lebhaften
Verkehrs mit Liegenschaften und Hebung des Wohlstandes); die

Kanzlet- und GerichtSemolumente Fr. 5,255. 04, die Militärsteuer

Fr. 7753. 50, die Erbs- und Schenkungsabgabe
Fr. 48,014. 70. die direkten Steuern Fr. 15,735. 34 und
Verschiedenes Fr. 732. 23 ; im Ganzen also Fr. 379,461 62.
Mindereinnahmen ergaben sich auf den Posten Fr. 30,560 95,
auf dem Bergbau Fr. 8785.83, auf den Kischenzen Fr. 538.75
und an Bußen Fr 2441. 8t. Bezüglich des Bergbaues ist zu
bemerken, daß die im Jura bestehenden Eisenwerke die fremde
Konkurrenz nicht auszuhalten vermögen Die Mindereinnahme
auf den Bußen ist nickt etwa der Nachläßigkeit der Vollziehungsbehörden

zuzuschreiben, sonder» muß von andern Umständen
herrühren, obschon ich zugebe, daß man in einzelnen Fällen
nachläßig gewesen sein mag; aber im Allgemeinen wird darauf
gehalten, daß die Urtheile vollzogen werden Die auf den

Ausgaben gemachten Ersparnisse sind im Verhältnisse zu den

Mehreinnahmen nicht so groß, jedoch ist eS Thalsache, daß
keine Direktion die ihr angew'esenen Kredite überschritten hat.
Die Ersparnisse vertheilen sich auf die einzelnen Verwallungs-
zweige, wie folgt:

Allgemeine Vcrwaltungskostcn Fr. 525. 94
Direktion des Innern „ 10,710. 48

„ der Justiz und Polizei und des
Kirchenwesens „ 16,001 12

„ der Finanzen „ 441. 25

„ „ Erziehung „ 1,542. 44

„ des Militärs „ 5,525. 96

„ der öffentlichen Bauten, der Ent-
sumpfungen und Eisenbahnen „ 12,647. 34

GcrichtSverwaltung ^ 89 35

im Ganzen Fr. 47,483 88
Die StaaiSwirthschafiSkommission findet die Darstellung eines
Postens der Domänenverwaltung nicht ganz klar; ich bin jedoch
nickt dieser Ansicht und mache darauf aufmerksam, daß es emen
der Domänendirektion bewilligten Nachkredit von Fr. 25,000
betrifft, der gehörig verrechnet wurde. Bezüglich der übrigen
Punkte will ich nicht vorgreifen und schließe mit dem Antrage,
Sie möchten der Staatsrcchnung von 1861 Ihre Genehmigung
ertheilen.

I4r. v. Gonzenbach, als Berichterstatter der StaatS-
wirthschaftSkommission. Ich hätte mehr als einen Grund, zu
wünschen, heute nicht Berichterstatter der SlaalSwirthschaflS-
kommission zu sein. Erstens bin ick der Ansicht, eine solche

Berichterstattung, welche die ganze Staatsverwaltung umfaßt,
sollte nicht immer in den gleichen Händen sein. Schon seit
vielen Jahren haben Sie mir diese Ehre erwiesen, Ihnen
Bericht zu erstatten, aber es wäre zu wünschen, daß auch andere
Mitglieder sich dieser Aufgabe unterziehen 'möchten; namentlich
hätte ich gewünscht, daß mit dem Beginn einer neuen Legislatur

auch ein neuer Berichterstatter für die StaatSwirihsckastS-
kommission bezeichnet worden wäre. Ich habe meine Herren
Kollegen ersucht, daß Einer von ihnen diese Stelle übernehme,
allein die Kommission war nicht vollzählig versammelt, so daß
ich mich unterziehen muhte. Der Kürze der Zeit wegen war
eS jedoch nicht möglich, einen Bericht zu entwerfen, welcher
dem Ernste der Sache und der Würde des Großen Rathes
entsprechen würde. ES wäre auch zu wünschen, daß solche

Gegenstände nicht auf die Tagesordnung der ersten Sitzung
gesetzt würden. Im vorliegenden Falle ist eS richtig, daß die

Staatsrechnung schon in einer frühern Sitzung vorlag, die
StaatSwirthschastSkommission konnte aber dieselbe erst letzten

Donnerstag behandeln. Ich hätte den Antrag stellen mögen,

der Große Rath möchte heute diesen Gegenstand nicht behandeln,

wenn nicht der Herr Finanzdirektor bereits in seinem
Berichte das gethan hätte, was eigentlich der StaatSwirthschastSkommission

oblag, indem er Ihnen eine Zusammenstellung der
einzelnen Verwaltungszweigc vorlegte und die Gründe der
Veränderungen angab, die vorkamen. Trotzdem wünschte ich von
mir auS, Sie möchten heute nicht eintreten, und wenn Sie eS

dennoch beschließen, so bitte ich um Ihre Nachsicht, da ich
gleichsam aus dem Stegreif rapporliren muß.

Herr Berichterstatter deö R e g i e r u n g S r a l h e s Ich
begreife die Bemerkungen daS Herrn v. Gonzenbach; indessen
dachte ich wirklich nicht, daß man Anstand nehmen würde,
heute die StaalSrcchnung zu behandeln, welche seit dem Monat
April nebst Beilagen zur Einsicht der StaatSwirthschastSkommission

bereit lag, so daß die Herren Zeit gehabt hätten, sich
damit zu beschäftigen. Wenn nun der Herr Berichterstatter
der Kommission wünscht, daß die Berathung verschoben werde,
so ist es natürlich im Interesse der Finanzverwallung selber,
daß derselbe Zeit habe, die Sache gehörig zu untersuchen Ich
stelle eS daher Ihrem Entscheide anheim.

G a n g uillet. Ich möchte den Antrag deS Herrn
Berichterstatters der StaatSwirlhschaftskommission unterstützen und
wünsche, daß die Berathung der StaalSrcchnung um acht Tage
verschoben werde, wobei ich mcht nur die vom Berichterstatter
der Kommission angeführten Gründe in Betracht ziehe. Sie
werden selber zugeben, daß es wenigstens schicklich sei, daß die
Mitglieder des Großen Rathes Gelegenheit haben, einen Blick
in die Staatsrcchnung zu werfen. Es ist nicht der Fehler der
Finanzdirektion, daß dieser Gegenstand erst jetzt zur Behandlung
kommt, allein der Herr Ftnanzdircktor führte hier einige Summen

an, die mit dem gedruckten Büdget nicht übereinstimmen;
er sagte, die RechnungS- und Kassa-Restanzen betragen auf
31. Dezember 1361 etwas über 4 Millionen Franken, während
sie im Kübger nur mit Fr 3,900,000 erscheinen; endlich schilderte

er das Defizit größer, als eS in der uns mitgetheilten
Vorlage erscheint.

Herr Berichterstatter deS R e g i e r u n g s r a t h e S. Jch^

bedaure sehr, baß eS dem Herrn Ganguillet erst jetzt einfällt,
die StaalSrcchnung zu prüfen; er hatte während drei Groß-
rathSsitzungen Gelegenheit, es zu thun, da dieselbe vorlag und
auf dem Trakiandenverzeichniß stand. Alle Mitglieder deS

Großen Rathes hatten diese Gelegenheit, mit Ausnahme der
neugewählten. Wenn Herr Ganguillet mir Irrthümer
vorwerfen zu können glaubt, so halte ich hingegen dafür, er sei

im Irrthum, denn die RechnungS- und Kassa-Restanzen, von
denen ich sprach, erscheinen in der Eintriltsbilanz, im Büdget
erscheinen sie in der AustrittSbilanz Vom Defizit kann noch
nicht die Rede sein, da der Große Rath eö erst noch zu
bestimmen hat.

Die Verschiebung der Berathung bis morgen wirb mit
großer Mehrheil beschlossen.

Bernard stellt den Antrag, die Sitzungen deS Großen
Rathes um 9 Uhr zu beginnen und sie verhältnißmäßig länger
dauern zu lassen.

Von anderer Seite wird vorgeschlagen, den Beginn der

Sitzungen auf 8 oder 8'/, Uhr festzusetzen.
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Abstimmung. Das Protokoll der letzte» Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch, das Handmehr genehmig«.

Für 8 Uhr 49 Stimmen.
8Vz » 53

« 9 „ 24

Schluß der Sitzung: 12Vz Uhr Mittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

Zweite Sitzung.

Dienstag den 9. Dezember l862.

Pormittags um 8V^ Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Car lin.

Nach dem Na menSa us rufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mir Entschuldigung: die Herren Brandt-Schmid,
Brechet, Girard, v. Grafenried, Jordi, Käser, jünger;
Or. Lehmann, Meyer, Noth in Wangen und Stämpfli, Christian;
ohne Entschuldigung: die Herren Beguelin, Botleron, Bühlmann,
Chapuis, Crelier, Ducommun, Fankhauser, Fleury, Frosard,
Frieden, Froiö, Fuhrer, Gouvernon, Großmann, Hermann,

oser, v. Känel, Fürsprecher; Lempen, Lüthi, Perrot, Regez,
eichenbach. Renfer, Rosselet, Röthlisberger, Gustav; Schlegel,

Seiler, Siegenthaler, Stämpfli, Johann; Steiner, Jakob;
Stettler, Vogel, Willi. Simon, und Willi, Andreas.

P or « r a g deS R e g i e r u n g s r a t h e s über die am
24. August abhin stallgehabten Ersatzwahlen in den
Großen Rath.

Gegen dieselben sind keine Beschwerden eingelangt und da
auch keine Formwidrigkeilen vorliegen, welche den RegierungS-
ralh veranlaßten, von AmteS wegen einzuschreiten, so stellt
diese Behörde den Antrag auf Genehmigung der Wahlen und
Beeidigung der Gewählten.

Gewäbll sind:

Im Wahlkreise Kirchberg:
An der Stelle deS zum Regierungsstatthalrer von Burgdorf

erwählten Herrn Kummer:
Herr I. M oser, GemeindSpräsident in Koppigen.
Im Wahlkreise Frutigen:
An der Stelle deS zum Regierungsstallhalter erwählten

Herrn Witlwer:
Herr Peler F. Schneider, Sekretär des eidgenössischen

FinanzdcpartementS in Bern.
Im Wahlkreise Meiringen:
An der Stelle VeS zum RegierungSstatlhalier gewählten

Herrn Oil:
Herr Andreas Willi, Gemeindeschreiber in Meiringen.
Im Wahlkreise Prunlrul:
An der Stelle deS zum Oberrichler erwählten Herrn

Favrot:
Herr Nöpomucöne Schmid er, Negotiant in Pruntrut.
An der Stelle deS zum Regierungsstatihaller gewählten

Herrn Frotts:
Herr Franz Ecaberl, Negotiant in Pruntrut.
Im Wahlkreise St. Ursrtz:
An der Stelle deS zum Mitgliede des RegierungSratheS

gewählte» Herrn Stockmar:
Herr Jean Baptiste Choulat, Amtsrichter, in Ocourt.
Im Wahlkreise Wahlern:
An der Stelle des zum RegicrungSstatlhalter von Schwarzenburg

gewählten Herrn Mischler:
Herr Ulrich Zbinden, Wirth und Lieutenant in Schwarzenburg.

Im Wahlkreise Lenk und St. Stephan:
An der Stelle deS zum Gerichtspräsidenten von Ober-

simmenthal gewählten Herrn Marggi:
Herr Christian Christ eller, alt-Amtsrichter in Lenk.

Im Wahlkreise Zweisimmen und Völligen:
An der Stelle des zum Regierungsstatthalter von Ober-

simmenthal gewählten Herrn Jmobersteg:
Herr Jakob Stocker, Major, in Boltige».
Im Wahlkreise Gurzelen:
Au der Stelle des zum Gerichtspräsidenten von Sestigen

gewählten Herrn Dähler:
Herr Jakob Werren, Amtsrichter zu Wattenwyl.
An der Stelle deS zum Regierungsstatthalter gewählten

Herrn Zimmermann:
Herr Christian Krebs, alt-Großraih, in Noflen.
Im Wahlkreise Er lach:
An der Stelle VeS zum Regierungsstatthalter gewählten

Herrn Hartmann:
Herr Johann Friedrich Probst, Negotiant in ZnS.



Der Herr Präsiden! deS Regierungsrathcs, als Be-
richkerstatter. bittet den Großen Rath um Entschuldigung, daß
dieser Gegenstand nicht gestern schon zur Behandlung kommen
konnte, was einer Personaländerung in der StaatSkanzlei
zugeschrieben wird, und empfiehlt im Uebrigen den Antrag des

Regierungsrathes zur Genehmigung.

Der Antrag deS Regierungsrathes wird ohne Einsprache
genehmigt.

Alle neugewählten Mitglieder, mit Ausnahme des Herrn
Gemeindschreiber Willi, sind anwesend und werden beeidigt.

Portrag des RegierungSratheS über die am
22. Juni abhin stattgehabte Amts rich terwahl in Laufen,
betreffend Herrn Cueni daselbst.

Gegen diese Wahl wurde wegen eingelangter Anzeige auf
Bestechung eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet; das
Amtsgericht konstatirte die Thatsache der Bestechung und bestraft
einen Schuldigen, der aber nicht der Gewählte ist. Der
RegierungSrath stellt den Antrag auf Kassation der
Wahl.

Herr Präsident deS Regierungsrathes, als
Berichterstatter. Es handelt sich hier um eine AmtSrichterwahl und
zwar im zweiten Wahlgange, wobei das relative Mehr gilt.
Der RegierungSrath kann nicht umhin, sein Bedauern darüber
auszusprechen, daß der Fall der Wahlbestechung im Amtsbezirke
Laufen innerhalb weniger Jahre zum zweiten Male wiederkehrt.
Das Verhältniß ist folgendes: es erhielten Stimmen:

Herr Oser 714

„ Hartmeyer 623
» Cueni 599

„ Burger 548
Mehrere Landjäger reichten die Anzeige auf Wahlbestechung
ein, die zu Gunsten des Herrn Cueni stattgefunden habe. Wenn
man einen Blick auf das Stimmenverhältniß der einzelnen
Kandidaten wirft, so ist der Unterschied der Art, daß es nicht
gerade wahrscheinlich ist, daß so viele Stimmen durch Bestechung
für Herrn Cueni gewonnen worden seien; indessen weiß man
das nicht bestimmt. Das Gericht war im Falle, eine Person
deßhalb zu verurtheilen. Gegen Herrn Cueni selbst kam nichts
GravirendeS zum Vorschein; er wurde freigesprochen, und da
bot sich die Frage, ob seine Wahl dennoch kasfirt werden soll.
Der RegierungSrath zog zunächst das bisher in ähnlichen Fällen
befolgte Verfahren zu Rathe. Solche Fälle kamen drei vor:
bei der Wahl der Herren Thomann in Huttwyl, Mützenberg
in WimmiS und Bolteron in Laufen traten ähnliche Verhältnisse

ein, nämlich daß gegen die Gewählten durchaus nichts
GravirendeS an das Tageslicht kam; gleichwohl kasfirte der
Große Rath die betreffenden Wahlverhandlungen und ließ neue
Wahlen anordnen. In Uebereinstimmung damit stellt der
RegierungSrath auch hier den Antrag, Sie möchten die
Wahlverhandlungen in Laufen kasstren und denselben ermächligen,
eine neue Wahl anzuordnen.

Auch dieser Antrag wird durch das Handmehr genehmigt.

Tagdlatt des Großen Rathes >8S2.

Staatsrechnung von 186 l.
(Siehe Verhandlungen der vorhergehenden Sitzung.)

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter deS

Regierungsrathes, bezieht sich auf den von ihm in der gestrigen
Sitzung erstatteten Bericht, stellt den Antrag auf Genehmigung
der StaatSrechnung und behält sich allfällig gewünschte
Aufschlüsse auf den Schlußbericht vor.

vr. v. Gvn zen b ach, als Berichterstatter der SlaalS-
wirlhschaflökoiiunlssion. Ich danke dem Großen Rathe vorläufig,
daß er gestern beschlossen hat, die Berichterstattung wenigstens
auf heute zu verschieben. Ich darf Sie versichern, daß ich in
der Zwischenzeit persönlich die StaatSrechnung noch durchging,
so weit eS tue Zeit erlaubte. Eine Staalsrechnnng ist ein sehr
künstltcheS Gebäude, und ich wünschte, es möchten viele
Mitglieder des Großen NatheS sich die Mühe nehmen, einen Blick
in dasselbe zu werfen; sie würden dann sehen, wie dieses
Gebäude konstrnirl ist, wie ein Zusammenwirken von Kräften dazu
gehört, um die Staatsverwaltung zu führen. Wenn Sie das
Büdget macheu, so sind Sie gleichsam der Bauherr, welcher
den Plan festsetzt und bestimmt, wie er seine Hülfsmittel
verwenden wolle, in welcher Richtung es geschehen soll; der
RegierungSrath ist der Bauführer. Es erfordert sehr viel Eifer,
Umsicht und Vorsicht, um den Bau gehörig auszuführen. Ueber
beiden aber ist etwas Anderes, eS ist daS Wallen und die höhere
Leitung der Vorsehung. Man kann hier fast sagen, wie es in
der „Glocke" von Schiller heißt:

Von der Stirne heiß
Rinnen muß der Schweiß,

Soll daS Werk den Meister loben;
Doch der Segen kommt von oben.

Eine StaatSrechnung enthält das finanzielle Schicksal des
Landes, für daS sie abgelegt wird, damit steht in Verbindung
das finanzielle Schicksal der Bevölkerung. Sie werden aus
den Resultaten der vorliegenden Rechnung bald ersehen, daß
wir als Bauherrn bei der Entwerfung des Planes nicht sehr

geschickt waren, indem wir einzelne Ansätze zu niedrig, andere

zu hoch vevtsirten. Glücklicher Weise wirkten Umstände mit,
die mächtiger alS die Behörde sind und uns eine Vermehrung
der Einnahmen zuführten. Erlauben Sie, daß ich das erste

Mal, wo die neue Legislatur eine Jahresrechnung zu prüfen
hat, damit anfange, den Stand des StaatsvermögenS zu
erörtern. Eine Darstellung desselben wurde schon häufig gedruckt;
eine Menge Rechenschaftsberichte der Regierung enthalten
solche; aber man kommt nicht immer dazu, näher darauf
einzugehen, sei es daß man nicht Zeit habe, sei eS daß man sich

die Sache nicht ganz klar machen kann. Nach dieser Rechnung
betrug Ihr ganzes Staatsvermögen auf 3t. Dezember 1861

Fr. 44,607,263. 45. In dieser Summe ist die StaatSbahn nicht
begriffen, indem sich Aktiva und Passiva mit Fr. 10,857,921. 67
balanciren. Die AktivrechnungSrestanzen betrugen auf 31.
Dezember 1361 Fr. 4,033,868. 35; sie erscheinen in jedem

Büdger und bilden das Resultat der laufenden Verwaltung in
den verschiedenen Zweigen. Wir werden Gelegenheit haben,
bei Anlaß der Büdgetberathung auf diesen Punkt zurückzukommen-

DaS StaatSvermögen besteht ferner aus Kapitalfonds,
die in verschiedenen Handlungen des Staates angelegt sind,

und wenn wir auf den Ertrag sehen, so ist dieß der lukrativste
Theil, denn diese Kapitalien werfen einen Zins von 6 Prozent
ab. Es sind die Betriebskapitalien der Holzspeditionsanstalt,
der Kantonaldank, der StaatSapotheke und der Salzhandlung
im Gesammtbetrage von Fr. 3,933,000. Auch die zinstragenden
Kapitalien bilden einen wichtigen Bestandtheil des
StaatsvermögenS mit Fr. 8,631,730. 03, indessen ist ihr Ertrag nicht
so groß, wie bei der vorigen Abtheilung, indem sie durchschnittlich
nur 3 Prozent abwerfen. Der Posten der zweifelhaften
Debitoren ist unbedeutend, da er nur Fr. 4633. 59 beträgt.

65
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Dan» kominl aber das Gebäude - und Pachtgüterkapital nur

Fr 10,100,476 52 und das Fvrstkapiial mu Fr. 15,306,137.62.
Betrachten Sie aber den Ertrag, so ist er seyr geling, er macht

nur l^"/« auS. Daher gab sich oft schon der Gedanke kund,

ob es nickt besser wäre, den lctztern Theil des SlaatSvermögenS
zu verringern; die StaaiswirihschaftSkomuilfston sprach sich

immer dagegen auS, weil durch die StaatSwaldungen eln

gewisser Einfluß auf die Holzpreife ausgeübt wird, der nickt

nur der gegenwärtigen, sondern auch der künsilgen Generalton

zu gut kommt. Eine eigene Abtheilung bilden die Zehnr-,
Bodenzins- und EhrschatzablösungSkapitalten mit Fr. 303,007 32.

Endlich der Geräihschaslenkonio mir Kr. 3,641,337. 75, welcher
nicht fruchtbringend, aber für den Staat nothwendig ist. Der
Ertrag des StaalSvermögens beschränkt uch also hanplsächltch
einerseits aus die ln den Handlungen des Staates angelegten
und andererseits auf die zinstragenden Kapitalien, er bildet also

einen kleinen Theil dessen, was die Bedürfnisse des Staates
erheischen. Obschon die Finanzen des KanlonS blechend genannt
werden können, so dürfen wir uns über den wirklichen Ertrag
der 41 Millionen keiner Täuschung hingeben, und mug der

Staat in Betracht ziehen, wie das Uebrige durch die Eröffnung
anderer Hülfsquelien gedeckt werden könne. Die Ueberschuß«

rechnung der laufenden Verwaltung fordert vom Kapitalvermögen

Fr. 323,093. 10. so baß noch ein reines Vermögen
bleibt von Fr. 43,784,170. 26. Aus 31. Dezember 1860 Halle

dasselbe betragen Fr. 43,749,552. 37, so daß sich eine wirkliche
Vermehrung herausstellt von Fr. 34,617. 80; das soll Sie
beruhigen. DaS sind die Kapitalverhaiidlungen, gegen die

nichts einzuwenden ist. — Nun gehe ich zu den Einnahmen
und Ausgaben über und frage: wie hat ftch dlc Rechnung ln
dieser Beziehung gestallet? Zn dieser Beziehung ergibt sich ein

reiner Ueberschuß der Einnahmen über alle «Ausgaben, Büdgel-
und Nachkredlie inbegriffen, von Fr. 147,030. 27, weicher der

Ueberschußrechnung zu gur geschrieben lft. Ungefähr eine

gleiche Summe, wie der Einnahmenüberschnß machen die

im Lause des Jahres bewilligten Nachtragökrebile aus, nämlich

Fr. 147,743. Mehr eingenommen als bubgelir- wurde
Fr 383.021. 30 ; mehr ausgegeben als bridgeurl worden
Fr. 283 475. DaS Gesammiresultat gegenüber dem Bridget
und den Nachtragskredllen war um Fr. 430,505. 27 besser

als vorgesehen worden Die wiiklichen Ausgaben betrugen
Fr. 4,964.555. 12, im Bridget war dafür ausgesetzt

Fr. 4,864.296
zu dieser Summe fügten Sie Nachkredite im

Benage von „ 147,743

so daß Sie eine Gesammtsumme erhalten von Fr. 5,012,039
davon ist aber ein Betrag von Fr. 47,483. 88 nicht ausgegeben

würben. Man kann dem Staate gratullren, wenn er
in einem Jahre ein um Fr. 430,505 besseres Resultat erzielt
als daS Budget vorgesehen. Aber nun erlauben Sie mir zu
untersuchen: woher kommt dieses bessere Resultat? Kommt es

etwa von einem Mehrerlrag der Liegenschaften? Dieser ist sehr
unbedeutend und beträgt nur Fr. 5594. 18. Auch die Kapitalien
warfen nur Fr. 46.638 44 m.hr ab als bübgelirt worden. Dieses

Resultat ist aber um so erfreulicher, als von den im Büdget
berechneten Fr. 90,000 alö Zins der Ostwestbahnaklien nichts
eingegangen ist. Wie sand der Staat diesen Ausfall?
Dadurch, daß man die verfügbaren Gelder nicht ruhig in der Kasse
liegen ließ, sondern nutzbringend anlegte; dadurch gelang eS,
einen Ausfall, den der Mangel an Vorsicht seiner Zeit
verschuldet hatte, wieder zu decken, Mb es ergab sich nicht nur
kein Defizit, sondern ein Ueberschuß auf diesem Zweige der
Verwaltung. Ich gehe weiter und frage: wie steht es mit
den Regalien? Sie blieben in ihrem Erlrage um Fr. 12.909. 90
hinter dem Budget zurück, obschon das Salzregal Fr. 21,848. 07
mehr abwarf, als das Büdget vorgesehen, ein Regal, das in
national-ökonomischer Beziehung vielfach angegriffen wird und
dessen Ertrag großentheils von der Vieherziehung und Käse-

bereilung herkommt. DaS Jagdregal lieferte einen Mehrertrag
von Fr. 5l72 55. Dagegen blieb das Postregal zurück um
Fr. 30,560. 95, weil die Eidgenossenschaft das vertragsmäßige
Belreffnlß nicht verabfolgte. Wenn die PostVerwaltung in
güniltgern Verhältnissen wieder Ueberschüsse hat, so soll der
Ausfall den Kantonen vergütet werden; der fragliche Betrag
ist also nicht verloren, sondern der Ausfall wird den Kantonen
gui geschrieben. Allein noch ein anderes Regal blieb in seinem
Erlrage zurück, das Bergbauregal, von dem man hätte glauben
folle», daß es sich durch Erstellung der Eisenbahnen mehr
entwickeln würbe, lnvem die Ausfuhr der Steine einen außerordentlichen

Aufschwung nahm. Der Ausfall beträgt Fr. 8785. 83,
wovon die Hälfte auf die Bergbauabgaden fällt. Die Schiefervrüche

hauen an Kredit verloren; in neuerer Zeit vernahm
jedoch die StaalSwlrihschasrskommission vom Herrn Finanz-
dlreklor, die Qualität sel nun eine gute, so daß für die
Zukunft auch ein besserer Ertrag in Aussicht stehe. Die Verbesserung

des Büdget tu daher sozusagen einzig in den indirekten
Abgaben zu suchen, die einen sehr großen Ueberschuß lieferten.
DaS Ohmgelo war zu Fr. 740,000 büdgeftrt, warf aber
Fr. 910,008. 98 ab, also Fr 200,000 mehr. Dieses Resultat
lsi aber nickt menschlicher Vorsicht zu verdanken, sondern dem
lieben Gott, der ein gutes Weinjahr schenkte. Die Palcnt-
unb KonzesstvnSgebührcn trugen Fr. 17,080. 80 mehr ein als
büdgcltrl worden. Unter Umständen könnte man in dieser
Mehreinnahme ein sehr erfreuliches Zeichen erblicken» indem
man annähme, eS hätte die GewerbSlhäligkeit einen neuen
Aufschwung genommen; geht man aber etwas näher auf die
Sache ein, so gestaltet das Resultat sich nicht gerade so. Die
WirihschaflSpatenle liefern eine Einnahme von Fr. 171.398,
die Gebühren für Tanz- und Spielbewilligungcn über Fr. 10,000,
die Gewerbspaleiue lm eigentlichen Sinne aber nur Fr. 2129. 71,
so daß man aus der daherigen Mehreinnahme nickt auf grös-
fcre GewerbSlhäligkeit im Lande schließen kann. Die Stempcl-
lare liefeue eine Mehreinnahme von Fr. 16,608. 22; daS ist
schon ein besserer Barometer für den lebhaftern Verkehr. Man
kann zwar auch zu fatalen Sachen den Stempel brauchen, aber
im Allgemeinen ist anzunehmen, wo viel Stempel gebraucht
werde, werben viele Geschäfte gemacht. DaS Amtsblatt erscheint
mit einer Mehreinnahme von Fr. 3348. 90. Eine Mehreinnaluiie,
die mu den Eisenbahnen in Verbindung steht, findet sich bei den
Hgildäuderungen, die Fr. 30,711. 06 mehr abwerfen, als büdgetirt
war. Die Kauzlei- und GelichtSemolumenic liefern einen Ueberschuß

gegenüber dem Büdget von Fr. 5255 04; dagegen ergibt
sich aus den Bußen und Konfiskationen ein Ausfall von
Fr. 244l. 11. Ob dieser Mindereinnahme eine gute oder böse

Bedeutung belgeme„en werden soll, will die SlaalSmirlhschafts-
kommlssion niwl entscheiden. Möglicherweise sagt die Regierung,

man solle Gott danken, wenn Bußen und Konfiskationen
nicht einen großen Ertrag liefern; indessen hatte die Kommission
einigen Zweifel, daß dieser Ausfall wirklich von einer Hebung
des morallschen Niveau herrühre, und eS machte sich die
Anficht geltend, der baherige Ausfall sei eher einem Mangel an
Eifer derjenigen zuzuschreiben, welche die Bußen einziehen sollte».

Die Mitilärsteuer liefert einen Mehrertrag von Fr 7753.50.
In keinem Kantone trägt diese Steuer so wenig ein wie im
Kanton Bern. Es läßt sich nicht leugnen, baß diese EinnahmS-
quclle für den Staat sehr bequem ist; aber ob es gut sei, wenn
dieselbe zu sehr ausgedehnt würbe, ist eine andere Frage. Auch
die Erbschaslöadgabe erscheint mit der bedeutenden Mehreinnahme

von Fr. 48,9l4. 70. Es ist dieß ein reines Geschenk
des Himmels, denn keine Abgabe können Sie mit weniger
Sicherheil lariren als diese. Man nimmt im Büdget ungefähr
eine» Durchschnitt an, wenn aber zufällig ein reicher Mann
stirbt, so kommt dieß dem Staate zu gut, ohne daß den
Behörden ein Lob gebührt. Der Mehrertrag der indirekten
Abgaben beträgt tm Ganzen Fr. 327,239. Darauf beruht also
der bessere Stand Ihrer Finanzen. Auf den direkten Steuern
ergab sich ein Mehrertrag von Fr. 15,554. 49. Sie sehen



also einerseits, daß Ihr Kapitalvermögen um Fr. 34.617. 89
zugenommen hat. daß andrerseits trotz Nachkreditcn und Budget
sich noch ein Ueberschuß der Einnahmen von Fr. >47,636. 27
ergiebt. Die Staalswirlhschaftskommission war natürlich
einverstanden. Ihnen unter dem gewöhnlichen Vorbehalte von
Irrthum und Auslassung die Genehmigung der StaatSrechnung
zu empfehlen. Ueber das Eisenbahnanleihcn wird spater ein
eigener Bericht erstattet werden. Ich schließe daher mir dem

Antrage. Sie möchten der StaatSrechnung von >86t in
gewöhnlicher Form Ihre Genehmigung ertheilen.

Stooß. In Bezug aus die Rechnung habe ich keine

Bemerkung zu machen und will ich auch zur Passation derselben
stimmen; hingegen erlaube ich mir namentlich in Betreff des
Formellen einen Wunsch auSzusprechen und vorzuschlagen, daß
in Zukunft bei der Vorlage der StaatSrechnung den GroßrathS-
mitgliedern ein gedruckter Auszug derselben mitgetheilt werde.
Die Rechnung ist vortrefflich gestellt, doch hält es schwer, sich

eine Uebersicht und einen klaren Begriff von der eigentlichen
Sachlage zu bilden. Das Rcchnungsresultat wird zwar im
Verwaltungsberichte mitgetheilt, dock? erscheint derselbe ziemlich
spät und ist es auch schwierig, sich in den tabellarischen
Darstellungen zurecht zn finden. Diese Zusammenstellungen könnten
überdieß viel kürzer gefaßt werden, da sie in der Regel nicht
sehr gründlich untersucht werden. Als Beispiel führe ich an,
daß die hiesige Einwohnergemeinde seit drei Jahren nicht nur
ein gedrucktes Bridget, sondern auch die Rechnung gedruckt den
Stimmberechtigten austheilen läßt, eine Einrichtung, die sich

sehr bewährt hat. Auf ähnliche Weise möchte ich auch den
Mitgliedern des Großen Rathes eine Uebersicht der
StaatSrechnung zukommen lassen und beschränke mich vorläufig darauf,
dieß als Wunsch hier auSzusprechen.

v. B ü r e n. Zur Vervollständigung der Staatsrechnung
erlaube ich mir noch einen Gegenstand zu berühren, und den
Wunsch auSzusprechen, daß Leistungen und Verpflichtungen,
welche der Staat übernommen, die aber noch rückständig sind,
ebenfalls angeführt werden möchten. Der leitende Gedanke ist
folgender: jedes Jahr werden von Seile deS Staates den
Gemeinden Beiträge für Straßen-, Schulhausbauien u. s. w.
zugesichert, aber nicht sofort ausgerichtet. Diese Verpflichtungen
gehören auch zum Stande der Staatsfinanzen und sollten in
der Rechnung angegeben werden, damit man nicht glaube. cS

sei so viel Vermögen vorhanden; es würde eine klare Uebersicht
in den wirklichen Stand des Staatsvermögens gewähren. Ich
wünsche also, daß die betreffenden Summen in der
StaatSrechnung angegeben werden.

Herr Berichterstatter der StaatöwirthschaftS-
k o m mis si on Auf die letzte Bemerkung des Hrn. v. Büren
habe ich zu erwiedern, daß im Schoße der Kommission tue
gleiche Ansicht geäußert wurde; indessen fand man, es sei dieß
mehr Sache des Bridget alS der StaalSrechhung. Ich vergaß
vorhin, dem Großen Rache noch die speziellen Wünsche der
StaalSwirthschafiskommission mitzutheilen. Der eine Punkt ist
reine Rechnungssache und betrifft die Verrechnung eineö Nach-
lragSkredites von Fr. 25,666 bei der Domäncnverwaliung. Die
Kommission war der Ansicht, daß dieser Posten klarer hätte
dargestellt werben sollen; der Herr Finanzdireklvr gab jedoch
Aufschluß darüber. Ein zweiler Punkt betrifft die Vornahme
einer neuen Grundsteuerschatzung. Infolge Erbauung der
Eisenbahnen hat sich nämlich der Werth von Grund und Boden
nach zwei Richtungen verändert. Güter, die vorher an Hauptstraßen

lagen, sind nun, da sie nicht in der Nähe von
Eisenbahnen liegen, möglicherweise zu hoch, andere dagegen, die an
der Eisenbahn liegen, zu niedrig geschätzt. So viel hinsichtlich
der Einnahmen. WaS die Ausgaben betrifft, so gaben die

Staatszuschüsse, welche für den Unterhall der Sträflinge in
den Strafanstalten verrechnet sind, zu Bemerkungen Anlaß: eS
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fiel der Kommission die Verschiedenheit auf, welche dießfalls
bezüglich der Strafanstalten besteht. Während nämlich ein
Sträfling per Tag und Kopf in der Zwangsarbcitsanstalt zu
Thorberg nur 32 Rp. kostet, betragen die Ausgaben des Staates
für einen solchen tu der Strafanstalt von Bern 45, in
derjenigen von Prumrut sogar 86 Rp. Sie werden bei der
Büdgctbcralhung Anlaß finden, darauf zurückzukommen. ES
bleiben mir nun noch zwei Bemerkungen übrig wegen Ueber-
schrcitung von Krediten, welche die StaalSwirchschaflSkommission
nicht gerne sah; cS betrifft die Ucbcrschreilung der Ansätze für
Büreaukosten bei den Direktionen der Erziehung und des
Militärs. Die Erztehungsdireklion lst eine derjenigen Direktionen,
mir weicher die SlaatSwirthschasiSkommission bisher am besten
rechnete, und diese wünscht nur, daß es auch künftig so bleiben
möchte Die Ucberschretlung des Ansatzes für Büreaukosten
um Fr. 1137. 86 veranlaßt die Kommission zu dem Wunsche,
es möchte der genannten Direktion künftig gelingen, sich inner
des Büdgclansatzes zu halten Bei der Milüärdirekiion ist es
leider erne chromsche Krankheil, die Ansätze für die Büreaukosten

zu überschreiten, was dieses Jahr um Fr. 1626 53
geschah. Man könnte vielleicht geneigt sein, aus der Thatsache
der jährlich wiederkehrenden Ueberschreituugcn -den Schluß zu
ziehen, daß der bewilligte Kredit ungenügend gewesen sei; es
ist aber auch die Erklärung möglich, daß man sich bei größerer
Genauigkeit inner den Schranken der vom Große» Rathe
bestimmten Kredite bewegen könnte; deßhalb wiederholt die
Kommission ihre Rüge und ihr ernstes Mißfallen. Der Große
Rath kann sich inchr darauf einlassen, solche Uebcrschreitungen
wiederholt ungerechtfertigt zu finden, sondern er soll Energie
genug haben, zu erklären, der fragliche Posten werde nicht
genehmigt. .Die Kommission wollte für einmal nicht so weit
gehen, londcrn beschränkte sich darauf, die Erwartung auSzu-
Iprechen, daß cS künftig besser gehen werde. Auch bei den
Kriegsgerichten ergiebt sich eine Kreditüberschreituug von
Fr. 669. 16, zwar eine nicht sehr bedeutende Summe, aber
bei einem großen Staatshaushalte muß man auch im Kleinen
spann. Hm Munitionsverbrauch erscheint eine Mehrausgabe
von Fr. 4782 63; tu dieser Beziehung gcwärligt die Staals-
wlrchschaflskommission nähere Ausschlüsse vom Herrn Militärdirektor

bei Anlaß der Büdgetberathung. Einen großen Uebelstand

erblickt die Kommission m dem seit Jahre» von der Bau-
birekiion praktizirten Versahren, nach Erschöpfung der in einem
gegebenen Jahre für bestimmte Bauobjekte ausgesetzten
Kreditsummen gleichwohl die Arbeiten fortsetzen zu lasse» und dann
die Zahlung auf die folgenden Jahre zu verschieben. Die
Kommission sieht daher den Vorschlägen entgegen, durch welche
einem derartigen, weder den Interessen noch der Ehre deS

Staates angemessene Versahren abgeholfen werden kann. Es
ist natürlich, wenn ein Bauunternehmer sieht, daß er nicht im
Lause des betreffenden JahrcS bezahlt werde, so wirb theurer
gebaut, als wenn die Bezahlung sofort erfolgen würbe.
Abgesehen davon, ist cS fatal, wenn die Behörden eines
wohlhabenden Landes, wie des Kantons Bern, ihre Verpflichtungen
einzelnen Unternehmern gegenüber nicht rechtzeitig erfüllen. DaS
sind die Bemerkungen, welche ich Namens der Kommission noch

zu machen hatte.

Herr Berichterstalter des RegicrunsratheS. Ich erlaube
mir zunächst, einiges auf den Vortrag des Herrn Berichterstatters
der Staatswirlhschaslskommission zu erwiedern. So weit es
den Vorschlag betrifft, daß mit Rücksicht auf die in den Güter-
pretsen eingetretenen Aenderungen eine Revision der Grund-
steucrschatzungen angebahnt werden möchte, hat die Finanzdirektion
bereits Einleitungen getroffen, um die Grundlagen einer solchen
Revision zu ermitteln. Zu diesem Zwecke wurde ein
Kreisschreiben an die Amtsschreibcr erlassen mit der Weisung, Auskunft

über die Handänderungen der letzten Jahre zu geben.
Bezüglich der von der Kommission gerügten Kreditübcrschrci-
tungen der Militärbirektion bei den Büreaukosten und dem
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Kriegsgerichte muß ich eS dem Herrn Militärdirektor überlassen,
darüber Aufschluß zu geben. Was den Kredit für Munitionsverbrauch

betrifft, so trifft dießfalls die Militârdirekiion kein

Vorwurf, denn die Ueberschreitung rührt daher, weil die

Eidgenossenschaft darauf hält, daß die Kantone die bestehenden

Vorschriften über die Schießübungen erfüllen; die daberige
Ausgabe war daher unvermeidlich. Einen wesentlichen Faktor
hinsichtlich des SlaalSvermögenS bildet das StaatSbahnanleihen,
welches in der Bilanz erscheint und folgende Posten enthält,
unter der Rubrik „Kreditoren":
Staatsanleihen zu 4Vz ^ 1861 realifirt Fr. 6,700,000.
StaatSschuldschcine zu 4 ausgegeben „ 3,353,900.
Ostwestbahn. Kaufsumme, restanzliche For¬

derung auf Ende 4861 „ 804,921.

Summa Fr. 10,837,921. 12
Unter der Rubrik „Debitoren":

Staatsbahn. Baukonlo Fr. 7,063,099. 12

„ Zins und Anleihenskosten „ 109,848. 58
Verzinsliche Depositen „ 3,568,321. 71
Kantonskassa. Baarschaft „ 116.652. 26

Summa Fr. 10.857,921. 67

Daraus mögen Sie entnehmen, daß die Verwaltung darauf
bedacht war, daS Geld nicht nutzlos in der Kasse zu lassen;
die Rechnung hierüber wird seiner Zeit abgelegt werden.
Schließlich habe ich noch auf einige Wünsche, welche hier
geäußert worden, zu erwiedern. Der erste wurde von Herrn
Stooß ausgesprochen und geht dahin, daß die Staatsrechnung
jeweilen in einem gedruckten Auszuge den Mitgliedern des
Großen Rathes möchte zugestellt werden. Ich hätte zu
vernehmen gewünscht, wie weit dieser Auszug gehen, ob er kürzer
oder länger sein soll. Ich will den Wunsch gerne als Antrag
zugeben, damit der Regierungsrath untersuche, inwiefern
demselben entsprochen werden könne, was vielleicht dadurch
unnöthig wird, wenn die Verwaltungsberichte künftig etwas früher

erscheinen werden Herr v. Büren wünscht, daß ein Ver-
zeichniß der Verbindlichkeiten, welche der Staat den Gemeinden
gegenüber eingegangen, jeweilen in die StaatSrechnung
aufgenommen werde» möchte. Darauf habe ich zu erwiedern, daß
alle Kreditoren in der Rechnung enthalten sind. Herr v. Büren

hat die zugesicherten StaatSdeiträge an die Straßen vierter
Klasse im Auge, aber diese gehören nicht in die StaatSrechnung,
bis sie verabfolgt werden. ES bestehen noch ältere Zusicherungèn
als die der Gemeinde Bern gegebenen, und ich mache darauf
aufmerksam, daß jeweilen am Schlüsse beigefügt wird,
daß die betreffenden Gemeinden sich nach den Kreditverhältnissen
des Staates zu richten haben. Die verfügbare Restanz ist

zwar sehr klein, und sowohl die Baudirektion als die
Finanzdirektion hat vom Regierungsrathe den Auftrag erhalten, zu
untersuchen, wie der Staat seine Zusicherungen auf beförderliche
Weise erfüllen könne. Die Baudireklion verlangte einen Nach-
kredit von Fr. 130,000, dieser Gegenstand wurde jedoch
verschoben, weil man einen Ueberschuß auf der Rechnung erwartete.
Ich ersuche daher Herrn v. Büren, sich einstweilen zu beruhigen.
Mit der Bemerkung, daß die Baudirektivn sich in einem falschen
Fahrwasser befinde, bin ich einverstanden. Wir befinden uns
überhaupt in einem falschen Systeme, indem wir eine Menge
Straßen zu bauen anfangen und den Bau 10—15 Jahre in
die Länge ziehen, so daß allmälig wieder zerstört wird, was früher

gebaut worden. DaS kann nicht länger fortdauern.
Schon früher wurde der Vorschlag gemacht, daß der Große
Rath eine bestimmte Summe zur Vollendung der dringendsten
Bauten auf das Büdgct setzen und allmälig amoriisiren sollte;
dieses Verfahre» hätte das Gute, daß daS Begonnene vollendet
werden könnte und auch die künftige Generalion dazu beitragen
würde. Ein fernerer Uebelstand liegt darin, daß die Baudireklion
im Falle ist, Bauten ausführen zu lassen, ohne sie bezahlen zu
können. Der Herr Baudirektor erklärt jedoch, er habe dieses
System nicht erfunden, sondern von seinem Vorgänger geerbt,
eine Einwendung, die er allerdings mit Recht machen kann.

Die StaatSrechnung von 1861 wird hierauf in
der üblichen Form genehmigt, passirl und an den Regierungs-
ralh zurückgewiesen.
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1857.

1858.
1859.

E » t w u r f V o r a n s oh l a g

der Einnahmen und Ausgaben des Kantons Bern für das Jahr 1863.

(Ordentliches Budget.)

Verbindung des Düdgets mit den vorhergehenden Rechnungen.

(Gesetz vom 2. August 1849, Ditt. V, §8. 13—15.)

I Ueberschuß-Rechnung aus ÄR Dezember

Ueberschuß der Einnahmen nach Tilgung des restanzlichen DefiziteS pro 1854, laut
Staatsrechnung von 1857
Ueberschuß der Einnahmen laut Siaalsrechnung pro 1858
Ueberschuß der Einnahmen laut StaatSrechnung pro 1859

Fr. 226,63k. 30
238.62K.M0
418,727. 22

Verwendung hievon sûr den Reuchenene Straßcnbau m 1858

" » „ „ 1859

„ „ » 1860
die Grundbuchbereiiiigung „ 1860
das außerordentliche Budget „ 1861

Fr. 95,331.

„ 74,101.

„ 30,513.
81,627.

„ 328,859.

Fr. 883,989. 82
16
36
39
44
34

186».
1861.

Ucberschuß der Einnahmen laui StaatSrechnung pro 1860
» » » », „ 1861

Summa verfügbarer Einnahmen.Ueberschuß auf 31. Dezember 1861

Von dieser Summe sind vorbehalten laut außerordentlichem Budget pro 1862!
1) für Kapuiiöcke
2) „ Anschaffung von Gewehren und Patrontaschen
3) „ die Gebäulichkeiien im botanischen Garten
4) „ die Brünigstraße
5) „ Kavalleriestaliungen in Bern

Fr. 610.432. 69

Fr. 273,557. 13

„ 402,505. 79

„ 147,030 27

Ar. 823,093. 19

Fr. 28,200.

„ 70,000.

„ 48,00».

„ 56,000.

„ 26,060.

Zusammen Fr. 228,200.

II.
>861.
1862.

Rechnungs- und Kaffa-Restanzen.
Aus 31. Dezember
Ueberschuß der ordentlichen Ausgaben über die Einnahmen laut ordentlichem Budget

pro 1862 Fr. 262,292
Nachkredite für Straßen- und Hochbauten und für den Nathskredil laut Beschluß

deS Großen RatheS vom 11, April, 21., 24. und 26. Juli und 2. August 1862 „ >06,000
Verwendung vom verfügbaren Ueberschuß laut außerordentlichem Bridget pro >862

wie oben „ 228,200.

Muihinaßlicher Betrag der Rechnungs- und Kassa-Restanzen auf 31. Dezember 1862

Fr. 3,914,654. 51

„ 590,492 —
Fr. 3,324,162. 51

Scherz, Finanzdircktor, als Binchteistatter des Regie-
rungSraiheS. Das Budget für 1863 gestaltet sich in seinem
Resultate nicht besonders günstig, im Gegentheil muß man
dasselbe als ungünstig bezeichnen; aber ich erschrecke vor einem
ungünstigen Budget weniger aiS vor einer ungünstigen Rechnung.

Wenn man auch sieht, daß die muthmaßliche»
Einnahmen zur Deckung der Ausgaben nicht hinreichen, so dürfen
nur deßhalb nicht geradezu erschrecke» mit Rücksicht daraus,
welche Gesetze in den letzten Iahren erlassen wurden, die
Mehrausgaben für den Staat zur Folge hatten, während kerne Gesetze

erlassen wurden, die Mehreinnahmen herbeiführen würden.
Von diesem Standpunkte aus muß man sich verwundern, daß
das Verhältniß sich noch so gestaltete, wie es vorliegt. Ich
erlaube mir, Ihnen folgende Gesetze iu'S Gedächtniß zu rufen:
das Gesetz über das Armenwesen, welches eine Mehrausgabe
von Fr. 79,700 zur Folge Halle, das Gesetz über die Besoldung
der bürgerlichen Beamten mit einer Mehrausgabe von Fr. 74,000,
vaö Gesetz über die Wahl und Besoldung der rcformirten Geistlichen

mit einer Mehrausgabe von Fr. 25,000, das Gesetz über
die ökonomischen Verhältnisse der Primärschulen mit einer

Tagblart des Großen Rathes tSKü.

Mehrausgabe von Fr. 33,000, das Gesetz über Reorganisation
des ìlandjâgerkorps mit einer Mehrausgade von Fr. 63,000,
daS Gesetz über die Besoldung deS Instruktionskorps mit
einer Mehrausgabe von Fr. 13,220; ferner gehört unter
die nämliche Kategorie der Beschluß deS Großen RatheS
über die Besoldung der Oberwegmeister mit einer
Mehrausgabe von Fr. 22,600, das Gesetz über Hebung der
Pferde- und Hornviehzuchl mit einer Mehrausgabe von
Fr. 25,000, das Gesetz über die Schützengeseilschaften mtt einer
Mehrausgabe von Fr. 5000, dasjenige über Reorganisation der
Kantonsschule in Bern mit einer Mehrausgabe von Fr. 30,000,
die Unterstützung der Sekundärschulen mit einer Mehrausgabe
von Fr. 51,000, der Seminarien und anderer Spezialanstalten
infolge Reorganisation mit einer Mehrausgabe von Fr. 31,500,
der Pumarschulen mit einer Mehrausgabe von Fr. 59,000,
so daß wir zu einer Gesammtsumme kommen von Fr. 514,020.
Und doch hatten wir in den letzten fünf Jahren keine Defizile,
im Gegentheil Einnahmenüberschüsse, die wir aber, wie der Herr
Berichterstatter der SlaaiSwirlhschaftSkommission bemerkt hak,

nicht ganz unserer Klugheit, sondern auch günstigen Umständen
66



258

zu verdanken haben. Das Bedürfniß jedoch, .Gesetze zu er-
lassen, welche Mehreinnahmen zur Folge haben, ohne daß die
direkten Steuern erhöht werden, diese Nothwendigkeit tritt
hervor, wenn wir die Spezialbüdgets der verschiedenen Direktionen
untersuchen. Namentlich bei der Baudircktion stellte sich die
Nichtbefriedigung ihrer Bedürfnisse heraus; darin liegt ein
Grund mehr, rationel und radikal zu Werke zu gehen. Die
ursprünglichen Forderungen der einzelnen VerwaltungSzweige
gestalten sich gegenüber den bewilligten Krediten, wie folgt:

verlangt: bewilligt:
Franken. Franken,

l. Allgemeine Verwaltungskostcn 268,725 262,625
II. Direktion des Innern 866,866 864.866

III. „ der Justiz und Polizei
und des KirchenwesenS 1,188,565 1,123,829

IV. „ der Finanzen 116,625 116,625
V. der Erziehung 938,319 929,515

VI. „ des Militärs 1,177,267 669,613
VII. „ der öffentlichen Baute»,

Entsumpfungen und
Eisenbahnen 1,388.966 879,866

VIII. Kosten der GerichtSverwaltung 277,276 271,876

Summa 6,221,811 5,118,137
Nach den ursprünglichen Forderungen hätte also das muth-
maßliche Defizit betragen Fr. 1,598,719. Dazu kommt ein
außerordentliches Bridget der Baudirektivn mit Fr. 166,666
und der Militärdirektion mit Fr. 116,166. Nach diesen
allgemeinen Bemerkungen verweise ich auf die Ihnen mitgetheilte
Ueberschußrechnung und schließe mit dem Antrage, Sie möchten
in die Berathung deö vorliegenden Büdgcleniwurfcs eintreten
und denselben abschnittweise behandeln.

Dr. v. Gvnzenbach, als Berichterstatter der StaatS-
wirthschafiskommission. Der Herr Finanzdirekior sagte Ihnen
soeben, daß die einzelnen Direktionen ursprünglich weit größere
Forderungen gestellt hatten, als die Regierung bewilligte. Es
ist das ein System, wie ein anderes. Ein Direktor ist der

Anficht, er wolle eS probiren, er stellt seine Forderung; dann
kommt das Bridget vor die Regierung, geht dort durch das
Sieb; was Spreuer ist, fällt durch; hierauf kommt ein zweites
Sieb, dasjenige der Slaatswirthschaftskommissivn. Ich will
aber nicht verhehlen, daß im Schoße der Kommission/ als uns
die Spezialbüdgets der einzelnen Direktionen mitgetheilt wurden,

z. B. dasjenige der Baudirektion, worin über eine Million
gefordert wurde, und man sich nun mit Fr. 306,666 zufrieden
geben muß, die Ansicht sich kund gab, cS wäre passender, wenn
jeder Direktor sich nicht nur als solcher, sondern auch als
Mitglied der Landesregierung fühlen würde deren Aufgabe eS

ist, das Stcuerkapital deS Landes und seine Bedürfnisse zu
erwägen. Ich weiß, daß es für den Direktor unangenehm
ist, etwas abzuschlagen, was sich als Bedürfniß geltend machen
will; er hilft sick eben damit, daß er es der Regierung vorlegt,
und ist dann der Verantwortung enthoben, diese lastet dann
auf der Regierung. Ungefähr den gleichen Standpunkt hat
dann die SlaatSwirlhschaflskommissio» der letzlern gegenüber.
Aber es ist das ein falsches System. Wenn man auch hin
und wieder verletzen muß, so sollen alle Direktoren eine feste

Hand haben, sie sollen sich schon beim ersten Entwürfe des
Budget sich auf das Nothwendigste beschränken, denn wenn
solche Reduktionen stattfinden, wie sie bei der Bauvirekiion und
in ähnlicher Welse bei der Militärdirektion und bei der
Direktion der Justiz und Polizei stattfanden, so ist eS einerseits
verdienstlich für die Regierung, aber empfindlich für die betreffende

Direktion. Eine solche Operation könnte man ersparen.
In Betreff der Ueberschußrechnung gab sich im Schoße der
Kommission eine Ansicht kund, die ich hier berühren will. Nach
dem Gesetze vom 8. August 1849 sollen Passivüberschüsse, welche
durch frühere Einnahmenüberschüsse nicht gedeckt werden, längstens

nach vier Jahren reglirt, d. h. entweder auS den laufenden

Einnahmen erstattet oder vom Staatsvermögen abgeschrieben

werben. Ebenso sollen die Aktivüberschüsse von Zeit zu
Zeit reglirt werden. Es ist ganz natürlich, daß die Finanz-
direktion gerne verfügbare Gelder hat, andrerseits aber wird
man zugeben, daß cS genügen würde, der Verwaltung eine
Summe von 2'//-3 Millionen zur Verfügung zu stellen und
das Uebrige im Büdgel zu verwenden. Das ist indessen ein
Punkt, welchen der Große Rath nicht sofort entscheiden kann,
sondern der noch der Untersuchung bedarf. Wir haben
denselben deßhalb der Finanzdircktiou zur Erwägung empfohlen.
Im Uebrigen schließe ich mich, so weit eS die Art der
Behandlung deS KüdgeiS betrifft, dem Antrage des Herrn
Ftnanzdirektors an.

Das Eintreten und die abschnittweise Berathung wird
durch das Handmehr beschlossen.

Ein» n h m e n.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

t858—18kl.
Klafter. Fr.

I. Ortrag des Staatsvermögens.

V Lieg e n s ch aste n.

14611
4,884

265.346
186.554

1) Staaisforstverwaltung.
a. Hauptnutzung.

Rohertrag aus geschlagenem Holz:
1) aus freien iStaatswalbungen, Brennholz

Bauholz
26,495 445.966

1,627 17,967

19,468
246

427,993
3664

19,768 431,657

Klafter 15.846
5.666

Hievon gehen ab:
An einzelne Berechtigte, Klafter 96
An Armenholz „ 1656

2) Antheil deS Staats auS Rechtsamewaldungen

Klafter 26,846 Fr. 466.666

1.146

Klafter 19 766
t>6

Klafter 19,816

„ 21666
Fr. 438,346

„ 2696
Fr. 446,436
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1858-l8Kl.
Fr.

1,733
2.892
1,551
-4,796

455

14,427
3,451

445,935

4.376
9.722

5,639

27,704

15.330
71,517
29,005

12,494
14.558

5,086

181,333

264,602

1,409

6926

8,335

5657
306

277,727

6. Nebennutzungcn:
Stocklosungen
Waldsaamen und Pflänzlinge
Grubenlosung (Torflosung)
Weid- und Lehenzinse
Holzrechtabgaben und Stocklöhne

c. Rückerstaltete Holzrüstlöhne

Abzug der Betriebskosten,
s. Die Centralverwaltungskosten:

Besoldung dcS Sekretärs und des Buchhalters
Küreau- und Reisekosten

Antheil der Siaarssorstverwaltung 40"/«
6. Die allgemeinen Kosten der Forstverwaltung:

Besoldung des Forstmeisters, des ForstgeomclerS, der
8 Oberförster, 5 Unterförster, 7 örigacliers lorestiors
und Forstgehülfen
Büreau- und Reisekosten deS Forstmeisters und der
Oberförster

nach Abzug der Steigerungsvorbchälte und Berspä-
tungszinse
Antheil der StaalSsorstverwaltung 72°/«

c. Wirihschaftskosten:
1) Waldkulturen und Weganlagen
2) Holzrüstlöhne
3) Hutlöhne

Fr. 3.000

„ 4,500
»
//

f/

3.000
5.500

500

29.000

Fr. 16,500

„ 4.000

Fr. 460,930

Fr. 4,600

„ 9,800

Fr. 14,400

Fr. 44,000

„ 6,000

Fr. 50,000

Fr. 16.000

„ 63,000
»»

Fr. 5,760

Fr. 36 000

ck. StaatSsteuern
e. Gemeindssteuern
t. Vermischtes: Planimetrationen, Marchungen, CantonnementSkvsten,

Vergütungen, Entschädigungen und Verlüste

Summa Betriebskosten
Forstkapital-Schayung auf 1. Jenner 1862 Fr. 15.396,137 62

WirlhschaftS-Erlrag
2) Forstpolizeiverwaltung:

Ausgeben:
s. Ceniral-Verwaltungskosten Fr. 14 400

Antheil der Forstpolizeiverwaltung 10"/«
6. Allgemeine Kosten der Forstverwaltung „

Antheil der Forstpolizeiverwaltung 28«/«
c. Förderung deS Forstwesens:

1) Forststalistik des Kantons Bern „
2) Beilrag an die Bannwartenkurse «,

3) Beitrag an die Kosten der WirthschaftSplänc von Gemeinden
»»

Fr. 108.000
12.000
10,000

3,000

und Korporationen

<i. Forstpolizeiliche Waldkulturen

Einnehmen:
s. Frevclbußen
b. Frcvelentschädnisse
c. WaldauSreutungsgebühren

50,000

1,500
2,000

3,000

Fr-

Fr. 174,760

Fr. 236,170

1,440

14,000

l/ 6,500
4 000

Summe Fvtstpolizei-Verwaltungskosten Fr. 25,940

Fr. 6,200

„ 350
», 4,000

10,55»

Mehrausgaben auf dieser Verwaltung
Reinertrag der gesammten Forstverwaltung

Fr. 15.390

Fr. 270,780

Der Herr Berichterstatter des R c g i e r u n g s r a t h e s auf den DurchschnittSertrag gründet und die Direktion der Do-
empfiehlt die Ansätze dieser Abtheilung zur Genehmigung mit mänen und Forsten die bisherigen Preise zu erreichen glaubt.
Hinwcisung auf die unwesentlichen Aenderungen, welche
dieselben gegenüber dem letztjährigen Bridget erlitten haben, und Der Herr Berichterstatter der SraatS wirthschaf tS-
mit der Bemerkung, daß sich das zu schlagende Quantum Holz kommisston stellt Namens der letztem den Antrag, den An-
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saß unter litt, s, Ziffer 3 (WirthschaftSpläne) von Fr. 3000
auf Fr. MW herabzusetzen. Die Kommission findet einen
Kredit von Fr, 'MW für Beiträge an Gemeinden und
Korporationen genügend und macht aufmerksam, daß auch verhältniß-
mäßig geringe Erhöhungen einzelner Ansätze dock allmälig zur
Erhöhung der DurchschnittSjumme führen, gegen welche dann
nicht mehr so leicht anzukämpfen sei.

Weder, Direktor der Domänen und Forsten, wünscht,
daß der Ansatz von Fr. 3W0 beibehalten werde mit der

Erklärung, daß die Forst- und Domäuendirektion denselben für
sehr nothwendig halte und ihr Büdgel überhaupt auf das
Nöthigste beschränkt habe. Nächstes Jahr sollen ungefähr
15,000 Juchanen Wald vermesse» werden; die Eingaben der
betreffenden Gemeinden sind bereits gemacht, und wenn nun
der Kredit geschmälert würde, so käme die Direktion in die

Lage, den Gemeinden die zugesicherten Beiträge von 1l)
nicht leisten zu können, ein System, das der Redner verwerflich
findet.

Der Herr Berichterstatter des R e g i e r un g S r a t h e S

stellt den Entscheid mit Rücksicht auf die Nothwendigkeit deS

angefochtenen Ansatzes dem Ermesse» der Behörde anheim.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthsckaftS-
kom Mission beharrl dagegen auf seinem Antrage, mit Rücksicht

darauf, daß die Berwaltung sich im Nothfalle leicht zu
helfen wissen werde, sei eS durch Kreditübertragung, sei cS

durch VaS Begehre» eines Nachkredites, sofern der bewilligte
Ansatz nicht hinreiche.

A b st i m in u n g.

Für die Ausätze unter Ziffer 1 und 2 mit oder
ohne Abänderung Handmehr.

Für den bestritlenen Ansatz nach Antrag deS

RegierungSralheS 38 Glimmen.
Für den Antrag der SiaalSwirthscha fls

kominission 11 „

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1858- l8öt.
Fr.

135,378
711,196

-19,013
37,718

3,221
26,285

1,037

6,322
1,614
2,954
2,954
7,790
5,158

647
860

3,303
114
293

3) StaalSdomänen-Verwaliung.
Ertrag der Domänen:

». Civilgebäude und Civilvomänen (mit Ablagerungsplätzen)
6. die Pfrunddomàn (und zwei Pfrundgebäuve)

Summe nach den bestehende» Beiträgen
Abzug der Ausgaben:

». Die CtNtralverwaltungSkosten:
Besoldung des Sekretärs, deS Buchhalters, der Angestellten und die Büreau-

und Reisekosten der Direktion Fr. 14,400
Antheil der Staatsdomänen-Veiwaltung 50 Vo

6. Unterhall und Hauptreparaiionen der AmtS- und Domänengebäude:
1) Civilgebäude
2) Pfrundgebäuve
3) Kirchengebäudc
4) Domanialgebäude
5) Oeffentliche Promenaden

Fr.
i,
l/
//

c. BrandversicherungSkvsten für StaatSgebäude
4. Bcaibeitung von Liegenschaften, Herbstkosten, Drainirung
0. Holzlieserungen an Pächter von Staatsdomänen
t. Staatssteuern

Gemeindesteuern
l>, Pacht- und DomänenbesichligungS-, Steigernngs- und Berkaufskosten
1. Vermessungen und Bereinigungen
tc. Vergütungen und Entschädigungen
l, KornhauS- und Kcllerkosten, Abgang

Kleine Besoldungen

DaS von der Staatsverwaltung unentgelvlich benutzte SlaatSgebäude-
Kapiral beträgt aus 1, Januar l862 Fr. 4,806,238. 97

DaS zinstragende LiegenschastSkapual dann auf gleiche
Zeit „ 5,294,237. 55

Domainen-Kapitalschatzung aus 1, Januar 1862 Fr. 10,100,476. 52

50,259

327,986

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSralheS
empfiehlt diesen Abschnitt mit Hinweisung auf den geringen
Unterschied von Fr. 50, um welchen der Reinertrag der Do-
mänenverwaltung hier niedriger erscheint, als im Büdget von
1862. Die Abweichung erklärt sich dadurch, daß der Ansatz

Reinertrag der Domänenverwaltung
Reinertrag der Liegenschaften

Fr. 133,000

„ 69,000

43,900
36,400

3,400
25,500

800

ie

v

»

l/
i/
V

Fr. 202.000

Fr. 7,20»

Fr. 110,000
6.000
2,000
2.000
7,000
5,300

500
1,000
1,500

500

Fr. 143.000

Fr. 59.W0
330,780

für Gemeindesteuern hier um Fr 50 höher erscheint als voriges
Jahr.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschafrS-
kvmmission hat hinsichtlich der Zahlen keine Einwendung



zu machen, wohl aber eine allgemeine Bemerkung. Die
Kommission glaubt nämlich, ohne auf eine Reduktion des Kredites
für den Unterhalt der Amts- und Cioilgebäude anzutragen,
Angesichts der großen Summen, welche der Staat alljährlich
für den Unterhalt der Civil- und Pfrundgedäude aufwendet,
voch den nachdrücklichen Wunsch aussprechen zu sollen, eS möchte
den Miethern, resp. Bewohnern dieser Gebäude gegenüber die
erforderliche Aufsicht geübt werden, damit nicht allfällige
Beschädigungen, welche durch sie gut zu machen sind, dem Staate

W l

aufgebürdet werden, oder durch Vernachläßigung der jedem
Miether oder Nutznießer gesetzlich auffallenden kleinern
Reparationen größerer Nachtheil eintrete. Dieser Wunsch wurde
durch die Wahrnehmung veranlaßt, daß die StaatSgcbäude da
und dort nicht in gehörigem Zustande seien.

Vorstehender Abschnitt wird durch das Handmehr
genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

t858—l8kt.
Fr-

ö Kapitalien.

zu 3Vz °/„
»/ 4^/z "/» i

4 »/»j

1) Rohertrag des KapitalfondS der Hypothekarkaffe:
a. Oberländer Hypothekarkasse

t>. Allgemeine

L. Innerer ZinSrodel:
1) Ostwestbahnaktien (den rückständigen Marchzins zu 4'/z "/o vom 3t. März

bis 3t. Dezember 1866)
2) Uebrige Kapitalien

ci. Kantvnalbank-Obligationsrestanzcn
2) Rohertrag des KapitalfondS der Domainenkasse
3) Rohertrag des Kapitalfonds der Zehnt- und Bvdenszins-Liquidation

Total Rohertrag
Abzug der Ausgaben:
t) Depotzinse, wovon zu

3'/z "
o Fr, 200.0001

4 "/» „ 12,800,000/
2) 3 "/« (der Landes fremden)
3) 3 "s, (der Auswanderungsagentcn)
4) Domänenkassajchuld
5) Schuld des obrigkeitlichen ZinSrodelS:

a Ohne Zins (Taubstummenanstalt)
6. Zins zu kapualisire» (Müslin'scheS Legat)
o. Forderung der Hypothekarkaffe à 4 "/»
<1. Staatsanleihen für Eisenbahnen

Zins zu 4'/z "o Fr. 90,000

Fr. 7,400,000

„ 10.600.000

„ 1,700.000

Fr. 248,500

„ 477,000

„ 68.000

2,000,000
727.000

25,000
1,000,000

250,000

67,500
28.675

40,000
10.000

Fr. 939.675

Fr. 13,000,000

15,000

„ 15.000

„ 200,000

22,000

„ 12.800

„ 30.000

„ 2,000,000

Proviston ',z "/„ 450

8,756
13.169

339.427

6) Verwaltungskosten:

. Besoldungen deS Verwalters, Kassiers und Buchhalters Fr. 9,600

. Besoldungen der Angestellten mit Inbegriff der Büreaukoste»
Fr. 22.828

Abzug der Einnahmen von Verwaltungsprovisionen „ 9,000 „ 13,820

Fr 519,000

450
450

„ 8.000

1,200

Fr. 90,450

Fr. 23.420

Bleibt Reinertrag der Hypothekarkasse

Fr. 642.970

Fr. 296,705

Der Herr Berichterstatter des R e g i e r u n g S r a t h e S

weist auf die bedeutenden Aenderungen hin, welche bet der
Hypothekarkaffe durch Ausnahme neuer Depots und Bewilligung
neuer Darlehen stattfinden. Der Ansatz für Zins der Osiwest-
bahnaktien wurde letztes Jahr gestrichen, wie der Erfolg zeigte,
mit Recht. Etwas anders gestaltet sich dieses Verhältniß für
nächstes Jahr. Bekanntlich hat die NordostbabngescUschaft die
Sirecke Luzern-Zug um den Kaufpreis von Fr. 1,830,000
erworben und wurde der dahcrige Vertrag unter Ratifikationsvorbehalt

genehmigt; dadurch wird möglich gemacht, daß die

Gläubiger ganz bezahlt werden können, zum großen Theil baar
und für ungefähr 17 in Werthpapieren des 4nra iuciustriel.
Der Staat Bern halte noch rückständige Marchzinse zu fordern.
Herr Liqidawr Simon wollte anfänglich denselben nicht als

Tagdlatt des Großen Rathes issê.

Gläubiger anerkennen; endlich wurde es durchgesetzt und wird
die daherige Einnahme auf Fr. 67,500 im Büdget devisiri.
Diese Summe wird voraussichtlich eingehen, allerdings für den

Betrag von Fr. 12,000 in Werlhpapieren, deren Werth die

StaatswirthschaftSkommisston um Fr. 7500 reduzirte, womit
der Redner einverstanden ist. Der Große Rath wird an dem
erwähnten Vertrage nichts ändern können, nachdem die Mehrheit

der Betheiligten denselben angenommen hat. Die Depotgelder

der Hypothekarkaffe zu 3'/z "/« schmelzen jedes Jahr
mehr zusammen, da VaS Geld theurer geworden.

Der Herr Berichterstatter ver S t a a l à w i r t h s ch a f t S-
kom mission stellt NamenS derselben, ln Betracht, daß die

als Einnahme vorgesehenen Fr. 67,500 Marchzins auf Fr. 2

67
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Millionen Ostwestbahnaktien lheilweise nicht in Baar, sondern
in Obiigaitonen zweiten Ranges des lura-inclustriel bezahlt
werden, den Antrag, nur eine Summe von Fr. 60,000 dafür
in daö Budget aufzunehmen, somit den Ansatz um Kr. 7500
zu reduziren. Die Kommission lst nämlich der Ansicht, die
erwähnten Obligationen dürfen nicht im vollen Nennwerthe
angenommen werden und erblickt nur zwei Wege: entweder werden

dieselben verkauft, oder die Siaatsk sse nimmt sie an, aber

nur im Verhältnisse zu dem Werthe, den sie wirklich haben
mögen und der erst dann reel wird, wenn eine Verbindungs
linie nach Frankreich zur Ausführung gelangt.

Mühlethaler stellt die Frage, warum der Zinsfuß,
der für die allgemeine Hypothekarkasse von 4 auf 4Vz °/o

erhöht worden, gegenüber der Oberländer-Hupothekarkasse keine

Veränderung erlitten habe und immer noch mit Z'/z "/> be.

rechnet werde; ob dieser Unterschied von 1 ^ etwa vergessen

worden sei.

Bernard erklärt, die Ansätze dieser Rubrik nicht
bekämpfen zu wollen, allein er müsse bezüglich dcS von der
Hypothekarkasse befolgten Geschäftsganges folgende zwei Bemerkungen

machen. DaS Gesetz über diese Anstatt hat bekanntlich
den Zweck, den Bürgern die Mittel zu ermöglichen, sich durch
Verpfändung ihreS Grundbesitzes Geld zu verschaffen; und die

Absicht deS Gesetzgebers ging dahin, demjenigen Partikular,
welcher ein derartiges Begehren stellt, eine größere oder geringere

Summe zu gewähren. Dieß findet nun aber nicht statt.
Der Redner weiß, daß an diese Kasse mehrere Begehren von
Partikiilaren aus den jurassischen Amtsbezirken gestellt worden,
unrer andern» von DelSbcrg und Münster, denen man nicht
entsprochen hat; der Verwalter dieser Kasse richtete selbst an
den BezlrkSetnnehmer ein Circular, in welchem es hieß, eS

seien für den Moment keine Gelder verfügbar. Eine solche

Sachlage ist für die Interessen der unbemittelten Privaten, die,
im Glauben von der Hypoihekarkasse Gelder erhalten zu
können, leer heimgeschickt werden, sehr nachlheilig. Die Regierung
muß also darauf dringen, daß den Reklamationen derselben

Genüge geschieht und ihnen bis auf zwei Drrttheile des Werthes
der angewiesenen Grundstücke entsprochen werde. Anderseils
muß auch bemerkt werden, daß die Kredilkommission hinter dem
Gesetze zurückbleibt, welches bestimmt, eS solle die Kasse bis auf
zwei Drillheile des SchatzungSwertheS des GrundpfandeS Darlehen

machen. Es liegen aber Fälle vor, die beweisen, daß
man bisher unter der Hälfte geblieben ist, was zur Folge hat,
daß die Bewerber die ihnen bewilligte Summe nicht annehmen
können, sich vor ihren Gläubigern verfolgt und meist ruinirt

sehen. DaS ist die Folge eineS solchen Verfahrens, welches
die Bürger in die bedauerlichste Lage versetzt Der Redner
schließt daher mit dem Wunsche, daß man diesen, in seiner

Landesgcgend lebhaft empfundenen Uebelständen abhelfe

G a n g uillet ersucht den Herrn Finanzdircktor um Auskunft

darüber, wie eS sich mit der Verrechnung solcher Pfänder
verhalte, welche die Hypoihekarkasse infolge Nichtbezahlung von
Seite dcS Schuldners an die Hand nehmen muß, ob dieselben
verkauft oder wie sie liquidier werden.

Michel, Fürsprecher, erwiedert auf den Einwurf des

Herrn Mühlethaler, daß. wenn dieser sich hätte Mühe geben
wollen, die einschlagenden Bestimmungen der Verfassung
nachzulesen, er gefunden hätte, daß der § 85 derselben den sechs

oberländischen Amtsbezirken 3 bis 5 Millionen Franken a. W.
zu einem Zinsfüße von 3Vz auf die Dauer von 3i) Jahren
gewährleistet und zwar als Acquivalent von Leistungen des
Staates, die andern Landesthcilen zukamen, wie der Ablösung
der Zehnten und Bodcnzinse, der Unterstützung im Armen
wcsen u. s. s.

Der Herr Berichterstatter des R e g i e r u n g S r a l h e"s
bezieht sich auf die vom Vorredner an Herrn Mühlethaler
ertheilte Antwort und erwiedert auf die Anfrage des Herrn
Ganguillet, daß in Fällen, wo ein Grundpfand vom Staate
übernommen werden muß, die Hypothekarkasse bei erster Gele,
genheit eS wieder zu veräußern suche; unterdessen werde
dasselbe verpachtet. Hinsichtlich der von Herrn Bernard angeführten

Uebelstände gibt der Redner zu, daß die Verwaltung der
Hypoihekarkasse sehr viel zu wünschen übrig lasse. Von einem
Kreisschreiben, das m letzter Zeit in die Amtsbezirke versandt
worden wäre mit der Erklärung, eS könne den eingelangten
Gelvgesuchen nicht entsprochen werden, hat derselbe keine

Kenntniß, wohl aber von einem solchen, das voriges Jahr
erlassen worden. Uebrigens möge der Große Rath bedenken,
daß es in seiner Hand liege, derartige Uebelstände zu beseitigen
und baß die Finanzdireklion kein Vorwurs treffen könne, wenn
ihm bet gebotener Gelegenheit nicht davon Gebrauch zu machen
beliebe. Im Uebrigen wirb von den Bemerkungen deS Herrn
Bernard Notiz genommen.

Die Ansätze unter Ziff. 1, 2 und 3 werden mit der von der

Staatswirthschafrskommission vorgeschlagenen
Abänderung genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Zahre

185S-lSkl.
Franken.

4) Rohertrag deS KapitalfondS der Kantonalbank von
Zins zu 4

272,453 Muthmaßlicher Gewinn

Fr. 3,560,000
Fr. 140,000

„ 185,000

Abzug der Ausgaben:
39,914 Besoldungen der Beamten und Angestellten und übrige Büreaukosten der Haupt¬

bank und der vier Filialen
19,670 Antheil der Direktion und der Beamten am muthmaßlichen Reingewinn von

Fr. 110,000, à 25 «/«

199,161 Reinertrag deS Kapitalfonds der Kantonalbank
16,000 5) Zins deS KapitalfondS der Salzhandlung Fr 400.000

800 6) ZinS deS KapitalfondS der StaatSapothcke 20,000
612,845 Reinertrag der Kapitalien

Fr. 325,000

Fr. 75,000

„ 27,500

Fr. 102,500

Fr.
V

222 500
16,000

800

Fr. 528,505



Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
bemerkt in Betreff der Kantonalbank, daß infolge Erhöhung
deS Grundkapitals auch eine Vermehrung deS Reinertrages
der Bank habe erwartet werden können, waS jedoch nicht in
dem gewünschten Maße eingetreten und wesentlich dem Umstände
zuzuschreiben sei, daß die Kantonalbank einerseits ziemlich theuer
Geld aufgenommen, andererseits den Zinsfuß auf 4^/z
reduzirt habe.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschastS-
kommissio» fragt, ob nicht bei diesem Abschnitte der
Kapitalfond der HolzspeditionSanstalt Vergessen worden sei.
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Der Herr Berichterstatter des RegierungSrathcS
erwiedert, daß die Nichtabnahme eines Ansatzes für die
HolzspeditionSanstalt dem bisherigen schlechten Erfolge zugeschrieben
werden müsse

Die Ansätze unter Ziffer 4, 5 und 6 werden durch das
Handmehr genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

t858-t8kt.
Franken.

1,668,336
1,493,231

n. Ertrag der Regalien.

i) Rohertrag des Salzregalö:
Verkauf von 145.669 Centnern Salz, à Fr.
Ankaufspreis von 145,666 Centnern Salz

16

Summa Reinertrag

Fr, 1,456,666

„ 468,456

16.666
73,869
81,626
14,475
16,466

1,142
2,589
3.449

795,267

Abzug der Ausgaben:
Zins deS Betriebskapitals von Fr. 466,666, à 4 °X>

Fuhrlöhne in die innern Magazine und zu den Bütten
AuSwägcrlöhne
Besoldung an die Eentralbeamten
Vergütungen an die Auswäger für Baarzahlungen

„ „ „ Salzfaktoren für Magazinlöhne
Verschiedene Unkosten

EingangSzoll auf netto Centnern 26,566 Salz oder brutto Centnern 21,666, à 15Rp
Amortisation für das abgelöste Salzregal der Stadt Biel Fr. 11,594
Zins vom restanzlichen Kapital von Fr. 34,782 à 4 „ 1,391

Fr. 981,556

Fr. 16,666
76,666

„ 78,666

„ 14,166

„ 11,666

„ 1.216

„ 2,955

„ 3,156

12.985

Bleibt Reinertrag deS SalzregalS

Fr, 269,466

Fr. 772,156

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
empfiehlt diesen Abschnitt mit der Bemerkung, daß zwar vor
zwei Jahren ein größeres Quantum Salz verkauft worden,
dieses Jahr jedoch etwelcher Rückgang eingetreten sei. Der
Ansatz der Amortisation für das abgelöste Salzregal der Stadt
Biel hat stch gegenüber dem vorjährigen Büdget um Fr. 464
vermindert.

Der Herr Berichterstatter der SlaatSwirthschaftS-
kom mission empfiehlt einfach die vorliegenden Ansätze zur
Genehmigung,

Mühlethaler kommt bei diesem Anlasse auf einen schon

früher geäußerten Wunsch zurück, welcher dahin geht, eS möchte
für bedeutende Salzkonsumenten, wie Käsereigesellschaften, eine

Erleichterung gewährt werden und zwar mit Rücksicht darauf.

daß der Staat denselben seine Reineinnahme auf dem Salzregal

mehr zu verdanken habe als den Slävlebewohnern,
abgesehen davon, daß der Kredit zur Hebung der Pferde- und
Hornviehzucht auf Fr 46,666 erhöht worden sei.

S

Der Herr Berichterstalter des RegierungSratheS
spricht seine Befriedigung darüber aus, daß Herr Mühlethalcr
es bei einem Wunsche bewenden lasse, erklärt jedoch, demselben
nicht entsprechen zu können, um nicht einen empfindlichen Druck
auf. die SalzauSwäger auszuüben, da es auch im
wohlverstandenen Interesse der Konsumenten liege, daß diese Stellen
durch solide Leute besetzt werden.

Der Abschnitt Ziffer 1 wird durch das Handmehr
genehmigt.
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1858-1861.
Fr.

237,037 2) Postregal, Entschädigung vom Bunde für die laufende Einnahme
3) Bergbauregal, Rohertrag:

20,920 a. Bergbauprodukie
13,247 6. Bergdauabgaben

Fr. 21,570

„ 9.650

2,086
909

18,920 ^

2,212
440

Abzug der Ausgaben:
a. Bergbauproduktc:

1. Besoldung des Verwalters
2. Bureau- und Reisekosten desselben
3. Dachsckiefcrfabrikation. Fuhr- und Schifflöhne, Magazin, Stollcn-

249,252

31,220

betrieb, Versuchsbau und Gewinnaniheil

l>. Bergbauabgaben:
1. Besoldung des MineninspekiorS im Jura
2. Büreau- und Reisekosten desselben

Fr. 2,000

„ 500

„ 15,500

Fr. 3000

„ 200

Fr. 18,000

3,200

9,598
4,786 4) Ertrag deS Fischezen-RegalS

20,084 5) Ertrag des Jagd-Regals
1,067320

Der Herr Berichterstatter deS R e g i e r u n g S r a t h e S

erinnert bei diesem Anlasse an den Ausfall von Fr. 30,560,
welchen der Staat im Jahre 186 l auf dem Postregal erlitten;
diese Summe ist dem Kanton Bern gutgeschrieben. DaS
Betreffmß der drei ersten Quartale deS laufenden Jahres wurde
vollständig ausbezahlt, was aber mchi mit voller Sicherheit
schließen läßt, daß am Jahresende sich nicht ein Aussall ergebe.
Keine große Aussicht gewährt der Bergbau, dessen Ertrag sich

infolge der eingetretenen Krisis vermindert Hai. Was
insbesondere die Steinbrüche betrifft, so beeinträchtigt die günstigere
Lage der Grube zu Ostermundigen den Ertrag der Stochern
einigermaßen, obschon der Stein der letztern feinkörniger ist.
Auch die Art deS Geschäftsbetriebes läßt zu wünschen übrig,
indem eö namentlich an einer gehörigen Korrespondenzführung
fehlt und die Unternehmer sich bisher nicht entschließen konnten,
einen Schreiber anzustellen. Früher hatte man daraus Bedacht
genommen, die Steinbrüche mittels einer Zweigbahn mit der
Eisenbahn in Verbindung zu bringen; die vorgenommene
Untersuchung stellte jedoch heraus, baß die Kosten zu groß und
die Gesällsverhällnisse ungünstig seien; der Rcgierungsrath
ließ vas daherige Projekt fallen. Die Gchieferbrüche im
Heustrich kamen einige Jahre in Mißkredit; durch Anlage
neuer Stollen wird jedoch eine bessere Ausbeute erzielt. Der
Ertrag des Jagdregals erscheint um Fr. 1500 höher als voriges
Jahr, eine Folge der seltsamen Erscheinung, daß, je mehr vaS
Gewild sich verminderr, die Zahl der Jäger zunimmt.

Der Herr Berichterstatter der St a a l Swi r t h sch a f r S -
k o m mission stellt keinen Antrag aus Abänderung eures
Ansatzes, obschon die Kommission Zweifel hat, ob die Eidgenossenschaft

bei der zunehmenden Ausdehnung der Eisenbahnen den
Kantonen die volle Entschädigung deS PostregalS werde
bezahle» können. Dagegen nimmt die Kommission Veranlassung,
den Wunsch auszusprechen, eS möchte die Regierung überall,
wo sich am Sitze von BezirkSdeamten die Geneigtheit zu
Erstellung neuer Telegraphenbüreaur kund giebt, ihre Mitwirkung
eintreten lassen. Die Kommisston ist nämlich der Ansicht, es
können an allen Amtssitzen Umstände eintreten, die eine schnelle
Korrespondenz wünschbar machen; die Erstellung von
Telegraphenbüreaur sollte dem Staate nicht schwer fallen, im Hinblick

aus die Thatsache, daß einzelne PrivatetablissementS, Gasthöfe

:c. sich solche Einrichtungen verschaffen konnten. Die Re-

Bleibt Reinertrag der Bergwerke

Reinertrag der Regalien

Fr. 21.200

Fr. 10.020

„ 5,000

„ 20,000

Fr. 1.056.422

gierung sollte daher bei den betreffenden Gemeindsverwaltungen
dahin wirken, daß sie sich bei der Sache betheiligeu, um alle
Amtssitze durch den Telegraphen nui der Hauptstadt in Ver.
bindung zu setzen. In Betreff des Bergbaues wurde im Schoße
der Kommission die Ansicht geäußert, daß solche Industriezweige
schwunghafter betrieben werden, wenn sie nicht in den yänden
des Staates liegen; dagegen könnte allerdings mit geringen
Kosten in einzelnen Theilen eine Verbesserung erzielt werden,
wenn z. B. die Ausdeutung der Steinbrüche mit mehr Einsicht
betrieben würde, und die Unternehmer, statt über große
Bestellungen zu erschrecken, durch Anstellung eines gewandten
Sekretärs ihr Geschäft gehörig organisiren würden. In Betreff
des Jagdregals spricht der Redner seine Verwunderung aus,
daß eS bei der prekären Lage des WildstandeS im Kanton Bern
noch Leute giebt, die Jagdpalenie nehmen, um das Vergnügen
zu haben, mit einer Flinte aus dem Rücken im Lande
herumzugehen. Die Kommission möchte daher die Frage anregen, ob

nicht durch geeignete Maßregeln auf Erhaltung des WildstandeS
hingewirkt und unbeschadet dieser Absicht bei der im Werke
liegenden Revision des Jagdgesetzes eine Erhöhung der Patenttaren

erzielt werden könnte.

G a n g u i l l e t ergreist das Wort, um einige Bemerkungen

hinsichtlich deS PostregalS zu machen und zwar im Hinblick

aus das allgemeine Mißbehagen, das sich unter dem
hiesigen Handelsstande kundgiebt. Derselbe empfindet vorerst die
Verlegung des PostlokalS an die eine Ertremität der Stadt
als eine unkluge Maßregel, die auch aus die telegraphische
Korrespondenz Einfluß hat, da es Bewohnern der untern Stadt
lästig fällt, so weil gehen zu müssen. Die Gemeindsbehörde
von Bern hatte zwar nicht ermangelt, gehörigen Ortes zu re-
klamiren, ohne jedoch zum erwünschten Ziele zu gelangen. Der
Revner möchte daher diesen Gegenstand der Finanzdirektion und
der Regierung an's Herz legen, damit sie bei den Bundes-
behörden aus Beseitigung der daherigen Uebelstände hinwirken,
und geht dann zu einem andern Punkte über. Durch die
neueste Einrichtung in der Frankatur der Briefe wurde dem
Handelsstande ein lästiger Zwang auferlegt, da oft Briefe re-
füstrl werden, weil sie unfrankirt auf die Post gelegt wurden.
Endlich läßt die Spedition der Briefe vom AuSlar.de her viel
zu wünsche» übrig. So kommen Briefe aus Deutschland
Abends in Basel a», gehen noch bis Ölten und übernachten



Vorl. während sie mit dem letzte» Auge nock hieher kommen
könnten. Auch die Stunde der Ankunft und der Absenkung
von Briefen nach Paris sollte anders eingerichtet sein und
sollte man die Leute nicht zwingen, schon Morgens 9 Uhr dieselben
aufgeben zu müssen Endlich wird über vernachlässigte Post-
ejnrichtungen bezüglich der Reisenden geklagt und der Wunsch
geäußert, daß die Interessen der Staatskasse mir den Bedürft
nissen des PnbiikumS besser in Einklang gebracht werden

Müh! heim findet eS auffallend, daß in einem so ge-
wässerreichtn Lande, wie Bern, das Fischenzenregal nicht mehr
als Kr. 5999 einträgt, während durch die künstliche Fischzucht
namentlich in Frankreich und auch in Deutschland bedeutende
Einnahmen erzielt wurden. Warum sollte es nicht auch hier
möglich lein? Mit Vergnügen sah der Redner, daß die
Regierung diesen Punkt nicht auS den Augen ließ, damit sie
bernischen Gewässer nicht mehr einer unbegreiflichen Ausbeutung
von Seile des Auslandes ausgesetzt bleiben. Es ist nämlich
Thatsache, daß französische Unternehmer Leute, die sonst kaum
2—3 Fr. verdienen, mit einem Taggclde von Fr. 29 anstellen,
um unsere Gewässer der Fischeier zu berauben und diese in'S
Ausland zu senden Einerseits wäre also der Hebung der
Fischzucht größere Aufmerksamkeit zu schenken, andererseits der
erwähnten Ausbeutung entgegenzuwirken, wobei nicht nur die
inländische Bevölkerung, sondern auch das reiche Ausland,
welches unsern Kanton bereist, detheiligt ist.

Der Herr Berichterstatter deS R e g l e r u n g s r a l h e S

bemerkt aus die von Herrn Gangulllel gegen die Postverwal-
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kung gerichteten Klagen, daß solche in vorkommende» Fällen
direkt an die Regierung zu richten scie»,, damit diese sich hei
bei den BundeSbehörvcn verwenden könne, in deren Gebiet nnn
einmal daS Postwesen fällt, mit denen jedoch hinsichtlich der
Verlegung des PostlokalS ohne Erfolg unterhandelt wurde.
An Betreff der Fischzucht hat die Dvmäncnbirektjoi, bereits dhe

Initiative ergriffen und wird sie demnächst einen Gcsetzcsenlwurs
vorlegen, durch welchen dieser Gegenstand besser organisirt werden

soll.

Der Herr Berichterstatter der SlaatSwirihschastS-
kom mission giebt ebenfalls zu, daß die in Beireff der Post-
einrichtungen geäußerten Wünsche ihre Berechtigung haben
mögen, theilt jedoch die Ansicht deS Herrn Mühlheim über die

Bedeutung der künstlichen Fischzucht nicht und beruft sich
darauf, daß Frankreich zu diesem Zwecke allerdings schon große
Summen verwendet habe, daß aber der Erfolg noch sehr
zweifelhaft sei. Erfahrungen, die in der Anstalt für künstliche Fischzucht

zu Hüningen gemacht wurden, beweisen, daß yon den
Fischeiern / die künstlich verpackt werden, gewöhnlich n»r etwa
ein Zehniheil davon komme, die übrigen zu Grunde gehen,
und daß auf diese Weise erhaltene Forellen kaum ein Alter
von 3—4 Jahren erreichen. Immerhin aber ßndei der Redner
die Sache einer Untersuchung werth, namentlich mit Rücksicht
auf die Ausbeutung der Fischcier.

Der Abschnitt unter Ztff 2, 3, 4 und 5 wird durch das
Handmebr genehmigt.

ill. Ertrag der Abgaben.

Indirekte Abgaben.
Durchschnitt

der letzten 4 Jahr«
M8-18kt.
Kranken.

275,999 1) Zölle und Lizenzgebühren, Entschädigung vom Bunde (nach Abzug der Vergütung
an die Stadt Thun laut Vergleich)

942,692 2) Ohmgeld, Robertrag
Abzug der Ausgaben:

39,293 An der Grenze: Besoldungen der Grenzbeamlen, BezugSprovistonen an eidgenössische
Zollbeamte und bei Eisenbahnstationen, Miethzinse

13,115 Bei der Centralverwaltung: Besoldung deS Verwalters und Sekretärs Fr. 5890
Büreau- und Reisekosten „ 7299

Kr. 271.590
869.999

Fr 38.999

« 13,009
51.Y0Y

896,518

Der Herr Berichterstatter deS R e g i e r u n g S r a t h e S

macht die Versammlung auf die bedeutende Summe von
Fr. 84,999 aufmerksam, um welche der Reinertrag des Ohm-
geideS gegenüber dem ietztjährigen Budget erhöht wurde, eine
Erhöhung, sie sich im Hinblick auf den Betrag deS vierjährigen
Durchschnittes rechtfertig«, aber auch dem Umstände zugeschrieben
werden muß, daß mehrere gute Weinjahre einen reichlichen
Ertrag lieferten, der sich jedoch leicht in einen Ausfall verwandeln

könnte, wenn der nächste Herbst ein ungünstiges Ergebniß
liefern sollte. Die Kosten erscheinen um Fr. 1999 höher, weit
der Eisendahnen wegen neue Küreaureinrtchkungen getroffen
werden mußten

Der Herr Berichterstqtler der SlaatSwirihschaftS-
ko m Mission empfiehlt den vorstehenden Abschnitt einfach zur
Genehmigung.

Tagblatt des Großen Rathes i»sr.

Reinertrag deS Ohmgeldeö Kr. 1,989.599

MühIh e i m lenkt die Äusmerksamkett der Versammlung
darauf hin, daß sich in neuerer Zeit die Meinung kundgegeben,
der Staat wie die Gesellschaften sollen ihren Einfluß daraus!
verwenden, um dem Genusse von gebrannten Getränken
vorzubeugen; namentlich sollte der Staat auch daS Seinige thun.
Gegenüber der Thatsache, daß sich in jüngster Zeit die Tendenz
äußerte, der Produktion gebrannter Wasser im Lande selbst

Schranken zu setzen, sollie der Staat auch nach Außen der

Einfuhr derselben entgegentreten, besonders mit Rücksicht auf
den fremden Spiritus. Der Redner möchte daher der Regierung

zu bedenken geben, ob es nicht möglich wäre, die Ein«
trittSgebühr für gebrannte Wasser so zu erhöhen, daß die Einsuhr

unmöglich würde. Durch Erhöhung dieser Gebühr könnte
der Staat sich eine beträchtliche Einnahmsquelle schaffen oder
doch dem übermäßigen Konsum entgegenwirken.

68
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Mühle t h aler erwiedert dem Vorredner, daß man das

Ohmgeld wohl herabsetzen, nicht aber erhöhen dürfe, und spricht
noch einmal sei» Bedauern darüber aus, daß die seiner Zeit
von ihm vorgeschlagene Herabsetzung dcS Ohmgclbes auf
geringen Weine» nicht belttbte, obschon dieselbe nickt nur den

Wirthen und Händlern zu gut gekommen wäre, sondern den

Partikularen eine wirkliche Erleichterung gewährt hätte, indem
eS diesen möglich geworden wäre, zur Sommerszeit ihren
Arbeitern Wein zu verabreichen.

Der Herr Berichterstatter des R e gi e r u n g S r a t h e S

macht den Herrn Mühlhcim auf die Bundesverfassung
aufmerksam. die wohl eine Ermäßigung des OhmgeldeS, nicht aber
eine Erhöhung desselben gestaltet.

Die Ansätze unter Ziff, l und 2 werden durch das Handmehr

genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

t8S8-l8Kt,
Franken.

194,737 3) Ertrag der Wirthschaft?-. Berufs- und GewerbSpaienlgedühren und der Konzessions-
abgaben 195,099

132,526 4) Stempelverwaliung, Rohertrag » 132.999
Abzug der Ausgaben:

1,299 Besoldung des Pei wallers, Hälfte Fr. 1 299
1,159 Büreaukvslen. Hälfte » 1.599
9,1 ll Ankauf des rohen Papiers. Unterhalt dcS Werkzeugs und Besoldung der Arbeiter „ 9.859
3,511 Provision der Stempelverkäufer und Vergütungen an .'nniSgeiichisschreiber für

Ltempelverlüste bei Liquidationen 3.559
16.199

l 17,382 Reinertrag der Stempelgebühren Fr. 115 999
33,439 5) AmiSblattVerwaltung, Rohertrag dcS deutschen und französischen Amtsblattes „ 32,999

Abzug der Ausgaben:
1,299 Besoldung des Verwalters, Hälfte Fr. 1,299
1,159 Büreaukosten. Hallte „ 1 579

15,969 Für Druck »nv Spedition deS deutschen Amtsblattes, der Verhandlungen deS

Großen RaihcS und der Gesetze und Dekrete „ 16.639
3,999 Für Druck und Spedition dcS französischen Tagdlatres, der Gesetze und Dekrete

nebst Uebersetznnqen „ 3,699
Besoldung deS RevaklorS des deutschen TagllaitcS „ 2X99

„ „ „ „ französischen TagblatieS 2,699
83 Entschädigungen an die Redaktoren für Gehülfen „ 299

-Fr, 28.699

7,382 Bleibt Reinertrag deS Amtsblattes Fr. 3,499

Der Herr Berichterstatter des R e g i e r u n g S r a t h e S

macht aus die gegenüber dem vorjährigen Budget vorgenommenen

Erhöhungen einzelner Posten aufmerksam, nämlich bei

Ziffer 3 um Fr. 5999, bei Ziffer 4 um Fr. 6799, die sich auf
das Resultat der letzten JahreSrechnung stützen Dagegen
erscheint der Reinertrag des Amtsblattes um Fr 459 niedriger,
weil die neu abgeschlossenen Verträge für Drucksachen sick

wegen Erhöhung der Arbeitslöhne etwas ungünstiger gestalten.

Der Herr Berichte!statter der St aa tSw irkh s ch a f t S-
ko mini s si on stellt NamenS derselben bet Ziffer 3 den Antrag,
eS set bei der in nahe Aussicht genommenen Revision des

WirthschastSgesetzeS auf eine Beseitigung der mir den

verfassungsmäßigen Grundsätzen der bürgerliche» Gleichheit und der

Abschaffung aller Privilegien unvereinbaren WirthschafiSkon-
zessionen Bedach! zu nehmen, wobei immerhin bestehenden
Rücksichten der Billigkeit gegenüber den bermaligen Inhabern
solcher Konzessionen in gecigneler Weise Rechnung zu tragen
wäre. Die Kommission verhehlte sich die Schwierigkeiten nicht,
welche der Lösung dieser Frage entgegenstehe», indem Mancher
geltend machen möchte, die fraglichen Konzessionen seien im
Laufe der Zerr als wirkliches Vermögen behandelt worden,
z, B. bei Theilungen; auf der andern Seile ist jedoch nicht zu
übersehen, daß in den meisten KonzessivnSaklcn die Beschränkung

steht: „so lange es UnS gefällt", so daß der Staat, wenn
ihm der Fortbestand derselben nicht mehr gefällt, durch die

Gesetzgebung das Verhältniß abändern kann. Streng genommen,

könnte gegenüber solchen Konzessionen, die nack der
erwähnten Formel ausgestellt wurden, eingeschritten werden, ohne
Entschädigung; aber auf diesen Standpunkt wollte die
Kommission sich nickt stellen. ES hat sich allmälig im Lande die
Ansicht gebildcr, es sei eine Entschädigung billig, ob mit Recht
oder nicht, bleibe für einmal dahingestellt. Andererseits mußte
die Kommission sich auch sagen, der Staat würbe zu weit
fortgerissen, wenn er die Konzessionen »ach dem Kaufpreise der
neuesten Zeit aus dem Wege ver Expropriation entschädigen müßte.
Im Schoße der Kommission wurde ein anderer Gedanke
geäußert Eine jede Generation denkt meistens nur an sich nach
dem Sprichwvrte: Après nous le ckèlu^e. Wenn man nun
bedenkt, welche Umgestaltungen der Begriffe und Einrichtungen
unsere Generation erlebt Hai, so wird man zugebe», daß
schwerlich eine andere Epoche solche Veränderungen ersubr. ES
wurde nun der Gedanke geäußert: wie wäre es, wenn man
die fraglichen WirthschaslSkonzessionen noch für einen Zeitraum
von erwa 25 Iahren garantiren würbe mit der Erklärung, daß
sie nach Abfluß desselben dahinfallcn sollen? Man kann das
Verhältniß so auffassen: wenn der betreffende Wirth seine

Konzession mehr hätte, so wäre er in der Klasse derjenigen,
welche eine jährliche Patenigebühr von Fr, 499 zahle»;
berechnet man diese Summe in ihrem sünsundzwanzigfachen
Wende, so wird man gestehen, daß eS kaum billig sei, daß
ern Parentträger deßhalb, weil er keine Konzession besitzt, so



viel zahlen soll. In der vorgeschlagenen Garantie wird man
vielleicht eine billige Entschädigung der Konzesstonsinhaber
erblicken. Es ist im Interesse der Gleichheil und der Gercchiigkeit.
daß in dieser Richtung elwaö geschehe; denn es ist ein Verstoß
gegen die Gewerbssreiben, die Wir.'hschaslskouzesstvnen in ihrem
bisherigen Bestände fortdauern zu lagen. Es liegt daher in
der Ausgabe dcS Gesetzgebers, eine Ausgleichung zu versuchen,
ohne bestehende Rechte zu verletzen. Die StaatswirihschaftS-
kommission wollte Veranlassung gebe», daß man darüber
nachdenke, wie im Sinne der verfassungsmäßigen Gleichheit dem

angeveuieien Ucbelftande abgeholfen werden könne

Geißbühter möchte im Interesse der Gleichmäßigkeit
auch dahin wirken, daß in Bezug auf die GewerbSpatentge-
bühien und KonzessionSabgaben gleichmäßiger verfahren werde
und führt zur UnlMtützung dieses Begehrens an, baß tn letzter
Zeit im Emmenthal neue Mühlen entstanden, die nichr unier
die Kategorie der Konzessionen fielen, sondern einfach eine
Valcnlgebühr von 5—7 Fr. nach dem GewerbSgcsetze bezahlten,
Wählend andere Gcwerdireibenve unter gleichen Verhältnissen
bis aus Fr. 14(1 KonzcssionSabgabe zahlen müssen, cme
Ungleichheit, welche den RegierungSrath veranlaßte, diese Gebühr
in einem speziellen Falle aus Fr. Ml zu rednziren. Der
Redner verlangt deßhalb, daß eine gleichmäßige gesetzliche Reget
für Pate,»- und Konzessionsgebühren ausgestellt und befolgt
werden möchte.

Mühlelh aler beruft sich auf einen schon früher gestellten
Anzug, welcher die Aushebung der Wirlhschaftskonzesstonen zum
Zwecke baue und aus das Verfahren, welchem er selbst als
Inhaber einer Pareniwlrlhschafl nach dem Gesetze von 1836,
von Leite deS Herrn alt - RegierungSrath Fischer ausgesetzt
war, indem das Gesetz von 1852 in seinen UedergangSbestim-
mungen verordnete, baß bisher palenlinc Wirthschaften, die
infolge der Festsetzung einer Rormalzahl ausgeschlossen wurden,
auf gemeindräthilchk Empfehlung hin noch für ein Jahr das
Palenl erhielten, dann aber ganz wegfielen. Der Redner schließt
dahin, daß die Konzessionen durch ihren bisherigen Bestand
schon lang entschädigt seien, da sie doch seiner Zeit von der
Regierung mil llicr Beschränkung ausgestellt worden; „so lang
es Uns gefällt."

Ganguillet nlmmk den in der letzten Sitzung des Großen
Rathes von mchrcrn Mitgliedern dieser Behörde gestellten Anzug
aus, welcher euic Reduktion dcS Stempels aus Frachtbriefe
bezweckt, und stellt den Antrag, daß »ock in dieser Sitzung ein
Gesetzcsenrwurs vorgelegt werde, der au' den 1. Jänner nächst-
hin in Kraft gesetzt werden könnte. Bekanntlich wurde infolge
einer Uebereinkunfl der schweizerischen Eisenbahngcsellschaften
ein größeres Formal für die Frachtbriefe festgestellt welche nun
im Kanion Bern einer doppelten Stempelgebühr unletliegen.
Von Seile des HandclSstandeS wurde reklamirr, die Centräk-
bahngeseUschalt zeigte stch geneigt, dem dahcngen Uebclftande
abzuhelfen, die andern Gesellschaften wollten jedoch nicht
handbieien. Nach der Ansicht dcS Redners bleibt nun nichts
anderes übrig als eine Modifikation deS StempelgefctzeS, weil
cS un bill lg wäre, entgegen dem Streben der Zeit, Handel und
Verkehr immer mehr zu erleichtern, nun dem Handelsstanv eine
solche Belästigung durch Verdopplung des Stempels
aufzuerlegen

Der Herr Berichterstatter des RcgierungSrathcS
erklärt sich mit dein Antrage, der von der StaatSwirthschaslS-
kvmmtssion gestellt worden, im Allgemeinen einvetstanden, mit
der Bemerkung, daß die Regierung bereits eine Revision des
Gesetzes über das Wirihschafiswesen angebahnt habe. Anders
gestatte stch jedoch die Frage, ob man alle Konzessionen gleich
behandeln könne, ob nicht ein Unterschied gemacht werden müsse

zwischen Konzessionen, die mit der Formel schließen: „so lange
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eS Uns gefällt," und eigentliche» Ehehaslcn; immerhin erscheine
eS als zeitgemäß, zu einer Liquidation der Konzessionen zu
schreiten. Bezüglich des von Herrn Geißbühler hervorgehobenen
Unterschiedes in der Behandlung gewcrbllcher Anlagen giebt
der Redner zu, baß dießsalls eine Verschiedenheit bestehe, indeß
sei nicht zu übersehen, daß man bei Etlaffrmg d«ö GewerdS-
gesetzeS ver Liquidation der Konzessionen habe Vorschub leisten
wollen. Seilher haben viele KonzcsstonSftchabcr aus ihre K
onze,sionen verzichtet mit der Erklärung, daß sie sich unter das
GewerbSgesetz stellen. Die Unlnlllgkeft verschwindet jedoch,
wenn man rn Betracht zieht, daß bei der EinkommenSsteuer
die Gewerbssteuer rn Abzug gebracht wird. Auch im neuen
Gesetze über die EinkommenSsteuer soll daraus Rücksicht genommen

werben. Der Antrag deS Herrn Ganguillet wirb vom
Redner bekämpft, welcher erklärt, baß der von ihm erstattete
Bericht gegen den seiner Zeit erheblich erklärten Anzug (auf
Reduktion veS Stempels für Frachtbriefe) schließe. Einmal ist
drc Kliianzdirektlon nicht Liedhaber von Ausnahmen DaS
Siemvelgesetz bestimme für ein Stück Papier von gewisser
Größe eme gewisse Stempelgebühr; daß man nun für einzelne
Fälle eine Ausnahme gestatten soll, wollte dem Redner nicht
einleuchten. Der HandelSiranb möge sich darnach einrichten
und wenn er Frachtvliese in beiden Sprachen zu haben wünsche,
so solle er auch doppell bezahlen, und inch! dem Staate zu-
mulhen, daß er seinen Stempel herabsetze. Es erscheine etwas
sonderbar, baß der Kanion Bern sich den Einrichtungen der
ElsendahngeseUschaflen fügen soll, während man umgekeyrt von
den letztern verlangen könne, daß sie sich den bernischen Gesetzen
fügen. Der Redner schließt mlt der Bcmctkung, daß der
RegierungSrath die Sache lü nächster Zeit behandein werbe, doch
könne jedenfalls nicht davon die Rede sein, eine daraas bezügliche

Verfügung schon aus den 1. Jänner nächsthin in Kraft
zu erklären, da eS stch um ein bleibendes Gesetz handle.

Ganguillet bemerkt, daß eS eben nicht vom Handelsstande

abhänge, daS Formai der Frachtbriefe zu bestimmen,
sondern daß dasselbe von den Eisenbahngesellschaslen bestimmt
werde.

Der Herr Berichterstatter der Siaa S wirth sch a sr S--

kommission zweifelt ebenfalls daran, daß dem Vorschlage
deS Herrn Ganguillet noch im Lause dieser Sitzung entsprochen
werden könne, dagegen sei die Kommission einverganden, baß
im Interesse des Publikums Abhülfe getroffen werden müsse.

Allerdings sollen sich die Elsenbahuoerwaitungen den Gesetzen
des Kantons Bern fügen, dagegen verdienen die Bebürsuiffe
deS Publtkums ebenfalls Berücksichtigung und soll dem Ge-
werbSstanve nicht unnölhiger Weise eine große Last aufeilegt
werden. In diesem Sinne wirb der Antrag des Herrn
Ganguillet unterstützt.

Ganguillet modifizin seinen Antrag mit Rücksicht
daraus, daß der veilangtc Entwuls rn vieler Sitzung nicht
mehr vorgelegt werden kann, in dem Sinne, daß die Voiiage
In der nächste» Sitzung stattfinden soll.

Der Herr Berichterstatter dcö R eg ter un gS ra r h eS

giebt den modifizirten Antrag VeS Herrn Ganguillet als
erheblich zu.

Der Antrag der StaaiSwirrhschaftSkommission, sowie
die Anträge der Herren G a n g uiller und Geißbühler
werden duich das Handmehr erheblich erkläit. Zugleich geueh-
Mlgt der Große Rath die unbestlilleiien Ausätze uuirr Ziff. 3,
4 uud 5, womit die Budgerberarhung abgebtocheu wuv.
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Zum Schlüsse wird verlesen':

t) Ein Anzug des Herr« Großralh Bach mit dem

Antrage, in erster Lmie auf Abrogation der Satz. s4à deS

Sachenrechts, betreffend das Vorrecht des jüngsten
Sohnes; in zweiter Linie auf Modifikation derselben
in dem Sinne, daß das Wohnhaus oder der Hof deS

Erblassers demjenigen Erben zugetheilt werde, welcher den höchsten

Preis dafür bietet.

2) Eine Mahnung der Herren Grvßräthe Bach und

Zingre, betreffend die Anlegung eines Sau m wegeS nach
Abländschen und Behandlung diese» Gegenstandes noch in
der gegenwärtigen Session.

Schluß der Sitzung: tV? Uhr Nachmittags.

Der Redaktor r

Fr. Faßbinv

Dritte Sitzung.

Mittwoch den ti) Dezember t862

Vormittags um 8'/, Uhr

Unter dem Vorsitze deS Herrn Präsidenten Car lin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Vrandt-Schmid,
Brechet, Crelier, Girard, v. Grafenried, Käser, jünger; Meyer-
Noth in Wangen und Slämpfli, Christian; ohne Entschuldigung:
die Herren Botleron, Chapuis, Fankhauser, Fleury, Fron:,
Gioßmann, Jordi, Kaiser. Friedrich; v. Känel, Fürsprecher ;
Kohli, Lehmann, Karl Friedrich; Lekmann, Johann; Manuel,
Rege«, Renfer, Ritter, RöthliSberger, Gustav; Schären. Schlegel,
Schmuz, Johann; Siegenthaler, Stetiler, v. Werd« und
Wüthrich.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Hierauf leistet der neueintretende Herr Großrath Willi.
Gemeindschreiber in Meiringen, den verfassungsmäßigen Eid.

Tagesordnung.
Wahlen

Wahl zweier Mitglieder deS Ständerathes.

Erstes Mitglied.

Von lk2 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Schenk, Regierungspräsident t3l) Stimmen.
Dr. v. Gonzenbach, Großrath 18 „

„ Lehmann, Z. U alt-RegierungSrath k „
Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Erwählt ist somit Herr Regierungspräsident Schenk in
Bern.
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Zweites Mitglied,

Von 172 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Lehmann, I. U, alt-RegierungSrath

„ v. Gonzenbach, Großrath
98 Stimmen.
59 „

ES ist somit erwählt Herr Joh. Ulrich Lehmann, alt-
RegierungSralh, zu Lotzwyl-

1) Eines Gerichtspräsidenten von Freibergen.

Vorschlag der Amtswahlversammlung:

1. Herr Justin Brossard, Richter zu PommeratS.
2. „ Maurice Creiier, Fürsprecher, zu Pruntrut.

Vorschlag deö ObergerichteS:

1. Herr Ignace Aubry, Prokurator, zu Saignelegter.
2. „ Pacifique Steulet, Fürsprecher, zu Delsberg.

Von 163 Stimmenden erhalten im ersten Mahlgange:

Wahl des StaatSschreiberS.

Von 178 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr v. Stürler, der bisherige 131 Stimmen.

„ Weyermann, alt-Staaisschreiber 39 „
Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Erwählt ist somit Herr Moritz v. Stürler, bisheriger
StaatSschreiber, in Bern.

Herr Brossard

« Aubry
„ Crelier

„ Steulet

101 Stimmen.
5

57
0

V

l,
k,

Erwählt ist somit Herr Brossard zu PommeratS.

Wahl deS S a l z h andl ungSv e r wa l terS.

Aus den Vorschlag deS Regierungsrathes wird im
ersten Wahlgange mit 163 Stimmen vyn 179 Stimmenden
erwählt:

Herr I. I. B u ri, bisheriger Salzhandlungsverwalter, in
Very.

2) Eines Gerichtspräsidenten von Thun.

Vorschlag der Amtswahlversammlung:

1. Herr Karl Zyro, Fürsprecher, in Thun.
2. » Franz Voll, Audienzaktuar daselbst.

Vorschlag deS ObergerichteS :

1. Herr Karl Engemann, Fürsprecher, in Thun.
2. „ Friedrich Hofer „ „

Von 147 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgang«:

Herr Zyro
„ Engemann

„ Voll
„ Hoftr

136 Stimmen.
0 „

U „
0 „

Erwählt ist somit Herr Fürsprecher Zyro in Thun.

ES sollte nun die Wahl eines Verwalters der
Straßanstalt in Bern folgen. Der RegierungSrath theilt
jedoch durch Zuschrift dem Großen Rathe mit, daß er noch
nicht im Falle gewesen sei, über die angemeldeten Bewerber
die nöthigen Erkundigungen einzuziehen, und trägt im Interesse
einer gehörig n Besetzung dieser wichtigen Stelle darauf an,
die Wahl auf eine künftige Session zu verschieben. Dieß wird
ohne Widerspruch durch das Handmehr beschlossen.

Der Große Rath schreitet nun zur Wahl der
Gerichtspräsidenten von Freibergen und Thun.

Vorerst werden die Verhandlungen, auS welchen die. Vor»
schlüge hervorgegangen, genehmigt; hierauf folgen die Wahlen,
und zwar:

Lagblatt des Großen Rathes >««?.

Hieraus wählt der Große Rath auf den Vorschlag deS

RegierungsratheS zu Direktoren
1) deS Innern:

Herrn RegierungSrath Kurz mit 84 Stimmen von 84 Stim¬
menden;

2) der Justiz und Polizei:
Herrn RegierungSrath M igy mit 76 Stimmen von 82 Stim¬

menden;

3) der F i n a n z e n :

Herrn RegierungSrath Scherz mit 76, Stimmen von 85 Stim¬
menden-;

69
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-4) der Erziehung:
Herrn RegierungSrath Kummer mit 79 Stimmen von 9t>

Stimmenden;

5) des Militärs:
Herrn RegierungSrath Karlen mit 75 Stimmen von 89

Stimmenden;

6) der öffentlichen Bauten:

Herrn Regierungsrath Kilian mit 89 Stimmen von 99
Stimmenden.

Zille diese Wahlen finden im ersten Wahlgange statt.

Auf den Antrag deS RegierungSratheS wird dem
Begehren des Vereins für Handel und Industrie um
Errichtung einer eigenen Handelödirektion keine Folge
zu geben beschlossen mit Rückficht darauf, daß dem daherigen
Bedürfnisse auf anderm Wege entsprochen ist.

Vortrag des RegierungSratheS über die Frage,
ob die Stelle eines Mitgliedes des RegierungSratheS und
eines Mitgliedes des SraalSbahndirektortums mit
einander vereinbar seien.

Der Regierungsrath bejaht diese Frage und sucht
beim Großen Rathe um einen Entscheid in dem Sinne nach,
daß der jeweilige Eisendahndirektor zugleich Mitglied der
Direktion der Staatsbahnen sein und als Präsident derselben
vorstehen soll.

Migy, Vizepräsident des RegierungSratheS. als
Berichterstatter. Herr Regierungspräsident Schenk läßt mir soeben

sagen, er sei in amtlichen Geschäften verhindert, den Bericht zu
erstatten. deßhalb ersuche ich den Großen Rath um Nachsicht.
Sie erinnern sich, daß für den Bau der Staatsbahn ein
Direktorium vom Großen Rathe eingesetzt wurde mit der
Bestimmung, daß eS die Bauleitung und Administration der

Unternehmung während der Bauzeit übernehme; die Wahl der
Mitglieder und die Bestimmung ihrer Besoldung behielt der
Große Rath sich vor auf den Vorschlag des RegierungSratheS.
Infolge dieser Vorschrift wählten Sie zum Präsidenten des
Direktoriums Herrn Slockmar zu einer Zeit, wo er noch nicht
Mitglied der Regierung war. Seither gelangten gar keine
Reklamationen an den Regierungsrath. Obschon jedoch keine
solche Veranlassung vorlag, hielt diese Behörde eS dennoch für
zweckmäßig, die Stellung deS betreffenden Mitgliedes näher zu
reguliren, damii man nicht später eine Art Unverträglichkeit
herausfinde. Was vorerst die Frage der Gesetzlichkeit betrifft,
so finden Sie im Beschlusse des Großen Rathes vom 28.
August 186l keine Bestimmung, woraus man ableiten könnte,
daß ein Mitglied des RegierungSratheS nicht zugleich Mitglied
des Direktoriums sein dürfe. Nun fragt es sich, ob es
zweckmäßig sei oder nicht, daß ein Mitglied deS Regierungsrathes
im Direktorium sitze. Bevor der Regierungsrath sein Gutachten
in der Sache abgab, glaubte er, das Direktorium selbst anfragen
zu sollen, und dieses erklärte sich in dem Sinne, eS diene zur
Beschleunigung und Erleichterung des Geschäftsganges, daß

Herr Stockmar Mitglied deS Direktoriums und dessen Präsident
bleibe. In der That bildet dieses Verhältniß eine natürliche
Vermittlung zwischen- der Siaalsbahn und der Regierung,
welche über alle wichtigen Beschlüsse des Direktoriums ihr
Urtheil zu fällen hat, so daß eS im Interesse einer gründlichen
Behandlung der Geschäfte liegt, daß ein Mitglied deS

Direktoriums der Regierung bei der Berathung einschlagender
Gegenstände Ausschluß geben könne. Wenn der Präsident deS

Direktoriums im Regierungöralhe sitzt, so kann er dieser
Behörde über alle Verhandlungen und Beschlüsse Auskunft ertheilen,
Während sonst der Geschäftsgang ungcmcin schleppend würde.
Auch werden durch eine solche Stellung deS Präsidenten Konflikte

vermittelt. Dem betreffenden Mitaliede der Regierung
kann man deßwegen nicht den Vorwurf macheu, daß eS dabei
ein gutes Geschäft mache, denn dasjenige Mitglied, welches
im 'Direktorium der Slaatsbahn sitzt, erhält nur die Besoldung
eines Mitgliedes deS RegierungSratheS; die Besoldung eines
Präsidenten des Direktoriums wlrd erspart. Von diesem

Standpunkte aus, der sich auf die Uebereinstimmung der

Mitglieder deS Direktoriums gründet und mit Rücksicht aus
das Gesetz, welches keine Unverträglichkeit der fraglichen Stellen
auSsprichl, glaubte der RegierungSrath, dem Großen Rathe den

vorliegenden Antrag empfehlen zu sollen.

Ur. v. Gonzenbach. Ich war seiner Zeit Mitglied
der Kommission, welche Ihnen den Vorschlag machte, ein
besonderes Staalsbaudirekrorium zu bestellen. Es war durchaus
die Eingebung deS Augenblicks, hervorgerufen durch die
Eindrücke, unter welchen damals die Behörde stand. Welches
waren diese Eindrücke? Sie mußten eine Eisenbahn
übernehmen, weil der Staat zwei Rillionen darin Halle, und als
man untersuchte, wie vaS gekommen, mußte der ganze Große
Rath sich überzeugen, daß es infolge eines Irrthums geschehen.

Det Staat hatte nämlich seiner Zeit die Geneigtheit erklärt,
sich mit zwei Millionen zu bccheiligen, wenn acht andere
Millionen gezeichnet seien; es lag ein Rapport vor, welcher dahin
ging, daß diese Summe gezeichnet sei; m der Wirklichkeit aber

stellte eS sich hintendreln heraus, daß die Zeichnungen sich auf
Fr. 478,66(1 reduzinen. Gegenüber diesen Elndrücken sagte

man, die Regierung scheine von andern Geschäften zu stark in
Anspruch genommen zu sein, so baß sie unmöglich auch noch
die Verwaltung deS StaaisbaucS übernehmen könne; wenn sie

.nickt Zeit habe, die Aktienregister selbst einzusehen, so erfordere
eS die Wichtigkeit der Sache, daß man den Bau der StaalS-
bahn einem besondern Direktorium übertrage. Das war der

Grund Aber so wie die Sache heute liegt, bin ich mit dem,

was der Vortrag des Regierungsrathes sag,, ganz einverstanden
und sage: es ist eine Garantie, wenn der Mann, welcher daS

Eisenbahnwesen verwallet, Herr Slockmar, eine Stellung
einnimmt, in der er die Interessen deS KantvnS gegenüber der
Stâatsbabn und mit ihr wahren, wenn er den Berathungen
des Direktoriums beiwohnen kann, und weil entfernt, Opposition

machen zu wollen, halte ick dafür, der Große Rath
handle im Interesse des Staates, wenn er diesen Vorschlag
annimmt. Wenn noch dieselben Verhältnisse wären, wie früher,
so würde ich noch heute sagen, man soll einer Direktion, die

so sehr mir Geschäften überladen tst, nicht zumuthe», den

StaatSbau zu übernehmen. Wie Ihnen der Herr Berichterstatter

sagte, würbe die Besoldung des Präsidenten des
Direktoriums erspart. Ein RegierungSrath ist seine Zeit natürlich
dem Staate schuldig. Ich kann daher dem Antrage der

Regierung beistimmen.

Karr er Es kann mir als Mitglied des Direktoriums
der StaatSbahn nur angenehm sein, daß von der Seite, welche
Sie soeben angehört haben, dem Antrage des RegierungSratheS
und des DirektoiiumS beigepflichter wirb, und in dieser
Beziehung bin ich Herrn v. Gonzenbach dankbar. ES ist beinahe
unmöglich, daß ein Direktorium eristiren und seine Ansichten



gehörigen OrleS gellend machen könnte, wenn nicht ein Mittelglied

zwischen ihm und der Regierung vorhanden ist. DaS
Direktorium der StaatSbahn erhielt durch Ihren Beschluß eine

ganz eigenthümliche Stellung, die mehr oder weniger
unabhängig von der Regierung ist und mehr oder weniger unmittelbar

vom Großen Rathe »abhängt. ES fehlte ein Mittelglied,
da kein "Mitglied des Direktoriums ex okücio Mitglied des
Großen Rathes war. DaS Direktorium war also bei seinen
Verhandlungen ganz isolir«; man konnte nur durch Privat-
besprechungcn die gegenseitigen Ansichten vernehmen; daher war
schon im Anfange die Rede davon, daß eigentlich der Direktor
der Eisenbahnen und Entsumpfungen Präsident des Direktoriums

sein sollte, damit diese Behörde auch hier ein Organ
habe. DaS Direktorium ist in seinen Verhandlungen nicht so

unbedingt frei, wie es scheint, sondern die wichtigern Beschlüsse,
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wie z. B. die Wahl des Trace rc., müssen durch den Regie-
rungsralh gehen. Es ist daher ein Mittelglied außerordentlich
nothwendig. Schon zur Zeit, als eS sich um den Aarübergang
bei Bußwyl handelte, wurde mir hier die Bemerkung gemacht,
warum ein Mitglied der Regierung hier über das rapportire,
was direkt dem Direktorium zugewiesen worden. In Betracht,
daß wir als Mitglieder des Direktoriums nicht eine amtliche
Stellung im Großen Rathe haben, gab sich das betreffende
Mitglied der Versammlung zufrieden. Das Direktorium bildet
den engern Ausschuß der Eisenbahnverwallung, der RegierungS-
rath nimmt die Stellung des VcrwaltungSratheS ein, welcher
die Geschäfte hier beleuchten und verfechten soll.

Der Antrag des Regierungsrathes wird durch
daS Handmehr genehmigt.

Fortsetzung der Büdgetberathung.
(Siehe Verhandlungen der vorhergehenden Sitzung, Seite 257 u. f)

III. Ertrag der Abgaben.

Indirekte Abgaben.
Durchschnitt

der letzten 4 Jahre
1858-t8kt.
Franken.

153,588 6) Handänderuugs- und EinregistrirungSgebühren
55.159 7) Kanzlei- und GerichtSemolumente
18,142 8) Bußen und Konfiskationen
56,478 9) Militärsteuer-Rohertrag Fr. 169,999

Abzug der Ausgaben:
3,561 Taggelder an die TarationSkommissionen, Druckkosten, Bezugsprovisionen „ 5,999

52,918 Bleibt Reinertrag der Milttärstcucr —
111,396 19) Erb- und Schenkungsabgaben nach dem Gesetz vom 27. November 1852 Fr. 195,999

5,343 Bezugskosten und EinregistrirungSgebühren im Jura (K 14 der VollzichungS-
verordnung vom 4. April 1853) „ 5,999

195.963

Fr. 154 999

„ 55.999
16.999

155,999

199,999

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter des Regie-
rungSrathes, empfiehlt diesen Abschnitt zur Genehmigung mit
Hinweisung auf die gegenüber vein vorjährigen Büdgel
vorgenommenen Abänderungen. So wurde der Ansatz unter
Ziffer 6 (Handänderungen) um Fr. 8999 erhöht mit Rücksicht
aus den vierjährigen DurcbschnitiSertrag Auch der Posten der
Kanzlei- und GerichtSemolumente erscheint um Fr. 1999 hoher,
dagegen derjenige für Bußen und Konfiskationen um Fr. 2999
niedriger, gestützt aus das letztjährige Rechnungsergebniß, welches
nur eine» Ertrag von Fr. 15,558. 19 herausstellt. Für die

Militärsteuer wurde vom Regierungsrathe eine Erhöhung von
Fr 199,999 in daS Büdget aufgenommen mit Rücksicht auf
den vorliegenden neuen Gesetzesentwurf; die Finanzdireklion
war jedoch der Ansicht, daß das Büdget auf Grundlage der
bestehenden Gesetzgebung entworfen werden soll und stellt den
Entscheid darüber dem Großen Rathe anheim. Im Resultate
wird eS auf daS Gleicht herauskommen Das neue Gesetz soll
nämlich mehr als daS bisherige abwerfen, da eS den Zweck
hat, den Militärpflichtersatz der nicht Militärdienst leistenden
Mannschaft gegenüber der Dienst thuenden auszugleichen und
dem Staate zugleich eine größere Einnahme zu verschaffen.

Bezüglich der Erb- und SchenkungSabgaben wird aufmerksam
gemacht, daß die Erhöhung von Fr. 19,999, welche die
StaatSwirthschafiSkommisston vorschlägt, zwar dem vierjährigen
Durchschnitte am nächste» komme und daS letztjährige
Rechnungsergebniß sogar einen Reinertrag von Fr. 148,914. 79
lieferte, daß jedoch nicht übersehen werden dürfe, wie zufällig
und unsicher der Ertrag dieses Postens sei, da derselbe vom
Absterben vermöglicher Personen abHange.

Dr. v. G o n zen b ach, als Berichterstatter der StaatS-
wirlhschaftSkommission. stellt Namens derselben drei Abände-
rungsanträge. Der erste betrifft den Ansatz der Bußen und
Konfiskationen, dessen Erhöhung um Fr. 2999 Angesichts des

vierjährigen Durchschnittes vorgeschlagen wird. Wenn auch
diese Einnahme nicht gerade Zeugniß vom normalen Zustande
eines Landes gibt, so ist die Kommission doch der Ansicht, daß

man die Leute nehmen müsse, wie sie sind. Ferner dürfe man
einem verstärkten und höher besoldeten LandjägerkorpS wohl
zumuthen, daß es eine schärfere Kontrolle führe über Leute,
die sich einer Buße schuldig machen. Ein zweiter Antrag
betrifft die Militärsteuern. Da der Büdgetansatz von Fr 169,999



T7S

für den Roherirag dieser Steuer auf der Voraussetzung eines

durch vaS vrojektirle neue Mflitärsteuergesetz zu erzielenden be-

tzqchllich höher» Ertrages, symit auf einer SastS beruht, welche

vom Großen Rathe noch nicht adoplirt worden ist, so beantragt
die StaalswirihschaftSkommisston in Betracht, daß das Budget
sich nur auf bestehend ' Gesetze gründen darf, die Herabsetzung
d«r Militärsteuer im Rohertrag u»v Reinertrag auf den
bisherigen Ansatz von Fr, 6ö,<Z0<), resp. Fr. 55,(M, somit eine
Reduktion des vorgesehenen Reinertrages um Fr, lWI.Mt),
Die Kommission gibt zu, daß infolge des neuen Gesetzes eine

Mehreinnahme möglich sei, dagegen hält sie eS nicht für
zuläßig, daS noch nicht berathene Gesetz als bereits bestehend
anzunehmen, da daS Bridget sich aus die bestehende Gesetzgebung
stützen soll, abgesehen davon, daß durch die Erhöhung des
fraglichen Postens der Freiheit der Berathung im Großen Rathe
gewissermaßen vorgegriffen würde, indem der Berichterstatter
der Regierung sich bei der Behandlung deS Gesetzes aus den
bei der Büdgetberathung gefaßten Beschluß berufen würde.
Endlich könnte ei» solcher Beschluß zu weit gehende»
Konsequenzen führen. Wenn z, B. eine Reorganisation der
Strafanstalten angeregt und statt der Zuchthäuser die Einführung
einer Strafkolonie vorgeschlagen, ein daheriger Anzug erheblich
erklärt würde und die Regierung dennoch im Büdget die
bisherigen Ansätze fur die Strafanstalten verlangte, so könnte câ
der SlaatSwirthschaftSkommisston enrfallen, mir Rücksicht auf
den erheblich erklärten Anzug aus Streichung der betreffenden
Ansätze anzutragen, ein Versahren, mit dem die Reaierung,
gestützt aus die bestehende Gesetzgebung, wahrscheinlich nickt
einverstanden wäre. Die letzte Bemerkung bezieht sich auf die
Erb- und Schenkungöadgabe, wo die Kommlsnon etm Echö»
hung deS Rohertrages von Fr W5M0 aus Fr, llOMi)
beantragt und zwar im Hinblick auf den vierjährigen Durch-
schniilSertrag, da hier eine auch nur einigermaßen sichere

Berechnung auf andere Weise nicht aufgestellt werden könne,

G a n g niIler unterstützt sowohl den Antrag der Slaats-
wirihschasiSkommlssion als die Anstchr der Flnanzdirekiion gegenüber

dem Vorschlage deS RegieiungSratheS mit der Bemerkung,
daß das Projekt einer Erhöhung der Miillärsteuer den
Mitgliedern deS Großen RaiheS noch nicht muqeiheilr worden sei,
daß also kein Mitglied der Versammlung die Tragweite
desselben beurtheilen könne. Der Redner ist prinzipiell durchaus
nicht gegen eine Erhöhung dieser Steuer, wünscht aber im
Interesse einer guten Verwaltung. daß man nicht präjudizire und
sich nicht zum Voraus die Hände bürde Auch zu einem später
in Behandlung kommenden Vorschlage, der eine BesoldungS-
erhöhung von Fr â.WB bezwecke, erklärt dcr Redner nicht
stimmen zu können, we>! der daraus bezügliche Gesetzesenlwuif
voriges Jahr hier verworfen worden. Hinsichtlich der Militär-
steuer werde eS namentlich schwer halten, eine Einnahme von
Fr. IWFW, herauszubringen.

Migy, RegierungSralh, nimmt Yen Vorschlag deö Re-
gierungSiaihes in Schutz und macht aufmerksam, daß eigentlich
der Unterschied nicht groß set, ob man hier Fr. iWMt) im
Büdget streiche, dafür ein um io größeres Defizit habe, dagegen
in dcr Rechnung dann später eine Mehreinnahme vom
nämlichen Betrag erscheine. AlS unrichtig qbcr bezeichnet der Redner
die Behauptung, als dürfe der Große Rath nicht eine muth.
maßliche Einnahme im Büdget etwas höher oder tiefer ansetzen
in dcr Voraussicht eines neuen Gesetzes. DaS ganze Büdget
enthalte nichts anderes als das Ergebniß von Voraussetzungen,
und sobald die Behörde voraussetze, daß eine wirkliche
Mehreinnahme in einem VerwaligligSzweige erfolgen werde, habe sie

nicht nur daS Rech', sondern, sog.» die Pflicht, dieß im Budget
vorzusehen, Aehniich verhalte es sich z. B. mit der Festsetzung
des zu schlagenden Quantums Holz, welches der Große Rath
festsetze, ohne ficher zu fein, wie die Presse stch gestalten werde».

slebrigens habe, der RegierungSralh. den Gesetzcsentwurf

über die Miliiärsteuer bereits vorberathen und werde Verselbe
in den nächsten Tagen hier vorgelegt werden. Schyn bei
der früher» Berathung habe ma» sich darüber geeinigt,
daß die Militärsteucr erhöht werden müsse; die Voraussetzung
einer Mehreinnahme sei somit vorhanden und der höhere Äiisatz
im Büdget gerechtfertigt. So stützen M Behörden sich auch
bei der Festsetzung anderer Posten a»s eine bestimmte.Perspek¬
tive, ohne daß man eine Präjudiz darin erblickt hätte, welche
denn auch hur gar nicht vorhanden, indem später die Berathung
veS Gesetzes eben so fret sein werde als vorher. Von diesem

Standpunkte aus und gestützt auf die Erfahrung, daß die Lei-
Uungen derjenigen, welche die Mtlitärsteuer zahlen, in keinem
Verhältnisse stehe» za den Leistungen der Dienst thuenden Mannschaft,

ferner im Hinblick auf dle in anver» Kantonen b,stehenden

Einrichtungen z man vergleiche z, B, Zürich, wo bei einer
viel geringern BolkSzahi die Mtlitärsteuer dem Staate eine
jährliche Einnahme von Fr 25BM0 bringt) w»d der Antrag
des RegieiungSratheS als vollkommen gerechtfertigt zur
Annahme empfohlen.

Der Heir Lerichleiftaller deS R e g l e r n n g S r a i h e S

spricht leine Befriedigung darüber aus, daß elir anderes Mitglied

des RegierungSraihes den Antrag dieser Behörde ver-
lycipiglo,, da der Sytechenve, ohfchon hier in der Stellung als
Berichterstatter der Regierung, es doch nicht über sich düngen
könne, eine von oteser wefeiuilch abweichende persönliche Ansicht
nicht geltend zu machen. Zur Unlerüützung deiselben wird
der Vorgang angeführt, daß seiner Zeit die Direktion der
Justiz und Polizei in ver Poransstchl einer Reorgantsalivn
des LaMägerkorps, vor Erlassung des betreffenden Gesetzes,
einen höhern Kredit l»> Budget veilangi, vie Flnanzdlrekllon
sich jedoch diesem Begehren widersetzt habe und zwar uuS dem
nämlichen Grunde, wle heute weli daö fragliche Gesetz noch
nicht erlassen war. Ein ähnlicher Vorgang saus bei Bestimmung

oes Kredites fur die Viehprämien statt. Deßhalb habe
die Ktnanzbueklion im vorliegenden Falle keinen andern Standpunkt-

einnehmen und die Ansicht der Regierung mcht verthes-
dlgen können Ein gesetzliches Hindciniß, den Kredit so oder
anders zu bestimmen, bestehe für den Großen Rath nicht, wohl
aber spreche die bisherige Uebung gegen daS von der Regierung
vorgeschlagene Versahren. Aus daS Votum VeS Herrn
Gangutller erwiedert der Redner, daß der Entwurf eines neuen
Gesetzes über die Militärsteuer seiner Zeit den Mitglieder» VeS

Grüßen RalheS anögciheilt, von dieser Behörde behandelt und
dann hauptsächlich aus dem Grunde zurückgewiesen worden
sel, weil derselbe eine gewisse Progression in der Steueranlage
enthalten und auch die Persvnaliare von Fr. 6 zu hoch
geschienen habe, Duge Punkte habe der RegierungSralh seither
uiileisnchl und es wäre kein neuer Emwurs ausgetheilt worden,
wenn nickt unterdessen eine Gesammlerneuernng deö Großen
Raiheö stallgesunden hatte Von einer Verwersnug des Gesetzes
könne somit nicht die Rede sein, weil der Große Rath das
Elnireien in den Entwurf und die Rückweisung an den
RegierungSralh nur zum Zwecke ihelliynser Umurbeilung beschlossen

habe,

Der Herr Berichletstailer dcr S l aatâw tr th sch as t S -

komm; s s ton hebt gegenübir den Einwendungen deS Herrn
Regiernngsralh Migy den Unterschied hervor, welcher nach
seiner Ansicht zwischen der Bestimmung deS zu schlagenden
Hvlzquamums und der Festsetzung der Milttärsteuer beucht,
indem ver Große Ruth bezüglich der Bestlmmung des Holz-
quanlumS ganz freie Hand habe, hinstchlllch der Milttärsteuer
aber sich an vas Gesetz h„lle» müsse. So. Wäre eS z. B auch
inch! zniäßig, im Jura, in der VoranSsichk elner Revision deß
dprligen Steuersystems, schon jetzt die Eiukommeiissteuer
einzuführen, Der Redner kommt daher auf den früher aufgestellten
Satz zurück, daß das Büdget sich nur auf die bestehende
Gesetzgebung stützen könne,
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Abstimmung.
Für die unbestrittenen Ansätze

„ den ersten Antrag der Staats wirth-
schaftSkommission

„ den zweiten Antrag der StaatSwirth-
schaftSkommission

Dagegen
Für den dritten Antrag der StaatSwirt h-

schaftSkommission

Handmehr.

Gr Mehrheit.
6 Stimmen.

Handmehr.

Reinertrag der indirekten Abgaben Fr. 1,781,800.

Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr. 1,876,959.

ö. Direkt eAbgaben.
Durchschnitt

der letzten 4 Jahre
1858—18K1.
Franken.

1) Grund-. Kapital- und Einkommensteuer des alten Kantonstheils: Rohertrag der
Grundsteuer, von Kapitalschatzung Fr. 440,000,000 zu 1"/,, "/«o
Kapitalsteuer, von Kapitalschatzung „ 175,000,000 „ „ „
Einkommensteuer, von Einkommenschatzung „ 3,700.000 „ 3'/z

31,967

974,693

/o
Abzug der Ausgaben:

Erhebungskosten an die Gemeinde 2 /,
Entschädigung von Rp. 5 für jeden Grundsteuerpstichligen (8 64 des

15. März 1856)
Kosten bei der Centralverwaltung, Druckkosten, Reisen. BüreauauSlagen

Fr. 616,000

„ 245,000

„ 129.000

Fr. 980,500

Fr. 19,810
vom

9,575

1,748

1.159,779

Reinertrag der Grund-, Kapital- und Einkommensteuer -
2) Rohertrag der Grundsteuer im Jura:

Bei einer Steuer im alten Kanion von 1 pro mille zahlt der Jura laut Beschluß
vom 31. Dezember 1853, einen firen Beitrag von

Bei einer Erhöhung dieser Steuer im alten Kanton trägt der Jura zu dieser
Vermehrung bei, im Verhältniß des beidseitigen Netlo-Erlrages der direkten Steuern
und zwar in der Proportion von zu

Der Rohertrag der Steuerzulage im alten Kanton von ", ,o l"<> mille beträgt
Wovon die Bezugskosten abzuziehen sind mit rund
Es bleibt Netlo-Mehrertrag im alten Kanton
Die Steuerzulage des Jura im Verhältniß zu dieser Summe beträgt
Dazu die gewöhnliche Steuer mit

Zusammen Netto-Beitrag des Jura
Hiesür müssen bezogen werden, brutto
Abzug an Bezugskosten 5 "/„ an die Steuereinnehmer nach der Generalverordnung

vom 1. Juli 1846

Besoldung des Direktors, der Grundsteuer-Aufseher und des lnFàieur-Veriiicateur
cku cscksstro

Küreau-, Reise- und Druckkosten

„ 3.250

„ 7,940

Fr. 31,000
Fr. 959,500

Fr. 125.000

Fr. 283.000

„ 6,000

Fr. 277,000

Fr
»,

61.600
125.000

Fr. 186.600

Fr. 203,508

„ 9,929

Fr- 9,800
2,179

Bleibt Netto-Ertrag wie oben

Reinertrag der direkten Abgaben

Fr. 11,979
Fr. 186,60»

Fr. 1,146,100

Der Herr Berichterstatter VeS Regier» ugSratheS
empfiehlt die ganze Rubrik der direkten Abgaben als in
Uebereinstimmung stehend mit dem letzijährigen Büdget, in der
Voraussetzung, der Große Rath werde kaum geneigt sein, eine

Veränderung des SleueransatzeS vorzunehmen.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschasls-
kommission schließt sich diesem Antrage an, doch glaubt
dieselbe neuerdings der seit einer Reihe von Jahren rückständigen
SteuerauSgleichung zwischen dem alten und neuen Kantonstheile

rufen zu sollen, wobei sie hofft, daß die hohe Wünsch-

Tagdlatt des Großen Rathes 18«?.

barkeit einer einheitlichen Steuergesetzgebung für den ganzen
Kanton zur Anerkennung gelangen werde. Im Schoße der
Kommisston war nur eine Stimme darüber, daß Angesichts der
bürgerlichen Gleichheit in allem Uebrigen auch ein gleichmäßiges
Steuersystem für beide LandeStheilc eingeführt werden solle.
Verschieden waren dagegen die Ansichten über das Steuersystem

selbst, indem einzelne Mitglieder die Grundsteuer für die

richtigste Steuernorm halten, von der Ansicht ausgehend, was
an der Sonne liege, daS kenne man; Verschlagnisse seien weniger
möglich als bei andern Steuerarten. Eine andere Ansicht ging
dahin, die Grundsteuer entspreche einem rein agrikolen Staate,

70



274

wo der Werth von Grund und Boden das größte Kapital
repräsenttre; so namentlich in Frankreich, während England
seine EinkommenSsteucr habe, gestützt darauf, daß in diesem

Lande das Grundeigenthum nicht mehr das größte Kapital
repräsentire, sondern bedeutende Werthe in andern Vermögens«
zweigen, industriellen Werthpapieren zc., liegen, so baß vielleicht
bei der Grundsteuer der Allerreichste steuerfrei ausgehen könnte,
während er doch alle Anstalten deS Staates mitbenutzt; daS

habe England bewogen, von dem Systeme der Grundsteuer
abzugehen, die früher überall bestand. Diese Ansichten fanden
in der Kommission ihre Erörterung und eS wurde namentlich
auch hervorgehoben, wie im Jura sich die Industrie im Laufe
der Zeit entwickelt, wie Einzelne Millionen erwerben können,
ohne Grundbesitzer zu sein, cS sei daher eine Ausgleichung in
der Steuer billig.

Tscharncr betrachtet den vorliegenden Abschnitt als den

wichtigsten des ganzen Budget, da eS sich um die Festsetzung
der StaatStelle handelt, auf deren Herabsetzung der Redner

antragen möchte und zwar wesentlich auS folgenden Gründen.
Bisher habe der Staat für seine ordentlichen Ausgaben IVw
pro mille bezogen und beim Ertrage dieser Telle sei die

Regierung sozusagen im Gelbe geschwommen. Ein Blick auf die

RechnungScrgebnisse der letzten Jahre zeige, daß eine Reihe von
Einnahmenüberschüssen sich herausstellten; so im Jahre 1857
mir Fr. 226.000. 1858 mit Fr 238,00», 1859 mit Fr. 418.000,
1860 mit Fr. 402,000 und 1861 mit Fr. 147,000, so daß sich,
alles in runden Zahlen genommen, ein Gesammtüberschuß von
Fr. 1,431,000 ergibt. Angesichts solcher RechnungSergebniffe
findet der Redner, man sollte aus Erleichterung der
Steuerpflichtigen bedacht sein; er stellt daher den Antrag, die Staars-
steuer auf 1 pro mille herabzusetzen.

Ganguillet spricht sich Angesichts eines bevorstehenden
Defizits und am Vorabend eineS neuen EinkomnieuSsteuerge-
setzeS gegen den Antrag deS Vorredners auS, und möchte die

Erlassung desselben schon jetzt beschleunigen, weil daS

bisherige Gesetz aus falscher Basis beruhe und eine gerechte Voll
ziehung unmöglich sei Um nun einer allzulangen Diskussion
vorzubeugen, stellt der Redner den Antrag, mit Rücksicht aus
die Wichtigkeit der Sache schon jetzt eine Grvßrathskommission
zu ernennen, sei cS daß der Präsident oder der Große Rath
dieselbe wähle, mit dem Auftrage, den Entwurf eines neuen
Einkommenssteuergesetzes zu prüfen und zu begutachten, damit
derselbe in einer der nächsten Sitzungen behandelt werden könne.

Ber n a rd nimmt den von ihm und ander» jurassischen
Abgeordneten vor mehrern Jahren gestellten und unterzeichneten
Antrag auf, in welchem verlangt wurde, es möchte im neuen
Kantonstheil ein Patentsystem neben der Grundsteuer eingeführt

werden. Dieser Antrag, damals vom Großen Rathe
erheblich erklärt, müsse daher in der RegierungStruke
geblieben sein, denn der Redner hörte seitdem nichts mehr davon
sprechen. Die Unterzeichner waren, wie Jedermann in jener
Gegend, überzeugt, daß auf dem Ackerbauer, der Landwirth-
schafl allein die Steuern lasten, und die übrigen Klassen der
Gesellschaft hiezu in keiner Weise etwas beitragen. Herr
v. Gonzenbach habe soeben gezeigt, daß er Unitarier sei,
wenigstens insoweit es den Kauton Bern betrifft, den» man wisse

nicht, ob er es auch hinsichtlich der Eidgenossenschaft sei; hier
indeß sei er nicht nur bezüglich der Steuern Unitarier, sondern
auch in Bezug aus die Gesetzgebung. Man dürfe sich aber
nicht verhehlen, daß die Ausführung dieser Idee auf Schwierigkeiten

stoße, und man für die Steuer einen Kadaster
aufstellen müsse, was nichts weniger als leicht sei Soviel es
den Jura beireffe, wünsche Verselbe, man möchte der kandbauen-
den Klasse zu Hülfe kommen und Mittel suchen, die Steuern
auf die verschiedenen BevölkerungSklassen zu vertheilen, denn
eS sei nicht gerecht, daß diese Last die Grundeigenlhümer allein

tragen Man halte zwar den Art. 85 der Verfassung diesem
Punkt entgegen, aber der Redner hält eS nicht für verfassungswidrig,

wenn man ein aus die andere BcvölkerungSklasse »eS

Jura angewendetes Patentsystem einführen würde, da sie doch
dieselben Vortheile genieße, wie die landbaucnde Klasse und
bisher nichts destoweniger keine Last dieser Art getragen habe.
Man hätte dann neben der Grundsteuer ein Patentsystem, welches

sich auf die andern Industrien anwenden ließe und würde
auf diese Welse die Grundbesitzer eines Theils der Last eut
heben, die heute auf thuen allein liege. Der Redner wünscht
daher, vom Berichterstatter zu vernehmen, welches Schicksal
dem erwähnten Antrage zu Theil geworben

Dr. Tièchc nimmt einen Standpunkt ein, der mit
demjenigen des Herrn Bernard, den er als Proteklionlst bezeichnet,
nicht ganz übereinstimmt, will aber seiner Stellung Rechnung
tragen. Bezüglich der Steuerfrage stimmt der Sprechende mit
ihm nicht darin überein. daß der Stand der Lanbwnche unier
der gegenwärtigen Sachlage leide; man hörte denselben nie
sich über einen Druck beklagen, den die Treuern auf ihn ans
üben sollten. Im Gegentheil habe die Finanzdirektion stets
die Art, wie die Grundsteuer in die Staatskasse fließe, nur
loben können. Die Stellung des Jura sei durch die

Verfassung gegeben, und in gegenwärtigen Verhältnissen könne

man nichts Anderes einführen, bevor diese Verfassungsbestimmung

abgeändert, im Interesse der Gesammtheit revidiri sein
würde. Anderseits würde dieß Patentsystem nur eine Klasse
von Leuten treffen, nämlich diejenigen, welche emen Berns,
Industrie ausüben, ohne eine Mehrzahl anderer Personen zu
erreichen, die weder Industrielle noch Grundbesitzer seien Dieses
Patentsystem würbe daher seinen Zweck verfehle», wenn es

darauf gerichtet sein soll, die Steuern aus alle besitzenden
Klassen der Bevölkerung zu legen. Dahin wolle aber gerade
dtc SraalSwirlhschaftSkommission gelange». Im Jahr 1859
habe man behufs Revision des Kadasters eine Kommission
ernannt, und wirklich beschäftige der Jura sich steis damit, seinen

Kabaster zu rcvidiren, Parzellarpläne aufzunehmen, wofür er

mehrere hunderttausend Franken verausgabt habe. Die
Regierung habe im Jahr 1859 eine Kommission ausgestellt, die
sich im Monat September in Prunlrut versammelte; diese
Kommission habe sich vorerst konstiruirt und eine engere Kommission
ernannt, welche mit dem Studium der Frage betraut wurde.
Dieß geschah 1859; seit jener Zeit wisse man aber nicht, ob
die engere Kommission die Sache vordeiict habe, so daß man
noch lange das gegenwärtige System haben werde, wenn man
nicht thätiger vorgehe. Man müsse die Sache bei der Wurzel
fassen; der Redner wünscht daher, die Kommission möchte ihre
Arbeit möglichst beschleunigen; dann erst werde man sehen
können, inwiefern man an die allgemeinen SlaalshaushallS-
kvsten beitragen könne, im Verhältniß zur Bevölkerung und
zu dem Nationalvermögen. Der eingeschlagene Weg führe zu
Nichts. Den Antrag des Herrn Bernard kann der Rebner
nicht unterstützen, weil er den von ihm beabsichtigten Zweck
nicht erreiche.

Stockm ar, Regicrungsralh, beginnt mit der Erklärung,
daß wirklich eine engere Kommission für Steuern im Jura
bestehe; ihre Arbeit sei fertig, so daß sie nicht zögern werde,
die große Kommission zu versammeln. Ohne Zweifel garanirre
die Verfassung dem Jura seine Grundsteuer, aber dieselbe

Verfassung spreche nicht aus, es solle in dieser Gegend nur eine
Grundsteuer geben, sie lasse vielmehr die Thür offen. Der
Redner wüßie nicht, daß die Landwirihe sich sehr über die Last
beklagten, die auf ihnen liegt; aber die StaatSbedürfniffe nehmen

anderseits täglich zu; die Einkünfte genügen nicht, das
Bridget von 1863 weist einen Ausfall vor; deßhalb seien

andere HülfSquellen nöthig, und diese Hülfsmittel müsse man
nicht alle aus die Grundsteuer übertragen. Wenn man die

ganze Last auf diese BevölkerungSklaffe drücken lasse so werde



man doch nicht glauben/ der Grundbesitzer werde befriedig! sein,
er werde nicht auch sagen, die Industriellen, die Aerzte, die

Banquiers zahlen Nichts? Ist es denn »tchl gerecht, daß sie

auch zabte»? Wie eö daher nöthig ist, die Steuer aus alle
diese Klassen zu verlegen, möchte der Redner sich jetzt ntcht für
ein Patentsystem aussprechen; man werde die Künste, Hand
Werke, Gewerbe rc. besteuern müssen. Das Einfachste set, daS

für den alttn KantonStheil eingeführte und modifizirie Steuer-
wesen anzunehmen und den Jura auf denselben Fuß zu
setzen; nur büiste bann der im Jura schon bestehende Kadasler
nicht zerstört werden. Man könne dieß mit umsomehr Sicher»
heil bewerkstellige», wenn man den Kavaster beibehalte, der

nur dazu dienen will de, die Steuer aus einen Theil Abgaben
zu bestimmen. Der Redner ersucht Herrn Tiàche zu warten,
bis die engere Kommission ihre Anträge bringe. Die jurassische
Bevölkerung werde die Gerechtigkeit anerkennen, die darin liege,
daß man ihre gegenwärtige Steuer ändere, um sie mit dem
allen KantonStheU aus denselben Fuß zu stellen.

Enge mann macht die Versammlung aufmerksam, daß
unter den obwaltenden Umständen eine Reduktion der Steuerlast
nicht möglich sei, so sehr er eine solche selbst wünschen möchte.
Eine Reduktion von "/,o pro mille würde nämlich auf der
Grundsteuer einen Ausfall von Fr. 216.199, auf der Kapitalsteuer

einen solchen von Fr, 98,999 und aus der Ernkommenö
steuer einen solchen von Fr. 51,8ilt) verursachen, im Ganzen
also ein Defizit von Fr. 396,299; rechnet man das muthmaß-
liche Defizit, mit welchem das ordentliche Bridget schließt, dazu,
so ergäbe sich ein Gesammtdefizit von Fr. 569,635. Angesichts
eineS solchen Resultates kann der Redner die vorgeschlagene
Herabsetzung der Steuer nicht begreisen und nur dre Absicht
darin finden, die Regierung, von welcher der Antragsteller sagte,
daß sie im Gelde schwimme, in Verlegenheit zu bringen und
dann daS Defizit auszubeuten.

Der Herr Berichterstatter des R eg i e r un g S ra t h e S

erklärt sich nm dem Antrage der StaalSwirthschastSkommission,
daß aus eine einheitliche Steuergesetzgebung hinzuwirken sei,
vollkommen einverstanden und erinnert an die verschiedenen
Versuche, welche in dieser Richtung schon gemacht worden, so

wie an die Verschiedenhell der Ansichten unter den Jurasstern.
Es kommen dabei hauptsächlich zwei Fragen zur Erörterung.
Die erste ist diese: ist die VeretnigungSurkunde noch gültig oder
nicht? Diese enthält folgende Bestimmung: „Die Grundsteuer,
weiche als Ersatz der Zehnten und Lominialeinkünste beS

ehemaligen Fürst-Bisckoss eingeführt ward, soll beibehalten
werden." Wenn diese Urkunde aus den heutigen Tag noch
gültig sein soll, so steht nach der Ansicht des Redners dem
Großen Rathe das Recht nicht zu, dießsallS etwas zu ändern.
Persönlich hält er jedoch dafür, daß die erwähnte Urkunde nicht
mehr Geltung habe, sondern daß sie durch dle Verfassungen
von 1831 und 1816 abgeschafft sei. Eine zweite Bestimmung
ist in der Verfassung von 1816 enthalten, dle im § 85 dem
Grundsätze nach für den neue» KantonStheil die Beibehaltung
seines GrundsteucisystemS gewährleistet. Nun fragt eS sich,
ob man gegenüber dieser Versassungsbestimmung dasjenige
erreichen könne, waS die StaalSwirthschastSkommission und die
Finanzdireklion anstreben. Das wäre also zunächst zu
untersuchen. In Betreff der Motion deS Henn Bernard erklärt
der Redner, daß er keine Kenntniß davon habe; übrigens
könnte dieselbe doch erst bei der Behandlung des neuen
Einkommensteuergesetzes berücksichtigt werde». Herr Bernard befinde
sich im Irrthume, wenn er glaube, bevor der alte KantonStheil
die Grundsteuer beziehen könne, müsse er einen Kadaster haben;
beides bestehe bekanntlich seit 1817 wenn auch der Kadaster
hinstchtltch der Vermessungen nicht auf Genauigkeit Anspruch
machen und infolge dessen Unbilligkeiten entstehen können.
Seit Jahren beschäftige» die Behörden sich mit der Errichtung
eines genauen Planes, dessen Ausführung aber bedeutende
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Summen kostet, abgesehen davon, daß es bisher an den nöthigen
Arbeitern fehlt«. Nun ist jungen Leuten, die sich diesem Fache
widmen wollen, Gelegenheit zur Ausbildung geboten, indem sie
ber dem angestellten Forstgeomeier Unterricht erhalten können,
um später verwendet zu werden. Die vom Herrn Berichterstatter

der StaatswirrhschaslSkommission ausgesprochene
Ansicht, baß das englische Einkommensteuersystem den Vorzug
verdiene, wild vom Rebner nicht getheilt, welcher sich auf den
Ausspruch eines ber bedeutendsten Naiivnalökonomen stützt, daß
es noch ke.ner Gesetzgebung gelungen sei, ein ganz rationelles
Einkommensteuersystem auszustellen, so baß man aus die
Vermögenssteuer zurückkommen werde AlS Beweis werden die
praktischen Ameniaiier angeführt. Es liege denn auch in der
Naiur der Sache, denn wer Vermögen besitze, lebe gewöhnlich
ln entsprechenden Verhältnissen, und gebe den Behörden dadurch
schon- einen Halipunki für die Steuer. Den Antrag des Herrn
Ganguillet, jetzt schon eine Kommission zur Begutachtung des
neuen GesetzesentwursS über die Einkommensteuer niederzusetzen,
bekämpft der Redner, indem er über diesen Gegenstand zugleich
Auskunft ertheilt. Der betreffende Entwurf ist nämlich schon
seil einiger Zeit revigirt und wurde dem RcgierungSraihe vor-
gelegi; die Erledigung anderer dringender Geschäfte, theilweise
auch daS Unwohlsein des Berichterstatters, verhinderte die
Berathung deS Gesetzes, dessen Vorlage unfehlbar in der
nächsten Sitzung des Großen Rathes erfolgen soll. Die
vorläufige Nledersetzung einer Kommission bei Anlaß der Bübgei-
deralhung wä-e nun unpassend; man solle daher dem Regie-
rungsralhe ui dieser Beziehung freie Hand lassen Zum Schlüsse
spricht ber Redner seine Verwunderung über den Antrag deS

Hern, Ticharner aus mit der Bemerkung, es komme ihm vor,
als hätte derselbe nur die erste Seite des Büdget gelesen, ohne
zu bedenken, baß es mit einem Defizit schließe, das nun durch
die von ber Slaatswlrlhschasiökv»,mission vorgeschlagene
Streichung eures Einnahmepostens von Fr. 199,999 um diese
Summe größer werde. Eine Reduktion der direkten Steuern,
so wünschbar sie wäre, lasse sich unter diesen Umständen nichr
vornehmen. Herr Tschariier wirke zwar seil Jahren in dieser
Richtung und habe schon vor zwölf Jahren hier behauptet,
man könnte mu einer halben Telle regieren; ble Erfahrung
habe jedoch das Gegeiuhcli bewiese», indem mau kurze Zeu
daraus zu einer Erhöhung von 1"/,» pro «rille schreiten mußte.

Der Herr Berichterstatter der S la a t S w t r r h s ch a fr s -
kommlssiou spricht sich bei aller Wünjchbaikeir eurer
Steuerermäßigung gegen den Autrag des Herrn Tftbarner nus und
verweist ebenfalls aus das Defizit, mit welchem bas Büdget
schließt. ieraus bekämpft verleibe namentlich das Volum deS

Herrn Dr. Tiàche, sowie die Ansicht, als dürfe man un Jura
keine andere Steuerart als die Grundsteuer einführe», weil die

VereiniguugSulkuude und die Verfassung diesen LaudeStherl
dabei schütze. Die Veieiniguiigôurkunde' vo» 1815 enthält
allerdings die Bestimmung: „Dle Grundsteuer, welche als Ersatz

der Zehnten und Domtmalcinkünfte des ehemaligen gürst-
Btschoss eingeführt ward, soll beibehalten werden, doch wird
man sie erst nach einer vorzunehmenden Berichtigung definitiv
festsetzen." Dann aber heißt eö im nämlichen Artikel: „Die
Regierung behält sich vie Kefugmp vor, dasjenige, was sie

allsällig zu wenig abwerfen möchte, durch eine andere Abgabe
zu vervollständigen; übrigens erklärt sie, baß das Blsthum im
Ganzen nicht em mehrereS zu bei, allgemetuen Venvalrungs-
kosten des Staates beizutragen haben wird, als. »ach einem

billige» Verhältniß gegen den alten Kanton." Nun wünscht
die Slaarswirthschastskommission, daß der Jura m einem
billigen Verhältniß zu den Leistungen des alten Kantons an die

allgemeinen Verwaltungskosten des Staate's beilrage, und daS

billigste Verhältniß erblickt sie m der Gleichheit deS

Steuersystems. Wenn der Jura gleiche politische Rechte hat, wie der
alte Kanton, so solle er auch gleiche finanzielle Pflichten gegenüber

dem Staate haben; dann bewege man sich innerhalb der
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BereinignngSurkunde. In die Verfassung wurde allerdings nur
die erste Bestimmung aus der BereinigungSurkunde aufgenom.
men, indem es heißt, der Jura behalte sein Grundfteuersystem
bei. Die Kommission legt jedoch Gewicht darauf, daß im
Jahr 1815 die Regierung von Bern sich die Befugniß vorbehalten

hat, dasjenige, was die Grundsteuer allfällig zu wenig
abwerfen möchte, durch eine andere Abgabe zu vervollständigen,
und vindizirt für den Staat das Recht, das Weitere festzusehen.
Es handle sich einfach um die Frage, ob der Ertrag der Grundsteuer

im Jura nicht zu gering sei, um die diesem Kanionstheile
obliegenden Leistungen an die allgemeinen Verwallungskosten
des Staates zu erfüllen. Im Jahre 1853 kam eine Ausgleichung

der Sieuerhältnisse zwischen dem alten und dem neuen
Kantonsiheile zu Stande mit der Bestimmung, daß von jenem
Zeitpunkte (21, Der. 1853) an je von 5 zu 5 Jahren eine

neue Ausgleichung der Steuerbeträge beider KantonStheile
stattzufinden habe und zwar auf der doppelten Grundlage der letzten

offiziellen Volkszählung und der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse

der fünf vorhergehenden Jahre. Für den Fall, daß

in einzelnen Jahren das gewöhnliche Maß der direkten Steuern
des alten KantonStheilS erhöht, oder in demselben außer den

gewöhnlichen außerordentliche direkte Steuern bezogen würden,
wurde festgesetzt, daß das entsprechende Betreffniß des Jura
nach den gleichen Grundsätzen, wie sein ordentliches Steuermaß

in der nächsten fünfjährigen Periode, nämlich im
Verhältniß von Vi, zu bestimmt werden soll. Die erste dieser

fünfjährige» Perioden begann mit dem 1. Jänner 1853, und
die Ausgleichung muß nach Mitgabe der angeführten Bestimmung

nachträglich erneuert werden, sonst könnte der Jura sich

auf die Unterlassung stützen. Der Redner fragt nun Alle,
welche die Entwicklung deS Jura feil feiner Vereinigung mit
dem Kanton Bern kennen, die wissen, wie damals das Land
aussah und wie eS heute beschaffen ist, ob sie wirklich glaube»,
baß das gegenwärtige Steuerbetreffnlß dieses LanveSiheilS in
einem richtigen Verhältniß zu den Leistungen des allen
KantonStheilS stehe, ob sie glauben, daß daS Steuerbetreffniß von
Fr 186,6110 n, W., welches der Jura laut dem vorliegenden
Küdget für das Jahr 1863 an die Verwaltungskosten des

Staates beitragen soll, im richtigen Verhältniß zu dem stehe,

was der Art. 3 deS Dekretes vom 21. Dezember 1853
vorschreibt, wo der Grundsteuerbelrag des Jura auf Fr. 160,171
a, W. festgesetzt erscheint. Der Jura, welcher vom alten Kanton

wie ein Kind von seinem eigenen Fleisch und Blut
aufgenommen worden, möge bedenke», waS der Staat für ihn im
Laufe der Zeit geleistet durch Anlegung von Straßen und
Hebung seiner Wohlfahrt, sa daß er auch vom Standpunkte der
Administration und der äußern Gestaltung deS Landes weiter
vorwärts kam, als wenn er bei Frankreich geblieben wäre.

Vergleiche man dre Kadasterschatzung von 1815 und die heutige

Schätzung; die Taxation von Grund und Boden erreicht
den wirklichen Werh kaum zur Hälfte. Bei einer solchen
Sachlage erscheint cS der Kommission nicht unbillig, wenn
der alte Kanton die Frage in Erwägung ziehe, ob der Steuerbetrag,

weichen der Jura heule zahlt, im richtigen Verhältniß
stehe zu der Summe von Fr 160,171 a. W., die im Jahre
1819 als Basis deS Grundsteuerbetrages angenommen worden.
Die Kommission weiß, daß man im Jura nicht die Absicht
habe, weniger zu zahlen, als Recht und Billigkeit verlangen,
allein eS herrsche dort eine gewisse Besorgniß, daß bei

Abänderung deS bisherigen Steuersystems an dessen Stelle Unsicherheit

und Willkür treten möchten. Die Kommission findet jedoch
diese Besorgniß nicht begründet und hebt hervor, daß ver Jura
einen großen Alliirten am alten Kanton selbst habe, in dessen

Interesse eS ebenfalls liege, ein billiges Steuersystem zu haben.
Wenn die 370,000 Seelen deS alten KantonS die ihnen
auferlegte Steuerlast recht und billig finden, so sollten auch die
80,(100 Seelen im Jura sich fügen und zugeben, daß im Sinne
der VereinigungSmkunde andere HülfSquellen eröffnet werden,
wenn die bisherigen nicht mehr genügen. Von diesem Standpunkte

auS glaubte die Kommission, den Gegenstand, den sie

für einen sehr wichtigen hält, neuerdings anregen zu sollen,
in der Ueberzeugung, daß es im Interesse beider Theile liege,
eine Ausgleichung der Steuerverhältniffe auf Grund einer
einheitlichen Gesetzgebung vorzunehmen. (Der Redner wendet sich

hierauf in französischer Sprache an die jurassischen Abgeordnelen,

um ihnen den Standpunkt der Kommission noch besonders

auseinanderzusetzen, mit der Erklärung, daß man
allerdings nicht mit Gewalt vorschreiten dürfe, indem die geistige
Eniwtcklung langsam vor sich gehe, daß jedoch der Jura, welcher

vermöge der ihm angewiesenen Stellung derselben
Vortheile. wie der alte Kantonstheil genieße, konsequenter Weise
auch an den demselben auferlegte» Lasten Theil nehmen und die

Berechtigung deS Staates zur Einführung einer andern
Steuergesetzgebung auf dem Fuße vollständiger Gleichheit anerkennen
müsse.)

A b st i m m u n g.

Für die Ansätze deS Abschnittes 8 mit oder
ohne Abänderung Handmehr.

„ den Antrag der StaatswirthschaftS-
ko m mission „

„ den Antrag deS Herrn Tscharn er Minderheit.

„ v » „ Ganguillet „
Dagegen Mehrheit.

IV. Verschiedenes.

1670 Beiträge von Gemeinden und Partikularen zu Geistlichkeitsbesoldungen Fr. 1,575

Summa Einnehmens an Verschiedenem Fr. 1,575

Der Herr Berichterstatter deS R e g i e r u n g S r a t h e S

empfiehlt diesen Abschnitt mit der Bemerkung, daß der Loskauf
der hier erscheinenden Beiträge sehr wünschenswert!) wäre; Der Abschnitt unter Ziffer IV wirb ohne Einsprache ge-
der Staat habe denn auch bereits dazu handgeboten und dieses nehmigt.
Verhältniß mit einigen Gemeinden bereinigt, während andere
sich dazu noch nicht herbeilassen wollten.
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Durchschnitt
der letzten 4 Zahre

5858-1861.
Franken.

336,086

612,845

1,067,320

1,876,959

1,159,779

1.670

5,390.745

Zufammenzug der Cinnahmen.

I. Ertrag deS H t a a t S v e r m ö g e n S -

Liegenschaften

L. Kapitalien

II. Ertrag der Regalien

III. Ertrag der Abgaben:

Indirekte Abgaben

k. Direkte Abgaben

IV. Verschiedenes
Summader Einnahmen

Fr. 330,780

„ 528,505

„ 1.056.422

„ 1,781,800

„ 1,146,100

1.575

Fr. 4.845.132

Schließlich wird noch verlesen:

1) Ein Anzug des Herrn Großrath v. Gonten und
20 anderer Mitglieder mit dem Schlüsse, es möchten die
technischen Vorarbeiten zu Fortsetzung und Ausführung der
Straße Thun-Gunten-Jnterlaken aufgenommen und
mil Beförderung Bericht erstattet werden.

2) Ein Anzug des Herrn Großralh Pallain und
1t anderer Mitglieder auS dem Jura mit dem Schlüsse auf
Errichtung einer katholischen theologischen
Fakultät französischer Zunge in Verbindung mit den übrigen
Diözesanständen.

Vierte Sitzung.

Donnerstag den 11. Dezember 1862.

Vormittags um 8s/z Uhr.

Unter dem Vorsitze deS Herrn Präsidenten Car lin.

Schluß der Sitzung: 1^ Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. F aßbin d

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Brandt-Schmid,
Brechet, Crelier, Girard, v. Grafenned, Kaiser, Friedrich;
Käser, jünger; Meyer und Roth in Wangen; ohne Entschuldigung:

die Herren v. Bergen, Biedermann, Botteron, Bucher,
Bütigkofer, Buri, Chapuis, Fleury, Froiö, Gasser, Großmann,
Hofer, Jordi, Joß, v.Känel, Fürsprecher; Karrer, Kohli, Küng,
Lempen, Manuel, Räz, Regez, Renfer, Ritter, Röthlisberger,
Jsak; Röthlisberger, Gustav; Schären, Schertenleib, Schlegel,
Schmuz, Johann; Siegenthaler, Stetller, Wüthrich und
Zbinden.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagblatt be« Große« Rathe« »»«?. 71
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Tagesordnung.

Fortsetzung der Büdgetberathung.
(Siehe Verhandlungen der vorhergehenden Sitzung, Seite 271 u. f.)

Ausg aben.

I. Allgemeine VertvaltnngSkoste«.
Durchschnitt

der letzten 4 Jahre
1858-1861.

8r>
1) Großer Rath:

35,848 SitzungS. unv Reiseentschädigungen zu 40 Sitzungen
2) RegierungSraih:

39.585 Besoldungen des Präsidenten und der Mitglieder, nach dem Gesetz vom 28. März 18K0
20,790 Kredit sür unvorhergesehene Ausgaben (RathSkredil)

3.967 3) Taggeldcr für Ständeräthe und für Absenkung von Kommissarten
4) SiaatSkanzlei:

14,297 ». Besoldungen nach dem Gesetz vom 28. März 1860:
DcS Staatsschreibers, RaihschreiberS, Substitute» und UebersetzerS, der StandeS-

weibel und Kanzleiläuser
22.046 6. Büreaukosten
5,987 c. Bedienung und Unterhalt des Rathhauses

5) RcgierungSstatthalter und AmtSverweser:
69,294 ». Besoldungen nach dem Gesetz vom 28. März 1860 :

6.714 6. Büreaukosten
7,955 c BeholzungSkosten

798 6. Mielhzinse für Audienzlokalien und Archive zu Viel, Laufen, Saanen und OberhaSle

6) Amtschreibcr:
25,599 ». Besoldungen nach dem Gesetz vom 13. Dezember 1838

415 t». Mielhzinse für die Kanzleilokalien zu Viel, Nidau, Saanen und OberhaSle

253,250 Summe der allgemeinen Verwaltungskosten

Fr. 38,000

Fr. 45000

„ 20,000

Fr. 15.000

„ 22.000

„ 5,000

Fr. 72,600

„ 6,500

„ 7,000
», 850

Fr. 25.575

„ 500

65.000
4,000

42,000

86,950

26,075

Fr. 262,625

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter des

RegierungSraih eS. empfiehlt die Ansätze dieses Abschnittes und
hebt die Abweichungen hervor, welche gegenüber dem lctzijäh-
rigen Bridget stattfanden. So erscheint der Ansatz bei Ziff. 1

um Fr. KÌ00 höher, weil man annimmt, daß der Große Rath
einige Sitzungen mehr als voriges Jahr hallen werde. Der
als Raihskredit ausgesetzte Posten hat den Zweck, zum Nutzen
und Frommen des Landes in Falten verwendet zu werden,
welche man nicht zum Voraus anführen kann, namentlrch sür
gemeinnützige Zwecke, Unterstützung in Unglückssällen, zur
Aufmunterung von Ausstellungen n. s. f. Der Kredit für die

StaatSkanzlei wurde um Fr. 1000 reduzirt, in der Voraussetzung,

daß er dennoch hinreichen werde, weil nun die Ge-
sammierneuerung der Behörden, die in dieses Jahr fiel, voll¬

zogen ist. In Betreff der Besoldung der Amtschreiber steht
eine Revision bevor, welche bisher auf bedeutende Schwierigkeiten

fiel, indem bei größern Amtsbezirken wohl eine Herabsetzung

am Platze sein möchte, bei kleinern aber eher das
Gegentheil. Indessen soll dieser Gegenstand laut dem Programme
der Justizdirekiion noch im Laufe der gegenwärtigen AmtS-
periode regulirt werden.

Dr. v. Ganzen bach, als Berichterstatter der StaatS-
wirihschafiSkommission, schließt sich Namens derselben dem
Antrage deS Herrn FinanzdireklorS an.

Der Abschnitt unter Ziff. I wird durch das Handmehr
genehmigt.
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1858-l8kl.
Franken.

t) Kosten deS DirektorialbüreauSt
3,897 ». Besoldung des Sekretärs
2,7 l3 st Besoldung des Berichterstatters im Armenwesen

15,4t 1 c. Büreaukosten:

t) des Hauptbureau'S
2) deS Armenbüreau'S

2,989 ck. Kosten der GemeindegüterauSschcidungen
1,894 e. Statistisches Büreau

2) Volkswirthschaft :

3,989 ». Unterstützung von Gewerbeschulen und Industrie

q.»o < st. Kosten der Ackerbauschulc
' s c. Unterstützung pyr Landwirthschaft

19,994 ck. Beförderung der Pferdezucht l

5,388 e. Beförderung der Hornviehzucht s

3,995 3) Mtlitärpenstonen
4) Gesundheitswesen:

2,8l1 ». GesundheitSpolizei im Allgemeinen
1,599 st. Warigelder an Aerzte
1,762 c. Hebammenschule

n Direktion des Inner».

F-

Fr. 8 599

„ 7,599

laut Gesetz deS Großen
,1. April 1862.

RatheS von,

Fr,
te

»,

t»

»,

3,999
3.999

16.999
2,499
2,999

19.999
19,999
5,999

29 999
29,999

Fr. 26.499

Fr. 3 999
1,599
1,899

65.999
3,499

6.399

Der Herr Berichterstatter deS R e g i e r u n g S r a t h e S

empfiehlt auch diese Abtheilung zur Annahme und führt die

vorgenommenen Abänderungen an. Der Ansatz unter Ziff. 2,
litt, c ist nach Mitgäbe eines Großrathsbeschlusses um Fr. 2999
erhöht. Die Ansätze unter litt. 4 und e erscheinen um Fr. 25,999
eshöht infolge deS neuen Gesetzes über Hebung der Pferde- und
Rindvichzuchl; dagegen ist der Ansah unter Ziff. 3 um Fr. 169
geringer. Der Kredit für das Gesundheitswesen wurde wegen
größeru Bedürfnisses um Fr. 299 erhöh!.

Der Herr Berichterstatter der S> a at Swir »h sch af t S -
ko m mission beantragt Namens derselben, bei Ziff. 2, litt, c

(Unterstützung der Lanbwirthschafl) auf den vorjährigen Ansatz

von Fr, 3999 zurückzukommen. Dabei spricht sie vorläufig
ihre Anficht aus, daß statt der an landwirthschaftlichc Vereine
verabfolgten Geldprämien die Ertheilung von Ehrenauszeich-

nunge» (durch Diplome und Medaillen) der Sache weit
angemessener wäre, abgesehen davon, daß es sonderbar erscheine,
Einem Landwirthe deßhalb, weil er durch seinen Fleiß und des

Himmels Schutz etwas schöneres Korn produzire als sein

Nachbar, dafür eine Geldprämie zu geben und daß diese Prämie
dem Betreffenden vielleicht als zu gering vorkommen möchte.

Vogel bekämpft den Antrag der StaatswirthschaflS-
kommisston und nimmt denjenigen deS RegierungsralheS in
Schutz, von der Ansicht ausgehend, das Kornpflanzen verdiene
von Seite des Staates ebensogut eine Aufmunterung als die

Pferde- und Hornviehzucht und es wäre unbillig, den einen
Landestheil gegenüber dem andern in den Hülfsmitteln zu
verkürzen, zumal der für die Landwirtbschaft ausgesetzte Kredit im
Vergleiche zu demjenigen für die Pferde- und Hornviehzucht
als sehr minim erscheine.

Mühlheim hält dafür, eS würde einen üblen Eindruck
auf dem Lande machen, wenn gegenüber dem für die Pferdc-
und Hornviehzucht bestimmten Kredite ein so kleiner Ansatz zur
Unterstützung der Landwirthschaft noch mehr beschränkt würde
und zwar in einem Zeitpunkte, wo man namentlich dahin streben

sollte, den Ackerbau den Fortschritten der Wissenschaft
anzupassen, die Stellung deS KantonS Bern als eines vorwiegend

agrikolen KantonS zu wahren und die in einzelnen LandeS-
theilen sich kundgebende erfreuliche Thätigkeit in dieser Richtung
zu unterstützen. Der Redner empfiehlt daher angelegentlich den
Antrag des RegierungsralheS zur Genehmigung.

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS
könnte sich der Ansicht deS Vorredners ebenfalls anschließen,
wenn es sich darum handeln würde, die Ehre landwirthschast-
licher Bestrebungen für den Kanton Bern mittels eines
Kredites von Fr. 2990 zu retten, hält jedoch dafür, dieß sei nicht
der Fall, indem durch einen Ansatz von Fr. 5999 im Ganzen
nickt viel mehr erreicht werde als durch einen solchen von
Fr. 3999. Zudem wird aus den Kredit für die Ackerbauschule
hingewiesen, der auch die Bestimmung habe, landwirrhschaftliche
Zwecke zu fördern.

Der Herr Berichterstatter der SlaatSwirthschaftS-
kom mission gibt zu, daß eS immerhin angenehmer sei, mit
vollen Händen zu spenden, namentlich wenn eS nicht aus eigener
Tasche gehe, die Aufgabe der Kommission bestehe jedoch darin,
jeden Ansatz genau zu prüfen, und von diesem Standpunkte
aus stellt sie, namentlich auch im Hinblick auf den vierjährigen
Durchschnitt, welcher Fr. 9798 beträgt, während für landwinh-
fchaftliche Zwecke bisher in zwei Posten Fr. 13,999 bestimmt
waren, ihren Antrag.

Abstimmung.
Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.

„ den Ansatz Ziff. 2, litt, c nach Antrag
deS RegierungsralheS 86 Stimmen.

„ den Antrag der StaatSwirthschaftS-
kommission 33 „
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1858-18«t.
Franken.

ô)

492.05!»

23,520

24.680
10.383
5.473
2.686

558.802

6.262

Armenwesen:
Ausgaben für das Armenwesen veS allen KantonStheilS, nach § 85 ter StaatSverfaffung:
1) StaatSdeitrag für die Versorgung der Nolharmen an die Armenbehörden der Gemeinden

des allen KantonStheilS flaut 8 31 des ArmengesctzeS von 1857) Fr. 500,000
2) Unterstützung der nolharmen Angehörtgen des alien KantonStheilS, welche

außerhalb desselben sich befinden „ 30,000
3) Unterhalt der Armenverpflegungsanstalt in Bàrau <250 Pfleglinge) „ 30,000
4) Unterhalt der KnabenerziehrmgSanstalt in Köniz (60 Zöglinge) „ 10.000
5) Unterhalt der MävchenerziehungSanstalt zu RüggiSberg (55 Zöglinge » 5,000
6) Entschädigung an die Armeninspekloren „ 4.000

ö. Für das Armcnwesen deS ganzen KantonS, nach § 32, litt. 6, 88 46 und 47 deS Armen-
gesetzeS:

1) Unterhalt der Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder in Landorf (30
Zöglinge) Fr. 8000
abzüglich das Kostgeld für die verurlheiltcn Kinder, welches von
der Direktion der Justiz und Polizei an die Anstalt zu bezahlen
ist, laut deren Büdgelkredit

Fr. 579.000

3000

Fr. 5.000
9,474 2) Beiträge an die BezirkSarmenanstalten 15,000
5,607 3) Handwerksstipendien an arme Jünglinge und Mädchen » 5.000

29.397 3) Spenden an Gebrechliche u. s. w. nach dem Armengesctz, 8 32 u. f. s/ 46,000
2,763 5) Kostgeldbeiträge für Unheilbare in der Pfründeranstalt des äußern Kran¬

kenhauses 3,000
10,000 0) StaaiSbeitrag an daS äußere Krankenhaus, auf Rechnung deS Kapitals

von Fr. 70,000 und der Zinse 10.000
33.750 7) StaatSdeitrag an die Irrenanstalt Waldau 40.000
44.166 8) Nolhfallanstalten 47,000
10,178 9) Entbindungsanstalten für arme Wöchnerinnen V l0,200
3,296 10) Armenimpfungen ll 3.500

Fr. 184.700

Fr. 763,700

Der Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes
empfiehlt die Ansätze dieser Rubrik mit der Bemerkung, daß
daS Büdget für das Ärmenwesen sich auf Verfassung und
Gesetz stütze und daß auf dem ganzen Abschnitte nur eine
Abänderung gegenüber dem letztjährigen Büdget stattgefunden,
nämlich bet dem Ansätze für die Irrenanstalt Waldau, für
welche letztes Jahr ein Kredit von Fr. 42,000 im Büdget
erschien, während dieses für das künftige Jahr nur Fr. 40,000
aussetzt und die StaalswirlhschaftSkommission (wie aus dem
Folgenden ersichtlich ist) noch wetter gehe» möchte.

Der Herr Berichterstatter der S > a a tS w i r thscha stS-
kommifsion stellt den Antrag, den Ansatz unter Ziff. 7

(Irrenanstalt Waldau) um Fr. 2000 zu reduziren, und stützt
sich dabei namentlich aus den vierjährigen Durchschnitt von
Fr. 33,750, im Hinblick auf weichen die Kommission die
Nothwendigkeit eines Kredites von Fr. 40,000 nicht motivir» findet
Der Redner macht die Versammlung aufmerksam, daß die im
vorjährigen Büdge« beschlossene Erhöhung desselben sich speziell
auf die Anschaffung neuer Betten gegründet und man damals
dem Großen Rathe in Aussicht gestellt habê, eS handle sich nur
um eine vorübergehende Erhöhung. Die Kommission ist
deßhalb der Ansicht, wenn man etwas mehr bewillige, als der
Durchschnitt beträgt, so dürste es genügen und zwar mit Rücksicht

auf den Unterhalt der neuen Betten, welche angeschafft
wurde».

Kurz, Direktor deS Innern, empfiehlt angelegentlich den

Antrag des Regierungsrathes und macht aufmerksam, daß diese

Behörde gegenüber dem letztjährigen Büdget bereits eine Reduktion
deS fraglichen Ansatzes von Fr. 2000 vorgenommen habe. Die

Jnselbehörden verlangten einen Kredit von Fr. 43,000, der
RegierungSrath glaubte jedoch dem Umstände Rechnung tragen
zu sollen, daß man letztes Jahr Anschaffungen zu machen hatte,
die im folgenden Jahre nicht wiederkehren. Eine weitere
Reduktion würde aber die Behörden der Anstalt in Verlegenheit

bringen, und diese könnten dann sagen, das Uebcreinkom-
men bezüglich der Aufnahme von Pfleglingen im alten Irrenhause

sei nun unausführbar.

v. Büren legt nrcht sowohl Gewicht daraus, ob der für
die Waldau bestimmte Kredit einige tausend Franken höher sei

oder nicht, als auf die Art und Weise, wie derselbe verwendet
werde, und stimmt für den höhern Ansatz mit der Bemerkung,
daß die Zahl der Irren, die für kürzere oder längere Zeit mit
einer Geisteskrankheit behastet sind, aber Hoffnung auf Heilung
gewähren, in neuerer Zeit sich sehr vermehre. Die hiesige
Armenpflege allein zählte tm Laufe dieses Jahres nicht weniger
alS zehn Fälle. Der Redner fragt, wie für diese Leute gesorgt
werden solle, da Vereine und Privaten nicht die Mittel dazu
besitzen, und hält dafür, baß gerade die Staatsanstalt dafür
da sei, handzubietcn Wenn die Einrichtungen der Waldau die

Aufnahme solcher Leute nicht gestatten, so kommen die Armen-
behörden in Verlegenheit, weil die Irren nicht überall
untergebracht werden können, sondern besondere Einrichtungen dafür
bestehen müssen. Der Redner spricht daher den Wunsch auS,
es möchten die daherigen Schwierigkeiten durch Vermittlung
deS Staates dadurch beseitigt und den Gemeinden handgeboten
werden, daß ihre Irren gegen ein billiges Kostgeld in der
Waldau Ausnahme finden.



Geißbühler unterstützt die Bemerkungen deS Herrn
v, Büren und fügt bei, daß, wenn er zum höhern Ansätze
stimme, eS in der Voraussetzung geschehe, man weide etwas
humaner als bisher bei der Aufnahme der Irren zu Werke
gehen. ES gebe Gemeinden, über die ein eigenes Verhängniß
walte, Irren haben zu müssen. So hatte Lützelflüh gleichzeitig
drei solche Fälle, ohne daß eine der betreffenden Personen
Aufnahme gesunden liäite, so daß eS bemühend erscheinen müsse,

den Staat so große Opfer bringen zu sehen, ohne daß die
Gemeinden Hülse finden.

Roth zu Bipp stimmt aus den von den Herren». Büren
und Geißbühler angeführten Gründen ebenfalls zum höhern
Ansätze, indem er die Ansicht hat, wenn irgendwo eine große
Summe wohl angewendet, so sei es hier der Fall, da man
hinlänglich wisse, welche Schwierigkeiten für die Gemeinden
bestehen, um solche unglückliche Aranke unterzubringen.

l>r. Lehmann macht den Großen Rath aufmerksam,
daß man den in Frage stehenden Büvgetansatz nicht herabsetzen
dürfe, wenn man den von verschiedenen Seiten geäußerten
Wünschen Rechnung tragen wolle und daß Klagen nicht
ausbleibe» werden, wenn man vie Verwaltung der Waldau zu
sehr beschränke. Die Behauptung, daß die früher beschlossene

Krediterhöhung durch neue Anschaffungen veranlaßt worden,
beruhe auf einem Irrthume, indem die Aufnahme von 20 Irren
mehr als früher in vie Anstalt diese Mehrkosten verursachten
und man den Klagen der Gemeinden, daß oft dringende Fälle
abgewiesen werden, zu begegnen suchte. Den Vorwurf der

Inhumanität verdiene übrigens die Verwaltung der Irrenanstalt
Waldau nicht, da sie nach Mitgäbe des vorhandenen Platzes
und Kredites handelte; Alles hat eben seine Grenzen. Ucberali,
wo Irrenanstalten gebaut wurden, machte man die Erfahrung,
daß, wenn man anfänglich im Bauen weit zu gehen glaubte,
man doch nicht weit genug ging, was seine Erklärung darin
findet, daß mit den verbesserten Einrichtungen der ZuDrang zu
diesen Anstalten viel großer wurde. So war eS auch hier der

Fall, wo man für 250—800 Patienten Raum vorsah und nun
zu wenig Platz Hai. Deßhalb wurden 20 Plätze im alten
Irrenhaus eingerichtet, und wenn diese wieder nicht genügen,
so bleibt nach der Anficht des Redners nichts anderes übrig,
ais die Anstalt auszudehnen, obschon eS nicht gut ist, einzelne
Anstalten allzugroß zu machen. Ein Beispiel, wie man anderwärts

auf ähnliche Verhältnisse Rücksicht nimmt, liefert Zürich,
das bei einer ungefähr um die Hälfte geringern Bevölkerung
eine Jrrenanaalt baut, die ungefähr so viel Platz hat, wie
diejenige in Bern. Der Redner ersucht daher die Versammlung,
den bereits um Fr. 2000 reduzirten Ansatz für die Waldau
nicht noch mehr herabzusetzen und stellt den Antrag, bei dem

dießjährigen Kredite von Fr. 42.000 zu bleiben, der sich auf
eine genaue Berechnung der Mehrkosten der größern Zahl von
Patienten stütze. Zum Schlüsse macht ver Redner noch
aufmerksam, welchen Eindruck eS machen würde, wenn unheilbare,
sehr schwer zu behandelnde Irren wegen ungenügenden Kredites
entlassen werden müßten in einem Momente, wo man manche
Ausgabe aus LuruS oder Auslandes halber mache, die nicht
als absolut nöthig erscheine, Ausgaben, gegen welche der
Sprechende nicht ist, dafür aber möchte er auch nicht karg sein,
wenn eS sich um absolut nothwendige Ausgaben für so wichtige

Anstalten handelt.

Egger, Hekror, findet, daß die Nothsallanstalten, für
welche daS Budget einen Kredit von Fr. 47,000 aussetzt, auf
dem Lande viel zu wenig vertheilt seien, und spricht den Wunsch
aus, der Große Rath möchte die Regierung beauftragen, dahin
zu wirken, daß in jedem Amisbezirke obligatorisch die Errichtung

einer Nothfallstube durchgeführt werde. Die Ausdehnung
dieser Anstalten wäre wirklich ein gutes Werk, da dieselben in

Tagdlatt deS Großen RalbeS !«kr.

â
der Regel nicht von reichen Leuten, sondern meistens von
Armen, bei UnglückSfällen hauptsächlich, benutzt werden.

Im er lenkt die Aufmerksamkeit der Versammlung auf
eine Klasse Unglücklicher, für welche der Staat bis jetzt nichts
gethan hat und die indeß die Fürsorge der Behörden ebensowohl

verdienen, wie diejenige ihrer Mitbürger. Er meint die
mit der Fallsucht behafteten Unglücklichen, die ihren Familien
zur Last fallen; den letztern würde man einen großen Dienst
erweisen, wenn man die mit der erwähnten Krankheit Behafteten

aus ihren Wohnungen entfernen würde. Es wäre am
Orte, etwas für dieselben zu thun, denn sie werden in den
öffentlichen Anstalten nicht ausgenommen Wenn man z. B.
vorschlage, fie m oie Irrenanstalt aufnehmen zu lasse», so

erhalte man zur Antwort, daß die Reglemente dieser Anstalt
es nicht gestatten, und denselben Einwurs erhalte man, wenn
man sich an dir Insel wende So werden diese Unglücklichen
von allen Seiten zurückgestoßen, und öfter wissen ihre Familien,
wenn sie arm sind, nicht mehr, wie ihrer Noth genügen und
was sie für ihre Heilung thun sollen. Man müsse bedenken,
daß diese Unglücklichen öfter Grund zu erschütternden Auftritten
in den Gemeinden geben, daß sie daselbst sogar bevaucrnSwerlhe
Unfälle herbeiführen. Wenn Irrenanstalten sich wirklich um-
somehr bevölkern, je größere Ausdehnung man ihnen gibt so

wäre eS vielleicht am Platze, mit mehr Strenge bet der
Aufnahme von Irren zu Werke zu gehen, und in solche Anstalten
nicht Leute aufzunehmen, die nur zeitweise Geistesstörungen
haben, und sodann eine HülfSanstait für die Fallsüchtigen zu
erstellen. Der Redner spricht hur eine» Wunsch auS, von
welchem er hofft, es werde ihm Rechnung getragen, so daß
die Behörden prüfen, ob man nicht in Verbindung mit der

Irrenanstalr eine HülfSanstait für die Epileptischen gründen
könnte.

R ö sti unterstützt das Votum deS Herrn Or. Lehmann
und findet gegenüber den vielen Wünschen, die man soeben

aussprechen hörte, daß man den fraglichen Kredit nicht herab,
setzen dürfe, sondern eher denselben erhöhen sollte. Der Große
Rath möge auch bedenken, wie schwer eS mitunter den
Gemeinden falle, daS Kostgeld für solche Personen zu erschwingen.

à Mû hl he im erklärt, unmöglich zu dem Vorschlage deS

Herrn Egger. in allen Amtsbezirken Nothsallstuben zu errichten
stimmen zu können, so sehr er dessen Tendenz billigt, im
Interesse der Kranken selbst. Die Nothsallstuben, ein kostspieliges
Institut, aber unabweiSlicheS Bedürfniß, erheischen eine sehr

gute Einrichtung, ein tüchtiges Personal. Inwiefern nun der

Staat im Falle wäre, für jeden AmtSbezitk eine solche Anstalt
zu errichten, begreift der Redner nicht. Seiner Zeit lenkte Herr
RegierungSrath Schenk die Aufmerksamkeit der AmtSversamm-
luugen auf eine Ausdehnung der Armenanstallen. ein Gegenstand,

ber m ver AmîSvenammlung von Nivau bereits behan
delt wurde. Dieser Weg erscheine als der einzig mögliche,
während eS als unmöglich betrachtet werden müsse, allen 30
Amtsbezirken Nothfallanstalten zu geben. Besser weniger, aber

gute Anstalten. Der von Herrn Imer ausgesprochene Wunsch
wird vom Redner ledhaft empfohlen, welcher als eine traurige
Folge der Fallsucht hervorhebt, daß in Familien, die ein mit
derselben behaftetes Individuum haben, durch die Wirkung
schreckhafter Zufälle die Krankheit auch auf andere Personen
ühergehe, und bemerkt, daß er selbst im Falle gewesen. auS

Gefälligkeit eine solche Person in sein Haus auszunehmen, und
vH ein eigenes Kind daS Opfer davon gewesen sei. ES wäre
daher sehr wünschenSwerth, wenn unter Mitwirkung deS Staates
und deS wohlthätigen Publikums eine Hülfsanftalt für solche
Unglückliche errichtet werden könnie.

V Egg er, Hektor, erklärt berichtigend gegenüber dem Votum
deS letzten Redners, daß dieses auf Irrthum beruhe, indem der

72
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für Ausdehnung der Nothfallanstalten ausgesprochene Wunsch
keineswegs den Sinn habe, als müßten solche von Staates
wegen in allen Bezirken eingesührt werde», sondern die
Regierung möchte die Sache an die Hand nehmen und die
Errichtung solcher Anstalten unterstützen, namentlich auch mit
Rücksicht darauf, daß verunglückte Bauarbeiter darin rasche

Hülfe finden.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschafts-
ko m miss ion gibt zu, wenn die im Schoße deS Große» Rathes
kundgewordenen Ansichten auch in der Kommission ihre
Vertreter gehabt hätten, daß dieselbe ihren Antrag nicht gestellt
hätte. Ueber den Zweck und die Wichtigkeit der Irrenanstalt
Waldau ist Alles einig; ebenso theilt die Kommission die
Ansicht des Herrn Geißbühler. daß bei der Aufnahme von Kranken

gegenüber den Gemeinden nicht zu engherzig verfahren
werde» soll. Infolge der erhaltenen Aufschlüsse verzichtet der
Redner Namens der StaatSwirthschaflSkommission auf die

beantragte Reduktion und schließt sich dem Antrage des Rcgie-
rungSralhes an, mit der Erklärung, daß er auch mit der
Wünschbarkeit einer Erweiterung der Nothfallstuben
einverstanden sei.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
erinnert die Versammlung, daß es allerdings am Großen Rathe
sei, den Kreis zu bestimmen, wie weit die Verpflichtungen und
die Wirksamkeit deö Staates und seiner Behörden gehen soll,
aber man möge berücksichtigen, wenn man immer mehr auf
seine Schultern lege, daß es auck eine Rückwirkung auf die
Gemeinden, sowie auf die Bürger ausübe. Was den Kredit für
die Irrenanstalt Waldau betrifft, so betrachtet der Redner den
Umstand, baß eine Herabsetzung des vom RegierungSrathe
beantragten Ansatzes die Rückweisung von Irren zur Folge haben
würde, als hinlängliches Motiv. Größere Zumulhungen können

für einmal dem Staate nicht gemacht werben, nachdem 26
neue Betten im alten Irrenhause zur Verfügung gestellt wurden.

Um zu beweisen, daß die Erhöhung deS Kredites seiner

Zeit doch aus Grund baulicher Einrichtungen beschlossen worden,

beruft der Redner sich auf das Protokoll deS RegierungS-
ralhes, laut welchem diese Erhöhung mit außerordentlichen
Baukosten zu motivircn sei. Die Behauptung, als habe die
Regierung den ursprünglichen Kredit bereits herabgesetzt, müsse

deßhalb als unrichtig bezeichnet werden, weil Verselbe früher
Fr. 35,666 und noch weniger betragen habe. Hinsichtlich der
Nothsallstuben möchte zu bezweifeln sein, ob baS Bedürfniß
bestehe, in jedem Amtsbezirke, in solchen von geringer
Ausdehnung, wie Viel und Nidau, derartige Anstalten zu errichten.
Wo sich wirklich ein Bedürfniß dafür zeigt, wird die Regierung
darüber wachen, daß demselben Folge gegeben werde. Daß
der Büdgetansatz für die Nothfallanstalten unverändert blieb,
ist dem Umstände zuzuschreiben, daß im Laufe des JahreS kein
Gesuch um Vermehrung der Betten einkam.

Egger, Heklor, erklärt sich durch die erhaltene Auskunft
befriedigt.

Abstimmn,, g.

Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.
„ den Antrag des Regierungsrathes

bezüglich der Ziff. 7 (Irrenanstalt Waldau) 76 Stimmen.

„ den Antrag des Herrn Dr. Lehmann 47 „

Summe der Direktion deS Innern Fr. 864,866

Durchschnitt der letzten vier Jahre „ 822,329

III. Direktion der Justiz und Polizei und des KircheutvefenS.
Durchschnitt

der letzten 4 Jahre
l8S8-l8Kt.
Franken.

1) Kosten des DirektorialbüreauS:
4,956 3. Besoldung deS ersten undtzzweikcn Sekretärs Fr. 5,466
7,288 6. Büreaukosten „ 7,566

2) Ccntralpolizei:
4,518 a. Besoldungen deS Chefs und deS Sekretärs Fr. 4,766
7,453 6. Büreaukosten „ 7,566
8,682 c. GefangenschaflSkostcn in der Hauptstadt „ 16,666
9,768 <i. Allgemeine Polizeiausgaben: Entdeckung und Einbringung von Verbrechern,

Paß-, Fremden-, Markt- und Hausirpolizei, Armenfuhrkosten „ 9,666

3) Justiz- und Polizeiausgaben in den Amtsbezirken:
4,922 s Kriminalpolizeikosten Fr. 4,925

37,866 6. Gefangenschaftskosten: Unterhaltungskosten, medizinische Besorgung der Gefan¬
genen und Ankauf von GefangcnschaftSeffeklen „ 37,866

25,291 e. Judizialkosten, inclusive RechtS- und Betrcibungskosten „ 21.666
2,665 ct. Allgemeine PolizeiauSgaben: Verschiedene Polizeikosten, Belohnungen für Le-

benSreltungen, Löschanstalten, Unterhalt und Musterungen über Löschgerälh-
schaflen des Staats und Taggclder der Inspektoren bei diesen Musterungen,
Drucksachen und Formularien. Einbände u. dgl. „ 2 666

2,65/ e. Maß- und Gewichlsinspeklion „ 2.5l>6

Fr. 12,966

Fr. 31,266

Fr. 68.225
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Dieser Abschnitt wird von beiden Bertchlerstatiern zur Annahme empfohlen und ohne Einsprache durch das Handmehr
genehmigt.

Durchschnitt
ver letzten 4 Jahre

t858-l8kl.
Franken.

4) Strasanstalten:

. Sirasanstalt in Bern (47t) Sträflinge):
47.517 VerwattungSkosten
8l.8t)9 Nahrung
65,4 t7 Verpflegung

Muthmaßlicher Verdienst der Anstalt:
5171t) Fabrikation
1l,198 Landwirthschaft
58,515 Taglohu-, Akkordarbeiten, Zteglerei u. s. w-

73,32t) Erforderlicher Zuschuß des Staates

. Strafanstalt in Vruntrut (100 Sträflinge):
5,875 VerwattungSkosten

18.756 Nahrung
6,358 Verpflegung

Muthmaßlicher Verdienst der Anstatt:
3,991 Fabrikation
2.541 Landwinhschaft
3,583 Taglöhnarbeiten u. s. w. >

20,874 Erforderlicher Zuschuß des Staates
c. ZwangSarbeitSanstalt in Thorberg (300 Sträflinge):

12,08l VerwattungSkosten

-7 Nahrung
Verpflegung

Muthmaßlicher Verdienst der Anstalt:
16,249 Erlös von Arbeiten
25,987 Landwirihschaft

27,169 Erforderlicher Zuschuß des Staates
3,000 cl. Rettungsanstalt für verwahrloste Knaben in Landorf:

Kostgeld für die in diese Anstalt verurtheilten Kinder

Fr. 46,000

„ 80.000

„ 62.900

Fr. 188,900

Fr. 50,000

„ 12,600

„ 57.000

„ 119,600

Fr. 69,300

Fr. 6,000

„ 18500
„ 4.250

Fr. 28,750

Fr. 5,980

„ 3.400

„ 4.500

Fr. 13,880

Fr. 14.870

Fr. 8,200

„ 42 000

„ l 6,300

Fr. 66,500

Fr. 16,000

„ 26,000

Fr. 42,000

Fr. 24.500

3,000

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
empfiehlt auch diese Rubrik mit der Bemerkung, daß hinsichtlich
der einzelnen Ansätze keine wesentlichen Abweichungen vom
letztjährigen Büvgel vorliegen, dagegen kommt er auf die bei
Passation der StaatSrechnung gemachte Rüge zurück, daß die
Kosten der einzelnen Strafanstalten sich so ungleich auf die

Zahl der Sträflinge vertheilen, ein Uebelstand, der durch mehrfache

Untersuchungen, weiche veranstaltet worden, keinen Einfluß
aus das Büdgel der verschiedenen Anstalten auszuüben
vermochte.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschastS-
kommission hat hinsichtlich der einzelnen Ansätze dieses
Abschnittes nichts einzuwenden, dagegen wünscht die Kommission,
daß der Erperlenberichl, welcher über einzuführende Verbesserungen

in den Industriezweigen der Strafanstalt in Bern seiner
Zeit eingeholt worden und hinter der Justizdirektion liegen soll,
zur Benutzung und Verwerthung gelangen und daß die längst
als dringend anerkannten Reformen nicht länger verschoben
werden möchten. Dieses Begehren stützt sich auf folgenden

Grund. Schon seil Jahren Halle die StaatSwirthschastskom-
mission sich überzeugt, daß sowohl in der Strafanstalt zu Bern
als in derjenigen zu Prunlrul offenbar etwas fehlerhaft sei,
daß der Staat einen zu großen Zuschuß jährlich leisten müsse,

um Leute zu erhalten, die in der Regel arbeitsfähig sind. Bei
Anlaß der Prüfung der StaatSrechnung wurde hervorgehoben,
wie verschiedene Rechnungsergebnisse die einzelnen Strafanstalten
liesern. Schon vor einigen Jahren hatte daher die Kommission
die Frage angeregt, ob es nicht möglich wäre, namentlich in
der hiesigen Strafanstalt gewisse Industriezweige einzuführen,
um den Betreffenden, wenn sie die Anstalt verlassen, eine größere
Sicherheit, ihr ferneres Auskommen zu finden, zu verschaffen.
ES wurden Sachverständige betgezogen, deren Ansicht dahin
ging, daß allerdings etwas zu machen wäre, daß aber in einer
Anstalt, wo gewisse Industriezweige betrieben werden sollen,
vor Allem eine Persönlichkeit erfordert werde, die in dieser

Richtung die nöthige Befähigung besitze, sei es nun der Direktor,
der Buchhalter oder eine andere Person. Nach den Aufschlüssen,
welche die Kommisston erhielt, mußte sie wünschen, daß die

von den Erperten gegebenen Andeutungen auch Erfolg erhalten.
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Schließlich wird noch hervorgehoben, daß schon von
Industriellen vom Lande Bestellungen einlangten, denen jedoch von
Seite der Sirasanstalt nicht entsprochen wurde, weil nicht der
wüiischbare industrielle Geist vorhanden war, darauf einzu-
gehen^

M lgv, Direktor del Justiz und Polizei, sprich! die Ueber

zeugung aus, daß die Strafanstalten von Bern und Pruntrut,
wie bisher, auch künftiges Jahr im Falle sein werden, mti
Nacdkredilbegehren einzukommen, weil die vorliegenden Büdgel-
arttätze nicht genügen Was die von der StaaiswirthschastS-
kommission verlangten Akten betrifft, so liegen dieselben seil
mehrern Monaten bei den Vorlagen an den Großen Rath.
Bereits im Jahre 1860 ließ die Justizdirektion, veranlaß! durch
einen bei der Büdgeiderakhung gefaßten Beschluß, die Frage
untersuchen, ob eS zweckmäßig wäre einen Güterkompler in
der Näke der Siadt Bern zur Bearbeitung durch die
Sirasanstalt anzukaufen. Zur Erörterung der gewerblichen Frage
wurden namentlich die Herren Born und Schmiv beigezogen,
deren Bericht m seinen Schlüssen folgendermaßen lautet - „Zum
Schlüsse erlauben wir unö aus folgenden Punkten zu resümiren:
1) daß von dem Gedanken der Einführung mechanischer
Webstühle abstrahln, der Handweverei Vagegen um so mehr Sorge
zugewendet werde -, tz daß den übrigen Gewerben in der
Anstalt nicht »veniger Aufmerksamkeit eu schenken sei, besonders
durch Anstellung der tüchtigsten Werksührer, und 3) daß eö

der Tu. Regierung belieben möchte, von nun an alle ihre zu

vergebenden Arbeiten den Zucktanstàen zuwenden zu wollen,
nebst Annexion von Friemsberg oder sonst eines größer«
Landgutes." Infolge dieses Berichtes faßte der RegierungSrath
unterm 26. Februar I. auch einen Beschluß in dieser
Angelegenheit, welcher seither dem Großen Rathe eingereicht wurde;
übrigens wurde derselbe Gegenstand in daö Traktanbenverzeich-
niß der gegenwärtigen Sitzung aufgenommen, so baß dem

Wunsche der StaatöwirihschastSkommission nach der Ansicht veS

Redners Rechnung getragen wäre und man die weitere
Behandlung der Sache im Großen Rathe gewärtigen könne.

Roth von Bipp erinnert die Versammlung, daß allerdings
seit Jahren bei Anlaß der Büdgetberalhnng Wünsche
ausgesprochen worden, daß cS aber meistens bei frommen Wünschen
geblieben unv auch jetzt iilchl viel Aussicht vorhanben sei, eine
gründliche Abhülfe der vorhandenen Uebelstände eintreten zu
sehen. Der Redner bält es für dringend nothwendig, den hier
in Frage liegenden Gegenstand einmal gehörig zu erörtern, in
der Ueberzeugung, daß große Summen nicht zweckmäßig
verwendet werden, und legt eS der Regierung zur möglichsten
Befördern,ig an'S Herz.

Der Herr Berichterstatter deS R e g i e r u n g S r a t h e 6

theilt die Ueberzeugung auch, daß bei den Strafanstalten mehr
zu erreichen wäre; das Beispiel dafür liefert Thorberg, dessen

Anstalt bisher einen Zins für ihre Gebäulichkeiten bezahlte,
was bei den Anstalten von Bern und Prunrrur nichr der Fall
war, und dennoch ein günstigeres Rechnungsergebniß lieferte
als die letzlern. Bedenke man, baß die in Bern und Pruntrut
enthaltenen Personen im Allgemeinen aus mehrere Jahre bleiben
müssen, somit Zeit haben, ein Gewerbe zu erlernen, was bei

Thorberg bet der kurzen EnthaliungSzeit der dortigen Sträflinge
durchschnittlich nicht möglich ist.

Der Herr Berichterstatter der StaalSwirlhschasi S-

kommlssion erklärt sich durch die erhaltene Auskunft als
befriedigt, in der Voraussetzung, baß der angeregte Gegenstand
demnächst zur Behandlung kommen werde.

Der Abschnitt unter Ziffer 4 (Strafanstalten) wird durch
das Handmehr genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Zahre

1858-1861.
Franken.

3,643 5) Gesetzgebungskoiumtssion und GesetzeSrcvlsionSkosten Fr. 3,000

Der Herr Berichterstatter des ReglerungSrathcS Deckung der Kosten bewilligt und dann berechnet werden, was
empfiehlt diesen Ansatz mit der Bemerkung, daß ein größerer die Revision kostet, mit Abzug ver Einnahmen, wobei es sich

Kredit erforderlich wäre, wenn man auf die im Gange befind- dann ergeben wird, ob ein Defizit vorhanden sei oder nicht,
ltche Revision der Gesetzessammlung Rücksicht nehmen wollte;
dieß ist jedoch nicht der Fall, sondern eS soll ein Vorschuß zu Der Ansatz unter Ziffer à wird ohne Einsprache genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

l858-t86l.
Fr.

6) LandjägerkorpS:
165,660 a Besoldungen, Beitrag an die Jnvalidenkaffe, Handgelder und Prämien Fr. 219,274

Hieran vergütet die Eidgenossenschaft für die Grenzbewachung im Jura „ 16,000

Fr. 203,274
18,572 h EinquartirungSkosten '

„ 21,000
17,861 <». Montirung „ 19.600

395 cl. Bewaffnung und Ausrüstung „ 2,340
e. MusterungS- unv Reisekosten
f. Büreaukosten »

g. Kredit des Kommandanten 500

Fr. 249,714



Der Herr Berichterstatter de? RegierungSratheS
beruft sich auf die vom Großen Rathe beschlossene Reorganisation
deS Landjäger/orpS und berichtigt die im gedruckten Bübget-
entwurfe enthaltenen Fehler. Die Ausgaben des Staates
belaufen sich nämlich, wenn man das Minimum des Bestandes
für das Landjägerkorps annimmt, auf Fr. 227,774, dazu den
Beitrag an die Jnvalidenkaffe, macht Fr. 23V,274; daran zahlt
jedoch die Eidgenossenschaft für die Grenzbewachung im Jura
einen Beitrag von Fr. 16,vvv; diese Summe abgerechnet, hat
der Staat noch eine AuSgabe von Fr. 214,274. Im Büdget-
entwurf steht jedoch die StaatSausgabe fehlerhaft zu Fr. 219,274
verrechnet und »ach Abzug deS BundeSbeilrageS zu Fr. 293,274,
so daß eine doppelte Verrechnung desselben stattgefunden haben
muß. Nun waltet zwischen der Regierung und der StaatS-
wirthschaftekvmmission eine Differenz über die Frage, ob daS
Landjägerkorps in seinem Bestände das Minimum überschreiten
soll. Die Finanzdirektion fand, eS genüge, wenn 25V Mann
im Dienste stehen, eS liege nicht in der Absicht deS Gesetzes,
daß sofort 26V Mann angestellt werden, sondern man solle
»ach Mitgäbe des Bedürfnisses allmälig vorgehen. Früher
bestand daS KorpS nur aus 225 Mann, trotzdem war die
Polizeidirektivn im Falle, noch einzelne Landjäger an die
Gemeinden zu vermuthen. Wird der Bestand deS Korps auf
25V Mann bestimmt, so kann nach der Ansicht des Redners
eine Reduktion der Kosten von Fr. 5VVV stattfinde». Es
handelt sich also um eine Mehrausgabe von Fr. 11.VVV
gegenüber dem Entwürfe mfolge Irrthums bei der Berechnung
der einzelnen Posten. Im klebrigen schließt der Redner sich

zum voraus dem Antrage der Staalswirihschasiskommission an.

Der Herr Beiichterstalter der Staats wirthschaft s -
kommission wiederholt die Berichtigung des BüdgerenlwursS
wegen doppelter Verrechnung des Bundesbeitrageö und stellt
sodann den Antrag, den Kredit für daS Landjägerkorps. gestützt
auf die Annahme eineS auf 25V Mann reduzirten Effektivstandes

desselben um Fr. 5VVV herabzusetzen, also auf Fr.214,274.
Damit verbindet die Kommission den weitern Antrag, eS wolle
der RegierungSratb mit Rücksicht auf die eingetretene Erhöhung
der Besoldung deS Landjägerkorps auch auf eine Erhöhung
der »och auf den frühern Besoldungen basirenden Entschädigung
der Eidgenossenschaft für Grenzbewachung im Jura hinwirken.
Der Antrag auf Reduktion des BüdgeiansatzeS gründet sich
auf eine Mittheilung, welche der SraatswirthschaftSkommisston
gemacht wurde und dahin geht, daß daS Landjägerkorps
gegenwärtig einen Effektivbestand von 255 Mann habe, wovon aber
mehrere an Gemeinden geliehen worden seien, so daß trotz dieses

Antrages nicht eine augenblickliche Reduktion der Mannschaft
eintreten müsse, sondern damit nach Umständen verfahren werden

könne. Die Kommisston ist der Ansicht, der Dienst sollte
sich mit 25V Mann machen lassen

Migy, Direktor der Justiz und Poli,ei, bekämpft den
Antrag der StaatswirthschasrSkommisston auf Reduktion des
BüdgetansatzeS wesentlich aus folgenden Gründen. Durch die

vorgenommene Reorganisation deS Landjägerkorps hatte man
den doppelten Zweck vor Augen, bessere Disziplin bei der Mannschaft

selbst und eine bessere Handhabung der Polizei im
Allgemeinen durchzuführen. Bon diesem Slandpunkte aus glaubte
man, dem Bedürfnisse besser Rechnung tragen zu können, wenn
man in gewissen Gemeinden Stationen errichte. Dieß geschah
denn auch in Muri (wegen mehrerer beim dortigen Gehölze
vorgekommener verbrecherischer Angriffe), Schangnau. Lyß und
Grindelwald, an letzterm Orte während der Saison des
Fremdenbesuches. Der Redner findet die Sachlage sonderbar: auf
der einen Seite klage man über Einbrüche, die in der Stadt
Bern stattfinden und frage man, wo die Polizei sei; auf der
andern Seite kommx man, trotzdem daß die Behörden sagen,
sie hätten zu wenig Mannschaft, bei der Büdgetberaihung mit
dem Begehren um Reduktion der Kosten und Beibehaltung deS

Tagblatt deS Großen RalheS >««?.
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Minimums, ungeachtet eS im Willen deS Gesetzgebers lag, für
eine bessere Polizei zu sorgen Der Große Rath möge bedenken,
daß bezüglich der Gemeindepolizeidiener nicht immer die
glücklichste Wahl getroffen werde und daß der Staat daher
nachhelfen müsse. Der Kanton Bern Hai im Verhältniß zu der
Bevölkerung von Zürich und Waadl eine geringere Anzahl
Polizeimannschaft aiS die genannten Kantone. Ferner läge eS

im hoben Interesse der Polizei, daß eine Kaserne für die Landjäger

errichtet würde, damit dieselben nicht gezwungen wären,
anderwärts ihre Pension zu suchen und aus diese Weise mit
dem Publikum einen für ihre Stellung unverträglichen Verkehr
zu unterhalten. Der Redner möchte in seiner Forderung nicht
zu weit gehen, aber doch baö Nothwendigste bewilligen. ES
liegt auf der Hand, daß die Einkasernirung der jungen Mannschaft

einen großen Einfluß auf die Disziplin derselben
ausüben würde; ohne diese Einkasernirung verliert die ganze
Reorganisation ihren Werth und nimmt fie den Charakter einer
bloßen KesoldungSerköhung an. Die Mannschaft des
Landjägerkorps ist gegenwärtig verwendet, wie folgt: auf 167
Stationen befinden sich 224 Landjäger, mit Einschluß der Offiziere
und Unteroffiziere 257 Mann, wovon aber drei Stationen
abzurechnen sind, so daß der Effeklivbestand deS KorpS stch auf
254 Mann revuzirt, die aber nicht sämmtlich der Behörde zur
Verfügung stehen, weil auch solche Leute zum Landjägerkorps
gezählt werden. die eigentlich nicht dazu gehörten. So haben
der Direktor der Justiz und Polizei, der Regierungsstatthalter,
der Untersuchungsrichter, der GerichlSprästdeni, die Ceniral-
polizei ibr Planton, zwei stehen bei der Eisenbahn, eines im
Gefängniß; überdieß sind 4 Landjäger bei den Thore» statio-
nirt; zieht man dieß ab, so bleiben noch 234 Mann für den

ganzen Dienst übrig, ein Effeklivbestand, der für dre Besorgung
des Transportes unmöglich genügen könne, wenn man bedenke,
daß seit dem letzten Monat Januar bei 4VVV Transporte
besorgt wurde» und durchschnittlich 1v—12 Mann täglich dafür
verwendet werben müssen. Der zu Transporten verwendeten
Mannschaft könne man doch nicht zumuihen, noch die ganze
Nacht zu Patrouilliren Hier handelt eS sich um eine
Mehrausgabe von Kr. 1V.VVV Der Regierungsstallhalter von Bern
sucht ebenfalls dringend darum nach, eS möchte keine Verminderung

beschlossen werden. Waadt zählt 1 Landjäger im
Verhältniß zu 816 Seelen Bevölkerung, Basel 1 : 384, Bern
1 : 1569. Die Justiz- und Pvlizeibirektion beabsichtigt, künftiges

Jahr mit der Einkasernirung der Landjäger im Interesse
der Disziplin und der Haltung des Korps einen Versuch zu
machen. Der Redner wünscht daher i«, Interesse der
Durchführung oer beschlossenen Reorganisation und der Handhabung
einer guten Polizei, daß man den Effeklivbestand von 26V
Mann bewillige und das Büvgei damit in Einklang dring«.
Mit den von beiden Berichterstattern erwähnten einzelnen
Landjägern, welche an Gemeinden geliehen sein sollen, verhält eS

sich so : die Städte Biel, Burgdors und Thun fanden, eS liege
in ihrem Interesse, die Handhabung der Polizei daselbst statt
Ortspolizeidicnern Landjägern zu übertragen, und wandten sich

zu diesem Zwecke an die Direktion der Justiz und Polizei, vie

dem Begehren der betreffenden Gemeinden gegen Vergütung
der Kosten entsprach, so daß dem Staate kein Nachtheil daraus

erwächst, aber vie zu diesem Zwecke verwendete Mannschaft
eigentlich nickt dem Landjägerkorps beigezählt werden sollte,
weil sie die Ortspolizei versieht.

G feller zu Wichtrach gibt zu, daß allerdings eine
bedeutende Erhöhung deS BüdgelkrediieS gegenüber frühern Jahren
vorliege, kann jedoch nicht begreifen, wie man eine Reduktion
eintreten lassen wolle gegenüber den landauf landab stch

ergehenden Klagen über mangelhafte Polizei, abgesehen davon, daß
vie Erleichterung deS Verkehrs durch die Eisenbahnen die
polizeiliche Aufsicht noch nothwendiger mache als früher. Der
Redner möchte daher die Zahl der Landjäger nicht vermindern
und stimmt in erster Linie für 26V Mann; sollte dieß aber

73
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nicht belieben, so sollte man wenigstens einen Effektivbestand
von 255 beibehalten, der im Verhältniß zu andern Kantonen
immer noch als gering erscheine.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
erklärt, daß er sich bis zur Stunde noch nicht habe überzeugen
können, daß das Bedürfniß eines Effektivbestandeö von 260
Mann wirklich vorhanden sei, im Gegentheil werde die

entgegengesetzte Meinung durch die erhaltenen Aufschlüsse noch

bestärkt. Der Herr Direktor der Justiz und Polizei sagte, es

müssen täglich 10—l2 Mann für Transporte verwendet
werden; der Redner aber möchte fragen, ob für solche Transporte
nicht, wie es in andern Kantonen geschehe, auch lm Kanton
Bern die Eisenbahn mehr in Anspruch genommen werben sollte,

um den Transport rasch zu fördern. Wenn ein Vagant von
der Neuenburgergrenze nach Bern zu Fuß transportin werden
muß, so braucht man vier Tage dazu, während man auf der

Eisenbahn in ein paar Stunden nach Bern kommt. Auch der

Transport gefährlicher Verbrecher verdiene auf der Eisenbahn
den Vorzug. Die Polizeidirektion sollte daher mit den

Eisenbahnverwaltungen über billige Bedingungen unterhandeln. Aus
diese Weise könnte der Transport zu Fuß vielleicht aus 4—6
Mann beschränkt werden. Vor der Reorganisation zählte das
Landjägerkorps 240 Mann, Wenn man mittels etwelcher
Erhöhung des Büdgetansatzeö eine wesentliche Verbesserung der

Polizei bewirken könnte, so würde der Redner gerne dazu
handdielen; es scheint ihm aber dieß nicht der Fall zu sein. Ohne
der Polizei einen Vorwurf machen zu wollen, erinnert er daran,
wie in der jüngsten Zeit in der Stadt Bern an einer der
belebtesten Straßen zur Nachtzeit mittels Anlegung einer Leiter
ein Diebstahl verübt worden. Das Beispiel von Waadt und
Basel könne für den Kanton Bern nicht maßgegcnd sein, da
Waadt an seiner ganzen Lanbesgrenze gegen Frankreich den Zoll
zu beziehen habe und in Basel das LandjägerkorpS auch die

Ortspolizei besorge, wofür in Bern 16 Mann verwendet werden.

Der Redner beharrt daher bei der vorgeschlagenen
Reduktion.

Der Herr Berichterstatter der S taalswirthsckafts-
kommission gibt zwar zu, daß es schwer sei, den Kampf
gegen ein ganzes Korps aufzunehmen, hält aber dennoch den

Antrag der Staatöwirthschaflskommissio» fest und zwar aus
folgende» Gründen, Das Landjägerkorps zählt gegenwärtig
256 Mann, wovon während des Sommers 4, während des
Winters 3 den Gemeinden gegen Vergütung abgetreten werden,
so daß dem Staate noch 252 Mann verbleiben, welche den
Transport besorgen müssen, der auf der Eisenbahn kürzer, sicherer

und wohlfeiler besorgt werden könnte. Von diesem Standpunkte

aus glaubt die Kommission, welche die Wichtigkeit eines

guten Polizeidienstes vollständig anerkennt, daß eine Reduktion
sich wohl rechtfertigen ließe. Die Verschiedenheit der Verhältnisse

darf eben nicht übersehen werden. Basel z. K. braucht
sein Polizeikorps, um die Sicherheit seiner Straßen zu
überwachen, Bern dagen mit seinem großen Landkompler hat ganz
andere Verhältnisse. Warum benutzte die Direktion der Justiz
und Polizei nicht den Anlaß der Reorganisation, um auf
Erhöhung des Minimums anzutragen? Damals war der geeignete

Zeitpunkt dazu. Die Kommission hofft, es werde dem

RegierungSralhe gelingen, durch Vereinfachung des Transportwesens

mittels Benützung der Eisenbahn die vorgeschlagene
Reduktion einzubringen,

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, erklärt, daß mit
der Centralbahnverwaltung bereits Verbindungen angeknüpft
worden seien, um den Transport durch die Eisenbahnen
vermitteln zn lassen, wobei aber auch der finanzielle Standpunkt
in's Auge gefaßt werden müsse.

Schenk, Regierungspräsident, spricht den Wunsch auS,
daß die Beschlüsse des Regierungsrathes durch den Berichterstatter

im Großen Rathe eine gehörige Vertretung finden
möchten.

Der Herr Berichterstatter dcS Regierungsralhes
nimmt, unter Berufung auf die bisherige PrariS, das Recht
für sich in Anspruch, neben der Vorlage der regicrungSräihli-
chen Anträge auf seine persönliche Meinung vortragen zu
dürfen.

Abstimmung.
Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.
„ „ Annahme von 255 Landjägern nach

Antrag des RegierungSratheS 69 Stimmen,

„ die Annahme von 250 Mann nach Antrag
der Staa ts wirthschaflsko mmission 65 „

„ den zweiten Antrag der StautSwirth-
scha ftsko mmission Handmehr.

Die Ansätze unter Ziffer 6 (LandjägerkorpS) gestalten sich

also, mit Berichtigung der doppelt abgezogenen Fr. 16,000,
wie folgt:

a. Besoldungen, Beilrag an die Jnvalidenkasse, Handgelder
und Prämien Fr, 235,274
Hieran vergütet die Eidgenossenschaft für die

Grenzbewachung im Jura „ 16,000
bleiben Fr. 219,274

Das Uebrige wie im Entwürfe.



287

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

4858-4861,
Franke».

7) Kirchenwesen:
983 a. Büreaukosten, Konsekrationskosten, Taggelder und Reisevergürungcn

593,834 ti, Besoldung der protestantischen Geistlichkeit nach dem Gesetz vom 4, November 4859
115,573 c. Besoldung der katholischen Geistlichkeit nach vorhandenen Gesetzen und Beschlüssen

1,192 cl. Synodalkosten: für SekretariatöauSlagcn, Druckkosten, Rciseentschädigungcn und
Taggelder an die nichigeistlichen Mitglieder der Synode

8,878 e. Lieferungen zum Dienste der Kirche :

1) Bcischüsse an Kollaturen und äußere Geistliche Fr. 3,927
2> Beitrag an die resormirten Kirchen zu Solothurn und Luzern „ 1,189
3) Beischüsse an geistliche Korporationen und Klrchengüter „ 4
4) Staatöbeilrag an die Predigerbiblioihek „ 190
5) MicihzinS sür die resormirle Kirche zu Delsberg ' „ 218
6) Staatöbeilrag an den katholischen Gottesdienst in Biel „ 599
7) Kosten deS Priesterseminars in Sololhurn „ 2,999
8) Beitrag an den Bau der reforminen Kirche in Solothurn 4,999

Fr. 1,999

„ 515,999

„ 118,911

„ 1.299

Summe für daS Kirchenwesen

11,999

Fr. 847,129

Der Herr Berichterstatter des RegierungSralheS
macht die Versammlung auf den Ansatz unter Ziff. 8 (resormirle

Kirche in Sololhurn) aufmerksam und kündigt einen darauf

bezüglichen Vortrag des RegierungSralheS an.

Der Herr Berichterstalter der StaatSwirlhschaftS-
kom miss ron beantrag« Namens derselben bei litt, e Ziff. 8
eine Herabsetzung deS Beitrages an den resormirten Kirchenbau
in Solothurn von Fr. 4999 auf Fr. 2999 und zwar aus
folgenden Gründen Die Kommission ist weit entfernt, die
konfessionelle Zusammenhörigkeit von Kanton zu Kanton nicht
gehörig zu würdigen; indessen glaubt sie doch, der Modus, von
einem Kanton zum andern einer Konsesston zu Hülfe zu
kommen, gehöre einer Periode an, die hinter uns liege. Wenn
man bedenkt, wie im XVII. Jahrhundert enorme Opfer
namentlich sür französische Flüchtlinge, die ihrer Ueberzeugung
wegen ihr Land verlassen mußten, gebracht wurden, so wäre es
ein Verkennen von Etwas, das lief im menschlichen Gemüthe
liegt, wenn man Bern deßhalb tadeln wollte, daß es am zähe-
sten war und seine Unterstützungen fortsetzte, als Zürich, Basel,
Schaffhauscn, Appenzell längst müde geworden. Gegenwärtig
aber haben wir einen andern Standpunkt, die Idee der neuen
Zeit hat ihre Berechtigung und wird durchschlagen. Die Schweiz
darf auf ihren Fortschritt stolz sein, und eine ihrer Errungenschaften

ist die in der Bundesverfassung ausgesprochene
Gleichstellung beider christlichen Konfessionen und die Gleichberechtigung

der niedergelassenen Schweizerbürger. Der Niedergelassene
darf hinsichtlich der Schule, der Kirche ganz die gleichen
Ansprüche machen, wie der eigene Bürger. Wenn dem aber so

ist, dann sollte man erklären, daß auch für Kirchenbaute» das
frühere Verhältniß einmal aufhören solle. Wenn es sich nur
auf daS Gebiet der Eidgenossenschaft beschränken würde, so
könnte man sich dabei beruhigen, aber wohin führt das
bisherige System, gegen dessen Grundgedanken die Kommission
gar nichts einzuwenden hat, sondern anerkennt, das sie aber
sür nicht mehr zeitgemäß hält? Die Erfahrung beweist, daß
das Sammeln von Beiträgen sich nicht auf die Grenzen der
schweizerischen Bunvcsbrüder beschränkt, sondern daß man diese
Schranken überschreitet, im Auslande bei Fürsten anklopft und
für einen Kirchenbau, der in der Eidgenossenschaft aufgeführt
wird, Beiträge sammelt. So geschah es in neuerer Zeit bei
Kirchenbaulen, an welche der Kanton Bern von sich aus einen
Beitrag leistete; man ging dennoch über die Grenze der
Eidgenossenschaft heraus und sammelte Steuern. Dieses Verhältniß
faßte die StaatswirthschaftSkommisston in'S Auge, indem sie

der Ansicht ist, es soll jeder Kanton für die religiösen Bedürf¬

nisse seiner Bevölkerung sorgen, namentlich sei dieß die Aufgabe
paritätischer Kantone. Wäre Bern ein rein protestantischer
Kanton, so ließe eS sich begreifen, daß cS seine Unterstützung
an Glaubensbrüder über die Kantonsgrenze hinaus leistet, aber
Bern ist ein Kanton, der eine bedeutende katholische Bevölkerung

hat und für diese sorgt; ebenso soll Solothurn für
die kirchliche» Bedürfnisse seiner protestantischen Bevölkerung
sorgen. Von diesem Standpunkte aus, und nur von diesem
fand die Kommission, der Große Rath solle nicht eine
Beisteuer an den Bau der resormirten Kirche in Solothurn
verweigern, aber denselben auf eine kleinere Summe, als die
Regierung vorschlägt, beschränken, um anzudeuten, daß auch von
Seile des betreffenden KantonS der Idee der Neuzeit, dem
Grundsatze der Toleranz und der freien Niederlassung
vollständige Geltung verschafft werden soll. Dabei kommt noch
besonders in Betracht, daß die Regierung von Solothurn der
in Ölten errichteten protestantischen Gemeinde nicht gestaltete,
ihren Pfarrer selbst zu wählen, sondern daß sie ihre Gewalt
als Regierung geltend machte. Unter diesen Umständen glaubt
die StaatswirthschaflSkommission, es sei bann Pflicht derselben
Regierung, auch für den protestantischen Kirchendienst zu sorgen.
Als dritter Punkt wird angeführt, daß über den Bau der Kirche
und ihre Kosten noch kein Entscheid vorliege, sondern erst der Grund
und Boden, auf welchem gebaut werden soll, bestimmt fei. Die
Kommisston schließt aus diesen Gründen dahin, es genüge,
wenn der Kanton Bern seinen evangelischen Glaubensgenossen
in Solothurn einen Beitrag von Fr. 2999 zukommen lasse.

Schenk, Direktor des KirchcnwesenS, ist einverstanden, daß
nach den Verhältnissen, in denen wir jetzt stehen, jeder Kanton
eigentlich sür seine Angehörigen sorgen sollte, da die

Bundesverfassung beide christliche Konfessionen gewährleistet; dennoch
nimmt der Redner den Antrag deS RegierungSralheS in Schutz
aus folgenden Gründen. Wenn die StaatSwirthschastSkommifsion
sich auf diesen Boden stellen wollte, so hätte sie mit viel mehr
Recht den Büdgeransatz unter Ziff 2 (Beilrag an die
resormirten Kirchen zu Solothurn und Luzern) anfechten können,
denn es widerstreitet dem Geiste der Bundcsverfassung, daß die
protestantischen Kantone die protestantischen Gemeinden in
Solothurn und Luzern fortwährend erhallen, den Geistlichen
bezahlen müssen; es widerstreitet auch unserer eigenen Praxis.
Der Kanton Bern hat in Münster, in Viel, in Bern katholische

Gemeinden errichtet, ohne daß eS ihm einfiel, die Geistlichen

derselben von den katholischen Kantonen bezahlen zu
lassen, sondern Bern bezahlt sie selbst. Deßhalb wäre eS nur
billig, daß auch die protestantischen Kirchen in andern Kantonen



von diesen unierhallen würden. Um erwas ganz Anderes handelt

es sich jedoch hinsichilich deS Beitrages an den Bau einer

protestantischen Kirche in Sololhurn, und der Revner glaubt,
derselbe würde verabreicht werden, wenn auch die andern
Beiträge nicht geleistet werden müßten. An der letzten Konferenz
der bethciligten Kantone erklärte der Abgeordnete von Bern,
daß Bern nicht mehr rn die Länge seine Beiträge zum Unier
Halle der protestantische» Kirchen in Solothurn und Luzern
leisten werde, sondern daß die dortigen Regierungen selbst sür
den Unterhalt der erwähnten Gemeinden zu sorgen haben.
Solothurn sprach die Geneigtheit auS, dieses Verhältniß in
Bälde zu reguliren Der Antrag der SraalSwlrlyschastS-
kommisston scheint dem Redner ganz unhaltbar zu sein: aus
der einen Seite bleibt man bet dem bisherigen System, das
man anficht, aus der andern Seile beschneidet man den vvl-
geschlagenen Beilrag. Man derusr sich aus die Verhältnisse
der protestantischen Gemeinde in Ölten, wo eine protestantische
Kirche namentlich durch Beiträge von Privaten erstellt wurde
und Basel sein Auge aus einen Geistlichen richtete, dessen Wahl
Sache religiöser Anschauung war, während dessen Persönlichkeit
der Regierung von Solothurn nicht genehm sein mochte, weil
der Mann als etwas rigoroser Protestant vielleicht Neigung
zur Proselyrenmacherei zeigte Der Sprechende möchte hier
nicht ein Urtheil sälien, doch ist ihm aus Mittheilungen der

Solothurner Regierung bekannt, daß diese sich aus guten Grün-
den die Wahl vorbehielt. Der Umstand, daß der Plan sür

den Kirchendau in Solothurn noch nicht festgestellt sei, könne

nicht einen Grund bilde», den Beitrag zu schmälern. Für die

positive Unterstützung veS regierungsräihltchen Antrages spricht
nach der Ansicht des Redners schon die Thatsache, daß Bern
an del, Bau der protestantischen Kirche in Luzern Fr. 4UW
beisteuerte, während sich an letzten« One viel wenige! Berner
befinden als in Solothurn. Luzern steht in kirchlicher Beziehung

nicht in Berbindung Mit Bern, sondern mit Zürich, von
dem eS seine Liturgie hat Ganz atiderS verhält es sich mil
Solothurn, das in alter kirchlicher Verbindung mit Bern steht.
Die rcformirte Bevölkerung deS Kantons Solothurn besteht
weseiilltch aus Kernel«. Ueberdieß zeigt Solothurn sich geneigt,
den Platz zum Baue der resormirleii Kirche zu schenken, was
Luzern inch! gethan. Lieber gebe man gar nichlS als nur die

Hälfte und erkläre man: wir haben en, neues Prinzip
angenommen. Dann könnte man sich weiugstens mit Anstand aus
der Sache ziehen. Zm Hinbllck aus nachbarliche Verhältnisse
und alte Verbindungen beider Kantone wird daher der Antrag
des RegurungSralheö angelegentlich zur Genehmigung
empfohlen.

Vogel unterstützt den nämlichen Antrag atö Nachbar
von Sololhurn mit der Bemerkung, daß Herr Regierungsrath
Schenk sich bezüglich der Psarrerwahl in Ollen etwaS schärfer
hätte auSsprechen können. Allerdings kann man sagen, der
Kanton Bern habe durch indirekte Steuer bereits ein schönes
Opfer gebracht; aber man kann auch vie Sache umkehren und
sagen: wenn die Bürger eines KantonS zu Gunsten eines
andern Kantonö so viel Sympathie zeigen, ist darin ein Grund
vorhanden, weniger zu geben als bei Luzern? ü)ie reformirle
Bevölkerung in Sololhurn besteht zu wenigstens ^ aüS
Bernern, ein Verhältniß, das ohne Zweifel Berücksichtigung
verdient.

Gygar erwartete vom Herrn Berichterstatter der StaätS-
wirkhichaflSkommissioii. er würde die gänzliche Streichung des
Beitrages an Solothurn und die Annahme eines neuen Systems
beantragen; dann hätte er dazu stimmen können, denn die von
der Kommission vorgebrachten Argumente scheinen gewichtig.
Nun aber kommt der Antrag aus Reduktion VeS fraglichen
Ansatzes um Fr. 29911 dem Redner vor, als wolle man den
Protestanten in Solothurn nicht genug zum Bauen, und doch
Etwas geben, damit sie anfangen und vielleicht stecken bleiben.

Daß eS mit dem Klrchendauen eine eigene Sache sei, zeigt das
Beispiel der deutschen Gemeinde in LachaurdefotidS, wo man
nicht bedachte, auS was man das Dach erstellen wolle, und
dann zu Lottereien und allerlei Betteleien seine Zuflucht nahm.
Wenn eS der Kommisston mit Anträgen ernst gewesen wäre,
so hätte sie darauf hinwirken sollen, daß man von nun an ein
anderes, mit der Bundesverfassung lm Einklang stehendes
System annehme. Sobald aber aus einen Beitrag von Fr. 2999
abgestellt wird und dieser gegenüber dem an Luzern geleisteten
Bettrage und gegenüber der im Kanion Bern angeordneten
Kollekte im Mißverhältnisse steht, so stimmt der Redner zum
Antrage VeS Regierungsralhes.

Der Herr Berichterstatter der StaalSwirthschafiS-
kommlssivn hebt vorerst den Widerspruch hervor, der nach
setner Ansicht sich in den Voten derjenigen Redner, welche
seinen Antrag bekämpften, kund gab, indem diese einräumen,
die Auffassung der Kommission sei die richtige, dann aber doch
mehr geben wollen als diese. Es geht eben in solchen Dingen
gewöhnlich ganz eigenthümlich: das Ganze will man nicht
streichen, dann nimmt man das große Instrument der Walbsäge
und schneidet mitten durch; der Eine schlägt die Hälfte vor,
dann kommt der Andere entgegen. Der Redner ist vom Gange
ver Berathung ganz befriedigt, da der Grundsatz der Reuzeit
Anerkennung gesunden hat. Der Grund, warum die SraaiS-
ivtrihschastskommlision nicht auf Streichung der Ziffer? antrug,
besteht bekanntlich darin, daß der Beitrag an Luzern nicht nur
sür dte dvrttge protestantische Kirche, sondern auch sür die
proleirantlsche Schute daselbst bestimnit ist. Die nachbarlichen
Verhältnisse gegenüber dem Kantoü Solothurn verdrenen
allerdings Berücksichtigung, Vagegen darf auch nicht übersehen
werden, daß iiü Jahre 1828 zum elften Mal in einem ganz
katholischen Kanron (Luzern), zu einer Zeit, wo noch keine

Bundesverfassung den Grundsatz der Gleichstellung der
Konfessionen sicherte, eine protestantische Gemeinde errichtet wurde
und daß man damals gtoßes Gewicht dataüf legte. Zeyt
würde man kaum mehr die Hülfe des KönigS von Preußen
und der ganzen protestantischen Welt dafür in Anspruch nehmen,
weil es nicht mehr für nöthig erachte» würde. Der Große
Rath möge emscheiven, wie er gut finde; der Redner erlaubt
sich nlchi, von sich auS den Kommissionalaiilrag zu ändern,
nachdem der Herr Regierungspräsident allen Berichterstattern
tn'S Gedächtniß gerufen, daß sie eigentlich nur ein Sprachrohr
seien und keinen selbständigen Gedanken haben dürfen.

A b st i m n» u n g.

Für die unbestrittenen Ansätze HandMekr.

„ litt, o, Ziffer 8 nach Antrag des Rc-
gteruügsrätdes 93 Stimmen.

„ den Antrag vet Sl aatS wirthschafts-
k o m M i s si bn Minderheit.

Summe der Direktion der Justiz und Polizei
uüd deS Kttchenwesins Fr. 1,139,829

Durchschnitt der letzten vier Iahte „ 371,777
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1858-1861.
Franken.

IV. Direktion der Finanzen

1) Kosten des DireklorialbüreauS:
2.775 a Besoldung des Sekretärs Fr. 3.999
3,418 i». Büreaukoston '

„ 3,499

2) KantonSbuchhalrerei und KanlonSkassa:
3,631 a. Besoldung des Buchhalters Fr. 3,899
2.659 6. Besoldung des Kassiers „ 2,899

18,492 c. Büreaukosten und Portovergütungen „ 18,499

Fr. 6,499

25.999
3) AmtSschaffner:

21,715 ». Gehalte derselben Fr. 22,999
735 6. Büreaukosten und Porti 1,999

„ 23.999
5,898 4) Rechtskosten für die gesammte Finanzverwaltung „ 5,999

5) ZinS der Zehnt- und BodenzinS-LiquidationS-Schuld von Fr. 1,l69,999 „ 46,499
6) ZinS der Nydeckbrückenschuld von Fr 35,999 „ 1,225
7) Triangulation »nd topographische Aufnahme deS alten KantonS „ 9,999

145,222 Summe für die Direktion der Finanzen Fr. 116.925

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS Millionen bloß deßhalb im Büdget nicht erscheint, weil darüber,
zählt die Veränderungen auf, welche das Büdget der Finanz- so wie über die ganze Verwaltung deS AnleihenS vem Großen
direktion gegenüber dem letzten Jahr erleidet. ES betrifft den Rathe gesonderte Rechnung gelegt werden soll.
Ansatz Ziffer 3 (Amtsschaffner), wo durch Verschmelzung zweier
Stellen eine Ersparniß von Fr. 599 erzielt wird. Der Ansatz v. Buren begrüßt die Vollendung der Triangulation deS

Ziffer 5 ist um Fr 5299 kleiner als voriges Jahr, da die alten KantonS mit Freuden und spricht den Wunsch auS, daß
Zehnt- und Bodenzinsliquidaiionsschuld sich von Jahr zu Jahr die daherige Arbeit auch für die Bevölkerung verwerthet werden
vermindert Auch der Kredit für Zins der Nydeckbrückenschuld möchte und zwar durch die Herausgabe einer besondern Karte
ist um die Hälfte reduzirt aus dem gleichen Grunde. Für die für den Kanton Bern. Dabei sollten nach der Ansicht deS

Triangulation und topographische Ausnahme des alten KantonS Redners solche Details einzelner LandeSgegenden, die besonderes
find Fr. 3999 weniger als voriges Jahr ausgesetzt und soll Interesse gewähren, nicht nur im kleinen Maßstabe von
nun der letzte Posten zu diesem Zwecke im Budget erscheinen, 1 : 199,999, sondern im Maßstabe von 1 25,999 ausgeführt
indem die topographische Aufnahme deS alten KantonS vol- werden mit Anbringung von Horizontallinien nach vem
Vollendet ist. Zwar müssen noch einige Berichtigungen auf ein- gange anderer Kantone, wie Zug und GlaruS. Zwar eignet
zclnen Blättern vorgenommen werden, man glaubt aber, der sich nicht daS ganze Terrain deS Kantons Kern, in diesem
Kredit genüge zu diesem Zwecke. Maßstabe aufgenommen zu werden, wo eS aber geschehen kann,

wäre eS wünschbar.
Der Herr Berichterstatter der S t a atS w ir th sch a st S -

kommission macht im Auftrage derselben die Bemerkung, DaS Büdget der Finanzdirektion^wird durch das Handmehr
daß die Verzinsung des StaatSbahnanleihenS von Fr. 12 genehmigt.

v. Direktion der Erziehung.
Durchschnitt

der letzten 4 Jahre
1858—1861.

Fr.
1) Kosten deS DirektorialbüreauS:

2,775 a. Besoldung deS Sekretärs Fr. 3,999
5,653 6. Büreaukosten » 6,599
2,232 c. Reisekosten und Taggelder der Prüfungskommissionen und Erperten „ 3,299

" Fr. 12,799

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS chende persönliche Ansicht geltend zu (machen, nicht zugeben
schickt die Bemerkung voraus, daß er die von anderer Seite könne, sondern für sich dieses Recht in Anspruch nehme. Hierbei

einem frühern Anlasse aufgestellte Behauptung, als habe aus vergleicht der Redner daS Büdget der ErziehungSdirektion
der Berichterstatter in der Eigenschaft eines OrganS der Be- mit den vorjährigen Ansätzen und macht auf die auffallenden
hörde, welche er vertritt, nicht das Recht, eine von ihr abwei- Erhöhungen derselben aufmerksam, dieZicht weniger als Fr. 75,856

Tagblatt des Großen Rathes t»S!i. 74
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betragen und nicht in allen Punkten als gerechtfertigt erscheinen.

So wird für die Büreaukosten Fr. 1199 mehr ausgesetzt
als voriges Jahr, eine Erhöhung, welche zu vertheidigen der

Sprechende mit seiner Ueberzeugung nicht vereinbar findet., so

wenig als er für Reisekosten und Taggelder der
Prüfungskommissionen und Erpencn einen Kredit von Fr. 3299 für
nöthig erachtet, während letztes Jahr dafür nur Fr. 1599 aus.
gesetzt waren; ein Ansatz von Fr. 259V sollte zu diesem Zwecke
genügen.

Der Herr Berichterstatter der S ta al S w irthschast S -
kommission beantragt bei Ziff. 1 litt, h (Bureankosten) den
Kredit von Fr. 6599 auf Fr. 5599, also um Fr. l999 und
denjenigen bei litt. c von Fr. 3299 aus Fr. 2599. also um
Fr. 799 herabzusetzen, und führt zur Unterstützung dieses

Antrages folgende Gründe an. Die Kommission ist weit entfernt,
überall, wo die ErziehungSbirektion einen Ansatz erhöht, ihrem
Vorschlage entgegenzutreten, sie anerkennt die Berechtigung
nützlicher Ausgaben namentlich für Hebung der Volksbildung.
Eine andere Frage ist aber die, ob alleS Kultur fördern, Licht
verbreiten heiße, nur weil es zufällig unter dem Titel
„ErziehungSbirektion" erscheint, und da findet die SlaatswirthschaftS-
kommission namentlich bei den Büreaukosten, eS könne sich nicht
um solche Lampen handeln, die überall geistiges Liebt verbreiten.
Die Bedürfnisse der Bureaux müssen befriedigt sein, aber wenn
man die berinsche Administration mit andern Kantonen
vergleicht, so findet man die Büreaukosten nirgends so reichlich
bedacht, wie hier, wo jede Direktion eine Kanzlei hat, während
anderwärts dieselbe für einen ganzen Kanton genügen muß.
Die Büreaukosten sollen nicht ohne Nott, und nicht ohne daß
dem Großen Rathe der Nachweis geleistet wird, daß eS nicht
anders gehen könne, erhöht werden. Schleßlick vergleicht der

Redner die vorliegenden Ansätze mit dem vierjährigen Durchschnitte

und empfiehlt die beantragten Kreditherabsetzungen dem
Großen Rathe zur Genehmigung.

Kummer, Erziehungsdirektvi, bekämpft den Antrag der

StaatSwirthschaftskommission, indem er namentlich dagegen
geltend macht, daß die Herabsetzung des Kredites unvermeidlich
eine Ueberschreitung zur Folge haben würde, weil die bisherigen
Ansätze dem vorhandenen Bedürfnisse nicht mehr genügen. Der
Durchschnitt der letzten vier Jahre kann nach der Ansicht des
Redners nicht als maßgebend betrachtet werden, sondern man
muß die gegenwärtigen Verhältnisse berücksichtigen. Die Er-
ziehungSdirekiion wird sich Mühe geben, nicht den ganzen Kredit
zu brauchen, indeß darf auch nicht ein zu geringer bewilligt
werden. Ebenso verhält es sich mit den Reisekosten und Tag-
geidern der Prüfungskommissionen und Experten, welche der
Redner der Reihe nach aufzählt, um darzuihun, daß auch hier
die bisherige Summe nicht hinreiche. Man wolle dock die
ErziehungSbirektion nicht der Mittel berauben, die nöthigen
Reisegelder zu entrichten; deßhalb schließt der Redner mit der
Empfehlung deS regierungsräthlichen Antrages.

A b st i m m u n g.

Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.
„ den ersten Antrag der

StaatSwirthschaftskommission 74 Stimmen.
Dagegen 42 „
Für den zweiten Antrag der StaatSwirth¬

schaftskommission 46 „
Dagegen 72 „

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

t858-18«t.
Franken.

2) Hochschule:
99,997 a. Besoldungen der Professoren und Honorare der Dozenten
24 699 6. Substdiaranstalten nach Abzug der Einnahmen

Fr 139.597

„ 32,999

Fr. 162,597

Der Herr Berichterstatter des R e g i e r u n g S r a t h e s

erstattet über diesen Abschnitt folgenden Bericht. Für die
Besoldungen der Professoren und Honorare der Dozenten war
voriges Jahr im Büdget eine Summe von Fr. 95.497 bewillig«;
infolge Anstellung neuer Krältc an der Hochschule stieg dieser
Ansatz auf ungefähr Fr. 199,999. Wie bekannt, legte die

Eiziehungsdirekiion letztes Frühjahr ein Projekt vor, welches
die Erhöhung der fraglichen Besoldungen zum Zwecke hatte,
in welches der Große Rath wehr aus formellen als sachlichen
Gründen nicht eintrat. Nun sucht dieselbe Direktion sich auf
anderm Wege zu helfen. Das Gesetz über die Errichtung der

Hochschule setzt für die Besoldungen der Professoren und
Dozenten ein Maximum und ein Minimum fst, innerhalb
welchen der Regierungsrath sich bewegen kann, natürlich in
der Voraussetzung, daß der Große Rath dazu die nöthige
Summe bewillige. Nun beschloß der RegierungSralh, eine
Summe von Fr. 139,597 zn diesem Zwecke in das Büdget
aufzunehmen. Die Finanzdireklion findet im Einklänge mit
der StaatSwirthschaftskommission diese Erhöhung zu stark. Ein
Blick auf vaS Besoldungsgesetz der übrigen Staatsbeamten
zeigt, daß die Besoldungen derselben durchschnittlich um 12 bis
l5°/o erhöht wurden, mit Ausnahme der RegierunqSiniiglieder.
Nach dem Vorschlage der Erziehungsdirekiion würde die Er¬

höhung für die Hochschullehrer ungefähr 39"/<> betragen, also
wäre sie viel größer als bei den ander» Beamten. Im Ganzen
würde die Erhöhung Fr. 39,999 betragen. In der
StaatSwirthschaftskommission wurde die Ansicht geäußert, daß es
zweckmäßiger sein dürfte, diese Besoldungserhöhung durch ein Gesetz

vorzunehmen als auf die vorliegende Weise. Ein Uebclstand
wird namentlich darin erblickt, daß von den tüchtigsten Kräften
bei der Erhöhung unbedacht bleiben würden. Allerdings würde
eS als Ironie erscheinen, wenn man den ersten Koryphäen der
Hochschule nur mit etwa Fr. 69 nachhelfen würde, während
jüngere Kräfte viel höher zu stehen kämen. Der Redner überläßt

eS der ErziehungSdirektion, die vom Regierungsrathe
aufgenommenen Ansätze einläßlicher zu rechtfertigen und stellt den
Entscheid darüber dem Großen Rathe anheim.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftskommission
eröffnet Namens derselben den Antrag, es sei

der Ansatz bei litt, a (Besoldungen der Professoren rc auf
Fr. 1l8,999 (mir Einschluß der nöthigen Mittel für die in
Aussicht genommene Errichtung zweier französischen Lehrstühle)
herabzusetzen. Im Uebrigen hätte die Kommission lieber die

Voilage eineS Gesetzes zu Regulirung der Besoldungsverhältnisse
der Hochschullehrer gesehen, wobei auch die Frage einer



Erhöhung der vermaligen Marima ver Besoldungen ihre
Erwägung gesunden halte. Der Redner theilt jedoch dem Großen
Ralhe mit, daß zwei seiner Kollegen ihm soeben erklärten, sie

hätten tnsolge von Eröffnungen, welche ihnen der Herr Erzie-
hungödireklor gemacht, mittlerweile eine andere Ansicht gewonnen,

die vom Kommisstonalanlrage abweiche, so baß dieser nicht
mehr bre Mitgliedermehrheit auf sich vereinige. Die Entstehung
dieses Antrages ist dem ersten Eindrucke zuzuschreiben, welchen
die Kommission Halle, indem sie sich erinnerte, daß vor nicht
langer Zell von Seile der ErziehungSdireknon ein GesetzeS-

enlwurs über Erhöhung der Besoldungen der Hochschullehrer
vorgelegt, vom kroßen Ralhe aber abgewiesen worden war;
ob mil Rechl oder Unrecht, bleibe dahingestellt, die StaalS-
wirthschaslSkommlssion hielt sich einfach an das Faktum und
fragte sich, ob es im Hinblick auf diese Thalsache, daß der
Große Rath aus das erwähnte Projekt nicht eingetreten, ob-
schon den Hochschullehrern gegenüber die gleichen BilligkcilS-
ruckstchten bestehen, wie gegenüber andern Beamten, zweckmäßig
sei, bet Anlaß der Bildgelberaihung darauf zurückzukommen.
Die Kommission glaubte, es sei nun um so mehr Grund
vorhanden, dle fragliche Besoldungserhöhung u, der Form eines
Gesetzes zu beichlleßen. Als unzweifelhaft gibt die Kommission
zu, daß auch die Besoldung der Hochschullehrer in billigem
Maßstab erhöht werben muß, wie bei den andern Staatsbeamten.
Es fragt sich nun, welche Gründe die ErziehungSblrekrion
bewogen haben mögen, die Sache bei diesem Anlasse vorzubringen.

Vielleicht geschah es von dem Standpunkte auS, daß
man annahm,- wenn die Besoldungserhöhung nicht in der Form
elneS neuen Gesetzes, sondern in den Schranken des alten,
nämlich des Hochschulgesitzes, vorgeschlagen werde, so habe der
Grope Rath eigentlich nichts mehr zum Grundsätze zu sagen,
eö handle sich dann nur noch um eine Büdgetsrage. Die
Kommlsston fragte sich jedoch, ob dieses Verfahren klug, ob
es nicht vielmehr ein Norhbehelf für die Erzichungsdirektion
sei, die aus Mangel an Vertrauen mit diesem Vorschlage vor
die oberste LaudeSbehörde trete Der Herr ErziehungSdireklor
sagt, er habe die Eintrelenösrage überwunden, wenn er nach
8 47 des Hochschulgesetzes verfahre, welcher für die ordentlichen
Professoren einen Gehalt von Fr 29t)l) bis 3WU a. W. fest
setzt, mll der Bestimmung, daß der Regierungsralh die Besoldung

im gegebenen Falle auf den Vorlrag veS Erziehungs-
departemenls bestimme. Durchgehl man die Liste der orbent-
ltchen Professoren, so ergibt es sich, daß manche noch auf dem
Minimum, andere etwas höher und namentlich jüngere Kräfte
am höchsten stehen, und von diesem Standpunkte auS geht die
Ueoerzeugung beS RegierungSratheS dahin, daß eine Ausgleichung

billig wäre. Die Kommission fand, daß die Bedürfnisse
der Hochschule nicht gehörig berücksichtigt würden, wenn der
Große Rath jetzt durch dieses Mittel einer leichten Ueber
Windung der EintrekenSsrage einfach gestützt aus das Gesetz
von 1834 vorschreiten würde. Das Gesetz von 1834 war, wie
alle Gesepe, ein Kind seiner Zeit; damals konnte man hoffen,
für eine Besoldung von Fr. 3l)M einen ausgezeichneten
Professor zu bekommen, aber diese Zeit ist vorüber, und wenn die
Hochschule das Unglück haben sollte, gegenwärtig einen der
ersten Professoren der medizinischen Fakultät zu verlieren, so

hätte dle ErztehungSdirektion die größte Mühe, mit diesem Be-
solbungsmarimum einen geeigneten Mann für die Stelle zu
finden. Bewilligt der Grope Rath für das nächste Jahr eine
lhetlweise Erhöhung der Besoldungen, so wird eS später schwer
hallen, noch weiter zu gehen; deßhalb läge eS im Interesse der
Sache, dieselbe durch ein Gesetz zu erledigen. Dessenungeachtet
wollte die StaalswirthschaflSkommisston nicht jede Erhöhung
von der Hand weisen, um sich nicht dem üblen Eindrucke
auszusetzen, den es machen würde, wenn die Regierung eine
Besoldungserhöhung für die Hochschullehrer vorschlagen, die
Kommission aber dieselbe verwerfen winde, trotzdem daß sie dieselbe
für billig erachtete. Würde man der Kommission nicht
vorwerfen, sie halte eS nicht mit der Aufklärung? Man suchte

2î)1

daher zu kaviiuliren und fragte sich, ob eS nicht genügen würde,
statt einer Erhöhung von Fr. 3l),UW eine solche von Fr. 15.l)Ul1

zu bewilligen. Freilich machten einzelne Mitglieder die

Einwendung, man gewinne damit nichts, da Niemand mit den

Fr. 15,Ül1t), die man bewillige, zufrieden, aber alleS über die

Fr. l5Ml), die man nicht gebe, unzufrieden wäre. Endlich
verständigte man sich zu dem gestellten Antrage. Die
vorgeschlagene Kredilerhöhung von Fr. 3U.l1l)l) stützt sich einerseits
auf die Erhöhung bestehende! Besoldungen, andererseits auf die

Kreirung neuer französischer Lehrstühle, und wenn die

Kommission über Alles gehörig Aufschluß gehabt hätte, so würde
sie vielleicht keine Opposition gemacht haben. Nach Z 27 des

Hochschulgesetzes sollen nämlich vie Vorträge an der Hochschule
in deutscher und je nach Umständen auch in französischer
Sprache gehalten werden und ist der Regicrungsrath beauftragt,

bei vorhandenem Bedürfnisse die nöthige Zahl französischer

Lehrstühle zu errichten. Die Regierung ist daher
vollständig in ihrem Rechte, wenn sie inner den Schranken des

angeführten Gesetzes vorgeht. Das vom Standpunkte des

Rechtes ; vom Standpunkte der Zweckmäßigkeit ist vollends nur
eine Stimme. Schon i» einer frühern Sitzung vernahm der
Große Rath, wie wünschenswert!? die Gleichstellung deS Jura
mit dem alten Kanton, wie wichtig eS sei, daß tue jurassische

Jugend im Lande selbst ihre Bildung finde. Nicht nur lst dieß

wichtig für den Jura, eS liegt auch im Interesse deS Landes.
Nichts wirkt mächtiger auf den Menschen als die Zeit der

Jugendbilvung; darum spricht man auch so gern von Jugend-
freundschaft; der gegenseilige Verkehr junger Leute bindet die

Bewohner verschiedener Laudestheile viel enger als die

Eisenbahnen und andere Einrichtungen der Neuzeit. Es ist ein

seltsamer Rückschritt, daß im Anfange des Bestehens der Hochschule

französische Lehrstühle bestanden, daß man erst im Lause
der Zeit davon abkam und den Jura zwang, seine Jugend
anderwärts bilden zu lassen. Man half durch Ertheiluug von
Stipendien etwas nach. Die Staaiöwirthschaftökomnilssion
begrüßt eS daher mit Freuden, daß der neue KanionSihcil an der

Hochschule auch wieder feine Berücksichtigung finden soll; sie

ist rn dieser Beziehung auch über die Form einverstanden WaS
für französische Lehrstühle ausgesetzt werden soll, darüber spricht
sich die Kommission nicht näher aus. Nach den ihr gemachten

Vorlagen sollte eine Summe von Fr. 5l)l1ö für zwei sranzö-
stsche Lehrstühle verwendet werben, seriher aber hörte der Rebner,
daß eS höher zu stehen komme. Ließ sind im Wesentlichen dle
Gründe, auf welche sich der Antrag der Kommission stütz', die,

zwischen beiden Ertremen, dahin kam, zu erklären, daß lie sich

auch bezüglich der Besoldungen mit Bereitwilligkeit einen

Zuschlag bis zu einem gewissen Maße gefallen lasse.

K u m mer, ErziehungSdireklor, vertheidigt den Vorschlag
deS RegierungSratheS auS folgenden Gründen. Als die Sache
im Regierungsrathe zur Sprache kam, stimmten nicht nur alle
andern Mitglieder dazu, sonder» auch der Herr Fmauzdlr« kior

war im Begriffe dazu zu stimmen indem er zugab, der ganze
Plan gefalle ihm eigentlich wohl, und wenn er nicht Fiiianz-
Vireklor wäre, so würde er noch etwas mehr bewilligen.
Unzweifelhaft hätte auch die Staatswirihschasiökommtssion keinen

Anstand genommen handzubieten, wenn sie von der Sachlage
klare Kenntniß gehabt hätte. Die vorgeschlagene Vermehrung
von Fr 3l),à hat einen doppelten Zweck : eine Summe von
Fr. 2l),4<1l) soll für Aufbesserung der Besoldungen, der Rest

von Fr. 9690 für die Errichtung französischer Lehistühle
verwendet werden. Nun machte die StaatSwirthajiskomiiiission
den Versuch, das Gute durch eiwaS Besseres zu verderbe»,
indem sie der Ansicht ist, es sollte ein neueö Hochschulgesetz
vorgelegt werden und unterdessen sollten die alten Beivldniigen
bleiben. DaS könnte sich ei» oder zwei Jahre in die Länge
ziehen, und unterdessen wären die Herren Professoren au^ ihre
schwachen Besoldungen angewiesen; am Ende würde die Sache

gar nur auf die lange Bank geschoben und gar nichts erreicht,
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Im vorliegenden Falle Handell eS sich nicht um Erlassung einer
gesetzlichen Bestimmung, sondern um die Anwendung des Hoch-
schulgesetzeS von 1834. Ein neues Gesetz wird die Regierung
sobald als möglich dringen, deßhalb aber ist das Bedürfnis
einer Besoldungserhöhung nicht weniger dringend; auch fällt
dann ein Haupthiuderniß gegen ein neues Gesetz weg. Daft
daS bestehende Gesetz nicht gehörig benutzt wurde, zeigt ei»
Blick auf die BesoldungSverhälinisse der Hochschullehrer. Einige
Professoren haben eine Besoldung von Fr. 4200, andere

dagegen beziehen nicht mehr als Fr. 1600, Fr. 1720, Fr. 228V;
durchschnittlich berechnet, trifft es auf einen Professor Fr. 2607.
Wie ist eS möglich, daß Männer, die am allermeisten Studien
machen müsse», um sich zu ihrem Berufe vorzubereiten, in der

Republik Bern so karg besoldet werden? ES ist kein Wunder,
wenn in den Blättern gesagt wird, in Bern sei keine gesunde

Luft für die Hochschule, sie falle allmalig zuiammen. Nach
dem Vorschlage der ErziehungSdirekltvn würben sieben

Professoren das Marlmum erhalten mit Fr. 4200, acht kämen aus

Fr. 3600 zu stehen, sieben aus Fr. 3000, ore außerordentlichen
Professoren aus Fr. 2300; ungefähr zehn, deren Besoldung erst

i» diesem Jahre bestimmt wurde oder nicht erhöht werden
könnte, blieben gleich, wie bisher. In dieser Erhöhung liegt
gar keine Uebertreibung; eine Analogie gegenüber andern
Beamten ist deßhalb nicht zuläßig, well man den Hochschullehrern
hier nur die Besoldung gibt, die ihnen gesetzlich bereits
zugesichert ist. Es ist wichtig, daß man die Stellung der Professoren

verbessere, damit sie mit Freuden arbeiten, sich mit allen
wissenschaftlichen Hülfsmitteln versehen und sich auch an
wissenschaftlichen Bestrebungen in weitern Kreisen betheUtge» können.

Wird die Stellung der Hochschullehrer auf dtese Weise

verbessert, so wird man eS nach und nach dazu bringen, daß sich

Bürger deS eigenen Landes zu diesem L-rufe heranbilden.
Unter den bisherigen Verhältnissen war eS sehr begreiflich, das

man die Professoren im Auslande suchen mußte, da Schweizer-

bürger, welche die gehörige Befähigung besitzen, rn der Regel
lieber erne andere Laufbahn wählen. Erst we'nn man die Erl-
stenz der Hochschullehrer sichert, werden die jungen Leute Lust

erhalten, sich für diese Laufbahn heranzubilden. Ein anderer

Punkt betrifft die Errichtung dreier neuen sranzöstschcr Lehr-

stühle an der Hochschule, wogegen dann die jurassischen

Stipendien ausgehoben werden dürsten. Durch die Errichtung
solcher Lehrstühle wird die Hochschule zum VereimgungSpunkle
der gebildeten Jugend beider Landestheile. Dazu kommt aber

noch etwas Anderes. Es liegt im Interesse des Landes, daß

der Kanton Bern faktisch beweise, daß kein geeignelerer Punkt
der Verbindung deS beuischen und sranzösifchen Elementes in
der Schweiz bestehe als Bern. Versucht der Staat dieß im
Kleinen, so kann eS sehr folgenreich ,ür den Kanton werben.
Der Große Raih möge daher in diesem Punkte nicht markten,
denn der Redner ist überzeugt, daß die StaalSwirthschafts-
konttnission keine Einsprache erhoben hätte, wenn sie den

Verhandlungen des RegierungSratheS hätte beiwohnen können. Die
Behörde möge sich durch eine Mehrausgabe nicht entmuthigen
lassen, sondern sie als Ehrensache betrachten.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirth schafts-
komm is si on erklärt, nach genommener Rücksprache mit den
andern Mitgliedern derselben, der Unterschied zwischen ihrem
Antrage und demjenigen der Regierung sei nun in Betracht
deS UmstandeS, daß man nicht bestimmt annehmen könne, ob

der für die Errichtung französischer Lehrstühle verlangte Kredit
wirklich nächstes Jahr zur Verwendung kommen werde, so

gering, daß eS nicht mehr der Mühe lohne, Opposition zu
machen. Deßhalb wird der Antrag gestellt, die Abstimmung
über diesen Lüdgelabschnill bis morgen zu verschieben, um sich
über oen Vorschlag des RegierungSratheS nähere Auskunft zu
verschaffen.

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS
schließt sich diesem Antrage an.

Der Herr Präsident deS RegierungSratheS verlangt
über den so eben gemachten Vorschlag als über einen neuen
Antrag das Won.

DaS Präsidium des Großen Rathes betrachtet den
Antrag als eine OrdnungSmotion und eröffnet die Berathung
über dieselbe.

Der Herr Präsident des RegierungSratheS spricht
seine Verwunderung darüber aus, daß die StaaiSwirthschastS-
kommlssion nun plötzlich eine Sache, welche ihr vorher so klar
geschienen, unklar finde, und gibt zu bedenken, daß man nicht
bis in alle Details Hineingehen könne, daß dagegen zu befürchten
fei, den Gegenstand um ein ganzes Jahr verschoben zu sehen.

Gangutllet erklärt, daß er im Anfange nicht gegen daS
Prinzip einer LesoldungSerhöhung in billigem Maßstabe
gewesen, sondern nur gegen die Art und Weise, wie die Sache
vorgebracht wurde, namentlich im Hinblick aus das vor einiger
Zeit verworfene Projekt. Nun beschränkt der Redner sich auf
den Wunsch, daß über die beantragte Erhöhung ein spezieller
Bericht deS Reglerungsralhes dem Büvgei beigelegt werden
möchte, um den Großen Rath über die ganze Sache in'S
Klare zu setzen, und verdankt der Erziehungsdirektion die Vorlage

zum Zwecke der Erilchlung französischer Lehrstühle an der
Hochschule, weil dadurch den jungen Leuten aus dem Jura
Gelegenheit gegeben werde, einen bessern Schweizer- und
Bernergeist einzusaugen, als wenn sie ihre Studien im
Auslande macheu müssen.

Seßler empfiehlt die Verschiedung bis morgen oder
übermorgen, um die Kommission nicht gewissermaßen zu forciren,
da diese der Ansicht ist, daß eine Revision des HochschulgeseyeS
als vrtnglich erscheine, weil eS den Bedürfnissen der Gegenwart
nicht mehr entspreche und namentlich auch das bisherige Be-
soldungSmartmum nicht mehr genügen dürfte, um ausgezeichnete
Lehrkräfte zu erhalten. Es soll dieß für die Regierung ein
Sporn sem, daß sie mit Beförderung ein neues Gesetz vorlege.
Da dle Ftnanzdirektion hinsichtlich der Zahlen von den Angaben
der Erziehungsdirektton abweicht, so ist der Redner der Ansicht,
man sei die verlangte Verschiebung der Kommission schuldig.

l)r. Lehmann macht die Versammlung aufmerksam, daß
eS ein eigenthümlicher Geschäftsgang sei, jetzt, nachdem der
Herr Finanzvirekror, der Herr Berichterstatter der SiaatSwirth-
schaflSkommifsion und der Herr Erziehungövirektor einläßlich
Auskunft ertheilt, nachdem aus dir Anfrage des Präsidiums,
ob noch Jemand das Wort ergreifen wolle, dieß nicht geschehen,
ein Beweis, daß der Große Rath offenbar befriedigt sei, noch
die Sache verschieben zu wollen. Der Redner glaubt, wenn
er schon mit seinem Projekte unglücklich gewesen, so dürfe man
doch auf dem vom RegicrungSrathe vorgeschlagenen Wege, der

zwar ein weniger gerader, aber doch gesetzlicher sei, progrediren,
und spricht schließlich seine Freude aus, daß der Herr Finanzdirektor

sich so vollständig bekehrt habe.

Der Herr Präsident setzt der Versammlung noch einmal
auseinander, daß eS sich lediglich um eine OrdnungSmotion
handle zum Zwecke der Verschiebung bis morgen, um dem
Großen Rathe nähern Aufschluß zu verschaffen, und bricht die

Verhandlung für heute ab.
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ES wird nock ein Anzug des Herr» Großrath Vogel
und 14 anderer Mitglieder verlesen mit dem Schlüsse, daß der
Regierungsrach beauftragt werden möchte, zu untersuchen, ob eS

nicht der Fall sei, das Gesetz von 1831 über das Bau-
und Straßenwesen einer Revision zu unterwerfen

Fünfte Sitzung.

Freitag den 12. Dezember 18K2

Vormittags um 8s/z Uhr.

Schluß der Sitzung: l^/z Uhr Nachmittags.
Unter dem Vorsitze veS Herrn Präsidenten Car lin

Der Redaktor:

Fr. Faß bind

Nach dem Namensaufrufe find folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Brandl-Schmid,
Brechet, Crelter, v. Grafenned, Käser, jünger; Meyer und
Roth in Wangen; ohne Entschuldigung: vie Herren Aebi,
Äffolter, Jakob; Bärlschi, Berger, Biedermann, Botteron,
Bützberger, Buri, Chapuis, Engemann, Fleury, FreiburghauS,
Froie, Gerber, Großmann. Guenat, Hirsig, Hubacher, Jnder-
mühie, Jordi, Joß, v. Känel, Fürsprecher; Kurz. LempeN,
Moser, Jakob; Rege,, Ritler, Röthlisberger, Jsak; RöthliS-
berger, Gustav; Rubeli, Schmiv. Rudolf; Sicgenthaler, Spring,
Stetiler, Thomann, v. Waitenwyl in Rubigen und Güthrich.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

H

Tagblatt des Großen Rathes I««z.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Budgetberathung.

(Siehe Verhandlungen der vorhergehenden Sitzung, Seite
278 u. f)

Ausgaben.
V. Direktion der Erziehung. 2) Hochschule.

Scher,, Finanzdireklor, als Berichterstatter des Regie-
rungSratheS, bezieht sich auf das gestern Angebrachte und fügt
bet, daß eine Verständigung mit der Erziehungsdirektion in dem
Sinne stattgefunden habe, daß Fr. 20,IW für Erhöhung der

Besoldungen der Hochschullehrer, Fr. 9LW für Kreiruug
französischer Lehrstühle verwendet werden sollen. Gegenüber der
gestern von Seile eines Mitgliedes der StaatSwirthfchastS-
kommisston geschehenen Aeußerung, als habe der Wnanzdirektor
dieselbe irregeleitet, erwiedert der Redner, daß dieß durchaus
nickt der Fall gewesen, indem der Finawdirektion wie der
Staatswirthschaftskommission das nämliche Material zu Gebote

gestanden habe. Im Büdget der ErzllhungSdirekti»« war
mit rother Dime angemerkt, daß eine Summe von Fr. 3WlX)
für Aufbesserung der Besoldungen bestimmt sei, währeud von
den französischen Lehrstühlen nichts stand. Das bewog die

Staatswirthschaftskommission, eine Herabsetzung der Summe
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auf Fr. 18,999 zu beantragen. Nach der gestern vom Herrn
ErziehungSdirektor abgegebenen Erklärung, daß auch die zu
errichlenden neuen Lehrstühle in dem Betrage von Fr. 39,999
verstanden seien war die Finanzdireklion mit einer billigen
Aufbesserung der Besoldungen einverstanden, nicht aber mit einer

Erhöhung von Fr. 39,999 oder 39°/„.

Or. v. Gonzen bach, als Berichterstatter der StaatS-
kommission, eröffnet dem Großen Rathe folgendes. Nachdem
die Behörde gestern die Abstimmung zum Zwecke nähern
Aufschlusses verschoben hatte, hielt die StaatSwirthschaftskommission
mit dem Herrn Erziehungsdirekior eine gemeinschaftliche
Berathung über die Sache, da die Kommission Werth darauf
setzte, über die Verwendung der Mehrausgabe von Fr. 39,999
im Klaren zu sein. Nach den erhaltenen Aufschlüssen würde
sich die Sache nun so gestalten, daß eine Summe von Fr. 129,907
für Besoldungen der Professoren und Honorare der Dozenten
verwendet würde; dazu käme als zweiter Posten für neu zu
kreirende Lehrstühle eine Summe von Fr. 9699, was zusammen
einen Kredit von Fr. 139,597 erfordert. Die Kommission geht
von der Ansicht «uS, es sei für die Professoren der Hochschule
ungefähr das billig, was man für dir andern Staatsbeamten
als billig erachtet, ja um so mehr, als die meisten Staatsbeamten

Besoldungen beziehen, die nicht vom Jahre 1834 her
datiren, wie diejenigen der Hochschullehrer, sondern seither
bestimmt und wiederholt geändert wurden; daher kam man zu
dem. Schlüsse, daß bei den nunmehr veränderten Verhältnissen
eine höhere und stärkere Ausbesserung billig sei; dieselbe beträgt

ungefähr 29°/,. Wie schon gestern gezeigt worden, hat der
RegierungSrath nach dem Gesetze vom 14. März 1834 daS
Recht, die Besoldung der Professoren innerhalb eines MarimumS
und Minimums zu bestimmen, ebenso ist er kompetent, die Zahl
der ordentlichen Professoren festzusetzen, die außerordentlichen
zu ordentlichen zu befördern; nur für den Anfang war eine
Norm bezüglich der Zahl der ordentlichen Professoren aufgestellt.

Begreiflicher Weise kann man nicht einem außerordentlichen

Professor, mit dessen Leistungen man zufrieden ist, zu-
mulhcn, daß er für immer auf demselben Standpunkt bleibe,
sondern man muß den 'iann vorrücken lassen. So wie sich

also die Erziehungsdirektion innerhalb des Gesetzes bewegt,
mußte dte StaatswttthschaftSkommission zugeben, daß die
Beamten, welche der RegierungSrath nach seiner Befugniß anstellt,
gehörig besoldet werden. Immerhin wäre die Vorlage eines
gehörig motivirken Berichtes wünschenSwerth gewesen, damit
der Große Rath sich über daS Ganze hätte in'S Klare setzen

können. Vom Standpunkte des Budget findet die Kommisston
nichts mehr weiter beizufügen, nachdem sie selbst über den
Borschlag der ErziehungSdireklion Ausschluß erhalten hat- Die
beantragte Krediterhöhung wird also zur Genehmigung empfohlen

mit der Modifikation, daß der Ansatz in zwei Theile
getrennt wird, damit man sehe, was für die Besoldungserhöhung
und was für die Kreirung der französischen Lehrstühle
bestimmt ist.

Der Autrag des RegterungsralheS wird nun durch
das Handmehr genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1853-t8kl.
Fr.

3) Kantonsschulen:
a. KantonSschule in Bern.

55.971 1) Litierar« und Realabtheilung
1,272 2) Elementarschule
9,181 3) Subsidiaranstalten, Unterhalt der KantonSschule
2,645 4) Lehrerpensionen

22,599 l>. KantonSschule in Pruntrut, StaatSbeitrag

Fr. 58,895

„ 2.499

„ 11,649

„ 2,589

Fr.
»

75,425
39,999

Fr. 195,425

Der Herr Berichterstatter des RegterungSratheS
empfiehlt diesen Abschnitt, welcher gegenüber dem vorjährigen
Budget eine Krediterhöhung von Fr. 11,532 enthält, die in
der Anstellung neuer Lehrer ihre Rechtfertigung findet, zur
Genehmigung.

Die
nehmigt.

Ansätze unter Ziffer 3 werden ohne Einsprache ge¬

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

18S»-t8Kl.
Franken.

4) Sekundärschulen:
a Progymiiasten:

6.017 1) in Thun Fr 6.190
9,990 2) „ Biel „ 19.999
6.556 3) „ Burgdorf „ 6 292
6.599 4) „ Neuenstadt „ 6,599
8,935 5) » DelSberg „ 7,999

46,741 Realschule« „ 64.221

Fr. 191,913



Der Herr Berichterstatter des Regiern ngsrathes
macht den Großen Rath auf die hier stattfindende Krediterhö-
hung von Fr. 4299 aufmeiksam, welche hauptsächlich auf den
Ansatz litt, h (Realschulen) fällt, und theilt die Anficht der
Finanzdirektivn mit, welche zugibt, daß die Sekundärschulen
sich vermehren, daß neue Lehrer angestellt und bei einzelnen
die Besoldungen erhöht werden müssen, doch scheint dem Redner,
es könnte eine Reduktion deS StaatsbcitrageS um Fr. 2999
ohne Beeinirächttgung der Sache stattfinden

Der Herr Berichterstatter der S laatS w irl h scha fts-
kommission beantragt Namens derselben eine Herabsetzung
deö Kredites unier litt, h von Fr. ti4,221 auf Fr. 62,22l und
macht zur Begründung dieses Antrages geltend, was folgt.
Der vierjährige Durchschnitt kann zwar wegen der stattgehabten
Reorganisation der Schulen nickt als maßgebend betrachtet
werden, dagegen ist zu berücksichtigen, daß die lctztjährigc Ausgabe

nicht die Summe von Fr. 62,999 erreichte. Die
Kommission ist der Anficht, daß man es im Schulwesen namentlich
gut machen soll, aber wenn man eS mit weniger gut machen
könne, dann sei kein Grund, mehr zu geben. Gehl man dieses
Jahr auf Fr. 64,999, so hat dieß eine Veränderung der Durch-
schnittSsumme zur Folge und weckt bei der Erziehungsdirektion
die Tendenz, ihre Anforderungen immer mehr zu steigern,
indem sich dieselbe bann auf den Durchschnitt stützt. Der Redner
gibt der Versammlung zu bedenken, daß dem Kanton Bern
nächstes Jahr bei einem StaalSvermögen von 44 Millionen
Franken und bei einer direkten Steuer von 1"/,<> pro mille
dennoch ein beträchtliches Defizit bevorstehe.

Kummer, ErziehungSdirektor, empfiehlt dagegen den
Vorschlag deS RcgierungSraiheS zur Genehmigung und zwar
aus folgenden Gründen. Bekanntlich ist es gegenwärtig die
brennende Frage, wie die Sekundärschulen und Progymnaficn
zu den KantonSschulen und überhaupt im Schulwesen gestellt
werden sollen. Die ErziehungSdirekiion hat den Wahlspruch:
entweder NichtS oder etwas Rechtes; entweder keine
Mittelschulen, welche Begehrlichkeiten gegenüber der KantonSschulc
wecken und doch das Ziel nicht erreichen, oder solche, die eS

den Leuten aus dem Lande möglich machen, später in die
KantonSschule einzurücken, um nicht gezwungen zu sein, schon
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vom zehnten Jahre an in die höhere Anstalt eintreten zu müssen,
sondern erst vom fünfzehnten, sechzehnten an. Der Redner
beruft sich aus seine eigene Erfahrung und bcstrcilet die
Behauptung, daß, was für letztes Jahr genügte, auch für nächstes
Jahr genügen werde. Bereits voriges Jahr wurden Erhöhungen

beschlossen bei Aarberg, Bern, Büren, Diepbach, Herzogen-
buchsee, Langenthal, St Immer :c. Seit das Budget im
RegierungSiaihe berathen wurde, sind bereits wieder die
Besoldungen an einigen Sekundärschulen gestiegen, so daß nicht
einmal der Kredit genügen wird, welchen der RegierungSrath
vorschlägt. Was speziell den Ansatz bei litt, h betrifft, so

schlug die ErziehungSdirekiion einen Ansatz von Fr. 59,221 für
die Realschulen vor, dazu kam noch ein Ansatz von Fr. 5999,
woraus neue Lehrmittel erstellt werben sollen; der RegierungSrath

hat bereits einen daherigen Vorschlag der ErziehungSdirekiion

genehmigt. Der hiefür in das Budget aufgenommene
Ansatz genügt nach der Anficht deS Redners nicht, wie sich denn
überhaupt am Ganzen nlchiS markten lasse. Die Progymnasien
bedürfe» einer besondern Rachhülfe; mehrere ve>langen einen
Nachschuß von Fr. 1999, den sie erhalten, sobald sie selbst
daS Ihrige gethan haben werden. Schließlich bittet der Redner
um Entschuldigung, baß er als neu in die Behörde eintretendes
Mitglied die Bedürfnisse im Einzelnen nicht gehörig habe
würdigen können, und spricht sein Bedauern darüber auS, nicht
eine höhere Summe verlangt zu haben.

Der Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes
beharrl daraus, daß die von der StaatSwirthschastSkommisfion
beantragte Reduktion gerechtfertigt sei, der Kredit dennoch
genügen werde, und gibt zu, daß die Reorganisation der
Realschulen Veränderungen zur Folge haben werde, aber der Große
Rath habe sich bis zur Erlassung eines neuen Gesetzes an die
bestehende Gesetzgebung zu hallen.

A b st i m m u n g.

Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.
„ litt. 6 nach Antrag deS RegierungS-

ralheS 19l Stimmen.
„ litt, la nach Antrag der

StaatSwirthschastSkommisfion 39 „

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

tt8?8-t8ttt.
Franken.

à)
283,546
24,212

22,299

3,432

16,839
19,569

Primärschulen:

. Die ordentlichen Staatszulagen an die Lehrerbesolbungen

. Außerordentliche StaatSzulagen an die Lehrerbesoldungen zur Erreichung deS

gesetzlichen Minimums an unvermögliche Gemeinden (nach 8 15 deS Gesetzes

vom 7. Juni 1858)
AlterSzulagen an Primarlehrer (nach § 16 deS Gesetzes vom 7. Juni 1859)
Besonderer SlaatSbeitrag für gemeinschaftliche Oberschulen (nach 8 6 deS

Gesetzes vom 1. Dezember 1869)
Beilrag an die Schullehrerkassc (nach § 31 deS GeietzeS vom 24. Juni 1856
und Beschluß des Regierungsrathes vom 2. Juli 186 l)

t Einmalige Unterstützung an Lehrer und Schulen, Entschädigung für provisorischen
Schuldienst und Kosten für Lehrmittel, Steuern an Bibliotheken, Sänger- und
Turnvereine
SchulhauSbau-Steuern
Mädchen-, ArbeitS- und Kleinkinderschulen

Kr. 399 999

49,999
23,999

2,999

9,999

4.999
39.999
29,999

18,329 6) Schulinspektoraie
8'. 428 999

29,999
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Der Herr Berichterstatter des Regierungsraihes
hebt die hei I!ls. » vorgeschlagene Erhöhung des Ansatzes,

welche gegenüber dein letzljährigen Budget Fr. 19,999 beträgt,
hezpor mit der Bemerkung, daß diese Mehrausgabe infolge
Entstehung neuer Klassen an vielen Schulen gerechtfertigt werde.
Bei litt. « (Schulhausdaufteuern) hatte tue ErziehungSbireilion
Fr. 36,999 verlangt, der Regierungörath reduzirie den Ansatz
aus Fr. 39.999, die Staatswiuhlchaftökommlsston möchte noch
eine weitere Herabsetzung von Fr. 5999 vornehmen und die

Finanzdirektion hält einen Kredit von Fr. 25,MV für genügend.
Letztes Jqhr wurde ebensoviel bewilligt, der Kredit aber nicht
erschöpft; über Fr. 5999 fanden eine Verwendung zu andern
Zwecken. Der Ansatz unter Ziff. 6 ist um Kr. 399 erhöht.

Der Herr Berichterstatter der S taa l S w irthsch aft s-
komMlsslon eröffnet den bereits erwahn-en Antrag aus
Herabsetzung des BüvgelansatzeS Ziff. 5 litt um Fr. 5999 uiw
beantragt überdieß auch eine Herabsetzung von Fr. 3M bei

dem Ansätze Ziff. 6 (Schulinspektvrate). Die Ansätze, welche

auf bestehenden Gesetzen beruhen, wist dte Komnnision nicht

anfechten, in Beireff ver Beiträge des Staates an SchulhauS-
dautelt aber erinnert der Redner an den Zweck des semer Zelt
erlassenen Gesetzes, weiches den Gemeinden eine Aufmunterung
zu geben beabsichtigte. Zudem wttd aufmerksam gemacht, day
dre Zulagen des Slaaieö diesem Zwecke nicht immer entsprechen,
indem reiche Gemeinden, die einen großen Bau aufführen und
denselben vielleicht aus eigenen Mitteln erstellen könnten, viel,
arme dagegen wenig erhalten, so daß eigeiiiitch von Gleichheit,
wie man es zu nennen beliebe, letne Rede sein könne, und
wenn irgendwo, hier das Sprichwort zutreffe: summum sus
summa injuria. Sollte em Kredit von Fr. 25,999 nicht
genügen, so möge die ErjiehungSdtrekiivu sich mu einem Nach-
kredile oder durch Ueberiragung behelfen. Die Gemeinden

laufen nicht Gefahr, etwas einzubüßen, da ihnen die SlaatS-
beiiräge zugesichert sind. Die bet Ziff. 6 beantragte Reduktion
wird deßhalb vorgeschlagen, um den Durchschnitt nicht un
nöthiger Weise zu erhöhen.

Kummer, ErztehungSdirektvr, bekämpft vorerst die Aus-
sassungSweise des Herrn Berichterstatters der SiaalSwirihschafts-
kommrssion hinsichtlich der Schulhausbausteuern. Wenn sowohl
die Staats- als die Gemeindesteuern nach einem gerechten
Maßstabe bezogen werden, vann haben reiche Gemeinden im
Verhältniß zu ihrem Vermögen em größeres Betreffniß zu
leisten als weniger bemittelte; dafür bekommen sie bel der

Ausführung von Bauten, wie vie in Frage stehenden, auch verhälk-
ntßmäßlg zurück. Von diesem Standpunkte aus karm man vie

Schuihauöbausteuern eine optische Täuschung nennen, Sie jedoch

zur Folge Hai, daß viele Gemeinden jetzt neue Schulhäuser
bauen, wählend sie sonst noch etnige Jahre ihre allen behalten
würden. Kerner wirst der Revner dem Herrn Berichterstatter
Widersprüche vor, weil er ver ErztehungSdireklion den Rath
glbt, einen Ausfall durch Rachkredite zu decken, während er bei

andern Anlässest dieses Verfahren verwerflich finde und namentlich

auch tadle, daß der Staat seme Verpflichîmtgen nicht rechtzeitig

erfülle. Wird der Kredit für Schnlhäusbame» im
vorliegenden Büdgci beschränkt, so muß nächstes Jahr um so mehr
dafür ausgesetzt werden, weit dieser Posten im Verhältnisse zu
den zugesicherten Betträgen stehen MUß, welche bereits auf eine

Summe von Fr. 75,999 ansteigen. Der Redner empfiehlt
daher den Borschlag des Regierungsrathes dringend, sowie
auch den Ansatz bei Ziff. 6, dessen Erhöhung darin ihren
Grund hat, weil der Sekundarschulinspekior M außerordentliche
Arbeiten, die sich infolge einer Reorganisation stuf Gesetze und
Reglemente stützen, nächstes Jahr mehr in Anspruch genommen
werden muß.

Geißbühler stellt den Antrag, daß auch den Hüls'S-
lphrer« an den ArmenerziehungSanstallen ein Mitgenuß an den

Staatszulagen eingeräumt werben möchte. Man geht zwar
gewöhnlich von der Ansicht aus, die ArmenerziehungSanstallen
seien Privaianstalten; der. Redner bezeichnet jedoch dieselbe als
unrichtig. Der Unterricht ist allgemein, daher sei eS auf ver
einen Seite der Billigkeit angemessen, daß auch die Hülsslehrer
an solchen Anstalten elnen Antheil an der Staaiszulage haben.
Auf der andern Seile bewies die Erfahrung, daß man große
Mühe hat, tüchtige Hülfslehrer für solche Anstalten zu erhalle»

Die ArmenerziehungSanstalt von Trachselwald hatte z. B.
letztes Jahr em Defizit von Fr. 449; der Armenvater theilte
den Kindern die Lage der Anstalt mit, versammelte die Knaben
und ermahme sie zum Sparen. Am Tage daraus kommt eine

Deputation derselben zum Armenvater und erklärt ihm. die
Kinder w'-ssen außer ihrer Arbeit nichts für die Anstalt zu
leisten, dagegen erklären sie sich bereit, aus vaS Stück Brod zu
verzichten, welches ihnen sonst jeweilen Vormittags um 9 Uhr
verabreich! wurde. Daraus möge der Große Rath entnehmen,
daß die für solche Anstaltü, gebrachten Opfer ihre guten Früchte
bringen Die genannte Anstalt, welche Anno 1835 gegründet
wurde, hak schöne Erfolge erzielt und zählt gegenwärtig 38
Linder.

Aude reg g unterstützt als Mitglied der Verwaltung etuer

ähnliche» Anstalt den Antrag des Herrn Geißbühler
angelegentlich, und macht aufmerksam, wie schwer eS halte, tüchtige
HüisSlehrer für Armenerziehungsanstalten zu stride», weil die

Primarlehrer sich »ach bester» Stelle» umsehen. Der Redner
findet daher eine Zulage von Seile deS Staates nur billig.
Die Anstalt, von welcher derselbe spricht, beschränkt sich nicht
nur aus seinen Bezirk, sondern nimmt Kinder aus dem ganzen
Kanton auf, wie eine Slaatsanstalt, und verfolgt den gleichen
Zweck, wie diese.

Mühlheim empfiehlt den nämlicken Antrag bringend und
gibt dem Großen Rathe zu bedenken, daß das vom Staate in
dieser Richtung gebrachte Opfer selbst vom finanziellen Standpunkte

auS gewiß wohl angewendet sei, indem in einer guten
Erziehung der Armen das sicherste Mittel liege, die Zuchthäuser,
wenn auch nicht ganz zu entvölkern, doch zu reduziren Die
Statistik der Verbrecher, liefert den Beweis, daß eine Haupl-
ursache der Verbrechen und Vergehen in der Art und Weise
gesucht werde» müsse, wie die armen Kinder erzogen werden.
Manches Aind, das sonst dem Sttasrichter verfallen würde,
fand seine Reitung durch eine solche Anstalt. Wenn dieß nicht
destrittcn werden kann, so beschwört der Redner den Großen
Ratb, die fragliche Zulage zu bewilligen, ohne daß er deßhalb
den Wirkungskreis der Privalihätigkeit schmälern möchte. Bietet
vaS Gesetz eine Schwierigkeit, so soll eS abgeändert werden.

Rösti erinnert a» den § 16 deS Gesetzes über die ökvncrmisch

en Verhältnisse der öffentlichen Primärschulen, nach weichem
der Staat an Primarlehrer, die sich darüber ausweisen können,
daß sie mrt Pflichttreue ihren Dienst verschen haben, je nach
der Dauer der Dienstzeit AlterSzulagcn leistet von 39 bis 59 Fr.
Eine vom Regierungsrathe erlassene VoUziehungSverordnung
bestimmt, daß die Schulinspektoren über die Pflichttreue der
Lehrer ein Zeugniß abzugeben haben, resp, über die AlterSznlage
entscheiden sollen, ein Verfahren welches der Redner nicht
zweckmäßig findet und zwar auS folgenden Gründen. Die
Schulinspektoren bestehen erst seit sechs Jahren, können also
nach seiner Anficht nicht immer sich ein richtiges Urtheil bilden
über die Thätigkeit eines Mannes, der vielleicht 39—49 Jahre
lang treu als Lehrer gewirkt hat. Wie kann ein Schulinspektor
wissen, ob ein Lehter immer pflichttreu gewesen sei? Man wird
sich auf die Zeugnisse der betreffenden Gemeinde, und Bezirksbeamten

berufen, die aber nicht immer eingeholt werden, wenigstens
nicht iN der LaNVeSgegend? welche der Redner vertritt. Ihm
sind Fälle bekannt, daß Lehrer, die 39—49 Jahre und länger
sich dem Schuldienste gewidmet, haben und zwar in den besten
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Jahren um einen sehr geringen Lohn, die von den Gemeinde-
und BeztikSbeamten die besten Zeugnisse besitzen, abgewiesen
wurden unier dem Vorgeben, sie seien zu alt und leisten nicht
mehr, was heutzutage geleistet werden müsse. Letzteres mag
richtig sei», doch soll man auch die Vergangenheit berücksichtigen.

Andere dagegen, die nicht so lange Dienst geleistet, aber
besser m der Gunst der Schulinspektoren gestanden, erhielten
die AlierSzuIage. Ein solches Versahren liegt nicht im Zwecke
deS Gesetzes. Auch handelt eS sich hier nicht sowohl um den
Geldbetrag als um eine Ehrensache süi den Lehrer, der eine
so lange Zeit im Dienste der Schule zugebracht, und für den
eS kränkend sein muß, neben elnem, der vielleicht nicht so viel
geleistet, zurückgesetzt zu werden. Der Redner ersucht die

Vollziehungsbehörde, aus dieses Verhältniß Rücksicht zu nehmen.

Roth von Blpp unterstützt den Antrag des Herrn Äeiß-
dühler und hebt ebenfalls hervor, daß die in Frage stehenden

ArmenerziehungSanstalten gar nicht etwa nur einen lokalen
Charakter haben, sondern mehr oder weniger den Namen
allgemeiner Anstalten verdienen. So werden in der Anstalt zu
Wange» Kinder aus dem ganzen Kanton aufgenommen. Es
darf hiesür dem Staate um so mehr zugemuther werden, eure
kleine Zulage zu leisten, als der Große Rath heute für die
Hochschule eine Erhöhung von Fr. 30,000 beschlossen hat.

Der Herr Berichterstatter deS R e g! e r u n g S r a l h e S

sucht vie von verschiedenen Seiten gegen die StaatSfinanzcn
gerichteten Angriffe so sanft als möglich zurückzuweisen, indem
er die Versammlung erinnert, daß gestern Nothsallstuben für
alle Bezirke Anstalten für Fallsüchtige verlangt wurden, während

man heute Sraalöbeiträge für die ArmenerziehungSanstalten
verlangt. WaS die letztern betrifft, so findet der Redner den

Antrag des Herrn Geißbühler nicht zuläßig, da vaS Gesetz

von 1848 zuerst abgeändert werden müßte, welches die Leistungen
deS Staates bestimmt Die Gemeinden mögen sich aus dem

allgemeinen StaatSbeitrage zu helfen suchen. Was die AlterS-
zulagen an Primarlehrer beiriffl, so bestimmt das Gesetz, wie
dieselben verwendet werden sollen; auch in dieser Beziehung
wäre der Antrag deS Herrn Geißbühler mir demselben im
Widersprüche. Auf den von Herrn Rösti geäußerten Wunsch
verwnSi der Redner daraus, daß wir als Menschen alle unsre
Gebrechen haben, daß aber in dem Umstände, wenn ein Mann
in einem einzelnen Falle gekränkt worden sei, kein Grund liegen

könne, die Institution anzugreifen. Die Schulinspektoren sind
das geeignete Organ, sich über die Wirksamkeit eines Lehrers
auszusprechen und zwar ist ihnen die einzig kompetente und
unparteiische Stellung eingeräumt, welche es ihnen möglich
macht, sich über die Verhältnisse Auskunst zu verschaffen. Der
Redner ist daher der Ansicht, daß ein Vorwurs gegenüber der
VollziehungSverordnung nicht gerechtfertigt wäre, da dieselbe

ganz sachgemäße Bestimmungen enthalte.

Der Herr Berichterstatter der S taa t Sw irrh scha st S-
kommission hält dafür, daß der Antrag des Herrn
Geißbühler bei der Direktion des Innern hätte gestellt werden sollen,
da eS eine Leistung im Armenwesen betreffe, das man nicht
in verschiedene Zweige trennen soll. UebrigenS ist der Redner
überzeugt, daß der Antrag früher oder später seine Berücksichtigung

finden werde. In Betreff der bei Ziffer 6 beantragten
Herabsetzung deS Ansatzes um Fr. 300 verzichtet nun die

Kommission auf ihren Antrag und zwar mit Rücksicht auf die

Erklärung deS Herrn Erziehungsdirektors, daß diese Summe
nur für daS nächste Jahr gefordert werde und somit der von
der Kommission hervorgehobene Grund wegfalle. Dagegen
beharrt diefelbe auf ihrem Antrage auf Herabsetzung deS

Ansatzes bei litt, g, indem sie allfällige Kreditüberschreiiungen,
die sich auf das Gesetz gründen, anders beurtheilt, alS
Überschreitungen, welche diesen Charakter nicht für sich in Anspruch
nehmen können.

v. Käu et findet sich durch die Alt und Weise, wie beide

Berichterstatter den Antrag des Herrn Geißbühler ausgelegt
haben, veranlaßt, sich auf den § 8t deS GroßrathsreglementeS
zu berufen, wonach solche Anträge bei der Büdgelberathung
erheblich erklärt werden können.

A b st i m m u n g.

Für den Ansatz bei litt. j> nach Antrag deS

RegierungSratheS Minderheit.

„ den Ansatz bei litt. A nach Antrag der

StaatSwirthschaftSkommission Mehrheit.

„ den Antrag des Herrn Geißbühler 76 Stimmen.
Dagegen 6 „
Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

18S8-t8kt.
Franken.

7)
27,893
1t,702
5,688
2,890
1,420

12,900
2,400

Spezialanstalten:
a Seminar in Münchenbuchsec Fr-

» Pruntru«

„ Hindelbank (für Lehrerinnen deS deutschen KanionS)
k/

„ „ DelSberg (für Lehrerinnen deS französischen KanionStheilS)
WteberholungS- und Fortbildungskurse in den Seminarien
Taubstummenanstalt in FrieniSberg
für Bildung taubstummer Mädchen

8) Synodalkosten ;

842 Taggelder, Druck- und Reisekosten

40,000
17,500
6,000

13,000
3,500

15,000
2,40»

Fr. 97.400

2,500

Der Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes
empfiehlt diesen Abschnitt, indem er die gegenüber dem

vorjährigen Büdget stattgehabten Veränderungen hervorhebt Die
Ansätze bei litt, a und t> erscheinen im Entwürfe unverändert,
doch kam bezüglich deS letztern Ansatzes noch in der letzten

raqblalr des Großen Rarbes is«e.

Stunde daS Gesuch ein, denselben um Fr. 2500 zu erhöhen;
der Regierungsrath hielt diesen Morgen seine Berathung
darüber und fand das Gesuch begründet. Bei litt. <l stellte es

sich heraus, daß eine Herabsetzung auf Fr. 11,900 stattfinden
könne, was von der ErziehungSdirektion selbst zugegeben wurde.

70
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Der Ansatz unter Ziff, 8 erscheint um Fr. 1500 erhöht; die

StaatSwirthschaflskommission findet, daß Fr. 1000 genügen
sollten, und die ginanzdirektion ist ebenfalls dieser Anficht.

Der Herr Benchterstatter der StaatSwirthschaflskommission
erklärt, daß die Erhöhung des Ansatzes bei litt, k»

auf Fr. 20,000 nach näherer Untersuchung der Verhältnisse
begründet erscheine, weßhalb die Kommission keine Einwendung
dagegen erhebt. Hei litt. <l glaubten mehrere Mitglieder der
Kommission, eS könne eine Reduktion des Ansatzes auf Fr. 11,909
stattfinden, obschon sich verschiedene Ansichten darüber
kundgaben. Eine direkte Herabsetzung beantragt die Kommission
bei Ziffer 8 (Synodalkosten) und zwar von Fr. 2500 auf
Fr. 1000, indem sie von der Anficht ausgeht, daß eine plötzliche

Erhöhung von Ansätzen, die mlt der VolkSerziehung nicht
in direkter Beziehung stehen, wie z. B. in Betreff der Büreau-
kosten, Reisevergutungen u. s. f. nicht gerechtfertigt sei. Auf
die Erfahrung anderer Länder gestützt, die gute Schulen besitze»,

ohne Synoden zu haben, hält die Kommission eine Mehrausgabe

hiefür nicht für nothwendig, sondern glaubt, ein Kredit von
Fr. 1000 genüge um so mehr, als man eS auch unter der
bisherigen Direktion damit machen konnte.

Kummer, Erziehungsdirektor, bestätigt die Nothwendigkeit
einer Kredilerhöhung für das Seminar zu Prunirut, gibt

dagegen eine Herabsetzung des Ansatzes bei litt el (DelSberg)
zu. Der Ansatz von Fr. 13,000 beruht auf einem Irrthum;
wenn man die Einnahmen der Anstalt, welche sich auf Fr. 1100
belaufen, abzieht, so ist noch ein Kredit von Fr. 11,900 nöthig.
Die Erziehungövirekiivn wird dafür sorgen, baß diese Summe
genüge. Was die Schulsynode betrifft, so räumt ihr die
Verfassung das Antrags- und VorberaihungSrecht in Schulsachen
ein; das Gesetz vom 2 November 1818 sagt, daß der Präsident
und die Mitglieder der Vorsteherschaft für ihre Sitzungen und
Reisen die gleichen Entschädigungen erhalten, wie die
Mitglieder des Großen RatheS. Die vaherigen Auslagen betrugen
letztes Jahr Fr. 1000; dazu kommen die Druckkosten Nun
wird von Seile der Synode das Gesuch gestellt, daß für alle
Mitglieder derselben Reise- und Taggclder ausgesetzt werden.
Der Redner erklärte denjenigen, welche ihm dieses Begehren
vortrugen, Reise- und Taggelber für alle Mitglieder wäre zu
viel verlangt, dagegen werde er darauf antragen, daß ein Ausatz
von Fr. 1500 für Reisegelder in das Budget aufgenommen
werde. Es besteht ein analoges Verhältniß bei der Klrchen-
synode, deren Mitglieder seit Jahren ein Reisegeld, wie die

Mitglieder des Großen Rathes erhalten. Die Mitglieder der
Schulsynode sind verpflichtet, nach Bern zu kommen, ihre
Sitzungen werden aber Nicht stark besuch', da die Mitglieder keine
Entschädigung haben; ein Reisegeld würde dieselben in den
Stand setzen, eher in Bern bleiben zu können. Wenn man
auch nicht zugeben will, daß die ganze Schulsynode als zweiler
Großer Rath behandelt werbe, so ist sie doch eine Erperten-
behörde, welcher nach dem Besoldungsgesetze Reisegelder
zukommen, wofür das Budget einen sehr bescheidenen Ansatz
enthält. Ist der Große Rath geneigt, auch Taggelder zu bewilligen,

so hat der Revner gar nichts dagegen.

Mühlheim ist für alle zweckmäßigen Ausgaben im
Schulwesen, findet eS aber auffallend, daß der Ansatz für vaS
Lehrerinnenseminar zu DelSberg (litt, cl) auf einmal den
vierjährigen Durchschnitt um Fr. 1000 übeisteigt, und wünscht
darüber Auskunft zu erhallen, ob die Ausgaben, welche hier
für die Bildung von Lehrerinnen aufgenommen werben, wirklich

im Verhältnisse zu ihren Leistungen stehen. Bekanntlich
bestehen in Bern bei zwei Mädchensekundarschulen Forlbildungs-
klassen, die ihre Zöglinge zur Palentirung heranbilden. Der
Redner ersucht nun die ErziehungSdirekiion, nächstes Jahr dem
Großen Rathe ein Tableau vorzulegen über das Verhältniß
der Lehrerinnen, welche auS den beiden Seminarien und aus

den hiesigen Schulen hervorgehen. Vielleicht könnte der Staat
dann in seinen Ausgaben eine Beschränkung eintreten lassen,
ohne den Zweck zu gefährden. Die Versammlung möge
bedenken, day die Lehrerinnen in der Regel nur kurze Zeit im
Amte bleiben, indem sie sich bald verheirathen, so daß sie der
Schule entzogen werden. Inwiefern eS in der Aufgabe des
Staates liege, einigen Männern speziell gebildete Frauen zu
erziehen, möchte der Redner bezweifeln, welcher offen bekennt,
nicht ein Freund der Erziehung der Jugend durch Frauenzimmer
zu sein, indem er es namentlich nicht unserm republikanischen
Leben angemessen findet, wenn Frauen Knaben erziehen. Er
schließt daher mit dem doppelten Wunsche, daß die Erziehungs-
direktion dem Großen Rathe ein Tableau vorlegen möchte,
woraus einerseits das Verhältniß der Zahl der Lehrerinnen,
die aus den Seminarien und aus andern Anstalten hervorgehen,

ersichtlich, andererseits dargestellt wäre, wie lange die
Lehrerinnen durchschnittlich lm Dienste der Schule bleiben, um
die vaherigen Opfer des Staates ermessen zu können.

Kummer, Erziehungsdirektor, begründet dle Mehrausgabe
für Seminarien durch Vermehrung der Zöglinge in denselben. In
Betreff der Bildung der Lehrerinnen stimmt der Redner bis auf
einen gewissen Punkt mit Herrn Mühlheim überetn, indem er es

nicht bloß für fatal hält, daß die Lehrerinnen nicht so lange im Amte
bleiben, sondern auch nicht die Kräfte besitzen, wie die Lehrer.
Dagegen ist zu bedenken, daß auch die Lehrer durch das Gesetz

nur drei Jahre lang im Amte zu bleiben verpflichtet sind; ebenso
die Lehrerinnen. Erstlich muß zugegeben werden, daß die
Lehrerinnen für gewisse Unterrichiszweige eine Befähigung besitzen,

welche dem Lehrer nicht eigen ist und daß man nicht überall
freie Hand hat, Lehrerinnen zu wählen oder nicht.

Der Herr Berichterstatter der SlaatSwirthschafiS-
kom misst on erwiedert auf die Behauptung deS Herrn Er-
ziehungSdircktors, daß auch die Mitglieder der Kirchensynode
Reisegelder beziehe», mit Hinweisung auf vaS Budget des

Kirchenwesens, wonach nur die nickigeistlichen Mitglieder der
Kirchensynode Reiseentschädigungen und Taggelder beziehen,
nicht aber die geistlichen Mitglieder, denen eö das Gesetz zur
Pflichr macht, die Synode ohne Taggcld und Reiseenischädigung
zu besuchen Wenn man alio Gleichheit bei den Schullehrern
haben will, so findet die Kommission die beantragte Reduktion
gerechtfertigt.

A b st i m m u n g.

Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.

„ Herabsetzung deS Ansatzes bei litt, h auf
Fr. 11.900 „

„ Ziffer 8 nach Antrag deS Regiern ngS-
r a the s Minderheit.

„ den Antrag der S taalswirt h lchafiS-
kom misst on Mehrhell.

Summe für die Direktion der Erziehung
Fr. 918,115.

Durchschnitt der letzten vier Jahre „ 753,782.
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vi. Direktion des Militärs.
Durchschnitt

der letzten 4 Jahre
1858-t86t,
Franken.

1) Verwaltungsbehörden:
». Kosten des DireklorialbüreauS:

Besoldung des ersten und zweiten Sekretärs
Büreaukosten, Kopistenlöhne, Abwart, Druckfachen und Materialien
Fourageration an den Militärdirektor für 1 Reitpferd

5,070

8,833

2,775
870

3,206
1.615

4,406 ^

22

1,556
102

8,379

6. Kriegskommissariat:
Besoldung des KriegskommissärS

„ „ Holzmagazinaufsehers
Fr. 3000

870

Büreaukosten, Kopistenlöhne, Abwart, Drucksachen, Materialien und Porti
Kleidungsmagaztn, Aufsicht und Besorgung

c. Zeughausverwaltung:
1) Besoldung des Verwalters mit freier Wohnung
2) „ „ Buchhalters

3) Jnspeklionskosten

Fr. 2800
2000

1,336

cl. Oberfeld« und GarnisonSarzt:
Besoldung desselben
Büreaukosten

e. Kreisbehörden:
1) Besoldung und Taggelder an die Bezirkskommandanten und SektionSschreiber,

nach dem Gesetz vom 3. und 20. Dezember 186l
2) Besoldung der Mitglieder der DispensationSkommisston (nach Abzug der durch

die entlassene Mannschaft bezahlten Gebühren)

1. Kriegsgerichte:
Taggelder der Mitglieder, Sekretariat, Zeugengelder w.

Fr. 5,400

„ 8,000
547

Fr. 3,870

„ 3,000

„ 1,500

Fr. 4,800
» 100

Fr 1,500

„ 150

Fr. 9,000

500

Fr. 13,947

„ 8,370

„ 4,900

„ 1,650

„ 9,500

„ 1,200

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
empfiehlt diesen Abschnitt mit der Bemerkung, daß das Budget
der Militärdirektion schon im Regierungsrathe bedeutende
Reduktionen erlitten habe, indem es seine ursprünglichen
Forderungen auf Fr. 1,177,267 gestellt halte, während eS nun mit
einer Gesammtsumme von Fr. 669,643 schließt. Allerdings
wirb durch das außerordentliche Bridget etwaS nachgeholfen, so

weil es die außerordentlichen Anschaffungen betrifft. Die
Finanzvirektion gibt zu, daß für neue Anschaffungen im Zeughause

noch manches nothwendig ist, sie hält es jedoch nicht
für so dringend, daß eS plötzlich geschehen müßte. Die Büreaukosten

find gegenüber dem vorjährigen Büdget um Fr. 500
erhöht, weil der bisherige Ansatz, den zwar die Finanzvirektion
als genügend betrachtete, in der Wirklichkeit überschritten wurde.
Bezüglich der litt, e ist zu bemerken, daß zwar die Instruktion
auf dem Lande wegfällt, dafür aber die Bezirkskommanbanlen
und SektionSschreiber besoldet werden müssen, was ungefähr
einen Ansaß von Fr. 9000 erfordert.

Der Herr Berichterstatter der Staats wirlhsckaftS«
kom miss ton beantragt bei Ziffer 1 (Büreaukosten) eine
Herabsetzung von Fr. 500 und stützt sich auf die gestern beschlossene
Reduktion der Büreaukosten bei der ErziebungSdirektion.
Allerdings kann man einwenden, der bisherige Ansatz sei immer
überschritten worden, und daraus den Schluß ziehen, derselbe
sei wirklich ungenügend; die Kommission glaubt aber, man
könne auch in umgekehrtem Sinne raisonniren und sagen:
wenn man etwas genauer zu Werke ginge, nicht in gewöhnlichen
Zeiten so viel stehende Angestellte hielte, dafür aber in Zeiten,
wo die Geschäfte sich anhäufen, außerordentliche Aushülfe in
Anspruch nähme, so würde ein Kredit von Fr. 7500 genügen.

Mühleth aler erneuert seinen schon früher wiederholt
gestellten und zugegebenen Antrag auf Streichung des Wortes
„Kreisbehörden", da diese längst aufgehoben worden, und
wünscht Auskunft darüber zu erhalten, warum diese Ueberschnft
dennoch beibehalten wurde.

Karlen, Militärdirektor, bekämpft den Antrag der StaatS-
wirlhschaflskommlssion, die insofern konsequent verfahre, als sie

schon bei Passation der Staalsrechnung dem Militärdirektor
eine Rüge zukommen ließ, weil er mit seinem Kredite nicht
habe fahren können, und nun auch hier die Büreaukosten, wie
bet der ErzichungSdirekiton herabsetzen möchte. Der Herr Be-
nchierstatter der Kommission möge aber auch darin konsequent
sein, daß er auf den vierjährigen Durchschnitt Rücksicht nehme,
der nicht überschritten werden soll. Um dem Großen Rathe
zu zeigen, was alles auS dem Kredite für Büreaukoiien
besinnen werden müsse, verliest der Redner ein detaillirteS Ver«
zeichmß der letztjährigen Ausgaben, worunter namentlich auch
die Anschaffung neuer Möbeln begriffen ist, da die alten ganz
abgenutzt waren. Ein Blick auf vaS Büdget zeigt, daß nicht
so viel verlangt wird, als ver Durchschnitt beträgt. Vergleicht
man die BüdgetS früherer Zahre, so ergibt sich von 1846 bis
1859 ein Durchschnitt von Fr, 8427, für die letzten drei Jahre
ein solcher von Fr. 8263, Noch mehr: es kamen im Laufe
der Zeit neue Faktoren, welche die Ausgaben der Militärdirektion
vermehrten. Früher hatte z. B. kein Landwehrhauptmann einen
Kvmpagnterodel zu führen, jetzt wird eS bei der Landwehr gleich
gehalten, wie bei dem Auszuge. Der Redner beruft sich auf
alle Anwesenden, die im Falle waren, einen solchen Rodel zu
führen und richtet die Frage an sie, ob nicht eine große Zahl
der Rodel höchst mangelhaft aussehe und durch neue ersetzt
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werden sollte. Dafür aber muß man Leute anstellen. Die
Bemerkung, daß man nicht so viele stehrnde Angestellte haben
sollte, gewährt der Mililärdirektion einen schlechten Trost, weil
die Leute nicht so schnell instruirr werden können, um sofort
die Aibeil gehörig zu besorgen. Der Redner steht für seine

Beamten ein, aber er verlangt auch, daß die Unterangestelllen
denselben an die Hand gehen können. Zudem ist in Betracht
zu ziehen, daß der Regierungsrath vor zwei Jahren die

Besoldung der Angestellten um Fr 70» erhöht Hai, so daß für
die Mililärdirektion in der Wirklichkeit eine Verminderung des
Büreaukrediteö eintrat. Der Große Rath möge sich daher an
dieser Erhöhung VeS Ansatzes um Fr. 500 nicht irreleiten lassen

und die Militärdirektio» in den Stand sehen, daß sie, wie
andere Direktionen ihre Geschäftsführung besorgen könne. Der
Redner spricht fein Bedauern auS, daß er bei Behandlung der

SiaaiSrechnung nicht anwesend war, sonst hätte er sich schon

dort gegen die Bemerkungen der StaatSwirihschaftSkommlssion
erhoben, und erklärt, daß er einen Vorwurf, wie die Kommission

ihm bei jenem Anlasse machen wollte, unter keinen
Umständen annehme, weil er durchaus ungerechtfertigt wäre. ES
wurde über eine Kreditüberschreitung bezüglich der Kriegsgerichte
Aufschluß verlangt Die Sache verhält sich, wie folgt! im
Büdget war für die Kriegsgerichte ein Kredit von Fr. l200
ausgesetzt; das kriegsgerichtliche Verfahren gegen elnen gewissen
Doyon i» Prunlrul haile eine Ausgabe von Fr. 15(19 zur
Folge, dasjenige gegen Landjäger Huber eine solche von Fr.' 35(1;
im Ganzen betrugen tue Ausgaben für die Kriegsgerichte

Kr. 1859. 5(1. Man kann eben bei der Büdgelberathung nicht
immer sagen, wie viel eS kosten werde; man muß die Fälle
nehmen, wie sie vorkommen und die Beamten, welche funk-
tioniren, bezahlen. Ein zweiter Punkt betrifft den Munitionsverbrauch,

wofür daS Büdget Fr. 10,78(1 aussetzte, während
Fr. 14,782 verwendet wurden, waS namentlich auch daher
rührt, daß noch ein Ausfall vom Jahre 1800 her für Muni-
tionSverwendung beim Kadettenfeste (Fr. 1500) zu decken war;
dazu kamen Anschaffungen und Schießübungen für das Land-
wehrbataillvn Nr. 1 in Thun. WaS den Antrag des Herrn
Mühlt thaler betrifft, so wird derselbe als erheblich zugegeben.
Im Uebiigen empfiehlt der Redner die Büdgetansätze zur
Genehmigung.

Der Herr Berichterstatter der St a a i Swir rh sch a f t S-
kom mlsnon anerkennt, daß der Herr Militärdirektor sich

vertheidigt habe, wie eS sich einem tapfern Kavalleriegeneral
gezieme, aber die Kommission dürfe sich auch nicht ergeben und
beharre aus ihrem Antrage.

A d st i m m u n g.

Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.

„ Ziff. 1 litt. » nach Antrag des

RegierungSrath eS 63 Stimmen.

„ den Antrag der SlaalSwirlh-
schaflSkommisston 18 „

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

18â8-t8Kl.
Fr.

2) Kleidung, Bewaffnung und Rüstung der Miliztruppen:

. Kleidung:
136,747 Neue Kleidung an die einzuberufenden Rekruten aller Waffe» und Reparationen

im KleidungSmagazin

. Bewaffnung:
4,966 Siutzervergütung an 9(1 Scharsschützen à Fr. 50 Fr. 4500

Kosten der Slutzerprmungen „ 400

966
c. Rüstung:

Vergütung an zu Offiziers beförderte Unteroffiziere (Waffen und Distinktions-
zeichen)

Fr. 154,998

„ 4,900

„ 1,0(10

Fr 160,898

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
weiSt auf die geringe Abweichung hin. welche die vorliegenden
Ansätze gegenüber dem letztjährigen Büdget erlitten im Betrage
von Fr. 293 und empfiehlt dieselben, als dem wirklichen
Bedürfniß entsprechend, zur Genehmigung.

^gger, Hektar, lenkt die Aufmerksamkeit der Versammlung

auf die Stellung der Trainsoldaten hin und bringt bezüglich

derselben folgendes an. Jede Waffengattung hat ihren
Verein, so auch die Artillerie, welche einen OffizierSverein hat,
der jährlich zusammenkommt. Bei seiner letzten Versammlung
in Herzogenbuchsee, wo sich der Verein nicht nur mit Essen

und Trinken, sondern auch mit lief greifenden Fragen beschäftigte,

kam auch die Ausrüstung der Trainsoldaten zur Sprache.
Man war darüber einig, daß ihre Stellung verbessert werden
müsse, und reichte zu diesem Zwecke der Mililärdirektion eine

Petition ein. Der Trainsoldat muß Fr. 82 für seine
Ausrüstung zahlen, der Infanterist zahlt Fr. 52, also besteht eine
Differenz von Fr. 30. Bekanntlich ist nun aber der Dienst

des Trainsoldaten der schwierigste und schmutzigste im Militärwesen.

Während Andere im Bette sich Ruhe gönnen, muß der
Trainsoldat für die Pferde sorgen; während Andere zur rechten
Zeit ihre Suppe bekommen, muß der Trainsoldat warten, bis
er fertig ist; im Dienste muß er aushalten, wie Andere. Ferner
nimmt man für diese Waffengattung nicht Leute, die große
Renten haben, sondern Leute, die dazu paffen, meistens Lan»-
arbeiter. Der Redner hält nun dafür, eS sei nicht billig, daß
sie schwieriger gestellt werden als Andere. Wie schwer dieser
Dienst ist, mag man daraus entnehmen, daß z B. bei der
österreichischen Armee Leute, die irgend einen Fehler begangen
haben, unter das Fuhrwesen steckt; in unserm Lande findet man
glücklicher Weise noch Freiwillige, aber die Leute sagen am
Ende: wenn sie das gewußt hätten, sie hätten sich nicht
gemeldet. Das Reiten und Umgehen mit Pferden hat einen Reiz
für die Mannschaft Der Redner stellt daher als Ausdruck
von vierzig Artilleristen und für alle im Kantone den Antrag,
die Ausrüstung der Trainsoldaten nicht höher als die des
Infanteristen, nämlich auf Fr. 52 zu tariren, waS im Büdget
eine Differenz von ungefähr Fr. 2700 ausmachen würde.



Karlen. Miletärbirektor, bestätigt das von Herrn Egger
Angebrachte, ist jedoch in einem Punkte mit thm nicht ganz
einverstanden, Wenn er nämlich sagen wollte, man bekomme die

Trainsoldaren leicht. Das lst nicht der Fall, indem die Be-
zirkskommandanien alle Anstrengungen machen müssen, um die

geeigneten Leute zu finden, wobei allerdings der Umstand, daß
sie Fr. 30 mehr für ihre Ausrüstung zahlen müssen als andere

Waffengattungen, erschwerend einwirkt. Der Redner findet eS

überhaupt nothwendig, daß man der Mannschaft etwas
entgegenkomme auch dem armen Infanteristen, der während der

JnstruklionSzett kein GlaS Wein erhält und in der Kaserne
sich karg nähren muß. Ein zweckmäßiges Mittel lHge dann,
wen» die Gemeinden mit dem Staate sich vereinigen würden,
um den Betreffende» die Last etwas zu erleichtern. Die
Ätlitärdtrektton ist mit dem Vorschlage des Herrn Egger im
Grundsätze einverstanden und beschäftigt sich bereits mit dem

Gegenstande; nur müßte dann der Bübgeikredit um Fr, 2790
erhöht werden

Girard möchte ebenfalls von demjenigen Artikel des

Reglements. weicher bei der Büdgeiderathung Wünsche auö-
zusprechen gestaltet (und auf den man sich berufen hat)
Gebrauch machen. Im Kanton Bern besteht eine Thaisache, die
alle die befremdet, welche darauf Obacht geben wollen. ES
gab nämlich eine Zeit, tu welcher unser Kamon acht AuSzüger-
Scharsschützenkompagnien besaß und jetzt besitzt er nur noch
sechs. Diese Beschränkung fand statt zu einer Zelt, wo diese

Waffe für die Handhabung weniger geeignet war, als sie es

gegenwärtig ist. Damais mußte man mit sehr schweren Stutzern
Versuche machen; gegenwärtig haben sich aber vom Gesichtspunkt

der Waffentechnik die Umstände geändert. Dieß die eine

Thatsache. Eine andere ist, daß nach dem KundeSgesetz die

Scharfschützen als Spczialwaffe anerkannt sind, waS bewirkt,
daß viele junge Leute in'S ScharfschützenkorpS treten wollen.
Ein Umstand, der viel auf diese Beschränkung eingewirkt hat,
war, daß man infolge der Geistesnchtung einer Persönlichkeit,
welche einst im Kanton Bern eine große Rolle spielte, die Zahl
der Scharfschützenkompagmcn in unserm Vaterland herabgesetzt
Hai, so daß deren gegenwärtig weniger bestehen als in andern
Kantonen. Angesichts dieses SachverhallS beantragt der Redner,
der Regierungsrath sei zu beauftrage» zu prüfen, ob cS nicht

30 t

am Platze wäre, die Zahl der AuSzüger-Scharsschützenkompagnicn
von sechs auf acht zu vermehren. Man müßte in diesem Falle
vielleicht das Gesetz revidiren; aber die berührte Thalsache
scheint wichtig genug zu sein, um sie zu prüfen, damit man
künftig dahin wirke, eben so viel Scharfschützen als die übrigen
eidgenössischen Stände zu besitzen, indem es fatal ist, wenn bei
den Schießübungen, wo man vie Scharfschützen auswählt,
junge Leute zurückgewiesen werden, die in dieses Korps einzutreten

wünschen.

Der Herr Berichterstatter des R e g l e r u n g s r a t h e S

bestrettet nicht, vaß der Dienst des Trainsoldalen schwieriger
sei als derjenige anderer Waffengattungen, aber wer das Feuer
will, muß auch den Rauch ertragen. Wer sich unter die
Kavallerie aufnehmen lassen will, muß für ein gutes Pferd
sorgen und der Scharfschütze muß seinen «Stutzer haben. Im
Allgemeinen ist der Redner damit einverstanden, daß den
Trainsoldalen eine Erleichterung gewährt werde, doch macht er
aufmerksam, vaß das Gesetz bereits darauf Rücksicht genommen
habe, indem die Trainsoldalen 59 Rp. Sold, die Infanteristen
nur 49 Rp. beziehen, allerdings eine Kleinigkeit. So lauge
die gegenwärtige Militärverfassung noch in Kraft besteht, kann
dem Antrage des Herrn Egger nicht entsprochen werden. Was
die Vermehrung der Scharfschützenkompagnien betrifft, so wäre
dieselbe wünschbar, obschon sie bei der stattgefundenen
Verbesserung der Waffen bei der Infanterie nicht mehr so dringend
erscheint, wie früher. Beide Anträge werden zum Zwecke
näherer Untersuchung als erheblich zugegeben.

Der Herr Berichterstatter der S laat swirt h scha st S-
kom mission gibt die Erheblichkeit der gestellten Anträge
ebenfalls zu, obschon die Kommisston sich mit den angeregten
Punkten nicht beschäftigen konnte, und erklärt sich namentlich
damit einverstanden, daß den Trainsoldaten eine Erleichterung
gewährt werden müsse.

Die Büdgetansätze unter Ziffer 2 (Kleidung u. s. w.)
werden durch das Handmehr genehmigt und hierauf die von
den Herren Egg er und Girard gestellten Anträge in gleicher
Weise erheblich erklärt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

I858-l86t.
Franken.

3) Uitterrichi der Truppen:
a. Theoretische Mtlitärschule:

279 Militärbibliothek Fr. 359
h. Praktische Milttärschule:

>) InstruklionSotsiziere und JnstruklionSkorpS:
a, Oberinstruklor mit Reilp»erd Fr, 4,548

^ h. Erster GeHülse „ 2,899
9,792 '

c. Zweiter GeHülse „ 2,999
l ,i. Dritter Gehülfe „ t.899
^

v. GarmsonSadjtant für Komptabilität „ 2,999

„ 13.148
24,8K8 s JnstruklionSkorpS (26 Mann):

Kleidung, Besoldung und Verpflegung, Holz und Licht „ 35,988
2) Sold und Verpflegung der zur Instruktion einzuberufenden Truppen:

93,919 Kadetten. Depot, Tambouren, Trompeter, KorpSarbeiier, Jnfanterierekruten mit
Cadresmannschast von je 4 Bataillone» auf 24 Tage Unterricht „ 199,999

Tagdlatt des Großen Rathes 77
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

4858-486t.
Franken.

98.248 3) WtederholungSkurse:
a. Infanterie des Auszugs: 8 Bataillone (Nr. 16, 37, 43, 51, 55, 66, 67

und 69) auf 7 Tage mit 6 Tage Vorübung der Cadres. Sold und Ge-
meindSverpflegung ». (incl Schießübungen ver Jäger, 16 Kompagnien auf
zwei Tage) Fr. 70,000

i>. Infanterie der Reserve: 4 Bataillone (Nr. 89, 92, 95 und 96) auf 3 Tage
Vorübung der Cadres. Sold und Gemeindsverpflegung ». „ 18,350

o. Scharfschützen des Auszuges: (Schießübungen in den Bezirken) die Kompagnie
Nr 4 auf 2 Tage odnc CadreSvorübung; Sold und Gemetudsverpflegung „ 598

ei Scharfschützen der Reserve: (Schießübungen in den Beziiken) 2 Kompagnien
Nr. 48 und 50 auf 2 Tage, ohne Cadresvorübung, Sold und Gemeindsverpflegung

». „ 1.304
e PferdesckatzungSkosten, Abschätzungen, Fuhrungen von Kapulröcken, Kleidern,

Landenlschädrgungen, Schleßernrichlungen, Medizinalkosren, Waffeiireparalurcn» „ 5,000

14,683
8,760

35,494

1,292

5,545

15.578

4) Eidgenössische Militärschulen:
Lesammlungs- und Enllassungskosten

5) Munitionsverbrauch
6> Pferdemiethe: Für die Artlllcrierekruten, Feld- und Parkarrillerte mit Geschirrvergütung; für

die KorpSarbeiten bei der Kavallerie (Rekruten und Wiederholungskurse); Honorare für
Pferdeschätzer der Kavallerie und Artillerie

7) Ausbesserungen, Fuhrungen, Mieihzinse ».
8) Schützemvesen:

Beiträge zu Schützenhausbauten, Ehrengaben, Schußprämien an Militärs ».
9) Lanbwehrinspektionen:

Besoldung der über 6 Stunden vom Sammelplatz entfernten Mannschaft und Vcrpflegungs-
vergütung an die Gemeinden, nebst Fuhrungen der Kaputröcke

Fr. 95,252

Fr ,7000
„ 14 000

35 000
2,000

>5 000

Der Herr Berichterstatter des R e gi e r u n g S r a t h e S

antwortet vorerst auf die Anfrage des Herrn Mühlethaler,
warum die Ueberschrift „Kreisbehörden" im Budget stehen
geblieben sei; es rührt nämlich von einem Versehen her, indem
daS Büdget der Militärdirektion auf dem KriegSkommissariate
nach einer herkömmlichen Schablone entworfen und die
Ueberschriften abgeschrieben werden; das Kommissariat scheint von
dem beireffenden GroßrathSbefchlusie mchr Kenntniß erhalten
zu haben. Bezüglich der einzelnen Ansätze der vorliegenden
Rubrlk ist folgendes zu bemerken. Die Ansätze der ersten
Abtheilung unter litt. 6 sind um Fr. ,800 erhöht, da ein driller
Jnstruktionögehülfe angestellt wurde Die Besoldungserhöhung
des JnslruklionSkorpS hat im Ganzen eine Mehrausgabe von
Fr. 8088 zur Folge; dagegen ist der Kredit für die Wieder-
holungskurse um Fr. 1282 kleiner als voriges Jahr. Der
Ansatz der Militärschulen für BesammlungS- und EntlaffungS-
kosten ist um Fr. 2300 erhöht. Der Kanion Bern namentlich
hat sich im Allgemeinen über eine Unbilligkeit in der Vergütung
dieser Kosten von Seite der Eidgenossenschaft zu beklagen.
Diese hat die Truppen auf den Sammelplatz zu stellen und
vergüte! für zwei Tage Sold; dabei befinden sich die kleinen
Kantone gut, der Kanton Bern aber hat Bataillone, die vier
Tagmärsche zu machen haben, bis sie auf dem Sammelplatze
sind, wenn z. B. ein Bataillon von Prumrnt in'S Oberland
oder umgekehrt vom Oberland in den Jura marschiren muß.
Indessen ist das Gesetz nun einmal da. Auch der Ansatz für
Munitionsverbrauch ist um Fr. 3220 höher als voriges Jahr
aus dem schon bei Passation der Slaatsrechnuug angegebenen
Grunde, weil von der Eidgenossenschaft darauf gehalten wird,
daß von der Mannschaft die gesetzliche Zahl der Schüsse
geleistet werde; ferner kommr die Munition theurer zu stehen als
früher, weil die Kugeln schwerer sind. Der bisherige Ansatz
für Pserdemieihe genügte nicht, daher wurde derselbe um Fr. 5000
erhöht; ebenso der Kredit für das Schützenwesen. Der
Ausdruck „Schießprämien an Militärs" beruht offenbar aus einem
Irrthume, da der Kredit bei Ziff. 8 nur für die Schützen
bestimmt ist; eS wäre daher passender zu sagen: „gesetzlicher
Beitrag." In dieser Beziehung besteht eine MeinuugSverschieden-

10,000

heit zwischen der Militärdirektion. und der Finanzdirektion.
Erstere glaubt nämlich, eS sei ein besonderer Kredit für
Beiträge an SchützenhauSbauten auszusetzen, wahrend die Finauz-
direklion der Ansicht ist, diese Beiträge seien in dem Ansätze
unter Ziff. 8 begriffen.

Der Herr Berichterstatter der SlaatswirthschaftS-
kommtssion stellt den Antrag, bei Ziff 8 die Worte „Beiträge

zu SchützenhauSbauten, Ehrengaben, Schießprämien an
Militärs »." zu streichen und dieselben durch „Schützenwesen,
gesetzlicher Beitrag" zu ersetzen

Mühlethaler macht auf die unpassende Redaktion
der Ziff. 9 aufmerksam und verlangt, vag vresetbe berichtigt
werbe.

Karlen, Militärdirekior, erklärt sich im Allgemeinen
nicht mir der Finauzdireklion einverstanden, doch fügt er sich,
nachdem im RcgterungSraihe die Ansätze für das Mililärwesen
so beschnitten worden, daß nichts mehr abzuschneiden wäre.
Da ein Antrag auf Vermehning der Ausgaben kaum Aussicht
aus Erfolg hätte, so verzichtet der Redner darauf, einen solchen

zu stelle», mri Ausnahme der Ziff. 8 Was die Eiuberufung
der Bataillone betrifft, so hat die Mliiiärbireklion bereits mit
dem eidgenössischen Militârdepartemente darüber Besprechungen
gehalten, daß mehrere Bataillone zusammen einberufen weiden
sollen; die Eidgenossenschaft würde dann die Spezialwaffen
liefet»: den Kanton würde es nickt mehr kosten als bisher,
d>n Bund hingegen eiwaS Lanvenlsckädiguiig. Für höhere
Offiziere wären diese Truppenzusammenzüge erne zweckmäßige
Uebung i» der Führung der Truppen Bezüglich deS Kredites
unter Ziff. 8 verlangte die Militärdirektion, gestützt auf das
Gesetz vom 3 Dezember 1861, für den Schützen zugesicherte
Beiträge einen Kredit von Fr. 15,000 ohne irgend welchen
Abzug, während die Finanzdirektion einen solchen machen und
auch die Beiträge an SchützenhauSbarilcn im Beirage von 10°/„
in diesem Ausätze begriffen wissen möchte Der Revner glaubt
nun, bei der Berathung deS angerufene» Gesetzes sei die Slim-
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mung im Großen Rathe eine solche gewesen, daß der Staat
einen Beitrag von 10°/, an Schützenhausbauten leiste; die

Beiträge des Staates an Ehrengaben kommen besonders in
Betracht. Herr Egger stellte damals den Antrag, die 10°/,
sollen nach den ausgeführten Arbeiten berechnet und ein besonderer

Kredit dafür ausgesetzt werden. Der Redner stellt
deßhalb den Antrag, bei Ziff. 8 eine Summe von wenigstens
Fr. 2000 zur Unterstützung von Schützengesellschaften, welche
bauen wollen, aufzunehmen, oder dann zu erklären, daß nach
8 4 des Gesetzes vom 3. Dez. 186t ein Kredit von Fr 15,000
für die Schützen und überdieß ein Beitrag an SchützenhauS-
bauten aus dem RathSkredite oder aus irgend einem andern
Kredite ausgesetzt werbe

Der Herr Berichterstatter des RegterungSralheS
gibt zu, daß das Gesetz hinsichtlich der SlaatSbeiträge an das
Schützenwesen nicht ganz klar sein möge und ist persönlich als
Schütze sehr froh, wenn der Große Rath dasselbe im Sinne
der Miliiärdirekiion auslegt; doch nimmt er hier vor Allem
die Stellung deS FinanzvirektorS ein und muß als solcher bei

den Ansätzen deS Entwurfes bleiben, eS dem Großen Rathe
überlassend, ob derselbe geneigt sei, eine Summe von Fr. 2000
in daS Büvget aufzunehmen. Bei Ziff. 9 wird die Redaktion
nun abgeändert, wie folgt: „Landwehrinspeklioncn: Sold uud
Verpflegungsvergütung an die Gemeinden, nebst Fuhrungen
der Kaputröcke."

Der Herr Berichterstatter der StaakSwirthschaftS,
kom mission gibt den Antrag deS Herrn Militärdirektors
nicht zu und weiSt auf den RalhSkredit hin, mit dem man sich

nöthigenfalls behelfen könne.

A b st i m m u n g.

Für die unbestrittenen Ansätze

„ „ RedaklionSänderungcn bei den Ziff. 8
uno 9

„ den Antrag deS Herrn Regierungsrath
Karlen

Dagegen

Handmehr.

58 Stimmen.
-53

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

l858-t8kt.
Fr.

4) Garnisonödienst in der Hauptstadt:
a. Musik:

k) Gehalt deS Kapellmeisters
2) Beiträge an Musikkassen

2.452

12,552

i,398

5,327

6. Kasernenamt:
Besoldungen: deS Kascrnenverwalters mit freier Wohnung

des Handlangers und GesangenwärierS
Fr. IM«
„ 84V

Materielles: Anschaffung und Unterhalt von Effekten, Unteiwaschung, Taglöhne,
Beheizung und Beleuchtung

Fr. 870

„ 1,630

Fr. i,84V

„ 12,000

Fr. 2,500

c. Wachposten und Militärgebäude:
Wachposten: Beheizung und Beleuchtung, Unterhalt der Effekten
Mtlitärgebäude: Unterhalt derselben, Illuminationsanlage

4. Gesundheitspflege:
Besoldungen des Abwärterpersonals, Arzneien, Verpflegung und Unterhalt der Spitalcffekten

Fr. 13,840

„ 2,000

„ 6,500

Die Ansätze dieses Abschnittes werden von beiden Berichterstattern zur Genehmigung empfohlen und ohne Einsprache durch
das Handmehr angenommen.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1858-4861.
Fr-

5) Zeughausverwaltung:
48,470 n. Ordentliche Unterhaltung der Anstalt Fr. 70 000

Abzuziehen daS muthmaßliche Einnehmen vom Zcughausverkehr „ 30,000

Fr. 40,000
50,010 k>. Neue Anschaffungen » 67.500

Fr. 107,500
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Der Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes
empfiehlt diese Ansätze mit der Bemerkung, daß der.Ansatz für
den ordentlichen Unterhall der Anstalt unverändert bleibt,
derjenige für neue Anschaffungen dagegen um Fr. 27,5(10 erhöht
ist. Der RegicrungSraih hält diese Vermehrung des Kredites
für vollständig gerechtfertigt; die Zeughausverwaltung hatte
nicht weniger als Fr. 328,000 verlangt.

Karlen, Militärdirektor, macht den Großen Rath auf
einen Umstand aufmerksam, der wahrscheinlich einen Nachkrcdit
und zwar einen bedeutenden zur Folge haben wird. Seit
längerer Zeit beschäftigen stch die eidgenössischen Behörden mir
der Kalibersrage für das Jnfanteriegewehr, die wahrscheinlich
nächstes Jahr zur Erledigung kommen dürfte. Die guten
Rollgewehre wurden bekanntlich nach dem Systeme Burnanl-
Prelaz gezogen, der Nest wurde zur Bewaffnung der Landwehr
verwendet; diese Waffen entsprechen jedoch den Anforderungen
nicht. Der Kanton Bern hat schon für die Ausrüstung der
dießjährigen Rekruten ungefähr (500 Gewehre zu wenig;
indessen liegt es in seinem Interesse, nicht am Vorabend der
angedeuteten allgemeinen Aenderung noch Gewehre nach alter
Ordonnanz anzuschaffen, sondern die Verfügung der BundeS-
behörden zu gewärtigen. Die Miliiärdirekiion hat mit der
Eidgenossenschaft unterhandelt, daß diese dem Kanton Bern für
das vorübergehende Bedürfniß Waffen verabreiche. Die
Ausrüstung der Mannschaft nach dem neuen Systeme wird eine
konstante Ausgabe vielleicht für zehn Jahre im Betrage von
Fr. (30—140,000 zur Folge haben. Es handelt sich nämlich
um die Ausrüstung von 2000 Rekruten jährlich à 50—00,
vielleicht 70 Fr. Ein anderer Umstand, der auf die spätern
BüdgelS von Einfluß sein kann, betrifft die Fouragevergüiung,
welche der Bundesrath von Fr. 1. 50 auf Fr. 2 und die Ein-
quartirungSvergütung, welche derselbe auf 1 Fr. erhöht hat,
was als billig anerkannt werden muß, aber auch für die
Staatskasse eine Aderlässe zur Folge haben wird.

Der Herr Berichterstatter deS R e gi e r u n g S r a t h e S

möchte den Großen Rath dadurch trösten, daß er die Befürch¬

tungen des Herrn Militärdirektors für zu groß hält.
Angenommen, der Kanton Bern habe 1500 Gewehre zu wenig, so

besitzt er Kredit genug, sich zu behelfe». Ueberdieß steht eine

Betheiligung des Bundes in Aussicht und herrscht die Ansicht
vor, derselbe werde von der Bundesversammlung auf Vs der
Kosten bestimmt werden. Schlägt man das Gewehr zu Fr. 75
an, so hätte der Kanton dann noch Fr. 25 zu zahlen, waS
einer Ausgabe von ungefähr Fr. 40,000 gleich käme; das
außerordentliche Büdget setzt hiefür Fr. 45,000 aus. Auch
bezüglich der jährlichen Anschaffungen, welche der Herr
Militärdirektor auf Fr. 130—140,000 anschlägt, nimmt der Redner
an, dieselben vertheilen sich auf ungefähr acht Jahre Berücksichtigt

man, daß daS Bataillon nicht ganz 700 Gewehrtragendc
zählt und jährlich zwei Bataillone ausgerüstet werden, so

würde die jährliche Ausgabe des Staates sich auf etwa Fr. 35,000
belaufen

Der Herr Berichterstalter der StaatSwirthschastS-
kommissio» spricht seine Befriedigung darüber aus, daß in
Betreff der Ausgaben des Staates für neue Anschaffungen im
Militärwesen eine abweichende Aniicht zwischen der Militär-
direklion und der Finanzdirekiion besteht; wäre die Ansicht der
erstern richtig, so würde das Defizit sich auf fast eine halbe
Million belaufen.

Die Ansätze unter Ziffer 5 werden dnrch daS Handmehr
genehmigt.

Summe für die Direklion des Militärs
Fr. 672 643.

Durchschnitt der letzten vier Jahre „ 842,175.

VII. Direktion der öffentlichen Bauten, der Entsumpfungen und der Eisenbahnen

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

l858-t86t.
Franken.

1) Kosten des DirektorialbüreauS:
26,980 ». Besoldungen des Sekretärs, deS Oberingenieurs, deS KantonSbaumeisterS und

der Bezirksingenieure Fr. 29,400
16,627 6. Büreaukosten „ 18.000
6,706 c. Reisekosten des Direktors und der ordentlichen Beamten „ 8,000

Fr. 55,400

Dieser Abschnitt wird von beiden Berichterstatter» zur Annahme empfohlen und ohne Einsprache durch das Handmehr
genehmigt.
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1858-1865.
Franken.

46,721 2) Hochbau-Neubauten:
1) Thorberganstalt
2) Rülti, Ackeibauschule
3) Buigdors, Salzmagazin
4) Thun, Salzitiagaztn
3) Münchcnbuchsee, Semiüar
6) Laserrière, Kirchenchor
7) Court, Kirchenchor
8) Counelarv, GefangenschaflSgebäude
9) Eriswyl, Pfrundscheuer

10) RapperSwyl, Pfarrhaus

Der Herr Berichterstatter veS RegierungratheS
empfiehlt diesen Abschnitt mil der Bemerkung, daß die Bau»
direklion für die Hochbau-Neubauten einen Kredit von Fr. 209,400
verlangt hatte, der jedoch vom NegierungSrathe auf Fr. 52,000
reduzirl wurde, indem der Baudirektion überlassen wurde, diese

Summe da zu verwenden, wo eö am nothwendigsten erscheine.

Hierauf fand die Veriheilung der Ansätze nach dem Antrage
der genannten Direktion stall.

Cgger, Hektor, hält eS für seine Pflicht als Mitglied
des Großen RacheS, die Sache einmal gründlich zu erörtern
und einen Antrag zu stellen, auch wenn er voraussieht, daß derselbe
auf Widerstand stoßen werde. Der Antrag lauter, wie folgt:

„Der Große Rath beschließt:
,,t) eS seien alle im Bau begriffenen, nicht vollendeten Hoch¬

bau-Neubauten und Straßenbauten auf das vießjährige
Büdgel zu bringen;

„2) der RegierungSrath wird eingeladen, ein Verzeichnis
der im Projekt liegenden dringlichsten Neubauten
vorzulegen;

„3) derselbe Hai Anträge zu bringen, aus welche Art die

Herdeischaffung von Geldern zu obigen Zwecken am
zweckmäßigsten gemacht werden kann;

„4) die Berathung deS Budgets der Direktion der öffent¬
lichen Bauten bleibt unterbrochen, bis die Anträge deS

Negrerungsrathes vorgelegt werden."
Der Redner begründet nun seinen Antrag in nachstehender
Weise. Schon während der Periode von 1846 stritt man sich

um die im Budget der öffentlichen Bauten ausgesetzten Kredite;
jedem Landeöthelle gab man etwas und so kam man in «in
Chaos, daß ma» sich gar nicht mehr daraus zurechr finden
konnte. Nun muß etwas Außerordentliches geschehen; es werd
nicht viel anderes zu machen sein, als ein Anleihen
auszunehmen, aus Welchem Wege, muß näher erwogen werden. Der
Grundsatz jesoch, daß man herzhaft Hand an's Werk legen
wolle, soll jetzt ausgesprochen werden. Vielleicht sagt der
Regierungörath, man brauche dieses Jahr kein Anleihen
aufzunehmen, man könne sich mir einem Vorschusse bei der Eisen-
bahnverwaltnng behelfen; dann hätte man Zeit genug, bezüglich
der Amortisation geeignete Vorlagen zu machen. Der Redner
stellte den Antrag, damit man zeige, ob eS Ernst gelle oder
nicht. Derselbe hat den Zweck, daß sämmtliche angefangene
Bauten, vie nicht vollendet sind, aus das Budget genommen
werden. ES mögen einzelne Mitglieder der Behörde vielleicht
einwenden, man könne das ordentliche Budget annehmen, und
dann komme erst noch ein außerordentliches zur Behandlung;
aber dann geht eS, wie bisher. Liegt aber eine Zusammenstellung

der Bauten, welche auszuführen sind, vor, so sieht man,
wie viel dazu erforderlich sein wird. Man machte sich große
Illusionen von dem Straßennetze; dieses war schon in den

vierziger Jahren sehr schön ausgemalt und lag auf dem Kanzleitische,

allein eS kam nicht zur Erledigung, und wird in näch-

ragblatt d«< Großen Rathes t»«?.

Fr. 2.000

„ 5.00'
„ 5,000

„ 11.000
5,000

„ 3,500

„ 4.00V

„ 9,000

„ 2,500

„ 5,000

Fr. 52,000

ster Zeit kaum dazu gelangen. Denn die Verkehrsverhältnisse
und deren Umgestaltung durch die Eisenbahnen haben sich noch
nicht gehörig entwickelt, die Pferdebahnen noch nicht die

Bedeutung gewonnen, welche sie verdienen. An der Londoner
Ausstellung war eine Maschine, die den Berggegenden große
Dienste leisten kann, indem mittels derselben ganze Züge aus
eine gewisse Höhe gebracht werden können, ohne daß die Leute
auSsteigen müssen, während eine Pferdebahn nur auf horizontaler

Linie angewendet werden kann; die Pferdebahnen sind
also noch nicht auf der höchsten Stufe ihrer Entwicklung
angelangt, und man weiß nicht, wie weit eS damit gehen kann.
Dagegen hat der Kanton noch viele und bedeutende angefangene

Straßen auszuführen, die nach den von der Baudireklion
erhaltenen Notizen Fr. 1,200,000 kosten mögen. DaS bisherige
Verfahren bei Straßenbauten muß alS verwerflich bezeichnet
werden. So wurde voriges Jahr für die Langenthal-Huttwyl-
Slraße ein Kredit von Fr. 30,000 bewilligt, dieses Jahr wurden

Fr. 10,000 ausgegeben, während für Fr. 20,000 gebaut
wurde; jetzt, nachdem neue Kredite bewilligt sinv, kann man
dem Unternehmer sagen, der große Kanton Bern habe nun
wieder Geld, ihn zu bezahlen. Diejenigen Straßenbauten,
welche die dringlichsten sind, lassen sich leicht auSmitteln. Die
Baudireklion schlägt die Ausführung des Straßenneyes aus 8
Millionen an, die nothwendigsten Straßen-Neubauten devisirt
sie auf Fr. 2,800,000, macht mit den angefangenen Bauten
4 Millionen, Für Hochbauten, Reparaturen wären Fr. 500,000
erforderlich, um die öffentlichen Gebäude in einen ehrbaren
Stand zu stellen. Es wäre darüber viel zu sagen. Zwar
wendet man ein, nur einige Regierungsstatthalter hätten
ungünstige Berichte über den Zustand der öffentlichen Gebäude
eingesandt; indessen wissen die Mitglieder der Versammlung,
wie eS in ihrer Gegend aussieht Für Hochbau-Neubauten
wären 3 Millionen Franken erforderlich. Dahin gehören: ein
neues Kantonsschulgebäude, eine neue Kaserne für die Kavallerie,

ein neues ZeughauS u. s. f., so daß man im Ganzen
auf eine Summe von Fr. 7,500,000 käme. Der Redner würde
vor einem Anleihen für baö Straßennetz nicht zurückschrecken;
seine Ansicht geht aber dahin, daß man mit dem zufrieden sein
müsse, was man erhält, und wenn wir eS dahin bringen
können, daß die angefangenen Straßen vollendet, die Unternehmer
ausgezahlt und die nothwendigsten Hochbauten erstellt werden
können, so dürfe man zufrieden sein und mit dem eigentlichen
Straßennetze noch einige Jahre warten. Der Schluß des Redners

geht nun dahin, die Büdgetberathung für die Baudireklion
zu verschieben, bis der Große Rath darüber entschieden haben

werde, ob er auf die im Eingange des Votums gestellten
Anträge eintreten wolle oder nicht.

Brunner bekämpft den Antrag des Herrn Egger, ffo

wohlgemeint derselbe ist. Die Baudirektion soll dem Großen
Rathe ein Büdget sowohl über die auszuführenden Hochbauten
als über die Siraßenbauten vorlegen, erst dann kann die Be-
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hörde einen Entscheid darüber fassen. Der Auftrag, den Herr
Egger der Baudireklion ertheilen will, gehl etwas weit, und
der Redner zweifelt, ob er den Zweck erreichen werde. Ist eS

der Baudirektion möglich, sofort die nöthigen Vorlagen zu

machen? Sie kann freilich morgen schon sagen, wie viel
angefangene Straßen und Hochbauten sich im Kantone vorfinden,
wie viel noch darauf zu verwenden sei; anders verhält eS sich

mit dem zweiten Theile deS Antrages, betreffend die Ausführung

der dringlichsten Neubauten. Selbst der Herr Baudireklor
wäre sicher in der größten Verlegenheit, wenn er heute oder

morgen erklären müßte, welches die dringendsten Neubauten
seien. Es gibt noch gar manches im Lande, was die
Baudireklion nicht einmal kennt, was erst im Laufe der Zeit zum
Vorschein kommt. Grundsätzlich erscheint der Antrag des Herrn
Eggcr allerdings gerechtfertigt und der Sprechende ist mit ihm
einverstanden, daß man einmal aufräumen müsse, daß man
untersuche, welche Ardeilen die dringendsten seien, wie die

Kräfte des Staates dafür in Anspruch genommen werden sollen,
wie die Ausführung am zweckmäßigsten geschehen könne.
Wahrscheinlich wird eS sich darum handeln, ein Anleihen aufzunehmen,
das vielleicht in zwanzig Jahren rückzahlbar wäre; in dieser

Zeit könnten die betreffenden Bauten vollendet werden. Drc
gegenwärtige Generation würde dann ihren Nutzen von der

Sache ziehen, und die künftige hätte auch ihren Theil zu
tragen. ES liegt im Interesse deS KantonS, einerseits das
Angefangene auszuführen, andererseits das Nothwendige zu beginnen.
ES wird sich in nächster Zeit Gelegenheit bieten, diesen Gegenstand

zu erörtern, dann dürfte eS am zweckmäßigsten sein, wenn
der Große Rath aus seiner Mitte eine Kommisston niedersetzen

und mit der Begutachtung beauftragen würde. Der Redner
möchte die Baudirektion nicht ausschließen, hält aber dafür,
daß man nie zu einem richtigen Tableau über das Straßenwesen

gelange, wenn man nicht die einzelnen Landestheile
bereise und ihre Bedürfnisse untersuche. Für heule wäre also
auf den Antrag des Herrn Egger nicht einzutreten, sonst würde
die Baudireklion morgen etwas vorlegen, was nicht als
genügend betrachtet werden könnte. Immerhin bleibe es jedem
Äitgliede der Versammlung unbenommen, seine Ansicht über
die Sacke mitzutheilen.

Grrard beginnt mit der Erklärung, eS sei nicht das
erste Mal, baß er die Meinung des Herrn Egger theile; zu
wiederholten Malen habe er mit ihm übereinstimmende Ideen
gehabt. Wenn der Revner über die Art und Weise, wie man
die Straßenbauicn behandelt, nachdachte, so fand er, daß dieses

vom ökonomischen Standpunkte gesprochen, das kostsvieligste
Versahren sei, das man sich einbilden könne. Und warum hat
man diesen Weg befolgt? ES geschah gezwungen durch
Umstände und durch die Nothwendigkeit, um die verschiedenen
Landesgegenden, sei eS der Reihenfolge na b, sei eS auf einmal,
zu befriedigen. Es wäre zu wünschen gewesen, man hätte den
Kanton Zürich seil 20 oder 25 Jahren, das heißt seit 1830,
nachgeahmt, und unsere Straßen vermittelst eines Anlethens
ausgeführt. Sicher hätte man sie auf diese Weise billiger er.
stellt und die Unternehmer würden niedrigere Angebote macheu,
während es bei unserm Systeme öfter begegnet, daß diese

Unternehmer vor dem Staate einen Vortheil haben. Der Redner
ist überzeugt, daß man auf der für Straßenbauien bestimmten
Summe là bis 30 »/„ Ersparniß in einem einzigen Ärbeitsjahr
machen könnte. Was sehen wir aber statt dessen heule? Daß
die Brienzer-Seestraße, die schon so lange begonnen worden,
nie fertig wird. Das bisher befolgte System ist für dir Slaats-
finanzen verderblich, und die Arbeiten leiden auch darunter
Hinsichtlich lhrer Dauerhaftigkeit. Die Anträge des Herrn Eggcr
verdienen daher Berücksichtigung, da sie vom Gesichtspunkte
unserer Finanzen haushälterisch sind; der Redner stimmt
denselben im ersten Theile vollkommen bei, welcher bezweckt, durch
Tagesordnung die Büdgetberalhung über die öffentlichen Bauten
zu verschieben und ein Anleihen zu beschließen, behufs Vol¬

lendung der bereits begonnenen Bauten. Herr Brunner hat
ebenfalls Recht: der Große Rath allein ist berechtigt, den Bau
neuer Straßen zu beschließen. Anders verhält eS sich hinsichtlich

der Straßen, die bereits beschlossen sind, denn die
Kostenberechnungen dieser Straßen liegen bereits vor und dieß sind
Aktenstücke, die man schnell genug prüfen kann, um einen
Bericht darüber bis morgen zu erstatten. Man wird vielleicht
sagen, eS bedürfe einer Million, um alle diese Bauten zu
beendigen. Nun gut, selbst auf diese Alternative hin wird man
viel Geld ersparen. WaS den andern Antrag des Herrn Egger
betrifft, welcher sich auf die dringendsten Straßenbauten bezieht,
so kann man ihm nicht auf dieses Gebiet folgen, ohne Gefahr
zu lausen, sehr weit hingezogen zu werden. Wollte man in
der That alle die Straßen bauen, die nothwendig sind, so

müßte man auch an die Grimsel denken, die für den Kanton
Bern sehr wichtig ist. Wissen wir aber wohl, was sie kosten
würde, und ob die Eidgenossenschaft, die ein großes Interesse
an ihrer Erstellung hat, uns eine Unterstützung bewilligen
würde? Dieß sind Unternehmungen, an die man zur Zeit
nicht denken kann ohne andere Maßregel» zu ergreifen. Man
hätte sich daher aus den ersten Theil deS Antrags des Herrn
Eggcr zu beschränken. Würde man bei der Vorlage deS Bridgets

an den Großen Rath dasselbe mit einem Bericht begleiten,
welcher die leitenden Ideen der Verwaltung beleuchtete, so

befände man sich nicht im Falle, solche Bemerkungen zu machen,
denn es ist am Ende nicht damit gemacht, rasch Straßenbauten
zu beschließen, sondern es fragt sich, wie man sie vollenden
wolle. DaS Eisenbahnnetz nöthigt den Staat zu einer Anzahl
Straßenkorrektionen, die beendigt werden müssen und zwar mit
Rücksicht aus die Pferdebahnen, welche im Kanton Genf so

gut ausfallen und die man auch am Zürcher Seeufer zu bauen
beabsichtigt. Pferdebahnen haben nun aber ihre entsprechenden
Kurven und Gefalle. Zudem ist für alle Straßen, die man
bauen und beendigen wird, ein gewisses Gefäll nicht zu
übersteige», ebenso gewisse Krümme, denn man wird sie später mit
den gewöhnlichen Eisenbahnen verbinden müssen. Der Redner
schließt, indem er den ersten Theil deS Antrages dcö Herrn
Egger unterstützt, die Straßen aber bei Seite läßt, welche we-
der studirt noch dekretirl sind.

Egger, Heklor, zieht den zweiten Artikel seines Antrages
zurück.

Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten, bezeichnet die
Situation hinsichtlich der öffentlichen Bauten als keine
rosenfarbene und ertheilt über dieselbe Auskunft. Die Baudireklion
befand sich schon seit vielen Jahren in einer schiefen Position,
die von Jahr zu Jahr schlimmer wird, weil das Bedürfniß in
jeder Beziehung wächöt. Neue Bedürfnisse suchen sich im
Kanton Bern Bahn zu brechen, nachdem mehrere Eisenbahnlinien

auf seinem Gebiete erstellt sind. Die Bandirektion sucht
jeweilen bei der Enlwerfung des Bridgets den Verhältnissen
Rechnung zu tragen, indem sie dieß als ihre Pflicht betrachtet.
Allerdings widerspricht das dem vom Herrn Berichterstatter
der SiaatSwirihschastSkommission beim Beginne der Büdgel-
berattmng ausgesprochenen Grundsatze, daß jedes Mitglied der
Regierung sich bei der Enlwerfung seines Budgets mehr auf
den Slanbpunkt der allgemeinen Staatsverwaltung als aus
denjeiilge» seiner eigenen Direktion zu stellen habe. Der Redner
kann diesem Grundsatze beipflichten, aber nur bis aus einen
gewissen Punkt. Jeder Direktor soll die allgemeinen Bedürfnisse

des Landes in's Auge fassen und sein Büdgei denselben
anpassen, andererseits hat jedes Mitglied der Regierung vom
Standpunkte seiner Direktion auS derselben vorzutragen, was
es als dringendes Bedürfniß deS Landes betrachte. Das that
die Baudirektion dei diesem Bridget, bei dessen Vorlage an den

Regierungsraih sie für die Rubrik Hochbau-Neubauten einen
Kredit von Fr. 209,000 ansetzte; im vorliegende» Entwürfe
sind nur Fr. 52,000 bewilligt, also mehr als Fr. 150,000



weniger. Der Große Rath mag bedenken, in welche Verlegenheit
die Baudireklion kommt, wen» sie den allenthalben aus-

stelgenben Bedürfnlssen Rechnung tragen soll und solche
Reduktionen stattfinden. Für den ordentlichen Unterhalt der
Siraßen- und Brückenbauten hatte die Banbireklio» Fr. 402,000
verlangt, hier erscheint nur ein Ansatz von Fr. 394.700; für
Neubauten hatte sie einen Kredit von Kr. 600,000 verlangt, der hier
geradezu um die Hälfte reduzlrl erscheint. Im Ganzen hatte
die Baublrektion eine Summe von Fr. 1,388,900 verlangt,
während hier für sie nur ungefähr Fr. 890.099 ausgesetzt find,
wenn man die Ansätze für daS EnlfumpfungS- und Eisenbahnwesen

abzieht. Die Bandlrcklioii ist mit dem Antrage des
Herrn Egger grundsätzlich einverstanden, doch könnte sie nicht
zugeben, daß derselbe heule schon so, wie er gestellt ist,
angenommen werde. Herr Egger stellt den Antrag, bis morgen,
ober wcmgslenö noch m dieser Sitzung ein Tableau über die
im Kau begriffenen und noch zu vollendende» Straßenbaulen
vorzulegen, um gestützt darauf ern Anleihen zu deschlicssen und
die angefangenen Bauten m kurzer Zeit auszuführen; die
Angabe» des Antragstellers beruhen aus einer Mittheilung der
Baudireklion, die ihm jedoch in Beantwortung seiner daherigcn
Zuschrift ausdrücklich erklärte, diese Angaben können nur als
allgemeine Umrisse betrachtet werden; man bedürfe vermuthlich
einer Summe von Fr. 1,200,000, um die angefangenen
Stursten- und Brückcnbauten zu vollenden; darin seien begriffen
die Straßen 11. und 111. Klaffe, an welche der Staat Beiträge
zugesichert hat, dagegen inchi angefangene Korrektionen, wie
diejenige der Huttwyl-Langenthal-Slraße und anderer Straßen,
wohl aber die im Hübger von 1863 stehende Summe von
Fr. 390,000 für Neubauten, so daß sich die Gesammtsumme
für diese Bauten auf ungefähr Fr. 900,000 oder eine Million
reduziren würde. Ferner wurde mitgetheilt, daß die noch nicht
angefangenen, aber als dringlich erachteten Straßenbaulen eine
Summe von Kr. 2,800,000 bis 3 Millionen erfordern mögen
Allein man kann darüber sehr verschiedener Ansicht sein, welche
Bauten die dringendsten seien. Wie bereits von anderer Seile
angedeutet worden, würde» sich dabei die Bedürfnisse der
verschiedenen Lanbesgcgenden gegenüber stehen; jede Gemeinde
würde meinen, ihr Bedürfniß sei das dringendste. Kurz, die
Mittheilungen, welche die Kaudrreklion in dieser Hinsicht
gemacht, können nicht als ganz maßgebend betrachtet werben.
Was nun die Hvenbau-Neubauten betrifft, so ist zu bemerken,
daß, so dringlich einzelne derselben sind, wie das KantonS-
schutgebäubc, die Kavallertekaserne, das Zeughaus u. s. w-, auf
den heutigen Tag ober in den nächste» Monaten ei» dafür
ausgesetzter Kredit nicht verwendet werden könnte, weil man
nicht weiß, wo diese Gebäude erstellt werden können. So
glaubte man, die Kavalleriestallungen schon dieses Jahr bei
dem MartinShubel erstellen zu können, aber da die Selbständigkeit

der Slaatsbahn in Frage kam, wurde die Sache
verschoben. Es kann vielleicht ein Unterschied der Kosten im
Betrage von Fr. 100,000 eintreten, je nachdem Versicherungsarbeilen

ausgeführt werden müssen. Es ist also nicht möglich,
in nächster Zeit über die Kosten dieser Bauten etwas maßgebendes

aufzustellen. Ueber die Vollendung der angefangenen
Straßen- und Brückenbauten wurden KostcnSberechnungen
aufgestellt auf welche gestützt der Große Rath StaatSbeiträge
bewilligt hat. Ader auch hierüber kann in dieser Sitzung nicht
ein definitiver Beschluß gefaßt werden, weil nichl mit allen
Unternehmern Abrechnungen staltgefunden haben; dagegen
könne» die nöthigen Vorlagen für die nächste Sitzung, die im
Februar oder März stallfinden wird, bereit.gehalten werden.
Der Antrag des Herrn Egger wäre also in diesem Sinne zu
modifiziren. Die persönliche Ansicht des Redners über die Frage,
wle man zu Werke gehen müsse, um aus dem irrationellen
Bauwesen herauszukommen, besteht in folgender Auffassung.
Es ließe sich ein System aufstellen, das der Sache entsprechen
würde, ohne daß die Steuerkraft deS Landes mehr in Anspruch
genommen werden müßte als bisher. ES sind bereits Tableaux
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über die Vollendung deS Straßennetzes, welche die Baudireklion
aufnehmen ließ, vorhanden, eine Arbeit, welche den Beamten
große Mühe verursachte, ohne daß sie auf große Genauigkeit
Anspruch machen kann, indem da und dort noch genauere
Projekte aufgenommen werden müssen. Dieser Umstand ist
nicht unwichtig hinsichtlich der Kosten der Straßenbanten und
hat Einfluß darauf, ob eine Straße vielleicht einige hundert-
lausenv Franken mehr koste ober nicht. Nach den Aufnahmen
der Baudireklion käme die Vollendung deS Straßennetzes noch
auf ungefähr 8 Millionen Franken zu stehen. Will der Große
Ralh ein solches Anleihen beschließen? Der Redner glaubt
eS nicht. ES würde die Kräfte des Staates übersteigen, denn
es ist nicht zu übersehen, daß noch andere wichtige Bauten
auszuführen sind, wie das mehrfach erwähnte Kantonsschul-
gebäude, daS Zeughaus, die Kavallcriekaserne, vielleicht ein
Hochschulgebäude, wenn der Kanton Peru auf Errichtung einer
eidgenössischen Hochschule hoffen darf. Diese Bauten mögen
ungefähr auf 3 Millionen Franken zu stehen kommen; milden
angefangenen Straßenbaulen macht es 4 Millionen; rechnet
man weitere 4 Millionen dazu für die Erstellung neuer Straßen,
so haben wir 8 Millionen. Es fragt sich nun, wie die Sache
auszuführen sei, ohne die Steuerkrafl deS Landes zu sehr in
Anspruch zu nehme». Die angefangenen Bauten können in
kurzer Zeit vollendet werden Der Staat verwendet jährlich
ungefähr Fr 100,000 für Hochbauten und Fr. 300,000 für
Straßenbaulen, also ungefähr Fr. 400,000; eS wäre also ein
Anleihen für Vollendung der begonnenen Bauten aufzunehmen
und ein destimmter Betrag für die Amortisation desselben
festzusetzen. Es bedarf einer geraumen Zeit, diese ganze Angelegenheit

zu erledigen, aber man würde sich vor der Hand auf
das Dringlichste beschränken, um mittels eines AnleihenS die
im Baue begriffenen Straßen und Brücken in kurzer Zeit zu
vollenden, was ganz füglich in zwei Jahren geschehen könnte.
Es leuchtet ein, welche große Wohlthat dem Lande dadurch
erwiesen würde. Beinahe in jeder Gegend ist ein Bau auszuführen

und eS gibt solche, die sehr dringend sind. Auf die

angedeutete Weise bekommt der Staat reinen Tisch und unterdessen

können die Behörden zum Zwecke eines größern AnleihenS
für Neubauten die nöthigen Untersuchungen anordnen und
Einleitungen treffe». Der Redner wünscht daher, daß der

Regierungsrath beauftragt werde, bis zur nächsten Session deS

Großen Rathes feine Vorlagen bereit zu halten in dem Sinne,
daß angegeben werde, welche Straßen und Brücken im Bau
begriffen und noch zu vollenden sind Auf diese Weise kann
man der im Eingange geschilderten Situation Rechnung tragen,
ohne der Absicht des Herrn Egger entgegen zu treten. In das
Büdget der Baudirektion muß eingetreten werden, so gut als
in die Büdgels der andern Direktionen, weil die vorhandenen
Bedürfnisse befriedigt und die nöthigen Kredite dafür bewilligt
werden müssen.

Dähler, alt-RegierungSrath, ergreift daS Wort, um seine

Ansicht mitzutheilen, weil er den Antrag des Herrn Egger nicht
für vollständig hält. Ohne Zweifel war es ein Fehler, daß

man nichl ein Straßennetz aufgestellt Hai. Alle Regierungen
versuchten es; schon in den dreißiger Jahren war davon die

Rede; Herr Srockmar' legte in den Jahren 1848 und 1849 ein

Projekt vor; auch später wurden Vorlagen zu diesem Zwecke
bearbeitet. Aber die Schwierigkeiten waren so groß, daß der

Gegenstand diesen Augenblick noch nicht erledigt ist. Gegenwärtig

ist eS schwer zu entscheiden, ob dte Aufstellung eines

Straßennetzes gut gewesen wäre oder nichl. Es wäre vielleicht
manche Straße ausgeführt worden, die den neuen VerkehrS-
verhältnissen nicht mehr entsprechen würde. UebrigenS kann

der Kanton sich trösten, wie die Eidgenossenschaft mit den
Eisenbahnen. Man sieht ein, daß der Bund die Erstellung der

Eisenbahnen hätte übernehmen sollen, dann hätte man ein
rationelles Netz erhalten. Will man auf die vorliegenden
Anträge eingehen, so kann eS unmöglich anders geschehen, als daß
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man noch weiter gehen und auch das Eisenbahn- und Ent-
sumpfungSwesen damit in Verbindung bringen muß, und dieß

scheint dem Redner, ganz abgesehen von de» Personen, welche

gegenwärtig die Verwaltung führe», unvermeidlich; auch
verwundert er sich darüber, daß die StaatSwirihschasrSkommission
nicht darauf zu sprechen kam. ES ist in der Einrichtung des

Bauwesens etwas Unzweckmäßiges und zwar deßhalb, weil das

EntsumpfungS- und vaS Eisenbahnwesen von der Baudireklion
getrennt ist. Wenn man die Administration vereinfachen und
das Banwesen m ein Geleile dringen will, so muß man diese

Verwaltungszweige vereinigen. Handelt eS sich um eme Ent-
suMpfung, die mit einer Straße in Verbindung steht, dann
hat die Baudireklion die Straße zu untersuchen, während die

EntsumpfungSdirektion ihre Ingenieure schickt, um die Enl-
sumpfung zu leiten Aehnlich verhält eS sich bei dem Schwellenwesen.

Kann denn nicht dem kantonalen Obermgemeur vre

Leitung deS Ganzen, deS EntsumpfungS- und Eisenbahnwesens
wie deS Straßenwesens, übertragen werden? Ebenso sollte dem

KantonSdaumelster das ganze Hochbauwesen übertragen werden.
Je mehr Einheit man in eine Sache dringen kann, desto besser

ist eS. Mann wird diese VerwaliungSzweige namenNich nicht
trennen können, wenn von Anleihen die Rede ist; auch lieg!
>n der ganzen Organisation nach der Verfassung kein Hinderniß

gegen die Vereinigung vor. Der Redner schueßr daher
mit dem Antrage, es fei für den Fall, daß die Anträge des

Herrn Egger angenommen werden, aus alle Zweige des öffentlichen

Bauwesens Rücksicht zu nehmen, resp, eine Vereinigung
derselben anzustreben. Bezüglich deS BaubüvgelS ist der
Sprechende der Ansicht, dasselbe könne nicht wohl suspendlit werden,

weil die ordentlichen Bauten ausgeführt werden müssen.

Nach dem Gesetze könnte zwar die Regierung gleichwohl eine

Zeit lang die Administration fortführen, aber es handelt sich

um so wichtige Punkte, daß das Budget nicht wohl unerledigt
bleiben darf.

Vogel findet sich durch das Volum deS Vorredners
veranlaßt, auch sein Wort ;» ergreifen, und ist der Ansicht, der

Antrag deS Hertn Dählcr lasse, sich mit dem gester» eingereichten

Anzüge vereinigen. Die Diskussion dehnt sich nun auch
aus die Organisation deS Ban- und StraßenwesenS überhaupt
aus, und deßhalb denkt der Redner, er könne sein Herz
ebensogut heule leeren als später. Der Anzug, welchen der Redner
gestellt hat, deschlägt die Straßen, weiche Herr Egger im Auge
hat, ebenfalls,' aber auch den Unterhalt derselben. Im Jahre
1834, als das Gcsey über den Straßen- und Brückenbau
erlassen wurde, harte m n noch keinen Gedanken über die
Einführung von Eisendahnen. Der Hauptgedanke deS Gesetzgebers
war, gute Straßen erster Klasse zu erstellen; daher »ahm denn
auch der Große Rath in den dreißiger Jahren keinen Anstand,
Summen von Zil—6i)M1> Fr. a. W. zu solchem Zwecke durch
daS Handmehr zu bewilligen. Seilher hat sich vas Verhältniß
geändert: durch d e Eisenbahnen sind mehrere Hauptstraßen
überflüssig geworden, indem sich der Güterverkehr aus die
Eisenbahnen geworfen hat; so die große Zürich-Straße, die Bielersee-
Straße, à Thuner-Straßc, welche früher zu den belebtesten
gehörte, während jetzt kaum hin und wieder ein Einspänner
und ein Heimbetgerkachelifuhrmann auf derselben fährt, während
dagegen andere Straßen IV. Klasse, welche zur Verbindung
mir den Eisenbahnen dienen, zu großer Bedeutung gelangten
und daher iirs Auge zu fasse» sind Das Gesetz sagt, der
Regierungsrath könne die Straßen von der einen Klasse in die
andere versetzen; wenn aber das Gesetz in Kraft bleibt, so werden

die Straßen die gehörige Breite haben müssen, sonst darf
vör Regierungsralh die Versetzung nicht vornehmen. Nun ist
aber in mehtern Gegenden eine Erweiterung gar nicht thunlich
und dennoch sieht man auf ven betreffenden Straßen mehr
Fuhrwerke als äüf großen Heerstraßen. Der erwähnte Aüzug
hat deßhalb den Zweck, daß in Zukunft nicht mehr die absolute
Breite, wie sie im Gesetz vorgeschrieben ist, nothwendig sei, um

eine Straße in eine andere Klasse z» versetzen. Allein nicht
nur das Gesetz bedarf einer Revision,^auch die Organisation
und die Regiemenie sollen movifizirl werden. Infolge deS

UedergangeS deS Verkehrs auf die Eisenbahnen werden eine
Reihe Straßen weniger mehr benutzt, andere mehr; bei den
erstem braucht eS somit weniger Bekiesung und Ardeil als
früher. Diesem Umstände wird eS zuzuschreiben sein, daß man
an einigen Orten Wegknechtenstellen aufgehoben und die
Bezirke derselben ausgedehnt, oder die Arbeitstage beschränkt Hai.
Nun läßt sich die Frage auswerfen, ob eS absolut nothwendig
sei, baß man dem Wegmeister sage, er müsse gewisse Tage in
der Woche aus der Straße zubringen, die übrige Zeit könne er
zu Hause bleiben; ob eS nicht zweckmäßiger wäre, den Unterhalt

der Straßen vertragSwcise zu vergeben, unbekümmert, zu
welcher Zelt der Wegmnster seine Arbeit verrichte; dieser kann
sonst in der Zwischenzeit nichts vornehmen. Es wäre oft im
Winter, wo die Wege schlecht sind, nothwendiger und besser,
baß der Wegmeister mehrere Tage arbeiten würde, als baß er
im Sommer ein wenig pickelt und sein Täfelchen aussteckt zum
Zeichen, daß er in der Kiesgrube sei Auch bezüglich der
Bauten und Arbeiten ließen sich andere Einrichtungen treffen.
Ist irgendwo eine Reparatur nöthig, so muß ein Devis gemacht
werben, der an ven BeztrkSingenieur, von da an ven Ober-
ingemeur, an oen KanionSbaumeister und an den Baudirekior
gehl, um dann aus dem gleichen Wege zurückzuwandern; aus
einer solchen Reise gibt es oft Rasttage oder Rastwochen und
geht unterdessen mehr zu Grunde. Wenn durch ein Reglement
den Kegterungsstatihaltern eine gewisse Kompetenz eingeräumt
würde, so könnte eher geholfen werden. Es handelt sich hier
durchaus nicht um Personen, sondern um das System. Nachdem

die großen Lastwagen, vie mit ihren Rädern einschneidenden

schweren Postwagen mchi mehr fahren, hätte man glauben
sollen, man bekäme nun Straßen, aus denen zu fahren sei, wie
m einer Tenne. Dem ist aber mehr so, wie man aus
Schilderungen ersieht, die in öffentlichen Blättern erscheinen; so in
der letzten Zeit aus dem Simmenthal. Es wäre also die Frage
zu untersuchen, ob nicht eine Modifikation bezüglich der Ein-
lyeitung der Straßen stattfinden und die Reglemente über die

Wegmeister einer Revision unterworfen werden sollen. Der
Redner schließt daher mit dem Antrage: wenn die Anträge der

Herren Egger uns Dähler in Betreff Vorlage eines projektirien
Straßennetzes angenommen werden sollten, so sei der
Regierungsralh gleichzeitig zu beauftragen, zu untersuchen, ob nicht
daS Straßenwesen in vein angeveuteten Sinne einer Revision
unterworfen werden solle, worunter auch die Reglemente begriffen
wären. Sollte dieß nicht zuläßig sein, so wird der Redner semer

Zeit seinen Anzug einläßlich vertheidigen.

Der Herr Präsident macht die Versammlung aufmerksam,

daß es sich nicht um daS Eintreten oder Nichleintreten,
sondern um die Sache selbst handle, wobei jeveS Mitglied das
Reckt habe, einen Büvgetansatz anzugreifen oder zu
vertheidigen.

Vogel erklärt, er hätte sich gar nicht in die vorgetragene
Erörterung eingelassen, aber er habe geglaubt, der Antrag des

Herrn Eggcr, nicht das Büdget, sei in Berathung.

Michel, Fürsprecher, ist grundsätzlich mit Herrn Egger
ganz einverstanden, theilt jedoch "bezüglich der Verschiebung deS

Budgets die Ansicht des Herrn Brunner Welches Resultat
würde eintreten, wenn wir daS Budget heute nicht behandeln
würden? Einmal lst ein großer Theil der Summen, um deren
Bewilligung eS sich hier händelt, bereits verausgabt. Dürch
die Zurückweisung deS Büdgetö würde man die Baudireklion
des Mittels berauben, daS nöthige Geld anzuweisen. Der
Große Rath kann zuverläßtg annehmen, daß im Läufe dieser

Session das verlangte Straßentableau nicht mehr vorgelegt
würde. Der Zweck, vet, Herr Egger im Auge hät, läßt sich



nach der Ansicht des Redners nur erreiche»,, wenn das Budget
beraihen wird; deßhalb stellt derselbe in Uebereinstimmung mit
der Baudirektion den Antrag, die Regierung sei eingeladen, bis

zur nächsten Session ein Tableau über die zu vollendenden
Siraßen- und Brückenbauien vorzulegen und ihr Gutachten
über die Mittel abzugeben, welche zur Ausführung anzuwenden
seien. Insbesondere macht der Revner die Versammlung noch
auf die Straßen IV. Klasse aufmerksam. DaS Gesetz über den
Straßen- und Brückenbau unterscheidet zwischen Straßen I.,
II., III. und IV. Klasse; die ersten drei Klassen werden vom
Staate, die letzte von den Gemeinden unterhalten. Nun sind
die Straßen letzter Klasse in nationalökvnomischer Beziehung
durchaus nicht unwichtig. Es sind dabei meistens entlegene
Gemeinden betheiligt, für die eS wichtig ist, die gehörigen
Verbindungen zu haben, damit sie lhre Produkte um so besser

in das Thal aus den Markt bringen können. Im Oberlande
gibt eS Gemeinden, die im Winter ganz vom Verkehre
abgeschnitten sind. So Jseltwald, eine Gemeinde von 5—609
Seelen, die, sobald eS eingeschneit hat, nur noch über den See
eine Verbindung hat; sie ist zur Winterszeit nicht im Stande,
ihre Kinder zu taufen, ihre Todten zu begraben, wenn sie

eingeschneit ist In ähnlichen Verhältnissen befinden sich noch
andere Gemeinden. DaS ist ein Uebelstand, dem abgeholfen
werden sollte, indem solche Gegenden mit Rücksicht aus andere,
welche Eisenbahnen erhalten haben, ein Recht haben zu
verlangen, daß man es ihnen möglich mache, mit der Civilisation
in Korrespondenz zu treten. Der Redner schließt deßhalb mit
dem Wunsche, die Regierung und die Baudirekiion möchten
bei ihren Vorlagen auch die Straßen IV. Klaffe berücksichtigen.

Der Herr Präsident macht wiederholt aufmerksam, daß
es sich nicht mehr um das Eintreten handein könne, welches
vor der Behandlung des Büdget beschlossen worden sei, über
VaS Eintreten werde daher keine Abstimmung mehr erfolgen.

Egger, Hektor, proiestirt entschieden gegen diese Auffassung,

von der Ansicht ausgehend, daß sein Antrag eine Ord-
nungsmvlion enthalte und keineswegs eine gänzliche
Zurückweisung des Baudüdget bezwecke, sondern voraussetze, daß bis
nächsten Dienstag die nöthigen Vorlagen gemacht werden können,
damit durch eine Verschiebung bis zur nächsten Session nicht
der alte Schlendrian sortvaure.

Der Herr Präsident erklärt, daß er nichts dagegen
habe, wenn die Sache als Ordnungsmotion behandelt werde.

v. Känel, Negotiant, hält dafür, eS bestehe nur ein
Mlßverständntß, indem man die Eintretensfrage mit dem Ver-
schtebungsanirage verwechsle. DaS Eintreten ist beschlossen,

Herr Egger stellt nicht einen Antrag gegen das Eintreten,
sondern nur einen Verschiebungsantrag, der nach dem Réglemente

zuläßig ist. Was die Sache selbst betrifft, so fragt der
Redner, wie bet jedem andern Vorschlage: ist derselbe
vernünftig? und wenn ja: m er ausführbar?" Herr Egger schlägt
in Ziffer l seines Antrages vor, es »eien alle nicht vollendeten
Hochbauten und Straßenbauten aus das Budget zu nehmen
und zu vollenden. KiS jetzt sprach sich Niemand dagegen aus,
daß eS zweckmäßig wäre, alles Angefangene möglichst schnell

zu vollenden; die Zweckmäßigkeit wurde vielmehr durch den
Beschluß des BaueS selbst anerkannt. Es ist somit unbestritten,
daß der Antrag des Herrn Egger vernünftig sei. Was nun
die weitere Ausführung seines Antrages anbelangt, so gestallet
sich die Frage einfach so: ist es möglich, daß bis künftige
Woche, bis Dienstag oder Mittwoch die nöthigen Vorlagen
gemacht werden? Ist eS möglich, so kann man die Verschiebung
beschlossen; ist es nicht möglich, so wäre das Büdget zu
berathen. Der Redner wünscht daher, daß der Herr Berichterstatter

des RegierungSratheS darüber eine bestimmte Erklärung
abgebe, ob es möglich sel, bis Mitte künftiger. Woche die be-
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treffenden Vorlagen zu machen; dann weiß die Bersammlung-
woran sie ist.

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
verweist auf die vom Herrn Baudirektor abgegebene Erklärung
und stimmt derselben vollständig bei, weil die Finanzdirektion
die Sache auch untersuchen muß. Selbst wenn der Große
Rath den Antrag deS Herrn Egger annehmen würde, wäre es
nicht möglich, in so kürzn Zeit die verlangten Vorlagen zu
machen.

v. Känel, Negotiant, nimmt den Antrag deS Herrn
Egger in dem Sinne auf, daß dieser Gegenstand in der nächsten
Großrathssitzung zur Behandlung kommen soll.

Kilian, Baudirektor, faßt den Antrag deö Herrn Egger
so auf, daß er sich nur auf die im Bau begriffenen Straßen
und Brücken beziehen könne, nicht aber auf die Hochbauten,
weil man bezüglich der letztern die Kosten noch nicht genau
angeben kann. Dann verliert aber der Antrag seine eigentliche
Bedeutung, weil eS die Bauten betrifft, welche im Büdget
enthalten sind. Im Uebrigen möge die Versammlung bedenken,
daß bis nächste Woche nur Vorlagen in allgemeinen Umrissen
gemacht werden könnten, gestützt auf die weder der Regierungs-
raih noch der Große Rath eintreten und ein Anleihen beschließen
würde.

Klaye bedauert sehr, daß man auf den Verschiebungsantrag

des Herrn Egger im Hinblick aus die vorhandenen
Schwierigkeiten nicht eingehen könne, und stellt den Antrag,
für den Kirchenbau von Münster eine Summe von Fr. 2-1,472.45
in das Büdget aufzunehmen, gestützt auf folgende Gründe.
Bereits im Jahre 1858 wurden die Pläne zu diesem Kirchenbau
ausgearbeitet und geprüft; im Jahre 1859 begann der Bau,
welcher gegenwärtig so weit vorgeschritten ist, daß Ende Juni
die Ausrechnung stattfand. Der Grund, warum die Gemeinde
Münster sich nicht früher an die Regierung wandte, liegt darin,
daß die Mittet vorhanden waren, den Bau ohne Zuschuß deS

Staates zu vollenden; die Gemeinde möchte aber aus diesem
Zuschuß einen Fond bilden, der zur Unterhaltung der Terrassen

w. bestimmt wäre. Auffallend kommt eS dem Redner vor,
daß das Gesuch von Münster, trotz dem, daß eS Ende August
an die Regierung gelangte, noch keine Berücksichtigung fand.
Wie man vernimmt, haben die verschiedenen Dikasterien ihre
Berichte abgegeben, mittlerweile wären aber andere, weit später
eingereichte Begehren schon erledigt worden.

Seßler hat sich überzeugt, daß es nicht möglich ist,
das verlangte Tableau über die Straßenbaulen bis nächste
Woche vorzulegen. Wenn der Redner Herrn Egger für die

Anregung des wichtigen Gegenstandes dankbar ist, so hält er
doch dafür, daß bei einer Verschiebung bis nächsten Dienstag
die Baudirektion ein Tableau bringen würde, auf das man
nicht eintreten könnte. Der Große Rath möge daher einerseits
VaS Büdget berathen, andererseits die Baudirektion einladen,
ein Tableau der noch zu vollendenden Straßen- und Brückenbauten

vorzulegen, daS, wenn auch nicht vollständig, der

Versammlung doch einen Begriff des noch Fehlenden gibt. Der
Große Rath kann dann eine Kommission niedersetzen, um die

Sache bis zur nächsten Sitzung zu prüfen. Ferner erinnert
der Redner an den bei der letzten Büdgetbcrathung beschlossenen

Antrag der Staatswirthschaftskommission, daß die Rubrik
„Neubauten" in mehrere Abtheilungen zu trennen und sowohl die

Devissumme als der verwendete und der noch zu verwendende

Betrag auszusetzen sei und stellt den Antrag, die Baudiieklion
einzuladen, bis morgen die Rubrik „Neubauten" in diesem

Sinne zu vervollständigen.



SW

Kick ran, Bauvirekior, bemerkt, daß daS verlangte Tableau
seit mehreren Tagen sich in ven Händen der StaatSwirth-
schaftskommission befinde,

Seßler erwiedert, daß die SlaalswirthschaftSkommission
zur Zeit, als sie das Budget behandelte, noch keine Kenntniß
von dieser Vorlage gehabt habe

Or. Tièche glaubt, vbschon nicht zur Kirchgemeinde
Müniter gehörend, dennoch an die Ergänzung einer bedeutenden

Lücke erinnern zu sollen, um so mehr, als unter Ziffer 0
und 7 der Rubnk „Hochdau-Neubauien" zwei Ansäße für
Bauten erscheinen, die später entstanden als die Kirche zu
Münitei. ES ist der Ansaß von Fr. 3500 für den Kirchenchor

in Laserrtère und derjenige von Fr, 400t) sür den Kirchen-
chor zu Court, die noch nicht einmal vollendet sind, während
die Kirche zu Münster, für welche vie dortige Gemeinde
beträchtliche Opier brachte, bereits beendigt ist. Da die
Direktionen, an welche sich die Gemeinde wandte, ihrem Gesuche

nicht entsprachen, so wünscht der Redner, daß diese Unterlassung
hier gut gemacht werde.

Mühlheim möchte mit Rücksicht auf die von einem

Mitglleve ver StaatSwirthschaftskommission erwähnte Unvoll-
ständigkeil der Rubrik „Hochbau-Neubauten", im Interesse der

Unabhängigkeit deS Großen RalheS gegenüber der Erekutive
weiter gehen als Herr Seßler und beantragt, daß die fehlenden
Zahlenangaben gedruckt m daS Budget aufgenommen werden,
um die Katze nicht un Sacke zu kaufen.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsraihes
erinnert die Versammlung, wie schon bei Anlaß der
Passation der SlaatSrechnung aufmerksam gemacht wurde, daß
eS nothwendig sei, dem Bauwesen andere Grundlagen zu
geben, daß der Staat sich in einem falschen Systeme befinde,

aus dem er sich mit aller Anstrengung reißen soll. Dieses
Gefühl fand heute auch im Großen Rathe seinen Ausdruck.
Mit dem Zwecke uns der Tendenz der gestellten Anträge ist der
Redner vollkommen einverstanden, rndem er erklärt, daß er
bereit sei, so viel eö seine Stellung mitbringe, in der gleichen
Richtung mitzuwirken. Nur hüte man sich vor dem andern
Fehler, vor Ueberstürzung. Zwinge man die Behörden nicht,
solche Geschäfte oberflächlich zu behandeln, und bedenke man,
daß es nicht möglich sei, Vorlagen, wie sie heule verlangt
werben, in so kurzer Zeit bereit zu halten. Die Finanzdirektion
wenigstens wäre in der Unmöglichkeit, ihr Gutachten über die

Tragweite deS Unternehmens weder auf morgen noch aus
nächsten Dienstag ober Mittwoch vorzulege», auch wen» die
Baudirektion ihre Vorlagen bereu hätte, dagegen könnte der
Redner einen Antrag im Sinne des von Herrn Michel
gestellten zugeben. Dem Antrage des Herrn Egger kann dermal
nicht entsprochen werden, indem daö Bridget nun einmal
behandelt werden muß und elne Verschiebung schlechterdings un-
lhunltch ist. UebrigenS hat die Regierung die vorhandenen
Uedelstäade nicht übersehen, sondern sind die Haudirektion und
die Finanzdtrekiion beauftragt, über die Aufstellung eines Slra-
ßennetzes die nöthigen Vorlagen und Berechnungen zu machen;
beide Direktionen haben sich über die Grundlagen verständigt
und tue Baudireknon hat sür die Ausarbeitung der Devise die
erforderlichen Weisungen ertheilt. WaS Herr Egger bezweckt,
liegt im Programme der Baudirektion. Daß dieser Gegenstand
besonders gefördert werden soll, darüber ist man einig, nur ein

wenig Geduld! Fast möchte es den Anschein haben, als möchten

einige Herren eine homöopathische Kur machen, die
Verlegenheiten durch andere Verlegenheiten vergrößern und die

Straßen IV. Klaffe dem Staate auferlegen, wodurch seine

Lasten größer würden. Was den Antrag deS Herrn Klaye
betrifft, so ist zu bemerke», daß nach einer Mittheilung der
Baudirektion die Akten von Münster so verspätet eingegeben

wurden, daß sie bet der Büvgelberalhung nicht mehr
berücksichtigt werden konnten, so daß die Schuld nicht an ven
Staatsbehörden, sondern an Münster liegt. Die Baudirektion
wird durch einen Nachkredil zu helfen suchen. Aus den Antrag
des Herrn Mühlheim ist zu erwiedern, daß die erwähnte Wcg-
lafsung bei der Rubrik „Neubauten" einem Versehen
zugeschrieben werden muß, daß jedoch das Tableau zur Einsicht
vorliegt und kein Hinderniß im Wege steht, de» Entwurf künftig
vollständiger zu bringen. Der Redner schließt also dahin, es
sei aus ven Antrag deS Herrn Egger nicht einzuirelen, dagegen
im Sinne des von Herrn Michel gestellten Antrages die

Regierung zu beauftragen. blS zur nächsten Frühlingssitzung die
gewünschten Vorlagen zu machen.

Der Herr Leuchtn flatter der S t a atS w lr th sch a s i S-
kommissrvn glaubt, man hätte eine lange Diskussion
vermeiden können, wenn die Berichterstatter deS RegierungSratheS
und der Kommission ihre Erklärungen früher Härten abgeben
können. Heide sind über den Zweck des von Herrn Egger
gestellten Antrages einig. Die Kommission machte schon oft
aufmerksam, daß das bisherige System im öffentlichen
Bauwesen et» fehlerhaftes sei, daß vor allem die Schulden, welche
der Staat gegenüber Gemeinden sür Korrektionen von Straßen
IV. Klasse hat, liquidm werden sollten. Ferner sollten die

angefangenen und durch viele Jahre hingezogenen Slraßen-
bauien vollendet werden. Auch darüber ist man einig, daß eS

aus dem Wege eines AnleiyenS geschehen und daß ein rationelles

Straßennetz erstellt werben soll. Aber durchaus nicht
elnverstanben ist die StaatSwirrhschastSkommlssion, daß
deßwegen die Berathung des BüdgerS verschoben werden müsse.
Der erste Satz deS von Herrn Egger gestellten Antrages, daß
alle nicht vollendeten Straßen- und Brückenbaulen auf das
Büvgei von 1803 genommen werben sollen, ist nach der
Anficht deS Redners falsch, weil das Büdgel nur das enthalten
soll, was im betreffenden Jahre auszuführen ist; eS können
also nicht alle Sirapendauten aufgenommen werben. Aber der
Große Rath kann ein besonderes Anleihen zu diesem Zwecke
beschließen, und das wirb die Abftchl deS Antragstellers sein,
der kaum die Verwaltung geniren möchte, sondern befriedigt
sein bürste, wenn in der nächsten Großralhösttzung erklärt wird,
daß mittels eures Anlechens daS Alle aufgeräumt werden soll.
Was ble einzelnen Anträge anderer Mitglieder betrifft, so wirb
zunächst auf denienigen deS Herrn Mühlheim erwiedert, daß
der verlangte Etat zur Rubrik „Neubauten" zur Einsicht
vorliege, aber nicht wohl mehr gedruckt in ven Büogelenlwurf
ausgenommen werden könne. Ueber den SiaatSbeitrag an den
Ktrchenbau m Münster konnte die SiaatSwirthschaflskommisston
sich wegen mangelnder Vorlagen nrchi berathen, doch sollte
vor der Bewilligung der von Herrn Ktaye verlangten Summe
der Gegenstand an dieselbe zurückgewiesen werden. Die SlaatS-
berträge für Kirchendaulen (Erstellung deS ChorS) gründen
sich aus das alte PalronalSiechk. Würde der Staat erklären,
er verzichte darauf, so fielen biefe Beiträge dahin. ES könnte
eurer Gemeinde gefallen, einen großartigen Bau zu erstellen, so

daß der SiaatSbeitrag dann ebenfalls sehr hoch steigen würde.
Der Redner wcrß ruchl, ob baö Recht, in Münster euren Pfarrer

zu bestellen, Fr 24,000 werth sei, und wünscht daher, baß
du Sache zu gehöriger Untersuchung an den RegtcrungSrath
und die SlaaiSwirlhschaftSkommission zurückgewiesen werbe.

Michel, Fürsprecher, bemerkt gegenüber Vem Rapporte
des Herrn glnanzdtreklorS, daß es nicht der Sinn deS von
ihm gestellten Antrages sei. dem Staate die Straßen IV. Klasse
aufzubürden, sondern derselbe bezweckte nur, daß bet Aufstellung
des Straßentableau auch auf die Straßen IV. Klasse Rücksicht
genommen werben möchte

Mühtheim movisizirt seinen Antrag in vem Sinne, daß
die Ergänzung der Rubrik „Neubauten" bis morgen aurographirt
ausgetheilt werde» soll.



Egger, Hcktor, zieht seinen Antrag zurück und zwar im
Hinblick auf die vielen Versprechungen, die im Laufe der

Berathung gemacht wurden, und in der Erwartung, daß dieselben
bis zur nächsten Sitzung des Großen Rathes in Erfüllung
geben werden.

Kilian, Baudirektor, erklärt gegenüber dem Antrage deS

Herrn Michel, daß eS rein unmöglich sei, die Straßen IV.
Klasse in daS Tableau aufzunehmen, dagegen könne diesem

Punkte in der Weise Rechnung getragen werden, daß bei Enl-
werfung deS Straßennetzes eine gewisse Summe zur
Unterstützung solcher Straßen ausgesetzt werde, wenn Gesuche dafür
einkommen, da die Baudirektion die daherigen Wünsche der
Gemeinden nicht kennt.

A b st i m m u n g.

Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.

„ den Antrag deS Herrn Michel „
„ „ „ „ „ Klape Minderheit.

Dagegen Mehrheit.
Für den Antrag deS Herrn Mühlhetm Minderheit.
Dagegen Mehrheit.

Hierauf wird noch eine Zuschrift deS Herrn Neukomm,
bisherigen ZuchthauSverwalterS, verlesen, worin er mit Rückficht
auf daS von den Behörden bezüglich der Wiederbesetzung dieser
Stelle befolgte Verfahren seinen Rücktritt von derselben erklärt.

Schluß- der Sitzung : 2^ Uhr Nachmittags-

Der Redaktor:

Fr. Faßbind.

M

Sechste Sitzung.

Samstag den 13. Dezember 1862.

Vormittags um Uhr.

Unter dem Vorsitze deS Herrn Präsidenten Car lin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: vie Herren Brandt-Schmid',
Brechet, Crelier, Friedli, v. Gräfenried, Käser, jünger; Karret,
Kurz undRoth in Wangen; ohne Entschuldigung: die Herren
Acbi, Affoller, Jakob; Bärtschl, Berger, Biedermann, Bötleron,
Bühlmami, Bützberger, Buri, EhapuiS, Chopard, Ehoulat,
Ecaberi, Egger, Hcktor; Engemann Feller, Fleury, Fretbürg-
hauS, Frolö, Gerber, Großmann. Guenai, Hcnnemann, Henzelin,
Hirsig'. Hubacher, Indermühle, Jordi, v. Känel, Fürsprecher;
v. Känel, Schwellenmeister; Kehrli, Keller, Christian; König,
Küttg, Lempen; Oeuvray, Regez, Reichcnbach, Ritter, Röthlis-
berget; Gustav; Rubelt, Schund, Rudolf; SchMid, Andreas;
Schänder, Schmutz, Benedikt; Siegenthaler, Spring, Stämpfli,
Johann; Steiner, Jakob; Stettlcr Wagner, Wüthrich und
Zi-W

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.
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Tagesordnung.
Fortsetzung der Büdgetberathung.

(Siehe Verhandlungen der vorhergehenden Sitzung. Seile 293 u. f)

Ausgaben.
Durchschnitt

der letzten 4 Jahre
l858-18kt.
Franken.

VII. Direktion der öffentlichen Bauten, der Cntsumpfungen und der Eisenbahnen.

3) Straßen- und Brückenbau:
a. Ordentlicher Unterhalt:

139,964 1) Besoldungen der Oberwegmeister und Wegmeister Fr. 161,799
192,489 2) Materialfuhren, Rüstung, Ankaus von Kiesgruben. Brandassekuranzbeiträge

für Brücken und übriger Unterhalt der bestehenden Straßen und Brücken „ 212,999
2.593 3) Entschädigung für Unterhalt deS Straßenpflasterö und Hauszurücksetzungen „ 3,999
1981 4) Kleine Korrektionen „ 2,999

15,796 5) Herstellungsarbeiten infolge Wasserschadens „ 16,999

Fr. 394,790

Scherz, Finanzdirektvr, als Berichterstatter deS Regic-
rungSratheS. empfiehlt die Ansätze dieses Abschnittes mit Hin-
wetsung auf die Veränderungen, welche einzelne Ansätze gegenüber

dem letztjährigen Bridget erlitten haben. Ziff. 1 blieb

unverändert; Ziff. 2 dagegen ist infolge veränderter Preisver-
hältnisse für das Material um Fr. 4999 erhöht, Ziff. 3

hinwieder um Fr. 1999 und Ziff. 5 um Fr. 4999 reduzirt, während

Ziff. 4 unverändert blieb. Der ganze Kredit für diese

Rubrik ist um Fr. 1090 geringer als voriges Jahr.

D>. v. Gonzenbach, als Berichterstatter der StaaiS-
wiithschaftSkommisfion, beschränkt sich darauf, die vorliegenden
Ansätze zur Genehmigung zu empfehlen.

Vogel rcproduzin mit der Erklärung, daß er gestern,
verleitet durch den Gang der Diskusston, den von ihm und
mehrern Kollegen unterzeichneten Anzug motivirt habe,
denselben, indem er, gestützt auf den § 81 deS GroßrathsreglementS,
den Antrag stellt: der Regierungsrath sei eingeladen zu
untersuchen, ob nicht eine Revision des Straßenbaugesetzes von 1834
und der seither erlassenen Reglemente über den Straßenunterhalt

vorgenommen werten soll. Der Redner fügt bei, daß der
Antrag nicht den Sinn habe, alle Straßen dem Staate
aufzubürden, sondern die Eintheilung derselben in verschiedene
Klassen nach Mitgabe der Eisenbahnverbindungen zu modifi-
ziren; ferner habe derselbe den Zweck, daß man untersuche, ob

es nicht wohlfeiler und zweckmäßiger wäre, wenn der Unterhalt
der Straßen akkordweise vergeben würde.

Kilian, Baudirektor, beleuchtet den gestellten Anzug,
um darzuthun, daß nach seiner Anficht nach Mitgabe deS

Straßenbaugesetzes und der sich anschließenden andern Gesetze

die Revision nicht nothwendig sei, sondern daß dem Wunsche
des Antragstellers, so weil er gerechtfertigt erscheine, gleichwohl
Rechnung getragen werden könne. Das Slraßenbaugefttz theilt
in seinem 8 3 allerdings die Straßen in vier Klaffen ein,
nämlich in die Hauptstraßen, die vorzüglich zur Beförderung
des allgemeinen Verkehrs dienen, in die Landstraßen, zur
Beförderung des Verkehrs mehrerer Amtsbezirke unter sich, serner
in die Verbindungswege für Fuhrwerke oder für Saumthiere,
zur Vermittlung des Verkehrs zwischen einzelnen Kirchgemein-
4>en, endlich in die Dorfwege, welche den Verkehr einzelner
Abtheilungen von Kirchgemeinden vermitteln. Infolge der An¬

legung von Eisenbahnen haben allerdings gewisse Straße», die

früher eine sehr große Bedeutung hatten, wesentlich verloren;
so namentlich Straßen im Oberaargau, z. B die Bern-Zürich-
Straße, theilweise auch die Bern-Solothurn-Slraße, die Straße
über Solothurn nach Viel. Dazu kann man auch die Bern-
Luzern-Straße rechnen, als Parallelstraße mit der StaatSbahn
in der Richtung durch das Emmenthal. Gleichwohl blieben
noch andere Straßen im Kantone, die als Hauptstraßen eine

allgemeine Verbindung mit andern Kantonen vermitteln. So
zieht sich eine wichtige Hauptstraße durch den Jura, eine
andere durch das Simmemhal, eine dritte durch das Oberland.
Die beireffenden Landestheile, welche durch diese Straßen
durchschnitten werden, dürften kaum zufrieden sein, wenn man
dieselben in eine tiefere Klasse versetzen würde, sondern es liegt
in ihrem Interesse, daß sie den bisherigen Charakter beibehalten.
Dieß gilt namentlich vom Oberlande, wo ein großer Verkehr
nach der Centralschweiz vermittelt wird. Ueber die Grimsel ist

zwar noch keine Hauptstraße gebaut, aber sowohl militärische
als nationalökonomische und kommerzielle Interessen werden mit
der Zeit den Bau einer solchen begünstigen. Aber auch
angenommen, diese Hauptstraßen würden ihren Charakter als solche
verliere», so ist nach § 4 deS Gesetzes von 1834 der Regie-
rungsrarh ermächtigt, die bestehenden Straßen und Wege in
Klassen einzutheilen und in der Folge diejenigen Abänderungen
vorzunehmen, welche die Umstände erheischen. Dem Wunsche
des Antragstellers ist also nach der Ansicht deS Redners
vollkommen Rechnung getragen. WaS das zweite, dem Anzüge
zu Grunde liegende Motiv, den Unterhalt der Straßen, betrifft,
to sehen auch hierüber gesetzliche Bestimmungen vor, daß den
Verhältnissen Rechnung getragen werden könne. Das Gesetz
über die Organisation der Baudirektion überträgt dieser nämlich die
nöthigen Befugnisse und sorgt für die Anstellung der Oberwegmeister

und der Wegmeister, ohne in irgend einer Weise
vorzugreifen, daß man gewisse Straßen nicht akkordweise unterhalten
könne. Dieß kann somit geschehen, ohne daß neue
Gesetzesbestimmungen darüber aufgestellt werden müssen. Nach der
Ansicht deS Sprechenden würde dadurch nicht viel erreicht. Ein
Versuch mit der Bern-Zürich-Straße wird bald zeigen, welche
Resultate, sich ergeben. Der Redner bezeichnet nun einige von
Hrn. Vogel hervorgehobene Uebelstänve hinsichtlich des Straßen-
unterhalteS als irrthümlich, namentlich die Behauptung, daß
bei Devisaufnahmen selbst für kleinere Arbeiten die Eingaben
alle Stadien der Beamtungen durchlaufen müssen. Der Be-



zirkSingenieur macht auf seinen Reisen die nöthigen Ausnahmen
für Reparaturen u. dgl., sonst beauftragt er damit den Obe»
wegmeistcr, dann geht die Sache direkt an den Bauvirekior,
ohne daß der Oderingenieur sich damit zu beschäftigen hat oder

gar der Kantonsbaumeister, der mit den Straßen nichts zu
thun hat. Nur für wichtige Arbeiten wird daS Gutachten des
Oberingenieurs eingeholt, in dringenden Fällen kann der Be-
ztrksingenieur von sich aus die Arbeiten anordnen. Der Redner
glaubt nun, dargethan zu haben, daß die von Herrn Vogel
verlangte GesetzeSrevislon nicht nothwendig sei; der Große Rath
möge nun entscheiden, ob der Regierungsrath dennoch mit der
Begutachtung der Frage beauftragt werden soll oder nicht.
Eine solche Revision dürfte erst dann als gerechtfertigt erscheinen,

wenn die Eisendahnen sich so weit entwickelt haben wer.
den, daß man sieht, wie sich die Verhältnisse deS Straßennetzes
gestalten.

Vogel bemerkt, der Herr Bauvirektor habe ihn mißverstanden

oder mißverstehen wollen, denn er habe durchaus nicht
von Straßen im Simmenthal oder im Emmenthal gesprochen,
deren Wichtigkeit der Redner anerkennt, obschon sie nicht eine
Breite von 24' haben. Er wünscht nun zu wissen, ob der
Regierungsrath ermächtigt sei, nach § 3 des Straßenbaugesetzes
solche Straßen dennoch in andere Klassen zu versetzen; wenn
der Regierungsrakh das kann, dann fällt der erste Theil deS

AnzugeS dahin. Um zu zeigen, wie cS hi» und wieder im
Bauwesen gehe, wird ein Fall angeführt, in welchem der
Regierungsstallhalter für ein Kirchenchor nach eingeholter
Bewilligung neue Dachröhren anbringen ließ und den Betrag
dafür zur Zahlung anwies, worauf aber der Bezirksingenieur
die Sache zurückwies und der Wegmeister dem Regierungsstatthalter

die Dachröhrcn nachmessen mußte. Einstweilen
beharrt der Redner aus seinem Antrage.

Kilian, Baudirekior, gibt über die Klassifikation der
Straßen folgend« Auskunft. Der Regierungsrath hat das
Recht, die Klaffen zu bestimmen, in welche die Straßen
eingetheilt werden. Das Gesetz bestimmt allerdings eine Normalbreite

waS aber nicht hindert, daß der RegierungSrath die
Klassen bestimme mit Rücksicht auf allfällige Korrektionen; so

z. B- in Betreff der Straße durch das Simmenthal und über
den Pillon. Wenn also der Simmenthaistraße eine größere
Breite gegeben wird, so kann sie auch in erne höhere Klasse
versetzt werden. Was den zweiten von Herrn Vogel berührten
Punkt betrifft, so glaubt der Redner, ein Kirchenchor stehe mit
den Straßenbauken nicht in Verbindung, gleichwohl habe man
daS Recht, allfällige Uedelstände zu bezeichnen; aber solche Fälle
müssen als Kleinigkeiten erscheinen. Zeder RegierungSstatthalter,
sogar jeder Bewohner eines öffentlichen Gebäudes hat die
Pflicht, den Unterhalt desselben gehörig zu überwachen. Hin
und wieder lassen die RegierungSstatthalter von sich aus
dringende Arbeiten ausführen, und die Baudirektion hat nichts
dagegen, wenn mir gehörigem Takte verfahren wird; dagegen
ist ein gewisses technisches Personal nothwendig, und dieses
bilden der Bezirksingenieur und der Oberwegmeister. Ließ der
Regierungsstatthalter in dem angeführten Falle die Dachröhren
bezahlen, so handelte er ganz recht; wenn der Wegmeister
dieselben nachgemessen hat, so war dieß die Erfüllung seiner
Pflicht, und es spricht zu Gunsten des betreffenden Beamten.
Es geht eben bei solchen Arbeiten, wie in andern Dingen, eS

sind eben Menschen, weiche dieselben leiten, und es ist keine

Kleinigkeit, das Bauwesen zu überwachen.

Roth von Bipp ist der Ansicht, daß nicht ohne Grund
Reklamationen gemacht und namentlich in Betreff deS Siraßen-
unterhalteS an vielen Orten nicht immer ganz nach dem Bedürfnisse

verfahren werden möge. Er könnte Beispiele zitiren, beschränkt
sich jedoch auf die Bemerkung, daß in Fällen, wo Reklamationen

bei der Baudireklion gemacht wurden, jeweilen der Be-
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scheid kam, die Behörde würde gerne mehr thun, aber der Kredit
sei erschöpft. Darin liege auch ein Fehler, daß die Baudireklion
zu karg mit Geldmitteln ausgestattet werde. Die Klagen über
Unfletß der Beamten mögen an einigen Orten begründet sein,
aber nicht allenihalben. So geschah es, daß einzelne
Wegmeister große Haufen Grien in der Grube hatten, aber eS nicht
auf die Straße werfen konnten, weil der Kredit erschöpft war.

Geiß bühler spricht einen Wunsch an die Baudireklion
aus. Wenn für die Ausführung von öffentlichen Bauarbeiter,
Verträge abgeschlossen werden, so stnb die dabei Beiheiligten
der Ansicht, sie weiden vom Staate schnell und gehörig bezahlt.
DaS geschah jevoch in der letzten Zeit nicht immer; daher
wünscht der Redner, um die Ehre des Staates zu wahren und
die Unternehmer nicht irrezuführen, daß die Baudireklion diesen
ihre besondere Aufmerksamkeit schenke. Man bestimme die
Ansätze im Büdget so, daß die Leute bezahlt werden können. In
Betreff der Unterhaltung der Straßen wird sehr verschieden
verfahren. Wie man hört, erhielten die Wcgmcister Weisung,
nur ein bestimmtes Quantum Grieu auf die Siraßen zu führen.

Man sollte dabei namentlich berücksichtigen, daß die

Siraßen, welche auf Eisenbahnen einmünden, unverhältniß-
mäßig stark befahren werden.

G y g ar hält dafür, daß man den Anzug deS Herrn Vogel
erheblich erklären solle. Er glaubt zwar nicht, daß so viel
nothwendig sein werde, als der Antragsteller beabsichtige, aber
etwas müsse in dieser Richtung geschehen. Seit Erstellung der
Eisenbahnen kamen allerdings die Siraßen, welche mit denselben
parallel laufen, in einen schlechtem Zustand als vorher; etwa
weil sie weniger befahren werden? Jedenfalls ist eS nicht nur
der Regen, welcher die Gruben ausspült oder bewirkt, daß GraS
auf den Straßen wächSt. Sind etwa weniger Wegmeister
angestellt; haben diese weniger Arbeitszeit; oder ist die Einthei-
lung der Bezirke eine andere? Aus der Bmgdorf-Langenthal-
Slraße wurde die Arbeitszeit nur um eine» Tag in der Woche
reduztrt; allein es wird in der übrigen Arbeitszeit nicht
geschafft, was geschafft werden könnte. Noch in größerm Maße
tritt dieser Uebelstand im Jura an den Tag. Lw befindet sich

die neue Lengnau-Bözingen-Straße in einem so schlechten
Zustande, daß man allgemein darüber klagen würde, wenn die

Eisenbahn nicht wäre. An vielen Stellen steht man tiefe
Geleise, am schlimmsten sieht es im Dorfe Bözingen selbst auS,
wo große Steine zum Vorschein kommen. Es wäre daher zu
wünschen, daß die Baudireklion auf eine bessere Beaufsichtigung
dieser Straße hinwirken würde, da der Bezirksingeuicur und
auch der Oberwegmeister in der Nähe wohnt. Der Redner
erinnert sich eines in öffentlichen Blättern erschienenen Artikels,
in dem eS hieß: der Bezirksingenieur fahrt und schaut, der

Oberwegmeister geht und schaut, der Wegmeister steht und
schaut- Auf die Anfrage, warum die Straßen schlechrer seien

als früher, antworteten die Wegmeister in einzelnen Gegenden,
es hange nicht von ihnen ab, der Kredit sei erschöpft. Unter
diesen Umständen dringt ver Redner aus eine genaue
Untersuchung deS Sachverhaltes, sowie der Frage, ob man eS nicht
mit weniger Geld machen könnte, da viele Straßen gegenwärtig
viel weniger befahren werden als früher.

G feller zu Wichlrach glaubt auch, daß die Straßenbauten

viel schneller ausgeführt werden könnten, möchte aber

zu bedenken geben, daß bei dem gegenwärtigen System ein

wichtiger Faktor dafüe spricht, daß man sich nicht übereile.
Würde man nämlich die Straßenbauten schneller ausführen,
so könnte es geschehen, daß man nach Verfluß von zehn Jahren
einzelne Straßen als überflüssig betrachten würde, wie es jetzt

schon vorkommt. Noch wichtiger aber erscheint der Umstand,
daß die Arbeitskräfte auf einmal zu stark in Anspruch genommen

würden, so daß man kaum deren genug bekäme. Was
soll man später mit den Leuten anfangen, wenn die Eisenbahnen
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fertig sinv? Die armen Leute hätten dann kerne Arbeit mehr.
Der Redner glaubt daher, man soll tue Sache mit Bedacht
ausführen, und unterstützt dasjenige, waS der Herr Bauvirekior
gestern angeführt hat Etwas zu beschleunigen wäre somit die
Angelegenheit, im Allgemeinen aber müssen die Umstände wohl
erwogen werden. Einen großen Irrthum erblickt der Sprechende
auch in der Behauptung, als würden viele Straßen wegen
der Eisenbahnen nicht mehr stark befahren, z. B die Bern-
Thun-Straße, indem es Tage gibt, wo auf dieser Straße 50
bis 8i) Fuhrwerke gezählt werden. Die Behörden mögen es

daher wohl bedenken, bevor sie von dem gegenwärtigen Systeme
abweichen.

Mühleth aler beruft sich aus die durch die Erfahrung
bewährte- Wahrnehmung, baß viele Wegmeisler sich in sehr
üblem Zustande befinden, da sie bet jedem Wetter im Freien
arbeiten müssen, wenn sie schon durchnäßt werben Schon
früher machte der Redner die Baudirektion aufmerksam, daß
eS passender wäre, jedem Wegmeister daS zu bearbeitende
Straßenstück auSzumarchen, unbekümmert darum, ob er eS bet

Tag oder Nacht besorge. Würbe er es nicht gehörig bearbeiten,
so könnte man ihm drohen, daß es auf seine Rechnung
ausgeführt werde.

Michel, Fürsprecher, spricht sich entschieden gegen den

Antrag des Herrn Vogel aus. Als Hauptgrund wurde
angeführt, daß die Straßen seil Erstellung der Eisenbahnen
schlechter geworden seien. Durch ein neues Gesetz würben sie

schwerlich besser. Wenn daS der Fall, so kann man nicht dem
Gesetze die Schuld beimessen, sondern fie fällt auf die Beamten
und Angestellten, und bann wäre eS am Orte, um bessere

Ordnung zu haben, baß man bessere Aussicht führe. Der
Redner macht aufmerksam, wie gefährlich es wäre, die gesetzliche

Klassifikation der Straßen aufzuheben, indem alsdann der

Willkür Thür und Thor geöffnet wäre. UebrigenS hat ver

Große Rath andere sehr wichtige Gesetze zu behandeln, die
schon lange auf Erledigung warten, so daß eS nicht nöthig
erscheint, daS vorhandene Material durch ein neues Straßengesetz

zu vermehren. Berathe man zuerst daS neue Strafgesetz
und nachher aUsälllg das Slraßengesetz.

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
gibt zwar als richtig zu, was der Herr Baudirekior und Herr
Michel gegen den Antrag des Herrn Voget angebracht hadert,
hält aber dafür, man könne gleichwohl denselben erheblich
erklären, indem damit nicht gesagt sei, baß ein neues Gesetz
vorgelegt werden müsse, sondern der Regierungsrath werde
seinen Beucht vorläufig über die Sache abgeben. Von den
mehrseitig erhobenen Klagen über den Zustand der Straßen ic.
und daher geäußerten Wünschen wird die Behörde Notiz nehmen,
um den Uebelständen abzuhelfen.

Der Herr Berichterstatter der StaalSwirthschaftS-
kom misst on kann sich nicht NamenS derselben über den
Antrag des Herrn Vogel auSsprcchen, doch gibt er denselben
seinerseits als erheblich zu, da er sich einer Auffassung anreiht,
welche die Kommission schon bei einem krühern Anlasse
ausgesprochen, daß nämlich infolge Erstellung der Eisenbahnen der
Unterhalt der Straßen geringer sein sollte als früher, waS
nach dem Büdgel nicht der Fall ist. Wenn nun der Antrag
des Herrn Vogel erheblich erklärt wird und die Baudirektivn
näher über die Sache nachdenkt, so kann nach der Ansicht des
Sprechenden eine Ersparniß erzielt werben, die im Interesse
des Staates liegt.

A b st i m m u n g.

Für die undcstriilenen Ansätze Handmehr.
„ den Antrag des Herrn Vogel 86 Stimmen.

Dagegen 32 „

Durchschnitt
der letzten 4 Zahre

1858—t 881.

Franken.
288.373 1>. Neubauten:

t) Klrchelstraße
2) Bnenzerseestraße

3) Wühlenen stutz

4) Zweisimmen-Saanenstraßc, Drücken

5) Rawyl-Paß
8) Zweisimmen-Lenkstraße
7) Simmenthalftraße bei Grubenwalb
8) Oey-Diemiigenstraße uno Oey-Vrücke
9) Thun, Sckerzligbrücke

19) Kirchdors-Jaberg-Uttigenstraße
1t) Dießdach-Zäzlwylstraße
12) Worb-Zäztwylstraße
13) Sr. Nlklaus-Wynigenstraße
14) Langenihal-Huktwylstraße
15) Klrchdergbrücke
16) Bern-Kelpstraße
17) Bern-Muitenstraße
18) Schwarzenburg-Heitenriedstraße
19) Gürbebrücken bei Thurnen und Lohnstors
29) Renan-Sonvlllterstraße
21) S>. Zmmerthalstraße von St. Immer abwärts
22) St. Iohannsenbrücke
23) Pruntrut-Montbäliarvstraße
24) Pruntrur-Laufenstraße
25) LachaurbefonbS-Prunlruistraße
26) Bern-Baselstraße
27 Lo)chiere^li»ouii«-neuk-Straße
28) Verfügbare Restanz

Fr. 3 900
28.099

6,999
7,999
1,999
2,990
7,999
5,599
8,999
4,909
3.999
6,999
7,999

29.999
22.999
39,999
12999
19,999
14,799
13,999
29 999
29.999
19.999
4,999
7,999
4999
5.599

29.399

Fr. 399.990



Der Herr Berichterstatter des R e g i e r u n g S r a l h e S

beantrag«, um die Diskusston möglicher Weise abzukürzen, vorerst

die Gesammtsumme, welche für Neubauten bewilligt werden
soll, festzusetzen, und erst nachher die Ansätze für die einzelnen
Slraßenbauten zu behandeln.

Der Herr Berichterstatter der S ta als wirth sch aslS<
ko m m ission stimmt dem Antrage dcS Herrn FinanzdirektorS
bei mit Hlnwcisung aus die bisherige Uebung, welche die
vorgeschlagene BemthungSweise sanktionirte. Wird ein anderes
Verfahren eingeschlagen, so ist zu erwarten, daß jeder
Abgeordnete für seinen LaudeSiheil in die Schranken trete und je
eifriger von der einen Seile gefochten, desto lebhafter von der
andern Seile Widerstand geleistet werde, bis man am Ende
auf eine ungeheure Gesammtsumme komme. Ein zweiler
Grund, warum die Festsetzung der Summe nicht viel Zeit in
Anspruch nehmen sollte, liegt in der gestrigen Verhandlung über
den Antrag des Herrn Egger. ES handelt sich eigentlich nur
um ein Budget. vaö bis zum Monat Februar oder März
maßgebend sein soll, nachdem der Große Rath sich dahin
vereinigt hat, alle angefangenen Straßen durch eia Anleihen zur
Vollendung zu bringen. Man streite sich also nicht lange
darüber, waS im Winter ausgeführt werden soll, sondern nehme
den im Eingang erwähnten Antrag an.

Scheidegger nimmt zunächst Bezug auf die Bemerkung

VeS Hrn. Berichterstatters der StaatSwirthschaftskommission,
daß jede Landesgegend im Großen Rathe ihren Vertreter besitze,
der ihre Interessen vertheidige, und kommt sodann auf die im
Bau begriffene Langenthal.Huttwyl-Straße zu sprechen, indem
er folgendes gellend macht. Eine Verbesserung der alten Straße
wurde allerdings von der Bevölkerung in der Gegend von
Huttwyl gewünscht, jedoch nicht in dem Sinne, wie das Projekt

nun ausgeführt wird. Das erste Projekt wurde von Herrn
Ingenieur v. Minen, das zweite von Herrn Straßenaufseher
Fankhauser aufgenommen. Man hätte erwarten können, daß
an Stellen, wo neben der alten Straße ganz gut Verbesserungen
um den vierten Theil der gehabten Kosten hätten stallfinden
können, dieser Umstand benützl würde, besonders mit Rücksicht
auf den Vortheil, daß die alte Straße Sonnseitc gelegen ist,
während die neue Straße an schwierigen Stellen Schattfeite
liegt. Der Redner konnte dem bei einem frühern Anlasse
gestellten Antrage VeS Herrn Tscharner, die direkten Abgaben zu
vermindern, nicht beipflichten, obwohl derselbe bemerkt habe.
eS käme ihm vor, die Regierung schwimme in den Finanzen; das
könnte man jedoch höchstens von der Bauvirektion denken, weil
diese vieles auf kostspieligem Fuße ausführen lasse, was mit
geringern Kosten hätte ausgeführt werden können. Ferner muß
berücksichtigt werden, daß die Gebäulichkeiten sich an der alten
Straße befinden, somit eine Verlegung derselben nicht möglich
ist, ohne einen bedeutenden Theil der Bevölkerung von der
Kommunikation abzuschneiden und zwar einen Theil von
Staatsbürgern, der nicht den kleinsten Theil an den Staatshaushalt
beiträgt. Als dritter Grund fällt in Betracht, daß die
Gemeinde Huttwyl rn bedeutende Kosten kommt, weil sie die alte
Straße unterhalten muß. Letztes Jahr wurde eine Summe
von Fr. 3k,8vv ausgegeben; das Büdget setzt Fr. 20,MV aus,
also kam die Baudirektion in den Fall, Schulden zu machen,
wenn fie vorarbeiten läßt, ohne daß der Kredit hiefür auf dem
Büdget erscheint. Der Redner schließt daher mit dem Antrage,
eS sei der Ansatz für die Langenthal-Huttmyl-Straße so zu
reduziren, daß nur so viel bewilligt werde, als zur Vollendung
deS angefangenen Straßenstückes nöthig ist; ferner möchte der
Große Rath eine Kommisston niedersetzen mit dem Auftrage,
die Frage zu untersuchen, ob nicht das ältere Trace
zweckmäßiger sei als das neuere, damit man nicht mehr ausgebe,
als absolut nothwendig ist.
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Der Herr Präsident erinnert die Versammlung, daß
eS sich vorläufig nur um die Bestimmung des GesammtkrcditeS
für Slraßenbauten handelt und daß Anträge über einzelne
Ansätze später gestellt werden können. Dieselbe Bemerkung macht
das Präsidium gegenüber Herrn Bernard, als dieser daS
Wort ergreift, um sich über einzelne Büdgetansätze auszusprechen.
Der Revner fährt hierauf fort, wie folgt:

Bernard stellt den Antrag, die Gesammtsumme zu
erhohen und möchte die Gründe, welche für die Erhöhung sprechen,

anführen. Das Bridget, welches die Baudireknon dem
Regierungsrathe vorgelegt hatte, enthielt eine» viel höhern Ansatz

als der vorliegende Entwurf, allein diese Behörde reduzirie
denselben. Dr Redner unterstützt hter die Bauvirektion. WaS
kann man in der Thar mit einer Summe von Fr. 3VV.V6V
ausführen? Es figurtren wohl gewisse Slraßcnkorrektionen
auf dem Budget; genügt aber diese Summe, um die Bedürfnisse

des Landes zu befriedigen? Der Sprechende glaubt eS

nicht. Es muß bemühend sein, hier Begehren zu wiederholen,
die schon früher vorgebracht worden, und doch ist eS Pflicht.
Die große Landstraße von Basel noch Bern ist von Basel bis
Malleray korrigirt, aber von diesem Orte hinweg bis Sonceboz
findet sich die gefährlichste Strecke vor, die im ganzen Kanton
bestehr. «seit Jahren hoffte man, daß die gefährlichsten Stütze
korrigirt würden, aber bis zur Stunde fand dieß noch nicht
statt.

Der Herr Präsident unterbricht den Redner abermals
mir der oben angeführten Bemerkung.

Bernard erwiedert, er wolle die Gründe aussprechen,
die ihn zur Erhöhung der Gesammtsumme bewegen, und behält
sich vor, später darauf zurückzukommen.

Geißbühler stellt den Antrag, die vom Regierungsrathe

vorgeschlagene Summe von Fr. 3VV.VVV unverändert
stehen zu lassen und dle Berathung der einzelnen Ansätze für
Neubauten inner den Schranken dieser Summe vorzunehmen.

G a n g u illet ist der Ansicht, es handle sich einfach um
die Frage, ob man zum Voraus eine Summe bestimmen wolle,
und wenn ja, wie hoch dieselbe sein solle.

B r u n n er spricht sich entschieden gegen dieses Verfahren
aus. Vor einem Jahre stellte der Herr Finanzbirektor den

nämlichen Antrag, weil man die Vertreter der verschiedenen
Landcstheile hindern wollte, ihr Herz zu leeren und dasjenige
vorzubringen, was sie gegenüber ihren Wählern übernommen
hatten. Dadurch wird der freien Berathung der Faden
abgeschnitten. Ist einmal eine Gesammtsumme festgesetzt, so kann
man nichts mehr daran ändern und wäre eS um so schwieriger,
einzelne Ansätze zu erhöhen, da eS nur auf Kosten anderer
geschehen könnte. Man soll jedem Repräsentanten des Volkes
das Recht lassen, frei seine Ansicht zu äußern. Der Redner
möchte sich dieses Recht nicht verschroten lassen und schließt mit
dem Antrage, daß man die freie Diskussion gewähren lasse, wie
letztes Jahr.

Der Herr Berichterstatter deS Regierungsrathe S

findet eS unnöthig, daß man sich gegen eine Beschränkung der

freien Berathung verwahre, indem eine solche Beschränkung
weder von der Finanzdircktion noch von der SlaatswirthschaflS-
kommission bezweckt werde. Herr Brunner und andere
Mitglieder haben die volle Freiheit vorzuschlagen, wie hoch die

Gesammtsumme sein soll; nur soll dieselbe zum Voraus bestimmt
werden. Der Redner müßte sich sehr täuschen, wenn nicht
Herr Brunner selbst seiner Zeit als Berichterstatter bei der

Büdgetberathung den nämlichen Antrag gestellt hätte, der heute

gestellt wurde. Seit Jahren wurde dieses Verfahren befolgt
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und befand man sich wohl dabei. Wie übrigens bereits bemerkt

worden, hat die Diskusston nun gegenüber dem gestrigen
Beschlusse und bei der Bereitwilligkeit der Regierung, Anträge zu

bringen, wie die angefangenen Straßenbauten vollendet werden
sollen, keine große Bedeutung mehr und kommt eâ heute nicht
darauf an, ob an einem Orte ein paar tausend Franken mehr
oder weniger bewilligt werden.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftS-
kom mission ersucht den Großen Rath, durch die gehörten
Einwürfe sich nicht verleiten zu lassen. Jeder Abgeordnete
mag sein Herz ausschütten, komme er vom Oberlande oder von
einer andern LanVeSgegend her, aber nur inner gewissen Schranken.

Ist es nicht verständig, zuerst zu bestimmen, wie diese

Schranken gezogen werden sollen? Wenn der Große Rath
einmal den Gesammtkredit festgesetzt hat, betrage dieser nun
Fr. 300,600 oder Fr. 400,000 oder noch mehr, dann kann

jedes Mitglied seine Wünsche vorbringen. Wohin kommt die

Versammlung, wenn man von dem bisher befolgten Verfahren
abweicht? Herr Scheidegger ist einer von den Wenigen, die
eine kleinere Summe verlangen, als VaS Küdgel aussetzt, die

Meisten werden mehr wollen. Der Eine stimmt zum Antrage
des Andern in der Erwartung, dieser werde dann auch zu dem

seinigen stimmen, und so kommt man am Ende zu einer
Summe, für welche eine direkte Steuer von t°/,o pro miilc
nicht mehr genügt, sondern 2—3 pro mille nöthig sind. Der
Redner empfiehlt daher den Antrag auf vorläufige Festsetzung
einer Gesammtsumme.

A b st i ni m u n g.

Für Festsetzung einer Gesammtsumme Gr. Mehrheit.
Dagegen Minderheit.

Der Herr Berichterstatter des R e g i e r u n g s r a t h e S

trägt auf Genehmigung eines Gesammtkredites von Fr. 300,000
für Neubauten an, für welche die Baudirektion ursprünglich
Fr. 600,000 verlangt hatte.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftS-
kom mission stellt Namens derselben den Antrag, die
Totalsumme auf Fr. 280,000 herabzusetzen. Der Zweck dieses
Antrages ist, offen gestanden, nur der, daß der Große Rath nicht
höher gehe a!S bis aus Fr. 300,000, da sich jedes Jahr die
Neigung dazu im Schoße der Versammlung kund gab.

Bernard kommt aus die vorhin gemachte Bemerkung
zurück, daß die große Hauptstraße von Basel nach Bern sehr
dringend der Korrektion bedürfe, unter anderm zwischen Malleray
und Sonceboz. Die Gründe, welche dafür sprechen, liegen auf
der Hand; aile Well kennt diese Verkehrsstraße und weiß, daß
der Abhang von Mallerav sehr gefährlich ist und die Post
dort schon umgeworfen hat. Man wird vielleicht einwenden,
man habe Etsenbahnstudien gemacht, wodurch diese Korrektion
unnütz werde. Aber selbst angenommen, man erstelle einen
Tunnel zu Pierre-PcrtniS. so muß immerhin die Korrektion
der gewöhnlichen Straße vorgenommen werden. Eine andere
Korrektion, welche vor mehrern Jahren von der weitaus großen
Mehrheit des Jura verlangt wurde, ist ebenfalls noch nicht
erstellt; zwar wurden Pläne aufgenommen, die in der Trucke
liegen blieben. Dieses Jahr nun durfte man hoffen, die Herren
Regierungsräthe, welche dem Jura angehören, hätten ein so

lange schon gestelltes Begehren unterstützt; es scheint aber, man
habe dieß aus ökonomischen Gründen nicht gethan. Der Redner
muß daher beantragen, daß die Gesammtsumme für Neubauten

von Fr. 300,000 auf Fr. 400,000 erhöht werde. Setzt man
diese Zahl aus, so wird es möglich sein, den dringengen
Bedürfnissen zu genügen. Eine andere Gegend, wo der Verkehr
ebenfalls schwierig ist, betrifft den Bezirk Münster in der Richtung
gegen die Freiberge. Bellelay und Lajour sind 2 bis 2^/z
Stunden von Saignelegier entfernt; die Bewohner der zwischen
DelSberg und Dachsfelden gelegenen Gegend, welche zwei
Stunden Breite auf sechs Stunden Länge mißt, sind, um diese
Strecke zurückzulegen, genöthigt, einen Umweg von zwei bis
drei Stunden über Undervclier oder Glovelier zu machen,
während eS so leicht wäre, diese zwei Bezirke durch eine Straße
von Bellelay über den Cernil zu verbinden. Dort wäre kein
Tunnel zu erstellen und fände sich alles Material an Ort und
Stelle. Diese zwei Bezirke sind genöthigt, einen Umweg über
die Höhe zu machen. ES ist somit durchaus unerläßlich,
dieselben durch geeignete Verbindungen einander näher zu dringen.
Eine andere ebenfalls dringliche Korrektion wäre diejenige von
Fuct bis zur Brücke von Tramclan. Wenn die Bewohner von
Tramelan und Breuleur sich nach Delsberg begeben wollen,
müssen sie einen Umweg von zwei bis drei Stunden machen;
eö sollte somit eine Verbindungsstraße zwischen Fuet und
Breuleur erstellt werdrn. Diese Korrektionen sind wichtig genug,
um den beantragten Ansatz von Fr. 400,000 zu rechtfertigen.

Brünner spricht wiederholt die Ansicht aus, daß eS schwer
Halle, nunmehr Anträge zu stellen, nachdem die Mehrheit des
Großen RatheS die Gesammtsumme festgesetzt hat, ohne vorher
die Wünsche der verschiedenen LandeSgegenden anzuhören;
gleichwohl möchte er sich einige Bemerkungen über das Bau-
düdget erlauben, selbst auf die Gefahr hin. das Sprichwort auf
sich angewendet zu sehen: tffwcun prêche pour sa paroisse.
Um seine Pflicht als Vertreter seiner Gegend zu erfüllen,
eröffnet der Redner zwei Wünsche. Der erste betrifft die Kirchet-
Straße. Schon im Jahre t846 wurde dieses Sträßchen von
einer Stunde Länge angefangen, dennoch ist eS noch lange nicht
fertig. Nach einer Mittheilung der Baudirektion wären noch
Fr. 49,200 darauf zu verwenden, während im vorliegenden
Büdget dafür nur Fr. 3000 ausgesetzt sind. Fährt man so

fort, so hat man noch einmal sechszehn Jahre, bis der Bau
vollendet ist; dann wären es zweiunddreißig Jahre. Hätte
man nicht lieber gar nichts anweisen sollen als nur Fr. 3000
Der Redner möchte daher den Antrag stelle», diese Fr. 3000
zu streichen. Lieber gar nichts als ein solches Almosen. Kann
man den Ansatz nicht aus wenigstens Fr. 5000 erhöhen, so
streiche man denselben, so gerne die betreffende Gegend
Verdienst hätte. Der zweite Antrag betrifft die Berbindungsstraße
von Brünigen nach Meningen. Bekanntlich wurde infolge der
Eisenbahnbauten die Straße über den Brünig gebaut, wobei
der Kanton Bern auf seinen Antheil am BundeSbeitrage zu
Gunsten deS Kantons Unterwalden verzichtete und die Straße
aus seinem Gebiete auf eigene Kosten ausführte; dieselbe ist
nahezu fertig und fahrbar/Infolge dieses Straßenbaues wurde
für daS Amt OderhaSle der Verkehr, weicher vom Brünig
herkam, beinahe ganz abgeschnitten. Früher kamen °/,o dieses
Verkehrs nach Messingen, nach dem Bau der Brünig-Straße
wandte sich der größte Theil Jnterlaken z». Für das Amt
Oberhaslc machte sich daher das Bedürfniß geltend, eine Straße
von Messingen nach Brünigen zu haben; der Staat sicherte
einen Beitrag zu; schwere Opfer übernahm das Amt Ober-
haSle. Laut Beschluß des Großen Rathes soll der Staat
einen Beitrag von Fr. 60,000 an diesen Straßenbau leisten
und zwar nach Ausweis der ausgeführten Arbeiten. Nun ist
laut geleistetem Ausweis ein Drittheil der Straße erstellt, so daß
von Seite des Staates eine Summe von Fr. 20,000 ausbezahlt
werden sollte. Wag wurde bisher verabfolgt? Ein Betrag
von Fr. 2000. WaS soll nächstes Jahr geschehen?
Wahrscheinlich gar nichts. Aus der verfügbaren Restanz von
Fr. 20,000 wird wahrscheinlich nichts dafür verwendet werden
können, was besonders in Betreff des Unternehmers, eines



nicht vermöglichen ManneS, bedauert werden muß. Borläufig
stimmt der Redner aus den angeführten Gründen zum Antrage
des Herrn Bernard und wünscht für den Fall, daß derselbe

angenommen wird, sehr dringend, daß die Baudirektion dem
betreffenden Unternehmer die ihm gehörende Summe ausbezahle.

Mühlethaler erinnert Herrn Brunner an den gestern
vom Großen Rathe gefaßten Beschluß hinsichtlich der Vollendung
der angefangenen Siraßenbauten, und findet, daß sein Antrag
nicht hieher gehöre, sondern erst behandelt werden könne, wenn
der Gesammtkredit bestimmt sein werde. UebrigenS dürfe man
Angesichts der erhaltenen Zusicherungen ganz beruhigt die nächste
Sitzung gewärtigen.

HauSwirth stimmt zu einer Gesammtsumme von
Fr. 400,000 und zwar aus dem Grunde, weil er auch im Falle
ist, Wünsche zu äußern, denen nicht Rechnung getragen werden
kann, wenn nur eine Summe von Fr. 300,000 bewilligt würde.
Der Redner spricht ebenfalls sein Bedauern darüber aus, daß
durch den soeben gefaßten Beschluß das freie Wort abgeschnitten
worden und bringt hieraus die Thurnen-RiqgiSberg-Straße zur
Sprache. Für diese Straße von 509—800' Länge mit einer
Steigung von 15-18 Prozent beschloß der Große Rath im
Jahre 1859 eine Korrektion; der Devis liegt vor. Für die

Ausführung der Korrektion sprechen mehrere Gründe, vor Allem
der bedeutende Verkehr, welchen die Straße vermittelt, wobei
die Verbindung mit Thun und Schwarzenburg besonders in
Betracht fällt. Ferner besitzt der Staat in dortiger Gegend
über 900 Iucharien Wald, aus welchem das Holz über gefährliche

Stütze hinabgeführt werden muß; im nämlichen Falle find
die umliegenden Gemeinden. Im Winter passiren oft über
hundert Fuhrwerke an einem Tage die Straße, so daß diese

lebensgefährlich wird, wenn ein anderes Fuhrwerk von unten
heraus kommt. Es darf daher nicht auffallen, wenn die dortige
Bevölkerung auf AbHülse dringt. Ein zweiter Grund liegt
darin, daß die Billigkeit erfordert, auch die Bedürfnisse der
Bevölkerung jener Gegenden zu berücksichtigen, die von den
Eisenbahnen nicht berührt werden, sondern nur deren Nachtheile
empfinden. Diese Bevölkerung raisonnirt nämlich so: wenn
auf der einen Seite Millionen ausgegeben werden, von denen
wir gar mchtS haben als das Vergnügen, sie verzinsen zu
helfen und dafür zu steuern, so ist es billig, daß auch unS etwas
zu Theil werde. Der Redner stimmt daher zu einer Gesammr-
summe von Fr. -100,000 und beantragt eventuell, wenn dieselbe

bewilligt wird, die Aufnahme eines Ansatzes von Fr. 10,000
für die Thurnen-RiggiSberg-Straße, womit die dortige Bevölkerung

sich einstweilen begnügen werde, bis bessere Zeiten
kommen.

Scheidegger nimmt seinen vorhin zu früh gestellten
Antrag hier aus und appellirl an diejenigen Mitglieder der
Versammlung, welche die Langenthal-Huttwyl-Straße einmal
passirr, überhaupt Gelegenheit gehabt haben, das neue Tracsi
kennen zu lernen.

v. Känel, Negotiant, macht einige allgemeine Bemerkungen

über die Art und Weise, wie verfahren werden soll. Wenn
die Herren Brunner und HauSwirth sich über Beschränkung
der freien Diskussion beschwerten, so mag Grund dazu vorliegen,
aber was für eine Diskussion, was für einen Markt hätte man,
wenn anders verfahren würde? Man würde vielleicht bis am
nächsten Montag oder Dienstag debattiren und am Ende nur
dazu kommen, daß die Vorschläge der Regierung angenommen
würden, da der Große Rath voraussichtlich kaum eine höhere
Gesammtsumme annehmen würde als die vorgeschlagene,
abgesehen davon, ob man noch Tage lang diskutire oder sogleich
abstimme. Wie die Herren Brunner und HauSwirth für ihre
Landcsgegenden das Wort führten, so wären auch andere
Mitglieder in diesem Falle; dann müßte man die Gesammtsumme

Tagdlatt des Großen Rathes «SSZ.

erhöhen; die Versammlung aber befindet sich in der Stellung:
sie hört die Boten einzelner Mitglieder an, aber sie hört auch
an, was die Baudirektion und die Finanzdirektion vortragen,
und am Ende geht der Redner auf das Urtheil der vorbera-
thenden Behörden, die nach setner Ansicht eine unparteiischere
Stellung einnehmen als die Vertreter der verschiedenen LandeS-
theile, welche deren Wünsche zur Sprache bringen. Auch in
den letzten vier Jahren wurde auf gleiche Weise progredirt und
vergeblich gesprochen. Will man etwas Anderes, so sollte man
das Ganze zurückweisen und den Kredit anders vertheilen, aber
nur am einen Orte auf das Begehren der Großräthe einzelner
Gegenden aus Kosten anderer zu reduziren, wäre unbillig. Der
Redner wünscht daher, daß man, in der Voraussicht der
Erfolglosigkeit abweichender Anträge, sich bemühe, nicht einen
vergeblichen Markt aufzuführen, der so wenig zum Ziele führen
würbe als in den letzten Jahren, indem man vollständig leeres

Stroh dreschen würde.

Bach hätte auch eine ganze Menge Wünsche vorzutragen,
aber eS ging ihm, wie dem Vorredner, deßwegen enthielt er
sich bisher und beschränkt sich auf eine Interpellation an den

Herrn Baudirektor, in der Hoffnung, daß in der nächsten
Sitzung dem Antrage deS Herrn Egger Folge gegeben und
namentlich die Arbeiten ausgeführt werden. bei deren Verzug
jeder Tag Gefahr bringt. Es sind dem Redner Fälle bekannt,
wo hölzerne Nolhbrücken und selbst steinerne Brücken in solchem
Zustande sind, daß sie nicht ohne Gefahr passirr werden können;
deßhalb wünscht er vom Herrn Baudirektor Auskunft darüber
zu erhallen, ob mit den angewiesenen Summen auch diesen

Uebelständen abgeholfen werden könne Wenn dreß aus dem
Gcsammtkredite von Fr. 300,000 geschehen kann, so stimmt
der Redner dazu, sonst stimm« er für eine Summe von
Fr. 400,000.

Kygar erklärt, daß er kein Sträßchen auf dem Herzen
habe, das ihm Anlaß geben könnte, dafür einen Schuß
abzufeuern, bekämpft jedoch den Antrag des Herrn Scheidegger.
So richtig dessen Ansicht ursprünglich war, daß die bei der
Korrektion der Huttwyl-Slraße befolgte Linie nicht die richtige
sei, so befindet diese Angelegenheit sich gegenwärtig doch in
einem Stadium, wo der fragliche Antrag nicht mehr begründet
erscheint Vor etwa anderthalb Jahren lag Plan und Devis
dem Großen Rathe zur Einsicht vor, die Versammlung beschloß
die Ausführung deS Projektes; warum sollte man nun daS
Geld zur Ausführung entziehen? Wenn der Bau unterbrochen
würde, so wäre das bisher ausgegebene Geld verloren. Hat
man A gesagt, so muß man auch B sagen. Eine
Unterbrechung würde auf sehr nachtheilige Weise auf die Gegend
von Gutenburg rückwtrken, wo die Korrektion der Straße fast
noch nothwendiger ist. Wäre früher auf daS Tracé aufmerksam

gemacht worden, so hätte der Redner wahrscheinlich zu
einer Abänderung gestimmt, jetzt möchte dieselbe wahrscheinlich
zu spät sein.

Käser, älter, wünscht Auskunft darüber zu erhalten,
wie dem Uedelstande, der sich hinsichtlich des StaatsbeitrageS
an Gemeinden für Straßen IV. Klasse herausstellt, abgeholfen
werden könnte Im vorliegenden Büdget sind nämlich die
Ansätze für Siraßenbauten in 27 Posten getheilt, dann kommt
eine verfügbare Restanz von Fr. 20,300, welche den Zweck
hat, den Bau von Straßen I V. Klasse zu unterstützen.
Bekanntlich erwuchs dem Staate durch Zustcherung von Beiträgen
an solche Straßen eine große Schuld; dennoch wurde auch für
1863 nur eine geringe Summe dafür aus das Büdget gesetzt.

Nun tritt die Folge ein, daß die Gemeinden genöthigt sind, zu

warten, daß sie genin sind, Geld entlehnen und verzinsen
müssen, so daß eS am Ende keine Unterstützung für sie ist.
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Mühlheim unterstützt den Antrag d«S Regierungsrathes,
indem er der Ansicht ist, derselbe halte gegenüber den Anfor-
derungen der Baudireklion die richtige Mitte. Ferner möchte
de? Rebner einen Irrthum redressiren, der immer bei- Budget.
berathungeN sich geltend zu machen suche. Herr HauSwirth
und andere Mitglieder kamen auf die Unbiüigkeit zu sprechen,
Welche dadurch entstehe, wenn man in einzelnen Landestheilen
Eisenbahnen erstelle, in andern nicht Allerdings sollte eine

richtige Ausgleichung der Interessen der einzelnen Laubcstheile
angestiebt werden, doch darf dabei nicht übersehen werden, dass

das auf die Eisenbahnen verwendete Kapital nicht à konck percku
gebraucht wurde, daß es immerhin eine Rente abwirft, während
die Straßenbauten dem Staate nicht nur nichts eintragen,
sondern noch eine Last auferlegen.

Kla ye unterstützt ebenfalls den Antrag deS Herrn
Bernard und bringt zu diesem Ende einige speziell aus den Amtsbezirk

Münster bezügliche Betrachtungen vor, veranlaßt durch
ein vor mehrern Iahren im Großen Rathe abgegebenes Votum,
als eS sich um die Wiederbesetzung der Stelle eines Ober-
tngenieurS handelte. Herr Karrer stellte zur Unterstützung deS

Antrages, welcher für Verschiebung der Wahl dieses Beamten
eingereicht wurde, die Behauptung auf, daß die großen
Verkehrsstraßen im Jura, im Emmenthal und dem Bielersee
entlang ausgeführt seien, daß nur noch die Erstellung von möglichst

kurzen und zweckmäßigen Verbindungsstraßen zwischen
einigen Ortschaften und den Eisenbahnen übrig bleibe, und daß
diese Arbeiten nicht so dringlich seien, daß sie nicht verschoben
werden könnten. Von dieser Ansicht ausgehend, mußten wir
alsdann begreifen, daß die Straßen von untergeordneter Be-
deulung verschoben werden konnten. Dennoch befindet sich der

Bezirk Münster in einer ausnahmswcisen Lage. Derselbe hat
seine Gießereien, seine Glashütten, deren Erzeugnisse eine leichtere

Ausfuhr erhallen sollten, und dennoch sind dieselben
genöthigt, beträchtliche Umwege zu machen, bevor sie an ihrem
Bestimmnngsorte anlange». Wen» man nur einigermaßen
Einsicht hat in die Schwierigkeiten, welchen dieser Transport
ausgesetzt ist, so muß man doch die Begründtheil dessen, waö
Herr Bernard anführte, anerkennen. Der Redner verlangt
daher, daß die Verideilung der Gesamimsumme von Fr. 4M,Mi).
sofern dieselbe bewilligt wird, aus zweckmäßige Weise stattfinde.

Flück erklärt zum Voraus, keine KirchthumSpolitik treiben
zu wollen, auch beabsichtige er nicht, eine Erhöhung des
Kredites zu beantragen, sondern stimme zum Vorschlage deS Rc-
gieruligsralheS; doch möchte er aus das Votum des Herrn
Müblheim etwas erwiedern. Herr Mühlheim warf den Berg-
gcgende» vor, daß sie die Verhältnisse umichtig beurtheilen,
indem sie nicht in Betracht zögen, daß die aus Eisenbahnen
verwendeten Kapitalien Zins tragen werden Der Redner hofft
eS zum Glücke des Kantons. Hingegen wissen die Bewohner
der Berggegenden, die keine Straßen haben, daß die großen
schönen Straßen in andern Gegenden schon Jahrhunderte lang
keinen Zins getiagen haben. Daher stellen sie sich auf einen

ganz richtigen Standpunft, von Gottes und Rechtes wegen,
wenn sie an den Großen Rath appelliren und verlangen, daß
er nun auch ihren Bedürfnissen Rechnung trage, damit sie auch
der Wohlthaten mttgenießen, weiche andere LandeSgegenden
schon besitzen und ihre Prodà verwerthen können. Es ist
dieß kein unrichtiger Standpunkt, sondern eine absolute Roth
wendigkeit. Hoffen wir Alle, die Eisenbahnen werden zum
Glücke und zur Kräftigung des Kantons beitragen, aber auch
die Bewohner der LandeSgegend, welcher der Sprechende
angehört möchte ihre gehörige Verbindung mit andern
LandeSgegenden haben; deßhalb hofft er-, daß der gestern
beschlossene Antrag, betreffend das Straßenbauwesen, auch andere
Landestheile berücksichtigen werde.

Or. Tièche bemerkt, daß ungeachtet der großen
Täuschung, welche er bei der Büdgelberaihung voriges Jahr
erfahren. dennoch eine Summe von Fr. 5—LiM für die Slraßen-
korreklionen im Amtsbezirk Münster bewilligt worden sei.
Damals iteß der Herr Baudireklor der Hoffnung Raum, daß nach
Verhältniß der Dringlichkeit Slraßenkorrekltonen auch bei Re-
convilier stattfinden würde» mit Rücksicht aus den bort vorhandenen

gefährlichen Stutz. Wte eS scheint, waren die Umstände
stärker als der Wille veS Herrn Bauoirektors, denn der betres-
senoe Kredit wurde aus vte Basel-Straße im Amtsbezirke
Münster bet Courrenolin übertragen Ungeachtet dieses E»l-
schelves Hai der Redner volles Vertrauen tu die Baudirektio»,
die sicher vte nothwendigen Korrektionen ausführen würde, wenn
sie über ein weniger beschränktes Büdgel verfügen könnte. Auf
der Basel Bern-Straße finden sich Strecken, deren Korrektion
mehr oder weniger drtiigttch ist; der Stuy bei Reconvliier
gehört aus bekannten Gründe» zu den dringendsten. Wenn dir
Regierung im nächsten März einen Srraßeneiat vorlegt, wird
der Bezirk Münster auch daraus figunre»; man kann also
bezüglich der weniger dringenden Bauten zuwarten. In der
Rähe von ReconvlUer befinden sich Hochöfen, die der Entwicklung

bedürfen und bauen soUren, m Gewärngung einer
Verlegung dieser Straße; schon voriges Jahr hoffte man bauen
zu können. Wenn nun im Laufes des Jahres 1863 dieser
Straßenbau nicht begonnen wlrd, werden tue Eigenthumer
genöthigt sein, aus der StraßenUnie selbst zu bauen, und bann
wird vie Regierung diese Bauten erpropritren müssen, was dem
Staate hundertmal mehr Kosten zuziehen würde, als wenn er
gegenwärtig das Nöthige ausführen ließe Der Revner ersucht
den Herrn Bauvirekcor, diese Umstände in Erwägung zu ziehen,
und da lhm die von Herrn Bernard vorgeschlagene Gesammt-
summe zu hoch scheint, beantragt er. dieselbe aus Fr. 33U,vi)l)
festzusetzen, weil der Große Rath kaum geneigr sein dürste, auf
Kr. ckM.Mi) einzugehen.

Ganguitlet hält zwar dafür, eine weitläufige
Erörterung des Baubüdgel sei rm Hinblick aus die von der Regierung

zu gewärligenvcn Vorlagen nrcht nothwendig, doch möcht«
er sich einige Worte über den in Berathung liegenden Abschnitt
erlauben. Darüber ist man einverstanden, baß die Zögerung
bei Vollendung der Straßenbaulen nicht zuträglich fei. Ueber-
haupl scheint dle Bautmektton einigermaßen als Stiefkind tm
Regterungsraihe behandelt zu werden, wenlgstens m den letzten
Jahren. Die andern Direktionen vertheilen den Kuchen unier
sich und der Rest, der übrig bleibt, ist der kleinste Theil.
Gestern wurde das Budget ver Erziehungsvirektion um Fr. 175,BW
vermehrt, während das Budget für das Bauwesen nicht größer
ist alS andere Iah». Es wurde bereits daraus hingewiesen,
daß namentlich viele Beiträge deS Staates an Straßen I V. Klasse
nicht ausbezahlt werden können; eS mögen gegen Fr. 3BB.VBB
Zustcherungen dieser Art an Gemeinden vorhanden sein, u. A.
auch gegenüber der Gemernbe Bern crue gewisse Summe, die
aber hier durchaus nicht tu Betracht gezogen werden soll. Es
liegt jedoch etwas nicht Honoriges darin, wenn der Slaat
seine Schulden nicht bezahlt; daher sollte wenigstens der von
Herrn Bernard beantragte Gesammlkredit bewilligt werden. Es
finden sich aus dem Büdgel mehrere Posten ausgezählt, die

nicht das nächste Jahr erst ausgeführt werden, so z. B. die
Brücke bet Kirchberg, welche bereuS übergeben >st und nur noch
ver Bezahlung gewärtigr; ebenso die Brücke bei St Johannsen.
Ferner sollte die Hälfte veS Kredites unter vte Rubrik

„verfügbare Restanz" gesetzt werden, damit der Staat die versallc-
nen Beiträge bezahlen könne. Der Betrag von Fr. IM,MB,
um welchen also der Kredit erhöht werden soll, wäre auS den
Kassareftanzen der vorhergehenden Jahre zu entnehmen.

Kilian, Baudirektor, macht einige allgemeine Bemerkungen,

bevor er auf die einzelnen Voten der Redner eingeht.
Schon wiederholt wurde bet Anlaß der Büdgetberathung gerügt,



daß jeweilen mehr gebaut werde, als die Bügetkredite zulassen,
namenilicb fti dieß hinsichtlich der Straßen-Neubauten der Fall.
ES gibt allerdings gewisse Straßcnbauten, wo man sich streng
an die im Budget bewilligten Summen halten kann, nämlich
die Straßen, auf denen die Arbeiten in Regie betrieben werden,
sofern nicht die Landentschädigungen zu lief eingreifen. Anders
verhält es sich bei Arbeiten» die im Akkord vergeben werden,
und daß eS der allgemeine Wunsch der Staatsbehörden ist,
derartige Arbeiten möglichst im Akkord zu vergeben, wurde im
Großen Rathe schon oft ausgesprochen. Wie geht eS dann?
Man kann einem Unternehmer nicht sagen, er soll dieses Jahr
3—ckvl) Schritte weil bauen, sondern er muß auf eine gewisse
Strecke Bedacht nehmen, sonst wird er gar nicht eintreten. ES
hängt dieß mit den technischen Anlagen des BaueS zusammen,
die Erdbewegungen müssen ausgeglichen werden und so kann
man nicht vorschreiben, welche Strecke der Unternehmer
ausführen soll. Eben so wenig kann dieß bei den Brückcnbauten
geschehen; z. B, bei der Kirchberg- und bet der St. Johann-
senbrücke. Wenn einmal ein solcher Bau hingegeben ist, so

muß der Unternehmer denselben ausführen. Oder kann man
ihm zumuthe», in einem Jahre nttr die Hälfte zu bauen
Unmöglich, so wie eS denn auch i» seinem eigenen Interesse
Ilegt, ein solches Werk in kurzer Zeit zu vollenden, da derselbe
Verlust hätte, wenn er Jahre lang daran arbeiten ließe, und
eS faktisch unmöglich würde, solide Unternehmer mehr zu finden.
Es ,ß somit in der Natur der Sache begründet, daß die
Arbeiten in einer gewissen Zeit ausgeführt werden müssen und
daß man unmöglich der Vollendung derselben willkürlich
Schranken seyen kann, abgesehen davon, wie unangenehm und
schwierig die Stellung der Behörden wird, wenn ein Bau
beschlossen, die Verwaltung mit der Ausführung beauftragt ist,
und dann Reduktionen vorgenommen werden. Auf der andern
Seite ist eS auch begreiflich, daß man sich den Finanzverhält-
nisseu des Staates anschließen muß; nur möchte die Baudirektion
sich vor der Verantwortlichkeit verwahren. Es liegt auf der
Hand, daß durch die Verzögerung der öffentlichen Bauten der
Staat, wie Privaten in Schaden kommen Nun geht der Redner
zur Beantwortung einzelner Boten über und beginnt mit
demjenigen deS Herrn Scheibegger, welcher sich über das Tracé der
Langenthal-Huitwyl-Straßc unzufrieden zeigte. Diese Angelegenheit

welche vor zwei Jahren hier zur Behandlung kam,
wurde vorher auf das Genaueste geprüft und die Baudirektion
schätzte sich glücklich, als sie sah, daß ihre Anträge mit den
Wünschen der betreffenden Gegend durchaus übereinstimmen,
was leider dagegen nicht mit den Wünschen einzelner
Partikularen der Fall war, deren Privatinleressen verletzt wurden.
Das Trace wurde so gezogen, daß eS einem rationellen Plan
entspricht und zugleich die Verbindung mit andern Gegenden
vermittelt ES langte zwar seiner Zeit eine Opposition dagegen
ein, aber sofort kam eine Petition der Bevölkerung der ganzen
Umgegend mit dem Gesuche, daß daS TracS der Baudirektion
als das einzig rationelle und den Bedürfnissen derselben
entsprechende beibehalten werden möchte; dieses wurde dann auch
vom Großen Rathe beschlossen. Namentlich wünschte die
Gemeinde Huttwyl dieses Trace mit Rücksicht ans eine entsprechende

Vergrößerung dieser Ortschaft und auf die in Aussicht
gestellten Bauplätze. Der Redner stützt sich zu Begründung
feiner Behauptung aus die von den bethciligten Gemeinden
eingelangte Vorstellung, welcher die Gemeindebehörden der
betreffenden LandeSgegend förmlich beitraten. Gegenüber dieser
Vorstellung reichten Landeigenthümer, die sich benachtheiligt
sahen, eine andere ein, und wenn der Redner nicht sehr irrt,
befinde, sich auch Herr Scheivegger unter denselben, weßhalb
seine Opposition begreiflich erscheint. Solche Erscheinungen
zeigen sich indessen bet allen derartigen Unternehmungen ; die
Behörde kann ihr Bedauern aussprechen, wenn einzelne Bürger
in ihren Interessen benachtheiligt werden, aber das öffentlich«
Interesse entscheidet gegenüber den Privatinteressen. AuS dem
Gesagten geht hervor, daß der Antrag des Herrn Scheivegger

auf Reduktion des Büdgetansatzeö nicbt gerechtfertigt ist;
vielmehr liegt eS im Interesse der betreffenden Gegend, daß die
Straße gehörig ausgeführt werde, was bis zur Einmündung
der alien Siraße bis nächstes Jahr möglich ist. Was die
Atrchet-Straße betrifft, welche Herr Brunnec berührte, so hätt«
die Baudirektion gerne eine größere Summe dafür ausgesetzt,
aber es war nicht möglich, weil ver Kredit zu sehr reouzirt
wurde. UebctgenS mußten gegenüber den Landeigeiithümern
und dem Unternehmer größere Summen aufgewendet werden
als da, wo keine Verpflichtungen vorhanden waren Feiner
erhält die Ktrchei-Slraße ryre eigentliche Bedeutung erst, wenn
die Grimsel-Straße gebaut wird. Die noch zu erstellende Brücke
wird in nächster Zelt zur Ausführung gelangen, namentlich
wenn der Große Rath in seiner nächsten Sitzuiig ein Anleihen
bewilllgi; m zwel Jahren soll der ganze Bau. mit Inbegriff
der Brücke, vollendet werben Für die Straße von Brüuigcn
nach Metringen Hai der Staat einen sehr erheblichen Beiirag
bewilligt; dieselbe ist im Baue begriffen und wird t» nicht
ferner Zeit zur Vollendung gelangen. Bis dahin langte j.doch
dieses Unternehmen »tcht auf dem Standpunkte an, daß der
Staat schuldig wäre etwas zu zahlen; nichtsdestoweniger liegt
es in der Absicht der Regierung, sür die versprochenen
Beiträge euren Erirakrebir zu verlangen; somit ist alle Hoffnung
vorhanden, daß nächstes Jahr eine bedeutende Summe zur
Verwendung kommen werde. Damit ist auch daS Volum deS

Herrn Käser beantwortet, da auf dem angedeuteten Wege auch
der für die Meichnau-RetsiSwyl-Engelbrechiigcii-Straße
zugesicherte Beitrag nächstes Jahr wird ausbezahlt werden können.
Die Vertreter der verschiedenen Gegenden mögen sich also
beruhigen. Herr Bach wünschte Auskunft über die auf der
Zweistmmen-Saanen-Siraße erforderlichen Bauten zu erhalten.
Diese Bauten werden un Lause veS nächsten Jahres vollendet,
und die bestehenden Nothbrücken blö dahin so unterhalten
werden, daß keine Gefahr vorhanden ist. ES wurden seiner
Zeit aus »refer Straße mehrere größere Brücken ausgeführt,
aber so schlecht, daß nun in kurzer Zeit einige derselben neu
erstellt werben müssen Der einzige Grund der schlechten
Ausführung liegt darin, weil die damalige Perwallung sparen
wollte und kein permanenter Aufseher angestellt war, weil eS

einige lausend Franken mehr gekostet hätte; jetzt kostet eS ein
paarmal hunderttausend Franke» mehr. Der Staat soll also
nicht in dieser Richtung sparen. Was endlich die Festsetzung
des Gesammtkrediteö betrifft, so mag der Große Rath entscheiden,

doch den Wunsch möchte der Restner aussprechen, daß die
Versammlung nicht unter Fr. 3W0l)i1 gehe, welche übrigens
nur als eine Abschlagszahlung an die Summe zu betrachten
sind, um deren Bewilligung zur Vollendung der begonnenen
Straßen eS sich in der nächsten Sitzung handeln wird. Auch
an den einzelnen Ansätzen möge die Versammlung keine

Abänderung vornehme», indem sonst daS ganze Arrangement
gestört würde und die Verwaltung in Verlegenheit käme.

Scheivegger erklärt berichtigend gegenüber dem Votum
deS Herrn Baudirekiors, daß er sich den Vonvuif von
Privatinteressen allfällig gefallen ließe, wenn die erwähnte Petition
von den Gemeinden ausgegangen wäre; da sie jedoch nur von
Gemeindetäthen ausging, so könne ihr diese Bedeutung nicht
zukommen. Der Rebner führt Beispiele an, um zu zeigen,
daß einzelne Gemeindcdeamten allerdings ein Interesse dabei
haben mochten, und weist schließlich den Vorwurf, aus Privat-
interesse gehandelt zu haben, zurück

Der Herr Berichterstatter deö Regier ungsratheS
findet seine Aufgabe durch das Volum deS Herrn BaudireklorS
sehr erleichtert und beginnt mi> der Erwiederung auf die Voten
einzelner Redner. Vorerst wird Herr Brunner, der sich so

Andringlich gegen eine Beschränkung der Redefreiheit erhob,
daran erinnert, daß er selbst bei der Lüvgeibcraihung im Februar
t853 als Berichterstatter deS RegierungSralheS dieselbe Bera-



320

jhungSweise der Rubrik Straßen-Neubauten empfahl, welche

heute von den Berichterstattern vorgeschlagen wurde, ohne darin
eine Beschränkung der Redefreiheit zu erblicken. Die Zelten
ändern eben, ebenso die Meinungen. Was vle klagen des

nämlichen Mitgliedes über die Art, wie der Amtsbezirk Oder-
hasle behanbelt werbe, betrifft, so möchte der Redner es Keinem

verargen, wenn er die Interessen seiner Lanvesgegenv im Großen
Rathe verficht; doch darf eS nicht im Widersprüche mit
bestimmten Thatsachen geschehen. Auf den Einwurf, als seien
die Bewohner von OberhaSle gewohnt, nichts zu bekommen,
ist zu erwiedern, daß die Brünig-Straße, für welche der Staat
über Fr. 300,000 verausgabte, dem Amte OberhaSle doch auch

zu gut kommt. Ebenso verhält es sich mit der Brienzeriee-
Straße, welche im Interesse deS Bezirks OberhaSle zur Brücke

geführt wurde, während die rationellere Linie über Hosstetten

gezogen worden wäre. Bon Seite der Finanzdlrektivn wurde
seiner Zerr erklärt, bis zur Vollendung der Brünig-Siraße könne

der Staat die Zweigiuaße »ach Meiringen nicht unterstützen;
man gedulde sich also einstweilen. Ferner wmvc die Zustche-

rung ertheilt, daß man der Baugesellschaft Vorschüsse leisten

wolle; dieß geschah. An die Kosten der Zwelgstraße selbst

bewilligte der Große Raih zwei Drittheile der Devissuiume,
nämlich Fr. 62,000, statt, wie eS Regel ist, nur einen Vieriherl.
Angesichts solcher Thatsachen sollte sich cm Vertreter des Amiö-
bezirkS OberhaSle nicht beklagen. Es fällt dem Redner
unangenehm, einem Amtsbezirke solche Rechnungen vorzuhalten, aber

wenn man es so piovoztr», so liegt eS in seiner Pflicht als
Stellvertreter der Regierung. Hinsichtlich der Kirchetstraße muß
eS allerdings als Üedelstand betrachtet werden, daß dieselbe

nicht vollendet ist; aber auch in dieser Beziehung trifft der

Vorwurs nicht die Regierung. Herr Brunner war acht Jahre
lang Mitglied derselben, halte somit selbst Gelegenheit, die

Sache zu fördern, er soll also nicht der jetzigen Regierung
deßhalb einen Vorwurf machen. Den Antrag deS Herrn
Scheidegger kann der Redner nicht zugeben, weil daö fragliche
Straßenprojekt seiner Zeit dem Großen Rathe vorlag und von
demselben genehmigt wurde. ES hält immer schwer, die Wünsche
aller bei einem Straßenbau Betheiligten zu befriedigen. Auch
den Antrag deS Herrn Bernard, die Gesammtsumme um
Fr. 100,000 zu erhöhen, bekämpft der Sprechende im Hinblick
auf den gestern über die Siraßenbauten gefaßte» Beschluß und
auf das bereits aus Fr. 250,000 ansteigende Defizit. Schließlich
wird die Angabe des Herrn Ganguillet, als sei das Büdgel
der ErziehungSvireklio» um Fr. 175,000 erhöht worden, de.

richtig«, da sich dieser Redner um nicht weniger als Fr. 105,000
dabei irrte.

Der Herr Berichterstatter der StaalSwirrhschaflö-
kvm mission hat mir Freuden wahrgenommen, daß die sogenannte
Redefreiheit durch den Antrag deS Hrn. Finanzdirektors durchaus
nicht gestört wurde, da sich Stimmen aus allen Landeögegenden
hören ließen und Jeder sein Herz ausschütten konnte. In
einem andern Kantone kam eS in letzter Zeit vor, daß ein
Mitglied der gesetzgebenden Behörde sich über Beschränkung der
Redefreiheit beklagte, worauf man ihm erwiederte, er habe
hundert und vierundsechzig Mal daö Wort ergriffen. Der
Redner fand sich am meisten durch die Behauptung des Herrn
Brunner gestoßen, daß man bereits sechSzehn Jahre an einem
Srräßchen, das nur eine Stunde lang sei, baue; ei» Blick
aus das Tableau aber zeigt, daß bereits eine Summe von
Fr. 173,000 aus die Kirchet - Straße verwendet wurde.
Solche Unternehmen können nicht in einem Jahre ausgeführt
werden, und da nur noch Fr. 39,000 zu verwenden sind, so

möge Herr Brunner und seine Gegend sich beruhigen.
Bezüglich der übrigen Anträge beschränkt der Redner sich auf
diejenigen, welche aus den Kommisstonalantrag Bezug haben.
Während die Herren Tiöche und Bernard eine Erhöhung der
Gesammtsumme vorschlagen, glaubte die StaalSwirthschafts-
kommission sogar, man solle dieselbe reduziren, nur damit man

nicht über Fr. 300,000 komme. Von diesem Standpunkte aus
verzichtet die Kommission auf ihren Antrag, wenn auch hier
nichr auf der Erhöhung des Kredites beharrr wird. ES spricht
aber auch noch ein anderer Grund für Beibehaltung der im
Büdgel vorgeschlagenen Summe: eine Behörde, wie der Große
Rath, kann unmöglich von einem Tage zum andern ihre
Ansicht so wechseln, daß man gestern einen grundsätzlichen
Entscheid faßte, die angefangenen Straßenbaule» mit außerordentlichen

Mitteln vollenden und sich Vorlagen über ein rationelles
Straßennetz vorlegen zu lassen, unb heute wieder ein anderes
Verfahren einschlagen würde. Es ist somit zu erwarten, daß
der Große Rath dabei bleibe; auch dürfen die Herren Tièche
und Bernard beruhigt sein, baß ihre Wünsche nach gründlicher
Prüfung die geeignete Berücksichtigung finden werden.

B r u n ner beruft sich gegenüber dem Votum deS Herrn
FinanzvirektorS auf den speziellen Beschluß des Großen Rathes
über den Bau einer Zweigstraße von Brünigen nach Meiringen,
um darzuthun, daß OberhaSle allerdings aus einen StaatS-
beiirag Anspruch habe. Hinsichtlich der seiner Zeit beantragten
Beraihungsweise erwiedert der Redner, wenn er damals gefehlt,
so berechtige dieß Andere nicht, auf dem gleichen Fehler zu
beharren.

Ganguillet stützt sich in Betreff des Bridget der Er-
ziehungSdirektion auf den Durchschnitt der letzten vier Jahre,
um die Richtigkeil seiner Behauptung zu vertheidigen.

A d st i m m u n g.

Für die Gesammtsumme von Fr. 300,000 Gr. Mehrheit.
„ Erhöhung derselben Minderheil.

Der Antrag deS Herrn H a u S w i rth fällt also dahin.

Es folgt nun die Umfrage über die Vertheilnng der
Gesammtsumme auf die einzelnen Ansätze.

Sowohl der Herr Berichterstatter des Regier ungs-
ralheS als derjenige der Slaa lS nn rthscha ftSko m m is-
sion empfiehlt die im Lüdgetentwurfe vorgeschlagene Verlhei-
lung zur Genehmigung.

Ganguillet wünscht ebenfalls, daß sämmtliche Ansätze
in glodo genehmigt werden.

Girard wünscht vom Herrn Baudirektor einigen
Aufschluß über die St. Jmmerlhal-Straße zu erhalten. Vorerst
theilt der Redner mit, daß diese Straße einem Unternehmer
a l'orlâit übergeben wurde und daß eine der im Lastenheft
aufgestellten Bedingungen dahin geht, der Bau solle im Monat
September oder Oktober vollendet werden. Nun figurirt im
Büdgel nur ein Ansatz von Fr. 13,000 fur die Straße Renan-
Sonvillier, eine Summe, die nicht hinreicht, den
Unternehmer zu bezahlen. Ohne Zweifel kann man später durch
einen Nachkredtl helfen, aber mittels dieses Ansatzes wird eS

nicht möglich sein, die eingegangenen Bedingungen zu erfüllen.
Ueber diese Frage wünscht daher der Redner Auskunft zu
erhalten.

Kilian, Baudirektor, erwiedert dem Vorredner, baß keine
Unterbrechung im Bau der fraglichen Straße eintreten werde.
ES wurden Fr. 13,000 für die Renan-Sonvillier-Slraße aus-

»



gesetzt, gleichzeitig aber auch Fr. 20,000 für die St. Jmmertbal-
S«aße, was im Ganzen Fr. 33,000 ausmacht. Man konnte

vorläufig nicht mehr aussetzen, weil noch eine andere Summe
zur Bezahlung der auf der St. Immerthal-Sttaße ausgeführten

Arbeiten vorhanden ist.

Dr. Tièche empfiehlt dem Herrn Bandirektor, daß er
der besprochenen dringenden Korrektion Rechnung tragen mochte»

wenn ei» Betrag dafür verfügbar bleibe
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A b st i m m u n g.

Für die Vertheilung der Gesammtsumme nach
Antrag deS RegierungSratheS Gr. Mehrheit.

Dagegen Minderheit.

Der Antrag des Herrn Scheidegger fällt nun dahin.

Durchschnitt
5er letzten 4 Jahre

,858-,8kt.
Franken.

Wasserbau-
Ordentlicher Unterhalt:

29.316 » Besoldung der Schleußet,, und Schwellenmeister und des Pegel-BeobachtungS-
personalS Fr. 2,500

32,259 6. Arbeiten des Staats 1 garinn
e. Siaaisbeiträge j "

Fr. 36,500

Dieser Abschnitt wird von beiden Berichterstattern zur Annahme empfohlen und ohne Einsprache genehmigt.

Durchschnitt
t>er letzten 4 Jahre

'858-,8K,.
Fr. >

5) Enlsumpfungen und Eisenbahnen:
2,375 a. Besoldung deS Sekretärs Fr 2,600
3.891 6. Bureau- und Reisekosten „ 3,600

18,120 c. Kosten für Vorarbeiten, in EnlsumpfungSsachen:
Besoldung von 8 Technikern, Gehülfen, Materialanschaffunge» „ 15,000

8 512 <1. Kosten in Eisenbahnsachen:
Studien im Jura Fr. 15,000
Besorgung von Eisenbahnangelegenheiten im Allgemeinen » 1,000

„ 16.000
2,672 Beitrag an die Gürbenkorrektion laut Gesetz vom 1. Dezember 1854 „ 4.000

Auch dieser Abschnitt wird durch das Handmehr genehmigt.

Fr. 41,200

Summe für die Direktion der öffentlichen Bauten, der Entsumpfungen und der Eisenbahnen
Fr. 879,800

Durchschnitt der letzten vier Jahre » 805,675

Togdlatt de« Großen »otheS <»«Z. 82
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Durchschnitt
der letzte» 4 Jahre

,858-t8kl.
Fr.

vin, Kosten der GerichtSverwaltuug.

58,92V
651

6.98 t
943

,9,046

75.065

5.974
40,063

4.795

739
683

,6.50»
3.785

t) Obergericht:
». Besoldung des Präsidenten und der Mitglieder nach dem Gesetz vom 23. März ,860 Fr. 66,000

,8,365

,534

252.707'

6, SitzungSgelder an die Suppléante»

c Kanzlei:
1) Besoldungen des ObergerichiSschreiberS und der Kammerschrciber
2) Besoldung deS OsfizialS mit AmtSkleidungSvergütung
3) Büreaukosten

2) Amtsgerichte:
» Besoldungen der AmtSgerichtSprästdenten und Stellvertreter, nach dem Gesetz

vom 23. März ,860
b. Büreaukosten
c. Entschädigungen der Mitglieder und Suppleamen der Amtsgerichte
el. Besoldungen der AmtSgerichtSschreiber von Prunlrut, Delsberg. Laufen, Freiberge».

Münster und Neuenstadt
e. Mielhzinse für die GerichtSlvkalien zu Biel, Laufen, OberhaSle und Saanen
k. Miethzinse für die Lokalien der AmtSgcrichisschreibereien zu Biel, OberhaSle.

Neuenstadt, Nidau, Saanen. Laupen und Bern

3) Staatsanwaltschaft:
». Besoldungen deS Generalprokurators und der BezirkSprokuratoren
6 Büreau- und ReiseauSlagen

5) Geschwornengerichte:
Tag- und Reisegelder an die Geschwornen, Auslagen der Kriminalkammer, Be-
heizungS» und Beleuchtungskosten
Anschaffung von Mobiliar, Herstellung und Ausstattung der GerichtSlvkalien

t.0«)0

Fr 7,600

„ i,00
,8.200

Fr 67,000

Fr. 26.900

Fr. 77.600

„ 6 000
// 44.000

4.800
,.060

7,0
Fr ,34. ,70

Fr. ,7 300

„ 4 000

Fr. 2l,000
„ ,.000

Summe für die Gerichtsverwaltung

Fr. 2 ,.800

Fr. 22,000

Fr. 274.870

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS auf den Ansatz für Entschädigung der Mitglieder und Sup-
ernpfiehlt diese ganze Abtheilung zur Genehmigung mit Hin- pleanten der Amtsgerichte fällt.
Weisung auf die Erhöhung von Fr 2300. welche dieselbe gegen- «nter 8st VIll werden obne Einsvracke
über dem letzijährtgen Büdgel erleidet und die hauptsächlich ^ ^ nerven ohne MMprache

Durchschnitt
der letzten 4 Jahr«

,8S8 -t8kt.
Franken.

253,250 I.

822,329 ,1.

87,.777 1,1.

,45,222 IV.
753.782 V.

842475 VI.
805.675 V,I.

252.707 VIII
4,746.9,7

Zusammenzug der Ausgaben.

Allgemeine Verwaltungskosten
Direktion des Innern

„ der Justiz und Polizei und deS KirchenwesenS

„ der Finanzen
der Erziehung
deS Militärs

int sump fungen und der Eisen-der öffentlichen Bauten,
bahnen

VI,,. Kosten der GerichtSverwaltung
Summa Ausgaben

Fr. 262.625

864.800

t.,39.829

,46.025

9,8.445

672.643

879.800

„ 271.870

Fr. 5. ,26.037
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Bilanz.
5.046.559 Die Einnahmen mögen betragen bei einer direkten Steuer von «V.» pro mille Fr. 4845,«82
4,748.9t? Die Ausgaben hingegen „ 5,426037

299,642 Muthmaßlicher Ueberschuß der Ausgaben Fr 28(1,855
wobei daâ außerordentliche Budget und die Amortisation des bezüglichen AnleihcnS nicht
inbegnsfen ist.

Außerordentliches Budget pro 1863.

^.Amortisation.
ikaut Beschlüssen VeS Großen RatheS vom ZK. Mai «853, 29. August «855 und 27. Februar «857, soll

zu Amortisation des zum Zwecke außerordentlicher SiaatsauSgaben ausgcnommenen Anleihenö von Fr. «,700.000
von welchem bis Ende «862 zurückdezahlt sein werden „ «.«40.000
und welches daher ssir «863 noch betragen wird F^ 560.000
eine Erlrasteuerquote von vom Tausend, im alten Kanlonsthcile und vom gesetzlichen Verhältniß im Jura
bezogen werden, deren Ertrag von den ordentlichen Einnahmen getrennt in die für das Anleihen besonders
geführte Rechnung gebracht werden soll. Diese Erlrasteuerquote wird pro «863 wie folgt veranschlagt:

s für den alten KantonSlheil:
Die ordentliche Steuer nach dem Maßstabe von t"/^ vom Tausend ist nach Abzug der BezugSkesten
veranschlagt auf netto Fr. 970,690; mithin betragen ^ vom Tausend mehr netto Fr «38,670

l». sür den neuen KansvnStheil:
Die Ertrasteuerquote ist im alten Kanton wie oben veranschlagt auf netto Fr. «38.670; das gesetzliche
Verhältniß für den Jura beläust sich also zu V,, sür auf netto „ 30.815

Summa Fr. «69,485

ö. Voranschlag.

Aus die vorhandenen Einnahmcnüberschüsse von «857—«36«, welche laut Seite 3 des gegenwärtigen
Budgets noch Fr. 232,60«. «9 betragen, werden scr «863 folgende Kredite angewiesen:

«) Vaudircktion:
n. Brünigstraßr Fr. 27,000
6. Gebäulichkeiten im botanischen Garten „ 48.000
c. Armenanstalt in Aarwangen « 25,000

2) Militärvirektion:
s. Anschaffung von «000 Kaputröcken
b. Anschaffung von Gewehren und Umänderung VeS LcderzeugS

Fr. 28.400

„ 82.000

Fr. «00,000

Fr. ««0400
Fr. 240.400

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS
durchgeht die Rubriken VeS außerordentlichen BüdgetS und
empfiehlt dieselben zur Annahme. Ueber die Ansätze bei «itt. L,
Ziff. t » und l, wird bemerkt, daß sie nächstes Jahr nicht mehr im
Budget erscheinen werden und daß auch der bei «itt. e ausgesetzte

Kredit genügen soll. In Betreff der Kaputröcke (Ziff. 2,
«itt a) wird hervorgehoben, daß der Staat steh damn sehr im
Rückstände befinde und daß er bei einem allgemeinen Truppen-
aufgebole m Verlegenheit kommen könnte, wenn nicht alljährlich

Anschaffungen gemacht werden. Vor dem SonderbundS-
kriege mußten 7000 Kaputrücke angeschafft werden, die nicht
gehörig ausfielen und nun nn Abgänge sind. Die vorgeschlagenen

Anschaffungen sind daher unumgänglich nöthig.
Bezüglich der Anschaffung von Gewehren wurde bereits bei dem

Budget der Militäidirekiion Auskunft ertheilt. Bei der Um¬

änderung der Gewehre erwiesen sich nämlich viele als untauglich,

und muß dieses Defizit nun ersetzt werden. Wenn von
der Bundesversammlung nächstens ein neues Kaliber beschlossen

wirb, so wird auch der Kanton Bern die nöthigen Aenderungen
vornehmen müssen. Dazu kommt noch die Umänderung des

LederzeugS, welche theilweise schon ausgeführt ist, zum größern
Theil aber noch aussteht.

Der Herr Berichterstatter der SlaalSwirthschasi S--

kommission beschränkt sich darauf, bezüglich deS letzten
Ansatzes den Wunsch auSzusprechen, daß der RegierungSraih den

Beschluß der Bundesversammlung gewärtigen möchte, bevor
die Anschaffungen oder Umänderungen von Waffen ausgeführt
werden.



324

G anguille! stellt mit Rücksicht darauf, daß die

verfügbaren Kassarestanzen genügen würden, um die noch
ausstehende Schuld des außerordentlichen Büdget zu decken, die

Frage an den Herrn Finanzdirektor, ob eS nicht zweckmäßig
wäre, daS Ganze auf einmal abzuthun, um das außerordentliche

Büdget zu beseitigen.

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS
macht den Redner aufmerksam, daß die verfügbaren Restanzen
cngagirt sind, mit Ausnahme eines Betrages von Fr. 20,000.
Wenn Defizit? entstehen, so werden sie aus den vorhandenen
Einnahmenüberschüsscn gedeckt, ebenso die Nachkredite. Der
Redner beruft sich auf die Borschußrechnung, um zu zeigen,
daß die Einnahmenüberschüsse zwar noch nicht aufgebraucht,
aber für verschiedene Zwecke angewiesen sind. Man kann
dieselben verwenden, aber dann riskiren wir. vor einem Defizit
erschrecken zu müssen, waS gegenwärtig nicht der Fall ist.

DaS außerordentliche Budget wild durch daS Handmehr

genehmigt.

Siebente Sitzung.

Montag den Id. Dezember 1862.

Vormittags um 10 Uhr

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Cariin

Nach dem Namensaufrufe find folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Brandi-Echmid,
Fricdli, Jordi, Käser, jünger; Karrer und Vogel; ohne

Entschluß der Sitzung: i'2^/, Uhr Mittags. schuldigung: die Herren Acbi, Be'guelin, Biedermann, Botteron,
Brugger, Brunner, Bucher, Burger, ChapuiS, Chopard, Ehoulat,
Crelie?, Ecaberr, Egger, Hektor; Engel, Fleury, Flück, Frösard,
Frieden, Frisard, Froidevaur, Frotä, Gioßmann, Guenat, Gygar,
Hennemann, Henzelin, Herren, Jndermühle, Kaiser, Friedrich;
Kaiser, Niklaus; v. Känel, Fürsprecher; Käser, älter; Keller,
Christian; Klayc, König, Küng, Lcmpen, Lenz, Loviat, Michaud,
Moor, Moser, Jakob; Moser, Johann; Ocuvray. Paulet,

Der Redaktor: Perrot, Rebetez, Reichenbach, Renfer, Ritter, Röthlioberger,

^ ^ Gustav; Roihenbühler, Ryz, Salzmann, Scheideggcr, Schlegel,
y r. st a ?» v r n o Schmid, Rudolf; Schmid, Andreas; Schmider, Schmutz,

Benedikt; Siegenthaler, Sigri, Spring, Spycher, Siämpfli.
Johann; Stämpfli, Jakob; Steiner, Jakob; Swoß, S'rett,
Benedikt; Streit, Gottlieb; Thonen, Thormann, Willi, AndieaS;
Witiwer, Wüthrich und Zingg.

DaS Protokoll der letzten Siyung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Herr Moriz v Stürler leistet als wiedergewählter
Ktaatsschreiber den verfassungsmäßigen Eid.
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Tagesordnung.
Projekt-Gesetz

über

die Militär-Steuer.
(Erste Berathung. Siehe Großrathsverhandlungcn, Jahrgang

1859. Seile 559 u. f)
Scherz, Finanzdircktor, als Berichterstatter. Die

Veranlassung zur Vorlage dieieS Gesetzesentwurfs gaben wiederholte

Anträge der Slaatswirthschafl.-kommission, die im Großen
Rathe zu verschiedenen Malen erheblich erklärt wurden. Einer
derselben geht dahin: „Der RegicrungSrath möchte beauftragt
werden zu untersuchen, ob eS nicht möglich wäre, im Einver-
ständniß mir den BundeSgcsegen diese Einnahmsquelle ergiebiger
zu machen. Die StaatSwirthschaftSkommission ist nämlich der
Ansicht, es werden oftmals große Kosten auf Jnstruirung, U»i-
formirung und Equipirung von Leuten verwendet, deren Kör-
pcrkonstitution sie kaum ermöglicht, im aktiven Dienste dem
Vaterland wirksame Dienste zu leisten. Vergleicht man über-
dieß den Ertrag der MilitärdispensationSsteuern in andern
Kantonen mit denen des KantonS Bern, so muß man beinahe
annehmen das bezügliche Gesetz weide nicht allerorts gleich in-
terprelirt. Es lohnt sich aber um so mehr, dieß genauer zu
untersuchen, als möglicher Weise auf diesem Wege nicht nur
eine Vermehrung der Einnahmen durch größern Ertrag der
Militärsteuer, sondern auch eine Reduktion der Ausgaben für
Uniformirung, Bewaffnung und Jnstruirung u. f. w. sich
erzielen ließe." Die Richtigkeit der Roiivirung dieses Antrages
kann wohl nicht in Zweifel gezogen weiden. Der RegierungS-
rath hat denn auch bereits vor mehrern Jahren hier ein Projekt
vorgelegt, in welches der Große Rath eintrat; indessen wurde
dasselbe zur Umarbeitung zurückgewiesen und zwar hauptsächlich
aus dem Grunde, weil eine gewisse Progression der Steuer im
Entwurf enthalten war. Damit wuiden noch andere Gründe
in Verbindung gebracht, indem man u. A. fand, die Personaltare

sei zu hoch. Ferner gab auch die Besorguiß, daß ein
großes Vermögen unveihältnißmäßig stark mitgenommen werden

könnte, weil kein Marimum aufgestellt war, Anlaß zur
Rückweisung. Nach diesen drei Richtungen ist der neue
Entwurf modifizirt! die Persvnaltare wird auf Fr. 5 reduzin, die
Progression fällt weg und auch em Marimum ist aufgenommen.
Im Wesentlichen blieben die Bestimmungen die gleichen, wie
im frühern Gesetze;,an einer Stelle fand eine Abänderung statt,
um der Willkür nicht Thür und Thor zu öffnen. Das
Eintreten wurde vom Großen Rathe beschlossen, und ich kann mich
daher kürzer fassen. Nur erlaube ich mir, in kurzen Sätzen die
Nothwendigkeit einer neuen Vorlage zu begründen, damit die
Militärsteuer in ein billiges Verhältniß zu den Leistungen des
wirklich Dienstthuenden gebracht werde. Nach dem bisherigen
Gesetze über die Miliiärsteuer Halle der Arme während der Zeit
des Auszuges ein Minimum von Fr. 2 jährlich, also während
9 Jahren Fr. 18 zu entrichten; während der Zeit der Reserve
betrug die Steuer für ihn Fr. 1 ; der Bermögliche halte 1 pro
nniUo vom Vermögen oder Fr. 2 vom 100 des reinen
Einkommens zu zahlen, sofern letzteres nicht schon als Vermögen
versteuert wurde. Der Gefammtertrag der Steuer ergibt ein
durchschnittliches Bekreffniß von Fr. 2. 80 per Kopf des
Steuerpflichtigen, ein auffallend unbilliges Verhältniß. Im Jahre
1862 lieferten 20,862 Steuerpflichtige einen Rohertrag von
Fr. 63,730. Bezirksweise gerechnet liefert Viel den höchsten
DurchschniltSertrag mit Fr. 6. 82 per Kopf, dann folgt Neuenstadt

mit Fr. 5. 27, Courtelary mit Fr. 4. 65, Bern mit
Fr. 4. 39; bei andern Bezirken wechselt der DurchschnitlS-
erlrag von Fr. 1. 76 bis Fr. 1. 84. Nun kann man diesem
Ertrage zunächst entgegenstellen, was 2456 Rekruten jährlich

Tagdlatt des Großen Rathes <8S2.

daar auslegen müssen. Die Soldaten der verschiedenen
Waffengattungen haben bei ihrem Eintritt in den Militärdienst für
AuSrüstungSgcgenstände, deren Anschaffung auf eigene Rechnung

ihnen obliegt, folgende Auslagen: die SappeurS Fr. 56.22;
die Pontonniers gleich wie die SappeurS; die Artilleristen
Fr. 54 22 (die Parkartilleristen 70 Rp. mehr); die
Trainsoldaten Fr. 87. 85; die Dragoner Fr. 126 11 (die Gulden
45 Rp. mehr); die Scharfschützen Fr. 114. 97; die Infanteristen

Fr. 41. 72. Ueberdieß haben die Soldaten der zweiten
Jägerkompagnien und die Füsiliere für Zubehörden zum Gewehr
70 Rp. und diejenigen der ersten Jägerkompagnien Fr. 3 zu
bezahlen. Die AuSrüstungSkosten lassen sich in folgende Uebersicht

zusammenstellen:
SappeurS u. Pontonniers 60 Mann à Fr. 57. 50 — Fr. 3,450
Zlrtillerie 110 „ „ „ 55. 50 — „ 6,105
Train 90 „ „ „ 89. 10 ^ „ 8.019
Dragoner u. Guiden 96 „ „ „ 127. 40 — „ 12,230
Scharfschützen 100 „ „„ 116. 3011,630
Infanterie ^2000 „ „ „ 43.70 - „87,400

Total 2456 Mann Fr. 128.834
dazu 350 Jäger à 3 Fr 1,050

Gesammibuarauslage für AusrüstungSgegenstände Fr. 129,884
während die Miliiärsteuer von 20,862 Steuerpflichtigen nur
einen Rohertrag von Fr. 63,730 abwarf. DaS gilt vom
gemeinen Manne. Die Offiziere kommen mit ihren Ausgaben
weit höher. Die Auslagen eines Offiziers betragen bei seinem
Dienstantritt ohne Eaban Fr. 350, diejenigen des Stabsoffiziers,
das Pferd nicht gerechnet, Fr. 400. Gegenüber diesen Leistungen

kam also bisher der Miiitärtarpflichtige mit Fr. 28 für die

ganze Zeit des militärpflichtigen Alters davon, abgesehen davon,
daß die im Militärdienste stehende Mannschaft fortwährend
Ergänzungen nöthig hat. Dazu kommt der wirkliche Militärdienst.

Vorausgesetzt, daß nicht außerordentliche Umstände
eintreten, Hai der Jnfanterierekrul im Minimum 100 Tage Dienst;
wird er Korporal, 160 Tage, als Wachtmeister 181 Tage; der
Hubalternoffizier Hal wenigstens 280 Tage, der Stabsoffizier
329 Tage. Bei den Spezialwaffen ist vaS Verhältniß »och
viel ungünstiger. Der Artillerierekrut hat 155 Tage Dienst,
der Kavallerierekrut 11t Tage, der Scharfschütze 159 Tage;
ein Korporal und ein Gefreiter m der Artillerie 204 Tage;
bei den Scharfschützen 187 Tage, bei der Kavallerie 111 Tage;
die Offiziere haben bei der Artillerie 330 Tage, bei der
Kavallerie 130 Tage, bei den Scharfschützen 215 Tage Dienst,
alles im Minimum gerechnet. DaS ist ein Zeitverlust, der noch
bedeutend höher angeschlagen werden muß, wenn eS Feldzüge
gibt. Dazu kommt, daß mancher Militär seine Gesundheit oder
das Leben einbüßt. Daß nun der Steuerpflichtige nach diesen

Richtungen nicht vollen Ersatz bieten kann, begreift man; aber

man kann die Steuer wenigstens in ein billigeres Verhältniß
zum wirklichen Dienste bringen; es ist dieß eine Forderung der

Gerechtigkeit. Durchgehen wir die Gesetzgebung anderer Kantone,

so ergibt es sich, daß die Militärsteuer dorr viel höher
ist. Der Kanton Thurgau bezieht im Verhältniß zu der

Bevölkerung eine dreimal höhere Steuer als Bern, der Kanton
Baselland eine sechsmal höhere, Baselstadt anderthalbmai so

viel, Luzern zweimal so viel, Aargau fünfthalbmal so viel.
Wenn man weiß, daß der Kanlon Aargau Fr. 90,000 auf der

Miliiärsteuer einnimmt bei einer Minimallare von Fr. 2, so

ist dieß wirklich ein Verhältniß, das auf die Eristenz von Uebel-
ständeu hinweist. In Zürich betrug die Minimaltare früher
Fr. 5. 80, in letzter Zet! wurde sie auf Fr. 8 erhöht, während
der Regierungsrath dem Großen Rathe nur eine Personallare
von Fr. 5 vorschlägt. Diese Minimaltare wird nur vom 20.
bis zum 39. AlterSjahre bezogen, von da hinweg bis nach

zurückgelegrem 44. AtterSjahre bezahlt der Steuerpflichtige die

Hälfte; «n Zürich zahlt derselbe im landwehrpflichtigen Alter
noch Fr. 4. Auch in Bezug aus das Vermögen sind die

Ansätze sehr billig- Vorläufig will ich jedoch auf diesen Punkt
83
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nicht einläßlicher eintreten. M war mir haiiptfächlich daran
gelegen, zu zeigen, welches M'ßvethältniß zwischen dem wirklich
Dienstihuenben und dem Tarpflichiigen besteht. Da das Ein«
treten im Allgemeinen beschlossen ist, so stelle ich den Antrag,
der Große Rail) möchte nun sofort cinlreten und den vorliegenden

Entwurf arnkelwcise behandeln.

Hebler. Es ist nur eine Foimsrage, die ich anregen
möchte. Der Herr Berichterstatter gebt von der Ansicht auS,
eö handle sich nickt mehr um die EiiitretcuSsrage. Ich für
mich halte vie Erlaßung eines neuen Gesetz, ö für nöthig,
glaube aber nlcht, daß wir das Eintreten umgehen können.

Der frühere Große Rath hat daS Etiiireten beschlossen, aber
dieser Beschluß ist für den neuen Großen Rath nicht bindend.

Daher ist eS nöthig, daß das Eintreten beschlossen werde. Ich
stimme dazu und zu der aittkelweisen Berathung.

Girard. DaS unS heule vorliegende Gesetz hat für die
Staaiefiuanzen eine große Bedeutung; deßhalb haue ich auch
zu dessen Studium mehr Zeu gewünscht; indeß habe ich mich
damit doch insofern vertraut gemacht, um an der Berathung
Theil »ihmkn zu können. In einer frühern Berathung habe
ich prinzipiell den Bestimmungen über Ausdehnung dieser
Einnahmequelle beigestimmt; ich kann mich daher mir allen den
im schriftlichen und mündlichen Rapporte von Seite der
Regierung aufgezählten Argumenten einverstanden erklären. Indeß
findet sich in diesem Gesetze etwas, das ich mit meinen Wünschen

nicht im Etuklange befindlich betrachte. Vorerst werde
ich einen Punkt anführen, welcher, so unbedeutend er an sich

ist, doch nicht in einem Gesetze fehlen sollte, welches dem FiskuS
Fr. 5!>Wl1 mehr einzutragen bestimmt ist, und ich möchte
fragen, ob eS nicht schicklich wäre, die Gründe anzugeben, welche
tue Behörde veranlassen konnten, dieses Gesetz auszuarbeiten,
das heißt, um ein beträchtliches Kapital zu Gunsten der Staatskasse

zu gründen. Eine andere Bemerkung von Belang für
dle Anwendung dieses Gesetzes bestehr darin, daß dasselbe in
Kapitel abgetheilt sei» sollte, so daß dir nöthigen Nachschla-
gungen leicht wären, um sofort daS aus die Tare selbst
Bezügliche, deren Erhebung, Befreiungen u. s. w. zu finden. Auf
diese Weise würde die Aufgabe der TarationSkommlssionen
erleichtert und das Gesetz weit klarer sei». Meine Kollegen
werden, wie ich, bemerkt haben, daß es bei der jetzigen Ein-
theilnng schwierig ist, diele oder jene 'Bestimmung, die man
wünscht, darin zu finden, wo man sick RaihS erholen möchte.
Ich komme zu einem noch wichtigern Punkte, nämlich zu dem
für die Tare vorgeschlagenen ErhebungSsysteme Man schlägt
eure pmöitliche Tare von Fr. 5 vor für jedes Individuum,
das mililätpfltchtig ist und nicht Dienst thut. Man schlägt
ferner eine plvponionelle Tare vor im Verhältniß zum
Vermögen, zum Erwerb, zum Einkommen, wobei ein Marimum
von Fr. 5W bestimmt ist. Ich beschränke mich daraus, dieses
Piuiztp vom verfassungsmäßigen Standpunkte aus zu bekämpfen,

denn dieser Ausatz ist nicht dem Geiste der Gleichheit
enliprechend, der in allen Gesetzen herischen soll Nickt daS
Marunum der Tare ist eS, das ich bekämpfe, denn derjenige,
der sie zahlen wird, ist reich, hat Vermögen. Ich behaupte
aber, derjenige, welcher unter dem Marimum bezahlen wird,
zahlt mehr, als er nach seinem Vermögen bezahlen sollte. Um
nun diesem Uebelstanoc zu begegnen, welcher Anlaß zu ernst-
klchen Reklamationen geben könnte, sollte man hier ein bereits
in andern Kantonen der Schweiz in Plans ausgeführtes
Prinzip aufnehme», man sollte nämlich eine Stufenleiter der
Tare ausstellen. So würde man vom Minimum von Fr. 5
ausgehend bis zu Fr. 5M1 für den Auszug steigen, und alle
der Tare nnierworfenen Bürger im Verhältniß zu ihrem
Vermögen klasßfizircn. Ans diese Weife würde jeder seinen Hülfsmitteln

gemäß beitragen, und daS GleickheiiSptinzip. das allen
Gesetzen àrgcordntl -ist. würde nicht angetastet. Ein anderer
Grundsatz im Gesetze läßt nur zwei Klassen von Steuerpflich¬

tigen zu. Hierin liegt etwas, das ebenfalls nicht ganz derê
Billigkeit gemäß ist, denn sebald eine Etiilheilung in Auszug,
Reserve und Landwehr -zulässig ist, soll man sie auch ausrecht
erhallen. In der That bat man im AuSzuge am meisten Dienst
zu leisten, Kurse von sechs Wochen bis drei Monaten; man
sollte bann in der Reserve daS Aequivalent bezahlen. Man
muß also dem Zeitunterschied der Instruktion Rechnung tragen.
WaS die Landwehr betrifft, so besteht sie, und es ist hierüber
nichts zu sagen. Wollte man in meine Ansichten eintreten, so

hätte man hiebet eben so viele Detailpunlte zu prüfen. Es ist
vielleicht noch elne Einzelheit, der man hier Rechnung tragen
sollte; man weiß, daß die eidgenössische Bundesgeseygebung die

Regel macht, und für jeden in der Kavallerie dienenden Bürger
die Zeit der Dienstjahre auf die Hälfte herabgesetzt ist. Vielleicht

sollte man hier alSdami diesem Umstände Rechnung tragen

mit Rücksicht auf die beträchtlichen Kosten der Dragoner.
Dadurch, daß der GesetzeSvorschlag hierüber schweig!, würden
die TarationSkommissionen selbst über die GesetzeSamvendung
in Verlegenheit sein. Das Projekt scheint mir übrigens -dem
neuesten der Art, welches im Großen Raihe des KanlonS
Zürich berathen wurde, abkopirt worden zu sein. Ich mache

darum dem Verfasser des votliegenden Gesetzesvorschlags durchaus

keinen Voiwruf, glaube aber, eS wäre zweckmäßig, darin
noch anszunehmen, daß ein Theil der beträchtlichen Einnahme,
welche die Milnärtare liefern wirb, für die Bildung eines
Invaliden- und WittwensonbS von im Dlenste für das Vaterland
gebliebenen Büigeln verwendet werden soll Ich glaube
behaupten zu dürfen, daß dieß der beste Paß für daS Gesetz,
seine Einführung und Anwendung im Volke sein wird, denn
in einer Familie, wo zwei Brüder die Waffen tragen, wird eS

crmnlhigenv wirken, wenn man sieht, daß ein Theil des
bezahlten Geldes theils für die Wittwe, theils für den Bruder

bestimmt ist, wenn er im Dienste d.S Vaterlandes
umkommen oder veltlünimelt werden sollte. Ich glaube zudem, eS

gezieme sich auSznsprechen, daß die von dieser Tare erhobenen
Einkünfte in einem gewissen Maße für miluärische Zwecke
verwendet werden. Da gegenwärtig die Frage über Ausdehnung
oder Umgestaltung der Mittelschulen in Behandlung liegt, so

ist eS wahischeinlîch, daß man im Programm die Kndcltcn-
korps ausdehnen wird; wenn man nun dieses Institut gedeihen
lassen will, so bedarf eS finanzieller Mittel; in diesem Falle
sollte man ans der Miliiäikasse schöpfen können. ES würben
aber die Kommissionen, welche sich zur Leitung der Kadellen-
Jnslilllte bilden, sick in ihrer Tbäligkeit sehr gehemmt finden,
wenn sie vom Staate keine Hülfsmittel erhalten könnten, denn
ohne seine finanzielle Unterstützung wird es schwer fallen, diesem

Projekte Folge zu geben. Ich muß hier noch bezeichnen, waS
ich als eine Lücke zum A'Nkel i betrachte. Mir scheint, baß
die außer dem Kantone wohnenden Kernerbürger, die Grundstücke

im Kanton besitzen, auch zur Bezahlung der Tare
angehalten werbe» sollten, denn unsere Militär-Institutionen haben
den Zweck, das Eigenthum ebenso wohl z» schützen, wie die

Personen. Nachdem ich diese Bemerkungen gemacht, scheint
es imr, der Gesetzesrntwuif, welchen ich übrigens nicht
bekämpfe, konnte gewisse Adänderunge» erhalten, die während der
Berathung schwielig einzuführen wären. Indem ich daher dir
EiheblichkeiiSeikläruiig zugebe, schließe ich dahin, daß der
Entwurf an eine Spezialkommission zurückgewiesen werde, welch«
aus der Mitte des Großen Rathes gewählt werden soll.

Herr Berichterstatter. Herr Hebler warf zunächst
das formelle Bedenken n»f, ob nickt ein neuer Beschluß über
daS Eintreten zu fassen sei, weil seit der frühern Berathung
eine Jnlegialerneuerung des Großen Rathes stattgefunden hat.
Ich glaube, daS sei nicht der Fall. Der Große Rath besteht
ais moralischer Körper fort, abgesehen von den einzelnen
Persönlichkeiten, aus welchen die Behörde zusammengesetzt ist.

.Man könnte allerdings in der Form aus.den frühern Beschluß
-zurückkommen, baß man benfetben aufheben würde; aber der



Beschluß ist nuy einmal bq. Herr Girard machte mehrere
Aussetzungen am Entwürfe, die größtentheils bei einzelnen
Paragraphen berücksichtigt werden können. Eine Behauptung
dieses Redners weise ich zurück. Er sagt, der vorliegende
Entwurf sei dem zürcherischen Gesetze über die Wililärsteuer
nachgebildet. DaS ist eine merkwürdige Behauptung. Sie wissen,
daß der Entwurf lm Jahre 1859 dem Großen Rathe ausgetheilt
wurde; nur die §8 5 und 6 wurden unterdessen neu umgearbeitet;

der 8 i> allein ist dem zürcherischen Gesetze nachgebildet.
ES wäre sehr zu wünschen, daß man vie Sache näher prüfen
würde, bevor man solche Behauptungen im Großen Rathe
hinwirft. Herr Girard wünscht auch eine Motivirung des

Entwurfs. Die Gründe, auf welchen derselbe beruht, sind

Ihnen bekannt. ES handelt sich namentlich darum, einerseits
das richtige Verhältniß zwischen dem Dienstthuenden und dem
Steuerpflichtigen herzustellen, andererseits das fiskalische Interesse
zu wahren W«S die Eimheilung des Gesetzes betrifft, auf
die Herr Girard auch zu sprechen kam, so kaun man dasselbe
allerdings in Kapitel und Abschnitte eintheilen, aber bei diesem
kurzen Entwürfe ist es nicht nöthig Herr Girard behauptet,
das Maximum sei nicht richtig; ich halte dasselbe fest. Es
handelt sich hier nicht um eine direkte Steuer. Unter Umständen

wird mancher Vermöglichc, der Dienst thun muß, mehr als
Kr. 500 verwenden müssen, z. B ein Kavallerieosfizier, der
schöne Pferde halten will, oder ein Generalstabsoffiuer. Herr
Girard wünscht ferner eine Klassifikation. Dieser Punkt wurde
gründlich untersucht, man ging jedoch davon ab Um eine

richtige Klassifikation der Steuerpflichtigen zu erhalten, müßte
man daS Vermögen derselben untersuchen, und dann hätte man
keinen Grund, dieselben anders zu tariren als nach Maßgabe
ihres Vermögens. Die übrigen Punkte können bei den
einschlagenden Paragraphen erörtert werden Es ist richtig, daß
die Dienstzeit im rcservepflichtigen Alter nicht mehr so lange
dauert; dagegen wird im Alter des Auszuges der Ersatz nicht
»ollständig geleistet. Ich beschränke mich vorläufig auf diese

Bemerkungen und halte meinen Antrag fest,

A b st i m m u n g.

Mr den Antrag deS Herrn Hebler 29 Stimmen.
Dagegen 8t „
Für sofortiges Eintreten Mehrheil.

„ den Antrag des Herrn Girard Minderheit.
„ auikeiweise Berathung Handmehr.

8 1.

Der Militärstcuer unterliegen vom angetretenen 20. bis
MM zurückgelegten ä-t. AlterSjahr folgende Personen, sofern sic
nicht auf irgend eine Weise der schweizerischen Armee zugetheilt
sind:

a. die KantonSbürger, wenn sie nicht außerhalb des Kantons
niedergelassen sind;

b. die im Kantone niedergelassenen Schweizerbürger auS
andern Kantonen;

c. die länger als ein Jahr im Kantone niedergelassenen Nicht-
schweizer, sofern sie nicht durch bestehende Verträge des
Kantons Bern mit dem betreffenden Staate von dieser
Pflicht befreit sind.
Der nämlichen Steuer unterliegen ferner vorübergehend

-folgende Militärs:
». die vom aktiven Militärdienste wegen Urlaub, Krankheit K.

länger als ein Jahr Dispensirten;
h. die außer Aktivität Versetzten und die Uneingetheiltefl.

Herr L er i ch t.r r st a t r e r. Unsere Militärverfassung
hat Heu Grundsatz aufgestellt,paß jeder im Staatsgebiete'wohnende

Schweizer vom angetretenen neunzehnten Auersjahre an
„nach semen Kräften" zum Militärdienste verrflichler sei. Dieser
Pflicht wird Genüge geleistet durch peisönliche Dieiistletstungen
oder durch Bezahlung einer Miiilärsteuer. Wenn nun jeder
Schweizer m, Gebiete deö Kanions wehlpflichijg ist, so versteht
es sich von selbst, daß bei denjenigen, welche der Wehrpflicht
durch Bezahlung einer Steuer Genüge leisten wollen, auch daS
Veimögen Berücksichtigung finden soll.' Die Wehrpflicht beginnt
mu dem angetretenen 20. AtlerSjahre. Im bisherigen Gesetze
war bestimmt, baß die Sleuerpsticht mit dem 2 t. AlterSjáre
beginne, aber ich kann das nicht begreisen, da die Wehrpflicht
mit dem 20. Jahre beginnt. Nach dem bisherigen à setze
wurde die Miiilärsteuer btS zum 39 Altersjabre bezogen, nach
dem vorliegenden Entwürfe soll sie bis zum zurückgelegten H.
Aliersjahre bezogen werden. Bisher betrachtete sich Einer, der
die Reserve h.nte. sich Halle, als ziemlich dienstfrei. da bis IN
die letzten Jahre die Landwehr uichl versammelt wurde. Nun
aber hält der eundeSraih streng darauf, daß auiâhîlich eine
Versammlung der Landwehr aus 1-2 Tage stattfinde, und da
nun der im Landwehralier stehende Mann wirklich Dienst thun
muß, so ist es auch billig, daß der davon befreite die Steuer
bezahle Die litt, a des 8 t bestimmt, baß alle KantonSbülger,
wenn sie nicht außerhalb des Kantons niedergelassen sind und
nicht Militärdienst lelsten, der Mllnärtare unterworfen flien.
Dann folgen die uu Kautone niedergelassenen Schnuizeibürger
auS andern Kantonen. Nach dem bisherigen Gesetze war jeder
tm Gebiete des KaiuvnS wohnende Schweizerbürger, der nach
dermschen Miülärgesttzen mtlitärpflichüg wäre, aber nicht
.persönlich im Militärdienst stand, steuerpflichtig.abgesehen davon,
ob der Betreffende niedergelassen oder bloß Auseulhalter war.
Diese Bestimmung gab zu Reklamationen Anlaß und der Buu-
dcöraii) vertangl vre Abänderung des beruischeu Gesetzes, woiags
der Grope R««h tm Jahre 1858 eine dem 8 1 dieses Entwurfs
entsprechende Bestimmung uufftellle und beschloß, daß alle im
Kantone niedergelassenen Schweizerbürger aus andern Kamonen
steuerpflichtig seien. Man zahil also da seine Steuer, wo man
niegergeiassen ist und ein Gewerbe ausübt. Der im Kanton
Neueubürg rneveigelassene Berner zahlt bork die Mlitäistcuep,
der im Kauion Bern niedergelassene Neueuburger leistet hier
semer Pflicht Genüge; umgeiehrt zahlt der Berner, welcher im
Kanton NeuenVurg Aufenthalter ist, hie? seine Steuer. Diese
Besttmmung rechtfertigt sich durch die schweizerische Miliiär-
orgamsauvn, weiche eine ähnliche Vorschrift einbält. Nach
litt, c slnd auch ble länger als ein Jahr im Kainone
niedergelassenen Nichlschwelzer, sosern sie mchi durch best.heude
Verträge von der Sleuerpsticht befreit sind, der Miluäistener unier-
,worsen. Dieser Grundsatz wurde auch früher angewendel und
ist ganz raitonel. Mit wehrcrn Slawen wurden Verträge
abgeschlossen, nach welchen die Angehörigen derselben vom
MiliälMenste befreit sind. Sind die Schweizer in dem betreffenden

Staate ver Miliiärsteuer nicht unterworfen, so sind auch
die Angehörigen desselben bei uns davon befreit. Der 8 .1

erhalt gegenüber dem bisherigen Gesetze eine Aaàhiunig durch
.seine Schlußbestimmung, nach welcher auch die vom aktiven
Militärdienste wegen Urlaub, Kraulheit u. s. w., länger alS
ein Jahr DiSpcnsirten, so wie die außer Aktivität Verletztest
und die Uneingeihetltm der Steuer unterworfen sind. Darin
bestand bis dahin eine große Unbilltgkcit. ES machte z. B.
Einer die Garnison mit, dann ging er längere Zeit in die

.Fremde und leistete keinem Aufgebote Folge; eö ist aber nicht
billig, daß der Betreffende ohne Bezahlung einer Steuer daraus
komme. Ich cyipfehle Ihnen den 8 l zur Genehmigung.

He bler. Ich erlaube mir über diesen Paragraphen einige
..Bemerkungen; die erste b.t,ifft die Schlußbestiiumung desselben,

.wonach auch pie po.,n..asltvc» PilliMvieuste länger pls ein

Jahr Dispensirten und die außer AltMchk VelWen., so »pie
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die Uneingelheilten der Steuer unterworfen sein sollen. Vor
Allem bemerke ich, daß ein Jahr Dispensation zu kurz ist. und
stelle den Antrag, dafür zwei Jahre zu seyen. Abgesehen

davon, daß wir es hier mit Militärs zu thun haben, die bereits

in den Dienst eingetreten und eingetheilt sind, die bereits
bedeutende Kosten, sei es als Soldaten, sei eS als Oifiziere,
hatten, glaube ich, eS spreche noch ein Grund für meinen Antrag.
ES gibt militärische Abtheilungen, die längere Zeit gar keinen

Dienst haben. Bei der Infanterie finden die WiederholungS-
kurse nur alle zwei Jahre statt. Nun fände ich eS unbillig,
wenn ein Infanterist, der ein Jahr dispenstrt ist, dann die

Tare bezahlen müßte. Daher möchte ich diese Frist auf zwei
Jahre ausdehnen. Ferner wünsche ich, das Militärs nicht
schlimmer gestellt werden als NichimilitärS. Nun sind nach

litt, a (lin Ansang des Artikels) Kaiitonödürger von der
Militärsteuer dispenstrt, sofern sie außerhalb des Kantons
niedergelassen sind; bezüglich der Militärs, die schon verschiedene

Lasten zu tragen hatten, wud kein Unrerschieb gemacht, auch

wenn sie im Auslande niedergelassen wären. Ich wünsche

deßhalb, daß die Militärs in diesem Artikel gleichgestellt werden,
wie Richrmliitärs. ES wäre daher die Schlußbestunmung litt,
a also zu fassen: „Diejenigen vom aktiven Militärdienste wegen
Urlaub, sofern sie sich nicht während der Dauer ihres Urlaubes
außerhalb DeS KanionS niedergelassen haben, länger als zwei
Jahre Dispensirtcn." WaS die Kranken betrifft, so stelle ich

förmlich den Antrag, dieselben fallen zu lassen, da eS mir nicht
billig erscheint, dieselben zu besteuern- Sie haben die Kosten
ihres Equipements bereits getragen und wahrscheinlich schon

Dienst gethan; man soll sie daher mit Rücksicht auf das Unglück
ihrer Krankheit schonen. Ich habe die Ueberzeugung, daß eS

viele sehr schwer treffen würde, wenn sie noch rarirt werden
solllen. Schließlich erlaube ich mir nur noch eine Aeußerung
über litt, c, nicht deßhalb, weil ich derselben nicht beistimme,
sondern weil ich weiß, daß sie einen Angriff zu gewärtigen hat.
Nach litt, c sind die länger als ein Jahr im Kantone
niedergelassenen Njchischweizer ebenfalls steuerpflichtig, sofern sie nicht
durch bestehende Verträge davon befreit sind. Ich weiß, daß
die Anwesenheit von Fremden für unser Land von Vortheil ist
bis auf ein gewisses Maß. ES ist gar keine Frage, daß eS

wünschenSwcrth ist, daß die Pensionöhäuser zu Jnterlaken und
andcrwärlö sich nach und nach auch im Winter mit Fremden
anfüllen. Es dürste sich hier die Besorgniß kund geben, daß
Fremde hin und wieder verhindert würden, längere Zeit im
Lande zu bleiben, wenn wir diesen Artikel aufnehmen;
dessenungeachtet stimme ich dazu. Aus der andern Seite gibt eS

auch Leute, die in unserm Lande durch Arbeit ihr Brod zu
verdienen suchen, was an sich sehr achtungSwerth ist, wodurch
aber unsern eigenen Leuten Konkurrenz gemacht wird; das ist
der gefährliche Punkt, weil unsere Leute durch den Militärdienst
auS ihren Enverdsverhältnisscn herausgerissen werden. Gar
Mancher möchte bei einem Mitbürger eine Bestellung machen,
der Betreffende ist aber im Militärdienst. Aehnlich verhält eS

sich mit der Anstellung von Gesellen, indem ein Meister eS

vielleicht vorzieht, einen Fremden anzustellen, weil der Berner,
den er habe» könnte, noch militärpflichtig ist. Einzig durch das
Acquivalent der Militänare kann einige Kompensation gegeben
werden. Das ist der Grund, warum ich im Uebrigen zum
8 1 stimme, während ich sonst noch manches auszusetzen hätte.

Mühlethaler. Ich finde, Herr Hebler habe den 8 7

übersehen, nach welchem von solchen, die bereits aktiven Dienst
gethan und ihre militärische Ausrüstung bestritten haben, bloß
die Hälfte der Pcrsonaltare zu beziehen ist. Im Allgemeinen
stimme ich zum Paragraphen, dagegen möchte ich das Wort
„Krankheit" in litt, a des Schlußsatzes streichen. Ich finde,
wenn Einer wegen Krankheit seinen Militärdienst nicht mehr
leistet, fo soll man Rücksicht darauf nehmen; dagegen könnte
ich dem Antrage, bei litt, l, eine Frist von zwei Jahren
aufzunehmen, nicht beipflichten.

vr. W ytten b ach. Bezüglich der Bestimmung, nach
welcher auch Militärs, die wegen Krankheit vom aktiven Dienste
länger als ein Jahr dispenstrt sind, der Steuer unterworfen
werden sollen, muß ich bemerken, daß der Ausdruck j,Krankheit"
nicht woht gewählt ist. Der Sinn scheint mir der zu sein,
daß man dabei „Gebrechen" im Auge hat. Es kann Einer
Gebrechen haben, und doch nicht krank sein; er ist arbeitsfähig.
Wenn er aber krank ist, fo ist er an der Ausübnng seiner Arbeit

gehindert. In dieser Beziehung scheint eS unbillig, solche
Leute ver Tare zu unterwerfen. Im s 4, litt. !i wird dieftm
Punkte Rechnung getragen, doch nicht in solcher Ausdehnung,
wie ich eS wünsche. Ich fasse nämlich das Verhältniß so auf:
wenn Jemand wegen Krankheit nichts erwerben kann, so zahlt
er nichts; aber wenn er etwas erwerben kann, so muß er
zahlen. Das ist im Entwürfe zu wenig deutlich ausgesprochen;
datier wünsche ich. daß gesagt werde: derjenige, welcher durch
Krankheit oder Gebrechen wesentlich i» seiner Erwerbsfähigkcit
beeinträchtigt ist, soll der Milltärsteuer nicht unlerworfen
werden.

Girard. Ich war anfänglich überrascht zu sehen, daß
die allgemeine Berathung sich nicht weiter ausdehne, während
es sich um einen Gesetzeseiitwurs handelt, welcher nebenbei
bezweckt, dem Staate eine Tare von beiläufig einer viertel
Million einzutragen. Ich erhielt den Entwurf Samstag Morgens

und.ergriff das Wort. Während einigen mit dem Herrn
Berichterstalter gesprächsweise gewechselten Worten sagte er mir
etwach was mich veranlaßt, auf diesen Punkt zurückzukommen.
Es gibt französische und deutsche Ansichten. Dieser Unterschied
besteht, und nur um die Berathung zu erleichtern, nicht um sie

zu hemmen, beantragte ich die Ernennung einer Kommission.
Ich habe zum Art. I zwei Abänderungen vorzuschlagen; da
mir nicht möglich ist, dieß der Versammlung in französischer
Sprache verständlich zu machen, so werde ich es auf deutsch
versuchen. Anläßlich der allgemeinen Berathung habe ich zwei
Fälle berübrt. Wenn zum Beispiel ein außer dem Kanton
oder der Schweiz eiadlirler Bernerbürgcr ein beträchtliches
Grundeigenihum im Kanton Bern besitzt, ist es dann nicht
billig, daß er an vie Militänare beisteure, da unsere Militär-
Institutionen den Schutz der Personen und des Eigenthums
bezwecken? DaS Gesetz nimmt dieß hier nun nicht an. Der
zweite Fall ist der, wenn ein Bernerbürgcr Berlin, Marseille
oder eine andere Handelsstadt bewohnt, er ist im militärpflichtigen

Alter, hat ein künftig ihm anfallendes Vermögen in Aussicht

Nun soll nach dem Gesetze dieser Bürger auch betroffen
werden. Ich bin weil entfernt, gegen den beabsichtigten Zweck
des Herrn FinanzdirektorS zu sein, im Gegentheil pflichte ich
ihm bei. Dieß sind meine zwei Amendements, mit Vorbehalt
besserer Redaktion. Die Versammlung kann sie vielleicht nicht
begreifen und schon daraus ersehen Sie, wiê geeignet eS

gewesen wäre, wenn eine spezielle Kommission sich mit dieser
Frage besaßt halte, damit hätte man lange Berathungen
vermieden. Ich sormulire nun meine Anträge folgendermaßen:
1) Der außer dem Kanton niedergelassene Bernerbürgcr soll
die Tare für sein Grundeigenthum bezahlen; in diesem Falle
ist es sein Verwalter, welcher die Steuer für ihn entrichtet.
2) Der minderjährige Kantonsbürger, welcher außer dem Kanton

niedergelassen ist, für VaS ihm in Aussicht stehende
Vermögen; in diesem Falle hat der Vater des Betreffenden die
Tare zu bezahlen. Diese Anträge empfehle ich Ihnen, man
kann dann bei der zweiten Berathung die Redaktion in beiden

Sprachen anbringen. Mir scheint, daß beim Art. it
über den Bezug der Tare vom Vermögen und Einkommen im
Jura nichts ähnliches besteht, da wir daselbst nur die Grundsteuer

haben. DaS ist auch noch ein Punkt, über den man
sich hätte verständigen sollen. Ich schließe mich dem Annage
an, welcher bei litt, a statt einem Jahr zwei festzusetzen
bezweckt.
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Herr Berichterstatter. Herr Hebler stellte zunächst
den Antrag, bei dem letzten Lemma des Artikels (litt, a) die
Frist von einem auf zwei Jahre auszudehnen. Wenn ich den

Paragraphen so auslegen würde, wie die Herren Hebler und
Girard denselben auslegten, so könnte ich mich mit dem
Antrage einverstanden erklären. Aber derselbe hat nicht den Sinn,
daß ein Soldat, der in einem Jahre keinen Dienst thut,
deßhalb die Steuer zahlen müsse; er braucht in diesem Falle keine

DiSpens. Ist er aber längere Zeit abwesend und wird er
einberufen, dann braucht er Dispens, und dann muß er zahlen.
Der Artikel bezieht sich also nicht auf momentane Abwesenheit
im Urlaube. Anders verhält eS sich bezüglich der Militärs,
die nicht in Aktivität sind. Ich will den Antrag des Herrn
Hebler als erheblich zugeben, da wir in der Sache selbst einig
sind. Ferner wurde der Antrag gestellt, daS Wort „Krankheil"
zu streichen. Diesen Antrag könnte ich nicht zugeben. Wenn
Einer Gebrechen oder Krankheiten infolge des Militärdienstes
erhallen Hai, so wird er von vornherein diSpensin; hat er aber
sein Gebrechen oder seine Krankheit nicht infolge des Dienstes
erhalten, so ist es billig, daß er zahle. Vielleicht behält
der Betreffende die Waffen, damit er die Tare nicht bezahlen
müsse, »m sich unter dem Vorgeben, er sei krank, diSpensiren
zu lassen. Mit der Dispensation nehmen andere Kantone es

viel strenger als wir; z. B. Schaffhausen bezieht eine Tare
von Jedem, der sich nur für einen Tag diSpensiren läßt: der
Rekrut bezahlt 5l1 Rp., der Unteroffizier Fr. 1, der Offizier
Fr. 2. Das ist ziemlich scharf genommen und beweist, daß
wir nicht Haare spalten. Dem Herrn Girard, welcher sich

darüber beklagte, er habe den Entwurf erst letzten Samstag
erhalten, muß ich bemerken, daß der Entwurf schon vor drei
Jahren ausgetheilt wurde, und wenn nicht seither eine Jnte-
gralernenerung des Großen RalheS stattgefunden hätte, so hätte
man denselben nicht neu drucken lassen, so daß man Zeit hatte,
sich mit dem Gegenstände vertraut zu machen, wenn man
wollte. Es wurden nur wenige Paragraphen modifizirt. Uebri-
genS wurde auch der neue Entwurf vor dem letzten Samstag
ausgetheilt. WaS den zweiten Theil des von Herrn Girard
gestellte» Antrages betrifft, so ist zu bemerken, daß die Besteu-
rung der tm Auslande sich befindenden jungen Leute, welche
unier Vormundschaft stehen, bereits stattfindet; dagegen kann
ich den ersten Theil seines Antrages zugeben! Im Großen
Rathe von Zürich entspann sich über den Grundsatz, daß
Schweizerbürgcr, die im Auslande niedergelassen sind, auch
steuerpflichtig seien, eine Diskussion; der Grundsatz, über den
ich im Zweifel war, wurde angenommen; daher gebe ich den
erwähnten Antrag des Herrn Girard als erheblich zu.

A b st i m m u n g.

Für den 8 1 mit oder ohne Abänderung

„ „ ersten Antrag deS Herrn Hebler
„ „ zweiten „ „ „

Dagegen
Für den Antrag deS Herrn l)r. W y t ten -

dach
Dagegen
Für den ersten Antrag deS Herrn Girard

» » zweiten „ „ „ „
Dagegen

Handmehr. Es

Minderheit.
Mehrheit.

Minderheit.
Handmehr.
Minderheil.
Mehrheil.

8 2.

Militärsteuerpflichtige Kantonsbürger, welche sich außer
dem Kanton aufhalten, aber daselbst nicht förmlich niedergelassen
sind, unterliegen der Militärsteuerpflicht in der Regel an ihrem

Tagblatt des Großen Rathes i»K2.

letzten Wohnsitze. Sie können jedoch auch am Heimathorte
und, falls ihre Eltern im Kantone wohnen, am Wohnsitze
dieser letztern belangt werden.

Herr Berichterstatter. ES wurde bereits bemerkt,
daß die steuerpflichtigen KantonSbürger, die sich in andern
Kantonen aufhalten, im eigenen Kantone steuerpflichtig seien. Nun
entstand aber öfter die Frage: wo sind sie pflichtig? Die Einen
sagen, am Wohnorte, die Andern, am Heimatorte. Das Gesetz
nimmt nun den letzten Wohnsitz als Regel an, mit der
Ausdehnung, daß die Betreffenden auch am Heimatorte, und wenn
ihre Eltern im Kantone wohnen, auch am Wohnsitze der
letztem belangt werden können. Damit ist zwar der Uebelstand
verbunden, daß Einer an mehrern Orten besteuert werden kann,
aber das gleicht sich aus. Wenn an einem Orte vie Steuer
bezogen, nachher dieselbe an einem andern Orte noch einmal
verlangt wird, so reklamirt der Betreffende und weist nach, baß
er die Steuer bereits bezahlt habe. Die Bestimmung deS 8 2
ist nothwendig, damit keine Streitigkeiten gegenüber dem Orte
des Steuerbezugs entstehen.

Steiner, Müller. Ich halte dafür, unsere Hauptausgabe

bestehe hier aus zwei Punkten: erstens das richtige Maß
der Besteurung zu finden, und zweitens alle gehässigen und
drückenden Bestimmungen hinsichtlich der Erhebung der Steuer
zu vermeiden. Bei diesem Paragraphen haben wir es mit dem

lei-tern Punkte zu thun. Gegenwärtig ist das Reisen sehr

erleichtert; es bestehen nicht mehr die frühern Schwieriglciten,
von einem Lande in ein anderes zu gelangen. Erst in den

letzten Tagen verdeutete der österreichische Gesandte dem Bun-
desrathe, die Kantone möchten ihn doch nicht mit Pässen
behelligen. Diese Leichtigkeit zu reisen ist für Viele sehr
verlockend. Nun sucht der vorliegende Paragraph den abwesenden
Steuerpflichtigen da zu erreichen, wo er nicht ist, nämlich am
letzten Wohnsitze, und wo er ist, erreicht er denselben nicht.
Verstoßt dieses Verfahren nicht gegen einen uralten RechtS-
spruch, der in dem Sprichworte liegt: die Nürnberger hängen
Keinen, sie hätten ihn denn in ihrer Gewalt? Wenn man
den 8 2 in Verbindung mit dem 8 8 auffaßt, so ergibt es sich,
daß die Eltern für das Steuerbetreffniß ihrer Söhne haften
müssen. DaS erinnert an eine Anekdote. Ein österreichischer
Wachtmeister ließ einem Soldaten eine Anzahl Stvckprügcl
aufmessen; der Soldat prolestirte, umsonst; aber nachdem der

Betreffende die Stockstreiche erhalten, überzeugte sich der
Wachtmeister, daß es nicht der Rechte gewesen sei, er tröstete sich

jedoch mit dem Spruche: „Ordnung muß sein!" So kommt
eS mir hier vor, wenn die Eltern für ihre steuerpflichtigen
Söhne zahlen müssen. Man wendet ein, der Staat habe Geld
nöthig; aber man denke sich an die Stelle mancher Eltern.

geht ein junger Bursche aus dem Oberlande fort, das
Müeti weint viel, der Vater arbeitet streng und kommt müde
nach Hause; dann kommt der Landjäger und sagt, die Militärsteuer

für den Sohn sei versallen, und wenn die Leute nicht
sogleich zahlen, wird gegen sie nach einem verschärften
Betreibungsverfahren, wie nach dem Wechselrechte eingeschritten.
Dazu könnte ich nicht stimmen, daß die Eltern für die Steuer
ihrer abwesenden Söhne haften sollen.

Bützberger. Dieser 8 2 hat auch für mich etwas
Stoßendes, aber ich könnte nicht so weit gehen, wie Herr
Steiner. Er meint, eS sei hier von der Haftpflicht der Eltern
die Rede, wie bei 8 8; daS ist nicht der Fall. Wenn wir zu
diesem Paragraphen kommen, so werde ich den Antrag stellen,
daß die Eltern für ihre Söhne haftbar sein sollen, aber nur
für diejenigen, welche in der gemeinschaftlichen Haushaltung
mit ihnen leben. Der 8 2 ist vor Allem unklar und kann zu
einer Menge Verwicklungen und Schreibereien führen, während
man seinen Zweck durch eine andere Redaktion erreichen kann.
So sollte zuerst daS Wort „förmlich" in der zweiten Zeile

84
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gestrichen werden; eS ist überflüssig und sinnentstellend. Es
gibt nicht eine förmliche und eine unförmliche Niederlassung,
eS gibt nur eine Niederlassung, welche durch die Eingabe der

vorgeschriebenen Legilimationsschriflcn konstatirt wird. Wer in
einem andern Kantone niedergelassen ist, muß nach § 1 der

Slcuerpflicht im Kanton Kern enthoben sein. Man hat also

nur zu untersuchen, ob der Betreffende in einem andern Kantone
niedergelassen sei oder nicht. Auch die Worte „in der Regel",
welche ebenfalls lm ersten Sahe vorkommen, möchte ich streiche»;
ebenso den ganzen zweiten Saß: „Sie können jedoch u. s w."
Nach diesem Paragraphen könnte Einer, der in einem andern
Kantone nicht niedergelassen ist, aber sich zeitweise dort aufhält,
belangt werben: an seinem letzten Wohnsitze, oder an seinem

Heimatorte, oder am Wohnsitze der Eltern. Um ihn ja zu
bekommen, wird man ihn wahrscheinlich an allen drei Orten
zugleich belangen; man trägt ihn auf das Steuerregister am

regelmäßigen Wohnort, ganz gleich am Heimatorte und vielleicht
auch am Wohnsitze der Eltern. Der Herr Berichterstatter sagt,
daS werde sich am Ende finden, aber daö wird erst nach langem
Hin- und Herschreiben und Reklamationen geschehen und zu

Verwicklungen im Rechnungswesen führen. Wenn man sagt,
der Betreffende sei an seinem letzten Wohnsitze steuerpflichtig, so

ist das genug; dann weiß die betreffende Behörde, woran sie

ist, sonst riskirt man. Reibungen hervorzurufen, die zu gar
nichts laugen. Ich schlage daher vor, einfach zu sagen:
diejenigen Kantonsbürger, welche sich außer dem Kanton aushalten,
aber dort nicht niedergelassen sind, unterliegen der Sleuerpflicht
an ihrem letzten Wohnsitze.

Müh le thaler. ES ist keine Kunst, einen Steuerpflichtigen

an zwei, drei Orten einzuschreiben, die größere Kunst ist,
ihn zu bekommen. Wer soll am letzten Wohnsitze zahlen, wenn
der Betreffende fort ist, die Eltern oder wer? Nach dem
Gesetze soll der Betrag rechtlich eingefordert werden, wenn die

Steuer nicht sogleich bezahlt wird, aber der abwesende Bursche
vernimmt in der Fremde nicht, daß er im AmtSblatte
ausgeschrieben ist; er könnte unschuldiger Weise in Gcldstag fallen,
und das wäre doch harr. Es wäre billig, daß er zahlte, aber
eS hält schwer, ihn zu bekommen

Herr Berichterstatter. Den Antrag deS Herrn
Steiner kann ich nicht zugeben, er gehl zu weit. Es ist absolut
nöthig, daß eine Bestimmung darüber in daS Gesetz aufgenommen

werde, wie die Steuer bezogen werden soll. Hingegen
kann ich mich der Anschauungsweise deS Herr» Bützberger
anschließen. Ich muß zugeben, daß eS besser ist, wenn die

Steuer nur an einem Orte bezogen wird. Indessen würden
die von Herrn Bützberger angedeuteten Uebelständc nach dem

Entwürfe nicht eintreten, indem der Betreffende einfach dem

Landjäger, welcher die Steuer von ihm fordert, erklären würde,
wo er bezahlt habe. dann würde er am andern Orte notirl.
DaS Wort „förmlich", wurde nicht gedankenlos ausgenommen.
Nachdem der BundeSraih sich seiner Zeit mir diesen Verhältnissen

beschäftigt hatte, kamen aus dem Kanton Neucnburg
öfter Reklamationen ein; man hat dort nicht die gleiche
Auffassung von Niederlassung und Aufenthalt wie hier. Wir
betrachten es als Aufenthalt, wenn Jemand länger alS dreißig
Tage an einem Orte wohnt, ohne Führung eigener Haushaltung

und ohne Ausübung eines Berufes oder Gewerbes auf
eigene Rechnung; Niederlassung dagegen ist nach unserm Gesetze,

wenn eine Person länger als dreißig Tage mit Führung eigener
Haushaltung oder mit Ausübung eines Berufes oder Gewerbes
auf eigene Rechnung an einem Orte wohnt. Im Kanton
Neuenburg wurden einfache Arbeiter, die auf ihrem Zimmer
arbeiteten, wie Niedergelassene behandelt. Es liegt in der

Bestimmung dieses Paragraphen ein Vorbehalt, daß man
untersuche, ob die Betreffenden „förmlich" niedergelassen oder bloß
Aufenthalter seien. Herr Steiner wendet ein, man suche den

Steuerpflichtigen da, wo er nicht sei. Wenn man einmal den

Grundsatz aufstellt, daß jeder KantonSbürger, der nicht Militärdienst

leistet, tarpfllchlig sei, so muß man bestimmen, wo er die
Tare zu bezahlen habe, und daS kann nur lm eigenen Kantone
geschehe»; man kann nicht die Behörden anderer Kantoncdafür
in Anspruch nehmen, ihn zu lariren, also muß ein Domizil
zu diesem Zwecke bestimmt werben. Herr Mühlethaler wünscht
zu wissen, wer Bescheid für einen Abwesenden geben müsse.

Zeitwelse kennt man den Aufenthalt desselben; dann schickt

man die Aufforderung an den AmtSschaffner deS betreffenden
Bezirks; weiß man nicht, wo der Pflichtige sich aufhält, bann
geschieht die Aufforderung durch das Mittel deS Amtsblattes,
wie in andern civilrechilichen Verhältnissen. Ich empfehle
Ihnen daher den § 2 mit den von Herrn Bützberger beantragten

Modifikationen zur Genehmigung.

Steiner zieht seinen Antrag zurück, in der Voraussetzung,
daß die Haftbarkeil der Eltern erst bei § 3 zur Sprache kommen

werbe.

Der § 2 wird mit Erheblicherklärung des von Herrn
Bützberger gestellten Antrages durch daS Handmehr
genehmigt.

8 3-

Das militärpflichtige Altersjahr umfaßt den Zeitraum vom
1. Jänner bis 31. Christmonat, jv daß die im gleichen
Jahrgange Gebornen zu gleicher Zeit in die Sleuerpflicht und auS
derselben treten (§ 2 der Militärorganisation).

Der Herr Berichterstatter empfiehlt diesen Paragraphen
mit Hinweisung auf daS bisherige Gesetz, welches dieselbe
Bestimmung enthielt, die auch für die wirklich Dienstthuenden gilt.

Der 8 3 wird ohne Einsprache genehmigt.

8 4.

Von der Entrichtung der Militärsteucr sind befreit:
a. diejenigen, welche ohne ihr Verschulden, infolge von

Verwundungen im eidgenössische» oder kantonalen Militärdienste,

Verletzungen, Krankheiten oder Gebrechen davon
getragen haben, die sie zu jeglichem Militärdienste untauglich
machen;

l>. diejenigen körperlich oder geistig Gebrechlichen, welche aus
diesem Grunde nichlS erwerben können, insofern weder sie

selbst noch ihre Eltern ein reines Vermögen von Fr. klM,
oder ein Einkommen von Fr. 3l)l) besitzen;

c. diejenigen für den Dienst Untauglichen und Unfähigen,
welche nach der Bestimmung des Mtlitärgcsetzes für
Leistungen in der Militärverwaltung oder für untergeordnete
Dienste zu militärischen Zwecken in Anspruch genommen
werden können, für daS Jahr, in welchem sie Dienste
leisten;

ci. Landjäger und Jnstruktoren;
e. die Besteuerten;
k. diejenigen, welche vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes

die ihnen nach den bisher bestandenen Gesetzen abgelegene
Militärpflicht vollständig erfüllt haben.



Herr Berichterstatter. Dieser Artikel behandelt die
Fälle, in denen Befreiung von der Militärsteuer eintritt; die
meisten Bestimmungen desselben sind im alten Gesetze schon

enthalten. Bei litt, s werden vor Allem diejenigen ausgenommen,

welche ohne ihr Verschulden im vaterländischen Militärdienste

Verletzungen, Krankheiten oder Gebrechen davon getragen

haben, die sie zum Dienste ferner untauglich machen. Das
ist eure Forderung der Gerechtigkeit und Billigkeit. Ferner
nimmt der Artikel diejenigen körperlich oder geistig Gebrechlichen

aus, die auS diesem Grunde nichts erwerben können;
doch wird zugleich vorausgesetzt, daß sie nicht ein reineS
Vermögen vvn wenigstens Fr. 6000 oder ein Einkomme» von
Fr 300 besigen. Vielleicht möchte eS Manchem scheinen, daß
der Beirag des vorbehaltenen Vermögens oder Einkommens zu
gering sei; daraus ist jedoch zu erwiedern, daß dieselben Zahlen
auch im bisherigen Gesetz enthalten waren und zu keinen Klagen
Anlaß gaben, so daß der RegierungSrath fand, man könne sie

beibehalten Neu ist die Bestimmung unter litt, c, welche sich

auf die für den eigentlichen Militärdienst Untauglichen bezieht,
die jedoch für militärische Zwecke irgendwie in Anspruch
genommen werben können. Es wird dieß in der Regel wenig
geschehen als etwa bei einem allgemeinen Aufgebote, wo dann
alles, was Dienst leisten kann, in Anspruch genommen werden
muß. In FriedcnSzciten wird eS in Betreff der SektionS?
schreiber der Fall sein. So lang Einer diese Stelle versieht,
soll er diSpcnsirt sein; aber sobald er dieselbe nicht mehr
versieht, soll er larirr werden. Neu ist auch litt, <Z, nach welcher
die Landjäger und die Jnstruktoren von der Militärsteuer befreit
werden, da sie das ganze Jahr hindurch lm Dienste sind,

là. « bezieht sich auf die Besteuerten, welche ebenfalls von
der Tare frei sind, so lange sie nicht zu Vermögen kommen.
Das frühere Gesetz war in dieser Beziehung etwas deutlicher,
indem eö den Zusatz enthielt: „so lange die Besteurung dauert."
Ich könnte die Aufnahme einer solchen Bestimmung zugeben,
wenn sie beantragt würde. Endlich hat litt, t den Zweck, auch
diejenigen von der Steuer zu befreien, welche vor dem Inkrafttreten

dieses Gesetzes ihre Militärpflicht vollständig erfüll«
haben, da eS nicht in der Absicht desselben liegen kann, Leute,
die „ach bisherigen gesetzlichen Bestimmungen ihrer Militärpflicht
Genüge gethan haben, nachträglich noch der Militärsteuer zu
unierwefen.

Mühlei Hal er stellt den Antrag, bei litt, cl beizufügen:
„und Seklionsschreiber."

v. Goumoöns. Ich bin so frei, bei litt. 1> eine
Abänderung vorzuschlagen, indem ich folgende Redaktion beantrage:
„Körperlich oder geistig Gebrechliche, insofern weder sie selbst

noch ihre Eltern ein reineS Vermögen von Fr. 3030 oder ein
Einkommen von Fr. 600 besitzen." Wie Sie bei der Büdgct-
beralhung gesehen, hat die Regierung mit ziemlicher Sicherheit
vorausgesetzt, daS Gesetz werde vom Großen Rathe angenommen

werden, und infolge dessen die Militärsteuer auf Fr. 160,000
festgesetzt. Darauf hin hatte ich die Besorgniß, der Herr
Berichterstatter werde meinem Antrag entgegentreten, aber
derselbe beruht auf inniger Ueberzeugung. Es ist ein Gefühl, das
mir schon öfter durchaus widerwärtig war, daß man körperlich
oder geistig Gebrechliche mit der Militärsteuer belege; auf der

andern Seite würde man die Philanthropie auch etwaö weil
treiben, wen» man solche Leute ganz davon befreien würde,
und so muß ich zugestehen, daß man sie besteuren könne.

Dagegen finde ich die Minimalansätze dieses Paragraphen zu
niedrig und habe die Befürchtung, daß viele von der Steuer
betroffen werden, für die eS sehr hart ist. Ich hoffe, für meinen

Antrag um so mehr einige Stimmen zu gewinnen, als derselbe
die untern Schichten der Bevölkerung betrifft, von den obern
Schichte» habe ich nichts zu sagen. Mein Wort gilt dießmal
denen, welchen durch Unglücksfällc der Gebrauch ihrer vollen
Manneskrafl genommen ist; eS gilt hauptsächlich denjenigen,
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die ihre Militärpflicht vielleicht theilweise erfüll, haben, vielleicht
vom 20. bis 24. Jahr« und dann von einem Unglück betroffen
worden. Ein Dachdecker fällt vom Dache, ein Zimmermann
verunglückt bei einer Aufrichte u. f. f., Fälle, wie sie im
gewöhnlichen Leben vorkommen. Nun frage ich: ist eS billigest
es human, daß ein solcher Mann, der bereits dem Vaterlande
Dienste geleistet hat, der in der Blüthe des Alters von einem
Unglück betroffen wird, »och der Militärsteuer unterworfen
werbe? Deßwegen War ich so frei, Ihnen diesen Antrag
vorzulegen. Ich verdoppelte den Betrag des Einkommens gegenüber

dem Entwürfe und nahm absichtlich nicht eine dem Ka-
pitalbetrag entsprechende Summe an, weil ich von der
Voraussetzung ausgehe, daß ein ArbcitSmann trotzdem, daß er nicht
ern Vermögen von 8-10,000 Fr. hat, doch ein Einkommen
von 4—500 Fr. haben kann. Einen Solchen würde die
Militärsteuer zu hart treffen; deßhalb nahm ich ein Minimum
von Fr. 600 für daS Einkommen, dagegen für das Kapital
nur ern solches von Fr. 8000 an.

Bach. Ich bin so frei, bezüglich der litt, a eine Re-
dakiionsänderung zu beantragen. Nach dem Entwürfe müßte
man annehmen, daß diejenigen Verletzungen, Krankheiten oder
Gebrechen, welche einen Mann von der Militärsteuer befreien,
von einer Verwundung herrühren müssen. Es kann aber ein
Soldat von Krankheit oder Gebrechen betroffen werden, ohne
daß eS die Folge einer Verwundung ist. Deßhalb beantrage
ich die Streichung der Worte: „infolge von Verwundungen",
indem ich den Artikel so auffasse, baß die fraglichen Krankheiten

oder Gebrechen nicht von Verwundungen allein herrühren
müssen, sondern daß der Betreffende steuerfrei wird, wenn er
dieselben einmal im Militärdienst erhalten hat.

Seßler. Ich erlaube mir, ein Rcchnungsverhältniß
hervorzuheben. Es wird hier das Kapital gegenüber dem
Einkommen gestellt, wie wenn letzteres die Renie des erster» à 5
Prozent wäre; im 8 5 hingegen ist das Einkommen gegenüber
dem Kapital im Verhältniß zu 7'^ Prozent festgesetzt; daS
Verhältniß stimmt also nicht überein. Man müßte hier ein
Minimum von Fr. 450 festsetzen statt eines solchen von Fr. 300,
sonst ist eS ein Widerspruch mit 8 5. Aber ich bin auch mit
einer Kapitalisirung von 7Vz Prozent nicht einverstanden; das
Einkommen ist immer noch zu hoch tarirt. Wenn Einer
Fr. 6000 Vermögen hat, so erben seine Kinder dasselbe, waS
beim bloßen Einkommen nicht der Fall ist. Daher möchte ich
daS Einkommen zu 10 Prozent kapitalisiren und stelle den

Antrag, den 8 4 litt. 6 erst nach 8 5 zu behandeln; in zweiter
Linie schlage ich vor, daS Minimum.auf Fr. 450 zu erhöhen.

Schneider, Peter. Ich bin so frei, eine Redaktionsänderung

vorzuschlagen, indem ich die Redaktion der litt, l,
gegenüber derjenigen der litl. s nicht ganz richtig finde, weil
der Ausdruck „auS diesem Grunde" mit der Bestimmung unter
litt, s in Verbindung gebracht werden könnte. ES sollte daher
bei litt, h heißen: „diejenigen, welche aus Grund körperlicher
oder geistiger Gebrechlichkeit ihren Lebensunterhalt nicht erwerben

können rc." Ferner heißt eS bei litt, c, daß auch diejenigen

für den Dienst Untauglichen von der Steuer befreit seien,
welche zu militärischen Zwecken in Anspruch genommen werden
„können." Ich glaube, das Wort „können" sollte wegfallen.
Die Betreffenden werden erst von der Steuer frei sein, wenn
sie wirklich zu militärischen Zwecken in Anspruch genommen
werden. Deßhalb beantrage ich die Streichung des Wortes
„können."

Gfeller zu Wichtrach. ES schien mir von Anfang an,
man sollte die §84,5 und 6 zusammen behandeln, um so

mehr, da sie in Verbindung mit einander stehen; daher stelle
ick die Ordnungsmotion, dieselben im Zusammenhange zu
behandeln. Ich beabsichtige nämlich, einen Antrag zu stellen.
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der sich auf die §§ 5 und 6 bezieht, bin aber nicht ganz sicher,

wo ich denselben eigentlich stellen soll. ^

Herr Berichterstatter. Die drei Paragraphen stehen

in gar keinem Zusammenhange; hier handelt eS sich nur um
die Befreiung von î'er Militärsteuer. Mir ist eS gleichgültig,
ob man mehrere Paragraphen zusammen behandeln wolle; aber
nachdem beschlossen worden, daS Gesetz artikelweise zu berathen,
sollte man dabei bleiben.

G feller zu Wichtrach. Da man das Zahlenverhältniß
trennen kann, so lasse ich meine OrvnungSmolton fallen.

Girard. Indem ich dem Grundsatze beipflichte, daß
jeder zu Erlassung möglichst vollkommener Gesetze beitragen
soll, bringe ich zu dem in Berathung liegenden 'Artikel einige
Zusätze und hoffe, der Herr Berichterstatter wolle deren
Annahme bei der Versammlung empfehlen. Der erste dieser
Zusatzanträge bezieht sich auf litt, h des Art. 4. ES handelt sich
hiebei nur um eine Redaktionsfrage; dieser Artikel hätte vor
Allem mehr Bestimmtheit, wenn man nach den Worten: „ein
reines Vermögen von" daS Wort „wenigstens" einschalten
würde, da es etwaS mehr Klarheit in die Redaktion bringen
würde. Die zweite Bemerkung bezieht sich auf die litt, c, wo
man von der Tare diejenigen Individuen befreit, die man für
die Militäradministration einberuft oder zu untergeordneten
Funktionen verwendet, wie z. B zu Büreauarbciten u. s. w.
Wir müssen nun für diese Arbeit eine Grenze setzen, um wohl
bekannte Mißbrauche zu verhindern, daß nämlich solche Leute
nicht von der Tare befreit werben, wenn sie nur einen halben
Tag beim RegierungSstatihalter gearbeitet haben; man sollte
daher eine Frist von 6 Tagen festsetzen. Dieß entspricht sowohl
dem AuSzuge als der Landwehr. Ich würde somit am Ende
der lit», o lagen: „Immerhin sollen diese Dienstleistungen eine
Dauer von wenigstens sechs Tagen haben." Meine dritte
Bemerkung betrifft die litt. 4, welche die Landjäger und In.
struktoren von der Tare befreit. Es ist dieß nicht billig, wenn
man weiß, daß der Staat, die Behörden, die Obern stets auf
den Unterricht des InstruktionS- und LandjägerkorpS bedacht
sind Ich weiß, dag eine große Zahl, besonders Landjäger,
nachdem sie einige Jahre in dem KorpS waren, ohne Auslagen
zu haben, ihre Entlassung verlangen, um Stellen zu besetzen,
die sie niemals bekommen hätten, wenn sie ihre Instruktion
nicht im LandjägerkorpS erlangt hätten. Vom Momente an,
wo sie das KorpS verlassen, sollen sie der Militärtare, wie jeder
andere Bürger, unterworfen sein. Ich beantrage daher, dieser
Uittora einen Zusatz beizufügen folgenden Inhaltes: „daS
LandjägerkorpS und die Jnstrukloren während ihrer Dienstzeit."

H e b l e r. Ich möchte zu diesem Paragraphen noch einen
Antrag stellen und zwar in Uebereinstimmung mit Herrn
Girard bezüglich eines Punktes, nämlich der litt. c. Ich trage
daraus an, dieselbe ganz zu streichen, indem ich sie nicht für
nöthig halte hinsichtlich der Militärverwaltung. Wenn diese
Arbeiten zu machen hat, so kann sie dieselben nach ihrem Werthe
bezahlen, wie jede andere Verwaltung. Dieser Artikel ist
unbillig und unrichtig gegenüber den Tarirlen. Es wird eine
dritte Kategorie geschaffen. Entweder ist man militärdienstsähig
oder nickt, im letztern Falle zahlt man die Tare. Nun wird
hier eine dritte Klaffe geschaffen, eine Art Hinterthüre geöffnet,
durch die man Einzelne hinausläßt. ES ist da keine Kontrolle
möglich. Ein höherer Militärbeamter kann einen Tarirten zu
irgend einer Arbeit beiziehen, dann ist der Betreffende frei; ein
Anderer besitzt diese Gunst nicht, und er muß zahlen. Noch
mehr: Einer hat vielleicht eine große Tare zu bezahlen, man
läßt ihn aber eine kleine Arbeit machen, wofür ihm die Tare
erlassen wird. Auf diese Weise würde der Willkür Spielraum
gewährt, nicht daß ich irgendwie Verdacht hätte gegen eine
Militärdirektion, daß sie dem Mißbrauche Vorschub leisten

würde, aber wir sollen daS Gesetz so machen, daß demselben
vorgebeugt wird.

Or. v. Gonzcnbach. Herr Gfeller hat aus die
gemeinsame Behandlung der drei §§ 4, 5 und 6 verzichtet; ich

glaube aber, es lasse sich doch etwas dafür sagen. Bei litt, k
deS § 4 wird auf das Vermögen der Eltern Rücksicht genommen,

zwar nicht hinsichtlich deS Steuermaßes, aber in Betreff
der Steuerpflicht. Da wird der Grundsatz entschieden. Ich
will jedoch nicht auf den Antrag des Herrn Gfeller
zurückkommen, sondern mich auf litt, o beschränken. Hier sollte
man mit Rücksicht auf das Armengesetz den Ausdruck
„Besteuerten" ersetzen durch „Nolharmen". Nach § 53 deS Armen-
gesetzeS ist nämlich besteuert: t> wer auf dem Noiharmcnetat
steht; 2) wer die nach § ll desselben schuldigen VcrpflegungS-
kosten nicht zurückerstattet hat; 3) wer von der Spendkafse
unterstützt ist und armenpolizeilich bestraft werden mußte, bis
vollständige Rückzahlung erfolgt ist. Wenn Sie den Ausdruck
„Besteuerten" stehen lassen, so belohnen Sie eine schlechte

Handlung, nämlich daß Einer, der die schuldigen VerpflegungS-
kosten zurückzahlen könnte, aber nicht zurückbezahlt, ebenso ein
polizeilich Bestrafter von der Militärsteuer befreit wäre DaS
wollen Sie offenbar nicht, daher stelle ich den Antrag, das
Wort „Besteuerten" zu ersetzen durch „Notharmen".

v. B ü r e n. Herr v. Gonzcnbach hat ganz richtig auf
daS Unpassende des Ausdruckes „Besteuerten" aufmerksam
gemacht, aber mit seinem Schlüsse bin ich nicht ganz einverstanden.

Er will nur diejenigen, welche notharm sind, von der
Steuerpflicht auSnehmen; ich glaube hingegen, man solle die
Ausnahme nicht nur auf die Nolharmen beschränken, sondern
auch diejenigen von der Militärsteuer befreien, welche von der
Spendkasse unterstützt sind. WaS wäre sonst die Folge? Die
Betreffenden bekommen für ihren nothwendigsten Lebensunterhalt

eine Unterstützung aus der Armenkasse, und aus dieser
müßte am Ende die Militärtare bezahlt werden. DaS ist sicher

nicht der Sinn deS Gesetzes und auch nicht die Absicht deS

Großen Rathes Ich stimme daher in dem Sinne zu einer
Abänderung der litt, o, daß man die „Nolharmen" aufnehme,
aber auch „die aus der Spendkasse und aus der Krankenkasse
Unterstützten." Die Verhältnisse können sich ändern: ein Jahr
wird Jemand unterstützt, daS andere Jahr geht es ihm besser,

dann ist er nicht mehr besteuert. Ich möchte daher den Antrag
deS Herrn v. Gonzcnbach in dem angedeuteten Sinne ergänzen.

R ö st i. Ich erlaube mir ein paar Worte bezüglich der
litt. h. Ich bin zwar mit dem Grundsatze einverstanden und
hange auch nicht daran, ob man Fr. 1l)0l) mehr oder weniger
für daS Vermögen aufnehme oder das Einkommen etwas Höher
oder tiefer ansetze. Aber ich glaube, diese Bestimmung führe
denn doch zu großen Unbilligkeiten, und möchte eS durch
Beispiele anschaulich machen. Ich nehme an, ein Mann besitzt
ein Vermögen von Fr. 6l)W, er hat einen Sohn, der wegen
körperlichen oder geistigen Gebrechen nicht erwerbsfähig ist; der
Vater soll also für ihn zahlen Dagegen habe ich nichts
einzuwenden, es mag unter Umständen recht sein. Aber er hat
noch andere Kinder oder mehrere Söhne, die bereits Militärdienst

leisten, für die er wieder große Opfer bringen muß,
während ein Mann, der nur einen Sohn hat und gar nicht
übel stellt, die Tare leichter bezahlen kann. Ich glaube daher,
man sollte diesen Artikel auf andere Weise redigiren, damit die
TarationSkommission die Verhältnisse in'S Auge fassen kann.
Da ich erwartete. eS werde ein anderes Mitglied diesen Punkt
berühren, so bin ich nicht vorbereitet, eine Redaktion
vorzuschlagen, möchte jedoch denselben dem Herrn Berichterstatter
an'S Herz legen, damit er bis zur zweiten Berathung nachhelfe.

I m e r. Zum Art. 4 wurden mehrere Amendements
gestellt, denen ich beipflichte. Herr Bach wünscht, man möchte



einfach sagen, das Gesetz befreie diejenigen, welche infolge
eidgenössischen oder kantonalen Militärdienstes zu jeder Art fernern
Militärdienstes unfähig geworden sind, von der Steuer. Er
machte darauf aufmerksam, daß man sich nicht mit eigentlichen
Verwundungen befassen, und daß eö Fälle geben könne, wo man
von irgend einem Unfall betroffen wird, der jeden fernern
Militärdienst unmöglich macht. Ich unterstütze seinen Antrag, der
mir vollkommen begründet erscheint. Ich schließe mich auch
demjenigen deS Herrn v, Goumocns an, welcher die Zahl von
Fr. 6000 streichen will, da sie offenbar zu niedrig ist. Er
beantragt, den Ansatz auf Fr. 8000 deS reinen Vermögens zu
setzen, und auf Fr. 600 deS Einkommens. Herr Rösti theilt
diese Anschauungsweise auch. Man hob mit Recht hervor,
daß wenn man die Eltern, wie es hier geschieht, zu belasten
beginnt, man einen Unterschied gegenüber dem Art. 5 aufstelle,
wo nur von dem Vermögen, welches man von seinen Eltern
in Aussicht hat, die Rede ist, während hier der von Gebrechen
Betroffene zahlen soll, zahle er selbst oder seine Eltern. Ich
beantrage daher, dieses Alinea so zu modifiziren: »sofern sie

nicht ein reines Vermögen von Fr. 8000 oder ein Einkommen
von Fr. 600 besitzen, oder nickt ein solches Vermögen oder
Einkommen von Vater oder Mutter in Anwartschaft haben."
Sollte es dem Herrn Berichterstatter allfällig nicht genehm
sein, den Antrag deS Herrn v. Goumoens zuzugeben, so wäre
man im Falle, bei Art. 7 zu verlangen, baß die von Gebrechen
behafteten Unglücklichen nicht die ganze Tare bezahlen und daß

man zu ihren Gunsten eine» Unterschied mache, indem man
bloß die Hälfte der Tare zuläßt. Ich schließe mich auch dem

Antrage des Herrn v. Gonzenbach an.

M ü h l h e i m. Man setzte sich bei der Bearbeitung dieses

Entwurfes offenbar den Zweck, dafür zu sorgen, daß jeder
Bürger, der im militärpflichtigen Alter steht, eine Steuer
entrichte, wenn er nicht persönlich Dienst thun kann. Ich bin
mit dem Prinzipe vollständig einverstanden, aber wehren muß
ich mich gegen das Oeffnen der vielen Hinterthüren, die man
bereit zu halten versucht. Vor Allem bin ich mit Herrn Hebler
einverstanden, der ein solches Thürchen schließen will durch
Streichung der litt. o. Mir sind Fälle bekannt, wo Leute, die

gar wohl ihre Tare hätten bezahlen können, davon auf irgend
eine Art befreit wurden. Auch mit dem Antrage des Herrn
v. Gonzenbach in Verbindung mit demjenigen des Herrn v.
Büre» bin ich einverstanden. Ich mochte noch ein drittes
Hinierthürchen schließen helfen, und ich hätte das Wort nicht
ergriffen, wenn nicht Herr Jmer den Amrag des Herrn Bach
unterstützt hätte, den ich als sehr bedenklich betrachte. Ich
glaube, man habe bei litt.» mit Wohlbedacht Verletzungen, Krankheiten

und Gebrechen von eigentlichen Verwundungen im
Militärdienste abhängig gemacht Wenn wir aber die Bestimmung
bei litt, a so ausdehnen, wie Herr Bach vorschlägt, so werden
Mißbräuche nicht zu vermeiden sein. Wenn ein Militär, der
einige Jahre Dienst gethan hat, krank wirb, so liegt für ihn
die Versuchung nahe, die Krankheit als Folge von Strapatzen
u. dgl. barzustellen, und da möchte ich den Riegel schieben;
daher stimme ich gegen den Antrag des Herrn Bach und gegen
die berührten Ausnahmen.

Herr B e r i ch t e r st a t t e r. ES wurden bei diesem
Artikel eine Reihe von Anträgen gestellt. Was zunächst denjenigen
deS Hrn. Mühlethaler betrifft (Ausnahme der Sektionsschreiber),
so gebe ich denselben als erheblich zu. Herr v. GoumoenS
beantragte eine Erhöhung des freien Vermögens und Einkommens
bei litt. 6. Ich bemerkte bereits im Eingange, daß Mancher
die im. Entwürfe festgesetzte Summe zu klein finden werde; auch
gab ich den Grund derselben an: sie stand im frühern Gesetze
und gab zu keinen Reklamationen Anlaß; indessen gebe ich auch
diesen Antrag als erheblich zu. Hingegen finde ich, das Ein-
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kommen von Fr. 600 stehe nicht im richtigen Verhältnisse zu
dem Vermögen von Fr. 8000, und eS muß in dieser Beziehung
eine Ausgleichung stattfinden. Herr Bach beantragte bei litt, a
die Worte »infolge von Verwundungen" wegzulassen. Diesem
Antrage muß ich mich auf das Entschiedenste widersetzen. Herr
Mühlhetm machte bereits aufmerksam, wohin eS führen kann,
wenn man eine solche Abänderung zugibt. Wenn jede Krankheit

für die Befreiung von der Militärsteuer maßgebend sein
kann, so werden Mtßbräuche eintreten, denn Maucher wird im
vorkommenden Falle geneigt sein zu sagen, er habe sein
Gebrechen im Militärdienste bekommen, z. B. beim Bivouak, er
sei gefallen u. f. f., der Arzt (bei aller Achtung vor diesem

Stande) könnte eS zugeben und auch eine Dispensationökom-
mission dürfte oft geneigt sein, solchen Verhältnissen Rechnung
zu tragen. Ich wußte daher wohl, waS ich that, als ich die
fragliche Bestimmung aufnahm, denn die Frage wurde nicht
ohne Untersuchung entschieden. Auf der andern Seite gebe ich

zu, daß eS Fälle geben kann, wo eine Ausnahme billig wäre,
wenn die Umstände nachgewiesen werden könnten. Aber wer
bürgt dafür? Der frühere Arzt ist vielleicht nicht mehr da, so

daß es schwer hält, die Sache zu konstatiren; deßhalb möchte
ich sehr vor dem erwähnten Antrage warnen. Herr Seßler
möchte die litt. 6 verschieben; ich halte aber dafür, daß dieß
durch die Abstimmung erledigt sei. Ferner stellt er den Antrag,
bei litt. 6 das Einkommen auf Fr. 450 zu erhöhen, was ich
in dem Sinne zugeben kann, daß das Minimum des Einkommens

im Verhältniß zu demjenigen des reinen VermügenS
erhöht werde. Herr Schneider schlägt eine veränderte Retaktion
bei litt. l> vor. Ich finde aber, daß die ursprüngliche Redaktion
grammatikalisch richtiger sei als die von ihm beantragte; über-
dieß ist der Sinn der nämliche, daher kann ich den Antrag
nicht zugeben. Derselbe Redner beantragt ferner die Sireichung

des Wortes „können" bei litt c, welche Herr Hebler
ganz streichen möchte. Ich gebe zu, daß dieser Punkt näher
untersucht werde; jedenfalls bedarf diese Bestimmung einer
Abänderung. Wenn der Artikel aufrecht erhalten bleibt, so werde
ich zugeben, daß nach dem Antrage deS Herrn Girard ein
Minimum von sechs Tagen Arbeit festgesetzt werde. Ich gebe
also eventuell die Streichung zu. Herr v. Gonzenbach findet,
hier werde der Grundsatz entschieden, ob das elterliche
Vermögen auch in Mitleidenschaft gezogen werden solle. Wenn
er meinr, eS sei dieß nach dem bisherigen Gesetze nicht geschehen,
so ist er im Irrthume; eS geschah nach dem bisherigen Gesetze

auch, nur in beschränkter»! Maße. Der Entwurf gehl etwas
weiter. Hingegen ist nicht richtig, daß die bezügliche Bestimmung

des § 4 im nahen Zusammenhange zum 8 5 stehe, denn
eS handelt sich hier um die Befreiung von der Steuer, nicht
um die Besteurung. Der nämliche Redner schlägt eine andere
Revaktion der litt, o vor und zwar mit Grund. Diese
Bestimmung wurde aus dem ältern Gesetze aufgenommen, daher
gebe ich zu, baß bei litt, e gesagt werde: »die Nolharmcn."
Aber so weit, wie Herr v. Büren beantragt, könnte ich
unmöglich gehen; eS würde wieder zu großen Willkürlichkeiten
führen und den Spendbehörden würde ein Einfluß eingeräumt,,
der nicht rathsam ist. Die Spenden sind in der Regel nur
eine vorübergehende Unterstützung und Mancher ist in einer
gewissen Zeit, z. B. im Winter, derselben bedürftig, waS zu
einer andern Zeit, wenn die Feldfrüchle gerathen, Arbeit
vorhanden ist u. s. w., nicht der Fall ist. UebrigenS muß auch
der Spendbedürftige Militärdienst thun und die daherigen Lasten

tragen; der Antrag des Herrn v. Gonzenbach genügt daher.
Herr Girard beantragte, daß die Jnstruktoren und Landjäger
nur so lange sie im Dienste stehen, von der Militärfteuer
befreit sein sollen. Das versteht sich von selbst. Sobald sie aus
dem Dienst entlassen sind, können sie auS dem frühern Grunde
nicht mehr steuersrei sein. Wenn eS Herrn Girard zur
Beruhigung dient, so gebe ich zu, daß eine deutlichere Redaktion
ausgenommen werde. Herr Rösti möchte den Gemeinden und
TaraltonSkommtssionen einen größern Spielraum geben. Man
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beklagte sich früher vielfach über Willkür, daher bin ich nicht
der Meinung, daß man im Sinne des von Herrn Rösii
gemachten Vorschlages den TarationSkommissionen größcrn Spielraum

gewähre. Es ist hier, wie bei andern Steuern, nicht
wohl möglich, alle einzelnen Fälle zu berücksichtigen. Das
Gesetz stellt eben nur die allgemeine Regel auf; der Eine wird
etwas härter betroffen, ver Ändere etwas weniger. Herr Jmer
wünscht bezüglich der Mitbetheiligung der Eltern eine andere
Rebaktion. Ich sehe die Nothwendigkeit und den Vortheil der
von ihm vorgeschlagenen Fassung nicht ein. Was der Entwurf
bezweckt, ist klar, daher muß ich mich auch gegen oiesen Antrag
aussprechen. Herr Mühlheim berührte mehrere Punkte,
hinsichtlich welcher ich mit ihm einverstanden bin; nur gegen einen
Ausdruck muß ich mich verwahren, wenn er von Himerlhürchen
spricht. Ich bin nicht gewohnt, die Leute durchschlüpfen zu
lassen; der Finanzdireklion ist eS am meisten darum zu thun,
daß daS Gesetz gleichmäßig vollzogen werde und sehr wenige
Ausnahmen stattfinden Den Antrag veS Herrn Girard, vor
den beiden Zahlen bei litt, h das Wort „wenigstens"
einzuschalten, kann ich schließlich zugeben.

von den Mitgliedern gelesen sein werden. Man muß jedoch
der Kommisston etwas Zeit lassen, ihre Arbeit zu vollenden.
Der Präsident wird sein Mögliches thun, den Gegenstand mit
Beförderung zur Berathung vorzulegen.

Schluß der Sitzung: 2 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. F a ß b i n d.

Abstimmung.

Für den 8 ck mit oder ohne Abänderung

„ „ Antrag deS Herrn Bach
» »»,

»

„ „ „ „ Schneider (betreffend

den Eingang der litt, l,)
den Antrag deS Herrn v. GoumoönS

Se ßler
Jmer
Hebler

l,

Girard (Einschal-
„wenigstens" vor den

» », », », >

tung deS WorieS
Zahlen bei litt, d

„ den Antrag deS Herrn Schneider (Strei-
chung deS WorieS „können" bei litt, c)

„ den Antrag des Herrn G i ra rd (bei litt. <i

einzuschalten: „während der Dauer ihres
DiensteS")

„ den Antrag des Herrn Mühlethaler
„ „ „ „ „ v. Gonzenbach

„ „ », „ v. Büren
Dagegen

Handmehr.
Minderheit.

Handmehr.
»»

Minderheit.
Handmehr.

Handmehr.

73 Stimmen.
22

Achte Sitzung.

ES wird noch eine Interpellation deS Herrn Großrath

Mühtet Haler verlesen, betreffend die Verzögerung,
welche die Ausarbeitung eineS neuen Großra «hör rgle-
menteS zu erleiden scheint.

Dienstag den 16. Dezember 1362.

Vormittags um 8'/, Uhr.

Kurz, Oberst, gibt darüber folgende Auskunft. Die mit Unter dem Vorsitze deS Herrn Präsidenten Carltn.
der Bearbeitung eines Entwurfes beauftragte Kommission hat
sich versammelt. Der Redner legte einen Entwurf vor, wonach
die zweckmäßigen Bestimmungen des gegenwärtigen ReglementeS
beibehalten würbe», jedoch mit wesentlichen Modifikationen.
Herr v. Gonzenbach legte auch einen Entwurf vor, der
vorzugsweise die in der schweizerischen Bundesversammlung übliche
AbstimmungSweise zur Grundlage hatte. Beide Entwürfe
wurden in Ciikulation gesetzt, sie befinden sich in den Händen Nach dem Namensausrufe sind folgende Mitglieder
deS Herrn Girard. Die Versammlung darf versichert sein, daß abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Brandt-Schmid,
die Kommission sich wieder versammeln und über die Grund- Frievli, Jndermühle, Käser, jünger; Karrer und Vogel; ohne
lagen deS ReglementeS auösprechen werde, sobald die Entwürfe Entschuldigung: die Herren Aebi, Affolter, Johann Rudolf;



Bäguelin, Biedermann, Botteron, Brugqer, Brunner, Burger,
ChapuiS, Chopard, Choulat, Christen, Crelier, Ecabert, Engel,
Fleurv, Flück, Fresard, Frieden, Frisard, Froidevaur, Frote,
Großmann, Guenal, Hcnnemann, Henzelin, Kaiser, Friedrich;
Käser, älter; Keller, Christian; Klaye, Loviat, Lûthi, Michaud,
Moor, Moser, Jakob; Moser, Johann; Oeuvray, Paulet,
Perrot, Rebetez, Rcichenbach, Renfer, Ritter, Rosselel,
Rothenbûhler, Salzmann, Schlegel, Schmider, Siegenthaler,
Sigri, Steiner, Jakob; Thonen, Willi, AndreaS; Wüthrich
und Zingg.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Durch Zuschriften vom 13. und 15. dieses MonatS
verdanken die Herren Brossard und Zyro ihre Ernennung zu
Gerichtspräsidenten von Freibergen und Thun und suchen

zum Antritte ihres Amtes um eine Frist nach bis zum 1.
Januar 1863.

Beide Schreiben werden zu geeigneter Verfügung dem

Obergerichte überwiesen.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Berathung des Militär-

SteuergesetzeS.
(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,

Seite 325 u. f.)

§ 5.

Die Militärsteucr wird auf folgende Weile bestimmt:
s. jeder Beitragspflichtige bezahlt jährlich für seine Person,

abgesehen vom Vermögen, Einkommen und Erwerb für
seine Dienstbefreiung als solche Fr. 5.

d. überdieß entrichtet jeder Pflichtige eine Abgabe von dem
Vermögen, Einkommen und Erwerb in folgendem Maße:
1. vom eigenen Vermögen von je Fr. 1666: Fr. 1. 56.
2. vom erbSanwartschaftlichen elterlichen Vermögen von

je Fr. 1000: Ct. 50. -

3. von je Fr. 100 des jährlichen reinen Einkommens und
Erwerbs: Fr. 2.

Als Marimum der Steuer wird Fr. 500 festgesetzt.

Scherz, Finanzdtrektor, als Berichterstatter. Der
vorliegende Paragraph ist einer der wichtigsten veS Gesetzes; darin
liegt eigentlich die Quintessenz und davon wird eS abhängen,
welche finanzielle Ergebnisse das ganze Gesetz liefern wird.
Sehr wesentlich vom frühern Gesetze ist er doch nicht verschieden,

und die Erhöhungen, welche vorgeschlagen werden, sind
sehr mäßig. Die erste Erhöhung betrifft die Personallare, die
bisher Fr. 2 im Auszuge und die Hälfte in der Reserve
betrug. DaS hatte zur Folge, daß der Betreffende seine ganze

Militärpflicht mit Fr. 23 loskaufen konnte. Daß dieser LoS-
kauf in keinem Verhältnisse mit den Leistungen des im
wirklichen Militärdienste Stehenden sei, wird jeder zugeben müssen
Nun entsteht die Frage: wie hoch soll man gehen? Darüber
ist man einverstanden, daß die Militärstcuer nicht zu hoch sein
soll. In Zürich beträgt die Personaltare Fr. 8 im Auszuge,
Fr. 6 in der Reserve und Fr. 4 in ver Landwehr. Die
Regierung schlägt Ihnen eine Tare von Fr. 5 vor und zwar auch
für das reservcpflichtige Aller, also während 20 Jahren, so

daß der Betrag der Pesonaltare im Ganzen Fr. 100 betragen
würde. Dieser Betrag steht den wirklichen Leistungen des
Militärs etwas näher. Ich berufe mich in dieser Beziehung auf
die gestern gemachten Mittheilungen, nach welcher der Rekrut
der verschiedenen Waffengattungen Baarauslagen von Fr. 45
bis Fr. 115 zu tragen hat und bis auf 100 Tage Dienst thun
muß. Wenn nun Jemand dieser Verpflichtung enthoben ist,
so sage ich, er zahlt billiger Weise eine Tare von Fr. 100 aus
20 Jahre vertheilt. Da unsere Militärverfassung den Grundsatz
aufstellt, daß jeder Bürger verpflichtet sei, nach Verhältniß
seines Vermögens eine Unteroffiziers- oder eine OffizierSstelle
anzunehmen, so kann man schon etwas mehr fordern. DaS
bisherige Gesetz forderte von den Tarpflichligen 1 pro mille
ihieS Vermögens; der Entwurf gehl etwas weiter und fordert
vom eigenen Vermögen IV- pro mille. Vom erbSanwartschaftlichen

Vermögen forderte das bisherige Gesetz nur dann
eine Steuer, wenn die Eltern bei einer direkten Steuer von
1 pro mille über Fr. 40 zahlten. Man glaubte, die Billigkeit
erfordere, daß man mit der Taxirung dieses Vermögens früher
anfange. Es ist mir wirklich aufgefallen, daß man eine solche
Bestimmung in das Gesetz aufgenommen hat. Bis auf eine
bestimmte Höhe ging also daS Vermögen der Eltern frei aus.
Ich halte daS für unlogisch, denn wenn der Sohn nicht eigenes
Vermögen und nicht eigenen Erwerb hat, so ist der Vater,
auch wenn er nicht ein Vermögen von Fr. 40.000 besitzt, im
Stande, ihn auszurüsten. Es gibt viele Offiziere, die ihre
Ausrüstung bestreitcn müssen, ohne daß der Vater ein solches
Vermögen besitzt; und doch ist eS meistens der Vater, welcher
dem zwanzigjährigen Manne das Geld zur Ausrüstung gibt.
Die Konsequenz erfordert somit, daß das elterliche Vermögen
in Mitleidenschaft gezogen werde. Hingegen soll man darin
einen Unterschied machen, daß man das elterliche Vermögen
nicht so hoch besteuert als das eigene, da man auch hier sagen
kann: ein Vogel, den man in der Hand hat, ist besser alS
vierzig, die herumfliegen. Daher verlangt man nur den dritten
Theil der Steuer vom erbSanwartschaftlichen elterlichen
Vermögen. In andern Kantonen, namentlich in Zürich, wird eS

zur Hälfte besteuert, und eS fragte sich auch hier, ob man nicht
75 Rp. statt 50 Rp. fordern wolle; indessen fand man, man
wolle bei der letztern Zahl bleiben. Bezüglich deS Einkommens
forderte das bisherige Gesetz auch Fr. 2 vom Hundert. Der
Regierungsrath glaubte, nicht höher gehen zu sollen. ES ist
Ihnen Allen bekannt, daß der Prozentsatz gegenüber der
Kapitalsteuer für die Besteurung des Einkommens nicht billig sei.

ES wurde so raisonnirt: wenn Jemand von einem Vermögen
von Fr. 10,000 à 4 bei einer direkten Steuer von 1 pro
mille Fr. 40 bezahlen muß, so sei 2'/z vom Einkommen zu
fordern. ES wurde aber mit Recht hervorgehoben, daß ein
großer Unterschied besteht zwischen dem Ertrage des Kapitals
und dem bloßen Einkommen ohne Kapital. DaS ist bei

Leibrenten der Fall. Auch entsteht bei dieser Rechnungöweise eine

große Unbilllgkeit gegenüber Beamten und Angestellten, denn
mit dem Ablauf ihrer AmtSdauer und bei ihrem Tode fällt
alles dahin, während das Vermögen des Grundbesitzers, deS

Kapitalisten, auch wenn er stirbt oder wenn sonstige

Aenderungen eintreten, seineu Erben bleibt. Deßhalb glaubte man
vom Einkommen nicht mehr als Fr. 2 vom Hundert fordern
zu sollen; es wäre also etwas günstiger gestellt. Nun fragt
es sich, wie eS mit dem reinen Einkommen gehalten werden
soll. Diese Schwierigkeit übersah ich nicht und fand, daß je
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Fr. 2 von Fr. <66 des jährlichen Einkommens bezahlt werden
sollen, sofern dasselbe wenigstens Fr. 366 beträgt. ES ist
klar, daß man B. von einem Knechte, der Fr. 166 Lohn hat
und seine Personaltare von Fr. 5 bezahlt,, nicht noch Fr. 2
vom Hundert seines Lohnes verlange» kann. Ich könnte also

zur Festsetzung eines Minimums handbieten. Um einer
Bemerkung Rechnung zu tragen, welche bei der ersten Berathung
gemacht wurde, setzt der Entwurf ein Marimum der Steuer
von Fr. 566 fest. ES wurde nämlich damals gellend gemacht,
daß die Steuer sonst zu einem enormen Betrag führen würde,
daß der bekannte Oberst K»nz eine Million zahlen müßte. Ich
glaube, ein Marimum von Fr. 566 sei nicht zu hoch. Ich
berufe mich auf die Militärverfassung und auf die Opfer, welche
der wirklich Dienstthuende zu tragen hat. Zürich ging nicht
ganz so hoch, indem eS nur Fr. 366 als Marimum festsetzte;

an andern Orten ist dasselbe höher. Ich empfehle Ihnen den

8 5 zur Genehmigung.

Mühlcthaler. Ich bin so frei, daS Wort zu ergreisen,
weil ich ziemlich lange Erfahrungen gemacht habe, indem ich
bei dreißig Jahren Rekruten auSheben, diSpenstren und tariren
half. Der Herr Berichterstatter gibt sich die Miene, es sei

ihm sehr darum zu thun, daS Gleichgewicht zwischen dem
wirklichen Militärdienst und der Tare herzustellen Er hat zum
Theil Recht. Aber man muß bedenken, daß ein großer Theil
der Tarnten Gebrechliche, Unvermögliche sind, und daß bis-
dahin oft Verzeichnisse solcher Leute im Amtsblatte erschienen,
die ganze Seiten füllen und wegen l'/z—2 Fr. bis zum Gelts-
tage getrieben wurden. Auch darf man nicht vergessen, daß
der Militärdienst ein Ehrendienst ist. Es kam mir oft vor,
daß junge Leute gern in den AuSzug getreten wären, aber zu
klein waren. Es gibt eben den Leuten Muth, sie denken, eher

Gelegenheit zu einer guten Heiralh zu finden, wenn sie im
Auszuge sind. WaS bezüglich der Auslagen gesagt wurde, ist

wahr, aber ich scheute dieselben nicht; es war für mich eine
Ehrensache, so wie eS eine Ehrensache für den Herrn Berichterstatter

war, als er seine blaue Uniform mit einer grünen, die
silbernen Epauletten mit goldenen und den Tschakko mit einem
GraSbogen vertauschen konnte. In Betreff der Kosten nahm
er eS nicht so kümmerlich; er ist dennoch munter. Ich möchte

nun drei Klassen aufstellen nach Auszug, Reserve und Landwehr.

Der Herr Berichterstatter sagt zwar, der Reservist zahle

billig so viel als der AuSzüger; ich findender, der letztere zahle

genug, wenn er eine Persvnaltare von Fr. 5 zu tragen hat.
Ich stelle daher den Antrag, folgende Redaktion aufzunehmen:

„Die Militärsteuer wird auf folgende Weise bestimmt:
». Zeder Beitragspflichtige bezahlt jährlich für seine Person,

abgesehen vom Vermögen, Einkommen und Erwerb, für
seine Dienstbefreiung als solche

während der Dienstzeit deS AuSzugS Fr. 5
der Reserve „ 3

der Landwehr „ 2
b. Ueberdieß entrichtet jeder Pflichtige eine Abgabe von dem

Vermögen, Einkommen und Erwerb in folgendem Maße:
1. vom eigenen Vermöge» von je Fr. 1666 während

deS AuSzugS Fr. l Rp. 56
der Rerserve „ 1. „ —
der Landwehr „ — „ 56

2. vom erbSanwanschaftlichen elterlichen Vermögen von
je Fr. 1666 in dem AuSzug Rp. 56

der Rerserve „ 36
der Landwehr „ 26

3. von je Fr. 166 deS jährlichen reinen Einkommens und
Erwerbs in dem AuSzug Fr. 2. —

der Reserve „ 1. 56
der Landwehr „ 1. —

Dann wäre später die Bestimmung, wo eS heißt, in der Landwehr

werde nur die Hälfte der Steuer gefordert, zu streichen.

G feller zu Wichtrach. ES ist allerdings richtig, daß
die Personallare von Fr. 5 ziemlich hoch ist; die Erfahrung
hat gezeigt, daß schon Leute wegen einer noch geringern Steuer
zum GeliStage getrieben wurden. Weit unbilliger scheint mir
noch bei Ziffer 2 die Bestcurung des «rbsanwarlschaftlichen
elterlichen Vermögens zu sein. Man sucht ein Gleichgewicht
zwischen demjenigen, welcher Militärdienst leistet und dem
Tarpfltchligen herzustellen. Daß daS Gesetz ein billiges Ver-
hältntp anstrebe, ist gerechtfertigt. Ich frage aber: wenn ein
Vater 5—6 Söhne hat, von denen mehrere noch im Militärdienste

stehen und Einer, der vielleicht auch schon Dienst gethan
hat. unglücklich wird, ist es dann billig, daß der Vater noch
sein Vermögen für die Militärsteuer verteilen muß, gegenüber
dem 8 85 der Verfassung, nach welchem die Lasten aus Alle
möglichst gleichmäßig zu vertheilen sind? Nach meiner Ansicht
ist dieß nicht billig; deßhalb stelle ich den Antrag, daß man
das Vermögen von Eltern, die mehrere Söhne im Militärdienste
haben, nicht mehr in Mitleidenschaft ziehe. Es ist in diesem
Falle genug, wenn die Personaltare von Fr. 5 bezahlt wird.
Ich darf hoffen wenn die Behörde an den berührten Fall
gedacht hätte, so wäre schon eine Bestimmung darüber in daS
Gesetz aufgenommen. Der Große Rath wird diese Unbilligkeit
nicht zugeben.

Ganguillet. ES ist allerdings ganz billig, daß diejenigen.

welche vom aktiven Militärdienste befreit sind, künftig mehr
zahlen müssen als bisher; indessen scheint eS mir doch, daß
dieses Gesetz etwaS zu fiskalisch sei und zu weil gehe. Ich
mache aufmerksam, wie sich daS Verhältniß gegenüber andern
Ländern gestaltet. Es wurde bereits von anderer Seite
hervorgehoben, daß man die Pflichtigkeit einer Person, die physisch
oder moralisch zum Militärdienste untauglich ist, nicht auf die
gleiche Höhe setzen kann, wie die Anforderungen an einen
Mann, der sich guter Gesundheit erfreut. Der letztere leistet
den Militärdienst in seinen jungen Jahren gern der Ehre und
Freude wegen. Uebrigens möchte ich eine Parallele zwischen
unserm Kantone und ander» Staaten ziehen. In monarchischen
Staaten, namentlich in Frankreich, ist der Militärdienst eine
sehr große Last. Ich erinnere mich aus meinen Jugendjahren,
da ich zum neuen KantonSiheil gehöre, daß ich über die
Konskription klagen hörte. Das ist einer ver Hauptgründe, welcher
die Herrschaft Napoleons 1. in allen Ländern verhaßt machte.
Die Konskription eristirt in Frankreich noch, aber sie ist bedeutend

ermäßigt, indem Jedermann sich für eine verhältnißmäßig
kleine Summe vom Militärdienste befreien kann. Ich glaube,
dieselbe belaufe sich nicht höhtst als bis auf Fr. 2666—2566.
Wenn man sich nun in einem monarchischen, in einem militärischen

und eroberungssüchtigen Staate, wie Frankreich, um
diesen Preis vom Militärdienste loskaufen kann, sollen wir
dann in einem republikanischen. freisinnigen, durchaus nicht
militärischen Staate, oder doch nur so weit eS die Unvcrletz-
lichkeit seines Gebietes und die Aufrechthaliung seiner Freiheit
erfordert, ich frage, sollen wir noch weiter gehen? Wenn wir
daS thun, welche Parallele zieht dann die Bevölkerung von
Grenzorlschaften, wie Pruntrut u. a wo das Gesetz sehr
unpopulär ist? Ich sager in Frankreich kann man sich um einen
Betrag von Fr. 2666 — 2566 loskaufen, und hier stellen Sie
ein Marimum auf, nach welchem ein Vermöglicher während
seiner Dienstzeit Fr. 11,256 zahlen müßte. Ich frage: ist der
persönliche Werth eineS Vermöglichen um so viel größer als
derjenige eines Acrmern? Der Werth des Reichen als Soldat
ist nicht viel höher anzuschlagen als derjenige des Armen; der
Erstere wird vielleicht als Offizier mehr leisten. WaS Herr
Gfeller vorschlug, finde ich ganz am Platze Ferner stoßt mich
noch ein anderer Punkt. Ich wünsche wenigstens, daß der
Entwurf nach Analogie deS Einkommensteuergesetzes abgeändert
werde. Derselbe ist zu fiskalisch, man will daS Vermögen der
Eltern untersuchen. ES widerstrebt mir, daß der Staat alles
so genau untersuche. WaS die Personaltare betrifft, so finde



ich dieselbe ganz billig und bin damit einverstanden. Ich möchte
überhaupl nicht alle Grundsätze angreifen, aber eS schien mir,
einige Ermäßigung sollte man doch eintreten lassen; überdieß
möchte ich einen Unterschied zwischen dem AuSzuge und der
Reserve aufstellen. Ferner wünschte ich, daß Söhne von
Wittwen oder wenn 3—4 Söhne einer Familie Dienst thun,
der fünfte oder sechste diSpensirl werde. Bezüglich des Ma-
rimums möchte ich nicht so weil gehen, wie der Entwurf und
bei Fr, 330, wie in Zürich, stehen bleiben. Was die Tarirung
des jährlichen Einkommens betrifft, so weiß ich nicht, was ich
dazu sagen soll. Im ersten Augenblick erscheinen Fr. 2 vom
Hundert nicht gar viel; aber ich will eine Rechnung machen.
Ein Kommis oder ein Kopist zahlt z. B. jährlich Fr. 25, vaS
macht in 23 Iahren Fr. 533. Ich will eS dem Herrn
Berichterstatter überlassen, ob er diese Tare ermäßigen wolle oder
nicht. Mir ist die Hauptsache, daß man die Steuer für
diejenigen ermäßige, welche mehrere Söhne haben, und daß man
das Marimnm modifizire.

H e b l e r. Ich habe nicht gehört, daß Jemand die vom
Herrn Berichterstatter zugegebene ermäßigte Redaktion
aufgenommen habe; ich nehme sie aus und stelle den Antrag, bei

Ziff. 3 am Schlüsse beizufügen: „sofern das Einkommen Fr. 433
übersteigt." Im Weilern erkläre ich offen, daß ich zu Ziff. 2
der litt, st nicht stimmen kann. Ich begreife zwar sehr gut,
daß eS Verhältnisse gibt, wo eS sehr billig erscheint, daß man
die Zukunft auch in's Auge fasse. Aber man kann den Leuten
in dieser Beziehung auch zu nahe ireten. Wie Mancher müßte
bezahlen für das Vermögen, das er nicht Hai, daS vielleicht
durch stille Beilüste oder auf irgend eine Weise verloren gehl?
ES kann gar leicht sein, daß daS Vermögen von Eltern
versteuert würde, daS man nicht bekommt, weil man selber früher
stirbr. Alle diese Fälle zeigen, daß der Staat Geld bekommen
kann, zu dem er nicht berechtigt ist. Im Uebrigen stimme ich
zu der von mehrern Seiten beantragten Herabsetzung der
Ansätze. Ich stelle mich auf den gleichen Boden, wie der Herr
Berichterstatter. Er sagte in seinem EingangSrapporte, man
müsse bei der Taxation eine Summe festsetzen, welche der Last
des Militärdienstes annähernd gleich komme. Sobald man
von diesem Standpunkte ausgeht, sage ich ganz offen, ich finde
die Taren, die hier aufgestellt werden, nicht übermäßig; im
Gegentheil, nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe, hätten
die wirklich Dienstthuenden ziemlich mehr zu leisten, als hier
von den Tarpflichtigen geleistet wird. Aber der Standpunkt,
von dem man hier ausgeht, ist zu eng. Die Militärpflicht ist
nicht nur eine Last, sie ist auch eine Lust, eine Ehre. Es gibt
Motive, welche das Ertragen der Last außerordentlich erleichtern.

So ist die Vaterlandsliebe eine mächtige Triebfeder
dazu. Nicht nur das: auch die Ehre, Militär zu sein, ist es,
welche daS Ertragen der Strapatzen erleichtert. Obschon eS

sehr schwer ist, mit dem Gefühl zu rechnen, muß man es doch
in Anschlag bringen. Sie wissen Alle, wie es einem jungen
Manne bei seinem Eintritt in den Militärdienst zu Muthe ist,
wenn er mit seinen Kameraden in Verbindung tritt, wie von
Stund' an das Mtlitärwescn für ihn ein Gegenstand lebhaften
Interesses wird. Der Gebrechliche hat diese Freude nicht; er
steht allein, wenn die Andern in der schönen Uniform
heimkehren und freudig einziehen. Ich muß hierin der Ansicht des
Herrn Mühlethaler beipflichten, daß es für einen jungen
Menschen, der nicht dienstfähig ist, in solchen Zeiten sehr bittere
Stunden gtbt. Wenn ein Aufgebot kommt, die ganze Jugend
auszieht, ist die ganze Bevölkerung gespannt auf die Haltung
und die Thaten der Armee; wie steht dann ein Solcher da,
der zurückbleiben muß? Er empfindet eS tief, eS drückt ihn.
Wenn man also hier solche Umstände, welche das Ertragen
der Militärlast sehr erleichtern, ja die Freude oft größer machen
als die Last, die man erträgt, nicht in Abzug bring», so ist eS

unbillig demjenigen gegenüber, der wegen Gebrechlichkeit nicht
Dienst thun kann und unter einer andern Last, unter einem

Tagblatt des Großen Rathes «862.
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Drucke lebt. Ich glaube,^wenn man die Sache so auffaßt, so

wird man zu einem richtigen Verhältniß der Steuer kommen.
Diesem Gefühle muß Rechnung getragen werden, und das ist
der Grund, warum ich zu den vorgeschlagenen Ermäßigungen
stimmen kann gegenüber den Ansätzen des § 5.

Imer. Als ich bei der EinlretenSfrage nicht daS Wort
ergriff, sah ich die Nothwendigkeit ein, daß der Kanton Bern
ein strengeres Gesetz über die Militärtare haben soll. Diese
Tare trägt dem FiökuS nicht genug ein, und eS ist wichtig,
fie zu erhöhen; dleß war aber für mich kein Grund, nicht einige
Artikel zu streng zu finden, unter andern den, welchen wir
eben berathen. Die Verfassung und das Militärgesctz schreiben
vor, daß jeder Bürger Soldai sei, und von diesem Grundsatze
ausgehend, wollte man dieses Gesetz streng machen, um eine
Anzahl Mißbräuche zu treffen, die sich vorfinden und nicht
sein tollten. ES gtbt viele junge Leute, die Dienst thun sollten
und eS nicht thun. Sieht man sie, so frägt man sich, warum
es sich so verhalte, denn den Grund davon kennt man nicht.
Ich glaube, der Redaktor des Gesetzes habe hauptsächlich diese
Klasse von Bürgern lm Auge, die jungen Leute nämlich, die
im Auslande waren, von wo sie im Alter von 25 Jahren
helmgekehrl sind und denen ihre Familien für den Dienst keine
Uniform will machen lassen; dafür läßt man sie dann die Mi-
ltiärtare bezahlen. Auf diese Weise gelangen viele junge Leute
dazu, mittelst letchtsinntg ausgestellter Zeugnisse, sich vom
Militärdienste befreien zu lassen. Man ist bei der Einschreibung
ln den Dienst nicht streng genug, man dispenstrr sie zu leicht.
Bemerken Sie wohl, daß das gegenwärtige Gesetz nicht nur
Krüppel, Gebrechliche, Kranke trifft, alles Leute, für die man
Schonung haben muß, sondern auch die Professoren, Lehrer,
überhaupl alle Lerne, die ein fireS Einkommen haben. Diese
Bürger nun sind im Interesse des Staates selbst vom Militär-
dlenfle befreit, damit sie bei ihrem Amte bleiben können. Will
man sie nun noch tariren, so muß man darauf halten, daß
man nicht das Maß überschreite. Lasse man auch nicht außer
Acht, daß die betreffenden Bürger schon die SlaatSsteuer und
dle Gemeindetellen bezahlen, ungerechnet die andern Abgaben,
denen sie sonst unterworfen find, wie die Mobiliarassekuranz
und alle die Lasten dieser Art. Erhöht man nun die Steuer,
so werden die Bürger schließlich sagen, sie ziehen vor, anstatt
Berneebürger Fremde zu sein. Ich will nichts über die Per-
fonaltare von 5 Fr. sagen; sie ist billig, denn eS war gewiß
zu wenig, wenn man blsdahin nur 2 Fr. bezahlte. Ich will
mlch auch nicht über die Tare von Fr. 1. 53 vom Tausend
des eigenen Vermögens aufhallen, widersetze mich aber der Tare
von 53 Rp. für das erbsanwartschaftliche elterliche Vermögen.
Wer garanlirt nämlich, daß man dieses Vermögen erhalten
werde, während die Ellern bis auf einen gewissen Punkt frei
über ihr Vermögen verfügen können, zu Gunsten eines Andern?
Der beadflchtlgie Zweck besteht dann, daß junge reiche Leute,
dle kein persönliches Vermögen besitzen, zahlen sollen. Nun
gui, dase ist gerecht, aber so wie die Sache hier redigirl ist,
werden Sie manche Personen treffen, die Sie nicht zu treffen
beabsichtigen, wie z. B. die Lehrer, Pfarrer u. s. w. Es ist
fomil nicht recht, das Vermögen zu beschlagen, das man erst
erwartet. Zur allgemeinen Regel sollte man nun bei Ziff. 5
eine Ausnahme aufstellen. Ich mache noch darauf aufmerksam,
daß die französische Redaktion mir vollständig fehlerhaft erscheint;
nach derselben würde man zweifach bezahlen, vorerst für daS
Vermögen, dann für sein Einkommen, was nicht sein sollte.
Man sollte daher sagen: „vom reinen Einkommen und vom
Erwerbe." Das sind die Bemerkungen, welche ich über diesen
Artikel zu machen mich veranlaßt fand; ich bitte die Versammlung,

hierauf Bedacht nehmen zu wollen, denn sie sind
begründet. Was das Marimum der Tare betrifft, so ist der
Ansatz von Fr. 533 übertrieben. Der einfache Soldat, wie
der Offizier, ist gehalten, einen regelmäßigen Dienst alle zwei
Jahre zu machen, ohne die andern Dienste zu zählen, zu wel-

86
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chcn ste in der Zwischenzeit einberufen werden könnten. Man
hat uns gesagt, der Dienst eines Offiziers komme ihn auf
Fr. 3dl) zu stehen. Sie wollen nun den, der nicht dienen kann,
mit einer Tare von Fr. 59(1 belasten, obschon er sehr gerne
wünschte, diesen Dienst machen zu können. Ich beantrage,
den Ansatz auk Fr. 399 herabzusetzen, wie im Kanton Zürich.

Mühle r h aler Ich bin so frei, einige Bemerkungen
zur Unterstützung der Voten der Herren Hebler und Jmer
beizufügen und die Sache durch ein Beispiel klar zu machen.
Sln unserm Orte ist eine arme Familie, die im Armenhause
wohnt; sie hat vier Söhne, von welchen der erste im AuSzuge,
der zweite zum Militärdienste untüchtig, der dritte und vierte
Zwillinge sind; diese wurden voriges Jahr aufgeboten. Ich
hatte Besorgnisse dabei, Und da der Eine mit einem doppelten
Leibschaden behaftet ist, gab ich ihm ein Schreiben mit, um ihn
zur Dispensation zu empfehlen; er gab dasselbe aber nicht ab,
weil er wußte, waö darin stand. Der Man» haue große»
militärischen Geist und hielt viel darauf, mit eurem Meien auf
dem Tschakko heimzumarschiren.

vr. v. Gonzenbach. Da bisher Niemand meinen
Gedanken ausgesprochen hat, so erlaube ich mir auch einige Worte
vorzubringen. In jedem Gesetze ist cS eine Hauptsache, daß
es so deutlich als möglich gefaßt werde und nicht zu willkürlichen

Interpretationen Anlaß geben könne. Run befürchte ich
sehr, daß die Ziffer 2 deS § 5 in Verbindung mit dem § 9 zu
einer Menge von Anständcn und Schwierigkeiten Anlaß geben
könnte. Dieser § 9 wurde wahrscheinlich mir Rücksicht auf den

Jura in das Gesetz aufgenommen, und es zeigt daS wieder,
wie unglücklich der Kanton Bern mit seiner doppelten
Gesetzgebung ist. Möglicher Weise hat derselbe auch den Zweck, daß
nicht nur daS gegenwärtige Steuerregister Regel machen solle,
sondern daß später vielleicht auch die Obligationen als
steuerpflichtig tarirl werden sollen. Nun glaube ich, cS sei am besten,
die Ziffer 2 des 8 5 ganz zu streichen. Im ersten Augenblicke
wird man vielleicht einwenden, eS entstehe dadurch ein großer
Ausfall. Ich möchte aber fragen, ob dieser Ausfall wirklich
so groß sei. Wie viele unabgetheilte Söhne gibt es, die bis

zum 44 AlteeSjahre sich beim Vater aufhalten? Heirathen
sie, oder trennen sie sich sonst von der elterlichen Haushaltung,
so fallen sie ohnedieß unter das Gesetz. Ich glaube daher
nicht, daß der Unterschied für den Staat sehr groß sein werde
Dazu kommt, daß die Besteurung nachher sich auf Gerechtigkeit
stützen, daß nicht ein auf bloßer Hypothese vorausgesetztes
Vermögen tarirt würde, daS für den Betreffenden noch gar
nicht eristirt. Er kann Jahre lang meinen, er habe einen reichen
Vater, und am Ende hat vieler nichts. Ich könnte Namen
nennen von Solchen, die zehn Jahre lang die Erbsanwartschaft
versteuerten. Ist das recht? Will man in solchen Fällen die
Steuer zurückfordern lassen? Schwerlich; dann hat aber der
Mann etwas ungerecht versteuert. Deßhalb glaube ich, nur
daS Vermögen dessen soll versteuert werde», welcher vom
Militärdienste befreit wird. Dann könnten Sie Klassen
aufstellen, z B wie Herr Mühlethaler vorschlug, nach den
verschiedenen Dienstklasscn. Der Entwurf scheint mir auch deßhalb
zu weit zu gehen, weil solche Verhältnisse nicht genau
abgewogen werden können, so lange der Sohn sich in der
Haushaltung des VaterS befindet. Der Sohn hat allerdings »och
kein eigenes Vermögen, aber er hat Kost und Logis bei den
Eltern, waS man nach den Lebensverhälinisscn derselben tarirer,
kann. Ich sage also, wer ein Vermögen von mehr als Fr. 9999
besitzt (um mit § 4 im Einklänge zu sein), kommt in die
unterste Klasse und zahlt, je nachdem er im Alter des Auszuges,
der Reserve oder der Landwehr steht; dann würde ich ungefähr
zehn Klassen machen, daS Vermögen von Fr. 19 999-29,(199,
von 29.999 39,990 u. s. w. bis auf Fr. 499.999-599.999
im Verhältniß zu Fr. 19 -29-39 bis zum Marimum von
Fr. 599 tariren. DaS wäre viel leichter und einfacher, als

wenn man jedesmal nachsehen müßte, wie sich die Erbsan-
wartschasl des Betreffenden gestalte Ich stelle keinen bestimmten

Antrag, weil ich namentlich die Ansicht des Herrn Finanz-
tirektors noch vernehmen möchte. Mein Standpunkt ist der,
daß man die Militärsteuer erhöhen müsse, weil sie in keinem
Kantone so wenig abträgt, wie hier; aber rch möchte sie in
Einklang bringen um der Gerechtigkeit. Wenn ein Vater
mehrere Söhne hat, welche Militärdienst leisten können, unier
ihnen aber Eine», der unfähig ist dazu, so zahlt er doppelt:
einmal die Vermögenssteuer als Grundbesitzer oder Kapitalist,
und dann erst »och die Militärsteuer. Das ist doch auffallend.
Nehmen Sie zwei neben einander stehende Häuser an: im
euren derselben wohnt ein Vater, der fünf Söhne Hai, für
welche er doppelt zahlt, lm andern Hanse wohnt ein Mann,
der fünf Mädchen Hai, alle stark und gesund; diese zahlen nur
die einfache Vermögenssteuer. Es ist billig, daß der Pflichtige
ein «equivalent dessen bezahle, was er beiitzt, vom Vermögen
oder Erwerb, aber mehr nicht Es dünkt mich nicht, daß der
Unterschieb für den Staat gar' groß sei. Gewöhnlich etabliren
sich die Leute im 24.—26. Allersjahrc haushäblich, sie gründen
ihre Familie; dann fällt jeder unter das Gesetz, und Sie
verhüten die unangenehmen Nachforschungen. Daher möchte ich,
ohne vor der Hand einen Antrag zu stellen, den Herrn
Berichterstatter ersuchen, darüber Auskunft zu geben, ob eS nicht
möglich sei, den Ansichten / die ich geäußert habe, in irgend
einer Weise Rechnung zu tragen.

Girard. In der allgemeinen Diskussion anläßlich der
Einireiensfrage berührte ich eine Prinzipiensrage, welche der
im Art. 5 enthaltenen entgegengesetzt ist. Da man nun beim
Schlüsse der allgemeinen Berathung gesagt Hai, es könnten
mehrere Ideen anläßlich der Berathung über Art. 5 wieber
aulgenommen werden, so muß ich, um konsequent zu bleiben,
auf das zurückkommen, waS ich vorher in Anregung gebracht
habe. Ich bitte daher den Großen Rath, mir etwas Slusmerk-
lamkeit schenken zu wollen. Ich rechne nicht daraus, dieses

praktischere Prinzip gegenüber dem im Projekt eiuhaltenen
triumphiren zu macheu. Vielleicht gibt der Große Rath mir
die Erheblichkeit zu, damit die von mir auseinanderzusetzende
Idee zugleich mit derjenigen des RegierungSratheS geprüft
werbe, welche in diesem Anikel enthalten ist. Ich bespreche

nicht die Zahlen, »och die während der Diskussion
vorgebrachten Modifikationen, sondein nur die Prinzipiensrage. Ich
sagte gestern gelegentlich der allgemeinen Berathung, daß der

vom Gesetze angenommene Grundsatz eines Marimums den

Verfassungsgrundsatz zu verletze» scheine. In der Thar sagt

Art. 66 der Versassung, die Steuern sollen gleichmäßig auf
das Vermögen, daS Einkommen und den Erwerb vertheilt
werden. Wenden wir nun versuchsweise daS neue Gesetz an,
setzen wir Zahlen voraus, B. daß ein junger Mann, der

Fr. 299,999 Vermögen besitzt, durch die Bezirkslommisston von
Bern tarirl werde. Dieser Steuerpflichtige im Besitz von
Fr. 290,999, zu 14/z "/go tarirt, hat Fr. 399 zu bezahlen; ist er

in der Anwartschaft eines Erbschastsvermögens von Kr. 499 999,
welches zu Vz Vov tarirt ist, so zahlt er dafür Fr. -t99, macht
mit den Fr. 399 seines eigenen Vermögens eine Tare von
Fr. 599. ES hat nun die Kommission einen andern
Steuerpflichtigen zu larire», dessen Privaivermögen Fr. 499,999
beträgt, so bezahlt er zu l'/z Fr. 699 und für die Fr. 299,999
Erbe in Aussicht ^ "/<,»/ somit Fr. 199, waS in Allem Fr. 799
macht; somit besteht ein Unteischied zwischen diesen beiden

Steuerpflichtigen von Fr. 299, waS »ach meiner Ansicht eine

schlagende Ungleichheit in der Anwendung der Mtlnänare
ergibt, im Widerspruch mit dem Geiste des Art. 86 der
Verfassung. Man kann die Sache einfacher darstellen. Stellen
wir uuS vor, ein junger Mann habe ein Vermögen von
Fr. 299,999 und ein Erbe von Fr. 499,999 in Aussiebt. Dieß
machr nach den erwähnten Taren von pro mille vom
Vermögen und V2 pro mille für die Erbschaft eine Ge-
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sammtlare von Fr. 599. Nun aber ein anderer junger Mann,
der ebenfalls ein eigenes Vermögen von Fr. 299,999, aber ein
Erbe von Fr. 899,999 zu gewärtigen hat, wird für ersteres
Fr. 399 und Fr. 499 für' das zweiie, in Allem also Fr. 799
bezahlen. Der eine dieser jungen Leute wird nun schließlich
eine Million eigen besitzen, der andere Fr. 699,999, und doch
werden sie nicht auf eine gleichmäßige und verhältnißmäßige
Weise bezahlt haben, denn der eine Hai nur Fr. 599 und der
andere Fr. 799 entrichtet. Man muß daher auf den Grundsatz
des vorliegenden Gesetzes zurückkommen, welches im Art. 5
auSsprichl. man solle daS Vermögen der Eltern in Berücksichtigung

ziehen. Dieß ist daS praktischste System. Wir sollen
nicht nur ein gutes Gesetz machen, sondern eS auch leicht
ausführbar einrichten. Man hat gestern gesagt, daS verstehe sich

von selbst. Ich glaube eS auch, insoweit cS uns betrifft; man
gehe aber zu den Kezirks-TaralionSkommissivnen, wo der Rc-
gieruugSstatthalrer, der Bezirkskommandant und der Ämtschreiber
sitzt, und Sie werden sehen, wie sehr sie in Verlegenheit
kommen, denn der Art. 5 wird die Anwendung äußerst schwierig
mache». Es ist viel besser, eine Klassifikation zuzulassen,
Kategorien und Klassen zu haben, bei welchen diese Fälle von
Ungleichheit nicht entstehen können. Dann wird man sehen,
daß der Reichste jährlich das Marimum per Fr 599 zahlt,
der etwas weniger Reiche Fr. 459 und so fort bis auf Fr. 5.
Ohne an den Zahlen festzuhalten, könnte man etwas dem
folgenden Projekte ähnliches aufstellen: man würde 3
Kategorien festsetzen: 1) Auszug, 2) Reserve, 3) Landwehr, mit
folgenden Taren:

Auszug von Fr. 5 bis 599 59 Klaffen
Reserve „ „ 4 „ 499 49 „
Landwehr „ „ 3 „ 399 39 „

so daß alle Männer, welche der Tare unterworfen wären, sich
in den oben aufgezählte» 129 Klassen vertheilt befänden, indem
auf approriinative Weise die Verhältnisse des PrivatvermögenS,
der Erbschafisauwartschasl Berücksichtigung finden würden.
Dieß ist das System, das gegenwärtig praktisch angewendet
wird und bekannt ist, ein System, welchem man ein anderes
sehr verwickeltes entgegenstellt, welches einmal so wie im Ge-
setzeSprojekl angenommen, viele Schwierigkeiten veranlassen wird,
denn eS bedarf dann delaillirter Instruktionen von Seite der
Fluanzdircktion, damit die Tarationskommissionen sich auS der
Sache ziehen können. Habe ich nun Reckt i» diesen Punkten,
so beantrage ich, eS möchte daS System der Klassifikation der
Tare durch Kategorien und Klaffen erheblich erklärt und an
den RegicrungSraih zurückgewiesen werden, mit dem Ansuchen,
eS zu prüfe» und seinen Bericht bis zur zweiten Berathung
vorzubringen. Ich habe Grund zu hoffen, daß der Herr
Berichterstatter sich diesem Antrage nicht widersetzen werde, der
nur aus guiem Willen und nicht auS Oppositionsgeist
entsprungen ist.

M ü hl heim. Ich bin in der That in Verlegenheit,
mich zu entschließen, ob ich zu den Ansätzen deS K 5 stimmen
könne. Ich hätte sehr gewünscht, die Frage zuerst prinzipiell
diskuliren zu hören, ob nicht eine Gradation in der Tare
stattfinden sollte. Ich glaube auch, daß die Ausätze, wie sie der
Z 5 aufstellt, den» doch zu hoch seien, wenn sie sich auf volle
zwanzig Jahre ausdehnen sollen; sie überschreiten daS Maß
der Billigkeit. Nach meiner Ansicht sollen wir nicht einzig und
allein den Militärdienst im Auge haben, sondern auch die
Faktoren berücksichtigen, welche die Herren Hedler und Mühleihaler
hervorhoben. Ich stelle die Orvuungsmoilou, die Diskussion
über diesen Paragraphen j» verschieben und zuerst prinzipiell
die Frage zu diskuliren, ob eine-Gradalion der Tare stattfinden
soll, d. h. ob man den Reserve- und Landwehrpflichtigen gleich
belasten wolle, wie den AuSzüger. Je nachdem diese Frage
entschieden wird, werde ich dann mein Votum abgebe».

Rösti. Ick hätte gewünscht, daß der Herr Berichterstatter
vor dem Schlüsse der Diskussion seine Ansicht über die
verschiedenen Voten aussprechen möchte.

Herr Präsident. DaS ist gegen das Reglement. Der
Herr Berichterstatter hat den Schlußrapport.

Rösti. Wenn das der Fall ist, so stelle ich den Antrag,
die Diskussion abzubrechen uud die Sache an den RegierungS-
ralh zurückzuweisen. Der Herr Berichterstatter erklärte in
seinem EingangSrapporte, in diesem Artikel liege der Hauptpunkt.
Nachdem sehr verschiedene Ansichten gefallen sind, namentlich
nach dem Votum deS Herrn v. Gonzenbach, weiß man nicht
mehr recht, wie man stimmen soll.

Kurz, Oberst. ES ist nach dem Reglemente unzuläßig,
einen Artikel zurückzuschicken ohne bestimmten Schluß.
Wahrscheinlich würde die Regierung ihren Vorschlag wiederbringen.
Man kann ja einen der gestellten Anträge erheblich erklären;
dann wird die Negierung Anlaß haben, sich auözusprechen,
sonst weiß sie nicht, woran sie sich zu hallen hat, wenn der
Große Rath sich nicht selbst über die Sache auSsprichl. Vielleicht

gibt der Herr Berichterstatter einzelne Anträge als
erheblich zu

Gützb erger. Ich hingegen bin der Anficht deS Herrn
Rösti, daß ein Antrag auf Rückweisung eines in Berathung
liegenden Paragraphen zuläßig sei. Ich stimme für Rückweisung

unter der Bedingung, daß der Herr Berichterstatter sich

vor seinem Scklußrapporte ausspreche. Da sieht man wieder
einmal die Unzweckmägigkeil veS SchlußrapporleS nach dem
alten Reglemente; viele Redner wiiien nicht, woran sie sind.
Der Herr Beiichterstaller ließ durchblicken, daß er zu
Modifikationen geneigt sei. Wenn er aber jetzt schweigt und hintcn-
drein alle Anträge verwirft, so weiß man nicht, ob man noch
etwas sagen soll oder nicht. Wenn also der Herr
Berichterstatter, welcher das Recht, nicht die Pflicht Hut, sich nicht
vorher aussprechen will, so stimme ich zum Antrage des Herin
Rösti. Will baun die Regierung starr an ihrem Vorschlage
festhalten, so wissen wir, wessen wir unS zu versehen haben,
und wir werden unsere Maßregeln auch ergreifen.

Gang» il let. Ich glaube allerdings, nach dem
Reglemente können wir dem Herrn Berrchteistaiter nicht zumuthen,
vor dem Schlußrapporre zu erklären, was er zugeben werde
oder nicht. Ich weiß aber einen ander» Ausweg: wir wollen
die Diskussion fortsetzen, der Herr Berichterstatter macht seinen
Schlußrapport, uud dann beschließen wir eine zweite Umfrage.
DaS ist dem Reglemente gemäß.

Dr. v. Gonzenbach. Ich hingegen müßte sehr die
Auffassung deS Herrn Bützberger unleritüßen. Wofür haben
Sie et» Reglement; wofür versammelt sich der Gioße Rath?
Um die Gesetze möglichst gründlich zu beraihur. Jedenfalls
gebührt dem Herrn Berichten flatter der Schlußrappoit ; wenn
aber ein Mitglied der Versammlung ihn um Aufschluß über
einen Punkt ersucht, so kann er das Wort ergreifen, und auch
seine Ansicht miuheilen. Läßt man es bis zum Scklußrapporte

kommen, dann kommt die große Artillerie der Redekunst

gegen die einzelnen Anträge, und wird manches nicht erheblich
erklärt, was bei längerer Diskussion ei heblich erklärt worden
wäre. Ich wünsche namentlich über zwei Punkte vom Herrn
Beiichterstaiter Auskunft zu erhalten: ob er meint, eS wäre
ein lehr großer finanzieller Unterschied für den Staat, wenn
die Ziff. 2 der litt. 6 wegfiele, und zweitens, ob es nicht besser

wäre, Klassen aufzustellen.

Herr Berichterstatter. Ich habe natürlich als Berichterstatter

der Regierung kein Interesse, Jemanden über den In-
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halt des Artikels im Unklaren zu lassen; auch habe ich keinen

Grund, alles, was auf rie gestellten Anträge Bezug hat, auf
den Schlußrappon zu verspüren. Herr Girard schlug zunächst
vor, daß man den 8 5 zurückweise, um zu untersuchen, ob
derselbe nicht in der Weise geändert werden könnte, daß man statt
des im Entwürfe ausgestellten Systems ein Klassensystem
annehmen würde. Diese Frage ist nicht neu, auch im Regie-
rungSralhe wurde sie erörtert, aber nach reiflicher Berathung
gewann dle Ansicht die Oberhand, daß nicht das Klaffensystem
zu avoptiren sei. Der Hauptgrund liegt darin: »m zu wissen,
in welche Klasse der Einzelne eingereiht werden soll, ist es

nothwendig, daß dessen Permögen und Einkommen auSgemittelt
werde; dann nähme man einfach die auSgemittelte Summe als
Grundlage, und hätte man keinen Grund mehr, den Betreffenden

in eine andere Klasse, sei eS höher oder tiefer zu seyen.
Wer Fr. 25,888 Permögen besitzt, müßte dann diese Summe
versteuern, und nicht Fr. 28,888 oder Fr. 28,Ml), weil cS in
beiden Fällen ungerechtfertigt und unbillig wäre. Das ist
auch der Grund, warum ich glaube, daß der Antrag VeS Herrn
v. Gonzenbach aus Streichung der Ziffer 2 nicht stichhaltig sei.

Die nämlichen Uebelstände würden auch da eintreten. Ich
zweifle sehr, daß der Regierungsrath zu einem andern Entschlüsse
kommen würde, wenn auch die Rückwcisung beschlossen werden
sollte. Ein zweiter Punkt betrifft die Frage, ob man nicht ohne
einen zu großen Ausfall die Ziffer 2 streichen könnte. Ich
glaube, nein; es entspricht das weder der Billigkeit noch der
Gerechtigkeit. Das erbsanwarischaftliche Vermögen ist bei jedem
Paier engagirr während der Zeit des Militärdienstes des Pflichtigen

SohneS. Die Betreffenden haben in der Regel kein
eigenes Permögen und eS ist der Vater, welcher die Kosten der
Ausrüstung für den Sohn bestreitet, ihn mit Taschengeld
versieht. Daher ist es auch billig, daß das erbsanwarischaftliche
elterliche Vermögen dessen, der nicht Militärdienst thun muß,
in Mitteldenschast gezogen werde, jedoch nicht im gleichen
Maße, wie das eigene Vermögen, sonder» nur zum dritten
Theile. Man sagt, die Aussicht ans daS erbsanwarischaftliche
Vermögen sei illusorisch, da ein Mann, dem »ran eine gewisse
Summe Vermögen zutraue, sterben könne, ohne solches zu
hinterlassen. Zu der Wirklichkeit wird es sich damit ungefähr
gleich verhallen, wie bei demjenigen, welcher Militärdienst leistet.
Ein Mann wird seinen Sohn in die Waffengattung einreihen
lassen, die er für angemessen hält, vielleicht bei den Dragonern,
wo er auch größere Ausgaben hat; die Mißverhältnisse treten
im einen, wle im andern Falle ein. Herr Imer möchte die
Pflichtigen ungefähr gleich besteuern, wie nach dem bisherigen
Geseye, doch möchte er etwas weiter gehen, und namentlich das
elterliche Vermögen erst dann belasten, wenn eS eine gewisse
Höhe erreicht Hai. Ich betrachte dieß als unbillig, und könnte
daher den beireffenden Antrag nicht zugeben. Derselbe Revner
wünscht, daß die sraiuösische Uebersetzung korrigirt werde, die
allerdings mangelhast ist, da der Artikel nicht den Sinn hat,
daß VaS Vermögen zweimal besteuert werden müsse. Angenommen,

es besitze Einer Fr. 188,888 Vermögen, so bezahlt er
nach Ziffer l Fr. 150 davon; er bezieht von seinem Vermögen
einen Zins von Fr. 4—5080; natürlich zahlt er von diesem
Zins nicht noch einmal die Steuer; aber wenn er überdieß eine
besoldete Anstellung hat, so besteuert er die Besoldung besonders.
Herr Bützberger sprach sich über den nämlichen Punkt aus.
Man könnte einer daherigen Unklarheit dadurch abhelfen, daß
man bet Ziffer 3 beifügen würde: „sosern daS Einkommen nicht
schon mit dem Vermögen nach dem Gesetze versteuert wird."
Herr Hevlcr stellte verschiedene Anträge. Er beantragt, für
das Einkommen ein Minimum von Fr. 480 aufzunehmen. Ich
gebe diesen Antrag als erheblich zu, dagegen scheint mir die
Summe etwas hoch; ein Minimum von Fr. 2—388 sollte
genügen. Herr Ganguillct möchte einen Vater, der bereits
2—3 Söhne im Militärdienste hat, von der Versteurung deS

Vermögens gänzlich befreien; ähnlich sprach sich Herr Gfeller
pus Ich kann diesen Antrag auch zugeben, er verdient jeden¬

falls in Berücksichtigung gezogen zu werden. Herr Ganguillet
möchte die Steuer nach Mitgäbe des EinkommensteuerregisterS
beziehen. Das ließe sich gar gut durchführen, so weit eS den
alten Kanton betrifft, für den Jura paßt eS aber nicht.
Hingegen bin ich der Meinung, daß es nicht an der Miluär-
taralionskommission ist, das Vermögen aus andere Weise aus-
zumitteln, sonder» daß die Steuerregister die Grundlage bilden
müssen. In einem Punkte geht der Entwurf weiter, bei 8 9,
nach welchem auch das in Obligationen bestehende Vermögen
in Besteurung fallen soll; in dieser Beziehung ginge dann die

Thätigkeit der Kommission weiter. Aber das ist keine neue
Bestimmung, sie befindet sich auch im alten Gesetze, und Klagen
hörte ich nie. Sie harmonirl auch mit dem GesetzeSentwurfe
über die Einkommensteuer, nach welchem alles Vermögen, auch
die Obligationen, Aktien zc. nach Mitgäbe des vorjährigen
Ertrages versteuert werden soll. Herr Ganguillet findet daS
Marimum zu hoch. Ich will die Abstimmung gewärtigen.
Ein Marimum von Fr 388 wäre zu niedrig, ein solches von
Fr. 488 dürfte genügen. Ich glaube übrigens nicht, daß die
Zahl derer, welche unter dieser Bestimmung stehen, sehr groß
lein werde und sehe auch keinen bedeutenden Nachtheil dabei.
Herr Girard bezeichnete den § 5 als venassungSwidrig. Den
Beweis für diese Behauptung blieb er schuldig. Die Verfassung

stellt den Grundsatz aus, daß Vermögen, Einkommen und
Erwerb möglichst gleichmäßig belastet werden sollen; aber diesen
Grundsatz können wir auf daS Mililärwesen nicht anwende».
ES handelt sich hier um den Ersatz einer Pflicht, die Andere
erfüllen müssen. So wird z. B. das Vermögen einer Familie,
in welcher keine Söhne sind, für die Militärsteuer gar »iehl in
Anspruch genommen; ein Vater, der nur Töchter hat, bezahlt
nichiS Da könnte man auch sagen, eS sei verfassungswidrig,
weil ein Vermögen leer ausgehe. Herr Mühlcthaler beantragt,
für die Reserve eine Abweichung zu gestatte»; Herr v.
Gonzenbach unterstützte dieß, und wenn er sich darauf beruft, daß
der im rcservepflichiigcn Alter stehende Mann nicht mehr so

große Dienste leisten müsse, wie im Auszüge, so ist dieß richtig.
Ich ertaube mir aber auch, Sie an meinen Grund zu erinnern,
welcher darin besteht: ver Militärpflichtersatz in Geld wird im
Auszüge nicht vollständig geleistet, daS Gesetz fordert nur eine

Pcrsonaltare von Fr. 5; auch befindet sich derjenige, welcher
im rcservepflichtigen Alter steht, in der Regel in günstigern
Vermögensverhältnissen als früher. Wenn man indessen glaubt,
daß die Billigkeit eine Abweichung fordere, so kann man eS

erheblich erklären. Hingegen scheint mir die Skala, die man
aufstellte, nicht ganz billig. Das Gesetz von Zürich setzt

folgende Taren fest, die mir nicht unbillig schienen: jährliche
Personallare während des aüSzügcrpflichtigen Alters Fr. 8,
während der Reserve Fr. 6, während der Landwehr Fr. 4;
vom eigenen Vermögen im AuSzuge l pic» mille; vom erb.S-

anwanschaftlichen elterlichen Vermögen ^ pro mille, vom
Einkommen 1 °/g; in der Reserve: vom eigenen Vermögen "/>»

pro mstle, vom erbSanwartschaftlichen elterlichen Vermögen
Vio pro mille; in der Landwehr: vom eigenen Vermögen
>'z pro mille, vom erbSanwartschaftlichen elterlichen Vermögen
'/r pro mille. Eine ähnliche Proportion schiene mir nicht
unpassend, und ich könnte einen solchen Antrag zugeben. - Hier
erlaube ich mir, einige weitere Bemerkungen anzuknüpfen. Herr
Ganguillet sprach die Befürchtung aus. die im Entwürfe
aufgestellten Ansätze würden namentlich im Jura von Seite der
Grenzbevölkerung ungünstig aufgenommen werden, indem man höher
tarirt würde, als französische Angehörige für den LoSkauf von
der Militärpflicht zahlen müßten. Die Behauptung, daß
französische Angehörige nur Fr. 2888—2588 für den LoSkauf vom
Militärdienste zahlen müssen, ist unrichtig. Es ist dafür ein
Minimum von Fr. 3888 aufgestellt, welches nach dem Vermögen
des Betreffenden erhöht werden kann. UebrigenS habe ich die

Ueberzeugung, daß in Pruntrul kein Steuerpflichtiger daS Marimum
werde bezahlen müssen. Auch darin gewährt unser Gesetz eine

Erleichterung, daß die fragliche Summe in Frankreich sofort



erlegt werden muß, während die Tare hier aUmälig bezahlt
wird. Ich theile daher die geäußerte Gesorgniß nicht. Herr
Gangnillel machte auch eine Berechnung, nach welcher ein

Militäisteuerpflichtiger im Ganzen Fr. l1,25d zahlen müsse.

Ich habe die Ansicht, daß ein solcher Fall nicht oft eintreten
werbe; aber wenn er auch eintritt, so hat mancher Bürger im
wirklichen Dienste größern Nachtheil. Ich erinnere an den

SonderbundSkrieg, an die Zeit des PreußenlärmS. Wenn da
ein Advokat, ein Handelsmann mitten aus seinem Geschäfte
gerissen wurde, mit monatelanger Unterbrechung, so war sicher
der Nachtheil für den Betreffenden groß. Herr Ganguillel
führte das Beispiel eines Kommis an, der eine Besoldung von
Fr. Iddd beziehe und eine hohe Mililärsteucr zahlen müsse.

Hier ist vorerst zu bcmeiken, daß ein Minimum in Abzug
kommt, welches nach dem Antrage deö Herrn Hebler Fr. -tdd
betragen würde, so daß noch Fr. tidd versteuert werden müßten.
Aber auch dieß ist nicht undilltg, denn der Kommis wäre
vielleicht gerade im Falle, eine OffizierSstelle zu bekleiden, und
dann hätte er mehr als Fr. 5dd baare Auslagen. Herr
Mühleihaler machte aufmerksam, daß der Militärdienst ein
Ehrendienst sei. Ja, glücklicher Weise betrachtet man in der
Schweiz die Uniform als Ehrenkleid, und es bringt viel Lust
und Freude. Aber daS Verhältniß ist nicht bei Allen gleich;
nicht Jeder wirb Oberst oder Kommandant, die meisten müssen
mit einer bescheidenern Stelle vorlieb nehmen; nicht Jeder zieht
so gern seine Uniform an, wie Herr Kommandant Mühlethaler
und Oberst Scherz. So viel vorläufig; ich betrachte eS nicht
gls Schlußrapport und behalte mir vor, allfällige weitere
Bemerkungen zu machen, sosern solche nöthig werden.

Büh ber ger. Nach dem Aufschlüsse, welchen der Herr
Berichterstatter ertheilt Hai, kann ich mich ganz kurz fassen.
Vorher wollte ich zu verschiedenen Anträgen stimmen, aber
nach den Erklärungen, welche der Herr Finanzdireklor abgegeben
hat, werde ich nicht dazu stimmen. Namenilich wollte ich zum
Klassenspstem stimmen, aber jetzt scheint mir richtig, was er
gesagt hat. Ebenso bin ich nun im Klaren, daß beim Kapital
nicht die Rente desselben noch einmal versteuert werden müsse.
DaS war also ein Irrthum. Eine weitere Frage ist diese:
Wenn das Gesetz über die Einkommensteuer aus unrichtigen
Grundlagen beruht, worüber man einig ist, so ist kein Grund
vorhanden, hier andere Vorschriften für die Militärsteuer
aufzustellen, sondern es ist ein Grund mehr für die Finanzdirekiion
und die Regierung, endlich einmal mit dem neuen Gesetze zu
kommen DaS ist ein Punkt, der bei 8 9 zur Sprache kommen

wird. Der einzige Antrag, den ich hier zu stellen habe,
betrifft die Ziff. 2 dcS § 5 Da gehen die Ansichten auseinander

Der Herr Berichterstatter möchte das erbsanwanschaft-
liche elterliche Vermögen unter allen Umständen beiziehen, ein
anderer Theil der Versammlung will eS unter allen Umständen
fallen lassen. Ich möchte einen Mittelweg einschlagen, der
nach meiner Ansicht den Uebelständen Rechnung tragen würde.
Der Ansicht des Herrn Berichterstatters, daß daS erbSanwartschaftliche

elterliche Vermögen unter allen Umständen beigezogen
werden soll, kann ich nicht beistimmen, sowie ich auch der
entgegengesetzten Ansicht, daß es in keinem Falle beigezogen werden

soll, nicht beistimme, weil im einen, wie im andern Falle
große Undilligkeit, ja Ungerechtigkeit entstehen würde. Nehmen
Sie an, ein reicher Mann hat einen Sohn, der noch kein eigenes

Vermögen hat; der Vater bezahlt für ihn die Personallare
von Fr. 5 und besitzt vielleicht ein Vermögen von Fr 2dd,ddd
bis Fr. 3dd,ddd, während ein Anderer in bescheidener Stellung
auch seine Fr. à für einen Sohn bezahlt, aber zufällig eine
besoldete Stelle hat, die ihm ein paar hundert Franken einträgt,
dieselben noch versteuert und vielleicht daö Drei- bis Vierfache
zahlen muß. Ein solches Verhältniß verstößt gegen die
Gerechtigkeit, eS darf nicht sein; eS ist eine Verletzung der ersten
Grundlage eines gerechten Steuersystems. Nehmen wir einen
andern Fall an, wo man daS erbSanwartschaftliche elterliche
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Vermögen unter allen Umständen beiziehen will. Ein
Militärpflichtiger steht bereits in seinem 2d.—3d.—4d. AlterSjahre; er
hat bereits seinen eigenen HerdMegründet, lebt längst gelrennt
von der väterlichen Familie, besitzt aber kein eigenes Vermögen,
dringt sich kümmerlich durch und hat eine große Anzahl Kinder;
sein Vater gilt aber für einen wohlhabenden Mann: nun
müßte dieser Militärpflichtige, der kümmerlich durchkommt, nicht
nur eine Kopfsteuer von Fr. 5 zahlen, sondern auch eine Steuer
für daS in Aussicht stehende Vermögen seines Vaters. Er
bringt aber den Betrag nicht auf; dann müssen Sie zugleich
sagen, in diesem Falle müsse der Vater für ihn zahlen, wenn
Sie den Betreffenden nicht um seine Ehre bringen, vergeltS-
tagen lassen wollen. Dann kommen wir zum § 8, mit dem
ich auch nicht einverstanden bin. Da muß man also den Vater
für die Steuer seines SohneS verantwortlich machen, und dann
haben Sie daS merkwürdige Verhältniß, daß der Vater für
seinen vierzigjährigen Sohn, der sich längst von ihm getrennt
hat, noch die Militärsteuer zahlen muß. DaS ist ein ganz
exzeptionelles sonderbares Verhältniß. Für den Sohn ist eS

hart, die Steuer zahlen zu müssen, wenn er kein Vermögen
hat, und sonderbar ist eS, wenn der Sohn nicht zahlen kann,
daß der Vater für ihn haften müsse. DaS widerspricht allen
Prinzipien des CivilrechtS über die gegenseitige Haft- und
UnterstützungSpflicht, während umgekehrt, wenn der Sohn in
der gemeinschaftlichen Haushaltung mit dem Vater lebt, es sich

gewissermaßen von selbst gibt, daß, wenn der Steuereinzieher
kommt, einfach der Vater für ihn zahlt. Aber es versteht sich

gar nicht von selber und läßt sich gar nicht rechtfertigen, daß
der Vater, wenn der Sohn sich von ihm getrennt hat, für ihn
zahle, und umgekehrt ist es nicht billig, daß der Sohn das
Vermögen deS Vaters besteurc, das er nicht besitzt, sondern

man soll warten, bis er geerbt hat. Daher möchte ich den

Vorschlag machen, daß man das erbSanwartschaftliche elterliche
Vermögen nur in der Weise in Mitleidenschaft ziehe, daß man
es auf die Söhne beschränke, die noch in gemeinschaftlicher
Haushaltung mit den Eltern leben. I» Uebereinstimmung
damit möchte ich den § 8 modifiziren. Ferner sollte Einer,
der sich nur in einer Nachbargemeinde aufhält, nicht als
abwesend betrachtet werden, sondern erst wenn er sich aus dem
Kanton entfernt hat. Der Grund, warum ich die Eltern für
die Söhne hastbar machen will, liegt darin, daß man das elterliche

Vermögen in Mitleidenschaft ziehe, so lange der Sohn
mit dem Vater in gemeinschaftlicher Haushaltung lebt.

Hebler zieht seinen Antrag bezüglich der Ziff. 2 zurück
und schließt sich demjenigen deS Herrn Bützberger an.

0r. v. Gonzenbach. Es ist mir leid, daß ich die Ansicht

deS Herrn Bützberger nicht theilen kann, so überzeugend
eS manchmal wirkt, daS Votum eines Vorredners anzuhören.
Der Punkt, worin ich mit ihm differire, betrifft die Zweckmäßigkeil

deS Klassensystems. Der Herr Berichterstatter sagt, wenn
Klassen aufgestellt würden, so müßte dann jeder im Verhältniß
zu seinem Vermögen tarirl werden. Wenn eS leicht wäre,
allemal auSzumitteln, was Einer wirklich besitzt, so gäbe ich
es zu; aber gerade im Hinblick auf den § 9 ist eS nicht so

leicht. Wenn daS Vermögen auch militärdienstpflichtig wäre,
so müßte es genau ausgemittelt werden; da es aber nur insofern

pflichtig ist, als es einen Ersatz gegenüber dem wirklichen
Dienste leisten soll, so ist eine solche AuSmittlung nicht nöthig.
Man kann das Verhältniß nicht so auffassen, daß, weil der Vater
ein Vermögen von Fr. 2dd—3dd,ddd besitze, eS den Sohn um
so viel mehr koste, als das väterliche Vermögen größer sei;
sondern eS kommt nur insofern in Betracht, als eS sich fragt,
ob der Sohn Offizier sei oder nicht, ob er in der Linie oder
bei einer Spezialwaffe eingereiht sei. Daher ist es nicht so

wichtig, das elterliche Vermögen bis auf den Kreuzer
ausfindig zu machen. Nach meiner Ansicht ist eS besser, wenn wir
Klassen aufstellen. Ich habe einen unmaßgeblichen Entwurf
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auSgearbeilel unv stelle den Antrag, entgegen der litt, b des lichen Vermögens sei erst beim eigentlichen Erbanfall des Be-
EntwurfeS, die Taration der Militärpflichtigen auf ein Klassen- steuerten festzusetzen; die Notarien unv zuständigen Behörden
system zu basiren, also diesem Theile des Paragraphen die nach-- haben die Pflicht, jeweilen der TaraiionSkommifsson Kenntniß
stehende Fassung zu geben: von dem Erbanfalle eines Steuerpflichtigen zu geben. Dann

„d. Uebcrdieß entrichtet jeder Pflichtige, insofern er steuer- wäre der Billigkeit Rechnung getragen,
bares Vermögen von mehr als Fr. 6999 und weniger
als Fr. l9,999 hat, für die Zeit, während welcher er Rösti. Ich bin leider Einer von denen, welche die

im Auszuge: in der Reserve.- in der Landwehr: Militärsteuer zahlen; ich sage, leider, nicht deßwegen, weil mich
von 8^' 19 Fr. 6 Fr. 4 die paar Franken reuen, fondern weil ich seiner Zeit wegen
" " à ^ '^ugenüdels dispensirt werden mußte. Ich kann erklären,
„ „ /tt,11U9 3t),9tt9^ „ 39 „ Ilg 12 daß das Gefühl, welches Herr Hebler berührte, lief r» mein

ezeue
Gemüth einschnitl zur Zeit deS PreußetikriegcS, als unsere

von Fr. 499,999 599,999 „ 399 „ 399 „290 militärische Mannichaft aus unserm Thale zog, daß ich mich
„Die Elntheilung in die verschiedenen Klassen geschieht wahrhaft schämte, zu Hause bleiben zu müssen. Ich hätte also

nach Maßgabe der im vorigen Jahr bezahlten S-aatSsteuer Gründe, dafür zu sprechen, daß man diesen Umstand berück-
und mit Rücklicht auf seine übrigen Lebensverhältntsse. sichtige; ich will eS nicht thu», damit man nicht sage, es ge-

„Bel unabgelheilten wohnen wird tue Versorgung deS schehe, weil ich selber zahlen müsse. Doch einen Punkt möchte
SohneS im elterlichen Hause je nach den VermögenSverhält- ich bei Ziffer 2 aufnehmen, indem ich den Antrag stelle, nach
Nissen der Eltern als Rente von Fr. 399—3999 angeschlagen." dem Worte „Vermögen" betzufügen: „wenn dasselbe Fr. 3999
Die letzte Bestimmung würde der Ansicht deS Herrn Büyberger übersteigt." In meinen Äugen ist eine EtbSanwarischafl, die
in Betreff der uiiabgethetlten Söhne Rechnung tragen, und es ganz in der Ferne ist und nicht mehr als Fr. 1999 beträgt,
konnte der Betreffende im Verhältnisse zum väterlichen Ver- eigentlich gar keine Anwartschaft. Es ist ein Widerspruch und
mögen tanrt werden. Dem Ermessen der TarattvnSkommilsion ich begreise nicht, wie üian so weit gehen konnte. Ich habe
ware eS dann anheimgestellt, ble Lebensverhältnisse der einzel- zwar die Absicht, zu Anträgen zu stimmen, welche den § 5
nen Familien zu erwägen und die Tare danach sesizusetzen. wesentlich abändern würden, aber wenn er bleibt, so wünsche
Ich erlaube mir daher, Ihnen diesen Antrag, mit Vorbehalt ich, daß meinem Antrage Rechnung getragen werde,
allsälltger Modifikation der Zahlen, zur Genehmigung zu
empfehlen, und gewärtige, ob derselbe erheblich erklärt werde. Mühlheim. Das Votum des Herrn Gygar veranlaßt

mich, für den Antrag deS Herrn Bützbeiger das Wort zu
Gygar. Ich ergreise nur auS dem Grunde das Wort, ergreisen. Ich haue von jeher Freude am Militärweseu, mein

um den Antrag deS Herrn Bützberger zu bestreuen. DaS Beruf aber brachte eS mit sich, daß ich rarirl werden mußte
scheint mir von allem, was heute vorgeschlagen wurde, das und ich mußte ziemlich hohe Taren bezahlen. Ich habe zwei
Gefährlichste. Ich sah schon oft, wie eS ging, wenn eS sich Söhne. Eurer wurde wegen eines Augenübels rarirl; er lebt
darum handelte, einige Vurgernutzung zu erhalten, wo man getrennt von nur und hat eigene Familie. Nun frage ich:
nur mit seiner Gemeinde zu markten hat. Einer trennt sich wäre cö gerecht und billig, wenn dieser Sohn das Vermögen
scheinbar vom Vater, unter dem Vorgeben, er lebe mit dem- versteuren müßte, das er noch nicht Hai; oder wäre eS gerecht
selben nicht mehr in gemeinschaftlicher Haushaltung, er sei als daß ich sür ihn zahlen müßte? Iedeiisalls würde ich nix
Rechenmacher, Schuhmacher rc. aus eigene Rechnung elablir«, zugeben, daß er für mich zahle, lieber würde ich aus eigener
und verlangt gestützt daraus die vurgernutzung. Ich will nicht Tasche die Steuer zahlen. Ich gebe zu, daß Mißbräuche
sagen, eS sei unbillig, ihm etwas zu geben; aber so macht man stailftaden können; indessen denke ich, die TaraiionSkommilsionen
eS, weil die Reglrmente andere Bestimmungen enthalten, werden die Veihältiusse untersuchen. Uebrigenö soll nicht die
Wenn wir nun in diesem Gesetze auch die Bestimmung auf- Ausnahme Regel machen, sondern der Gesetzgeber soll sich auf
nehmen, daß daS elterliche Vermögen nur dann in Minleiven- die Fälle stützen, wie sie in der Regel vvikommen. Ich stelle
schaft gezogen werden könne, wenn der Sohn mit den Eltern den Entscheid dem Großen Raihe anheim. Finder die Vérin

gemeinschaftlicher Haushaltung lebr, so wird Mancher sagen, sammlung billig, daß ein solcher Vaier für seinen Sohn
er lebe nicht mehr mit seinem Vater in gemeinsamer Haus- haftbar erklärt werde, so mag sie es erkennen. Ich finde eS

Haltung, er wohne zwar noch bei ihm, aber er arbeite aus nicht recht,
eigene Rechnung; und so wird sich jeder, der einen reichen
Vater hat, aber selbst noch kein Vermöge» besitzt, der Steuer Girard. Der Herr Finanzdirekior sagte Ihnen, ich sei

zu entziehen suche». Ich könnte Personen nennen, die ich den Beweis schuldig geblieben sür meine Behauptung, daß der

genau kenne, namentlich Einen, der nicht Militärdienst leistete § à verfassungswidrig sei. Wenn man annimmt, was wahr
und bei seinem Vaier lebte, welcher ein Vermögen von einer ist, daß das vorliegende Gesetz den Zweck hat, ein großes
halben Million b.sitzt; nach dem Vorschlage des Herrn Bütz- Quantum Finanzen in die Staatskasse fließen zu lassen, so muß
berger hätte der Betreffende nur eine Personaliare von Fr. ô man auch voiaussetze», daß nach 8 86 der Verfassung Gleich-
zu bezahle». Im nämlichen Hanse war ein Knecht, der viel- Mäßigkeit in der Behandlung der Steuerpflichtigen derische.
leicht 49 Kronen Lohn hatte und auch 5 Fr. bezahle» müßte. Ich will die Zahlen nicht wieverhohlen, aber ich machte auf
DaS ist nicht billig; deßhalb stimme ich gegen den Antrag deS die Verschiedenheil dieser Behandlung aufmerksam und schlug
Herrn Bützberger. ein Klassensystem vor. Man Hai mich mißverstanden, wenn

man aitiiahm, ich beabsichtige einfach die Rückweisung deö

Hauswirth. Ich stelle den Antrag, daß man das elter- Artikels an die Regierung; nein, sondern ich wünschte, daß
liche Vermögen in billiger Weise besteure. Die Einen wollen man den Grundsatz deS Klassensystems erheblich erkläre und
es so tariren, die Andern anders. Ich glaube, wenn mau die die es dann mit dem Ganzen zuiückschicke, damit die Regierung
Billigkeil in'S Auge fassen will, so könne der Zeitpunkt der dann bei der zweiten Berathung ihr Gwa tuen darüber abgebe.
Belastung des elterlichen Vermögens erst dann eintreten, wenn Um die Abstimmung zu vereinfachen, schließe ich mich dem
der betreffende Steuerpflichtige in den wirklichen Besitz deS- Antrage des Herrn v. Gonzenbach an.
selben gelangt ist, und daS wäre bei der Theilung, wo die

TarationSkommission sich in'S Klare seyen konnte. Zu diesem Röthlisberger, Gustav. Ich glaubte nicht, in dieser
Zwecke stelle ich den Antrag, die Ziffer 2 des 8 à in dem Berathung das Wort zu ergreifen, indessen hat dieselbe eine
Sinne zu ergänzen, daß gesagt werde: die Taration des etler- Wendung genommen, baß ich mich doch dazu veranlaßt sehe.



Herr Bützberger führte ein Beispiel an, nach welchem eS sehr

unbillig wäre, wenn für daS erbSanwarlschafiliche Vermögen
eine Steuer bezahlt werden müßte. Ich dm der Erste, der
Bedenken hat gegen eine solche Besteurung. Indessen muß
man doch auf der andern Seite zugeben, daß die Anwartschaft
auf daS Vermögen der Eltern die Situation eines Bürgers
wesentlich molifizire. So sehr man Gefahr läuft, bei

Ausstellung von bestimmten Zahlen das Vermögen der Eltern
gerade zu bestimmen, da eS durch unglückliche Spekulationen ober
aus andere Weise verloren gehen kann, so halte ich doch dafür,
eS sei das ein Faktor, der Berücksichtigung verdient. Ich
glaube nun, wir können dem Uebelstandc, eineSihetlö unbillig
zu werden, andcrntheils solches Vermögen ganz unberücksichtigt
zu lassen, nicht besser begegnen als durch das Klassensystem,
und da bin ich mit Herrn v. Gonzcnbach ganz einverstanden.
Nehmen Sie an, es handle sich um einen jungen Mann, dann
fragt man: was besitzen seine Eltern? Wie ist seine
gegenwärtige Lage beschaffen? Welche Aussichten hat er für die

Zukunft? Welches ist seine Bildungsstufe? Das sind alles
Faktoren, die in Berücksichtigung zu ziehen sind, die aber in
Zahlen nicht festgesetzt werden können, während durch daS

Klassensystem allen diesen Punkten Genüge geleistet würde.
Eine TarationSkommisston, die mit verständigem Blicke und
mit Takt zu Werke geht, wird so ziemlich das Nichtige treffen,
und da komme ich noch einmal auf den Antrag deS Herrn
v. Gonzcnbach zurück, indem ich der Ansicht bin, wir sollen die

Regierung anweisen, uns in diesem Sinne einen neuen
Paragraphen vorzulege». Ich bin weil entfernt, zu verkennen, was
Herr Bützberger und der Herr Berichterstatter dagegen anbrachten,

aber ich glaube, wir können das Vermögen der Pflichtigen
nicht so genau ausmitteln, weil eine Menge Faktoren mitwirken,
die in'S Auge gefaßt werden müssen und sich nicht anders be-

stimmen lassen als durch Klassifizirung der Tarpflichtigev. Die
gleiche Ansicht habe ich bezüglich der Einkommensteuer; da
glaube ich auch, wir werden nie allen Rücksichten der Billigkeit
Rechnung tragen können als durch daS Klassensystem. Sollte
aber dieses nicht belieben, so schließe ich mich dem Antrage
des Herrn Bützberger an, da ich im Uebrigen seine Ansicht
theile.

I m e r. Die Diskussion dauert schon so lange, daß ich
Sie nicht i» französischer Sprache zu ermüden versuchen will,
darum ergreise ich in deutscher Sprache daS Wort. Ich habe
den Antrag gestellt, das Marimum auf Fr. 300 zu reduziren
und begründete denselben damit, daß ich aufmerksam machte,
daß nach der Angabe des Herrn Berichterstatters ein Offizier
durchschnittlich eine Ausgabe von Fr. 3l)l) hat, wenn er Dienst
thut. Nun wtssen Sie, daß man gewöhnlich nur alle zwei
Jahre Dienst thut, folglich hätte man nur alle zwei Jahre diese

Ausgabe zu tragen; ein Marimum von Fr. 500 für die Tare
ist also jedenfalls zu hoch. Hingegen mache ich noch auf
etwas Anderes aufmerksam. Ich weiß, daß ich hier eine Sache
vertheidige, die gewöhnlich nicht viele Anhänger hat; nichts
destoweniger bin ich im Falle, eine Lanze dafür zu brechen.
Wenn Sie daS Marimum zu hoch stellen, was wird die Folge
sein? ES kommt ein reicher junger Mann, man tarirl ihn
einfach, weil die Summe der Staatskasse gut thun wird. DaS
Gesetz sagt aber, jeder müsse Dienst thun, und das vorliegende
Gesetz ist nur die Ausnahme von dieser Regel; daher möchte
ich bezüglich des MarimumS nicht so weit gehen und bei
Fr. 300 bleiben.

Engemann. Man soll die Taren so festsetzen, daß daS
Vermögen billig und gerecht besteuert werde, nicht durch Klas-
seneiniheilung auf willkürliche Weise. Ich glaube auch, eS

wäre fast nicht möglich, ein System zu erfinden, bei welchem
die Klassen gehörig ausgeführt werden könnten. Wir wissen,
wie unbillig oft in einer Gemeinde verfahren wird, namentlich
auch bei der Einkommensteuer. Wir müssen die Leute nehmen,
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wie sie sind. Wenn ein Klassensystcm aufgestellt wird, so

werden bei der TarationSkommisston Umtriebe stattfinden und
zu den unangenehmsten Sachen Anlaß geben. Ich glaube denn
auch, dieses Gesetz soll so viel als möglich in Einklang gebracht
werden mit dem später zu erlassenden Einkommensteuergesetze.
Was den Antrag des Herrn Bützberger betrifft, so kann ich
denselben nicht billigen. Ich halte dafür, man soll ganz
entschieden zu Werke gehen, wie eS im Entwürfe geschieht. Auch
sehe lch nicht ein, daß der von Hrn. Bützberger angedeutete Fall so

häufig eintreten werbe; man kann nicht solche einzelne Fälle
als Grundlage annehmen, sondern soll eine allgemeine Regel
aufstellen. Sollte aber ein solcher Fall wirklich eintreten, so

frage ich: ist eS nicht billig, wenn ein Mann, der sein ordentliches

Forlkommen Hai, dessen Vater Vermögen besitzt, eine
Steuer nach Mitgabe seiner Anwartschaft auf dasselbe entrichtet?

Er hat immerhin mehr Kredit infolge der Anwartschaft
auf daS Vermögen seines Vaters, und wenn dieser so bösartig
wäre, daß er dem Sohne nicht an die Hand gehen würbe, so

würde eine solche Handlungsweise Mißbilligung finden. Ich
erinnere an daS Volum des Herrn Mühlheim. Dagegen müßte
ich den Antrag deS Herrn Rösti sehr unterstützen, baß ein

Minimum von Fr. 300V bei Ziffer 2 festgesetzt werbe. Ich
halte dafür, wir sollen bei diesem Gesetze so viel als möglich
darauf sehen, daß die ärmern Klassen erleichtert und die großen
Vermögen versteuert werden. Wir dürfen nicht außer Acht
lassen, daß im Volke die Ansicht verbreitet ist, die untern und
mittlern Klassen seien zu stark von der Steuer belastet. Wenn
wir das Volk abstimmen lassen würden, so zweifle ick nicht
daran, daß es in großer Mehrheil für die Progressivsteuer
entscheiden würde. Dieses System wurde den» auch in andern
Kantonen eingeführt, so letzthin in St. Galleu. Es liegt auf
der Hand, daß es nicht billig ist, denjenigen, welcher Hunderl-
lausende besitzt, gleich zu behandeln, wie denjenigen, der nur
wen'g Vermögen hat. Ich würde daher die Progressivsteuer
billigen.

v. G ou moönS. Wenn Herr Engemann glaubt, eS

werde unter denen, die nicht Militärs sind, eben so manövrirt
werden, wie unter denen, die Militärs sind, so glaube ich, eS

könne auf dem Gebiete der Klassifikation gesckeh.n, wie bet

einem andern Systeme. Ich glaube, wir sollen solche Manöver
auö dem Spiel lassen. Uebrigens halte ich es mit der Streichung
der Ziffer 2 und stimme mit Herrn v. Gonzcnbach zur
Klassifikation.

Herr Berichterstatter. Ich will dasjenige, was
ich im Laufe der Diskussion anbrachte, nicht wiederhole», und
beschränke mich aus die neuen Voten. Zunächst komme ich auf
dasjenige deS Herrn Bützberger, welcher die Besteurung deS

elterlichen Vermögens auf den Fall beschränken will, wo Vater
und Söhne unabgetheilt sind. Obschon ick die von Herrn
Gygar erhobene» Bedenken vollständig theile und auch die

Einwendungen des Herrn Engemann für begründet halte, so

anerkenne ich doch, daß diese Frage einer weiter» Untersuchung
werth ist. Ich für meine Person bin immer noch derselben

Ansicht; aber um dem Regiernngsraihe Gelegenbell zu geben,
die Bedenken, welche hier ausgesprochen wurden, zu würdigen,
gebe ich die Erheblichkeit deS Antrages zu. Uebclstände bringt
es jedenfalls mit sich. Ziehen wir eine Parallele zwischen dem

Sohn eines Millionärs, der nicht bei den Eltern lebt, vielleicht
sich auf der Hochschule befindet und seine Personallare von
Fr. 5 zahlen würde, und dem Sohne seines Kutschers, der
auch diese Personaltare bezahlt, ist eine Gerechtigkeit darin?
Ich behaupte, nein, sondern die Besteurung ist nur dann eine

gerechte, wenn der Sohn des Vermöglichen auch für seine

Erbsanwartschaft zahlt. Wenn man im Allgemeinen darüber
klagen hört, daß kleine Vermögen durchschnittlich mehr versteuert
werden als größere, so ist dieß richtig. Dieselbe Tendenz zeigt
sich in den Änlrägen auf Herabsetzung deS MarimumS. Ich
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glaubte, hierin weit zu gehen, und könnte nicht zugeben, daß
man noch weiter gehe. Herr v. Gonzcnbach formulirte seinen
Vorschlag bestimmter als andere Redner; ich will nun auf die
Folgen desselben etwas näher eintreten. Zunächst bemerke ich,
daß nach dem Systeme des Herrn v. Gonzenbach die Militärsteuer

weniger eintragen würde als bis dahin. Bisher bezog
man 1 pro mille, künftig würde man nur sz pro mille
beziehen; je höher die Klassen, testo größer wäre der Ausfall.
Wer Fr. 100,000 Vermögen besitzt, muß nach dem Antrage
des Herrn v. Gonzenbach gleichviel bezahlen, wie derjenige,
welcher Fr. 290,WO Vermögen besitzt. Ist das gerecht und
billig? Nein, derjenige, welcher Fr. 200.000 besitzt, soll mehr
zahlen als derjenige, welcher nur Fr. 100,000 besitzt. Und
doch anerkennt Herr v. Gonzenbach, daß dieses Gesetz eine
Einnahmsquelle für den Staat bilden soll. Sein Antrag wäre
aber der umgekehrte Weg, um zu diesem Zwecke zu gelangen.
Ich könnte mich daher nicht entschließen, denselben zuzugeben.
Herr Röthlisberger sagte, eS sei nicht möglich, das Vermögen
anders als durch ein Klasscnsystem gehörig auszumitteln. Das
ist nicht richtig. Zunächst haben wir die Steuerregister. DaS
nicht auf den Steuerregistern stehende Vermögen ist etwaS
schwerer auSzumirieln; im Zura ist eS schlechterdings unmöglich,
diese Basis anzunehmen. Dort haben wir die Grundsteuerregister,

der wirkliche Werth der Grundstücke ist aber sehr
verschieden vom SchatzungSwerthe nach den Registern. Die
Liegenschaften erscheinen im Kadaster bloß um einen Viertheil oder
günslberl des wahren Werthes geschätzt. Ferner hat der Jura
kein Kapital- und Einkommensteuerregister; eS müssen also
andere Grundlagen für diesen Landeötheil gegeben werden.
Auch in anderer Beziehung würde der Staat nach dem Antrage
des Herrn v. Gonzcnbach einen Ausfall erleiden. Er will die

Obligationen streichen, welche nach dem bisherigen Gesetze auch
besteuert werden konnten. Sein Antrag wäre also gegenüber
dem bisherigen Gesetze ein Rückschritt. Herr Rösti beantragt
die Aufnahme eines ^linrmumS von Fr. 3000 bei litt, c; ich
gebe diesen Antrag als erheblich zu, zwar nicht aus dem Motive,
als liege ein Widerspruch im Gesetze. Das ist bald behauptet,
aber nicht bald bewiesen. Herr Mühlheim fragte, ob eS gerecht
sei, daß der Vater für seinen Sohn die Steuer zahle. Da
antworte ich: ja, unter Umständen wohl. Hier sind zwei
Eventualitäten irr's Auge zu fassen. Der Sohn thut Militärdienst,

er lebt gelrennt vom Vater, hat eigene Haushaltung,
besitzt aber noch kein Vermögen; sein Erwerb steht während
des Militärdienstes still, wird es da für den Vater nicht zur
Pflicht, Frau und Kinder veS Sohnes daheim zu unterstützen?
Nehmen Sie den Fall an, der Sohn verunglückt, er läßt Wittwe
und Waisen zurück, ist eS nicht wieder der Vater, der sie zu
unterstützen Hai? Jawohl! Stellen Sie sich daS umgekehrte
Verhältniß vor: der Vater hat einen gebrechlichen Sohn, aber
Vermögen, ist eS nicht billig, daß er die Steuer für ihn zahle?
Ich denke, wohl. Herr HauSwirth beantragte, die Taralion
des elterlichen Vermögens erst beim wirklichen Erbansall
vorzunehmen und dann die Notarien dafür in Anspruch zu nehmen.
Entweder oder: versteht Herr HauSwirth darunter, daß, wenn
der ErbSanfall stattgefunden hat, verhältnißmäßjg die Steuer
vom Vermögen nachbezahlt werden soll (angenommen z. B.,
der Vater sterbe im 40. Aliersjahre des SohneS und eö müßte dann
für 20 Jahre nachbezahlt werden)? Ich zweifle daran, denn es

wäre eine starke Steuer. Oder versteht Herr Hauswirtd die
Sache so, baß vom 20. Altersjahre an die Steuer entrichtet
werden soll; dann ist sein Antrag überflüssig, denn eS ist ihm
Rechnung getragen dadurch, daß der Pflichtige nach Verhältniß
deS Vermögens zahlt. Herr Jmer nahm einen von anderer
Seile gestellten Antrag auf und behauptete, der Berichterstatter
habe die Ausgaben eines Offiziers im Militärdienste auf Fr. 300
angeschlagen. DaS ist unrichtig. Der Offizier hat nicht
jährlich eine so große Ausgabe; im ersten Jahre seines Dienstes
ist dieselbe noch größer, sie wiederholt sich aber nicht jedesmal,
wenn er einberufen wird. Derselbe Redner führte gewisser¬

maßen das Wort im Interesse solcher, deren Gcistcsgaben etwaS
verkümmert sind. Ich bin nun allerdings der Meinung, daß
ein gewisser Grad von Intelligenz zum Militärdienste
nothwendig ist, namentlich bei der neuern Kriegsführung, wo der
Entscheid weniger mehr von großen Massen als von der Einsicht

des Einzelnen abhängt. Einem Blödsinnigen möchte ich
allerdings auch zur Dispensation verhelfen, aber das ist kein

Grund, bei der Tare herabzugehen. Die Tarationskommission
wird die Umstände ermessen und beurtheilen, ob der Beireffende
zum Dienste tauglich sei oder nicht.

A b st i m m u » g.

Für litt, a deS § 5 Handmehr.
„ litt, l» nach dem Systeme des Entwurfs litt Stimmen.
„ das Klassensystem nach Antrag VeS Herrn

v Gonzenbach 19 „
„ litt. t>, Ziffer 1 deö Entwurfs Handmehr.
„ Ziffer 2 mit oder ohne Abänderung Mehrheit.
„ Streichung derselben Minderheil.
„ den Antrag des Herrn Müh let Haler Handmehr.
„ y „ der Herren G feller und

Gang uil let „
„ den Antrag des Herrn Bütz berger Gr. Mehrheit.

Dagegen Minderheit.
Für den Antrag des Herrn HauSwirth „

» » „ ,/ » Rösti Handmehr.
» » » „ Hebler (Aufstel¬

lung eines Minimums von Fr. 400 für
daS Einkommen) „

„ den Antrag deS Herrn Ganguillet (bei
Ziffer 3 das Einkommensteuerregister als
maßgebend zu bezeichnen) „

„ den Schlußsatz nach dem Entwürfe 104 Stimmen.

„ ein Marimum von Fr. 300 18 „
„ die von Herrn Jmer beantragte Berich¬

tigung der französischen Redaktion Handmehr.

Hier wirb die Gesetzesberathung abgebrochen.

Vorlrag deS RegierungöralheS und der Eisen-
bahn direkt ton, betreffend die von den Versammlungen der
Aktionäre und der Gläubiger der O stw estba h » ge sellscha st
am 3. Dezember abhin über die Liquidation derselben, sowie
über die Abtretung der Linie Zug-Luzern an die Nordost-
bahngesellscha st gefaßten Beschlüsse.

Der Regierung s rath stellt den Antrag, diese Beschlüsse

zu genehmigen und den Vertrag mit der Nordostbahngesellschaft
zu ralisiziren.

Ueber den Sachverhalt gibt nachstehendes Votum
Auskunft.

Stvckmar, Direktor der Eisendahnen und Entsumpfungen,
als Berichterstatter. Ich habe dem Großen Rathe heule
Rechenschaft zu geben über die Angelegenheit, von welcher Sie
soeben den schriftlichen Bericht anhörten und deren Löfung so

lange ohne Erfolg geblieben ist, daß man Zeit halte, daraus zu
resigniren. Es sind bloß einige Tage her, baß Herr Simon,
Liquidator der Ostwestbahngesellschast, in Bern die Aktionäre
und Gläubiger dieser Gesellschaft versammelte, um ihnen
Rechenschaft abzulegen über die Liquidation, welche ihrem Ende
naht. Der RegierungSralh hatte die Herren Regierungsräthe
Scherz, Weber und mich an diese Versammlung abgeordnet.



Wir halten einen gedruckten Bericht von Herrn Simon zu
prüfen; da uns aber dieser Bericht erst am Abend vorher
zugestellt worden, war es schwierig, denselben in so kurzer Zeit
hinlänglich zu studiren. Wir fanden ihn unvollständig in dem
Sinne, daß er nicht in hinlänglich umständliche Details
eintrat. Aus die in dieser Hinsicht von uns gemachte Bemerkung
gab man uns alS Grund an, daß alle Aktenstücke, auf welche
sich dieser Bericht stütze und die ihn begründeten, sowie der
Bericht selbst von einer Spezialkommission geprüft worden seien,
die alle ihre Aufmerksamkeit darauf verwendet habe. Diese
Kommissson, bestehend auS den Herren Fürsprecher König,
Niggeler, Schumacher und Bühlmann, hatte zum Berichterstatter

Herrn König bezeichnet. Die Herren Schumacher
und Henzi, Kantonsbuchhalter, haben die Rechnungen verifizirt,
die sie in Richtigkeit fanden. Wir halten somit von dem
Momente nicht mehr viel zu sagen, als der Bericht des Liquidators
von der Kommission und den beiden Rechnungsführern
gutgeheißen war. Nichtsdestoweniger gab er zu mehrern Bemerkungen

Anlaß. Die Abgeordneten Berns erklärten, ste könnten
die Rechnung, ebenso den Bericht und die Anträge nur unter
ausdrücklichem Vorbehalt der Ratifikation durch den Regierungs-
rath und den Großen Rath genehmigen. Nach diesem
Vorbehalt, der angenommen wurde, machte man Bemerkungen über
mehrere Schlüsse des Berichtes, Unter der Zahl der Operationen,

die vielleicht nähere Ergründung verdient hätten, müssen
die Rechnungen ausgeführt werden, welche der Liquidator mit
den Unternehmern in's Reine brachte, mit Einem derselben
unter Andern, dessen Forderungen sich auf Fr. 800,000 beliefcn;
sodann die Negvtiaüvnen, welche behufs Auswechslung der
Prioritätsobligationen gegen Fr. 500,000 Obligationen des
lurä-inclustriel stattgefunden, welche Auswechslung man wie
baar Geld in der Liquidation annehmen muß. Man hätte
hierüber Bemerkungen machen können, und besonders über die
mit dem frühern Direktor Hildebrand übereingekommene
Abfindung, bezüglich welcher der Liquidator selbst sein Bedauern
auszusprechcn sich nicht einhalten konnte. Man muß indeß
Herrn Simon die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß er nur
abgeschlossen Hai, nachdem er alle Mittel erschöpft, über die er
verfügen konnte, ohne seine Zuflucht zu langen und kostspieligen
Prozessen zu nehmen, und daß er sich beim Abschluß aller dieser
Geschäfte den Weisungen und Räthen ausgezeichneter Advokaten

unterzogen hat, deren Berathungen unter den Augen der
^Kommission geschahen. In der Thal erklären denn auch die
besten Advokaten Berns, die über diesen Gegenstand konsultirt
wurden, baß nichts anderes zu thun sei, als die Vergleiche so

anzunehmen, wie sie Herr Simon abgeschlossen. In solch hrau-
rigen Geschäften denkt man immer, man hätte besser handeln
können, und doch muß man anerkennen, daß Herr Simon alles
angewendet hat, um bessere Resultate zu erlangen. — In der
Folge kam der mit der Nordostbahngesellschaft abgeschlossene
Handel. Seit langem hofften die Aktionäre, daß die Schuld-
sorderung von 7 Millionen von Seite des Staates und der
Ertrag der Liquidation zur Deckung der Gläubiger hinreichen,
und daß den Aktionären der größere Theil des Ertrags vom
Verkauf der Linie Zug-Luzern verbleiben würde. Man dachte,
die Eeniralbahn würde vielleicht sich um den Ankaus bewerben,
und mit der Noibostbahn konkurriren. Da aber die Central-
bahn erklärt hatte, sie werde diese Linie nicht kaufen, so blieb
nur noch die Rordostbahn, die sich bezüglich deS Erwerbspreises
sehr verständig bewies und mit welcher sodann gleich ein Prä-
liminarvertrag abgeschlossen wurde, der unter Andern, festsetzte,
baß diese Gesellschaft die Linie Zug-Luzern zum selben Preise
übernehme, wie wenn sie dieselbe selbst erbaut hätte, und daß
dieser Preis durch zwei Ingenieure (die Herren Beck auS
Stuttgart und Pestalozzi aus Zürich) ermittelt werden solle,
deren Schätzungen sich auf ungefähr Fr. 2,200,000 beliefert,
eine Schätzung, von der man glauben mußte, sie würde zur
Grundlage des endgültigen Vertrags dienen. Auf diese Weise
wären den Aktionären bedeutende Summen zurückgeflossen; eS
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kam aber ganz anders. Vorerst erklärte die Gesellschaft, sie

könne die Linie Ebikon-Luzern nicht brauchen, infolge dessen

ebenfalls nicht eine Station Rankhof; sodann verlangte sie eine

Herabsetzung der Schätzung um Fr. 105,000, weil, wie sie

sagte, sich viele schlecht ausgeführte Arbeiten bei Gysikon und
der Station Zug vorfanden. Ihrerseits verlangte die Regierung

von Luzcrn, welche in dem ganzen Geschäfte weder Un-
eigennützigkcit noch Hochherzigkeit bewiesen hat, von der Nord-
ostbahngesellschast eine Entschädigung wegen Verlegung der
Linie und deS Bahnhofes; anfangs war die Rede von einer

Million; hernach ging man auf Fr. 500,000 herab. Endlich
wurden Fr. 250,000 bewilligt, offenbar zum Schaden der
Aktionäre der Ostwestbahn. Nach all' diesen Reduktionen blieben

nur noch Fr. 1,800.000 als Ankaufspreis für die Linie
Zug-Luzern, welchem man noch Fr. 30,000 für Material
beifügen muß, im Ganzen also Fr. 1,830,000. Da der Ertrag
dieses Verkaufs und derjenige der realistrten Aktien nicht
hinreichten, um alle Gläubiger baar zu decken, so wird es nöthig
sein, ihnen an Zahlungsstatt 16 bis 17 Obligationen der
l^irs-inciustriel-Gesellschafi zu geben, die man in diesem
Momente ohne bedeutende Verluste bereits nickt verwerthen kann.
Es ist dieß der einzige Verlust, den sie erleiden werden. Indeß
ist nack allen eingegangenen Berichten gewiß, daß der Ertrag
des lura-inckustriel sick von Tag zu Tag verbessert. WaS
die Aktionäre betrifft, so wird ihnen nach Abschluß dieser
Liquidation wenig zu gut kommen, und der Kanton Bern wird seine

zwei Millionen in Aktien nahezu vollständig einbüßen müssen,
die er in diesem Unternehmen angelegt b,at und die als
verloren zu betrachten sind. Dieß ist gewiß ein großer
Verlust, aber der Staat Bern trägt ihn nicht einzig; die Em-
menihaler Gemeinden befinden sich im nämlichen Falle, wie er.
Es ist wahr, daß diese Gegend dagegen eine Eisenbahn erhält,
und dieß für ste ein großer Vortheil ist; aber man muß ihr
den Verlust, den der Staat erleidet, nicht vorwerfen, denn sie

verliert auch mit ihm. — Diese Eisenbahnfragc wird auf
verschiedene Weise angeschaut werden; aber es ist nichtsdestoweniger

wahr, daß man dadurch einen ungeheuren Erfolg erzielt
Hai. Als die Eisenbahnen in der Schweiz aufkamen, hatten
wir im Kanton Bern gar keine Stellung hinsichtlich der Bahnen;

es bestand auf unserm Gebiete nur eine einzige Linie, die

von einer Gesellschaft erstellt wurde, welche uns ausbeutete.
Nun wird die Zukunft uns in Eisenbahndinqe.r noch vieles
aufbehalten; wir befinden unS nur noch beim Beginn, und
man wird in der Schweiz noch fortbauen. Dann werden die

Gesellschaften vielleicht nicht mehr im Ausbeuten so fortfahren
können, wie sie eS bisdahin betrieben haben, denn sie lüden
jetzt schon und das ganze Publikum leidet mit ihnen, auf
dieselbe Weise, wie es mit den Posten der Fall war, als sie sich

noch in den Händen der Kantonalregierungen befanden. Nun
gut, ich sage, man könne hinsichtlich der Eisenbahnangelegen-
heilen abweichende Ansichten hegen; man kann glauben, eS

werden Gesellschaften die gemeinschaftliche Erwerbung sämmtlicher

Linien der übrigen Gesellschaften anstreben; man könnte
auch sagen, die Eidgenossenschaft werde ste betreiben, nachdem
sie dieselben angekauft haben werde. Unter diesen beiden

Umständen, gewinnen diese oder jene die Oberhand, hat der Kanton

Bern das größte Interesse, in der großen Angelegenheit
sein Wort in die Wagschale zu legen, im eigenen Kanton eine

solche Stellung eingenommen zu haben, daß er zu den
verschiedenen Gesellschaften, wie auch der Eidgenossenschaft sagen
kann: ihr werdet auch auf meine Stimme hören! Gut, wenn
auch diese Stellung theuer erkauft ist, so muß man doch das
Geld, VaS man darin verlieren wird, nicht ganz bereuen. Dieses
Opfer hat einen Gegenwerlh, der in Zukunft so stark sein

wird, daß man in 20 oder 30 Jahren sagen wird, eS sei vom
Glücke gewesen, daß der Kanton Bern diese Operation gemacht
habe, welche ihm die Stellung verschaffte, die er dannzumal
einnimmt und die ihm alsdann erlauben wird, eine noch bessere

einzunehmen, denn die Eisenbahnen werden eines Tages zen-
88
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tralisirr werden. Es ist wichtig, daß Bern der Kern dieser
Ceniralisalion sei, daß man von diesem Mittelpunkt ausgehe.
Ich glaubte Ihre Aufmerksamkeit auf diese Seite der Frage
hinlenken zu sollen. ^ Da nun die Mehrheit der Gläubiger
und der Aktionäre angenommen, und wir unsererseits aucb

dazu gestimmt haben, so bleibt unS nichts übrig, alS die am
3. Dezember abhin von der Versammlung der Gläubiger und
der Aktionäre der Ostwestbahngesellschaft gefaßten Beschlüsse zu
ratifiziren. Das ist der Antrag, den ich auch die Ehre habe»

Ihnen im Namen deS RegierungsralheS zu empfehlen.

v. Büren. Der Herr Berichterstalter sggte, die große

Mehrheit der Aktionäre und der Gläubiger stimme den gefaßten
Beschlüssen bei; eS sei unter diesen Umständen nichlS anderes

zu machen alS auch beizustimmen. Nun erlaube ich nur die

Frage, wie eS in Beireff derjenigen gehalten werde, die ihren
Beitritt verweigerten: müssen sie die gleichenMedingungen
annehmen, oder erhalten sie bessere?

vr. v. Gonzenbach. Ich hörte den Herrn Berichterstatter

mit Interesse an und entnahm aus seinen Mittheilungen,

daß nun eingetroffen, waS ich längst vorausgesehen, daß

die Aktienbetheiligung des Staates bei der Ostwestbahn im
Betrage von 2 Millionen Franken verloren ist. Nur Eines
bemühte mich, daß nämlich die Aktionärversammlung ihr
Bedauern über die Transaktionen aussprechen mußte, welche

zwischen dem Liquidator und Herrn Professor Htldebrand
stallfanden. daß kein günstigeres Abkommen erzielt werden konnte,

da, wenn je Einer, Herr Hildebrand nach dem, was
vorgefallen, sich hätte coulant zeigen sollen. Sie hörten die Erklärung,

daß dilligere Bedingungen allfällig nur durch längere
Prozesse zu erhalten wären. Ich könnte dem Antrage des

Regierungsrathes beistimmen oder nicht, es kommt auf das

Nämliche heraus; die Mehrheit hat es abgemacht, eS ändert
an der Sachlage nichts, ob ich meine Zustimmung gebe oder

nicht. Unter diesen Umständen gebe ich sie edensogern.

Scherz, Finanzdireklor. Ich möchte nur Einiges auf
die Bemerkungen deS Herrn v. Gonzenbach erwiedern. An der
Versammlung der Gläubiger und der Aktionäre der Ostwest-
bahngesellschaft war ich im Falle, den betreffenden PaffuS im
Liquidationsberichte, wonach kein anderes Abkommen mit Herrn
Hildebrand zu Stande gebracht werden konnte, zu berühren;
aber Herr Simon erwiederte, daß nach eingeholtem Gutachten
von hiesigen Rechtskundigen nicht ein günstigeres Resultat zu
gewärtigen sei Herr Hildebrand ist in Sachsen-Weimar
angestellt; eS wäre schwer, ihn dort zu belangen und von dortigen
Rechtskundigen würden wir schwerlich ein günstigeres Resultat
erhalten. Unser Vertrauensmann war Herr Kantonsbuchhalter
Henzi, welcher die Rechnungen untersuchte; ferner stützten wir
uns auf das Gutachten hiesiger Juristen, so daß wir in dieser
Beziehung nicht anders hätten handeln können. Einen Punkt
erlaube ich mir noch zu berühren. ES wurde die Bemerkung
gemacht, die StaatSwirthschailSkommission habe seiner Zeit den
Wunsch ausgesprochen, die Regierung möchte dem Arrangement,
welches zwischen der Osiwestbahnverwaltung und Herrn Notar
Wildbolz zu Stande gekommen, ihre besondere Aufmerksamkeit
schenken. Das geschah; die Finanzdirektion ließ durch Herrn
Professor Leuenberger die Frage begutachte», ob Herr Wildbolz
für den Nachtheil, welcher durch den Austausch der lura-
iaclusriel-Obligationen für die Ostwestbahn entstand,
verantwortlich gemacht werden könne. Das Gutachten schloß dahin,
eS sei hierseilS nichts zu machen. Was den Kaufpreis für die
Linie Zug-Luzern getrifft, so können wir nun einmal nichts
anderes machen. Die Nordostbahngesellschaft handelte mit
großer Loyalität, weniger loyal ging Luzern zu Werke, daS der

Gesellschaft, den Aktionären der Ostwestbahn eine Viertelmillion
abgezwackt hat, um mich nicht eines stärker» Ausdruckes zu
bedienen. Luzern hatte am meisten daran getrieben, daß das
Trace nach dem Rankhos gezogen werde. Bei den Unterhandlungen

mit der Nordostbahn erklärte Herr Escher, dieses Trace
behage seiner Gesellschaft nicht; Luzern erklärte sich geneigt,
die Konzession für ein anderes Trace zu ertheilen, verlangte
aber dafür Fr. 5VV,VVV, so daß die Aktionäre der Ostwestbahn
eigentlich beschummelt wurden. Die Nordostbahn mißbilligte
daS Vorgehen LuzernS entschieden, erklärte jedoch, da ihr
daran gelegen sei, dieses Trace auszugeben, so könne sie nicht
anders alS eine Entschädigung bezahlen und ließ sich am Ende
zu einer solchen im Betrage von Fr. 25V,vvv herbei, welche
eigentlich den Aktionären gehört hätten. Was die Anfrage deS

Herrn v. Büren betrifft, so entscheidet im vorliegenden Falle
die Mehrheit. Wenn der Stand Bern mit seinen Stimmen
nicht zu Ratifikation stimmen würde, so wäre der Vertrag
dennoch für ihn bindend.

Herr Berichterstatter. Ich beabsichtigte, Herrn
v. Büren zu antworten, aber der Herr Finanzdireklor hat mich
dessen enthoben. Ich beschränke mich also darauf, zu sagen,
daß die Minderheit sich der Mehrheit zu unterziehen habe;
übrigens ist der Beschluß gefaßt worden, und wir können nicht
auf Vergangenes zurückkommen, noch etwas Besseres wünschen,
denn WaS geschehen, ist jedenfalls einem GeltStage vorzuziehen.
Was Herrn Professor Hildebrand betrifft, so möchte ich Herrn
v. Gonzenbach bemerken, daß Herr Simon sich auf daS
Gutachten des Herrn Fürsprecher König stützte, wie die Finanz-
direkiion sied ebenfalls ein Gutachten von einem andern Ad.
vokaren ausstellen ließ. Man hat unS bemerkt, daß die
Fr. 6VVV, welche man von Herrn Professor Hildebrand erhalten

hat, viel seien, und wenn man mehr von ihm hätte bekommen
wollen, man ihn in Deutschland hätte angreifen müssen, daß
man dann wahrscheinlich Nichts bekommen hätte. Da ein
Vergleich mit dieser Person abgeschlossen wurde und Herr
Simon sich verpflichtet hatte, diese Angelegenheil zum Abschlüsse
zu bringen, indem er sich auf die Gutachten mehrerer Advokaten

stützte, so bleibt nichts übrig, als daö zu genehmigen,
Was er gethan hat.

Der Antrag deS RegierungSratheö wird durch
daS Handmehr genehmigt.

Der Herr Präsident läßt hierauf verlesen:

l. Einen Anzug deS Herrn v. Gonzenbach und 24
anderer Mitglieder mit dem Schlüsse:

der RegierungSrath möge die geeigneten Schritte
thun, um sich ein möglichst richtiges Bild der
zwischen dem Kanton Bern und Frankreich
besteh enden Handelsverhältnissen zu verschaffen,
und die Ansichten von Sachverständigen darüber
einvernehmen, wie sich die gegenseitigen Handelsverhältnisse
bei einer liberalern Handels - und Zollgesetzgebung in
Frankreich gestalten dürften.
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2. Eine Mahnung der Herren Großräthe Tscharner
und Schmutz, betreffend die Vorlage eines GroßrathS-
reglemensentwurfeS noch in der gegenwärtigen Sitzung.

Diese Mahnung wird sofort behandelt.

Abstimmung.
Für die Erheblichkeit der Mahnung
Dagegen

18 Stimmen.
48 „

Eine neue Abstimmung ergibt folgendes Resultat:

Für die Erheblichkeit 14 Stimmen.
Dagegen 53 „

Der Herr Präsident hebt die Sitzung aus.

Tscharner. Die gestrige Jnterpellaiion war der Art,
daß man sich der Hoffnung hingab, eS werde einmal ein neueS

Großrathsreglement vorgelegt werden. Mit solchen Hoffnungen
ist es aber eine eigene Sache. Vor vier Jahren erhielt eine

Kommission den Auftrag, in der nächsten Sitzung einen Re-
glementSentwurf vorzulegen; es geschah nicht. Wenn nun ein
solcher Entwurf während dieser Sitzung nicht vorgelegt wird,
so werden höchst wahrscheinlich wieder sechs Monate vergehen;
dann ist bald ein Jahr vorüber, und wir haben noch eine
dreijährige AmlSdauer. ES ist nun an dem, daß wir dem Beschlusse
des Großen RaiheS Folge geben. Wenn die Herren der
Kommission sich beeilen wollen, so ist die Vorlage des Entwurfes
im Laufe dieser Woche ganz gut möglich, um so mehr, als
bereits zwei Entwürfe ausgearbeitet sind. Ich empfehle Ihnen
also die Mahnung, daß der Große Rath beschließen möchte,
eS sei noch in dieser Sitzung ein Reglcmentöentwurf vorzulegen.

Schluß der Sitzung: 1/2 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbtnd.

Scherz, Regierungsrath. Ich stelle den Antrag auf
Tagesordnung. Erst gestern wurde eine Motion eingereicht,
welche denselben Gegenstand behandelte, und nach Verlesung
derselben erklärte der Herr Vizepräsident, daß zwei ReglemcntS-
entwürfe ausgearbeitet seien, die sich in Zirkulation befinden,
daß dieselben zur Berathung kommen werden, sobald sie

zurückkommen. Da man nun sieht, daß die Kommission nicht
unthätig war, so lag zu einer Mahnung kein Anlaß vor. Ue-
brigenS hat dieselbe auch keinen praktischen Werth. Wir haben
noch eine Menge anderer dringender Geschäfte, GcsetzeSentwürfe
und andere Gegenstände, und werden die Sitzung schließen
müßen, ohne alles erledigen zu können. Selbst wenn die Vorlage

eines neuen ReglementeS sofort beschlossen werden sollte,
würde eS doch nicht zum Ziele führen.

Gir ard. Der Zweck der Mahnung ist vollkommen
begründet vom Standpunkte deS Beschlusses, welchen der Große
Rath seiner Zeit gefaßt hat, und man kann sie nur billigen.
Dennoch glaube ich nicht, daß die Kommission sich in einem
so kurzen Zeitraume versammeln, einen Reglementsentwurf
ausarbeiten und beschließen könne, der zur Vorlage an den
Großen Rath geeignet wäre. WaS mich betrifft, so erhielt ich
erst gestern den auf diese Angelegenheit bezüglichen ziemlich
dicken Aktenband, und wünschte Zeit zu haben, denselben zu
studiren. Immerhin erkläre ich zur Beruhigung deS MotionS-
KellerS, daß diese Arbeit bis zur Märzsitzung bereit sein und
daß der Große Rath dieselbe dann wird behandeln können.
Die Mitglieder der Kommission werden sich während der nächsten
Sitzung der Bundesversammlung öfter versammeln, so daß ihre
Arbeit bei der nächsten Sitzung vorgelegt werden kann. ES
leuchtet ein, daß, wenn wir «in anderes Reglement hätten,
unsere Berathungen einfacher und unsere Sitzungen weniger
lang sein würden.
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Neunte Sitzung.

Mittwoch den 17. Dezember 1862.

Vormittags um 8^/z Uhr.

Unter dem Borsitze des Herrn Präsidenten Carlin.

Nach dem Namensaufrufe find folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Brandt-Schmiv,
Friedli, Jndermühle, Käser, jünger; Karrer, Ryser und Vogel;
ohne Entschuldigung: die Herren Böguelin, Berger, Biedermann,

Botteron, Brugger, Brunner, Burger, ChapuiS, Chopard,
Choulat, Crelier, Ecabert, Engel, Engemann, Fankhauser, Feller,
Fleury, Frösard, Frieden, Frisard, Froidevaur, Frolö, Gerber,
Gfeller, Niklaus; Gouvernon, Großmann, Gucnat, Hennemann,
Henzelin, Hubacher, Kaiser, NiklauS; Karlen, Keller, Christian;
Klaye, Knechtenhofer, Loviat, Manuel, Michaud, Monin,
Mvser, Jakob; Moser, Johann; Oeuvrap, Paulet, Rebetez,
Reichcnbach, Ritter, Rosselel, Röthlisberger, Jsak; Salzmann,
Schären, Schertenlcib, Schänder, Schmutz, Johann; Schumacher,
Sie'genthaler. Sigri, Stettler, Streit, Benedikt; Thormann,
Tièche, Wagner, Willi, AndreaS; Wüthrich und Zingg.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

An der Stelle deS abwesenden Herrn Ryser wird als
provisorischer Stimmenzähler Herr Großrath Mühlethaler
bezeichnet.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Berathung über die Mahn ung der

Herren Großräthe Tscharner und Schmuz,
betreffend die Vorlegung eines neuen Großraths-
reglementS noch in der gegenwärtigen Session.

(Siehe GroßrathSverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seite 347.)

Mühle thaler. Ich bedaure sehr, daß Herr Tscharner
in seiner Mahnung den Antrag stellte, das Großrnthsreglement
schon in dieser Sitzung vorzulegen; die von Herrn Oberst Kurz
als Präsident der Kommission ertheilte Auskunft hätte ihm
genügen sollen. Auch ist eS unnütz, die Zeit mit solchen
Verhandlungen zu versäumen, da wir nur noch drei Tage zur
Verfügung haben und wichtige Gegenstände auf ihre Erledigung

warten; so das Gesetz über das Erbrecht der Unehelichen,
daS mir über das Militärsteuergesetz gegangen wäre, indem ich

dafür halte, es wäre einmal an der Zeit, daß die frommen
LandeSväter sich des Schicksals der unglücklichen Geschöpfe
annehmen. Wenn Herr Tscharner seinen Alttrag nicht zurückzieht,

so beantrage ich Tagesordnung, da dieser Gegenstand in
der gegenwärtigen Sitzung nicht mehr behandelt werben kann.

Tscharner. Ich hingegen bedaure gar nicht, diese

Mahnung gemacht zu haben; sie ist am Orte. Die Mahnung
lautet nicht so, daß das Reglement noch in dieser Sitzung
behandelt werden soll, sondern der Entwurf soll ausgetheilt werden,

um in der nächsten Sitzung behandelt weroen zu können.
Es ist bekannt, daß wir ein sehr mangelhaftes Reglement
haben. Wir haben eigentlich zwei Reglement«: ; das eine ist
im Buchhandel erschienen, bald wird eS anerkannt, bald nicht.
Man fühlte, daß man eigentlich kein Reglement habe. Herr
Mühlethaler stellte vor vier Jahren den Anzug, ein neneS
Reglement zu erlassen; eine Kommission wurde zu diesem Ende
ernannt, aver das Reglement kam nicht zu Stande. Am 8. Juni
laufenden JahreS beschloß der Große Rath, daß die nämliche
Kommission such mit der Sache befassen und bis zur nächsten

Herbsisitzung ein neues Reglement vorlegen soll. Ich berufe
mich auf Ihr Gedächtniß. Dieser Beschluß wurde hier
einhellig gefaßt. Die Herbsisitzung kam, daS Reglement war nicht
aus den Traklanden; man wartete acht Tage, es kam eine

Interpellation; darauf wurde geantwortet, man habe die Hoff,
nung, diese Angelegenheit werde sobald als möglich in s Reine
kommen. ES ist zu befürchten, daß solche Hoffnungen uns im
Stiche lassen werden; daS darf man sagen im Hinblick aus die

Vorgänge seit vier Jahren, nach dieser Verschleppung, Angesichts

dieser Mißachtung von Großrathsbeschlüssen. Was würde
man sagen, wenn eine solche Mißachtung beim Militär, bei

den Gerichten stattfände? Im Publikum und hier durste man
sagen, man werde doch kein neues Reglement bekommen, eS

herrsche diese Absicht vor; diese vier Jahre würden vorübergehen,

ohne daß ein Reglement erlassen werde. Unier diesen
Umständen durste man mit gutem Gewissen diese Mahnung
stellen, daß der Entwurf eines ReglemerueS wenigstens
vorgelegt und ausgetheilt werde; daß es sofort behandelt werde,
verlangte ich nicht. Wenn aber gesagt wird, eS sei eine

Unmöglichkeit, diesen Entwurf noch in der gegenwärtigen Sitzung
vorzulegen, so ist eS eine traurige Erscheinung. Wenn die

Herren der Kommission wollen, so können sie Abendsiyungen
halten, sich über den Entwurf berathen und denselben
austheilen lassen; dann können wir denselben mit uns nach Hause
nehmen und erdauern. Geschieht dieß nicht, so wird die Sache
wieder verschleppt, denn eS sind große Mächte da, welche in
dieser Richtung wirken. ES ist daher sehr wünschbar, daß der

Entwurf ausgetheilt werde; von einer sofortige» Berathung ist

wegen der Ungunst der Umstände keine Rede. Ich ersuche Sie
deßhalb, Sie möchten Ihrem Beschlusse vom 8. Juni abhin



Nachdruck geben und erkennen, der neue Reglementsentwurf sei

noch in dieser Sitzung auszutheilen.

Kurz, Oberst. ES ist mir leid, daß ich noch einmal
über diesen Gegenstand Auskunft geben muß. Was die
vorhergehende Periode betrifft, so geht es mich nichts an, obschon
ich damals Mitglied der Kommission war; es war ein anderer
Präsident, und wenn er die Kommission nicht einberufen hat,
so ist eS seine Sache; vielleicht glaubte er, das Geschäft sei

nicht so dringend. Es war eigentlich nur ein Lückenbüßer, als
die Sache hier seiner Zeit zur Berathung kam, und Herr
Mühlethaler seinen Anzug stellte; nach dem Reglemente hätte
derselbe eigentlich damals gar nicht berathen werden sollen.
Als der Große Rath letzten Sommer aus den Gegenstand
zurückkam, berief ich sogleich die Kommission ein und arbeitete
sogar einen Entwurf auS, der mich manchen Tag kostete. Die
Kommission beschloß, daß auch Herr v. Gonzenbach einen
Entwurf ausarbeiten solle, waS denn auch geschah; aber solche

Entwürfe schüttelt man doch nicht aus dem Aermel, und wenn
Herr Tscharner meint, es sei so eintach und leicht, so trete ich
sehr gerne auS der Kommission und überlasse ihm diese

Aufgabe. Es war um so schwieriger, einen gemeinschaftlichen
Entwurf vorzulegen, als Herr v. Gonzenbach und ich in wesentlichen

Punkten auseinandergehen und zwar hauptsächlich in
Betreff ver Abstimmungswetse. Ich wollte die bisherige Ab-
stimmungSweise beibehalten, dagegen wollte ich, wie es in
St. Gallen geschieht, eventuell gestalten, daß auch die andere
Abstimmungsweise angewendet werden könne, wenn der Präsident
oder eine Anzahl Mitglieder des Großen Rathes cS verlangen,
während Herr v. Gonzenbach absolut die in den eidgenössischen
Räthen übliche AdstimmungSweise als Regel ausstellen möchte.

Dazu kommt aber noch gar Manches, so auch die Frage des

SchlußrapporieS, den wir beide fallen lassen wollen. In letzter

Zeit war ich mehrere Wochen lang ziemlich krank, während
dieser Zeit blieben diese Entwürfe in meinem Zimmer, erst

später schickte ich dieselben den Herren Bützberger, Bühlmann
und Girard zur Prüfung zu. Es ist eine Rücksicht der Schtck-
lichkeil gegenüber denen, welche die Mühe haben, die Sache
vorzubereiten, daß man ihnen Zeit lasse, dieselbe gehörig zu

prüfen. ES ist rein unmöglich, in dieser Sitzung einen Re-
glementSentwurf vorzulegen; man kann eS beschließen, dann
wird man beide Entwürfe vorlegen Läßt man aber der
Kommission Zeit, sich zu vereinigen, so wird eS die Sache sehr

vereinfachen. Wenn man in die einläßliche Berathung eines
solchen RcglementeS eintreten will, daS etwa M Paragraphen
hat, so gibt eS eine Diskussion, die wenigstens acht Tage
dauert, während die Kommission sich vielleicht über die Grundlagen

vereinigen und dann die Annahme in giotzo stattfinden
kann. Ist aber die Kommission darüber selbst nicht einig, dann
wünsche ich Glück zu einer Diskussion im Großen Rathe. Wenn
nun die Herren wollen, daß man uns forcirl, so trete ich auS
der Kommission; ich kann unmöglich einer solchen Weisung
Folge geben, da ich nicht ganz wohl bin. Die Arbeit macht
sich nicht in einem Tage; wenn Herr Tscharner daS kann, so

wünsche ich ihm Glück dazu und trete ihm gerne meinen Platz
ab. Dagegen mache ich mich anheischig, die Kommission so

bald als möglich einzuberufen, um den Gegenstand zu erledigen.
Einstweilen sehe ich nicht ein, daß der Große Rath bei dem
bestehenden Reglemente nicht verhandeln könnte, so sehr ich daS

Ungenügende desselben anerkenne. Daß großb Mächte dahinter
stecken, um daS Zustandekommen eines neuen ReglcmenteS zu
verhindern, das sind Gespenster; ich wenigstens wüßte nicht,
wie sich daS erklären ließe, wer dahinterstecke, Frankreich,
Napoleon, ober weiß der Himmel wer ein Interesse daran haben
möchte Ich bitte, daß man sich doch nicht so erschrecken lasse.
Darüber besteht kein Zweifel, paß man den Entwurf bis zur
nächsten Sitzung vorlegen könne. Ich hatte so wenig als ein
anderes Mitglied der Kommission, die Verpflichtung, einen
ReglementSentwurf auszuarbeiten; wir hätten Jemanden an-

Tagblatt des Großen Rathes «86?.
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stellen können, der auf Kosten des Staates die Arbeit gemacht

hätte; aber ich habe nun einmal diese Aufgabe übernommen,
deren Lösung nicht verzögert werden soll. Der Große Rath
mag nun entscheiden.

Dr. v. Gonzenbach. Nur zwei Worte. Gewinnen
Sie etwas dadurch, daß Sie nach dem Wunsche des Herrn
Tscharner die beiden ausgearbeiteten Reglementscntwürfe
austheilen lassen? Ich glaube, Sie gewinnen gar nichts dabei,
Sie verlieren noch. Ein ReglementSentwurf bilde« ein Ganzes;
Sie haben das Ganze anzunehmen oder zu verwerfen, denn
die einzelnen Bestiinmungen greifen ineinander, «vie die Zähne
der Räder in einer Maschine. Nun hat die Kommission sich

noch über die Grundlage auSzusprechen, welche sie annehmen
wolle. Lassen wir beide Entwürfe austheilen, so muß jedes

Mitglied VeS Großen Rathes für sich die Operation machen,
welche die Kommission für die Versainmlung übernominen hat.
Die von Herrn Kurz und mir ausgearbeiteten Entwürfe sind

seil dem Monat Juli fertig, und wenn sie bisher nicht zur
Behandlung kamen, so sind andere Umstände daran schuld.

Tscharner. Herr v. Gonzenbach fragte, was wir
gewinnen, wenn «vir heute beschließen, den ReglementSentwurf
auszutheilen. Ich antworte: dgS gewinnen «vir, daß der
Entwurf in der nächsten Sitzung vorkomme» kann, sonst aber
nicht/ sonst wird er verschleppt. Das ist der große Vortheil
und daS wünsche ich. Ich bitte Sie noch einmal, Ihrem
Beschlusse Nachdruck zu geben. Wenn man Fristen setzt, so soll
«nan sie halten. Wenn in der nächsten Sitzung die Sache
nicht vorkommen kann, so sind dann wieder zwei Jahre unserer
vierjährigen Amtsdauer vorüber.

Scherz, RegierungSrath. Ich halte dafür, daß die

Vorwürfe, welche Herr Tscharner der Kommisston macht, voll-
stänvig unbegründet sind. Kein Mitglied des Großen Rathes
ist verpflichtet, eine solche Arbeit zu machen. Herr Oberst
Kurz und andere Mitglieder haben noch Anderes zu thun, als
für den Großen Rath Reglemente zu entwerfen. Waö die

Sache selbst betrifft, so wäre nach meiner Ansicht eine
Abstimmungsweise, «vie sie im Nationalrathe besteht, für uns nicht
passend, weil sie zu komplizirl ist. Herr Kurz sagt, die Vorlage

sei in dieser Sitzung nicht «nehr möglich; Herr Tscharner
sagt: eben «peil sie nicht möglich ist, soll sie geschehen. Eine
solche Logik kann ich nicht begreifen. Wenn Herr Tscharner
so raisoniren will, so hätte er dann den Antrag stellen sollen,
daß man einmal die Trucke leere. Wir hätten noch eine Menge
dringender Gegenstände zu erledigen, z. B. daS Gesetz über
das Erbrecht ver Unehelichen, das Gesetz über Ausübung der
medizinischen BerufSarien, das Einkommensteuergesetz, das
Strafgesetzbuch, alles das ist viel dringender als ein neues Groß-
rathsrcglement.

A b st i m m u n g.

Für die Erheblichkeit der Mahnung des Herrn
Tscharner i6 Stimmen.

Dagegen 85 „

89
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Forlsetzung der ersten Berathung deS
Militär-Steuergesetzes.

(Siehe GroßralhSverhandlungen der vorhergehende» Sitzung,
Seite 335 u. f.)

s 6,

Bezüglich der ErbSanwartschaft wird der Stcuerbetrag
von dem Vermögen der Eltern des Pflichtigen, soweit die

Erbsberechllgung geht, in Berechnung gebracht, sofern nicht
der Vater des Betreffenden selbst noch Militärdienst leistet oder
die Tare bezahlt.

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Dieser
Paragraph ist eine Folge der Bestimmung des 8 5, Ziff. 2. Hier
wird der erbSanwarischaftliche Theil deS elterlichen Vermögens
bezeichnet, welcher der Steuer unterworfen ist. Das Gesetz hat
den Sinn: wenn ein Vater sechs Kinder hat, darunter einen

militärsteuerpflichtigen Sohn, so wird nur der sechste Theil deS

elterlichen Vermögens dieser Steuer unterworfen. Die Bestimmung

ist nothwendig behufs Ausmittlung deS steuerpflichtigen
VermögenSbetrageS.

Der 8 k wird ohne Einsprache durch das Handmehr
genehmigt.

Personaliare die Rede, und das wäre offenbar unbillig. Für
die, welche nur Fr. 5 zahlen, möchte es angehen, aber gegenüber

einem Offizier, der ein paar hundert Franken Auslagen
haue, oder einem Kavalleristen gegenüber, der im Militärdienste
vielleicht einige Pferde verloren hat, wäre es unbillig. Daher
stelle ich den Antrag, daß der Nachlaß je nach Umständen bis
auf die Hälfte der ganzen Steuer ausgedehnt werden soll.

Mühlet Haler beantragt, den ersten Satz deS § 7 mit
Rücksicht auf seinen bei 8 5 erheblich erklärten Antrag
zurückzuweisen, im dritten Satze das Wort „destritten" zu ersetzen

durch „angeschafft", und am Schlüsse statt „Personaltare" zu
sagen „Steuer."

Herr Berichterstatter. Die Herren, welche daâ
Wort ergriffen, haben eine offene Thüre mit allem Erfolg
eingesprengt, da ich von vornherein erklärte, daß ich mit einer
Abänderung des Paragraphen einverstanden sei. Herr Mühlethaler

möchte noch das Wort „b> stritten" ersetzen durch
„angeschafft." Diesen Antrag gebe ich nicht zu, weil ich den
AuSdruck deS Entwurfes für passender Halle.

Mühle thaler zieht seinen zweiten Antrag zurück.

Der 8 7 wird mit den vom Herrn Berichterstatter
zugegebenen Modifikationen durch daS Handmehr genehmigt.

8 7-

Die Pflichtigen haben vom angetretenen 29. bis nach
vollendetem 39. AUerSjahr die ganze Gebühr zu bezahlen. Von
da hinweg bis nach zurückgelegtem à AlierSjahr die Hälfte.
Von solchen, welche bereits aktiven Dienst gethan und ihre
militärische Ausrüstung bestritten haben, ist bloß die Hälfte der

Personaltare zu beziehen.

Herr Berichterstatter. Hier wird die Zeit bestimmt,
während welcher die Steuer bezahlt werden soll. Nach dem

Entwürfe hätten die Pflichtigen vom angetretenen 29. bis nach
vollendetem 39.Ältersjahre die ganze Gebühr zu bezahlen. Herr
Mühlcthaler hat indessen gestern einen Antrag gestellt, dessen

Erheblichkeit zugegeben wurde und der dahin gehl, daß man
drei Kategorien festsetze für den AuSzug, die Reserve und die

Landwehr. Die Erheblichkeit dieses Antrages hat natürlich
auch auf den vorliegenden Paragraphen Einfluß. WaS die

Zahlen betrifft, so ist eS nicht nothwendig, heute dieselben
festzusetzen, da der Gegenstand ohnehin noch der Regierung zu

genauerer Untersuchung zugewiesen ist. Ferner ist cS einleuchtend,

daß man von denjenigen, welche bereits aktiven Militärdienst

geleistet und ihre militärische Ausrüstung bestritten haben,
nicht so viel fordert als von solchen, die noch gar nichts
geleistet haben. Im Entwürfe heißt eS, die Betreffenden hätten
bloß „die Hälfte der Personaltare" zu bezahlen. Bei näherer
Ueberlegung fand ich jedoch, diese Vergünstigung wäre zu
gering und man sollte sagen, dieselben haben „die Hälft« der
Steuer" zu bezahlen; ich könnte also einen Antrag in diesem
Sinne zugeben.

Steiner, Müller. Als ick den vorliegenden Paragraphen
das erste Mal las, glaubte ich, daS Gefühl der Billigkeil habe
bei dessen Bearbeitung obgewaltet, und ich legte denselben so

auS, wie ihn der Herr Berichterstatter heute ausgelegt hat.
Nach dem Wortlaute deS Paragraphen hat er aber offenbar
nicht den Sinn, daß die halbe Steuer von den Betreffenden

zu beziehen sei, sondern eS ist nur von der halben

8 8.

Die Eltern sind für die Militärstcuer ihrer in
gemeinschaftlicher Haushaltung lebenden oder abwesenden Söhne
haftbar.

Herr Berichterstatter. In diesem Paragraphen wird
der Grundsatz aufgestellt, daß die Eltern für die Miliiärsteuer
ihrer in gemeinschaftlicher Haushaltung lebenden oder abwesenden

Söhne hastbar seien. Es beträfe dieß also die abgetheilten
Söhne nicht, sofern sie nicht abwesend sind. Ich hörte schon

gestern, daß man gegen diesen Paragraphen ankämpfen werde,
weil er zu streng sei. Für die in gemeinschaftlicher
Haushaltung mir den Eltern lebenden Söhne galt dieselbe Bestimmung

bisher schon. Ich halte aber dafür, es liege im Interesse
deS Vaters, daß er eS nicht darauf ankommen lasse, seinen

Sohn durch daS Amtsblatt ausschreiben oder später die Militär-
steuer durch Straßenarbeil abvcrdienen zu lassen.

Steiner, Müller. Ich habe mich bereits bei 8 2 dagegen
ausgesprochen, daß die Eltern für abwesende Söhne haftbar
erklärt werden. Da der Herr Berichterstatter nicht geneigt
war, einen solchen Antrag zuzugeben, so erlaube ich mir, hier
auf diesen Punkt zurückzukommen. Zuerst will ich den
Paragraphen noch zu verbessern suchen. Nach der Redaktion deS

Entwurfes würde man meinen, eS wären Söhne, die unter
sich in gemeinschaftlicher Haushaltung leben, nicht mit ihren
Eltern; daher wäre der Eingang deS Artikels also zu fassen:

„Die Eltern sind für die Miltiäisteuer der mit ihnen in
gemeinschaftlicher Haushaltung rc." Es ist ein Prinzip, daS

Geltung hat, daß die Eltern für Söhne, die mit ihnen in
gemeinschaftlicher Haushaltung leben, haften; hingegen hat
Herr Bützberger bereits gestern dargethan, daß eS nicht billig
sei, die Eltern auch für abwesende Söhne haftbar zu erklären.
Welche Zwangsmittel haben Eltern gegenüber einem Sohne,
der unterwiesen ist und sich entfernt Hai? Vernlögliche Eltern
können ei»e solche Haftbarkeit übernehmen, aber armen Eltern,
die eine große Anzahl Kinder zu ernähren haben, Eltern,



gegenüber welchen ber älteste Sohn vielleicht nicht
Aufopferungsfähigkeit genug Hot, ihnen beizustehen, solchen würde cS

zu schwer sollen, die Haftpflicht zu tragen; eS verstoßt dieß
auch ganz gegen unsere RechiSgrundsätze Wie ist es nöthig,
in einem solchen Gesetze ein auonahmweises Recht, nicht nur
das, einen auSnahmSwcisen RechtSgang auszustellen? Der
Herr Berichterstalter bemerkte zwar, man gewähre dem Sohne
dadurch eine Erleichterung, baß man ihn davor sicher stelle, in
den GeltStag zu fallen oder bei der Rückkehr die Steuer
zusammen bezahlen zu müssen. Ich bin aber nicht dieser Ansicht.
Ein Sohn, der fortgeht, gehl für seine Rechnung; man soll
daher nicht Andere dafür verantwortlich machen. Die ärmere
Klasse wird hauptsächlich unter eurer solchen Bestimmung leiden,
die Reichen werben sich zu helfen wissen. Gestern haben wir
die reichern Klassen ziemlich schwer belastet. Ich Halle persönlich
nicht so sehr daran, da ich, wenn mir Gesundheit verliehen ist,
in etlichen Jahren der Milnäipflicht enthoben bin. Aber ich
wiederhole, wir haben die reichern Klassen ziemlich schwer
belastet, indem der Große Rath das Maximum der Militärsteuer
auf Fr. 599 festsetzte, während in Frankreich der gänzliche
Loskauf vom Militärdienste Fr. 2-3999 kostet. Was liegt
dem Manne ob, welcher in Fiankreich mckiiärpfllchtig ist? Er
muß gewärtigen, nach Italien, nach der Krim, nach Meriko
geschickt zu werden, wo er nicht nur der Kugel des FeindeS,
sondern den Verheerungen eines mörderischen Klima ausgesetzt
ist. Und Sie wollen hier die Bürger mu einer so starken
Steuer belasten?

Stooß. Ich glaube wirklich, eS wäre Verlorne Zeit,
wenn man dasjenige, was Herr Bützberger gestern mit beredten
Worten dargeihan hat, heute weniger gut vortragen würde.
Der Antrag des Herrn Bützberger wurde mit großer Mehrheit
angenommen, und die Worte „oder abwesenden" sollen für
einmal wegfallen, bis über den § 5 entschieden sein wird.

Herr Berichterstatter. Herr Stooß ist im Irrthume,
wenn er behauptet, der Antrag des Herrn Bützberger sei

erheblich erklärt; er stellte allerdings einen Antrag in Aussicht,
aber derselbe ist nicht gestellt. Ich halte zwar die Ansicht, auf
welcher dieser Paragraph beruht, für richtig, aber um die Sache
noch einmal zu untersuchen, gebe ich die Erheblichkeit der
verlangten Abänderung zu. Die Militärsteuergesetze anderer
Kantone gehen noch weiter; so dasjenige von Schaffhausen,
wo nicht nur die Eltern für ihre Söhne, sondern sogar
Dienstherrschaften für ihre Knechte verantwortlich gemacht werden.
Auch die von Herrn Steiner vorgeschlagene Redaktion gebe ich
ich zu; der Paragraph hatte keinen andern Sinn alS den von
ihm hervorgehobenen.

Der § 8 wird mit der zugegebenen Modifikation durch das
Handmehr genehmigt.

8 9.

Die Tare ist nach allem Vermögen und Einkommen, ob
der direkten Siaaissteuer unterliegend ober nicht, zu berechnen;
für diejenigen Theile des Vermögens und Einkommens, welche
der direkten Siaaissteuer unterliegen, sind im alten KanionS-
theil die Steuerregister zu Grunve zu legen.

Herr Berichterstatter. Das bisherige Gesetz stellte
den Grundsatz auf, daß die Steuerregister der Tarirung der
Pflichtigen zu Grunde gelegt werden sollen; aber nicht nur
das V>rmögeN, welches der Slaalssteuer unterliegt, sei der
Miliiärsteuer unterworfen, sondern auch die Obligationen und
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daS übrige Vermögen. Der nämliche Grundsatz ist auch hier
wieder aufgestellt, daß vie Tare von allem Vermögen und
Einkommen zu beziehen sei. Zunächst handelt eS sich also darum,-
daß die Steuerregister bet der Taxation der Pflichtigen zur
Grundlage dienen, so weit eS daS der SlaatSsteucr unterworfene

Vermögen betrifft. Aber man mußte auch auf die
Verhältnisse des Jura Rücksicht nehmen, wo bloß die Grundsteuer
besteht, keine Kapital- und keine Einkommensteuer. Es wäre
ein Fehler, wenn dort nur die Grundsteuerpflichligen besteuert
würden. Es kämen dabei Viele billiger daraus als die
Bewohner des alten KanionStheilS; die Bestimmung des 8 9 ist
daher nach meiner Ansicht gerechtfertigt. Jedenfalls wirb in
der nächsten Sitzung, so viel von mir abhängt, daS
Einkommensteuergesetz zur Behandlung kommen. Der Entwurf wird
etwas weitere Grundlagen haben alS daS bisherige Gesetz, und
auch Vermögenstheile, die in Obligationen, Aktien :c. bestehen,
der Steuer unterwerfen. Wird dieser Grundsatz angenommen,
so dient daS neue Gesetz dann auch zur Grundlage der Mili-
lärsteucr.

Ganguillet. Gestern wurde bei 8 5 ein von mir
gestellter Antrag erheblich erklärt, der mit dem vorliegenden
Paiagraphen ganz im Widerspruch ist. Ich gebe zu, daß
derselbe «ür den neuen Kantonstheil richtig sei, aber in Betreff
deö alien KainonstheilS ist ein Widerspruch vorhanden. Wie
Sie sich erinnern, stellte ich den Antrag, baß die Steuerregister
zur Grundlage der Miliiärsteuer dienen sollen. Wie soll man
das Gesetz sonst vollziehen? Man möchte die Obligationen
besteuern; wie will man sie auSmitteln? Wie will man aus-
nmieln, ob Einer Eisenbahnaktien oder Obligationen besitze?
ES ist nicht ausführbar. Was ist die Konsequenz? Derjenige,
welcher sein Vermögen ehrlich angibt, bezahlt, und ist die Düpe
beS Andern, der weniger ehrlich ist. ES wäre also eine Prämie
für den Letzlern. Ich glaube, vas Gesetz soll nicht einen solchen
Standpunkt billigen. Wenn einmal ein ncueS Einkommensteuergesetz

erlassen ist, wird es als Grundlage dienen; aber ich
erkläre von vornherein, daß ich mit den Grundsätzen, welche
der Herr Berichterstatter in Aussicht stellte, gar nicht
einverstanden bin. Ich halte nun dafür, eS sei nicht am Orte, in
diesem Mtillärfteuergcsetze exzeptionelle Bestimmungen
aufzunehmen, da es sich um ein Gesetz handelt, welches dem
allgemeinen Gesetze untergeordnet ist. Daher stelle ich den Antrag,
den 8 9 in dem Sinne abzuändern, daß gesagt werde, die Tare
sei nach allem der direkten Siaaissteuer unterliegenden
Vermögen und Einkommen zu berechnen. Dann kann man eine
Ausnahme für den neuen Kantonstheil machen, für welchen
elne exzeptionelle Bestimmung aufgestellt werden muß.

Bützberger. Man sollte vor allen Dingen wissen,
waS der 8 9, wie er vorliegt, sagt. Mir scheint er unklar,
indem der eiste Theil durch den zweiten gewissermaßen aufgehoben

wird; wenigstens können Zweifel über den wahren Sinn
des Gesetzes entstehen, und diese Zweifel müssen gehoben werden,

sonst werden Verwicklungen eintreten und eine ungleichmäßige

Besteurung der Bürger die Folge davon sein. Im § 9
helßt eS, die Tare sei „von allem Vermögen und Einkommen"
zu beziehen, abgesehen davon, ob eS der direkten Staatssteuer
unterliege ober nicht. Dann heißt es im zweiten Theile des
Artikels: für diejenigen Theile des Vermögens und Einkommens,

welche der direkten SlaatSsteucr unterliegen, seien im
allen Kantonstheil die Steuerregister zu Grunde zu legen. Nun
frage ich: hat es den Sinn, daß die Abzüge, welche vom
Einkommen und Erwerb bei der direkten Staatssteuer gemacht
werden können, auch bei der Militärsteuer zulässig sind? Man
sollte glauben, das sei der Fall. Wenn es aber im ersten
Theile deö Artikels heißt, „alles Vermögen und Einkommen"
unterliege der Miliiärrare, so sollte man annehmen, diese
Abzüge können nicht stattfinden. Dann könnte man sogar alle
Alobilien, was man Schlff und Geschirr nennt, in Betracht
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ziehen, sowie Kapitalien, Obligationen, Aktien u. s. f., die nicht
auf dem Staalssteuerregister stehen. Darüber wünsche ich
Aufschluß zu erhalten. Wenn eS den Sinn hat, daß gar keine

Abzüge gemacht werden können, und auch daö bewegliche
Vermögen, Schiff und Geschirr, Aktien, Obligationen u. s. w.
versteuert werden sollen, so könnte ich zum Paragraphen auch
nicht stimmen. Ick gebe zu, wenn auf Grundlage der
Staaissteuerregister versahreu werden soll, so verliert das Gesetz seinen
fiskalischen Charakter, und ich erkläre ohne weiteres, wenn das
bestehende Steuersystem eine noch längere Dauer haben würde,
so könnten wir hier etwaS weiter gehen; aber da ich es für
ziemlich sicher halte, daß in naher Zukunft ein Steuergesetz
erlassen werde, nach welchem auch Obligationen und Aktien
der Versteurung unterliegen, so ist eS nickt am Orte, hier ein
anderes System aufzustellen. Daher glaube ich, man soll nicht
vom Staatssteuerregister abweichen in der Voraussicht, daß
durch das neue Sieuergesey auch Obligationen und Aktien der
Versteurung unterliegen. In diesem Sinne könnte ich zum
Antrage deS Herrn Ganguillet stimmen, aber nur in diesem
Sinne, denn sonst würde man mir dem neuen Militärsteuergesetz
nicht viel erreichen.

v. Büren. Der Herr Berichterstatter sagte, der Z 9
beruhe auf dem bisherigen Miliiärsteuergesetze. Nach dem
vorliegenden Entwürfe haben wir für die Mililärtare eine
doppelte Berechnung: vorerst rie Personaltare, dann kommt das
Vermögen, das Einkommen und der Erwerb in Betracht, und
dazu zieht man sogar noch die Anwartschaft auf Vermögen in
Rechnung. Nun aber noch weiter zu gehen als auf den Punkt,
wo daS alluemeine Steucrgesetz Vermögen, Einkommen und
Erwerb belegt, glaube ich, wäre in der Anwendung des Gesetzes

nicht begründet. Man soll sich an die Stelle der TarationS-
kommlssionen setzen und bedenken, wie schwer es durchzuführen
wäre. Man würde in diesem Falle, wo man doch hauptsächlich

auf Treu und Glauben der Tarpflichtigen angewiesen ist,
der Gewissenlosigkeit Thür und Thor öffnen. Der Gewissenhafte

wird angeben, waS er besitzt; derjenige, welcher nicht
gewissenhaft ist, veimehri — was? die Zahl der unwahren
Angaben. Man soll die Leute nicht so der Versuchung
aussetzen. Die Kommissionen gerathen in Verwicklungen und
Schwierigkeiten, die kein Ende haben; deßhalb stimme ich zum
Antrage des Herr» Ganguillet. Was den Jura betrifft, so

besteht dort nur die Grundsteuer, und haben wir keine
Uebereinstimmung mir dem alten Kanton; um diese Schwierigkeil
zu heben, finde ick in, Gesetze nichts, sondern eS ist einfach der
Taranonskommission anheimgestellt, irgendwie nach ihrem
Ermessen einen Maßstab anzunehmen. In diesem Punkte ist der
Entwurf sehr mangelhaft; daher möchte ich den Antrag stellen,
denselben in dem Sinne zu ergänzen, daß im neuen KantonS-
theile die Taxation auf Grundlage der Bestimmungen
vorzunehmen sei, welche für den alten Kantonstheil gelten. ES ist
nicht viel, aber eS gibt den dortigen Tarationskommissionen
doch einen AnhaltSpnnkt. In diesem Sinne möchte ich den

Antrag deS Herrn Bützberger ergänzen und unterstützen.

Roth von Bipp. Ich halte auch dafür, baß die
Tarationskommissionen nach der Redaktion deS Entwurfes sehr
ungleich verfahren würden. Es wird aber noch eine fernere
Ungleichheit nach § Zt. die Schwierigkeit vermehren. Dort
heißt es, daß die Gemelnderäthe über die Vermögens- und
sonstigen Verhältnisse der Pflichtigen von Amtes wegen ihr
Gutachten abzugeben haben. Ich möchte nur aufmerksam
machen, zu welchem ungleichen Steuervcrhältnisse man kommen

wird, wenn die Gemeindcräthe ihr Gutachten ausstellen
müssen, ohne eine sichere Basis zu haben.

I m e r. Beim Lesen deS unS eben beschäftigenden Art. 9
Machte ich dieselben Wahrnehmungen, wie Herr v. Büren.
ES ist hier nicht die Rede davon, wie die Tare im neuen

KantonStheil bezogen werden solle» wo nur Grundsteuerrcgister
bestehen. Der Art 9 sagt nichts; man läßt den
Kommissionen freigestellt, diejenigen Grundlagen zu nehmen, die
ihnen belieben, so daß die Gemeinderäihe daS Vermögen nach
ihrer Weise aufnehmen könne». Es ist daher äußerst nöthig,
eine Grundlage zu geben. Im alten KantonStheil ist die Sache
leicht, denn man hat dort die Steuerregister. Wen» auch diese

Grundlagen nicht mehr dieselben sind, wenn das Steuersystem
abgeändert wird, so muß man doch etwas für den neuen
KantonStheil einschalten. Man sollte sagen: die in der
Steuergesetzgebung des alten KantonstheilS enthaltenen Grundsätze
sollen im neuen KantonStheil angewendet werben, mit
Ausnahme der dort nicht bestehenden Steuerregister, waS immerhin
für die Gemeinderäthe eine Schwierigkeit wäre. Jck> schließe
mich dem Antrage deS Herrn v. Büren an.

llr. v. Gonzenbach. Ich befinde mich aus dem ganz
gleichen Standpunkte wie die Vorredner, glaube aber, wir können

den Antrag elwaS genauer fassen, um daS Gesetz präziS

zu machen. So wie der Paragraph lauter, kann er jedenfalls
nicht angenommen werden. Wenn nämlich ein neues
Einkommensteuergesetz mit andern Bestimmungen erlassen wird, so

müßte daS vorliegende Gesetz dann wieder abgeändert werden.
Im neuen Einkommensteuergesetz beabsichtigt man, auch die

Obligationen und die Aktien der Versteurung zu unterwerfen. Wenn
Sie nun hier sagen, der Militärrare unterliege alles Vermögen
und Einkommen, ob eS der direkten StaaiSsteuer unterworfen
sei oder nicht, so müßten Sie dieses Gesetz tvieder mit
demjenigen über die Einkommensteuer in Einklang bringe». Wir
nehmen an, das neue Einkommensteuergesetz werde demnächst
in Kraft treten, daher soll man einfach sagen, die Militärsteuer
soll nach Mitgäbe der Slaalsstcuer bezogen werden. Im Gesetze

über die SiaatSstcuer läßt sich das begreifen, daß die

Steuer sich nach dem Vermögen richtet, aber bei der Militärsteuer,

welche den Ersatz für den wirkliche» Dienst bildet, ist
daS Vermögen elwaS Zufälliges. Der Reiche und der Arme

tragen im Dienste dieselben Strapatzen, der Reiche hat vielleicht
eine etwaS angenehmere Stellung; aber daß man hier das
Vermögen mehr hernehme als bei der SlaatSsteuer, finde ich

irralionell. Die Lebeusverhältnisse der einzelnen Bürger lassen

sich von verschiedenen Gesichtspunkten auffassen, wie der Werth
eines Hauses, der nach verschiedenen Umständen verschieden
geschätzt wird; die Schätzung fällt verschieden aus, je nachdem
sie für die Grundsteuer, für die Brandassekuranz oder für einen

Geldaufbruch gemacht wird Eine solche Unbestimmtheit nimmt
sich in einem Gesetze nicht gut a»S, sondern man soll demselben
eine bestimmte Grundlage geben. Ich stelle deßhalb den

Antrag, dem 8 9 folgende Fassung zu geben: „Die Taren sollen
sich im alten Kantonsthcile jeweilen auf daS Staaissteuerregister

stützen. Im neuen KantonStheile sollen die Taren nach
demselben Maßstabe wie im alten KantonStheile bezogen
werden." ES kommt dabei noch elwaS in Frage: die Stellung
der unabgetheilten Söhne; allein in dieser Beziehung wurde
gestern angedeutet, wie geholfen werden könne, indem man
annimmt, ein solcher Sohn habe von seinem Vater eine Rente,
weil er von ihm genährt, gekleidet und unterhalten wird.
Dieses Verhältniß könnte man auch im Einkommensteuergesetze
berücksichtigen.

Herr Berichterstatter. Man bezeichnete die Bestimmung

deS 8 9, nach welcher auch anderes als das der direkten
SlaatSsteuer unterliegende Vermögen, der Mililärtare
unterworfen werden soll, als eine erzeptionclle und als etwas Jr-
ralionelleS. Dieser Grundsatz ist aber bereits im Gesetze von
1852 enthalten. Ich hatte keine Veranlassung, diese Bestimmung

wegzulassen. Wäre ich von vornherein sicher, daß man
im neuen Einkommensteuergesetze die Obligationen und die

Aktien der Versteurung unterwerfen würde, so hätte ich hier
eine ähnliche Fassung vorgeschlagen, wie sie von anderer Seite



beantragt wird; aber in der Ungewißheit, ob dieß geschehen

werde, behielt ich die Bestimmung dcS alten Gesetzes bei. Ich
bin auch der Ansicht, daß das neue Einkommensteuergesetz im
nächsten Jahre zur Geltung kommen soll, und dann wird eS

sich allerdings um den Entscheid dieser Frage handeln. Man
sagt, der § 9 sei unklar. Nach meiner Ansicht ist nur Eines
unklar: welches Vermögen, daS nicht bereits der direkten Staats«
steuer unterliegt, soll der Tare uiuerworfen werden? Die
Absicht des Redaktors ist, daß bloß zinstragende Obligationen
und Aktien der Steuer unterworfen werden sollen, nicht aber
bewegliches Vermögen, wie Mobilien u dgl. Im alten Kan-
tonsiheile dienen zunächst die Steuerregister zur AuSmittlung
dcS Vermögens; aber da nicht alle BcrmögenSiheile, welche der
direkten Staatssteuer unterworfen sind, auch der Militärsteuer
unterliegen, so soll für diese ein besonderes Verfahren festgesetzt
werden. Ferner wird eine Ausnahme für den Jura gemacht.
Ich kann die von mehrern Rednern gestellten Anträge als
erheblich zugeben, und behalte mir vor, die Redaktion näher zu
bestimmen, Herr Bützberger wünscht darüber Auskunft zu er-i
halten, wie eS sich mit den Abzügen verhalte. Dieser Punkt
wurde gestern bei § 5 regulirt Man kann hier keine wettern
Abzüge zugeben, da daS Einkommen nur bann der Tare unter,
liegt, wenn es einen gewissen Betrag übersteigt.

Der 8 9 wird mit den vom Herrn Berichterstatter als
erheblich zugegebenen Anträgen durch das Handmehr
genehmigt.

8 M
Die Leistungen der bereits eingetragenen militärsteuer-

pfllchtigen Personen sollen jährlich insofern einer Revision
unterworfen werden, als die Verhältnisse, welche bei der frühern
Taration zum Maßstabe dienten, eine Veränderung erlitten
haben, oder überhaupt der Fall einer Berichtigung der ursprünglichen

Taration eintritt.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph hat Bezug
auf daS Verfahren, welches in Betreff der bereits eingetragenen
nsilitärsteuerpflichiigeu Personen beobachtet werden soll. ES
soll nur dann eine Revision ihrer Leistungen vorgenommen
werden, wenn sich die Vermögensverhältnisse derselben geändert
haben.

Der 8 il) wich ohne Einsprache genehmigt.

8 it.
Ueber die Vermögens - und sonstigen Verhältnisse der

Pflichtigen und ihrer Eltern hqben die Gemeinderäthe von
Amtes wegen ihr Gutachten auszustellen.

Herr Berichterstatter. Es werden den Gemeinderäthen
jährlich Tableaux zugestellt werden, die sie auszufüllen haben.
Diese Tableaux sollen den Steuerregistern zu Grunde gelegt
werden; auf diese Weise wird sich die AuSmittlung der
Vermögensverhältnisse einfach gestalten. Die Vermögensverhältnisse

des Pflichtigen werden in den betreffenden Kolonnen
angemerkt, und der Gemeinderalh hat auch über sonstige faktische
Verhältnisse Auskunft zu geben. Diese Bestimmung ist namentlich

nothwendig gegenüber dem Jura, wo die Gemeinderäthe
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aus andere Weise als auf der Grundlage der Staatssteuer-
register daS Vermögen der Betreffenden zu ermitteln suchen
müssen.

G a n g uillet. Ich wollte über diesen Paragraphen
Auskunft verlangen, und insofern ist mir nun der Herr Berichterstatter

zuvorgekommen, alS er sich selbst über die Bedeutung
desselben ausgesprochen hat. Wenn man von den Gemeinderäthen

verlangt, daß sie der TarationSkommission entweder die
Steuerregister oder einen Auszug davon zur Verfügung stellen,
so bin ich einverstanden. Wenn eS aber wirklich den Sinn
hätte, wie der Wortlaut des Paragraphen hier vorliegt, daß
der Gemeinderath ein. Gutachten über jedes Individuum
abgeben müßte, so ginge daS ungeheuer weit. Wenn Sie
bedenken, was eS namentlich in der Staol Bern für Arbeit gäbe,
so werden Sie zugeben, daß man Keinen finden würde, welcher
diese Funktionen übernehmen würde. Sind nur Tabellen
auszufüllen, so ist das leicht zu machen durch den Sekretär der
Steuerkommission; aber die Redaktion deS Artikels- sollte dann
doch deutlicher sein. Ich überlasse es dem Herrn Berichterstatter,
dieselbe in Uebereinstimmung mit dem zu bringen, was er selber
gesagt hat.

Zmer. Ich möchte nur eine formelle Bemerkung machen.
Es scheint mir, der logische Ausammenhang des Gesetzes ver-;
lange, daß die 88 9, 19, 11 und 12 nicht getrennt werden.
Ich möchte den 8 9 nach dem 8 19 nehmen,; eS scheint mir
passender.

Herr Berichterstatter. Ich halte dafür,die Redaktion,
so wie sie vorliegt, genüge und eine Aenderung sei nicht nylhig.
Wenn ich gesagt habe, der Gemeinderath habe allfällig auch
üher faktische Verhältnisse Auskunft zu geben, so ist dieß z. B.
bei einem Gebrechlichen der Fgll, der nicht mit der Tare zu
belasten ist, sofern er nicht Vermögen besitzt. Ebenso verhält
eS sich mit den im Militärdienste Verwundeten; über solche
Verhältnisse hat der Gemeinderath Auskunft zu ertheilest. Ich
weiß gar wohl, daß der Gemeinderalh von Bern eine schwier
rigere Stellung hat, aber er hat seine untergeordneten Beamte?,
welche die Vollziehung des Gesetzes besorgen; z. B. die
Quartieraufseher, welche Auskunft geben können. Der Antrag
des Herrn Jmer scheint mir etwas für sich zu haben, ich gebe
denselben als erheblich zu.

Der 8 11 wird mit der vom Herrn Berichterstatter
zugegebenen Modifikation durch das Handmehr genehmigt.

8 12.

Die Taration der miiitärsteuerpflichtigen Personen geschieht
durch eine in jedem Amtsbezirke aufgestellte Kommission,
bestehend quS;

a. dem Regierungsstatthalter oder dessen Stellvertreter, als
Präsident;

h. dem AmtSschaffner oder dessen Stellvertreter;
c. einem pon der Militärdirektion zu bezeichnenden Offizier

oder Unteroffizier vom Auszug ober der Reserve;
ä. dem EinwohnergemeinSeraihSpräsidenten, in dessen Gemeinde

der zu Tarirende wohnt, oder einem vom Gemeinderathe
dazu bezeichnetest Mitgliede desselben;

e. dem Seklipstsschreiber der betreffenden Sektion.
Dez Amtsschreiber ist derselben als Protokollführer hej-

gegehen.
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Herr Berichterstatter. Hier handelt eS sich um die

Zusammensetzung der TarationSkommisston. Im Wesentlichen
sind die allen Bestimmungen beibehalten, neu ist einzig diejenige
bei litt, o, nach welcher die Militärdirektion einen Offizier
oder Unteroffizier vom Auszug oder der Reserve zu bezeichnen

hat. Man bemerkte nämlich, daß in der TaraitonSkommisfion
daS militärische Element zu wenig vertreten ist, daß das
bürgerliche zu sehr daS Uedergemicht hat. Um dieses Mißver-
hältniß auszugleichen, glaubte man in der angeführten Bestimmung

das beste Mittel zu finden. Ohnehin fällt ein anderes
militärisches Element infolge der Aufhebung der Instruktion
in den Bezirken weg, nämlich der Jnstruktor; an seine Stelle
tritt der SeklionSschrciber. Ich wurde aufmerksam gemacht,
daß in der französischen Redaktion sich ein Fehler eingetchlichen
hat, indem es bet litt, a heissen soll „oder" statt „und."

Mühlethaler. Ich möchte die litt, c in dem Sinne
ergänzen, daß beigefügt werde: „oder der Landwehr." Ich
möchte dieselbe nicht ausschließen. ES ist nicht Sache dcS

Interesses, sondern der Ehre, wie ich gestern gesagt habe. Es
befinden sich auch Rechtsgelehrre bei der Landwehr.

Stooß. Nach meiner Ansicht sollte den Verhandlungen
der TarationSkommisston ein Offizier beiwohnen; er hat mehr
Kenntniß der militärischen Verhältnisse und auch mehr Autorität
als ein Unteroffizier. Deßhalb möchte ich die Worte „oder
Unteroffizier" bei litt c streichen.

Herr Berichterstatter. Was Herr Mühlethaler
bemerkte, ist nach meiner Ansicht gerechtfertigt. Um seinem

Antrage Rechnung zu tragen, wären einfach die Worte „vom
Auszug oder der Reserve" bei litt, c zu streichen. Was den

Antrag deS Herrn Stooß betrifft, so gebe ich zu, daß die

Offiziere im Allgemeinen mehr Kenntniß der militärischen
Verhältnisse haben, aber eS können Umstände eintreten, wo nicht
ein geeigneter Offizier zur Verfügung steht, aber ein fähiger
Unteroffizier. Ich nehme an, die Militärdirektion werde in der

Regel einen Offizier bezeichnen, möchte aber derselben einigen
Spielraum lassen.

Mühlethaler erklärt sich mit dem Vorschlage deS Herrn
Berichterstalters einverstanden.

Stooß zieht seinen Antrag zurück.

Der § 12 wird mit der vom Herrn Berichterstatter
zugegebenen Abänderung durch daS Handmehr genehmigt.

8 13.

Die Pflichtigen haben an dem bezeichneten Tage, unter
Folge deS Veilustes des EmspruchrechteS, persönlich over durch
Bevollmächtigte vor der Kommission zu erscheinen und von der
ihnen auferlegten Tare Kenntniß zu nehmen. Zu Einsprachen
ist ihnen vom TarationSlage hinweg eine Frist von U1 Tagen
eingeräumt.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph,ist wesentlich
der 8 9 des bisherigen Gesetzes und enthält nur darin eine

Abänderung, daß für Einsprachen künftig statt vierzehn bloß
zehn Tage eingeräumt sind. Ich halte dafür, diese Frist genüge.
In der Regel wird derjenige, welcher im Falle ist, Einsprache
zu erheben, in den ersten Tagen von diesem Rechte Gebrauch
machen. Was Einer in zehn Tagen nicht machen kann, wird
er auch in vierzehn Tagen kaum machen können. Wenn der

Pflichtige nicht erscheint und sich nicht vertreten läßt, wird er
tariri.

v. Büren. Ich glaube doch, eS bestehe einige Schwierigkeit.

Wenn die Sache so einfach wäre, daß die Mitglieder
der TarationSkommisston an einem Tage zusammentreten und
die Taxation in Gegenwart der Pflichtigen vornehmen könnten,
so ginge eS an. Man sollte jedoch für große Gemeinden, wo
eine große Zahl Personen zu rariren sind, nicht zu große
Schwierigkelten machen. Es kann vorkommen, daß die Betreffenden

mehrere Male vor der Kommission erscheinen sollten;
das ist der Grund, warum öfter Personen, die rarirt werden
sollten, nicht erscheinen. ES sollte daher in Betreff der
Einsprachen gesagt werden, daß die Pflichtigen vom Tage der
Taxation Kenntniß nehmen; dann könnten zehn Tage genügen.
Aber man soll erklären: von diesem Tage an ist die Kommission
mit ihrer Arbeit fertig geworden, die Register sind während
zehn Tagen zur Einsicht aufgelegt; wer will, mag reklamiren,
wie bet der Staatssteuer. DaS nämliche Verfahren möchte ich
auch hier befolgen, damit die Betreffenden behufs allfälliger
Reklamationen Einsicht nehmen können. Ich stelle daher den

Antrag, dem 8 13 folgende Fassung zu geben: „Die Pflichtigen

haben an dem bezeichneten Tage persönlich oder durch
Bevollmächtigte vor der Kommisston zu erscheinen. Zu
Einsprachen ist vom TarationSlage hinweg, oder in denjenigen
Gemeinde», wo die Taxation nicht in einem Tage vollendet
werden kann, vom Tage der öffentlichen Bekanntmachung des
Abschlusses der TarationSregister, welche den Betreffenden
während dieser Zeit zur Einsicht offen stehen sollen, eine Frist
von zehn Tagen eingeräumt. Zu Behandlung der Einsprachen
ist der Betreffende zum Erscheinen vor die Kommission einzuladen;
leistet er nicht Folge, so ist der Einspruch als dahingcfallen zu
betrachten."

G an guillet unterstützt den Antrag deS Herrn v. Büren
mit der Erklärung, daß er daS Gleiche habe vorschlagen wollen.

Herr Berichterstatter. Ich gebe zu, daß auch in
der Weise verfahren werden kann, wie die Herren v. Büren
und Ganguillel vorschlagen, und daß eine solche Eirmchtung
für die Stadt Bern wünschmSwerth sein möchte. Hingegen
glaube ich doch, daS im Entwürfe vorgeschlagene Verfahren
sei zweckmäßiger, da die TarationSkommissionen an den meisten
Orten in einem Tage fertig werden. Immerhin ist eS wün-
schenswerth, daß die Pflichtigen persönlich vor der Kommission
erscheinen, wenn dieser etwaS daran gelegen ist, dieselben genau
zu tariren. Diese Bestimmung liegt im Interesse einer billigen
Taxation, und das ist ein Hauptvorlheil, während durch das
andere Verfahren Reklamationen in großer Zahl hervorgerufen
würden.

v. Büren. Nur eine kurze Berichtigung. Ich halte
dafür, das persönliche Erscheinen derjenigen, welche Einsprache
erheben wollen, sei nach meinem Antrage durchaus nicht
abgeschnitten. Die Kommission kann die Betreffenden Vorbescheiden,

um von ihren Verhältnissen nähere Kenntniß zu nehmen.

A b st i m m u n g.

Für den 8 13 nach dem Entwürfe 33 Stimmen.

„ „ „ „ „ Antrag deS Herrn
v. Büren 5t „



8 14.

Das Register über die gepflogenen Verhandlungen ist vom
Präsidenten und Aktuar zu unterzeichnen und »ach Ablauf der

zur Einreichung von Reklamationen festgesetzten Frist von 10
Tagen, mit dem Belichte des AmtschaffnerS und den allenfalls
eingelangten Einsprachen, durch das RegicrungSstatihalieramt
der Finanzdirektion einzusenden.

Auch die Minderheit der Tarationskommisfion ist befugt
ihre von der Mehrheit abweichenden Ansichten in einem beson»
dern Berichte geltend zu machen.

Herr Berichterstatter. Das frühere Gesetz enthält
eine ähnliche Bestimmung; nur beschränkte sich die Einsendung
des Protokolls auf die Fälle, wo Reklamationen gegen die
Taraiion erhoben wurden. Auch die Bestimmung, daß die

Minderheit der Kommission ebenfalls berechtigt sei, ihre von
der Mehrheit abweichenden Ansichten besonders zu motiviren,
ist nickt neu. Man könnte sagen, es verstehe sich von selbst,
aber ich glaube, eS sei doch besser, wenn es ausdrücklich im
Gesetze erklärt wird.

Der § 14 wird ohne Einsprache genehmigt.

8 15.

Behufs der gleichmäßigen Bestimmung der Miliiärtaren
im ganzen Kantone wird eine besondere vom Regierungsraihe
auf die Dauer eines JahreS zu ernennende Ceniralkominission
niedergesetzt, welche die sämmtlichen Register so wie die
eingelangten Einsprachen zu prüfen und hierauf die Taren definitiv
festzusetzen hat. Der Kantonsbuchhalter oder dessen Stellvertreter

sind berechtigt, den Sitzungen der Kommission mit
berathender Stimme beizuwohnen. Nach Ausmittlung und
Festsetzung der BezugSsummc dcS Amtsbezirkes sind die Register
vom präsidirenden Mitgliede und dem der Kommission beigege-
bcnen Sekretär zu unterzeichnen.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph ist neu
und bezweckt, einer gleichmäßigen Taraiion im ganzen Kanton
Bahn zu brechen. ES soll dafür eine Centralkommisston
aufgestellt werden; sämmtliche Register, sowie die eingelangten
Einsprachen werden von derselben geprüft. Dann wird es
leicht sein, zu ermitteln, ob richtig tarirt worden sei oder nicht,
überhaupt eine gleichmäßige Besteurung zu erzielen. Ich halte
diese Bestimmung für sehr nothwendig und auch für zweckmäßig.
Der Kantonsbuchhalterei ist das Recht eingeräumt, sich bei
der Centralkommisston vertreten zu lassen, da sie den Bezug
der Steuer besorgt.

Steiner, Müller. Ich möchte das Institut der
Centralkommisston nicht angreifen, doch habe ich gewisse Zweifel
über die Art ihrer Geschäftsverrichtung und möchte den Herrn
Berichterstatter ersuchen, darüber Auskunft zu geben. So wie
ich den Paragraphen verstehe, leidet dieses Institut am Mangel
an Oeffentlichkeit. Es kann Einer ganz ungerecht verfällt
werden, und dann ist nirgends gesagt, daß er in diesem Falle
angehört werde. Es heißt nur, die Kommission habe die
eingelangten Einsprachen zu prüfen und dann die Taren definitiv
festzusetzen. Wer im Falle ist, gegen die erstinstanzlicke Schätzung

Einsprache zu erheben, wird einigermaßen gehört; ich
denke, die Einsprache werde der Centralkommisston vorgelegt
werden. Nun hat eS vielleicht nicht große Jnkonvenienzen,
wenn bei der endlichen Redaktion deS Gesetzes die Vermögens,
beftanbiheile, die nicht auf dem Steuerregister deS allen Kau-
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tonStheilS stehen, weggelassen werden. Wenn aber diese

Vermögensbestandtheile tarirt werden sollen, dann ist eS klar, daß
die Centralkommisston rein nach ihrer Willkür handeln wird;
denn eine solche Kommission wird denken, sie sei für EiwaS
da, und ihre Kompetenz in Anspruch nehmen. Es kannIein
Bürger von Pruntrul oder von Jnterlaken um Fr. 100 höher
tarirt werden, ohne daß er etwas davon ahnt; dann muß er
zahlen. Mir scheint, eS soll den Betreffenden außer den Fällen,
wo bereits Einsprache erhoben worden ist, Gelegenheit gegeben
werden, sich mündlich oder schriftlich vertheidigen zu können.
Es ist ein rein republikanischer Grundsatz, daß man nicht un-
gehört verdammt werde. Ich wünsche vom Herrn Berichterstatter

Auskunft zu erhallen, ob ich mich vielleicht irre, aber
ich glaube nicht.

Revel. ES läge im Interesse einer regelmäßigen
Taxation, den in diesem Artikel bestimmten Termin zu verlängern,
und denselben auf vier Jahre auszudehnen statt nur auf etneS,
um die Mitglieder der Kommissionen in ihren Funktionen
einzuüben. Ich möchte fragen, welche Erfahrungen sie im Verlauf

eines Jahres erwerben könnten! Ich beantrage, eine AmlS-
dauer von vier Jahren festzusetzen.

Herr Berichterstatter. Herr Steiner sprach die

Befürchtung aus, daß die Miliiärtaren von der Ceniralkom-
mission endlich bestimmt werden könnten, ohne daß die

Betreffenden Gelegenheit hätten, an eine höhere Behörde zu re-
kurriren. In Wirklichkeit hat der Paragraph den Sinn, baß

nur diejenigen, welche Einsprachen in Betreff der frühern
Taraiion erhoben, Gelegenheit hätten, sich vor der Centralkommisston

zu vertheidigen. Da ich immer der Ansicht bin, daß
Keiner ungchört verurlheilt werde, so gebe ich den Antrag deS

Herrn Sieiner als erheblich zu. Ich stelle mir vor, man werde
den Betreffenden nicht nach Bern vor die Centralkommission
kommen lassen, sondern die Sache an die Bezirksbehörde
zurückweisen, welche die Verhältnisse näher zu untersuchen hat und
denselben anhört. Auch den Antrag des Herrn Revel gebe ich

zu. Die Mitglieder der Centralkommisston werden allerdings
bei einer längern Amisdauer mit mehr Erfahrung arbeiten, alS
wenn ihre Wahl alljährlich erneuert wird, wobei ihre
Wieberwählbarkeit zwar nicht ausgeschlossen wäre. Noch ist ein Rc-
daktionSsehler im deutschen Terte zu berichtigen, indem das
Wörlchen „sind" nach „Stellvertreter" durch „ist" ersetzt werden

soll.

Der 8 15 wird mit den vom Herrn Berichterstalter
als erheblich zugegebenen Anträgen der Herren Steiner und
Revel durch dag Handmehr genehmigt.

8 1k-

Dieses von der Revisionskommission endlich festgestellte
Steuerregister hat die Eigenschaft eines rechtskräftigen UrrherlS
und die Zahlung deS von ihr festgesetzten Betrags kann aus
keinen Fall verweigert werden. Glaubt jedoch ein Beitragspflichtiger

sich über die Bestimmung scineS Beirrags beschweren

zu müssen, so steht ihm nach geleisteter Zahlung während 10
Tagen der Rekurs an die Finanzdirektion, beziehungsweise an
den RegierungSraih offen. Nur Einsprachen, welche gegen den

Grundsatz der Steuerpfllcht gerichtet sind, wie z. B. wegen
doppelter Taraiion oder wegen Erfüllung der Militärpflicht
durch aktiven Dienst, werden ohne vorherige Zahlung behandelt.
Einsprachen, deren UnterschiedSbetreffniß Fr. 10 nicht übersteigt,
entscheidet die Finanzdirektion endlich.
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Herr Berichterstatter, In diesem Paragraphen wer»
den die Wirkungen festgestellt, welche die Verfügungen der
Centralkommission haben; eS wird nämlich denselben die

Wirkung eines rechtskräftigen Urtheils gegeben. In keinem

Falle kann die Bezahlung des von der Kommission festgesetzten

Betrages verweigert werden. Diese Bestimmung wir» nicht
mehr die gefährliche Seite haben, wenn den Betreffenden
Gelegenheit gegeben ist, Einsprache zu erheben. Auch nach der
Bezahlung des Steuerdelrages ist »och der Rekurs an die Fi-
nanzdirekiion und an den Regierungsrath zulässig. Der
Finanzdirektion ist eine Kompetenz von Fr. 19 eingeräumt. In zwei
Fällen kann rcklamirt werden, ohne daß die Bezahlung zu
erfolgen braucht, wenn nämlich der Grundsatz der Sleuerpstichr
bestritten wirb, indem Einer behauptet, er habe die Steuer
schon bezahlt, oder er sei derselben wegen Erfüllung im aktiven
Dienste nicht unterworfen. Vielleicht erscheint die Bestimmung,
daß man zuerst zahlen müsse und erst nachher Reklamationen
zulässig seien, Manchem etwas fiskalisch, aber die Vollziehung
deS Gesetzes ist überhaupt fiskalischer Natur und durch seinen
Zweck gerechtfertigt.

Der 8 1k wird ohne Einsprache genehmigt.

8 17.

Der Regierungsstatthalter als Präsident der TarationS-
kommission hat die nach der allgemeinen Taration im Laufe
des IahreS vorkommenden Taxationen von stch auS vorzunehmen,

in welchen Fällen die lOiägige Frist zur Beschwerdeführung
am Tage der Eröffnung zu laufen beginnt.

Herr Berichterstatter. Es ereignete sich bis dahin
öfter, daß im Laufe des JahreS noch einzelne Tarpstichtige
verzeigl wurden. Das hatte die Einberufung der ganzen Ta-
rationSkommission zur Folge, was 15-29 Fr. Kosten
verursachte, während die bezogene Tare vielleicht 1—2 Fr. betrug.
DaS war eine schlechte Spekulation. Um diesen Uebelstand
zu vermeiden, überträgt daS neue Gesetz die Taration einzelner
Militärsteuerpflichtigen, die im Laufe deS JahreS zum Vorschein
kommen, dem Regierungsstatthalter, und setzt für all fällige Be-
schwerdeführuug ebenfalls eine Frist von zehn Tagen fest.

Girard. Dieser Artikel enthält eine Lücke, auf welche
ich die Aufmerksamkeit deS Herrn Berichterstatters lenken möchte.
Die Fälle, in welchen die Regierungsstatthalter berufen sind,
ohne Beiheiligung der Kommisston aus eigener Macht zu ta-
riren, betreffen am meisten Angehörige anderer Kantone oder
bernische Bürger, die nach einer Abwesenheit in der Zwischen,
zeit deS ersten oder zweiten Semesters des JahreS in den Kanton

zurückkehren. Von denjenigen, welche erst im zweiten
Semester ankommen, sollte man nur die Hälfte der Tare beziehen.
Wenn der Herr Berichterstatter diese Bemerkung als erheblich
zttgeben will, so werde ich einen AbänderungSantrag in diesem
Sinne sormultren.

Herr Berichterstatter. Ich halte diesen Vorschlag
nicht für annehmbar. Wir haben einen Grundsatz im Gesetze,
der auch in der Militärverfaffung enthalten ifh den Grundsatz,
daß daS militärische Altersjahr vom 1. Januar bis zum
3l. Dezember dauert, so daß eS nicht darauf ankommt, ob
Einer im Anfange deS JahreS oder in der Mitte desselben
tarpflichtig werde. Die Tarpsticht ist vom 1. Januar an be¬

gründet; daher möchte ich e« beim Paragraphen bewenden
lassen.

Der 8 1? wird durch daS Handmehr genehmigt.

8 13.

Militärsteuerpflichtige, welche stch der Militärsteuer entziehen,

sind für die rückständigen Jahre im doppelten Betrag zu
tariren. Der Verleider erhält von diesem Zuschlage semen
Antheil nach Mitgabe deS Gesetzes vom 6. Oktober 1851 über
die Vertheilung der Geldstrafen.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt diesen Paragraphen
als mit dem bisherigen Gesetze im Einklänge stehend, zur
Genehmigung.

Mühlethaler. Ich erlaube mir nur die Anfrage an
den Herrn Berichterstatter, ob nicht gesagt werden sollte, die in
diesem Artikel angedrohte Strafe betreffe diejenigen, welche sich

der Militärsteuer „vorsätzlich" entziehen. Es kann Leute geben,
die eS vergessen, und man kann die Umstände immer kontro-
liren. Die Folgen sind für die Betreffenden gar schwer.

Herr B e richte r st atter. Ich kann die Ansicht deS Herrn
Mühlethaler nicht theilen. Jeder ist schuldig das Gesetz zu
kennen, und er soll wissen, wenn er diSpensirt ist, daß er die
Steuer bezahlen müsse. Wenn er sich nun der Bezahlung
entzieht, so geschieht eS entweder auS Absicht oder wenigstens
auS Nachlässigkeit; deßhalb könnte ich keine Abänderung
zugeben.

Müh le thaler erklärt sich befriedigt.

Der 8 18 wird durch dass Handmehr genehmigt.

5 19.

Der AmtSfchaffner ist befugt, diejenigen Miliiärsteuern,
welche innert der von ihm zu bestimmenden Frist von 29 Tagen
nicht bezahlt werden, den Sektioasschreibern oder den, Lands
jägern zum Bezüge zu übergeben, welche hiefür von jeder
eingehenden Tare eine Gebühr von 35 R». vom Schuldner zu
fordern berechtigt sind.

Herr Berichterstalter. Durch diesen Paragraphen wird
dem AmtSschaffner die Besugniß ertheilt, die SekiionSschreibcr
oder Landjäger zum Bezüge derjenigen Militärsteuern zu
verwenden, welche innerhalb der zwanzigtägigen Frist nicht
eingehen. Als Entschädigung wird eine Gebühr von 35 Rp.
bewilligt, die sich durch die Umstände rechtfertigt, da man dey
Landjägern nicht zumachen kann, umsonst den Sleuerbezug zu
besorgen.

Mü hlethaler stellt den Antrag, die Landjäger zu streichen
und die Gebühr von 35 aus 29 Rp. herabzusetzen, da dies«
nach seiner Ansicht genügen.

G e i ß bu hle r. Ich möchch die Frist für. die Pezahlung
verlängern. St- werden begreifen, dass infolge dieses Gesetzt
bedeutend höhere Taxationen stattfinden werden, und daß hei



ârmern Leuten oft eine Frist von zwanzig Tagen nicht hinreicht,
um den schuldigen Betrag aufzubringen. Daher stelle ich den

Antrag, diese Frist auf dreißig Tage zu verlängern, um es den

Beireffenden eher möglich zu mache», die Steuer ohne weitere
Kosten bezahlen zu können.

Girard. Man hat bereits bemerkt, daß die Verwendung
der Landjäger für den Tarbezug Uebclstände nach sich ziehen
kann. Ich Halle diesen Punkt fest. Ich glaube, die Landjäger
haben genug zu thun mit der Polizei an der KamonSgrenze,
mit der Ucberwachung des OhmgeldeS; es liegt ihnen bereits
mehr ob, als sie versehen können. Anderseits gestehe ich, daß
eS für viele ein schönes Einkommen abwirft, wenn man ihnen
35 Centimes für die Tare bewilligt. ES würde aber
vorkommen, daß ein zu Lenk stationirier Landjäger sehr weit laufen
müßte, während ein zu Bern placirter für den Tarbezug nicht
sehr weit zu gehen braucht. Man muß daher diese Taren
gemäß einer VollziehungSverordnung durch die Finanzdirektion
einkafsiren lassen, indem man eS gewissermaßen denjenigen
überläßt, die in ihrem Bezirke die Verantwortlichkeit haben.
Man täusche sich darin nicht, es wird vermuthlich nur
ausnahmsweise geschehen, wenn ein Individuum seine Steuer bei

der Kasse entrichtet. V>ir scheint somit dieser Punkt wichtig
genug zu sein hinsichtlich der Kosten. Man sollte auch den

Ansatz von 35 Centimes ermäßigen, da er sicher zu hoch ist.

Ich beantrage daher, diesen Artikel zu streichen, und AUeS der

Vollziehungsverordnung zu überlassen.

Steiner, Müller. Ich unterstütze den Antrag des

Herrn Girard. Wenn aber der Artikel bleibt, so möchte ich
das Wort „befugt" ersetzen durch „verpflichtet", um nicht ein
ungleiches Verfahren beim Steuerbezuge zu veranlassen. In
einem Bezirke ist der Amisschaffner humaner, im andern ist er
strenger. Auch bezüglich der politischen Farbe der
Steuerpflichtigen könnten unter Umständen Willkürlichkeiten stattfinden,
und diese möchte ich vermeiden.

Herr B e r i ch t e r st a l t e r. ES wurde zunächst auf
Sireichung des § 19 angelragen. Ich halte aber dafür, daß

er bleiben soll Kr ist im Interesse des Steuerpflichtigen, welcher

noch etnmal gemahnt wird; daS kostet ihn allerdings 35 Rp.,
Während der VoltziehungSbefehl das Drei- bis Vierfache kostet,

wenn diese Mahnung unterbleibt. Den Antrag des Herrn
Geißdühler, sowie den eventuellen Antrag deS Herrn Sieiner
gebe ich als erheblich zu. Herr Mühlethaler möchte die Landjäger

streichen und Herr Girard machte aufmerksam, was
dieselben sonst schon zu thun haben infolge deS Grenzschutzes w.
Ich nehme an, daß eben nicht gerade die an der Grenze fta-
livnirten Landjäger zum Bezüge der Milltärtare verwendet
würden, sondern diejenigen, welche ihre Touren in den
Gemeinden zu machen haben, deßhalb möchte ich eS dem AmtS-
schaffner überlassen, die Sektionsschreiber oder die Landjäger
zu verwenden. Im französischen Texte ist ein Fehler zu kor-

rigiren, indem eS statt „ScktionSschreiber" heißt „Jnstruktor",
was sich dadurch erklärt, daß der vorliegende Entwurf zur Zeit
ausgearbeitet wurde, wo die Bezirksinstruktoren noch bestanden;
im deutschen Terte korriglrte ich eS vor dem Drucke. Eine
Gebühr von 2lj Rp. scheint mir etwas wenig. Wenn der

Landjäger viele Taren zu beziehen hat, so mag es angehen,
aber wenn er wegen einer vielleicht stundenweit gehen muß,
so ist es zu wenig. Der Große Rath mag entscheiden.

Abstimmung.
Für den 8 19 mit oder ohne Abänderung Mehrheit.

„ Streichung desselben Minderheit.

„ den zugegebenen Antrag deS Herrn Steiner Handmehr.
» », », » „ „Geiß¬

dühler „
Tagbiart des Großen Rathes 186^.
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Für den ersten Antrag deS Herrn Mühlethaler
(Streichung der Landjäger) Minderheit.

Dagegen Mehrheit.
Für den zweiten Antrag deS Herrn Mühle-

thaler (die Gebühr auf 29 Rp.
herabzusetzen) „

Dagegen Minderheit.

« 20.

Bleibt die auf diese Weise an die Pflichtigen ergangen«
Aufforderung fruchtlos, so ist gegen die Säumigen die Beireibung

nach Mitgabe der 88 443 u. f. deS VollziehungSverfahrenS
anzuheben. (8 1k

Gegen Pflichtige, von welchen auf erlassenen VollziehungS-
befehl keine Bezahlung erhältlich ist, Hai der Richter auf
Verlangen der Finanzdirektion das WirlhfchaftSverbot auf so lange
zu verhängen, bis sie ihre Taren und daherigen Kosten bezahlt
haben

Arbeitsfähige Pflichtige, welche ihren Steuerbeitrag nicht
zu bezahlen im Stande sind, können angehalten werden, ihre
Steuern durch Straßenarbeil abzuverdienen. Für jeden Tag
Arbeit wird Fr. 1. 50 berechnet. Die Finanzdireklion hat zu
entscheiden, in welchen Fällen dieß zu geschehen habe.

Herr Berichterstatter. Nach § 16 hat die Fest-
fetzung deS Steuerregtsters durch die Cemralkommission die
Wirkung eines rechtskräftigen Urtheils. Es versteht sich daher
von selbst, daß niwt elne Zahlungsaufforderung erlassen wird,
wenn ein Pflichtiger auf die an ihn ergangene Mahnung nicht
bezahlt. In diesem Falle wird gegen ven Säumigen auf dem
Wege des VollzrehungSverfahrcnS progredtrt. Neu ist daS
zweite und drille Lemma deS § 20. Man hat die Erfahrung
gemacht, daß gar Mancher, der >m Falle wäre, die Militärsteuer

zu bezahlen, nicht bezahlt, sondern daS Gelb im Wirthshaus

verzehrt und sich über die Behörden und diejenigen, welche
zahlen, lustig macht. ES gibt eine Klasse von Leuten, denen
eS nichts macht, in GeltSlag zu fallen; sie verlieren lieber ihre
bürgerliche Ehre, als daß sie daS WirthShauS nicht besuchen.
Die Bestimmung, daß der Richter unter solchen Umständen
auf Verlangen das Wirthschaftsverbot verhängen kann, ist also
hauptsächlich gegen liederliche Leute, die zahlen könnten,
gerichtet. Nach dem dritten Lemma können Steuerpflichtige, die

ihren «Steucrbetrag nicht zu bezahlen im Stande sind, zum Ab-
verdienen durch Siraßenarbei» angehalten werden. Vielleicht
wird die Bemerkung gemacht, daß der Taglohn von Fr. 1. 50
etwas zu gering sei, und ich wäre daher nicht ungeneigt, zu
einer Erhöhung handzubieten. In welchen Fällen Straßenarbeit

auSzusprechen ist, soll nach meiner Ansicht der
Finanzdireklion zu entscheiden überlassen bleiben, indem sie nähere
Kenntniß der Umstände haben soll. DaS dritte Mittel, den
Betreffenden zum Geltsiage zu treiben, bleibt natürlich nicht
ausgeschlossen.

G anguille». Ich finde diesen Paragraphen etwas
undeutlich, namentlich wollte ich fragen, wie daS erste Lemma

zu verstehen sei. Ich glaubte vorerst, der Herr Berichterstatter
wolle eS nicht bis zum Geltstage kommen lassen, soeben aber

sagte er, derselbe sei nicht ausgeschlossen. Tritt der GeltStag
ein, so glaube ich, jede andere Strafe falle dann dahin; denn
sobald Einer in Geltstag fällt, so ist er nicht mehr verpflichtet,
die Steuer zu zahlen. Wegen Nichtbezahlung der Militärsteuer
möchte ich nun nicht den GeltSrag anwenden, eS wäre denn

wegen eines reichen ManneS, den man aber sonst erreichen
kann. Für das Mittel des WirthShauSverboteS bin ich ganz;

9t
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es ist ein Mittel der öffentlichen Moral, durch welches dem

Betreffenden die Gelegenkeit genommen wird, das Geld zu
verschwenden. DaS dritte Lemma scheint mir ein wenig zu
streng. Ich möchte das Verhältniß anders auffassen und sagen:
wenn Einer nicht im Stande ist, die Steuer zu zahlen und
sich bereit erklärt, dieselbe abzuverdienen, so sei ihm die Wahl
gelassen, eS durch Srraßenarbeir oder auf andere Art zu thun,
waS die Finanzdireklion näher zu bestimmen hätte. Aber zwingen

möcbte ich den Betreffenden nicht, auf der Straße zu
arbeiten. Im Uebrigen möchte ich den Taglohn wenigstens auf
Fr. 2 festsetzen Die drei Strafarten nebeneinander scheinen
mir jedoch nicht passend: entweder erkennt man den Geltstag,
dann ist eS fertig; dazu kann ich aber nicht stimmen. Ober
man verhängt daS WirthShauSvcrdot, und das scheint mir
zweckmäßig Das dritte Mittel dagegen möchte ich fakultativ
lassen; Mancher hat den guten Willen zu zahlen, aber daS

Geld nicht. In diesem Falle möchte ick die Arbeit nicht auf
die Straße beschränken; der Unternehmer stellt seine Leute an,
man kann ihm solche nicht okiroyiren; deßhalb möchte ich die

Art der Arbeit, durch welche die Steuer abzuverdienen wäre,
fakultativ lassen.

Bützber ger. Mit der Ansicht deS Herrn Ganguillel,
daß man eS fakultativ lassen soll, ob Einer seine Steuer zu
zahlen oder durch Arbeit abzuverdienen habe, bin ich nicht
einverstanden. ES ist dem Staate bei diesem Gesetze nicht darum
zu thun. Arbeiter zu bekommen, sondern Geld zu erhalten, und
diejenigen, welche zahlen können, sollen zahlen. Das würbe
eine schöne Wirthschaft geben, wenn jeder erklären könnte, ob

er arbeiten oder zahlen wolle; der größte Theil der

Steuerpflichtige» würbe erklären, er wolle arbeiten; der Staat wütde
dabei eine Einbuße erleiden. Ich stelle mir nämlich vor, man
müßte doch dem betreffenden Arbeiter den nöthigen Unterhalt
verabreichen, wenigstens was man einem Gefangenen gibt,
Wasser und Brod, damit eS nicht gehe, wie bisher, wo
zuweilen Leute, die wegen Bußen zu Straßenwdeil verfällt waren,
ihr Mittagessen in benachbarten Wohnungen erbettelten. Später
wurde darüber geklagt, woraus den Betreffenden Brod verabfolgt

wurde. Man soll den Leuten nicht Gelegenheit geben,
sich leichtsinnig dem Bezahlen der Steuer zu entziehen. Mit
dem WirthshauSverbote bin ich einverstanden, hingegen stimme
ich bann auch der Ansicht bei, daß man den GeltStag streiche,
Wenn man die Betreibung einleitet und der Staat nicht zum
Gelbe gelangen kann, dann nützt daS VergeltSlagen nichts
mehr, sondern eS soll in diesem Falle genügen, wenn man
entweder daS WirihshauSverbol oder Arbeit oder beide zusammen

verhängt Mer ein Geltstag wegen Nichtbezahlung der Militärsteuer

ist etwas, wozu ich nicht stimmen kann Bisher schon
sah man ganze Listen solcher Leute, die wegen 1—2 Fr. bis

zur» GellStage betrieben waren, im AmtSblattc. Gar Vielen
ist das WirthshauSverdol unangenehmer als der Gettstag;
durch dieses Mittel gelangt man denn auch viel, eher zum
Zwecke, als wenn man es uunöthiger Weise zum GeltSiage
kommen läßt. Im Uebrigen bin ich mit dem Paragraphen
einverstanden; nur glaube ich, man sollte den Entscheid darüber,
ob das WirthShausverbvl oder Arbeit auSzusprechen sei, dem
Ermessen der Bezirks!) :amten überlassen, weil diese die beireffenden

Personen besser kennen als die Finanzdireklion, welche
sich über deren Verhältnisse nur durch schnftliche Berichte
unterrichten lassen könnte Es müßten zu diesem Zwecke
besondere Liften angefertigt werden, während der Bezirksbeamte
sich viel leichter zurecht findet Ich möchte daher den Entscheid
hierüder dem Regierungsstalthalter anheimstellen.

Herr Berichterstatter Zunächst wurde der Antrag
gestellt, daß man den GeltStag fallen lasse. Ich gebe die
Erheblichkeit dieses Antrages zu, obschvn auf der andern Seile
dann gegenüber den Abwesenden kein Mittel mehr vorhanden
ist, fie zu erreichen. Ueber den Anwesenden hat das Wirihs¬

hauSverbol eine Wirkung, ebenso die Straßenarbeii, aber gegenüber

den Abwesenden ist kein anderes Mittel gegeben, zum
Zwecke zu gelangen als durch die Androhung des GeltstagcS;
daher möchte ich die Aufhebung deS GeltStages nur auf die
Anwesenden beschränken. Es wurde auch der Vorschlag
gemacht, daß man es den Steuerpflichtigen überlassen solle, ob
fie zahlen oder arbeiten wollen. DaS gäbe eine schöne Ordnung

Der Straßcnaibeiier würde dann sagen, er wolle lieber
ardeilen als bezahlen; der Advokat, der RechtSageni, der

Schreiber würde seine Dienste dem Staate ebenfalls anbieten;
der Handelsmann würde mit seinen Waaren kommen u. s. f.
Man käme in einen Handel, den man nicht will; daher möchte
ich entschieden davon abrathen. Ferner wurde beantragt, den

Taglohn auf Fr. 2 zu erhöhen. Wenn der Staat das Brod
liefern soll, wie ebenfalls vorgeschlagen wurde, so wäre ein

Taglohn von Fr. 1 59 genug: im andern Falle kann man
auf Fr gehen. Ich gebe beide Anträge als erheblich zu,
um zu untersuchen, ob der Taglohn zu erhöhen oder ein Quantum

Brod zu verabfolgen sei. Auch den Antrag deS Herrn
Bützberger, daß der Entscheid darüber, ob das WirlhShauS-
verbol ober Arbeit zu erkennen sei, dem Bezirksbeamte»
übertragen werden soll, gebe ich zu; es ist eine Erleichterung für
die Finanzdirektion, welcher dadurch eine Menge Geschäfte

abgenommen werden.

Ganguillel zieht seinen Antrag bezüglich des dritten
Lemma zurück.

Der § 20 wird hierauf mit den vom Herrn Berichterstatter

als erheblich zugegebenen Abänderungen durch das
Handmehr genehmigt.

8 21.

Jeder Geistliche im Kanton soll, bevor er die Verkündung
der Elle eines im militärpflichtigen Alter befindlichen ManneS
annimmt, sich von demselben bescheinigen lassen, daß er der

Wehrpflicht entweder durch persönliche Dienstleistungen oder
durch Bezahlung der Militärsteuer Genüge leistet.

Herr Berichterstatter. Diese Vorschrift ist im
bisherigen Gesetze nicht enthalten, dagegen steht sie mit einem
Beschlusse des Regierungsrathes vom 15 März 1839, welcher
das Nämliche vorschreibt, im Einklänge. Ich halte dafür, eS

sei eme zweckmäßige Kontrolle und empfehle Ihnen den Artikel
zur Genehmigung.

Der 8 21 wird ohne Einsprache genehmigt.

8 22.

Die Militärsteuer kann bis auf daS Doppelte erhöht werden,
wenn der größere Theil der Dienstpflichtigen im eidgenössischen
Dienste gestanden. Der Große Rath hat in einem solchen
Falle zu entscheiden, ob und in welchem Maße eine solche
Erhöhung stattfinden solle.

Herr Berichterstatter. ES können Fälle eintreten, wo
der größte Theil der dienstpflichtigen Mannschaft, vielleicht die
ganze Armee monatelang im Militärdienste steht. In solchen



Fällen halte ich die Tare, wie sie in diesem Gesetze normirt
ist, für zu gering, und eS ist nach meiner Ansicht gerechtfertigt,
alsdann die Steuer bis auf das Doppelte zu erhöhen. Ich
glaubte, dieser Fall sei im Militärsteuergesetze vorzusehen, doch
der Entscheid darüber dem Großen Rathe vorzubehalten, welcher
das Maß der Erhöhung zu bestimmen hat.

Auch der 8 22 wird durch das Handmehr genehmigt.

8 23.

Das Gesetz über die Militärsteuer vom 25 Mai 1852,
sowie daS provisorische Gesetz über Abänderung des § 1

desselben vom 5. März 1858 sind aufgehoben.

Herr Berichterstatter. DaS zweite in diesem
Paragraphen angeführte Gesetz regulirte daS Verhältniß der
Aufenthalter und der Niedergelassenen in andern Kantonen. Es
muß aber noch beigefügt werden: „und der § 153 des Gesetzes
über die Militärorganisaiion, so weit er mit obigen
Bestimmungen im Widersprüche steht." Derselbe beschränkt nämlich
die Militärpflicht aus das 39. Altersjahr, während sie in diesem
Gesetze in Uebereinstimmung mit dem Gesetze über die
Militärorganisation vom 29. bis zum vollendeten 44. AlterSjahre
ausgedehnt wird.

Der § 23 wird mit der vom Herrn Berichterstatter
beantragten Ergänzung durch daS Handmehr genehmigt.

8 24.

Gegenwärtiges Gesetz tritt auf 1863 in
Kraft. Der Regierungsrath ist mit dessen Vollziehung beauftragt

und erläßt die zu derselben nöthigen Verordnungen.

Dieser Paragraph wird auf die zweite Berathung
verschoben.

Der Herr Präsident eröffnet die Umfrage über allfällige
Zusayanträge:

Girard. Sie erinnern sich, daß ich während der
Diskussion über die Sache selbst auf einen wesentlichen Punkt
anspielte, der nicht im Gesetze enthalten ist. Um daher logisch
mit dem übereinzustimmen, was ich bei dieser Gelegenheit
auseinandersetzte, bringe ich zwei Zusatzariikel. Bevor ich jetzt in
das Einzelne dieser Punkte eintrete, nehme ich mir die Freiheit,
Ihnen von der Nothwendigkeil zu sprechen, einige ErwägungS.
giünde in den Eingang des Gesetzes auszunehmen. Bereits
hat man gesagt, das Gesetz, welches so eben in erster
Berathung angenommen wurde, soll der Staatskasse beträchtliche
Summen eintragen; es ist dieß ein Geeetz, das zweifelsohne
sehr die Börsen vieler nicht gerader wohlhabender Bürger
beschlagen wird. Wenn man einen daS Gesetz motivirendcn
Eingang ausnehme» würde, so könnte man dem Gesetze beim Volke
leichter Eingang verschaffen. Ich trage deßhalb darauf an,
nach den Worten „auf den Vortrag deS RegierungSraiheS und
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der Finanzdirektion" beizufügen- „nach Mitgabe des
Art. 87 der Staaisverfassung; in Betracht der Ungleichheit,
weiche zwischen der Last des Militärdienstes und der Miltiär-
btSpensaliouslarc besteht; in Betracht, daß durch Erhöhung
vieler Tare die finanziellen Hülfsmittel deS Staates vermehrt
werbe», dap em Theil zu Miluärzwecken verwendet werden
kann." Mir scheint, dieß würde berm Volke guten Eindruck
machen. Ich komme nun zu meinen Zuiatzarrtkeln. Die
Hauptsache lg, rn diesem sehr günstigen Moment, wo wir jedes
Bahr einen schönen Ertrag der Tare haben werden, dahin zu
trachten, eine Kasse zu Gunsten der Invaliden und der Wittwen
der lin Dienste des Vaterlandes Gefallenen z» gründen. Man
wird nur vielleicht elnwenden, baß lch damit dasjenige
nachahmen wolle, was ln Zürich geschieht. Meinetwegen, denn
»ch fand von dem Momente an, als ich in Genf die Winkel-
rledsttstuiig entstehen sah, welche dasselbe Schicksal wie die
Nailonalvvrsichiskasse haben könnte, durchaus leine Garantie in
dieser Schöpfung, und tonnte eS nicht über mich nehmen, sie

zu empsehlen. Will man etwas Dauerndes machen, so muß
eine derartige Sache vom Staate begünstigt werden, er muß
sich derselben annehmen. Wer kann uns verhindern, dieß zu
thun Unsere kantonalen Finanzen erhalten nicht nur was zur
Ergänzung deS Bübgel nöthig ist, sondern noch darüber hinaus.
Was hindert unö, einen Theil davon für dieses schöne Werk
zu widmen, um denjenigen beizuspringen, die verstümmelt worden,

oder ihren Witwen? Man sollte die Wichtigkeit fühlen,
die dann liegt, dte Wittwen und Kinder der tm Dienste deS
Vaterlandes Gefallenen nie Mangel leiden zu lassen. Man
sagt wohl, die öffentliche Mildthätigkeit sorge htesür. Ich habe

auf diesen Eluwurf nichts einzuwenden; allein mein Gedanke
gehl noch weiter. In feierliche» Momenten wirb es sur den,
welcher nch opfern muß, von großer Bedeutung sein, wenn er
weiß, das- er für die Zukunft seiner Familie keinen Kummer
haben muß; dieser Gedanke wird thu, noch mehr Muth geben,
er wird ihn über daö LooS derjenigen beruhigen, die er zurückläßt

Ich will nun der Versammlung den Zusatzamkel, der
diesen Zweck anstrebt, zur Kenntniß bringen: „19 Prozent —
(wlll man mehr oder weniger bestimmen, >o kann man den Ansatz
verändern) des jährlichen Reinertrags ver Militâtsteuenare
slud zur Gründung einer Kasse für die Invaliden und Wittwen
der im Dienste des Vaterlandes Gefallenen zu verwenden. Die
Zinse sollen, bis das Kapital aus eine Million gestiegen,
demselben beigcsüg! werden. Erst wenn obige Summe erreicht ist,
soll der Zweck der Invaliden- und Wutwenkasse ui's Leben

treten. Zinse, welche für dieselbe keine Anwendung finden,
vergrößern den Kapitalfond." Ich denke, man werde mich in
diesem Punkte begriffen haben. Geilern hat nch der Große
Rath deS Kantons Zürich mit der nämlichen Frage in zweiter
Berathung beschäftigt, und die Gründung eines InvalibenfondS
wurde von ihm einstimmig beschlössen. Aus den Erwägungen
des Eingangs, die ich verlesen, haben Sie ahnen können, daß

man die Fonds auch zu andern Militärzwecken verwenden kann.

Man würde etwas eben so nützliches ibun, wenn man einen

Theil dieses Geldes für die Armirung von KadeltenkvrpS
verwendete. ES besteht ein einziges im Jura, während eS in dieser

LandeSgegcnd große Lokalitäten gibt, die solche haben könnten.

aber vor den erforderlichen AusiüstungSauslagen sich

scheuen. Wenn nun eine Kommission vom Staate verlangen
würde, daß er die Waffen liefere, so könnte man aus den

Fonds der Militärkassen schöpfen und grundsätzlich gestalten,
daß diese Fonds aus der Militänare fließen. Dieser Grundsatz
sollte hier anerkannt werden. Bemerken Sie übeidteß, daß dieß

niemals von großer Bedeutung sein kann; diese Ausrüstung
wird keine beträchtlichen Kosten veranlassen, die si« während
mehrcrn Jahren erneuern werden; man wird Gewehre liefern,
Kanonen umgießen müssen, und diese Kosten würden selbst nicht
eine beträchtliche Verminderung des Ertrags der Mtliiärtare
nach sich ziehen. Man hätte aber den Grundsatz, welcher den

aufgestellten Kommissionen Muth einflößen würde, diese Jnstiuite
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in allen Ortschaften, wo eS leicht ausführbar wäre, zu
verwirklichen. Ich beantrage somit folgende Redaktion: „Der
Reinertrag der Militärsteucr soll die nöthigen Kredite für
allfällige Bewaffnung der bestehenden oder noch zu errichtenden
Kadettenkorps in Städten und Dörfern liefern," Ich hoffe,
daß dieser Zusatzartikel angenommen werbe.

I m e i. Bevor ick die Anträge, welche ich als Zusatz-
artikel formuliren werde, stelle, sei es mlr erlaubt, die

Versammlung aus eine Beobachtung, die ich beim Lesen des Titels
des GeseyeS machte, aufmerksam zu machen. Odsckon bereits
daS Gesetz von l852 den Titel trug! „Gesetz über die Militär-
steuer", wäre eS angemessen, eine Abänderung des Titels an,
zubringen. Ein Gesetz tst meist allgemeiner Natur, und so wie
das vorliegende betitelt wird, scheint eS jedermann zu betreffen;
dieß ist nun aber durchaus nicht der Fall, denn es soll nur
die betreffen, welche frei vom Militärdienste sind. Man sollte
daher sagen: „Gesetz über die MtlirärdispensationSsteuer", waS
ich als Abänderung zum Titel vorschlage. Ich gehe nun zu
den Zusatzartikeln über. Ich wünschte bei Art. 7 eine Bestimmung

aufzunehmen, welche die mit physischen oder geistigen
Gebrechen behafteten und dadurch zur Erwerbung ihres
Lebensunterhaltes unfähigen Personen betrifft. Es muß bemühen,
wenn man denkt, daß diese Individuen tarirt werden können.

Nichtsdestoweniger sind wir nicht so weil gegangen; man hat
zugegeben, daß sie rarirt werden, sobald sie ein Kapital von
Fr. 8999 oder ein Einkommen von Fr. 459 besitzen. Da diese

Unglücklichen ihren Lebensunterhalt nicht verdienen können,
auch mli einem Vermögen von Fr. 8999 oder einem Einkommen

von Fr. 459 nicht sehr well kommen, so wünschte ich,
sie möchten nur zur Bezahlung der Hälfte der Tare angehalten
werde». Ich sage somit: „Diejenigen, welche mit körperlichen
oder geistigen Gebrechen behaltet sind, die sie außer Stand
setzen, ihren Lebensunterhalt zu vetdienen, zahlen, sofern sie

ein reines Vermögen von Fr. 8999 ober ein Einkommen von
Fr. 459 besitzen, nur die Hälfte der Tare."

Der Herr Präsident bemerkt dem Redner, daß man.
nachdem der Art. 7 vereng diskutirl und beschlossen ist, erst

bei der zweiten Berathung darauf zurückkommen könne.

I m e r. Mit meinem zweiten Artikel möchte ich
allgemeiner sein als Herr Guard; ich möchte mich damit begnügen,
den Grundsatz festzustellen, daß nämlich gesagt würde, da VaS

in Berathung liegende Gesetz ein Spezialgesetz sei, so werde
man auch sie Gelder, die es eintragen soll, zu einem speziellen
Zwecke verwenden. Ich würde also sagen: „Der Ertrag der
Tare soll zu militärischen Zwecken verwendet werden." Dieß
ist allgemeiner als der Antrag von Herrn Girard, welcher den
Ertrag für Kadeltenkorps oder für Gründung einer Invalden,
oder Wiltwenkasse verwenden möchte. ES wird später Sache
des Regierungsraihcs sein, einen Entwurf vorzulegen über die

Art der Verwendung dieser Fonds.

v Büren. Der Kuchen ist noch nicht ganz fertig
gebacken und doch will man schon einzelne Stücke für dieses und jenes
herausgeschnitten haben. Im Allgemeinen scheint eS mir nicht
ganz angemessen, über die Verwendung der Einnahmen des
Staates besondere Bestimmungen aufzustellen; dieß darf nur
für ganz ausnahmsweise Bedürfnisse geschehen. Im vorliegenden

Falle fragt eS sich, ob «ine solche Bestimmung gerechtfertigt
sei. Ich glaube nun. im einen Theile sei der Antrag des

Herrn Girard allerdings begründet, so wett er die Gründung
einer Invalidenkasse betrifft, nicht in der Ausdehnung, daß
bereits besondere Bestimmungen in dieses Gesetz aufgenommen
werden, aber in dem Sinne, daß man sagt, eS soll ein Theil
deS Reinertrages der Mtlitärfteuer für die Wittwen und Waisen
ver im Dienste des Vaterlandes Gefallenen oder Schwerverwundert,

verwendet werben. Diese Einnahmsquelle selber hat

nicht einen allgemeinen Charakter, sondern eS ist eine besondere
Steuer für den Ersatz des Militärdienstes. Daß man nun
einen Theil derselben zur Gründung einer Invaliden- und
Wittwenkasse zur Zeit des Friedens verwende, scheint mir klug
und vorsichtig, auch billig und gerecht. Ferner nähme eine
solche Bestimmung dem Gesetze den Charakter der Gehässigkeit,
den eS gewissermaßen erhielte, wenn der Ertrag der Militärsteucr

bloß für die StaaiSbedürfnisse verwendet würde In
dieser allgemeinen Fassung möchte ich den Antrag des Herrn
Girard empfehlen.

Röthlisberger, Gustav. Ich verkenne die gute Seile
des von Herrn Girard gestellten Antrages keineswegs, noch
weniger seinen menschenfreundlichen Zweck, und wenn Einer
ein warmes Herz im Busen hat für diejenigen, welche im
Dienste deS Vaterlandes verunglückt sind, so ist eS bei mir der

Fall; nichtsdestoweniger kann ich nicht zu diesem Antrage stimmen.

Ick, glaube, die EidgAioffenschaft habe etnzig die Pflicht,
für diese Leute zu sorgen, indem ich mir den Fall nicht denken
kann, daß das Militär im kantonalen Dienst eine Verwendung
finden würde, welche diese Unterstützung zur Folge hätte. Wenn
wir zu befürchten hätten, daß zur Handhabung von Ruhe und

Ordnung im Kantone Militär aufgeboten werden und von der
blanken Waffe Gebrauch machen müßte, dann könnte man solche

Fälle für möglich halten Aber derartige Pütsche haben wir
seit der Einführung der neuen Bundesurkunde nicht mehr zu
besorgen Sobald wir eme besondere Invaltdcnkasse gründen
würden, könnte eS der Eidgenossenschaft einfallen, sich dieser
Leute weniger mehr anzunehmen. I» andern Kanionen bestehen
solche Anstalten nicht; ich möchte nicht ein PräzedcnS schaffen,
um der Eidgenossenschaft die Invaliden, welche vom Sonder-
bundSkriege herkommen, abzunehmen. DaS ist der Grund,
warum ich nicht zum Antrage deS Herrn Girard stimmen
kann Es wäre eine große Versuchung für die Eidgenossenschaft,

die ihrerseits, wie wir gesehen, billiger und gerechter
Weise die Hand aufgethan hat. Ich möchte daher den Ertrag
der Militärsteuer in die Staatskasse fließen lassen; der Herr
Finanzdireklor wird denselben schon zu verwenden wissen.

Girard. Ich erlaube mir, Einiges auf das Votum deS

Herrn Röthlisberger zu erwiedern. Mein Grundgebanke ist
der: es soll so viel als möglich dafür gesorgt werden, daß ein
Vertheidiger deS Vaterlandes sich ruhig für dasselbe opfern
könne, daß für die Seinigen gesorg« werde und zwar nicht
nur von Seite der Eidgenossenschaft. Angenommen, die
Hinterlassenen eines solchen Mannes seien einzig auf die
Unterstützung angewiesen, die ihnen der Bund gewährt, so ist eS

möglich, daß eine Wittwe nur eine Penston von Fr. 299 erhält,
weil der Invalidensond zufällig nicht mehr erträgt. In der
gegenwärtigen Zeit, wo man von nichts Geringerm als vom
Rückkäufe der Eisenbahnen, von der Durchstechung des Gotthard
spricht, können die Verhältnisse sich umgestalten und eS ist

möglich, daß die eidgenössischen Finanzen binnen Kurzem nicht
mehr so blühend sein möchten. Wenn wir nun in einen Krieg
verwickelt werden und vielleicht nach einem einfachen Brigadenkampfe

einige hundert Mann fallen oder verstümmelt werden
sollten, dann würde es sich um die Unterstützung ihrer Hinier-
lafferren handeln, und eS hätte die Eidgenossenschaft wohl die

Pflicht zur Unterstützung, aber die nöthigen Mittel nicht WaS
soll dann geschehen? Mein Antrag hat also den Zweck, die

nöthigen Mittel zu beschaffen, um für solche Fälle die
Unterstützung zu sichern. Es ist gar nicht zu bedauern, wenn der
Kanton Bern auch etwas thut. ES wirkt ermuthigend auf den
Wehrmann, wenn er daS Bewußtsein hat, daß seine
Angehörigen im Falle, wenn ihn eine Kugel treffen sollte, nicht
nur von der Eidgenossenschaft, sondern auch von seinem Kanton
etwas erhalten werden. Damit glaube ich Ihnen bewiesen zu
haben, daß die Einwendungen des Herrn Röthlisberger nicht
stichhaltig find. Ich wiederhole: mein Grundgedanke ist, den



unbemittelten Hinterlassenen der im Dienste deS Vaterlandes
Gefallenen eine Stütze zu bieten. Dadurch wird man dem

Aufopferungsgeiste in der Armee einen viel größern Aufschwung
geben,

Herr B e r i ch t e r st a t t e r. In erster Linie schlug Herr
Girard eine Moiivirung des Gesetzes vor; sein Vorschlag
scheint mir. mit Ausnahme des dritten Passus, ganz passend
und ich gebe denselben mit dieser Beschränkung als erheblich
zu. Im Weitern war derselbe Redner, so wie Herr Jmer,
schon dafür besorgt, was man mit dem Gelde anfangen wolle,
damir die Finanzvirektion und der RegierungSrath nicht in
Verlegenheit kommen Das heißt die Eier verkaufen, bevor sie

gelegt sind. Man muß vor Allem den Effekt deS GeseyeS
abwarten, dann ist eS immer noch Zeit, über die Verwendung
seines Ertrages Verfügungen zu treffen. Gegenüber einem
Defizit im ordentlichen Büdgel von Fr, 28V,VM, wozu noch
ein außerordentliches Büdget im Betrage von Fr. Ltv.vvv
kommt, gegenüber den Bedürfnissen, die sich bei der Büdgel-
berathung überdieß noch geltend machten und gegenwärtig nicht
befriedigt werden können, sollen wir nicht in Verlegenheit sein,
das Geld zu verwenden. Herr Girard möchte den Ertrag der
Militärsteuer theilweisc zu einem sehr hochherzigen Zwecke
verwenden; er wurde darin von Herrn v. Büren unterstützt. Ich
kann mir aber nicht vorstellen, welche Eventualitäten die Herren
im Auge haben, ob sie denken, der Kanton Bern werde wieder
in einen Fall kommen, wie zur Zeit deS SonderbundSkriegcs,
oder er werde eine Revolution in seinem Innern zu bekämpfen
haben; das begreife ich nicht. Herr Girard bemerkte, der
Soldai würde mit mehr Muth und Aufopferungsgeist in'S
Feld ziehen, wenn er wüßte, daß auch der Kanton für die
Seinigen sorgen würde. Aber der Erfolg wäre für ihn
umgekehrt. Das Marimum der Unterstützung auS dem Jnvaltden-
fond beträgt Fr. 500. Wie würde nun die Kommission, welche
über die Verabreichung solcher Unterstützungen zu verfügen hat,
entscheiden? Sie würde erklären: der Berner hat noch einen
besondern Jnvalivensond, er bekommt von seinem Kantone noch
eine Unterstützung, wir geben ihm also weniger als einem
Bürger von Uri oder Schwyz, wo keine solchen Fonds
bestehen, Herr RöthliSberger machte Sie bereits aufmerksam, daß
es Sache der Eidgenossenschaft sei, die Invaliden, so wie die
Hinterlassenen der im Dienste deS Vaterlandes Gefallenen zu
unterstützen. Auch wollen wir nicht für Zwecke neue Fonds
stiften, für welche einstweilen hinlänglich gesorgt ist. Herr
Girard sagte, die Eidgenossenschaft besäße rm vorkommenden
Falle nicht hinreichende Mittel zur Unterstützung solcher Leute,
von denen hier die Rede ist. Das ist unrichtig. Der
eidgenössische Jnvalivensond beträgt annähernd Fr. 566,MV, der
GrenuS-Fond annähernd Fr. t,7M,MV; dieser wurde noch
gar nicht in Anspruch genommen und hat Aussicht, sich noch
zu äufnen, wenn wir nickt das Unglück haben, in nächster Zeit
in einen Krieg verwickelt zu werden, Tritt dieser Fall ein, so
werden sich auch Mittel finden, die Wittwen und Waisen der
Gefallenen zu unterstützen; daher möchte ich für den Moment
von einem solchen Antrage abstrahiren. Im Gesetze über die
Militärorganisation ist zwar der Fall vorgesehen, daß Truppen
auch im kantonalen Dienste verwendet werden können; ich kann
nicht begreifen, wie man im Jahr 1852 einen solchen Artikel
aufnehmen konnte; derselbe stand in einem frühern Gesetze und
wurde gedankenlos in daS neue aufgenommen. Aber selbst
wenn der Fall vorkäme, daß Einer im kantonalen Dienste
verunglücken sollte, so wäre der Betreffende nicht trostlos; wir
haben in unserm Büdget einen Ansatz für Militärpensionen.
Herr Girard möchte serner einen Theil des Ertrages der
Militärsteuer für die Kadettenkorps verwenden. Ich halte dafür,
dieß sei nicht statthaft. Eben so scheint mir der Antrag deS

Herrn Jmer unzuläßtg, welcher dahin gehl, daß der Ertrag
der Militärsteuer ausschließlich zu Militärzwecken verwendet
werden soll. Diese Einnahme kommt in den gleichen Seckel,
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wie andere Einnahmen des Staates, und dieser schöpft auS
dem gleichen Seckel zu Bestreitung seiner Bedürfnisse, Ich bin
deßhalb der Ansicht, man solle spätern Beschlüssen nicht
vorgreifen. Wenn der Große Rath mehr für militärische Zwecke
beschließen will, so kann er eS bei der Behandlung deS Büdget
beschließen; dieses ist aber heute nicht in Behandlung. Will
die Behörde die Gemeinden behufs Errichtung von Kadetten-
korpS unterstützen, so ist in dieser Beziehung nicht vorgegriffen;
eS kann ebenfalls bei der Büdgetberaihung oder bet andern
Veranlassungen geschehen, die heute nicht vorliegen. Ich stelle
daher den Antrag. Sie möchten in die vorgeschlagenen Zusatz-
artikel nicht eintreten, mit Ausnahme der Motivirung, wie ich
sie zugegeben habe. Herr Jmer machte noch aufmerksam, daß
daS Gesetz nicht den richtigen Titel trage, sondern daß eS

heißen sollte: „Gesetz über die MilitärdiSpensationSsteuer."
Ich gebe dieß als erheblich zu; man könnte auch, wie in Zürich,
den Titel annehmen: „Gesetz über den Militärpflichtersatz."
Dieser Ausdruck wäre sehr passend.

A b st i m m u n g.

Für den zugegebenen Antrag deS Herrn Jmer
(betreffend Abänderung deS TtlclS) Handmehr.

„ den zugegebenen Antrag deS Herrn Girard
(betreffend daS erste Motiv zum Eingange) „

„ daS zweite Motiv Minderheil.
Dagegen Mehrheit.
Für eine besondere Bestimmung über die Ver¬

wendung der Tare Minderheit.
Dagegen Mehrheit.

Die Anträge der Herren Girard und Jmer, so weit sie

auf die Verwendung des Ertrages der Militärsteuer Bezug
haben, fallen also dahin.

Der Herr Berichterstatter stellt nun im Hinblick aus
die weil vorgeschrittene Session deS Großen Rathes den Antrag,
eS möchte beschlossen werden, daß, gleich wie es in andern
Fällen schon geschehen, die endliche Redaktion der ersten mit
der zweiten Berathung des Gesetzes zusammenkallen solle.

Kurz, Oberst, unterstützt diesen Antrag, jedoch mit dem
Zusätze, daß die Regierung die beschlossenen Abänderungen in
einem neuen Entwürfe vorlegen werde.

v. Büren steht dieses Verfahren nicht gerne, weil die
Beschlüsse deS Großen Rathes gewöhnlich nur theilweise vom
Regierungsrathe berücksichtigt werden, und wünscht deßhalb,
daß der Regierungsrath noch in dieser Sitzung über die erheblich
erklärten Anträge Bericht erstatte, oder, wenn dieß nicht mehr
thunlich wäre, dieselben am Rande des neu zu druckenden

Entwurfes anbringen lasse.

Der Herr Bericht erst a t te r spricht seine Verwunderung
darüber auS, daß die endliche Redaktion der ersten Berathung
von Gesetzen früher oft mit der zweiten Berathung vereinigt
worden sei, ohne daß Herr v. Büren etwas dagegen
eingewendet hätte; ferner macht er die Versammlung darauf
aufmerksam, daß eS der Wichtigkeit der Sache nicht angemessen
wäre, eine solche Redaktionsberathung am Schlüsse einer Sitzung
bei schwach besetzter Versammlung vorzunehmen, und verweist
endlich auf das Protokoll, in welchem die Anträge eingetragen

find.
92
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v Büren möchte gar nicht halsstarrig sein, wünscht
jedoch mit Rücksicht auf frühere Vorgänge, daß die vom
Großen Rache erheblich erklärten Anträge am Rande des

neuen Entwurfes angemerkt werden, weil nicht alte Mitglieder
der Behörde Gelegenheit haben daS Protokoll zu benutzen; sie
nicht erheblich erklärten Anträge würden wegfallen.

Kur;, Oberst, wünscht nur, daß der RegierungSrath
die erheblich erklärten Anträge prüfe und das Ergebniß serner

Berathung in den neuen Entwurf aufnehme, welcher mit den

beschlossenen Abänderungen den Mitgliedern deS Großen RacheS

ausgetheilt werden soll, wobei allerdings der Uebelstand
eintrete, daß man zur Porlage bei der zweiten Berathung einen

ganz andern Entwurf erhalte, was jedoch im Hinblick auf das

bisherige Verfahren unter den obwaltenden Umständen nicht
wohl vermieden werden könne.

Der Herr Berichterstatter gibt den Antrag des

Herrn Kurz zu, nicht aber denjenigen des Herrn v. Büren,
um nicht Verwirrung in die Sache zu bringen.

A b st i m m u n g.

Die endliche Redaktion der ersten Berathung
mir der zweiten zusammenfallen zu lassen Handmehr.

Für den Antrag deS Herrn Oberst Kurz 7t) Stimmen.

„ den Antrag deS Herrn v. Büren 36 „

Herr Berichterstatter. Ich möchte infolge
Auftrages deS RegierungsrathcS noch einen Antrag stellen. Ich
habe nämlich die Erfahrung gemacht, daß in Sieuerangelegen-
hciten die Meinungen sehr anSeinandergehen, und daS ist

begreiflich Daher dürfte eS zweckmäßig sein, ans der Mitte des

Großen Rathes eine Kommission zu ernennen, welche den

Entwurf eines neuen Einkommensteuergesetzes zu begutachten
hätte, nachdem dasselbe vom RegierungSrathe vorberatben worden.

Da der Entwurf vom Reglerungsralhe noch nicht
behandelt ist, so möchte ich eS in das Ermessen dieser Behörde
legen, durch daS Präsidium deS Großen RalheS eine sol de

Kommission bestellen zu lassen. Ich möchte nicht heute schon

den Grundsatz der Niedersetzung einer Kommisston auSsprechen,
aber den RegierungSrath für den Fall, daß er es für
nothwendig hält, dazu ermächtigen. Ich zweifle nicht daran, daß
eS nothwendig sein werde.

Kurz, Oberst. Daß man eine Kommisston niedersetze,

um daS neue Einkommensteuergesetz vorberalhen zu lassen, stnve
ich nicht unzweckmäßig; dieses Verfahren ist im Reglement«
begründet und wurde seiner Zeit oft angewandt. Aber ein

Punkt stoßt mich: daß die Ernennung einer Kommission vom
Wunsche der Regierung abhängen soll Entweder oder:
entweder wird geradezu beschlossen, eS soll eine Kommission
ernannt und dem Präsidium die Ernennung derselben überlassen

werden, oder man wartet, bis der RegierungSrath den Antrag
bringt Ich glaube, der Große Rath soll sich die Initiative
vorbehalten und nicht dem RegierungSrathe überlassen zu
entscheiden, ob er die Niedersetzung einer Kommission nothwendig
finde oder ntcht. Wenn daher der Herr Berichterstatter sagt,
er halte eS für wünschenswerth, daß eine Kommisston niedergesetzt

werbe, so stelle ich den Antrag, heute zu beschließen,
daß eine Kommission ernannt werde, welche den vom
Regierungsrathe vorberaihenen Entwurf auch noch vorzuberalhen
hat, deren Ernennung immerhin durch das Bureau stattfinden
kann und deren Einberufung dem Präsidium überlassen würde.

Herr Präsident. Wenn Sie heute die Ernennung
einer Kommisston beschließen, welche den noch nicht behandelten
Gesetzesentwurf vorzuberalhen bad«, so greifen Sie der Sache
schon vor, Sie ziehen den Gegenstand in Berathung und
beschließen sogar das Eintreten in den Entwurf selbst, und daS
ist gegen das Reglement. Sie habe» zwar in andern Fällen
schon das gleiche Verfahre» eingeschlagen, so in der
Eisenbahnfrage, und wenn Sie «S beschließen wollen so steht eS

Ihnen frei.

A e b i. ES scheint mir, der Einwurf deS Herrn Präsidenten

sei doch nicht ganz begründet. Er sagt, wenn der Große
Rath eine Kommission ernenne, so trete er schon in die Sache
selbst ein. Aber in erster Linie ist zu bemerken, daß in die

Berathung emeS neuen Einkommensteuergesetzes eingetreten werden
muß, da daS bestehende Gesetz eineS der unbilligsten Gesetze ist.

Zweitens frage ich: ist eS nicht ein sehr bedeutender Zeitgewinn,
wenn wir heute gerade den Beschluß fasse», eine Speztal-
kommtsston zu ernennen Geschieht das nicht, was ist die Fol-ge?
Die Regierung legt den Entwurf in der nächsten Sitzung vor,
dann macht sich die Ansicht gellend, daß eS zweckmäßig sei, noch
eine Spezialkommisston zu ernennen; diese wird ernannt, sie

bedarf einiger Zeit, den GesetzeSenlwurf m prüfen, welcher
möglicher Weise in der beireffenden Session gar nicht tn
Behandlung kommen kann. Daher möchte ich mich nicht abhalten
lassen, heute zur Ernennung einer Kommission zu stimmen ES
fragt sich, was zu erkennen sei. Ich meineStheils bin mit Herrn
Kurz einveistanden, und bekenne frei und offen, eS dünkt mich
etwas sonderbar, waS man uns vorschlägt. Herr Ganguillet
stellte schon bet der Büdgeiberathung den Antrag, daß der
Große Rath noch in dieser Sitzung eine Kommission zur Bor-
beralhung deS neuen Einkommensteuergesetzes ernenne; damals
widersetz,« sich der Herr Finanzdireklor diesem Antrage und der
Große Rath schickte denselben sonderbarer Weise den Bach ab.
Heute kommt die Regierung mit einem ähnlichen Antrage.
Wenn er damals nicht gut war, warum ist er heute gut?
AVer daS Versahren selbst, welches vorgeschlagen wirb, ist
sonderbar: es soll dem Ermessen ver Regierung übeilassen
bleiben, ob eine Kommisston niedergesetzt werde oder nicht ES
ist unbestritten, daß die Regierung eine Kommission ernennen
kann, aber wenn diese Kommission als eine Svezialkommtfsion
deS Grsßm Rathes betrachtet werden soll, dann sieht die

Zusammensetzung einer solchen Kommission nicht dem RegierungSrathe

zu, sondern dem Großen Rathe. Ich halte eS nicht für
zulässig, daß der RegiernngSraih vom Großen Rathe die

Autorisation verlangen könne, eine Kommisston aus der Mitte des
Großen RaihcS zu ernennen oder nicht, während eS zu den
Attributen deS Großen Rathes gehört. Hingegen mit dem

Antrage des Herrn Kurz bin ich vollkommen einverstanden.
Wenn wir einmal daS Bedürfniß der Niedersegung einer
Kommission anerkennen müssen, so liegt es ganz lm bisherigen Pro-
zedere deS Großen Rathes, daß er dieselbe selbst wähle oder
durch den Präsidenten ernennen lasse.

Herr Präsident. Herr Aebi sagte soeben, Niemand
habe Zweifel über die Nothwendigkeit eineS neuen
Einkommensteuergesetzes. DaS ist eine Ansicht, die man «heilen kann, aber

der Form wegen muß diese Nothwendigkeit durch einen Bericht
erläutert werden. Darum sage ich; wenn Sie heute schon die

Wahl einer Kommission beschließen, so erkennen Sie damit, daß
Sie auf irgend eine Weise in den Gegenstand eintreten. Ich
wollte Sie in melinr Stellung nur auf diese Form deS Regle-
menteS aufmerksam machen. Wollen Sie etwas Anderes be

schließen, so haben Sie freie Hand; eS war wir nur darum
zu thun, um meine Verantwortlichkeit zu decken.

R e n fer. Ich unterstütze den Antrag des Herrn Kurz,
und wünsche, daß sowohl die Kommission als die Regierung
bei diesem Anlasse noch etwas Anderes untersuchen möchten,



daö im Zusammenhange mit dem neuen Steuergesetze steht.
Es ist eine der ungerechtesten Einrichtungen, daß im neuen
KantvnStheile nur Grund und Boden Steuer zahlen müssen,
während derjenige, der anderes Einkommen oder ein großes
Vermögen hat, welches nichl in Grundbesitz besteht, nichts
bezahlt. Man sprach schon lange davon, baß die Schranken
zwischen beiden KantonStheilen fallen sollten, aber eS geschah
noch kein Schritt. Ich muß dieses Bestreben unterstützen. Im
neuen KantonSiheile muß der arme Bauer die Zinsen bezahlen,
die Staalssteuer bestretten; der Rentier bezahlt von seinem
Einkommen nichts. Ast das gerecht? Ich sage nein. An welcher Weis«
ist diesem Uebelstande abzuhelfen? Ich weiß, daß durch die
Verfassung dem neuen KanronSlheile die Grundsteuer garantirt
wurde; aber könnte nicht aUsällig der betreffende Artikel revtdirl
werden? Ich stelle keinen Antrag, aber ich erlaube mir die
ernste Mahnung an die Regierung und an die Kommisston,
daß sie diesen Gegenstand untersuchen.

Herr Berichterstatter. Ich halte dafür, daß der
Herr Präsident vollständig im Irrthume sei, wenn er meint,
dadurch, baß die Nieversetzung einer Kommission beschlossen

»verde, spreche der Große Rath das Eintreten bereits auS. In
allen Amisperioden während einer Reihe von Jahren wurden
solche Kommissionen ernannt, ohne daß man eS so aufgefaßt
hätte, wie der Herr Präsident; so geschah eS in der sechsund-
vierziger Periode, so bei der Behandlung beS WirthschaftS-
gesetzeS, des allgemeinen Steuergesetzes und bei andern
Anlässen. Herr Aebi legt« seine Lanze gegen Behauptungen ein,
die hier nicht aufgestellt wurden. Es fiel der Regierung nicht
ein, sich zur Ernennung der Kommission auiorifiren zu lassen,
sondern fie verlangt ausdrücklich, daß der Präsident deS Großen
Rathes dieselbe ernenne. Ich erklärte denn auch, daß dem
Großen Rathe nicht vorgegriffen werden soll. Ach kann mich

nun mit dem Antrage des Herrn Kurz einverstanden erklären.
Was die Mahnung des Herrn Renfer betrifft, so glaube ich,
eS sei nicht der Fall gewesen, hier eine spezielle Mahnung zu
erlasse»; der von ihm berührte Gegenstand wurde bei der
Büdgelberathung angeregt und eS wurde ein darauf bezüglicher
Antrag der SraatSwirthschaftSkommission angenommen; die
Mahnung war daher überflüssig.

Hierauf wird mit großer Mehrheit die Nieversetzung
einer Kommission von 11 Mitgliedern beschlossen und deren

Ernennung den Herren Präsidenten und Vizepräsidenten des

Großen Rathes übertragen.
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Januar 1863 festgesetzte Jnkrafttretung dieser Gesetzessammlung
hinauszuschieben;

auf den Ankrag VcS RegierungSratheS;

beschließt:
1 Der Art. 1 der angeführten PromulgationSverordnung

vom 9. April 1862 wird dahin abgeändert, daß die neu«
offizielle Gesetzessammlung des Kantons Bern vom 1 Juli 1863
hinweg in unserm ganzen Lande mit Gesetzeskraft eingeführt
fein soll.

2. Alle übrigen Bestimmungen der PromulgationSverordnung

vom 9. April 1362 bleiben dagegen in Kraft bestehen.
3. Der Regier ungSrath ist mit der Vollziehung dieses

Dekretes beauftragt.
Bern, den

(Folgen die Unterschriften.)

(Stehe Großrathsverhandlungen, laufenden Jahrgang,
Seit« 12t u, f.)

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als
Berichterstatter. Der Artikel t der PromulgationSverordnung vom
9. April 1862 setzt fest, daß die rcvidirle Sammlung der
Gesetze, Dekrete und Verordnungen vom 1. Januar 1863 hinweg
in Kraft treten soll. Der Druck der neuen Gesetzessammlung,
namentlich auch die Uebersetzung und die Bearbeitung des Ma-
terratregisterS konnten jedoch auf diesen Zeitpunkt nicht vollendet
werden. Herr Professor Leuenberger ist mit der Leitung und
Oberaufsicht über den Druck und die Korrekturen beauftragt;
eS wurden zwei deutsche und zwei französische Korrektore»
ernannt und btc Arbeit wurde mit großem Eifer an die Hand
genommen und gefördert. Allein nach einer Rücksprache mit
Herrn Leuenberger überzeugte ich mich, daß eine Verlängerung
des Termins Nothwendig sei. Dieselbe liegt dann auch im
Interesse der Sache, damit die ganze Sammlung mir der größten

Genauigkeit vollendet werben könne. Denn die alle Sammlung

wird außer Kraft erklärt und eS ist wichtig» daß auch
vaS Register zweckmäßig bearbeitet werde, damit die Gemeinden
und das Publikum sich leicht zurechtfinden können. Ich empfehle
Ihnen daher Namens deS RegierungSratheS die vorgeschlagene
Terminverlängerung zur Genehmigung.

Der Antrag deS RegierungSratheS wird ohne
Einsprache durch VaS Handmehr genehmigt.

Projekt - Dekret,

betreffend

Abänderung des Termins des Inkrafttretens der
neuen offiziellen GesecheSsammlung.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Erwägung,

daß die Uebersetzung und der Druck der neuen offiziellen
Gesetzessammlung deS KantonS Bern, so wie die Anfertigung
eineS Sachregisters zu derselben bis zum 1. Januar 1863 nicht
beendigt werden kann; daß eS deßhalb nothwendig ist, die durch
PromulgationSverordnung vom 9. April 1862 auf den 1.

Naturalisationsgesuche:
1. DeS Herrn Johann Hocduli von Reitnau, KantonS

Aargau, Handelsmann in Biel, welchem das Ortsbürgerrecht
von Goldiwyl zugesichert ist. Derselbe ist evangelischer
Konfession und hat sich in Betreff der vom Gesetze vorgeschriebenen
moralischen und finanziellen Garantien genügend ausgewiesen.

Der RegierungSrath stellt den Antrag auf Erlheilung
der Naturalisation

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als
Berichterstatter, empfiehlt diesen Antrag mit Hinweisung auf die vom
Petenten vorgelegten günstigen Ausweise.

A b st i m m u n g.

Bon 96 Stimmen fallen:
Für Willfahr 86

„ Abschlag 11
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Herr Hochuli ist also mit dem gesetzlichen Mehr von
2/z der Stimmen naturalisirt.

2. Der Frau Marie Höhn geb. Brügger, Heinrichs
Abgeschiedene und Wittwe, von Horgen, Kantons Zürich, und

ihrer Tochter Marg Elisabeths Höhn, welchen das Ortsbürger-
rechl von Bern (Gesellschaft zu Schuhmachern) zugesichert ist.

Frau Höhn, die in Bern geboren und erzogen worden, verhei-
rathete sich seiner Zeit mit einem Bürger des KantonS Zürich,
und wünscht nun, nachdem sie sich sowohl über ihren guten
Leumund als über den Besitz eines anständigen Vermögens
ausgewiesen, das bernische Bürgerrecht für sie und ihre Tochter
wieder zu erhalten.

Der Regierungsrath beantragt die Ertheilung der

Naturalisation, welche auch vom Herrn Berichler st alter
bestens empfohlen wird.

A b st t m in »l n g:
Von 88 Stimmen fallen:

Für Willfahr 88

„ Abschlag keine.

Krau Höhn und ihre Tochter sind somit einstimmig
naturalisirt.

Abstimmung

Für zwei Sitzungen

„ eine Sitzung
25 Stimmen.
52

Herr Präsident. Als Wächter deS ReglementeS habe
ich noch eine Erklärung abzugeben. Der Große Rath beschloß
heute, eine Kommission zur Begutachtung deS GesetzeSentwurfcS
über die Einkommensteuer niederzusetzen und deren Ernennung
dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten zu übertragen. Das
ist nicht reglemenisgemäß. denn VaS Reglement schreibt vor,
daß die Wahl einer außerordentlichen Kommission entweder
durch den Präsidenten einzig oder durch den Großen Rath
stattfinde. Wenn nun der Herr Vizepräsident ein Mitglied
ernennen will, mit welchem der Präsident nicht einverstanden
ist, wer soll dann entscheiden? Es ist zwar nicht wahrscheinlich,
daß es im vorliegenden Falle geschehen würde, aber ich wollte
die Versammlung auf diesen Punkt aufmerksam machen. Ge.
genüber einer so ausdrücklichen Bestimmung des ReglementeS
kann ich den mir ertheilten Auftrag nicht annehmen. Ich gebe
nur diese Erklärung ab, Sie mögen in einer spätern Sitzung
darüber entscheiden.

Schmid, Andreas, wünscht, daß der Herr Präsident seine

Erklärung in der nächstfolgenden Sitzung bei vollzähliger
Versammlung des Großen Rathes abgeben möchte, worauf die
Sitzung aufgehoben wird.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, ergreift nun
das Wort, um ten Antrag zu stellen, daß der GesetzeScnlwurf
über das Erbrecht der Unehelichen auf morgen an die

Tagesordnung gesetzt werde, und beruft sich zur Begründung dieses

Vorschlages theils aus die Wichtigkeit und Dringlichkeit der

Sache selbst, theils darauf, daß diesem Gesetze schon längst
von Seite der Presse wie des Publikums gerufen worden und
baß dem Großen Rathe für die nächstkünflige Sitzung eine

Reihe anderer Gesetzesentwürfe zur Erledigung vorgelegt werden,

namentlich das Gesetz über die Einkommensteuer, dasjenige
über die örtliche VvrmundschaftSpflege, das Strafgesetzbuch,

wozu serner die Revision der Besoldungen der Amischretber
kommen wird, da die Justizdirektion ihrerseits die Arbeit
vollendet Hai.

Der Herr Präsident macht die Versammlung aufmerksam,

daß die Berathung deS fraglichen Gesetzes mehrere Tage
in Anspruch nehmen werde, daß noch eine Menge anderer
Geschäfte vorliegen und die gegenwärtige Sitzung kaum auf
die nächste Woche ausgedehnt werde.

Röthlisderger, Gustav, beantragt im Hinblick auf die
vielen Arbeiten, welche noch auf Erledigung warten, bis zum
Schlüsse der Session jeweilen eine Vormittags- und eine Nach«
mittagSsitzung zu halten in der Weise, daß die erstere um halb
ein Uhr abgebrochen und die letztere um vier Uhr beginnen
würde.

Müh le thaler unterstützt diesen Antrag, möchte aber um
zwölf Uhr abbrechen und um zwei Uhr fortfahren.

Bernard würde den Antrag deS Herrn RöthliSberger
unterstützen, wenn er im Anfange der Session gestellt worden
wäre; gegenwärtig aber findet er eS nicht mehr der Mühe
werth, vom bisherigen Verfahren abzuweichen.

Schluß der Sitzung: 2'/j Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. F a ß b i n b.



Zehnte Sitzung.

Donnerstag den 18. Dezember 1862.

Vormittags um 8*/, Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Carl in.

Nach dem Namensa usru se sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Affolter, Johann
Rudolf; Brandl-Schmid, Egger, Hekior; Friedli, Zndermühle,
Käser, jünger; Revel und Vogel; ohne Entschuldigung: die

Herren Aebi, Bärlschi, Bêguelin, Berger, Biedermann,
Botteron, Brugger, Brunner, Burger, Bütigkofer, Buri,
Chapuis, Chopard, Choulai, Christen, Crelier, Ducommun,
Ecaberl, Engemann, Fankhauser, Fleury, Frösard, Frieden,
Frisard, Froidevaur, Froiö, Gasser, Geißbühler. Gobar, August;
Gouvernon, Großmann, Guenai, v. Gonten, Gygar, Hennemann,

Henzelin, Hofer. Hubacher, Jaquel, Kaiser, Nitlaus;
v. Känel in Wimmts, Karlen. Keller, Christian; Klaye, Knuchel,
Loviat, Manuel, Michaud. Montn, Moser, Johann; Oeuvray,
Päulet, Räz, Rebetez, Reichendach, Ritter, Mosselet, RöthliS-
berger, Jsak; Roth m Wangen, Ryz, Schären, Schertenleib,
Schmider, Schmutz, Johann; Seßler, Siegenlhaler, Sigrt,
Slämpfli, Christian; Streit, Benedikl; Stucki, Tièche, Willi,
Andreas; Wüthrich, Zbuiden und Zingg.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Herr Präsident. Am Schlüsse der gestrigen Sitzung
gab ich eine Erklärung ab, die Zahl der anwesenden Mitglieder
war jedoch nicht mehr groß genug, um einen Beschluß fassen
zu können; daher bin ich so frei, meine Erklärung zu wiederholen.

Nach der Berathung des Gesetzes über die Militär-
steuer stellte der Herr Finanzdirektor Namens des RegierungS«
ratheS den Antrag, der Große Rath möchte seinen Präsidenten
ermächtigen, eine Kommission zu ernennen, welche das neue
Einkommensteuergesetz zu begutachten habe. Mit dem Antrage
auf Ntedersetzung einer Kommission erklärte sich die hohe Ve»

Tagblatt des Großen Rathes rssz.
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sammlung einverstanden und beschloß, daß die Kommission auS
eilf Mitgliedern bestehen soll, übertrug jedoch deren Wahl dem
Präsidenten und Vizepräsidenten des Großen Rathes. Nach
dem Reglemente ist dieses Versahren nicht zulässig. Entweder
hat der Große Rath die Kommission selbst z» ernennen ober
die Wahl dem Präsidenten zu überlassen; der Große Rath mag
wählen, welche Wahlart er vorziehe. Ich befinde mich nun
im Falle, den Auftrag, den Sie mir gemeinschaftlich mit dem
Herrn Vizepräsidenten gegeben haben, abzulehnen, weil dieser
Beschluß nach meiner Ansicht gegen das Reglement ist.

Kurz, Vizepräsident. Ich war zwar schon gestern der
Ansicht, daß eS nach dem Reglemente angemessener gewesen
wäre, wenn die Wahl der Kommission einzig dem Herrn
Präsidenten übertragen worden wäre; ich hatte die Absicht, daS
Wort noch einmal zu ergreifen, weil ich die Ueberzeugung habe,
daß Niemand dem Herrn Präsidenten zu nahe treten wollte.
Nun versteht es sich von selbst, daß mir die Wahl nicht
übertragen werden kann. Ich erkläre, daß ich diesen Auftrag auch
ablehne; bar», kann daS Verfahren berichtigt werden. Uebelstände

hätte zwar der eingeschlagene Weg weiter nicht; wir
hätten uns besprochen und ich hätte dem Herrn Präsidenten
die Wahl überlassen Aber so wie die Sache liegt, begreife ich
ihn vollständig, und bedaure, daß ich das Wort nicht gestern
noch ergriffen habe. Es wäre am allerwenigsten an mir, dem
Herrn Präsidenten zu nahe zu treten; ich stimmte denn auch
gegen das eingeschlagene Verfahren, und stelle nun den Antrag,
daß die Wahl der Kommisston dem Herrn Präsidenten einzig
übertragen werde.

Der Herr Präsident verbittet sich diese Ehre ebenfalls,
um sich nicht den Anschein zuzuziehen, als könnte er sich mit
dem Herrn Vizepräsidenten nicht verständigen, was durchaus
nicht der Fall ist, und ersucht die Versammlung, die Wahl der
Kommission selbst vorzunehmen.

Stooß und Mühlethaler unterstützen den Antrag
deS Herrn Kurz in der Erwartung, der Herr Präsident werde
so viel Patriotismus haben, den Austrag zu übernehmen.

Der Herr Präsident erinnert die Versammlung an seine
sehr delikate Stellung.

Ganguillet macht auf das Reglement aufmerksam
und ist der Ansicht, der Präsident deS Großen Rathes müsse
sich dem Beschlusse der Behörde fügen, wie jedes andere
Mitglied.

v. Känel, Negotiant, beantragt für den Fall, daß der
Herr Präsident den Auftrag beharrlich ablehne, die Sache zu
verschieben, von der Ansicht ausgehend, die Niebersetzung einer
Kommission sei wegen des Entwurfes eines Einkommensteuergesetzes

nicht nothwendig, da schon wichtigere Gesetze, wie
dasjenige über die Grundsteuer, ohne Vorberathung durch eine
Kommission erlassen worden seien.

Der Herr Präsident bemerkt, daß die Wahl einer
Kommission schon beschlossen sei.

v. Känel, Negotiant, erinnert den Großen Rath, daß
schon vor einem Jahre die Ntedersetzung einer Kommisston zur
Begutachtung des Strafgesetzbuches beschlossen und dennoch
nicht ausgeführt worden sei.

Schmid, Andreas, stellt den Antrag, den gestrigen
Beschluß, betreffend die Wahl der Kommisston, als reglemenlS-
wibrig aufzuheben.
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Büyberger ersucht den Herrn Präsidenten, den Auftrag
zu übernehmen, Um bet der Ernennung der Kommission die
Interessen der verschiedenen Landestheile zu berücksichtigen.

Hebler stimmt gegen den Antrag deS Herrn SchwiV,
weil er Nicht ohne sehr gewichtige Gründe einen Beschluß des

Großen Rathes aufheben möchte.

Schmid, Andreas, beruft sich auf das vom Präsidium
zilirie Reglement, wonach der fragliche Beschluß als reglements-
wivrig erscheine.

Hierauf wird der Antrag deS Herrn Schmid durch das

andmehr genehmigt, die Wahl der Kommisston durch den

roßen Rath verworfen und die Ernennung derselben einstimmig

dem Präsidenien übertragen.

Der Herr Präsident fügt sich dem gefaßten Beschlusse,

jedoch mit ver beitrmmten Erklärung, daß er seine Bemerkungen
nur >m Interesse der Handhabung des ReglemenieS gemacht
und daß er sich gegen jede Voraussetzung einer andern Absicht

verwahre, als könnte er sich mit dem Herrn Vizepräsidenten
nicht verständigen; im Gegentheil werde er denselben bei der

Ernennung der Kommission zu Rathe ziehen.

Tagesordnung.
Vorträge in Bauangelegenheiten und zwat

1) Betreffend die Latterbach-Diemtigen-Straße
(Stmmenbrücke zu Oey):

Der RegierungSrath stellt folgende Anträge:

». Die Pläne für den Neubau der Simmenbrücke zu Oey,
sammt den Anfahrten, wofür der Staat Fr. 19,799 und
die Bäuerten Latterbach und Oey Fr. 8999, zusammen

Fr. 27,799 zu bestreuen haben, sowie der mit diesen
Bäuerten dteßfaUS abgeschlossene Vertrag sind genehmigt.

6. Die Baudirektion ist ermächtigt, auS diesen finanziellen
Mitteln und nach Mitgabe der jeweiligen Büdgetansätze
den Bau ausführen zu lassen.

Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten, als
Berichterstatter, empfiehlt diese Anträge und führt zu deren Begründung

folgendes an. Im Jahre 1837 wurde die ln Frage
stehende Straße den Pflichtigen Bäuerten abgenommen und
deren Unterhaltung dem Staate übertragen, aber die Brücke
über die Simme war, wie eS scheint, damals nicht in gehörigem

Zustande, so daß sie nicht abgenommen wurde. Im Jahre
1851 wurde dieselbe durch eine Wassergröße weggerissen. Auf
Rechnung des Staates und mit Hülfe der Bäuerten wurde
eine Nolhbrückc hergestellt, die heute noch besteht. Die Bäuerten

Latterbach und Oey versuchten alle Mittel, um die Last
des Unterhaltes abzuwälzen; zu diesem Zwecke boten sie dem
Staate daS sogenannte Brückengut an, eine Waldfläche von
18 Jucharten. Der Staat konnte diese« Anerbieten nicht
annehmen, da dieser Wald an der S>mme lag und eine Schwellen-
pflicht auf demselben haftete. Daher wurde der Antrag gestellt,
der Staat sei bereit, die Kosten des-Unterhaltes zu übernehmen,
sofern die beiheiligten Bäuerten eine Loskaufsumme von Fr. 8999
bezahlen. Die alte Brücke hatte erwas mehr Werth, aber es
kommen dabei mehrere Verhältnisse r» Betracht: erstens die

finaìrziâe Lage der Bäuerten; zweitens daß die alte Brücke
doch nicht so viel werth war, wie die neue; drittens daß jene

Brücke durch höhere Gewalt weggerissen wurde, und daß der
Staat mit der Zeit doch die Brücke hätte übernehmen müssen.
Die neue Brücke ist auf Fr. 22,999 devifirt, wovon für den
Oberbau nur Fr. 9,999 bestimmt sind.

Der Antrag des Regierungsrathes wird ohne
Einsprache genehmigt.

2) Brücke über den Markgraben auf der Zwei«
s i m m e n - S a a n e n - S r l a ß e.

Der Regierungsrath stellt den Antrag, daS Projekt
Nr. 4, dessen Kosten auf Fr. 25,999 berechnet sind, in dem
Sinne zu genehmigen, daß der Neubau dieser Brücke nach
Mitgabe der jeweiligen Büdgelkredite zu vollenden ist.

Der Herr Berichtet st alter empfiehl den Antrag mit
der Bemerkung, daß auf dieser Straße mehrere Brücken hergestellt

werden müssen. Vorläufig handelt es sich um die Erstellung
einer hölzerne» Brücke, wodurch eine allfällige Eisenkonstruktion
später nicht ausgeschlossen ist.

Wird ebenfalls durch das Handmehr genehmigt.

3) Salz magazin mit Ohmgeldbüreau in Thun.

Der RegierungSrath beantragt, das vorliegende Projekt

mit einer Kostensumme von Fr. 26.999 zu genehmigen.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt diesen Antrag mit
Hinweisung auf die durch die Erstellung einer Msenbahn
nothwendig gewordenen baulichen Veränderungen, welche dem Staate
andrerseits eine Ersparniß an Fuhrlöhnen in Ausficht stellen.

Der Antrag wird ohne Einsprache genehmigt.

ä) GaSbcleuchtungseinrichiungen in StaatS-
gebäuden zu Bern und B u r -g d o r ff

Der RegierungSrath stellt den Antrag, für „Hochbau-
Neubauten, GaSeinrichlungen in StaatSgebäuden" einen

Nachkredit von Fr. 3699 in dem Sinne zu bewilligen, daß

dagegen der aus das außerordentliche Büdget, resp, auf die
Einnahmcnüberschüsse früherer Jahre angewiesene Kredit für
KavaUeNestallungen um eben so viel zu reduziren sei.

Diese Kreditüberlragung wird vom Herrn Berichterstatter
empfohlen und durch daS Handmehr genehmigt.



5) Botanischer Garten in Bern.

Der NegierungSrath beantragt, für Vorrichtungen
zum Schuye der Glasdächer der Treibhäuser einen Nachkredit
von Fr. 4646 auf „Hochbau-Neubauten" zu bewilligen.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt auch diesen Antrag,
welcher ohne Einsprache genehmigt wird.

W7

dürfntß der Erstellung neuer GesangenschaftSlvkalc in Courtelary.
Die daherigen Kauten mußten während der günstigen JahreSziet
in Angriff genommen werden, da bereits ein Kredit dafür
ausgesetzt war.

Auch dieser Antrag wird durch das Handmehr genehmigt.

ti) P r un t ru l - LachaurbefondS - S traße bei La
Ferrière.

Der NegierungSrath stellt den Antrag, einen Nach«
kredtl von Fr. 6666 für die Prunlrut-Chaurvefonds-Straße
bei La Ferrièie und einen solchen für Fr. 3666 für die Goumois-
Brücke (unter Ziffer 27 des BüdgelS für Straßen-Neubauten)
in dem Sinne zu bewilligen, daß dagegen der auf daS außer-
ordentliche Büdget, re p. auf die Einnahmenüberschüfse früherer
Jahre angewiesene, noch unverwendete Kredit für Kavallerie-
stallungcn um weitere Fr. 9666 zu reduziren sei.

Der Herr B er ich ter st alter bemerkt zur Motivirung
dieses Antrages, baß die ln den Freibergen begonnenen Siraßen-
korrektionen wegen zu sehr beschränkter Kreditverhäitnisse ver
Baudirektion nicht nach Wunsch ausgeführt werden konnten.
An die Brücke über den Doubs bei Goumois hat der Kanton
Kern Fr. 5666 zu leisten, woran sofort eine Abschlagszahlung
von Fr. 3666 gemacht werden muß.

Der Antrag wird durch daS Handmehr genehmigt.

Vorträge der ErziehungSdirektion.

t) Koppigen, Expropriation für einen Schul«
Hausbau.

Der NegierungSrath stellt in Uebereinstimmung mit
der ErziehungSdirektion den Antrag, der Einwohnergemeinde

Koppigen behufs Erwerbung einer Liegenschaft für das
neue Schulhaus daselbst, das Erproprialwusrechi zu ertheilen.

Kummer, Erziehungsdirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
den Antrag, zu dessen Begründung er sich auf den Sachverhalt
beruft. Die Gemeinde Koppigen besitzt nämlich in ihrer Mitte
ein halbes Wohnhaus mit etwas Land und Garren, die andere
Hälfte gehört einer Wittwe Schneider; diese Liegenschaft wäre
sehr geeignet zum Bauplatze für ein SchulhauS. Da jedoch
bisher ein gütliches Uebereinkommen nicht erzielt werden konnte,
so wird auf Ertheilung des ErpropriationSrechls angetragen.

Der Antrag des RegierungSratheS wird ohne
Einsprache genehmigt.

7) Der NegierungSrath stellt ferner den Antrag:

». von der Pruntrut-Fahy-Straße einen Kredit von
Fr. 3666 auf die Prunrrul-Laufen-Siraße und einen
solchen von Fr. 2666 auf den ordentlichen Straßenbau,

d. von der So nvillier-Renan-Straße eine Summe von
Fr. 6165 auf die Renan-EonverS-Sträße und eine

solche von Fr. 4366 auf die Villeret-St. Im m
erStraße,

c. von den Kavallerie stallungen einen Kredit von
Fr. 3400 auf ordentlichen Wasserbau

überzutragen. ^

Diese Kredilübertragungen werden vom Herrn
Berichterstatter empfohlen und ohne Einsprache genehmigt.

8) Herstellung und Erweiterung der Gefangenschaften

m Courtelary.

Der NegierungSrath stellt den Antrag, die Pläne
sammt Kostenberechnung von Fr. 24,WO zu genehmigen in dem

Sinne, daß die oben bezeichneten Bauten nach Mitgabe des

dießjährigen und der fernern Büdgerkrevite auszuführen seien.

Der Herr Berichterstatter verweist zu Begründung
dieses Antrages auf daS seit mehrern Jahren konftalirte Be-

2) Nmchkredit für daS Lehrerinnenseminar zu
DelSberg.

Der NegierungSrath stellt folgende Anträge:

». Es sei der ErziehungSdirektion für das Lehrerinnenseminar
in DelSberg ein Nachkredit von Fr. 5666 für 1862 zu
bewilligen.

t>. ES sei die für Bildung des Mobiliars nothwendige Summe
von Kr. 2466 über den Büdgetansatz von 1862 hinaus
zu bewilligen, resp, die bereits gemachte Ausgabe zu
genehmigen.

Der Herr Berichterstatter bemerkt zu Begründung
dieses Antrages, daß der verlangte Nachkredil theils für ordentliche,

theils für außerordentliche Ausgabe» verwendet werden
soll. Was die erstern betrifft, so anerkannte der Große Rath
bereits daS Bedürfniß derselben durch Erhöhung des Büdgel-
kreditcs für das Seminar. Hinsichtlich des außerordentlichen
Kredites ist zu bemerken, daß derselbe bereits bewilligt war,
jedoch vom Direktor der Anstalt nicht vor Rechnungsabschluß
erhoben wurde.

Beide Anträge werden durch daS Handmehr genehmigt.
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3) ErpropriationSgesuch der Gemeinde Viller et
behufS eines SchulhausbaueS.

Der RegierungSrath stellt den Anirag, dieser Gemeinde
das ErpropriationSrecht zu dem erwähnten Zwecke zu ertheilen.

Auch dieser Antrag wird vom Herrn Berichterstatter
mit Hinweisung auf das vorhandene Bedürfniß eines neuen
SchulhauseS in Villeret empfohlen und vom Großen Rathe
ohne Einsprache genehmigt.

Vorträge der Direktion der Justiz und Polizei.

1) Gesuch der Kirchgemeinde Schwarzenegg um
Ertheilung des ErpropriationsrechteS behufs Erweiterung
deS dortigen TodtenackerS.

Der RegierungSrath beantragt die Ertheilung deS

ErpropriationSrechteS, va die bisherigen Unterhandlungen mit
den Eigenthümern des zur Erweiterung des TodtenackerS
erforderlichen Terrains nicht zum gewünschten Ziele führten.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter,

empfiehlt das Gesuch aus dem nämlichen Grunde.

Der Antrag wird durch daS Handmehr genehmigt.

2) N a ch k r e d i t sür die S t r a f a n st a l t in B e r n.

Der RegierungSrath beantragt die Bewilligung eineS

Nachkrediieö von Fr. 10,000. »

Der Herr Berichterstatter bezeichnet den Antrag als eine

natürliche Folge des bei der Büdgetberathung jeweilen befolgten
Systems, indem der Große Rath, nm daS Gleichgewicht der
Staatsfinanzen nicht zu gefährden, den verschiedenen Anstalten
zu geringe Kredite bewillige. So verlangte die Verwaltung
der hiesigen Strafanstalt im November einen Nachkredlt von
Fr. 24,200; eine nähere Untersuchung ergab jedoch, daß eine

geringere Summe vielleicht genüge, wenn man sofort die Aktlv-
ausstände einziehe, die übrigens uicht immer zur Verfügung
stehen. ES geschah in dieser Beziehung daS Mögliche, so daß
ein Nachkredit von Fr. 10,000 genügen sollte.

Auch dieser Antrag wird ohne Einsprache genehmigt.

3) Nachkredit sür das Landjägerkorps.

Der RegierungSrath beantragt die Bewilligung
folgender Summen:

s. für Besoldungen Fr. 44,000
t>. „ Einquartierungen „ 5,650
c. „ Montirung „ 900
cl. „ Bewaffnung „ 600
e. Kredit des Kommandanten 500

zusammen Fr. 51,650

Der Herr Berichterstatter führt zu Begründung dieses

Antrages folgendes an. Zu Ende des JahreS 1861 wurde
daS Gesetz über die Organisation deS LandjägerkorpS erlassen.
Obschon kurz vorher das Büvget in Behandlung war, fand
man, es sei auf die Mehrkosten des Landjägerkorps keine Rücksicht

zu nehmen, da das neue Gesetz noch nicht in Kraft
bestand. Ein Nachkredit war daher unausweichlich, wie denn
auch die Finanzdirekiion, als der Büvgetkredit erschöpft war,
keinen Anstand nahm, nach Mitgabe eines regieiungSräthlichen
Beschlusses die nöthigen Gelder für das LandjägerkorpS zu
verabfolgen.

Der Nachkredit für das LandjägerkorpS wird durch daS

Handmehr bewilligt.

4) Strafnachlaß- und S «rasn m w a n d lu ngS -

gesuche:

1 I. Hiltbold, AuSwanderungSagent, in Bern, der
wegen WiderHandlung gegen das Dekret vom 7. Dezember
1852 polizeirichterlich zu einer Buße von Fr. 200 und
Entziehung des Patentes auf sechs Monate verurtheill wurde.

Der RegierungSrath trägt darauf an, die
sechsmonatliche Entziehung des Patentes, sowle die Hälfte obiger
Buße, also Fr. 100 zu erlassen.

Der Herr Justizdirekior, als Berichterstatter, gibt zur
Erläuterung dieses Antrages folgenden Aufschluß. Nachdem
die Polizeikammer daS erwähnte Urtheil gefällt hatte, empfahl
sie selbst den Verurtheilten zur theilweisen Milderung der Strafe,
da keinerlei betrügerische Absicht bei demselben obgewaltet zu
haben scheine. Auch die Justizdirekiion ist damit einverstanden,
daß die Anwendung des Gesetzes im vorliegenden Falle sehr
streng wäre. Der § 4 des Dekretes vom 7. Dezember 1852
setzt die Bedingungen fest, unter welchen das Patent eines
AuSwanderungsagenlen ertheilt wird und schreibt vor, welche
Bestimmungen die AuSwanderungSverträge entHallen sollen.
So hat der Agent die Bescheinigung vorzuweisen, daß der
Auswanderer imr einem gehörigen Passe der Cenrralpolizei-
direkiion deS KanionS Bern für sich und seine allfällige
Familie versehen sei. Nun gehen dem Abschlüsse eines Auswan-
verungSvertrageg Unterhandlungen voraus, und eS kann der
Fall eintreten, daß der Auswanderer zur Zeit, wo der Vertrag
unterschrieben ist, nach keinen Paß hat; darin liegt die Wider-
Handlung, welcher sich Herr Hiltbold schuldig gemacht hat.
Die Justizdirektion stützte sich bei ihrem Antrage auf die
Erklärung der Polizeikammer, der Redner würde sich jedoch einem
allsälligen Antrage auf weitere Ausdehnung deS Straferlasses
nicht widersetzen.

Dr. Schneider stellt den Antrag auf gänzlichen Nachlaß

der Buße und durchgeht in kurzen Zügen den Sachverhalt.
Es war noch kein Vertrag vorhanden, dennoch wurde Herr
Hiltbold verurtheilt. WaS unterzeichnet wurde, war nichts
anderes alS das Versprechen eines Vertrages, der in einem
gewissen Falle, d. h. nach Verabsolgung deS Passes, in Kraft
treten sollte. Der Zweck des Gesetzes bestand darin, daß Keiner
durch Auswanderungsagenten spedirt werde, es sei denn, daß
er einen regelmäßigen Paß von der Polizei habe, damit daS
Publikum allfälltg seine Reklamationen machen könne. Ein
solcher Fall liegt aber hier gar nicht vor, von Reklamationen
ist keine Spur da, die Klage kommt einzig von Konkurrenten
her, die ihre Verträge nur etwas schlimmer abfassen. Die



gleiche Klag» kam scho» bei andern Richter« vor, die einen
sprachen frei, die andern verurtheiltcn, so daß die AnfichtkN
verschieden waren, Der gänzliche Bußnachlaß wird daher an«

gelegentlich empfohlen.

Abstimmung.
Für einen Nachlaß überhaupt Handmehr.

„ Nachlaß der halben Buße 39 Stimmen.
» „ „ ganzen Buße 55 ^

Hierauf werden auf den Antrag deS RegierungSratheS
und der Direktion der Justiz und Polizei folgende Strafen

umgewandelt:

t. Die dem Christian Bieri von Trachselwald, gew.
Lehrer zu KramerShauS, wegen Verfertigung von drei falschen
BürgschaflSverpflichtungen und wissentlichen Gebrauchs derselben
auferlegte einjährige Einsparung in zwei Jahre Eingrenzung
in die Gemeinde Trachselwald;

2. Die der Marie Richard geb. Fausel, Uhrmacherin
zu Sonvillier. wegen Fälschung auferlegte einjährige KantonS-
verweifung in Eingrenzung in die Gemeinde Sonvillier von
gleicher Dauer;

3. Die der Susanna Rufst geb. Müllener zu Saanen
wegen Scheltung u. s. w. auferlegte einjährige Leistung in
Eingrenzung in die Einwohnergemetnde Saanen von gleicher
Dauer;

4. Die der Magdalena Wenger geb. Abegglen zu
Aarmühle wegen Scheltung auferlegte sechsmonatliche Leistung
in eine Gefangenschaft von 14 Tagen.

Sodann wird die dem Johann Jakob von und zu Lau-
perSwyl wegen unbefugten Holzschlags auferlegte Gefangenschaft

von 64'/z Tagen um 3V Tage herabgesetzt.

Ferner werden auf den Antrag derselben Behörden folgende
Strafen begnadigungSweise erlassen:

1. Dem Ulrich H oft eitler von Wahlern sechs Monate
der ihm wegen Tödtung auferlegten fünfjährigen Zuchthausstrafe;

2. Der Anna Barbara Hostettler, geborne Lehmann,
von Rüschegg, der letzte Viertel der ihr wegen DiebstahlS
auferlegten zweijährigen Zuchthausstrafe;

3. Dem Johann Blank von Völligen der letzte Viettel
der ihm wegen DiebstahlS uNd VerweisungSübertketung
auferlegten zweijährigen Zuchthausstrafe;

4. Dem Johann Weg müller von Vechigen der letzte
Viertel der ihm wegen DicbstahlSgehülfenschaft auferlegten
einjährigen Zuchthausstrafe;

5. Dem Johann Psifter von Walliswyl der letzte Viertel
der ihm wegen Unterschlagung uttd Fälschung auferlegten
neunmonatlichen korrcktionellen und der einjährigen peinlichen Ein-
sperrung;
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ß. Dem Daniel H o fmann von Tattrigen der letzte
Viertel der ihm wegen Brandstiftung auferlegten fünfzehnjährigen

Keltenstrafe;

7 Dem Gottlieb Dähter von Sefligen der letzte Viertel
der ihm wegen DiebstahlS auferlegten dreijährigen Kettenstiche;

8. Dem Franz Joseph Fritz aus Vorarlberg der achte
Theil der ihm wegen DiebstahlS und Diebstahlsversuchs
auferlegten Zuchthausstrafen von zusammen achtzehn Monaten;

9. Der Magdalena Schädel» von Kirchlindach der
achte Theil der ihr wegen KindeStödtung auferlegten vierjährigen
Zuchthausstrafe;

19. Der Katharina Kröpf von Teufenihal der achte
Theil der ihr wegen Beiseiteschaffung der Leibesfrucht auferlegten
zweijährigen Zuchthausstrafe;

11. Dem Peter Köhli von Niederried der achte Theil
der ihm wegen Körperverletzung auferlegten achtzehnmonatlichen
Einsperrung;

12. Dem Johann Steiner von Aeschendach der letzte
Fünftel, resp, sechs Monate, der ihm wegen DiebstahlS
auferlegten 2V, jährigen Keltenstrase;

13. Dem Friedrich S tauf fer von Signau, Schloffer
zu Uetenborf, die ihm wegen Nichterfüllung der AlimcmaiionS-
psticht auferlegte fünfzchntägige Gefangenschaft;

14. Dem Johann Schwein gruber von und zu Diem-
tigen drei Monate der ihm wegen DiebstahlS auferlegten
sechsmonatlichen Zuchthausstrafe.

Alle diese Beschlüsse werden ohne Einsprache durch da»
Handmehr gefaßt.

Müht h ei m findet, man sei doch etwas freigebig mit
den Empfehlungen zur Begnadigung der Verurtheilken gegenüber

dem, was entlassene Sträflinge landauf und landab
verüben, und wünscht, daß jedem Slrasnachlaßgesuche beigefügt
werde, ob der Petent rückfällig sei oder nicht.

Der Herr Berichterstatter gibt über das Verfahren
in Betreff der Sträflinge folgende Auskunft. In der Strafanstalt

zu Bern kommt der eintretende Sträfling zuerst in die
PrüfungSktasse; grbt er keine Veranlassung, zu Disziplinarstrafen,

so tritt er nach einer gewissen Zeit in die Klasse der
Bessern, aus welcher allein die Empfehlung zur Begnadigung
erfolgt. ^Rückfällige werden in der Regel nicht empfohlen. Gegen
dieses System könnte man einwenden, das gerichtliche Urtheil,
sollte respeklirt werden und die Verurtheilten sollen ihre Strafe
vollständig aushalten Indessen fordert selbst das Interesse und
der Zweck der Strafanstalt, daß die Betreffenden Aussicht haben,
durch gute Aufführung wieder zur Freiheit zu- gelangen:
deßhalb wurde denn auch der Verwaltung der Strafanstalt eine
gewisse Jnitiallve eingeräumt. Ferner kommt in Betracht, einer-
fetlS daß die Richter eben Menschen find, daß in einzelnen
Füllen vre ausgesprochene Strafe vielleicht das richtige Maß
übersteigen kann, andrerseits daß die Gesetzgebung im Laufe
der Zeit die Straf« für manche Verbrechen bedeutend milderte;
so z.B. htnsichtlich der KindeStödtung, der Verheimlichung der
Schwangerschaft »c. Viele find jahrelang schon in der Strafanstalt

enthalten wegen Verbrechen, die gegenwärtig nicht mehr
94
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so strenge bestraft würden. WaS den Strafnachlaß selbst

betrifft, so übersteigt derselbe in der Regel einen Viertbeil der

Strafe nicht. Die Besserung der Sträflinge selbst hängt oft von
verschiedenen Umständen ab, und findet namentlich da

Schwierigkeiten, wo dieselben nicht in Klassen isolirt werden können

Deßhalb machte sich der Gedanke geltend, ob nicht mittels
Centralisation der Strafanstalten durch ein Konkordat der Kantone
in der Schweiz ein zweckmäßigeres System eingeführt werden
könne, und soll demnächst eine Konferenz zu diesem Zwecke

stattfinden. Als einer der größten Uebelstände wird die

Bereinigung einer großen Anzahl nicht zusammenpassender Sträflinge

in einer Anstalt bezeichnet, wodurch viele schlechter werden,

als sie vorher waren Der BundeSralh hat die Kantone

eingeladen, Abgeordnete zu einer Konferenz zu ernennen. Der
Redner hofft, daß die größern Kantone auch im Interesse der

Humanität und der Besserung der Verurtheilten Hand bieten

werden.

N a t u r a l i s a t i o n S g e s u ch e :

1) Der Frau Maria Lesers geb. Fahrni, Georg Friedrichs

Wittwe, von Murhardt, Königreich Würtemberg,
Krämerin in Bern, und ihrer drei mehrjährigen Söhne Friedrich

Heinrich, Jakob und Adolf Theodor, welchen daS Ortöbürger-
recht der Gemeinde Wynigen zugesichert ist.

Der Regierungörath stellt den Antrag auf Ertheilung
der Naturalisation.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als
Berichterstatter, empfiehlt diesen Antrag mit Rücksicht auf den günstigen
Leumund und die Thätigkeit dieser Familie, indem er darin
mehr Garantie erblickt, als wenn dieselbe den Besitz eines

größern Vermögens nächgewiesen hätte.

A b st i m m u n g

Von 81 Stimmen fallen:
Für Willfahr 71

„ Abschlag 10

Die Petenten sind also mit dem gesetzlichen Mehr von Vs

der Stimmen naturalistrt.

2) DeS Herrn Samuel AmSler von Schinznach, Kantons

Aargau, Bäckermeister und Wirth in Biel, welchem daS

Orlsbürgerrechi dieser Gemeinde zugesichert ist.

Der Regierungsralh beantragt die Ertheilung der
Naturalisation an Herrn AmSler, gestützt auf die günstigen
Ausweise, welche derselbe in moralischer und finanzieller
Beziehung vorgelegt hat.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt den Petenten aus
demselben Grunde.

A b st i m m u n g.

Von 93 Stimmen fallen:
Für Willfahr 89

„ Abschlag 4

Herr AmSler ist somit ebenfalls naturalistrt.

3) DeS Herrn Adam Gottlieb Lang von Kurzrikenbach,
KantonS Thurgau, Spezereihändler in Bern, welchem daS
OrtSbürgerrecht dieser Gemeinde (Gesellschaft von Webern)
zugesichert ist.

Der Regierungsrath schließt im Hinblick auf den guten
Leumund und die günstigen Vermögensverhältnisse des Petenten
auf Ertheilung der Naturalisation an denselben.

Der Herr B e richterst a i ter empfiehlt diesen Antrag auS
den nämlichen Gründen.

Abstimmung.

Von 91 Stimmen fallen:

Für Willfahr 88

„ Abschlag 3

Herr Lang ist also auch naturalistrt.

Anzug
des Herrn Dr. v. Gonzenbach und anderer Mitglieder deS

Großen Rathes, betreffend die Unterhandlungen mit
Frankreich wegen Abschluß eines Handelsvertrages.

(Siehe Großrathsverhandlungen vom 16. Dezember abhin,
Seite 346.)

Dr. v. Gonzenbach. Sie erinnern sich, daß dieser

Tage ein von mehrern Mitgliedern des Großen RatheS
unterzeichneter Anzug gestellt wurde, welcher dahin geht, die Regierung

sei einzuladen, die geeigneten Schritte zu thun, um sich

ein möglichst genaues Bild von den Handelsverhältnissen
zwischen der Schwe'z und Frankreich zu verschaffen und die
Ansicht von Sachverständigen darüber einzuholen, wie sich die

gegenseitigen Handelsverhältnisse bei einer liberalern HandelS-
und Zollgesetzgebung in Frankreich gestalten dürsten. Die
Veranlassung zu diesem Anzüge liegt in einem Circular, welches
der Bunbesrath letzthin an die Kantone gerichtet hat, um ihre
Ansicht zu vernehmen, da im Laufe Januars deS folgenden
JàhreS Unterhandlungen mir Frankreich über einen Handelsvertrag

stattfinden sollen. Nun ist es sehr wichtig, wie sich
die Sache gestaltet. Wenn man sieht, welches Gewicht man
in andern Staaten darauf legte, wie umfassende Aufnahmen
z. B. in England seiner Zeit gemacht wurden, so ist cS für
uns fast zu spät, da die Frist vom BundeSraihe auf den
23. Dezember nächsthin festgesetzt wurde Herr Stockmar machte
mir Mittheilungen darüber, worauf ich ihm erwiederte, daß die
bernische Handelskommission kaum im Stande wäre, mit
Sachkenntniß ein Gutachten abzugeben, sondern vielmehr wünschen
müßte, die nöthigen Aufschlüsse über die bestehenden faktischen
Verhältnisse zu erhallen, um beurtheilen zu können, in wie
weit dieselben befriedigend seien, und in wie fern sie Verbesserungen

fähig wären. Herr Stockmar hat auf morgen eine

Sitzung der Kommisston für Handel, Industrie und Gewerbe
angeordnet. Es ist wünschbar, daß aus der Mitte deS Großen
Rathes Mitglieder, welche verschiedene Zweige deS Handels
und der Industrie vertreten, dieser Verhandlung beiwohnen
möchten. Schon vor zwanzig Jahren war der Akiivhandel der
Schweiz nach Frankreich im Mißverhältnisse zu ihrem Passiv-
Handel. Frankreich führte damals schon für 90 Millionen in
die Schweiz auS, während die Schweiz nur für 70 Millionen



nach Frankreich ausführte; dermal kommen von Waaren im
Werth von Fr. 23V Millionen, die über die Schweizergränze
nach Frankreich erportirt werden, nur 43 Millionen direkt zur
Konsumation, während die Schweiz den bei weitem größern
Theil der Waaren im Betrage von 258 Millionen, die sie im
Jahr 1861 aus Frankreich bezogen hat, wirklich konsumirte.
Die Differenz zwischen der Einfuhr französischer Waaren in
die Schweiz und der Ausfuhr schweizerischer Waaren nach
Frankreich muß durch daareS Geld ersetzt werden. Wenn nun
in Frankreich ein liberaleres System Koben gewinnt, so können
wir eine Ausgleichung dieses Mißverhältnisses hoffen. Ein
zweiter Grund, warum wir der Sache alle Aufmerksamkeit
schenken müssen, ist der: was die Schweiz nach Frankreich
ausführt, ist fast alles Rohprodukt, während Frankreich nach der
Schweiz fast alles verarbeitete Waaren ausführt, worauf
begreiflich mehr Vortheil erzielt wird. Das sollte durch eine

verständige Handelsgesetzgcbung ausgeglichen werden, indem
die Schweiz bei mäßigern Zöllen viel mehr von ihren fabrizirten
Waaren absetzen könnte. Der Handelsverkehr mit einer zivilisirtcn
Rachdarnation, bei der man sicher ist, zu seinem Gelde zu
gelangen, ist für die Schweiz viel wichtiger als der Verkehr mit
entfernten Ländern, wie z. B. Japan, dessen Gerichte bei Con-
lestationen kaum hinlängliche Sicherheit geben, und mit
welchem der Handel immerhin eure Lotterie ist. Um nun die
nöthigen Aenderungen begründen zu können und überhaupt sich
ein Bild darüber zu machen, was dießfaUS als wünschenSwerrh
erscheine, wäre es angemessen, daß die Mitglieder des Großen
RaiheS an unsern Verhandlungen Theil nähmen. Schon im
Jahre 186V regte der BundeSralh die Sache an, und verlangte
von den Kanionen sachbezügliche Aufschlüsse; einläßlich
antworteten indessen nur Bern und Genf. Das bezügliche
Gutachten der bernischen Handclskommission, dessen Ausarbeitung
mir übertragen worden war, kann aber durchaus nicht Anspruch
auf Gründlichkeit machen, da mir vag nöthige Material dazu
fehlte. Ueber die Wichtigkeit der gegenseitigen Beziehungen
zwischen der Schweiz können Sie sich aber auS folgenden
kurzen Notizen, die ich mir ausgezogen habe, einen Begriff
machen. Frankreich theilt seinen Generalhandel in Spezial-
handel und Landhandel ein. Beim Generalhandel ist die
Schweiz der zweitwichtigste Staat, indem einzig England für
größere Werthe mit Frankreich verkehrt; beim Handel zu Land
dagegen nimmt die Schweiz den ersten Platz ein. Das läßt
hoffen, daß sie nun dieselben Vortheile erhalten werde, welche
andern Staaten, wie Belgien, England u. s. w. eingeräumt
wurden Würde die Schweiz nicht gleich behandelt, so wäre
es für sie ein unberechenbarer Schaden, nachdem Frankreich
auch mit dem deutschen Zollverein Unterhandlungen über einen
Handelsvertrag gepflogen hat. Wenn Frankreich vom deutschen
Zollverein Zollermäßigungen verlangt, so liegt uns gegenüber
hiesür kein Grund vor, denn die Schweiz hat bekanntlich die
niedrigsten Zölle in Europa, gegenüber allen Staaten; Frankreich

könnte also sagen, die Schweiz stehe ihm doch offen und
eS finde sich daher zu keinen Zollerleichterungcn unS gegenüber
veranlaßt. Aber Frankreich hat einen andern Grund, der eS
bestimmen sollte, uns dieselben Vortheile einzuräumen Der
Hauptgrund ist der, daß wir sein wichtigster Markt sind, Frankreich

hat daher ein großes Interesse, daß die Schweiz nicht
verarme. Ich habe hier ein Verzetchniß von Waaren, für
welche die Schweiz der wichtigste Markt für Frankreich ist,
». B. für Krapp, Wein, Liqueurs, Wollenwaaren, Spitzen,
Möbeln, LuruSartikel u s. f. Für Wein ist die Schweiz, waS
die Quantität betrifft, bet weitem der wichtigste Markt auf der
ganzen Erdenrunde. Im Jahr 1861 sind mehr als 27
Millionen Litres französische Weine in die Schweiz eingeführt
worden, welche einen Werth von nahezu 2V Millionen Franken
repräsenliren. Ein zweiter Grund, der Frankreich bestimmen
soll, gegen die Schweiz billig zu sein, ist, daß wir feine Gränze
auf der verwundbarsten Seite decken Das kann nur durch
eine wohlgeordnete Armee geschehen, diese könne» wir aber nur
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aufstellen, wenn uns die nöthigen Geldkräfte zur Verfügung
stehen, diese Geldkräftc haben wir aber nur dann, wenn unsere
Industrie die erforderliche Entwicklung findet. Welches sind
die Folgen eines günstigern Handelsvertrages mit Frankreich
für unsere innere Prosperität? Dieß ist die Frage, die wir
unS zu beantworten haben, und deßhalb sollten die Uhren-,
die Leinwandfabrikanten, die Holz- und Käsehändler der
Kommission für Industrie und Handel mit ihrem Rathe zu Hülfe
kommen, und daS ist der Grund, warum ich wünschte, daß die
Herren nicht vorher abreisen möchten, damit man dem
Bundesrathe einen möglichst gründlichen Bericht über die
Bedürfnisse des KantonS Bern und über seine Wünsche vorlegen
könne.

Dr. Schneider. Ich verdanke Herrn v. Gonzcnbach,
daß er die Sache hier angeregt hat und habe deßhalb auch
den Anzug mit voller Ueberzeugung unterzeichne». Im
Allgemeinen bin ich durchaus mit dem einverstanden, was Herr
v. Gonzendach anführte; indessen glaube ich, wir sollen vor
Allem genau prüfen, waS wir thun. Denn wer sich für einmal

bindet in solchen Dingen, bindet sich für lange Zeit. Der
Grundsatz, welchen die Schweiz bisher befolgte, brachte ihre
Industrie auf die Höhe, auf der sie steht; es ist der Grundsatz,
von ihren eigenen Gesetzen, nicht von Verträgen mit Andern
abzuhängen. Wenn ich daher zu einer nähern Untersuchung
handbieie, so verbinde ich damit den Wunsch, daß man nicht
zu voreilig und nicht zu rasch zu Werke gehe. Allerdings
glaube ich, wenn je ein Moment für den Abschluß eineS

Handelsvertrages mit Frankreich günstig war, so sei es der
gegenwärtige. Abgesehen von der günstigen Stimmung des Kaisers
gegen die Schweiz, ist die Regierungsform in Frankreich dermal

so beschaffen, daß im Interesse einer freiern Entwicklung
des Handels vorgeschritten werden kann. In den frühern
Perioden und unter den frühern Regierungen war eS unmöglich,
weil die Protektioniften die Mehrheit in der Kammer hatten;
gegenwärtig ist die Regierung nicht genöthigt, den Vertrag
vor die Kammer zu bringen Aber besinnen wir uns zweimal,
bevor wir unS durch einen Vertrag abhängig machen
Vergessen wir als kanionale Behörde nicht, daß wir dadurch wieder
etwas zcntralisiren, wieder eine Befugniß in die Hände der
BundeSbehörde legen, nämlich das BesteurungSrecht. Der
Vertrag kann unsre Zollverhältnisse bedeutend modifiztren; liegt
derselbe einmal vor, so sagt man in der Bundesversammlung Ja
und Amen dazu. Ich mache diese Bemerkungen nicht deßhalb,
als hätte ich etwas gegen den Anzug deS Herrn v Gonzendach,

ich unterschreibe sein Votum vollständig; aber ich
erlaubte mir dieselben, damit man nicht glaube, man sei i» Bern
bereit, ohne weiteres Bedenken handzubieten. Ich stimme zum
Anzüge.

Girard. Infolge der Ausführungen, welche Herr
v. Gonzcnbach dem auch von mir unterzeichneten Anzüge gab,
möchte ich auch mit einigen Worten unterstützen, was Herr
11r. Schneider gesagt hat Mir scheint, man sollte die Sache
nicht überstürzen, und die Antwort am 23. dieß ertheilen, denn
ich glaube, eS sei unmöglich, daß der Handel und die Industrie
bis zu jenem Tage antworten können. Ich möchte nicht die
Verantwortung über mich nehmen und sagen, eS sei dieß für
die Uhrenmacherei möglich, eben so wenig als für die Viehzucht,
die weniger Schwierigkeiten darbieten würde. Bevor man
eine Versammlung organisirt, hätte man alle Mitglieder mittelst
eines ZirkularS darauf aufmerksam machen, sie unterrichten
sollen, daß diese Angelegenheiten behandelt, und daß während
der Session alle diese Angelegenheiten, alle diese Institutionen
besprochen würden. Ich glaube nicht, daß dieß statthaben
könne. Die Mitglieder deS Großen Rathes können jene
Zusammenkunft nicht besuchen, ohne die Sache zu weiterer
Berichterstattung aufzunehmen, um in ihren Bezirken Versamn;-
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lungen zu veranstalten, in welchen man alle dtefe Geschäft«
besprechen könnte.

Migy, RegierungSrath. Ich möchte den Anzug ebenfalls
auö allen Kräften unterstützen, nur ist zu bedauern, wie schon

Herr ». Gonzenbach bemerkte, daß der BundeSrath eine so

kurze Frist festgesetzt hat. Es ist dieß eine Verlegenheit und
darin liegt ein Grund mehr, Sie zu ersuchen, daß alle
Mitglieder deS Großen Rathes, die bei der Erledigung dieser

schweren und wichtigen Arbeit mitwirken können, Antheil nehmen.
Besonders möchte ich die Mitglieder auS dem Jura aufmerksam
machen, daß fie sich nicht entfernen und ihr Mögliches thun,
da der Jura als Grenzgegend mit seiner Industrie vorzüglich
beiheiligt ist.

Det Anzug wird durch das Handmehr erheblich erklärt.

Schließlich eröffnet der Herr Präsident, daß er Mit
Beihülfe des Herrn Vizepräsidenten die Kommission zu
Prüfung des Entwurfs eines neuen Einkommen»
steuergesetzeS bestellt habe, wie folgt:

Zum Präsidenten:

Herrn Großralh Andreas G chmid in Burgdorf.

Zu Mitgliedern:

Herrn Großrath v. Gonzenbach.
» Seßler.

„ „ G feller in Signau.
„ /, RöthliSberger, Gustav.

„ „ v. Känel, Fürsprecher.

„ „ Gangnillet.
„ „ «nderegg.
» „ Girard.
„ „ v Grafsenried.
« „ Michel, Fürsprecher.

Der RegierungSrath stell« in Uebereinstimmung mit
der Direktion des Innern den Antrag:

eS sei die von der Laisse centrale lies pauvres deS

Amtsbezirks Courtelary zu Errichtung etneS Waisenhauses

beschlossene Erwerbung deS HeimwesenS ,,Lrêt
sie Lapelot" bet Courtelary nach Mitgabe des GeseyeS
vom 3t. März 1847 zu genehmigen.

Kurz, Direktor deS Innern, als Berichterstatter, empfiehlt
diesen Antrag mit Rücksicht auf den wohlthätigen Zweck der
Anstalt zur Genehmigung.

Der Antrag deS RegierungSratheS wird ohne
Einsprache genehmigt.

Schluß der Sitzung: t'/z Uhr Nachmittags.

Der Revaktor:

Fr. F aßbtnv

Nachkredkt für die im Herbste 1362 stattgehabten
Rtndviehzeichnungen

Der RegierungSrath stellt den Antrag, zu diesem
Zwecke einen Nachkredil von Fr. 8340 zu bewilligen.

Kurz, Direktor deS Innern, als Berichterstatter, empfiehlt
diesen Antrag mit Hinweisung auf das neue Gesetz, nach
welchem für Pferde- und Rindviehprämien ein Kredit von
Fr. 40,000 verwendet werden soll. Die dießjährigen Pferdeschauen

halten vor dem Inkrafttreten deS Gesetzes stattgefunden,
so daß der Vortrag auf dieselben keinen Bezug hat; dagegen
handelt eS sich um die Deckung einer Mehrausgabe für die
Rindviehzeichnungen.

Der verlangte Nachkredit wird ohne Einsprache bewilligt.



Gilfte Sitzung.

Freitag den 19. Dezember 1862

Vormittags um 8'/, Uhr.

Unter dem Vorfitzt des Herrn Präsidenten Car lin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Brandl-Schmid,
Egger, Hektar; Friedlt, Jndermühle, Käser, jünger; Pallain,
Revel und Roth in Erstgen; ohne Entschuldigung: die Herren
Aebi, Bärtschi, Beguelin, Berger, Biedermann, Böfiger,
Botteron. Brugger, Brunner, Bucher, v Büren, Burger,
Bützberger, ChapuiS, Chopard, Choulat, Christen, Crelter,
Ducommun, Ecabert, Funkhäuser, Fleury, FreiburghauS, Fresard,
Frieden, Frisard, Froidevaur. Froie, Getßbühler. Gobat, August;
Gouvernon, Großmann. Gucnat, Gygar, Henncmann, Henzelin,
Hermann, Hubacher, Jaquei, Kaiser, NillauS; Karlen, Klaye,
Knuchel, König, Kohlt, Küng, Loviat, Michaud, Monin,
Moser. Johann; Ocuvray, Paulet, Rebetez, Ritter, Rosselet,

Mthltsberger, Jsak; RörhliSberger, Gustav; Rubeli, Rutsch,
Schauder. Seßler, Stegenthaler, Sigri, Srämpfli, Johann;
Sttàt, Benevikt; Tièche, v Werbt, Willi, AndreaS; Wüthrich,
Wyder und Zingg.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung.

Beschluß-Entwurf,
betreffend

die Gestattung des Personentransportes auf dem
Bahnstücke Thun-Scherzligen.

Der Große Rath des Kantoys Bern,
in der Absicht, die Anstünde auf der Eisenbahn Bern-

Thun, welche bisher der Eröffnung deS PersonentranSporteS
auf dem Kopfstücke Thun-Scherzligen und der Erstel-
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lung einer neuen Station bet Wichtrach hindernd entgegenstanden,
zu beseitigen;

berücksichtigend, daß dem allgemeinen Verkehr die volle
Benutzung der vollendeten Bahneinrichlungen vom Bahnhöfe
Thun bis nach Scherzligen nicht länger worenihaltcn werden
darf;

von der Voraussetzung ausgehend, daß nach vorausgegangenen

Unterhandlungen mit den beiheiligten Gemeinden der neu
zu errichtenden Haltstelle bei Wichtrach vom RegierungSrathe
diejenige Lokalität angewiesen werden wird, welche dem
Bedürfniß eineS möglichst ausgedehnten Bezirks entspricht und daß
diese Haltstelle dann von der Ceniralbahnverwaltung
unverzüglich errichtet und dem Verkehr eröffnet werde;

auf den Antrag deS RegierungSratheS,

beschließt:

6 1

DaS Eisenbahnstück vom Bahnhofe Thun bis an die

Aare bei Scherzligen, wie solches schon seit längerer Zeit nach
den Bestimmungen der KonzesstonSakte vom 24. November
1352 und den Vorschriften der darin erwähnten BundeSgesetze
von der Ceniralbahngesellschaft unbehindert erworben und gebaut
worden ist, und seither auch zum Güteriransport benutzt wird,
fällt von nun an unter sämmtliche Bestimmungen der der
Centralbahngesellschaft für die Linie Bern-Thun ausgestellten
KonzesstonSakte.

« 2.

Der RegierungSrath wird, nachdem ihm von Seite der
Bahngesellschast die geeigneten Vorlagen für die Scherzligen-
StationS- und Uferbauten, so wie für die nöthigen dahcrigen
Kommunikationswege, gemacht worden sind, auf einen ihm
angemessen scheinenden Zeitpunkt die Eröffnung deS

PersonentranSporteS von Thun bis Scherzligen mit den gewöhnlichen
Bahnzügen verfügen.

Stockm ar, Direktor der Eisenbahnen und Entsumpfun-
gen, als Berichterstatter. Als die Eisenbahnfragen in den

vorhergehenden Jahren entschieden wurden, fanden viele
Bedürfnisse nicht ihre Befriedigung; man kannte damals die

Wichtigkeit dieser neuen Einrichtungen nicht, wie es seither
geschehen, und eS blieben eine große Zahl Lücken, die man nach
und nach auszufüllen bestrebt ist. AIS solche Lücken muß man
diejenige» bezeichnen, die sich auf der Linie Bern - Thun
vorfinden. Vorerst wurde in Wichtrach keine Station vorbehalten.
In zweiter Linie bleibt die Eisenbahn in Thun; man dachte
nicht daran, daß man auch den Bedürfnissen deS Oberlandes
genügen müsse, um die Reisenden und Waaren bis an'S See.
user befördern zu können. Später begriff man, daß in dieser

Richtung etwas geschehen müsse; man begnügte sich damit, ein
Stück vom Bahnhof bis zum See zu erstellen, nächst Scherzligen

aber nur für die Waaren. und man ging nicht weiter.
Sie erinnern sich, welche Schwierigkeiten seiner Zeit zwischen
der Ceniralbahn - Gesellschaft und der Stadt Thun wegen der

Stellung deS Bahnhofes auftauchten. Man fand angemessen,
den Bahnhof auf daS linke Aarufer zu stellen; da begannen
die Oppositionen von Seite der Stadt Thun, und vielleicht
konnte man deßwegen die Bahn nicht bis zum See verlängern;
man wollte dadurch die Unzufriedenheit dieser Ortschaft nicht
noch vermehren Diese Unzufriedenheit scheint mir indeß
unbegründet, denn die Stadt Thun darf sich nicht als ein

Hemmniß gegen die Bedürfnisse deS Oberlandes hinpflanzen.
Wir befinden uns in der Thal nicht mehr in den Zeiten, wo
Edelleute stch über eine Straße lagerten und sagten: Niemand
darf pasfiren! DaS Schloß Thun ist nicht mehr da, um nur
dem Ehrgeize irgend einer bevorzugten Klasse zu fröhnen; es
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steht nur noch auf seinein malerischen Felsen, um den Fremden
eine schöne Aussicht zu dielen und nicht damit die Reisenden

genöthigt seien, den OmnibuS zu nehmen, um zum See zu

gelangen, was ihre Kosten verdoppelt, oder wohl um sie zu

nöthigen, ihre Effekten auf den Rücken zu nehmen, um das
Dampfschiff zu erreichen. Es sind bleß Zumuihungen, die nicht
mehr bestehen können Die Centralbahngeseltschast hat zwischen
dem Bahnhofe von Thun und dem See nächst Scherzligen ein

Bahnstück für den WaarentranSpori erstellt und seither verlangt,
ebenfalls die Reisenden auf diesem Stücke befördern zu dürfen.
ES bestand ein Streit mit der Centralbahn hinsichtlich einer

Station, welche sie bei Wichlrach zu erstellen sich verpsttchrel
Halle, und die bis jetzt nicht hergestellt wurde. Endlich
versprach die Gesellschaft, diese Station zu erstellen, wenn man
ihr erlauben würde, die Reisenden bis zum See zu befördern.
Die Regierung schlug sodann vor, ihr diese Bewilligung zu
ertheilen. WaS nun die Station bei Wichtrach betrifft, so rtiuß
man vorerst von der Verwaltung der Centralbahn verlangen,
daß sie Jemanden abordne, um sich an Ort und Stelle zu
begeben und zu sehen, wo die Station errichtet werden soll,
denn eS ist zu wissen, daß »nier den bet der Frage der
StationSplacirung bctheiligten Gemeinden viele für den einen,
viele für einen andern Ort sind Die einen wünschen, man
möchte zu Wichtrach anlegen, andere anderSwo. Diese Frage
wird im Interesse der betheiligten Bevölkerung geprüft und
gelöst werden. Ich glaube nun, die Stadt Thun werde sich

wehren, werde sich der Maßnahme widersetzen, die Ihnen
beantragt ist. Allein eS geschieht dieß wohl nur der Form wegen;
sie begreift, daß dieß Vorrecht nicht mehr bestehen kann; eS

find nicht mehr die geharnischten Ritter, die ihre Rechte
behaupten wollen. Nein! eS wird ein Advokat sei», das ist der
Unterschied Nicht mehr die rohe Gewalt macht das Gesetz,
sondern die Vernunft, die Billigkeit entscheidet. Wohlan, wir
werden den Vertheidiger der Stadt Thun anhören.

Engemann. Trotz der Ansprache, welche der Herr
Eisendahndirekior an mich nchieie, fihe ich mich doch veranlaßt,

in dieser Sache einen Antrag zu stellen, welcher dahin
geht, eS soll aus diesen Gegenstand so lange nicht eingetreten,
resp, derselbe soll auf so lange verschoben werden, blS die
Centralbahngesellschaft sich ausgewiesen haben wird, daß sie

der Gemeinde Thun für die Leistungen, welche diese Gemeinde
für dre KvnzessionSerwciterung nach Recht und Billigkeit
beanspruchen kann, Genüge geleistet habe; eventuell beantrage ich
eine Ergänzung des 8 2 des Dekretes m diesem Sinne. Fürchten

Ste mcht, daß ich in der Begründung meines Antrages
sehr lange «ein werde, aber auf Einiges muß ich doch eintreten
Bekanntlich gerieth Anno 1854 das Cenlralbahnunlernehmen
in'S Stocken; die Gesellschaft wandte sich an die Regierung,
dann kam der Viermillionenverlrag zu Stande, wovon der
Staat zwei und dir bethetligten Gemeinden zwei Millionen
übernahmen. Die Regierung wandle sich damals auch an die
Gemeinde Thun, welche die Befürchtung hegte, baß die Eisenbahn

mehr zu ihren Ungunsten ausfallen möchte. Die Herren
Regierungsrälhe Blösch und Kueter kamen mit einem Ingenieur
nach Thun; nachdem Herr Blösch sich vorzüglich über den
Nutzen ausgesprochen hatte, welchen die Eisenbahn auch Thun
dringen werde, wandte er sich a» den Gemeinderath, und als
man das Begehren stellte, daß die Eisenbahn unten an der
Stadt auf dem rechten Aaruser ausmünden solle, gab er die
Zusicherung, der Lahnhof werde da zu stehen komme», wo die

Bevölkerung ihn zu haben wünsche; eS scheine, die Wünsche
der Bevölkerung von Thun treffen mit den Absichten der Cen-
tralbahnverwaltung zusammen. Darauf hin beschloß die
Gemeinde Thun, für Fr. 200,000 Aktien zu übernehmen, unter
der Bedingung, daß die Bahn untenher Thun ausmünde und
der Bahnhof auf vaS rechte Aarufer zu stehen komme. Dieß
wurde der Regierung mitgetheilt, welche ihrerseits die Eentral-
dahnverwaltung davon in Kenntniß setzte; vie Regierung fügte

bei, sie finde, ihrerseits keine erhebliche Schwierigkeit, diese
Bedingung zu erfüllen. Auf dieses Schreiben der Regierung kam
eine telegraphische Depesche der Centralbahn, worin sie erklärte,
sie nehme sämmtliche Bedingungen bezüglich der Bahnhoffrage
an. Am folgende» Tage kam ein Schreiben der Centralbahn.
worin sie diese Zusicherung wiederholte mit der weilein Erklärung,

daß, wenn sie sich zu Abänderungen veranlaßt sehen
sollte, sie alSdann die Aktien sl pari einlösen würde. Auf diese

Verhandlungen hm kam der Vertrag zu Stande, und zahlte
Thun ferne Fr. 200,000 aus. Nachdem dieß geschehen, wurden

die Pläne der Centralbahn eingeschickt, wobei eS sich ergab,
baß statt des Versprochenen die Eisenbahn auf dem linken
Aarufer hätte ausmünden sollen und der Bahnhof weiter
aufwärts zu stehe» gekommen wäre, als die Gemeinde verlangt
Halle; endlich sollte ein Trace bis an den See erstellt werden.
Gegen dieses Verfahren opponirle die Gemeinde Thun, indem
man sagte: wrr sehen, daß wir mit Rücksicht auf den Verkehr
des Oberlandes nicht mehr auf dem rechten Ufer bleiben
können; wir verlangen jedoch, daß auf dem blS an den See
führenden Geleise nur Waaren transportirl werden und daß der
Bahnhof ciwaS rückwärts gegen die Allmendstraße zu stehen
komme. Der ersten Bedingung wurde sofort entsprochen, und
von Seite der Regierung wurden die erforderlichen Anordnungen

getroffen. Die Centralbahnverwalrung erklärte der Regierung

ausdrücklich, der Bahnhof in Thun werde eine der Wichtigkeit

dieses Punktes entsprechende Einrichtung erhalten;
bezüglich der Beschränkung des Personenverkehrs unterziehe sich
die Gesellschaft der Verfügung der Regierung. Später fanden
bezüglich der Bahnhoflage selbst die bekannten Verhandlungen
statt. Der damalige Eisenbahndirektor hatte beantragt, daß den
Wünschen der Gemeinde Thu» entsprochen und der untere
Bahnhofplatz beibehalten werden müsse; die Regierung entsprach
jedoch diesem Antrage nicht, soiidern genehmigte durch
Stichentscheid des Herrn Präsidenten Blösch, der vorher nach Thun
vor vte Gemeinde gekommen war und die bekannte Zusicherung
gegeben hatte, die obere Bahnhoflage. Thun opponirte, und
die Sache kam, wie Sie sich erinnern, vor den Großen Rath.
Später erstellie die Centralbahn das Tracé nach Scherzligen,
und man hätte glauben sollen, sie würde wenigstens in dieser
Beziehung ihre Zusicherung halten. Nachdem sic oie Erklärung
abgegeben halte, daß dieses Trace nur zur Vermittlung des
WaarentranSporteS dienen solle, nachdem ste diese Erklärung
in allen Akten wiederholt, daß obwärtS dem Bahnhöfe nie
Personen auf ihrem Geleise iranSportiri werden sollen, ^ waS
tit das Erste, was die Centralbahn thut? Im ersten Schreiben
an die Regierung, worin ste derselben anzeigt, das Trace set

erstellt, spricht sie den Wunsch aus, eS möchte ihr gestattet
werde», auch mir Personenwagen hinaufzufahren. Ich frage:
ttt das ein Benehmen von Seile einer solchen Gesellschaft?
Ohne einen Schnri zu thun, um sich mit Thun abzufinden,
ohne rrgend erne Erklärung, daß sie die Aktien, welche Thun
»och haben möge, einlösen wolle, ohne sich mir der Ersenbahn-
dlrekllon zu verständige», wird dieses neue Begehren gestellt.
Herr Trog lachte mir rn's Gesicht mit den Worten - Wir
machen nichts, wir lassen die Oberländer machen, diese werden
die Regierung wohl in Bewegung bringen! — Ich frage:
wenn >m Kanro» Bern ein schlichler Kürger sich eines solchen
Benehmens schuldig machen würde, welchen Namen würde man
ihm geben? Ich glaube, er würde sich dessen nicht zum zweiten
Male schuldig machen. Ein solches Benehmen ist nicht nur
illoyal, tvndern höchst blödsinnig. Ich erlaube mir, dieß
nachzuweisen, Wie schlägt die Centralbahn den PersonentranSport
für die Strecke Thun-Scherzligen an? Sie setzt 40 Rp. für
Personen und 30 Rp. für das Gepäck an, während die
wirklichen Transportkosten für die Gesellschaft^ 35 Rp. betragen.
Der Personenverkehr ist auf wenigstens 120.000 Personen zu
berechnen; wir wollen 20,000 abziehen und 100,000 annehmen
á 35 Rp., so macht VaS jährlich Fr. 35,000. Ich denke, mit
dieser' Summe könnte die Centralbahn Thun genugsam ent-



schädigen; diese Gemeinde denki aber nicht daran, so viel zu
verlangen. Wenn die Ccniralbahn so fortfährt, so ist eS nicht
zum Verwundern, wenn sie in Mißkredit kommt. Daran, daß
man auf lange Jahre hinaus die Erweiterung der Konzession
verhindern könnte, denken wir nicht, trotzdem wir zwischen der
Efelmatie und der Kälberweide daheim sind, wie Herr alt-
RegierungSraih Brunncr setner Zeit sagte Aber wenn diese

Erweiterung ein absolutes Bedürfniß ist, so sollte die Central-
bahn angewiesen werden, mit Thun eine Konferenz abzuhalten
und sich mii dieser Gemeinde zu verständigen. Wenn dann die
Centralbahn nachweisen kann, daß wir unverschämt seien, daß
wir zu viel verlangen, dann kann die Regierung rmmer noch
interveniren. Nach meiner Ansicht ist die Gemeinde Thun
berechtigt zu verlangen, daß, nachdem seiner Zeit zwei
Mitglieder der Regierung erklärt hallen, der Bahnhof komme da
zu stehen, wo Thun ihn wünsche, nunmehr die Regierung eine
Konferenz veranstalte, um zu sehen, ob man sich nicht verständigen

könne. Ist eine solche Verständigung auS Schuld der
Thuner nicht möglich, dann mag der Große Rath entscheiden.
Der Antrag, den ich stellte, geht nicht dahin, den Vorschlag
der Regierung unbedingt zu verwerfen, sondern nichl
einzutreten, bis die Centralbahn nachgewiesen haben wird, daß sie

Thun annehmbare Präpositionen gemacht hat. Es liegt dann
in Ihrer Hand, in der nächsten Frühlingssitzung das Weitere
zu beschließen und die fragliche KonzessionSerweiterung zu
ertheilen Die Sache kann ohne Nachtheil für irgend Jemanden
bis zur nächsten Sitzung verschoben werden; Noth an Mann
ist nicht vorhanden.

Michel, Fürsprecher. Es sei einem der Vertreter der
bei der Sache zunächst betheiligten Bürger der Gegend von
Znrerlaken auch erlaubt, seine Ansicht auSzusprechen. Herr
Engemann verlangte Namens der Gemeinde Thun, daß nach
Recht und Billigkeit entschieden werde. Damit bin ich
einverstanden, hingegen ist eS einleuchtend, daß eine Verschiebung
gleichbedeuiend wäre mit Abschlag der Konzession. Die Frage
ist seit Jahren hängend. ES ist nicht vorauszusehen, daß eine
Verständigung zwischen der Centralbahn und der Gemeinde
Thun zu Stande kommen werde. Wenn wir auf die Sache
selbst eintreten, so bieten sich unS zwei Hauptfragen. Erstens:
ist ein Bedürfniß vorhanden, daß die Eisenbahn bis Scherz-
ligen fortgesetzt werde? Zweitens: hat Thun die Berechtigung,
sich dieser Fortsetzung zu widersetzen? Was das Bedürfniß
betrifft, so ist eS offenbar, daß die Konzession für Erstellung
einer Eisenbahn ursprünglich nicht zum Privalvortheil für die
Stadt Thun, nichl als Monopol für sie, für ihre Omnibus-
führer u. s. w. ertheilt wurde, sondern ihre Bestimmung war
die Vermittlung des allgemeinen Verkehrs zur Verbindung mit
dem Dampfschiffe. Das ergibt sich namentlich aus dem
Standpunkte, welchen die Regierung zu jeder Zeit einnahm. Im
Jahre 1858 kam die Centralbahn mit dem Gesuche, das Trace
bis Scherzligen verlängern zu dürfen; die Regierung erlaubte
eS, nur fügte sie bei, für einstweilen dürfe der Verkehr auf
dieser Strecke nicht auf den Personentransport ausgedehnt
werden. Daraus geht hervor, daß die Regierung annahm,
die Konzession habe den Sinn, daß eine solche Ausdehnung
später staltfinden könne. Wenn aber ein Zweifel über das
Bedürfniß bestehen könnte, so mache ich auf einen andern
Umstand aufmerksam Infolge der Schleußenbauten in Thun
sank nämlich der Wasserstand sp tief, daß das Dampfschiff bei
Thun nicht mehr landen konnte; die Retsenden wären also
unter diesen Umständen gezwungen, eine Stunde weit zu laufen
oder einen bedeutenden Kostenaufwand zu tragen. Ein solcher
Uebelstand darf nicht länger bestehen. DaS Bedürfniß einer
Fortsetzung ver Eisenbahn nach Scherzligen ist also nachgewiesen.

Was nun die zweite Frage betrifft, so ist nach meiner
Ansicht ein Vertrag, zufolge welchem die Gemeinde Thun zu
irgend einer Entschädigungsforderung gegenüber der Centralbahn

berechtigt wäre, gar nicht vorhanden. Herr Engemann
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berief sich auf die Unterhandlungen, welche seiner Zeit gepflogen

wurde», aber er verschwieg, daß die Regierung damals
erklärte, sie erlaube den Personentransport auf der Strecke
Thun-Scherzligen „einstweilen" nicht, und daß die Centralbahn-
gesellschaft sich auf dieses hin unterzog. Aber wenn auch
zwischen der Centralbahn und der Gemeinde Thun ein Vertrag
geschloffen worden wäre, so wäre er für den Großen Rath
nicht verbindlich. Seiner Zeit betheiligren sich auch andere
Ortschaften dcS KantonS durch Uebernahme von Aktien an der
Centralbahn, so Lurgdors, Langenlhal, Biel, Bern. Run
frage ich: wenn z. B. Langenlhal damals durch einen Vertrag
solche Bedingungen gemacht hätte, wie sie hiere in Frage stehen,
was würden andere Gegenden des KantonS dazu gesagt haben?
Wenn wir solche Verträge gestatten würden, so kämen wir,
wie Herr Stockmar richtig bemerkte, zum Faustrechl zurück
UebrigenS Hai Thun einen bedeutenden Theil der übernommenen

Aktien mit Gewinn veräußert. Ader eS mag sich damit
verhalten, wie eS will, wenn Thun auch einen Nachtheil
erleiden würde, so hätte eS denselben selbst verschuldet. Ich habe
die Ueberzeugung, wenn Thun seiner Zeit zugegeben hätte, daß
der Bahnhof bei der Kleichematte erstellt werde, so daß das
Dampfschiff bis zum Kreuz hätte fahren können, so wäre man
nie dazu gekommen, daS Trace bis Scherzligen zu führen.
Ader Thu» war es, das dieses hliiderie. Ein altes Sprichwort

sagt: wer Wind säet, wird Sturm ernren, und daS ist
nun bei Thun der Fall. Heute handelt es sich nichl darum:
will man der Centralbahn eine Gunst erweisen, eine Konzession
ertheilen? sondern eS handelt sich darum: will man einem
ganzen LandeStheile, welcher dabei lnieresstrl ist, den Verkehr
mit der Eisenbahn abschneiden? DaS ganze Oberland hat
mit seltener Einstimmigkeit dargelhan, daß vaS Bedürfniß einer
KonzessionSerweuerung vorhanden sei, und ich erwarte mit
Zuversicht, der Große Räch werde dieses allgemeine Jmeresse nicht
dem Privatvortheile einer einzelnen Ortschaft opfern, er werde
nicht das Lokalintercffe einer Bevölkerung von 2—3999 Seelen
gegenüber dem Bedürfnisse einer wichen von 69—79,999 Seelen
bevorzugen; ich erwarte zurrauenSvoll, daß der Grope Rath die
Anträge der Regiterung genehmigen werde.

Kurz, Oberst. Ich möchte noch einige Punkte erörtern,
welche der Vorredner angedeutet, aber nicht weiter ausgeführt
Hai, namentlich möchte ich feststellen, daß eS sich nicht darum
hanbell, der Centralbahn einen Vortheil einzuräumen, sondern
es handelt sich darum, ein allgemeines Verkehrsmittel einem

Landesiheile zugänglicher zu machen. Selbst wenn die

Centralbahn sich weigern würde, die Eisenbahn dlS zum See
fortzuführen läge es in der Pflicht deS Großen RatheS, eS zu
beschließen. Wenn der Antrag deS Herrn Engemann
angenommen würde, so würde die von Herrn Michel angedeutete
Folge eintreten: die Centralbahn würde eS bleiben lassen, da
der Ertrag der kurzen Strecke nicht so bedeutend ist, daß sie ein
Interesse an deren Fortsetzung hätte, und eS würde noch jahrelang

so bleiben, wie bisher. Es handelt sich um ein
allgemeines Interesse deS KantonS, und diesem sollen wir heute
entsprechen. Thun behauptet, eS bestehe ein Vertrag mu der
Centralbahn. Aus dem Votum des Herrn Engemann selbst

ergibt sich aber, daß daS nicht der Fall ist. Der einzige Vertrag

besteht darin, daß die Ceutralbahnverwaltung erklärte,
wenn sie von ihren Zusagen abgehe, so werde sie die von Thun
übernommenen Aktien tm Betrage von Fr. 266,999 »1 pari
wieder zurücknehmen; allein die Gemeinde Thun kann diese

Vertragsbestimmung nicht mehr erfüllen, indem sie ihre Aktien
verwerthet und ungefähr Fr. 25,999 darauf gewonnen hat.
Die Ceniralbahngesellschaft ging von dem Standpunkte auS,
sie müsse einen Vorbehalt machen, was man zur Zeit für
zweckmäßig erachte, könne sich ändern. Wer ist schuldig, daß

Thun die erwähnte Bedingung nicht erfüllen kann? Es isi
nicht die Centralbahn, nicht der Große Rath, sondern die Stadt
Thun, weil sie durch den Verkauf ihrer Aktien einen schöne^



Gewinn gemacht hat. Danke sie Gott, daß man sie veranlaßt
hatte, Aktie» zu nehmen. Wenn man den Antrag der Regierung
nicht annimmt, so bleibt eS in alle Ewigkeit so. Von diesem

Standpunkte auS, daß wir ein allgemeines Interesse in's Auge
fassen, welches höher zu stellen ist alS die Eentralbahn, daß die

einzige in Frage kommende Bedingung durch die Schuld der
Stadt Thun nicht erfüllt werden kann, gestallet sich die Sache
einfach und kommen wir zu dem Schlüsse, dem Antrage deS

RegierungSraiheS zu entsprechen und die verlangte Konzessions-
erweiterung zu ertheilen.

K a r rer Ich hatte schon früher einmal in der Eigenschaft

alS Berichterstatter der Bitlschrislenkommission die Ehre,
in dieser Angelegenheit das Wort zu ergreifen und damals die
Rechte der Stadt Thun, wenn sie auch nicht so genau den
Charakter durch Vertrag festgestellter Privatrechte hatten, in
Schutz zu nehmen, weil sie durch Verpflichtungen, welche die
Eentralbahn übernommen halte, begründet waren, und ich glaube
eS heute noch thun zu sollen. Die Verhältnisse haben sich zwar
in dieser Zwischenzeit vom Abschlüsse deS Millionenvertrages
bis heute vollständig geändert Damals glaubte man, eS sei

möglich, baß die Eisenbahn einmal nach Bern komme und
vielleicht auch nach Thun fortgesetzt werde. Man schenkte
damals dem Vertrage der Eentralbahn mit Thun nicht die
Aufmerksamkeit, welche man demselben heule schenken würde.
Bekanntlich haue die Eentralbahn damals nur bis Herzogen-
duchsee gebaut, durch die Subvention von vier Millionen von
Seite des KanionS Bern wurde der Bau nach Hern fortgesetzt,
aber erst als die Ostwestdahn sich meldete, legte die Eentialbahn
bezüglich der Sirecke Bern-Thun Hand an's Werk. Nun fragt
eS sich, ob wir nicht Verpflichtungen, wie sie die Eentralbahn
damals gegenüber Thun übernommen, Verpflichtungen, die so

klar vorliegen, wie in einem Vertrage, berücksichtigen sollen.
Ich glaube, wohi, und halte dafür, es fei ein Mittel dann
gegeben, daß wir nach dem zweiten Antrage deS Herrn Engemann

eine A-t Verwahrung in vaS Dekret aufnehmen. Die
Eentralbahn hatte nämlich die Zusicherung ertheilt, die Eisenbahn

bis Thun zu bauen und den Bahnhos da zu erstellen,
wo die Bevölkerung von Thun ihn wünsche; nachher wollte
die Eentralbahn denselben an einer andern Stelle erbauen, der

RegierungSrath entsprach dem daherigen Begehre» nicht, sondern
gab die Bewilligung, bei der Scherzligbrücke zu bauen; der
Große Rath verfügte jedoch, daß der Bahnhof dahin zu stehen
kommen solle, wo Thun ihn zu haben wünsche, gestützt auf die
erhaltenen Zusicherungen. Sie werden sich erinnern, daß ich
damals in meinem Rapporte sagte, je weiter abwärts der
Bahnhof zu stehen komme, desto schneller werde die Eisenbahn
nach Schcrzligen fortgesetzt werden; wenn der Bahnhof bei der
Scherzligbrücke gebaut worden wäre, so würde sich dieses
Bedürfniß vielleicht nicht so bald geltend machen; da derselbe aber
weiter abwärts zu stehen komme, so trete der Uebelstand ein,
daß der Reisende aussteigcn müsse, um sich nach dem Dampfschiffe

zu begeben. Eine solche BerkehrSerschwcrung ist aber
so unsinnig, daß sie in die Länge nicht geduldet werden konnte
WaS erklärte die Centralbahnverwaltung? Sie gab die Zu-
sicheiung, wenn sie von ihrer Zusage abgehe, so werde sie die
von Thun übernommenen Aktien im Betrage von Fi. 20t>,lX)<1
ai pari zurücknehmen. Was den Bahnhof betrifft, so mußte
die Eentralbahn sich unterziehen. Was hingegen die Beendigung
der Bahn beirifft, so wirb dieser Punkt mit der Station Wichlrach
in Verbindung gebracht. Die Gemeinde Thun hat nicht alle
Aktien verkauft; früher standen sie über pari, jetzt ist ihr CourS
etwa 3i> Fr. darunter; die Eentralbahn hätte also einen Ausfall
von ungefähr Fr. 6<A)l1, wenn sie der Gemeinde Thun die
übrigen Aktien abnehmen würde. Gestützt aus diese Gründe
möchte ich nicht durch einen Machlspruch den Faden abschneiden,
sondern unterstütze mit Rücksicht auf die Verpflichtungen, welche
die Eentralbahn gegenüber Thun eingegangen hat, de^i eventuellen
Antrag deS Herrn Engemann.

Engemann. Von Seite eines Redners auS dem Ober-
lande wurde namentlich darauf Gewicht gelegt, wie groß daS
Interesse sei, welches daS Oberland an der Fortsetzung der
Eisenbahn nach Schcrzligen habe. Darauf antworte ich nur:
wenn daS der Fall ist, so hätte das Oberland auch ein Interesse,
daß eine Rutschbahn vom Neuhaus nach Interlakcn erstellt
werde. Herr Fürsprecher Michel und Andere reichten in jüngster
Zeit ein KonzessionSdegchren für eine solche Rutschbahn ein,
aber die Sache rief eine solche Ausregung im Böveli hervor,
daß die Herren ihr Gesuch wieder zurückzogen. Dieses nämliche

Bödeli kommt nun und sag«: daS Interesse deS
Oberlandes erfordert, daß die Eisenbahn von Tdun nach Schcrzligen

fortgesetzt werde! Mahnt daS nicht an daS Gebet deS

hl. Florian: Herr, verschone mein HauS, zünd' andere an!
Wenn bei Thun das Bedürfniß vorhanden ist, die Eisenbahn
nach Schcrzligen fortzusetzen, so ist eS das zehnfach größere
Bedürfniß, daß eine Rutschbahn vom See nach Jnteilaken
erstellt werde. UebrigenS hat sich daS Bödeli gegenüber Thun
nicht zu beklagen Thun kam dem Oberlande dadurch entgegen,
daß eS die Bahn aus dem linken Aaruser haben wollte; daher
hätte ich nicht erwartet, daß das Bödelt so gegenüber Thun
auftreten, sonder» daß die Vertreter deS Oberlandes eher m
dem Sinne stimmen würden, daß die Regierung angewiesen
werde, die Eentralbahn anzuhalten, den Span mit Thun auS-
zufechlcn. Ich habe bereits erklärt, daß wir grundsätzlich nicht
gegen eine KonzesstonSerweiterung seien, sondern daß wir nur
die Veranstaltung einer Konferenz mit der Eentralbahn
wünschen, daß man erst bann abspreche, wenn unser Begehren
unbillig scheinen sollte. Herr Kurz, von dem ich erwartet hätte,
er wäre mit dem Sachverhalte besser vertraut, scheint
anzunehmen, daß die Gemeinde Thun keine Aktien mehr habe;
aber wir haben noch solche im Betrage von Fr. IW.tXli). Hat
die Eeiuralbahngesellschaft sich mit irgend einer Sylbe anheischig
erklärt, sie wolle unö diese Aktien al pari abnehmen? Eben
nicht, sonder» aus dem KonzessionSbegehren, das sie gestellt,
geht hervor, daß sie barzuihun versuchte, sie sei nicht schuldig,
um eine neue Konzession einzukommen, ihr Begehren sei nur
als eine Erweiterung des Bahnhofes zu betrachten; sie wehrte
sich, auf die Sache einzutreten, und daraus kann man denn
auch schließen, daß die Gesellschaft der Ansicht ist, sie könne
sich der Verpflichtung, die Aktie» einzulösen, entziehen. Eben
mit Rücksicht darauf wünschen wir, daß die Eentralbahn
angehalten werde, sich mit der Gemeinde Thun abzufinden, wenigstens

einen Versuch zu machen. ES wurde ferner behauptet,
Thun habe sich selbst in diese Lage versetzt, und man sagte,
wenn der Bahnhof da erstellt worden wäre, wo die Regierung
denselben haben wollte, so würde sich daS Bedürfniß einer
Fortsetzung nach Schcrzligen nicht so bald kundgegeben haben.
So weit geht die Eentralbahn selbst nicht. Nach der ursprünglichen

Bahnhoflage, wie sie von der Eentralbahn projektirl
worden, hätte man noch 6—8l)0 Schritte weit laufe» müssen,
um das Dampfschiff zu erreichen; daS Gesuch um Verlängerung
der Bahn wäre immerhin gekommen. Das ist eben das ganze
Gebaren der Eentralbahn, um mich nicht eines andern
Ausdruckes zu bedienen. Im Anfange hieß es, Thun müsse ven
Bahnhof auf dem rechten Ufer haben, wo eS ihn wünsche;
später zeigte eS sich, daß von Ansang an AlleS Lug und Trug
war, daß die Absicht der Eentralbahn dahin ging, doch an den
See zu bauen. Darum hieß eS zuerst, der Bahnhof komme

zum Bernerihor zu stehen, dann kam das Trace an den See
mit dem WaarenlranSport; endlich kam noch der Personcn-
transport dazu. So ging man zu Werke, und so konnte man
die Leute betrügen.

Michel, Fürsprecher. Herr Engemann kam aus die
Rutschbahn zu sprechen, welche vom NeuhauS nach Interlakcn
erstellt werden sollte. Es ist allerdings richtig, daß ich mit
Herrn Professor Vogt in Genf und Herrn Studer in Jnteilaken ein
KonzessionSgesuch dafür einreichte, worauf die zunächst belhei-



ligten Omnibushalter und Kutscher von Jnterlaken dagegen
Opposition erhoben. Herr Sruder und ich zogen infolge dessen,

um unS nicht gegen Lente, mit denen wir täglich verkehren, in
ein feindseliges Verhältniß zu setzen, unsere Unterschriften zurück.
Aber Herr Vogt in Gens hat sein Gesuch nicht zurückgezogen;
und ich denke, er werde froh sein, wenn Herr Engemann nun
für ihn in die Schranken trete. Was die Sache selbst betrifft,
so gehen wir von der Ansicht auS, der Große Rath habe die

Frage, ob Thun gegenüber der Ceniraldahn ein Recht, einen
Anspruch besitze, hier nicht zu entscheiden; Thun kann seinen

Anspruch vor Gericht geltend machen, eS weiß, daß die
Centralbahn vor den bernischcn Gerichten Recht nehmen muß.
Das Oberland soll nicht als Ambos benutzt werben, auf dem

das Eisen geschmiedet wird; ich denke, der Große Rath werde
unS dieß nicht zumuthen.

v. Berge n. Ohne das lebhafte Wortgefecht, daS zwischen
einem Vertreter von Thun und einem solchen VeS Oberlandes
stailfand, hätte ich daS Wort nicht ergriffen. Ich begreife ganz
gut die Ansprüche, die Thun seil Jahren erhebt, ohne daß em

Schritt dafür gethan wurde. Ohne diese Ansprüche würde vaS

Oberland sich kaum so geduldig gezeigt haben, wenn eS nicht
hätte nachsichtig gegen Thun sein wollen, bis eine Verständigung

dieser Gemeinde mit der Centralbahn staltgefunden haben
werde. Wie verhält eS sich nun mit dem Anträge des Herrn
Engemann? ES ist eine Verschiebung. Was gewinnen wir
damit? Wenn ich denken könnte, daß blö zur nächsten Sitzung
des Großen Rathes eine Verständigung mit der Ceruralbahn
erzielt werden könnte, so würbe das Oberland sich bis dahin
zufri.dcn geben. Aber ich habe gehört, daß eine gütliche
Verständigung nicht in Aussicht stehe; die Cenlralbahn glaubt,
inset nichts schuldig, Thun ist der entgegengesetzten Ansicht. Wenn
eS sich wirklich um eine Entschädigung handelt (ob eine solche

begründet sei, weiß ich nicht, nach dem Votum des Herrn
Engemann sollte man es glauben), so entsteht wieder die Frage:
ist der Große Rath ein Civilgericht? Thun soll m diesem

Falle sein Recht vor dem Gerichte geltend machen; die Central-
dabn ist dann gehalten. Thun Recht zu hallen. Dazu kommt
ein weiterer Gesichtspunkt: das gegenseitige Jniereffe. Herr
Engemann behauptet, Thun habe ein großes Interesse, daß
die Sache verschoben werde; diesem steht eben das viel größere
Interesse dcS Oberlandes entgegen. Thun hat ein Interesse

wegen der Aktien, die es noch hat, ein anderes Interesse kann
ich mir nicht denken. Nun haben wir gehört, daß die CourS-
differcnz ungefähr Fr. 6000 beträgt. Wenn aber diese Summe
mit den Interessen, die alljährlich gegenüber den Reisenden,

gegenüber dem Publikum und dem Oberlande verletzt werden,
in Berglcichung kommt, so erscheint die von Thun verlangte
Entschädigung als sehr minim, ich möchte sagen, als gar nichts
dagegen. Wenn man daS durchreisende Publikum auf jährlich
120,000 Personen anschlägt, so geht man nicht zu weit. ES

fällt also das Interesse so vieler Personen in die Wagschale
und überdieß das Interesse der oberländischen Bevölkerung, die

unter der Erschwerung des Verkehrs leidet. Bis dahin bezahlte
man vom Dampfschiffe bis zum Bahnhose gewöhnlich eine

Tare von 40 Rp>, mit Gepäck 70 Rp. Nun will ich nicht
behaupten, daß durchschnittlich jeder Retsende so viel zahle,
denn viele gehen zu Fuß und viele haben kein Gepäck; ich will
die Hälfte annehmen, dann macht eS 60,000 Personen à 70 Rp.
-i- Fr. 42,000. Man wendet vielleicht ein, das spreche gerade
zu Gunsten von Thun; das ist aber nicht der Fall, denn vaS

ist eine Summe Geldes, welche dem reisenden Publikum
abgezwackt wird, ohne daß deßhalb Jemand reicher würde. ES
sind eine Menge Packträger und Kutscher, die darauf passen;
im Sommer kann eS Tage gebe», wo sie ihre Rechnung dabei

finden, aber die meiste Zeit machen sie schlechte Geschäfte, so

daß eS auch im Interesse dieser Leute liegt, daß dieses
Verhältniß wegsalle. Ich komme zum letzten Punkte. Herr
Engemann fand, die Oberländer sollten in Verlegenheit sein,
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einen solchen Standpunkt einzunehmen, besonders mit Rücksicht
auf ihre Rutschbahn nach Jnterlaken. Auf heute haben wir
es nicht damit zu thun, und ich muß mich dem von Herrn
Michel ausgesprochenen Wunsche anschließen, daß Herr
Engemann, wenn er glaubt, eS seien mit einer Rutschbahn nach
Jnterlaken gute Geschäfte zu machen, eine solche erstellen möge.
Die Verhältnisse sind aber ganz verschieden. Durch eine
Rutschbahn zwischen dem NeuhauS und dem Brienzersee gewinnt
VaS reisende Publikum nichts, im Gegentheil kann man
nachweisen, daß eS dadurch bedeutend verlieren würde. Wenn die
oberländische Bevölkerung gegen ein solches Unternehmen ist,
so geschieht eS weniger in ihrem Interesse, als weil das
reisende Publikum darunter leiden würde. Auf den ersten Blick
hat eine Rutschbahn eine vortheilhafte Seite, aber wenn man
bedenkt, daß aus der kurzen Strecke wenigstens zwanzig Gasthöfe

stehen, so müßten die Wagen entweder vor allen Gasthöfen

halten, oder eS müßte ein gemeinsamer Bahnhof erstellt
weiden, von welchem die Reisenden erst durch einen Omnibus
an den Ort ihrer Bestimmung gebracht würden. Die Bemerkung,
welche Herr Engemann gegenüber dem Oberlande machte,
schreckt mich nicht ab, für die Anträge der Regierung zu
stimmen, indem ich die Ueberzeugung habe, daß, wenn wider Er- -
warten ein solches Conzessionsgesuch gestellt werden sollte, die
Zwecklostgkeil desselben konstatirt würde. Dagegen spreche ich
mein Bedauren darüber auS, daß die Interessen von Jnterlaken
und Thun so weit auseinander gehen, daß Reibungen entstanden

sind; allein die Anträge der Regierung entsprechen dem
allgemeinen Interesse und Thun soll sich diesem füge», denn
die kleinen Interessen sollen sich den größern unterordnen.

Or. v. Gvnzenbach. Wenn nur die Bahnhoffrage von
Thun zur Erledigung vorläge, so würde ich nicht das'Wort
ergreifen, aber solche Entscheide, wie heute einer beantragt
wird, können große Konsequenzen haben. Ich mache aufmerksam,

welche Konsequenzen der scheinbar unschuldige Antrag deS

Herrn Karrer haben würde. AIS einer der ersten Grundsätze,
den wir lm Slaarswesen aufgestellt haben, gilt die Trennung
der Gewalten. Diesen Grundsatz tasten Sie nicht an. Die
Trennung der Gewalten überträgt dem Richter die
Rechtsprechung, die Verwaltung und Vollziehung dem RegierungS-
rathe und die Gesetzgebung dem Großen Rathe. Nun will
man tn die richterltche Gewalt eingreifen, indem man dem
Großen Rathe zumulhet, im Streite zwischen der Gemeinde
Thun und ver Centralbahn eine vorläufige Meinung zu äußern.
Das gehl Sie gar nichts an. Sind Rechte verletzt worden, so
soll der Richter entscheiden. Ick könnte daher nicht einmal so
wen gehen, w e Herr Karrer. Erlauben Sie mir, Ihnen zu
zeigen, wohln es führt, wenn Sie seinen Antrag annehmen.
Es sollte in dieser Sitzung u. A eine Tracöveränderung der
SlaalSdahn über Word, Siettlen u. s. w. zur Sprache kommen;
die emmenthallschen Gemeinden unterzeichneten die Uebernahme
einer gewissen Anzahl Aktien in der Voraussetzung. daß daS
urspiüngliche Trace ausgeführt werve. Wenn nun die betreffenden

Gemeinden kommen und sagen, sie haben unter dieser
Bedingung unterzeichnet. wenn sie gestützt darauf ihr Geld
zurückverlangen, waS sagen Sie dazu? Es ist ein größerer
Unterichled für viele Gemeinden in Betreff deS Umweges als
für die Stadt Thun. Was würde die Stadt Bern vielleicht
sagen, wenn die Centralisation der Eisenbahnen, die jetzt in der
Luft schwebt, zur Sprache kommen sollte? Sie könnte sagen,
sie habe seiner Zeit der Cenlralbahn ein grünes Plätzchen beim
Burgerspital unenigeldlich abgetreten, aber jetzt wolle sie eS

nicht mehr unentgeldlich geben, sie verlange einen durchgehenden
Bahnhof. Ich sage daher: verletzte Rechte gehören vor

den Richter und warne den Großen Rath vor einer Einmischung
in diese Angelegenheit. ES kann in den nächsten zehn Jahren
viel Tracöveränderungen geben, und wenn der Große Rath
als souveräne Behörde andeuten will, unter welcher Bedingung
er allfälligen Beschwerden Rechnung tragen wolle, so würde
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dieß weit führen; deßhalb bitte ich Sie im Interesse der Trennung

der Gewalten sich darauf zu beschränken, daß Sie die

Rechte Dritter vorbehalten und eS Thun zu überlassen, seine

Ansprüche vor den Gerichten geltend zu machen, die unabhängig
genug sind, um der Centralbahn gegenüber nicht nachzugeben.

Karrer Herr v. Gonzenbach zwingt mich, auch noch

einige Worte anzubringen und zwar im entgegengesetzten Sinne.
Er sagt, es handle sich hier um die Trennung der Gewalten,
daher sei es nicht am Großen Rathe, einen Entscheid in der

Sache zu tälle», sondern wenn Thun glaube eS habe Rechte
erworben, so könne eS dieselben vor den Gerichten geltend
machen. Die Verhandlungen, welche die Gemeinde Thun seiner

Zeit mit der Ceniralbahn und mit der Regierung halte, sind

nicht solcher Art, wie man sie gewöhnlich vor Notar und
Zeugen zu führe» pflegt, wenn es sick um den Abschluß eines

Vertrages handelt, der vor den Richter gehört, sondern es sind

Administrativverhandlungen, die in der Form von Konferenzen
stattfanden, Erklärungen, die unter den Auspizien der Regierung
und ihrer Abordnungen gegeben wurden, wovon der Große
Rath Kenntniß hatte. Wen» nun der Glaube im Volke
erhalten weiden soll, daß, wenn unter den Ausp'.zten der Regierung
Versprechungen gemacht worden sind, dieselben geHallen werde»,
auch wenn sie nicht mit Siegel und Brief bekräftigt sind, so

dürfen wir nicht gleichgültig zusehen. Gestützt aus diesen

Standpunkt, haben wir das Messer in der Hand, es handelt
sich um die moralische Verpflichtung, nicht um die rechtliche,
der Centraldahngesellschast gegenüber der Gem-inde Thun, DaS
ist der administrative Standpunkt, und darum ist der Große
Rath in seiner Stellung, gegenüber der Centralbahn eine

Erklärung abzugeben, indem er sagt, er habe derselben die

Konzession ertheilt, aber nur unter der betreffenden Bedingung.
Herr v. Gonzenbach sagt, die emmenihalischen Gemeinden
könnten bann auch Reklamationen erheben, Haben diese
Gemeinden unter Bedingungen Aktien gezeichnet? Nein, sie haben
für daS allgemeine Unternehmen Aktien gezeichnet, in der
Voraussetzung, die Eisenbahn werde in möglichster Nähe gebaut
werben, aber nicht infolge von Verhandlungen. wie sie bei

Thun stattfanden, sondern wie die Gemeinden die Zusicherung
halten, daß die Bahn gebaut werde, nahmen sie einfach Aktien,
nicht unler der Bedingung, daß sie bei Gümligen oder bei

Ostermundigen gebaut werde DaS Nämliche ist bei Bern der

Fall, Die Stadt Bern sagte seiner Zeit, wenn der Bahnhos
dort zu stehen komme, wo er wirklich steht, so gebe sie den

Platz gratis; aber wenn später das Bedürfniß einer Veränderung

eintritt, so sind die Verhandlungen nicht der Art, wie hier
bei Thun, wo unter den Auspizien der Regierung und des
Großen RalheS verhandelt wurde; deßhalb sind diese Vorgänge
denn auch nicht so gefährlich. Wenn man »aber aus die Sache
eingeht, so Handel es sich hier nicht nur um einen moralischen,
sondern ich möchte sagen, sogar um einen rechtlichen Anspruch,
denn ich glaube, Thun würde vor jedem Richter Recht finden.
Ich stelle daher den Antrag, einen Zusatz in dem Sinne
auszunehmen, daß gesagt werde: bei der heuligen KonzessionSer-
theilung werden die Rechte Thun'S vorbehalten bezüglich der
Leistungen, zu denen sich die Centraldahngesellschast infolge
Erklärung vom 6. Januar 1855 für den Fall allsälliger
Veränderungen verpflichtet hat; eS soll eine Verständigung zwischen
den Parteien angebahnt werden; kommt diese nicht zu Stande,
so entscheidet der RegierungSrath,

Kurz, Oberst. Wenn eS sich nur um einen Vorbehalt
Handel» würde, so wäre ich damit einverstanden, ich möchte
den Rechten der Gemeinde Thun nicht vorgreisen. Aber wie
können wir, ohne die Akten näher zu untersuchen, erklären, die
Ceniralbahn sei zu etwas verpflichtet? ES ist sehr wohl möglich,

daß dieß begründet ist aber eS ist nicht an uns, es auS-
zusprechen, daß eine solche Verpflichtung vorhanden sei,
sondern eS ist Sache des Gerichts. Wenn also der Borbehalt

lediglich dahin geht, den Rechten Thun'S nicht vorzugreifen,
so bin ich einverstanden, aber weiter möchte ich nicht gehen.

Karlen, RegierungSrath. Als Angehöriger deö
Oberlandes, wenn auch nicht so nahe bei der Sache deiheiligt, wie
die Herren vom Bödeli und von Thun, erlaube ich mir auch
einige Worte. Immerhin haben auch das Frutigthal und die
Gemeinde Spiez das nämliche Interesse. Wahr ist es, daß die
Centralbahngesellschaft sich in dieser ganzen Angelegenheit wehrte
und drehte, daß sie nicht vor den Großen Rath kommen müsse
Sie versuchte bei der Eil'enbahnvirekiion alle Mittel und Ränke,
daß sie dieß umgehen könne. Zuletzt behauptete die Gesellschaft,
ble Fortsetzung der Bahn na.v Scherzligen sei nur eine Erweiterung

des Bahnhofes, woraus Herr RegierungSrath Schenk
antwortete: Wenn Ihr eS so auffaßt, so will ich dem
Regierungsrathe Vorlagen darüber machen; bann aber werden nicht
zwei Taren gestattet, sondern man fährt um die gleiche Tare
bis nach Scherzligen DaS begriff die Centralbahnverwaltung.
Es wird ihr Niemand zumutden, daß sie unentgeldlich fahre.
Auch ist es billig, baß man auf der Bahn hingelangen kann,
daß die Personen so viel Recht haben als ein Stück Holz ober
ein Sack Kaffee, daß man daS Publikum nicht zwinge, durch
die Stadt zu fahren. Es war dieß eine Unbilligkeit und eine
Beschränkung des Verkehrs, wie sie rn der Welt nie vorkam.
In dieser Beziehung verwundere ich mich, daß die hitzigen
Oberländer so lange kaltblütig zusahen. Auch der Kostenpunkt
kommt in Frage, und wenn man die Sache unbefangen
betrachten will, so frage ich : ist es billig, daß man einer solchen
Strecke wegen die Bevölkerung von drei ganzen Amtsbezirken
in der Benutzung eines allgemeinen Verkehrsmittels verkümmert?
Es ist eine Forderung des Zeitgeistes, daß diese Schranke falle,
ohne daß Thun eiwaS entzogen wird. Unter den gegenwärtigen
Verhältnissen muß der Reisende lausen, was er mag, um das
Dampfschiff zu erreichen: er hat nicht Zeit, Cigarren zu kau.
sen, einen halben Schoppen zu trinke». Daher möchte ich den

Antrag deS RegierungsrathcS angelegentlich empfehlen. Der
Centralbahn, — ich sage dieß nicht als Anwalt derselben
kann man nicht zumuthen, mehr zu leisten, als Thun seiner

Zeit verlangt hat. Der Bahnhos steht nun da, wo Herr Enge
mann ihn seiner Zeit haben wollte; alle oberländischen
Repräsentanten wünschten denselben an einem andern Orte zu haben,
wo es billiger gewesen wäre.

Flück. Ich bin auch ein Oberländer, gehöre aber zu
der Bevölkerung, welche viel reist. Wenn zur Zeit, als die

Centralbahn in's Stocken gerieih, einzig die Gemeinden Geld
gegeben hätten, so wäre eS natürlich, daß Thu» sich wehrt;
aber der Staat Bern gab auch zwei Millionen, und der Staat
soll Wächter des allgemeinen Verkehrs sein, nicht nur des Ver
kehrs einzelner Ortschaften. Wäre Wichrrach eine große
Gemeinde gewesen und hätte für Fr. Ll)l),Wl) Aktien genommen,
unter der Bedingung, daß der Bahnhof dort zu stehen komme,
nun käme Thun und würde sagen, das sei ein Unsinn, der
Bahnhof müsse nach Thun verlegt werden, so würden Sie.
selbst wenn die Centralbahn sich wehren würde, zugeben, daß eS

nicht länger so gehen könne. Ich bin vollständig einverstanden,
daß dem Rechte von Thun Genüge geleistet werben soll; aber
ich finde keinen andern Weg als die Gerichte, vor denen Thun
Recht finden soll und Recht finden wird. Wie sehr der Verkehr

bisher erschwert wurde, haben Sie bereits von anderer
Seite vernommen Ich kann nicht anders als dahin schließen,
baß der Große Rath sich auf den Standpunkt stelle: wir haben
auch zwei Millionen zur Förderung deS Unternehmens gegeben;
an unS ist es, das Interesse deS GesammtvcrkehrS zu wahren.
Daher möchte ich ebenfalls den Antrag des RegierungsrathcS
zur Genehmigung empfehlen.

Herr Berichterstatter. Wir hatten uns vorerst nur
mit der EintretenSfragc zu befassen, nun wurde die ganze Frag«
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debatlirt, ja selbst Anträge gebracht, Dieß ist aber gleichgültig.
Wenn man Ansprüche stellt und Abkommen trifft, welche den

Rechten des Volkes und den Institutionen zuwider sind, unter
deren Herrschaft eS steht, so müssen früher oder später diese

Ansprüche fallen und diese Einrichtungen bei Seite gesetzt werden

ES trifft dieß unter den obwaltenden Umständen ein und
wenn selbst der Große Rath beschließen würde, er wolle den

Ansprüchen der Stadt Thun nachkommen, wenn das Oberland,

>a wenn ein einziger Partikular sich alSvann an die

Eidgenossenschaft wenden und sagen würde, daß Rechte verletzt
werden, so würde die Eidgenossenschaft erkennen, daß die Kon»
zession ebensowohl auf den PersonenlranSport, wie auf den
WaarentranSpori ausgedehnt werden solle, damit die einen und
die andern zum See gelangen können Dieß würde geschehen.
Was die Prinzipienfrage betrifft, so ist es unnütz, sie

zurückzuweisen. Sollen wir nun im Interesse der Stadt Thun, die

ich als eine Zierde des KanionS auch retten möchte, den

Antrag des Herrn Karrer annehmen? Ich glaube es ntchi.
Herr Karrer möchte in einer Civtlfrage, in einer Enlschädi-
gungsfrage den Großen Rath zum Richter machen. Das
kann nicht gescheben. Was wird erfolgen, wenn die Verwaltung

der Centralbahn sagt, sie unterziehe sich nicht? Es gibt
neue Verzögerungen, die den Entscheid auf ein Jahr
hinausschiebe». Ebensowenig ist der Antrag des Herrn Engemann
zulässig, denn wenn man verschiebt, jo weiß Niemand, wann
diese Verhandlungen beendigt werden. Ich halte also dafür,
daß man eintreten und daS Dekret genehmigen solle, immerhin
ohne die Ansprüche der Stadt Thun bei Seite zu setzen, Ich
werde dann einen Zusatzartikel beantragen, welcher durch den
Vertreter Thun'S hätte vorgebracht werden sollen; ich würde
nämlich dem Dekrete folgendes beifügen: „8 3 Durch diesen
Beschluß soll den Rechten, welche die Gemeinde Thun gegen
die Centralbahngesellschaft infolge von Verpflichtungen, welche
diese früher eingegangen, haben mag, nicht vorgegriffen sein."
Run gut, wir übernehmen gar keine Verpflichtung, und die
Centralbahn wird später nicht aussagen können, wir hätten
die Sache entschieden. Wir behalten einfach die Rechte der
Gemeinde Thun vor, Wenn diese Stadt die guten Dienste
der Regierung nöthig hat, um zu erhalten, waS ihr gebühren
mag, so wirb die Regierung ihre Vermittlung nicht verweigern,
aber ohne Verpflichtung von unserer Seite. Ich ersuche Sie
daher, die Anträge des Herrn Engemann nicht zu genehmigen,
den Entscheid heute nicht zu verschieben und meinen Antrag an
der Stelle desjenigen des Herrn Karrer zu genehmigen

Karr er schließt sich dem Antrage des Herrn
Berichterstatters an,

A b st i m m u n g.

Für das Eintreten k 18 Stimmen.
Dogegen 5 „
Für den unangefochtenen § 1 Handmehr.
„ ,,§2 nach Antrag des RegierungS-

raihes Gr. Mehrheit.
„ „ Antrag des Herrn Engemann Minderheit.

Dr. v. Gonzenbach schließt sich nun
dem Antrage des Herrn Berichterstatters an.

Für den vom Herrn Berichterstatter be¬

antragten Zusatz Handmehr.

Vorträge der Domänen- und Forstdirektion:

Der Regierungsrath stellt in Uebereinstimmung mit
derselben den Antrag auf Genehmigung:

1) Des mit der Burgergemeinde Beim und um den

Wolfgrabenwald unterm 23. Juni 1862 abgeschlossenen
KantonnementS, wodurch der zwischen dem Staate und
der genannten Gemeinde bestandene Streit über das Eigen-
thumSrecht erledigt und dem erstern vier Zucharten Wald am
Jensberg abgetreten werden;

2) Des mit Herrn Friedrich Zbin den um die

Habstannenbesitzung im Amtsbezirke Schwarzenburg am 10,
und 15, September 1862 abgeschlossenen Kaufes, infolge dessen
der Staat eine Walvflächc von 40 Jucharten erwirbt, welche
zwischen dem Längeneiwalde und einer andern ihm angehörenden

Waldung liegen;

3) DeS mit Herrn Christian Du bach von Trachselwald
um die annähernd 100 Jucharten haltende Zugutalp am
9. Oktober abgeschlossenen Kaufes, wodurch theils die Arron-
dirung deS StaatSwaldeS, theils die Erhaltung deS

Gleichgewichts für das Waidareal bezweckt wird

Weber, Direktor der Domänen und Forsten, empfiehlt
diese Anträge, als im Interesse des Staates liegend, zur
Genehmigung, welche ohne Einsprache durch das Handmehr
ertheil« wird.

Projekt - Dekret,

betreffend

die AmtSdauer der Beamten der Kantonalbank.

(Zweite Berathung. S. GroßrathSverhandlungen, laufenden
Jahrgang, S. 152.)

Scherz, Finanzvirektor, als Berichterstatter, stellt den

Antrag auf Eintreten und Genehmigung deS Dekretes in A>oko,
indem er zur Motivirung desselben folgendes anführt DaS
Gesetz stellt den allgemeinen Grundsatz auf, daß die AmtSdauer
der bürgerlichen Beamten vier Jahre betrage. Davon abweichend,

setzte daS Bankgesetz vom 5. März 1858 tue AmtSdauer
deS Bankdirektors auf sechs Jahre fest; bezüglich der übrigen
Beamten schweigt das Gesetz Aus Irrthum wurden gleichwohl

Beamte der Kantonalbank auf sechs Jabre gewählt, und
die Regierung genehmigte, wieder aus Irrthum, im Jahre 1358
diese Wahlen. Nun wurde in letzter Zeit bei Anlaß einer weitern

Wahl die Ansicht geäußert, daß die AmtSdauer der
betreffenden Beamten vier Jahre betragen sollte; der VerwaltungS
rath der Bank sprach icdoch den Wunsch aus, dieselbe möchte

auf sechs Jahre festgesetzt werden Die Regierung theilte diese

Ansicht zwar nicht, da aber daS Bankgesetz bereits für den

Direktor eine AmtSdauer von sechs Jahren aufstellt, so fand
sie, die gleiche AmtSdauer sei, in Ergänzung jeneS Gesetzes,

auch für die übrigen Beamten der Kantonalbank anzunehmen.

In erster Berathung wurde das vorliegende Gesetz unverändert
vom Großen Rathe genehmigt.

DaS Eintreten und die Genehmigung des Dekretes in
globo wird ohne Einsprache durch das Handmehr beschlossen.



Portrag über die Erhöhung der Depotgelder
der H y p o i h e k a r k a s s e.

Der RegierungSrath stellt in Uebereinstimmung mit
der F l n a nz d i r e k t t o n den Antrag, es sei das durch
Großraihsdeschluß vom 29. Juni 1862 mit 12 Millionen
Franken festgesetzte Marimum der von der Hypothekarkasse

gegen Zinsvergütung aufzunehmenden Gelder um weitere zwei
Millionen, also auf 14 Millionen Franken zu erhöhen.

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
diesen Antrag mit Hinwcisung auf die konstatirte Nothwendigkeit

der Erhöhung der Depotgelder, wenn die Hypothekarkasse
nicht auf die Anlegung der eingegangenen Annuitäten beschränkt
werden soll, und legt dem Großen Rathe über die Verwendung
und den Ertrag der Depotgelder folgende Uebersicht vor:

Auf 1. März 1861 (nach dem letzten Berichte) beliefert
sich die Depotgelder auf

à 3'/2 °/o à 4 '/» zusammen
Fr Fr. Fr.

2,661.1 VU. — 7,211,344.— 9,872,444.-
und nun auf 20.
Juni 1862 518,495. — 11,481,224. — 11,999,719. -

Vermlnderuiig 2,142,695. —
Vermehrung 4,269,88V. —

2,142,605 —
Vleibr Vermehrung 2,127,275. - 2,127,275. —
Das Kapital der Oberländer-
Hypothekarkafse beirug auf 1.

März 1861 7,146,475. 13

und beträgt auf den 2V. Juni
,862 6,992,194 41 6,992,194. 41

Verminderung 154,28V. 72
Bei der allgemeinen Hypoihekar-

kasse war auf 1. März 1861

an Kapital ausstehend von
9,236,935. 17

Dagegen beträgt
ver Ausstand
auf den 2V.
Juni 1862 11,423,721.47

11.423,721. 47
Vermehrung 2,186,786. 3V

Bleibt eine Vermehrung der Darlehn

von 2,032,505.58
DaS Total der Darlehn auS beiden Kassen be¬

trägt demnach 18,415,915.88
Die Verwendung der neu aufgenommenen

Depotgelder geschah wie folgt:
1) durch Vermehrung der Dahrlehn 2,032,505.58
2) durch Vermehrung des ZinSausstandgul-

habenS pro 1861, welches wie auch der
baare ZinSeingang der Kanlonskasse
abgeliefert wurde 50,603.94

3) durch Vermehrung der Vorschüsse an den
obrigkeitlichen ZinSrvdel und an die
Domänenkasse 44,050. 97

Zusammen 2,127,160. 49
Der Ertrag der StaarSeinschüsse von den Jahren 1854

bis 1856 beirug durchschnittlich 3^/»o V». während derselbe
im Jahr 1861 3'-/,oo des Kapitals bildet (im Jahre 1860
3"/.«» °/o).

Mühlh e i m betrachtet die Hypothekarkasse als das schönste
Institut der sechsundvierziger Verfassung, beantragte deßhalb
schon Anno 1850 eine Vermehrung der Depotgelder, welche

damals bekämpft wurde, und verdankt die heutige Vorlage der
Regierung bestens, verbindet jedoch damit einen Wunsch. Bei
den vermehrten Hülfsmitteln sollte man die Schwierigkeilen zu
vermeiden suchen, welche in der Verwaltung gegenüber kleinern
Darlehen eintreten. ES gaben sich Klagen, aus verschiedenen
LandeStheilcn kund, sogar von Cirkularen war die Rede, welche
die Verwaltung der Hypothekarkasse erlassen habe. Der Redner
richtet daher den Wunsch an die Finanzdirektion, daß sie

diesem Gegenstande ihre besondere Aufmerksamkeit schenken
möchte.

Girard findet, daß die vorliegende Frage von Seite der
Regierung nur von einem Gesichtspunkt aus geprüft werbe,
nämlich, ob die in so großem Ueberfluß der Hypothekarkaffe
eingehenden Gelder sofort angelegt werden. In dieser
Beziehung läßt die Sache vielleicht viel zu wünschen übrig; denn
man sollte über die Anwendung im Klaren sein und wissen,
ob die Gelder auf Gruncpfand angelegt seien. Indessen wollte
der Redner vielmehr die Aufmerksamkeit der Versammlung auf
einen andern Punkt richten, indem er die Frage aufstellt, ob
man vom Standpunkte der Volksinieressen und vorzüglich des
Landbaueö aus nicht zu weit gegangen sei, wenn man von
Jahr zu Jahr fortfahre, die Hypothekarkaffe und andere
derartige Institute zu ermächtigen, die Zahl der Depositen zu
vermehren. Die zahlreichen Einzahlungen in die Hypothekarkasse

sind ein augenscheinlicher Beweis, daß die Kapitalisten
ihren Vortheil darin finden, ihre Gelder durch diese Kasse
verwalten zu lasse». Wenn dem so ist, und die Thatsachen
beweisen es, so ist anzunehmen, daß die Gelder immerhin noch
der Kaue zufließen und nichtsdestoweniger die Kapitalisten ihr
Geld darin anzulegen suchen würden, selbst wenn Sie Verwaltung

den Zinsfuß von 4V, "/« auf 4 herabsetzen würde.
Andersens würden die kleinern Grundbesitzer, die nämlich in
der weitaus größern Zahl sind, alSdann leichrer Geld aufnehmen

können. AuS staarsökonomtschen Gründen sollte also die
Regierung diesen Punkt prüfen. Der Redner beantragt nicht,
der Hypoihekarkasse die Aufnahme von zwei Millionen Franken
nicht zu gestatten, aber er macht den Großen Rath auf diesen
Punkr aufmerksam, damit man prüfe, ob eS nicht am Platze
wäre, den Zins auf 3'/j oder 3^z herabzusetzen, da er
wenigstens die Sache für möglich und ausführbar hält, gestützt
darauf, daß eS gegenwärtig nicht mehr große Unternehmungen
auszuführen gibr, die beträchtliche Summen verschlingen. Die
Kapitalisten würden dann noch sehr froh sein, ihr Geld bei der
Hypoihekarkasse anzulegen, die alle möglichen Garantien bietet.
Der Redner spricht daher schließlich den Wunsch auS, der Re-
gierungSrath möge prüfen, ob es nicht der Fall sei, den Zinsfuß
der öffentlichen Kassen, die unter der Ueberwachung deS Staates
stehen, für alle neuen Anleihen herabzusetzen. Selbstverständlich
würde diese Maßregel bereits bestehende Kontrakte durchaus
nicht berühren.

Der Herr Berichterstatter theilt die Besorgniß deS

Vorredners nicht, daß zu viel Depotgelder bei der Hypothekarkasse

angelegt werden, im Gegentheil erinnert er sich noch eines
Berichtes deS frühern Finanzdirektors, des Herrn Stämpfli,
welcher die Hoffnung auSsprach, die Hypoihekarkasse werde
allmälig dahin gelangen, die Stellung der Vermittlerin zwischen
den Kapitalisten und den Schuldnern einzunehmen, wobei die

Gläubiger den Vortheil eines regelmäßigen ZinSdezugeS und
regelmäßiger Rückzahlung, die Schuldner dagegen einen
gleichmäßigen Zinsfuß erhalten würden. Von einer Herabsetzung
des Zinsfußes kann nach der Ansicht der Finanzdirektion dermal
keine Rede sein, nachdem diese Frage schon bei frühern Anlässen
untersucht worden ist.

Der Antrag deS RegierungSratheS wird durch daS
Handmehr genehmigt.



Huttwyl: Z o l i a b l ö s u n g.

Der RegierungSrath beantragt:

1. Es sei der unterm 26. April 1862 zwischen den

Abgeordneten der Finanzdirektton und den Delegirten der
Einwohnergemeinde Huttwyl abgeschlossene Vergleich über die

Ablösung des Zoll rechtes der Stadt Huttwyl zu
genehmigen.

2. Der Staat Bern bezahlt demnach der Einwohnergemeinde

Huttwyl als Rechtsnachfolgen» der dastgen
Burgergemeinde für den von letzterer bis und mit dem Jahre >843
ausgeübten Zollbezug jährlich eine Summe von Fr. 256. Dem
Staate steht jedoch daS Recht zu, die Entschädigung mit einer
Averialsumme vom zzvanzigfachen Betrage, also mit Fr 5666
abzulösen.

3. Für die achtzehn Jahre von 1844 bis und mit 1861,
während welchen Huttwvl den Zoll nicht mehr bezogen hat.
bezahlt der Staat an die Einwohnergemeinde Huttwyl die
gleiche Entschädigung nach mit jährlich Fr. 256, zusammen
als» Fr 4566.

Scherz. Finanzdirektor ^ als Berichterstatter, führ« zu
Begründung obiger Anträge folgendes an. Der Stadt Huttwyl
wurde seiner Zeit, wie den Städten Thun und Viel, eine

Zollberechtigung ertheilt Diese Zölle wurden auf l843
aufgehoben, worauf die genannten Städte Entschädigungsansprüche
an den Staat geltend machten, welcher dieselben jedoch nicht
anerkennen wollt«. Thun hob einen Prozeß an, woraus der
Streit mit Huttwyl sistirt wurde, bis dieser Prozeß entschieden
sei. Er fiel für den Staat ungünstig auS. Nun trat Huttwyl
neuerdings mit seinen Ansprüchen aus Obschon sich nicht
verkennen läßt, daß der Titel der Stadt Huttwyl etwas
prekärerer Natur in als derjenige von Thun, so befürchtete man
doch, der Appellations- und KassaiionShof möchte den gleichen
Entscheid fällen, wie bei Thun, und zog man deßhalb vor,
einen Vergleich abzuschließen, dessen Ergebniß in den vorliegenden
Anträgen enthalten ist. Der Vergleich wird zur Genehmigung
empfohlen.'

Die Anträge deS RegierungSrath es werden ohne
Einsprache genehmigt.

Beschluß-Entwurf,
betreffend

die vorübergehende Erhöhung d«S Kapitals der
O b e rlân d e r - H y p othekarkasse, behufs gleichmäßiger
Veriheilung.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betracht,

daß der § 26 deS Gesetze« über die Hypothekarkasse eine
Bertheilung des Kapitals der Oberländer-Hypolhekarkasse aus
die einzelnen Gemeinden des Oberlandes nach Maßgabe der
vorhandenen grundpfändlichen Schulden vorschreibt;

daß indeß diese Bestimmung bisher nur unvollständig zur
Ausführung gekommen ist, indem einzelne Gemeinden mehr als,

Tagblatt des Großen Rathes tsss.
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ihren beziehenden Antheil am Darlehn erhalten haben, während
eine Anzahl anderer Gemeinden bisher nicht zur Geltendmachung
ihrer vollen Berechtigung gelangt find, daß eS aber der Billigkeil

angemessen erscheint, den letztern Gemeinden den vollen
Genuß ihres Betreffnisses nicht länger vorzuenthalten;

auf den Antrag des RegierungSratheS,

beschließt:
DaS Kapital der Oberländer-Hypothekarkasse wird

vorübergehend um den Betrag erhöht, welcher erforderlich ist, um
denjenigen Gemeinden ver sechs oberländischen Amtsbezirke,
welche auf 1. Januar 1862 noch nicht zur Geltendmachung
ihres vollen Antheils an der Oberländerkasse gelangt sind, für
das ausstehende Beireffniß Darlehn zu bewilligen und
auszubezahlen.

Der Herr F in a n z d ir e k t o r, als Berichterstatter,
empfiehlt obigen Beschluß auS folgenden Gründen zur Genehmigung.

Durch denselben wird die Beseitigung von Uebelständen
bezweckt, welche sich seit zehn Jahren bei der Verwaltung der
Oberländer-Hypothekarkasse hingeschleppt haben. D'e
Verfassung sicherte den sechs oberländischen Amtsbezirken 3 bis 5
Millionen Franken a. W zu einem Zinsfüße von 3'/, aus
die Dauer von 36 Jahren zu; das Gesetz bestimm!. daß die
Darlehen so viel als möglich nach Verhältniß der Schulden
der betreffenden Bezirke und Gemeinden vertheilt werden sollen.
Die Hypothekarkasse wurde im Dezember 1846 eröffnet, ein
Verzeichniß der Grundpfandschulden wurde aufgenommen, die
Verwaltung bewilligte Darlehen und als daS Verzeichniß
vollendet war, hatten eine Anzahl Gemeinden schon vielmehr
bezogen, als ihnen gebührte, während andere zurückblieben.
DaS halte vielseitige Reklamationen zur Folge; indessen wurden
nachträgliche Eingaben gestattet. Im Jahre 1851 wurde ein
neues Verzeichniß der Grundpfandschulden aufgenommen, welches

ganz andere Resultate liefert« als das frühere, indem die
Schuldenlast der oberländischen Bezirke nach demselben viel
größer wäre. Der Uebelstand wurde noch vermehrt durch den

Beschluß veS Großen Rathes vom 15. März 1853, wonach
auch die Gemeinden, welche schon ihr Beireffniß erhalten halten,

noch Eingaben machen konnten. Dieß vermehrte das
Mißverhältniß; mündliche und schriftliche Reklamationen langten

ein. Die Finanzdirektion suchte sich dadurch zu behelfen,
daß sie den betreffenden Gemeinden die zurückbezahlten Anià»
täten so viel möglich wieder zuwandte. Das Uebel kann jedoch

nur dadurch gehoben werden, daß man den im Rückstände
gebliebenen Gemeinden Gelegenheit gibt, zu ihrer Berechtigung
zu gelangen. Nach einem aufgenommenen Tableau würde dieß
eine Summe von Fr. 566—666,666 erfordern, die in ungefähr
7^-Z Jahren zurückbezahlt würde. Man könnte einwenden,
das Oberland habe seine Sache erhalten, dagegen läßt sich

aber erwiedern, daß durch Verschulden der Verwaltung eine

Anzahl berechtigter Gemeinden zu kurz kam, so daß es eine

Forderung der Gerechtigkeit und Billigkeit sei, dieses Mißverhältniß

auszugleichen, was denn auch ohne große Belästigung
für den Staat geschehen kann.

Der Antrag d«S RegierungSratheS wird ohne
Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Vortrüge der Bitts ch r i ft e n ko m m i s si o n,

1) Betreffend die Beschwerde deS Herrn Fürsprecher
Renaud in Bern gegen den Entscheid deS Appellations- und
KassationShofeS vom 2. November 1861.
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Der Antrag der Kommission schließt auf
Tagesordnung.

Reichend ach, als Berichterstatter, Herr Fürsprecher
Renaud in Bern stellt bei dem Großen Rathe das Begehren,
eS möchte der Entscheid deS Appellations- und Kassationshofes
vom 2. November 1861, als Gestaltung einer gesetzwidrigen
Rechlshülfe und eine Formverleyung in sich schließend, aufgehoben

werden Der Thatbestand ist folgender. Ein gewisser
Lieb von Basel hatte Herrn Renaud den Auftrag ertheilt, für
rhn in Genf das Bürgerrecht zu erwerben und die Naturalisation

zu erwirken; zu diesem Zwecke machte Lieb dem Herrn
Renaud einen Vorschuß, woraus letzterer ein Grundstück in
Genf erwarb und bezahlte; ein Reft blieb in der Kasse. Bevor
das Geschäft in Erledigung kam, zog Lieb seinen Auftrag
zurück und verlangte Rechnung. Herr Renaud stellte die Akten
zurück und stellte die Rechnung aus, welche von Seite des

Lieb dem Richter von Bern überwiesen wurde mit dem
Begehre» um Moderation. Der Richter theilte dieß Herrn
Renaud mit, welcher jedoch gegen die Moderation prolestirte,
indem er im vorliegenden Geschäfte nicht alS Advokat thätig
gewesen und folglich nicht den Bestimmungen deS Tarifs für
Advokaten unterworfen sei. Der Richter von Bern theilte die

Ansicht des Herrn Renaud und wies die Moderation von der

Hand. Der Anwalt des Lieb erklärte die Bcschwerbeführung
und die Appellation und machte von beiden Rechtsmitteln
Gebrauch. So kam die Sache vor den Appellations- und Kassa-
tionShof, welcher darüber einig war, daß die Rechnung der
Moderation unterworfen sei; aber darin war der Gerichtshof
nicht einig, ob das Rechtsmittel der Appellation oder dasjenige
der Beschwerdeführung angewendet werben soll. Die Mehr-
heit entschied für die Beschwerveführung und beschloß, Herr
Renaud sei gehalten, seine Note der Moderation zu unterstellen.
Diesen Entscheid greift nun Herr Renaud an, indem er
gewissermaßen an den Großen Rath appellirl. Die Biltschriftcn-
kommlsston fand einstimmig, der Gegenstand sei nicht der An,
daß der Große Rath einläßlich auf denselben einzutreten habe;
deßhalb stellt sie den Antrag, es sei auf die Beschwerde nicht
einzutreten, sondern zur Tagesordnung zu schreiten. Die
Kommission stellte sich dabei auf den formellen Standpunkt, indem
sie sich fragte: in welchen Fällen kann ein Urtheil der obersten
GerichiSbehörde vom Großen Rathe kassirt werden? Die
Kommission fand, dieß sei nur in zwei Fällen zulässig: entweder
wenn die urtheilende Behörde nicht kompetent war zu urtheilen,
oder wenn bei der Beurtheilung die gehörigen Formen nicht
beobachtet worden. In die Sache selber könne der Große Rath nicht
eintreten, um so weniger, als nach der Verfassung ein gerichtliches

Urtheil nicht aus materiellen Gründen vom Großen
Rathe kassirt werden kann. Von diesem Standpunkte aus
fand die Kommission, daß der Appellations- und Kassations«
Hof zuständig gewesen sei, da Herr Renaud wohl gegen die
Moderation seiner Rechnung prolestirte, nicht aber gegen die

Zuständigkeit der gerichtlichen Behörde; beide Parteien waren
in dieser Beziehung einig. Ob der Appellations- und Kassa-
tionShof wohl oder übel entschieden, haben wir nicht zu
untersuchen. Die andere Frage, ob Formen verletzt worden, wurde
von der Kommission verneint. Die Beschwerde wurde Herrn
Renaud mitgethellt, er antwortete; Formen wurden nicht
verletzt, so daß keiner der Fälle, in welchen ein gerichtliches
Urtheil vom Großen Rathe kassirt werden könnte, vorhanden ist.
Der einstimmige Antrag der Bittschriftenkommission wird daher
zur Genehmigung empfohlen.

Der Antrag der Bittschriftenkommission wird ohne
Einsprache genehmigt.

2) Betreffend die Beschwerde deS Gemeinderathes von
Büren gegen einen Administrativentscheid deS RegierungS-
ratheS vom 9. Juni 1862 über die Beleuchtung der Bären-
Brücke.

Die Bittschrislenkommission stellt auch hier den

Antrag auf Tagesordnung.

Karrer, a!S Berichterstatter. Es wurde der Litlschriften-
kommission eine Beschwerde der Gemeinde Büren gegen den
Beschluß des RegieruugsratheS vom 9. Juni l862 überwiesen,
welche» derselbe als Administrativrichier gefaßt hat. Der
Streitgegenstand betrifft die Beleuchtung der Aarbrücke bei Büren.
So lange m Büren ein Ohmgeldbüreau bestand, fand der
Staat eS in seinem Interesse, den Eingang der Krücke zu
beleuchten; nachdem aber dleseö Büreau nach Pieterien verlegt
worden, wollte der Staat die Brücke nicht mehr beleuchten,
sondern forderte un Interesse der Sicherheit und des Verkehrs die
Gemeinde Büren auf, die Beleuchtung zu übernehmen. Büren
weigerte sich und es entstand ein Prozeß Zuerst war die Frage
zu entscheiden: wer ist kompetent, in der Sache zu urtheilen?
sind es die Crvilgecichte oder die Avministratlvbehörden? Durch
gemeinsamen Beschluß des RegierungSraiheS als oberste Admt-
nistrativdehörde und deS Obergerichtes als oberste gerichtliche
Behörde wurde der Abministralivrichrer als kompetent erklärt.
Die Sache wurde von der ersten und zweiten Instanz
beurtheilt und es wurde entschieden, Büren soll die Brücke beleuchten,

wie die übrigen Straßen. Dagegen richtete die Gemeinde
Büren eine Beschwerde an den Großen Rath, diese wurde der
Bittschriftcnkommission zugewiesen, welche nach Anhörung des

RegierungSraiheS und Prüfung der Akten ebenfalls einstimmig
den Antrag stellt: eS sei zur Tagesordnung zu schreiten. Die
Gründe, worauf sich diese Beschwerde stützt, sind doppelter
Natur. Zuerst komme ich auf die Kompetenz- und die Ver-
fassungSfrage zu sprechen. Nach § 52 der Staatöverfassung
darf kein richterliches Urtheil von der gesetzgebenden oder einer
Admiuistralivbehörde nichtig erklärt werden. Dieser Grundsatz
ist eine Folge der Trennung der Gewalten. Nun ist im
vorliegenden Falle zwar nicht ein richterliches Urtheil vorhanden,
welches der Appellations- und Kassalionshof erlassen hätte,
sondern ein Urlheil des RegierungSraiheS als oberste Admini-
straiivbehördc, und es könnten allfällig Zweifel darüber
entstehen, ob der 8 52 der Verfassung auch auf die Urtheile,
welche der Regierungsrath als oberster Administralivrichter
erläßt, anwendbar sei. Die Kommission bejahte indessen diese

Frage, indem sie fand, der Große Rath sei schon gestützt auf
diese Thaisache, daß der Regierungsrath als Administralivrichter

geurtheilt hat, nicht im Falle sich einzumischen, sondern
der Reglerungsrath habe in seiner Kompetenz gehandelt, und
wir müssen fern Unheil bestehen lassen, sei eS materiel richtig
oder nicht. Auch stützte die Gemeinde Büren sich nicht darauf,
baß Formen verletzt worden wären. Es wäre somit der Ab-
weisungsbeschluß formell bereits gerechtfertigt. Indessen
beschäftigte die Kommission sich auch mit dem Materiellen, und
ich bin so frei, Ihnen die Gründe anzugeben, warum sie den
Beschluß deS RegierungSratheS auch materiell richtig findet.
Früher beleuchtete der Staat Bern die Brücke zu Büren, weil
das Ohmgeldbüreau dort war; sobald dieses wegfiel, sorgte
der Staat auch nicht mehr für die Beleuchtung, und es konnte
keine rechtliche Verpflichtung für den Staat daraus abgeleitet
werden. Nun behauptet Büren: dadurch daß der Staat die

dortige Brücke als Straße erster Klasse übernommen, habe er
auch alles, waS zur Unterhaltung derselben gehöre, also auch
die Beleuchtung, übernommen. Das ist unrichtig. Es besteht
eine Verordnung von 1832, welche Vorschriften über die
Lokalpolizei aufstellt, namentlich auch über Beaufsichtigung der
Straßen, Gassen rc., über Beleuchtung und Retnerhaltung
derselben von Seite der betreffenden Ortschaften. Nun ist offenbar

eine Brücke eine Straße, Bestandtheil einer Straße, und



wenn die OrtSgemeinde nach der erwähnten Verordnung die

Verpflichtung übernommen hat. für die Beleuchtung der Straße
zu sorgen, so ist es selbstverständlich, daß sie auch für die
Beleuchtung der Brücke zu sorgen hat, weil sie als Bestandtheil
der betreffenden Straße zu betrachten ist. Die Konsequenzen
liegen aus der Hand, und ich glaube, man würde eS z. B, der
Stadt Bern außerordentlich übel nehmen, wenn sie die

Behauptung ausstellen würde, der Staat habe die Nydeckbrücke
über die Aare zu beleuchten. Bei Thun, Burgborf u. s. w
ist es der gleiche Fall, obschon dort die Brücke ein Bestandtheil

der öffentlichen Straße bildet. Büren wird sich somit
auch den allgemeine» gesetzlichen Bestimmungen und einer
vernünftigen Auslegung derselben fügen müssen. Indessen sind
diese materiellen Gründe für unsern Entscheid nicht maßgebend,
sondern der Hauptgrund liegt darin, daß der Große Rath nicht
befugt sei, ein administrativ-richterliches Urtheil, welches der
Regierungsrath in seiner Kompetenz gefällt hat, in materieller
Hinsicht zu untersuchen und aufzuheben. Das Gesetz über das
Verfahren bei Streitigkeiten über öffentliche Leistungen sagt:
„Der RegierungSrath ist befugt, von Amtes wegen jede ihm
geeignet scheinende Ergänzung der Untersuchung zu veranstalten,
und entscheidet nach Beendigung derselben auf den Vortrug
der Direktion der Justiz und Polizei in der Sache endlich "
Ein endlicher Entscheid ist nur da, wo keine Appellation mehr
möglich ist. Uebereinstimmend damit, schreibt der ß 42 der

Versassung vor: „Er (der Regierungsrath) entscheidet höchst-
instanzlich alle reinen Verwaltungsstreitigkeiten, die nicht in die

Kompetenz dcS RegierungsstatlhalierS fallen " Von diesem

Standpunkte aus stellt die Kitischriflenkommission bei Ihnen
den Antrag auf Tagesordnung.

Rcichcn b ach. Ich möchte mir nur eine kurze Ergänzung
deS Berichtes erlauben. Bei der Erörterung der Frage, ob
der Reglerungsrath kompetent gewesen sei, in der Sache einen
Entscheid zu fassen, wurde die Kommission wesentlich durch
einen Grund geleitet. Die Gemeinde Büren unterließ nicht,
den Administrativgerichlsstand anzugreifen, und die hiefür zu-
ständigen Behörden anerkannten die Kompetenz deS Regierungs-
ratheS. Das Gesetz über das Verfahren bei Streitigkeiten über
öffentliche Leistungen schreibt nämlich vor: wenn die Kompetenz
der Administralivbehörde bestricken und behauptet wird, die

Sache gehöre vor die Gerichte, so hat der Regierungsrath,
wenn er diese Behauptung begründet findet, den Gegenstand an
die Gerichte zu weisen, im entgegengesetzten Falle aber
Mittheilung davon an das Obergericht zu machen und diese
Behörde anzufragen, ob sie die Kompetenz der Verwaltungsbe-
hötdcn anerkenne; sind die beiden Behörden einig, so bleibt es

dabei; sind sie nicht einig, so kommt es erst zur Entscheidung
vor den Großen Rath. Nun sind hier beide Behörden, der
Regierungsralh und das Obergericht einverstanden, daß der

RegterungSraih kompetent sei zu entscheiden, und dieser Umstand
leitete die Kommission wesentlich anzunehmen, daß die Regierung
in ihrer Kompetenz gehandelt habe.

Renfer. Es sei mir erlaubt, einen entgegengesetzten

Antrag zu stellen, welcher dahin geht, der Große Rath möchte
dem Begehren der Gemeinde Büren entsprechen und den

regierungsräthlichen Entscheid vom 9. Juni abhin abändern.
Ich will auch mit der Kompetenzfrage beginnen und zeigen,
daß der Große Rath kompetent ist, den fraglichen Beschluß
abzuändern, daß er sich kompetent machen soll. Die Regierung
findet, daß der Staat, nachdem daS Ohmgeldbüreau nicht mehr
in Büren war, auch nicht mehr zur Beleuchtung der dortigen
Brücke verpflichtet sei; sie tritt gegen Büren auf und erklärt,
von nun an soll die Einwohnergemeinde die Beleuchtung
übernehmen. Wie der Regierungsrath diesen Schritt thut, erklärt
er schon von vornherein, die Einwohnergcmeinde Büren sei

schuldig, die Beleuchtung zu übernehmen; er tritt als Kläger
auf, wird vor erster Instanz abgewiesen; hierauf rekurrirt er —
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an wen? An seine eigene Person. Er ist das Organ deS

Staates und urtheilt in eigener Sache. Ist daS nicht der
Bestimmung der Verfassung tn'S Gesicht geschlagen, welche die

Trennung der Gewewalien auSsprichl? Handelle der Regie-
rungSrath nicht alS Partei? Ich sage, wohl. Hier ist ein
Ausnahmefall. ES bleibt der Gemeinde Büren kein anderes
Mittel, als sich an den Großen Rath zu wenden, der zwischen
beiden Parteien, zwischen der Regierung und der Gemeinde,
entscheiden soll Ich glaube also, wir seien kompetent zu
entscheiden. Aber wenn ich dem Großen Rathe die Kompetenz
vindizire, so will ich an der Hand der Thatsachen und der
Gesetze zugleich beweisen, daß Büren in seinem Rechte ist und
daß man hier ein Unrecht begehen würde, wenn der Große
Rath die Gemeinde abweisen sollte. Im Jahre 1798 kamen
die Franzosen in die Schweiz; im Interesse der Landesvertheidigung

ließen die militärischen Führer damals die Brücke
bei Büren verbrennen, und eS bestand bis 1813 ober 1829 keine

Brücke mehr. Damals waltete zwischen dem Staate und den
Gemeinden ein Streit darüber, wer die Brücke bauen soll. Im
Jahre 18l8 kam ein Vertrag zu Stande, welcher folgende
Bestimmung enthielt: „Ferner wird die Stadt Büren sowohl
von der Obliegenheit, die im Jahre 1793 abgebrannte Brücke

neu zu erbauen, als von der zukünftigen Unterhaltung
derselben enthoben gegen Abtretung an die hohe Regierung deS

der Bürgerschaft daselbst in Jttenberg zustehenden HaurechteS
für Bauholz und Vorzeigung von 25 Stöcken eichenen Holzes
bei AnHebung des BaueS nebst dem Vorbehalt der nach dem

Fuhrgesetze zu leistenden Fuhrungen." Vertragsgemäß übernahm
also der Staat den Bau und den Unterhalt dieser Brücke.
Sie muß so unterhalten werden, daß Jedermann sie pasfiren
kann. Bei einer gedeckten Brücke gehört also auch die Beleuchtung

dazu. In Ausführung deS angeführten Vertrages baute
der Staat die Brücke, auch unterhielt und beleuchtete er sie

während vierzig Jahren, von der Zeit ihrer Erstellung an bis
1859. Heute kommt man und sagt, eS sei geschehen, weil ein

Ohmgeldbüreau sich in der Nähe befand. DaS scheint mir
etwas stark Ich glaube, die Brücke sei vom Staate beleuchtet

worden, weil sie den Verkehr der dortigen Landesgegend
vermittelt und weil das Publikum dieselbe bei Nacht passtri. So
muß man die Sache auffassen. Der Grund, daß der Staat
die Brücke nur deßwegen beleuchtet habe, weil das Ohmgeldbüreau

in der Nähe sei, ist nicht stichhaltig. UebrigenS war
dieses Bureau auch nicht in der Nähe der Brücke, sondern
bereits 89 Schritte davon entfernt. Ich habe also dargethan,
daß der Staat während vierzig Jahre» die Brücke beleuchtete.

Auch nach dem Gesetze von 1834 über den Straßen- und
Brückenbau ist der Staat verpflichtet, diese Brücke zu
unterhalten und zu beleuchten. Sie bildet den Uebergang zu
verschiedenen Straßen. ES ist eine Straße II. Klasse, wovon lch

auS einem Prozesse der Gemeinden der ehemaligen Grafschaft
bestimmte Kenntniß habe; der Staat war also kraft des Gesetzes

verpflichtet, die Brücke zu beleuchten. Man beruft sich nun auf
ein Dekret von 1832 mir dem Vorgeben, eS handle sich um
einen Gegenstand der OrtSpolizei. Das ist nicht richtig; eS

handelt sich um einen Gegenstand der allgemeinen Straßen
Polizei, denn die Brücke gehört nicht in den Gemeindsbezirk von
Büren, sondern sie liegt außerhalb desselben, und ich denke,

man dürfe doch nicht so weit gehen, eine Gemeinde zu zwingen,
eine außerhalb ihres Bezirkes liegende Brücke zu unterhalten,
während die Unterhaltung derselben kraft deS Vertrages von
1818 und auch kraft des Gesetzes von 1834 dem Staate obliegt.
Ich schließe also dahin, eS sei, in Abänderung deS regierungS-
räthlichen Entscheides, dem Begehren der Gemeinde Büren zu
entsprechen.

Kurz, Oberst. Ich bedaure, daß ich die Ansicht dcS

Herrn Renfer nicht theilen kann; eS wäre namentlich für ein

Mitglied der bernischen Gemeindebehörde sehr angenehm. Sobald
es hier gestattet wird, daß die Beleuchtung einer Brücke dem
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Staate übertragen werde, so werden wir sogleich auch für uns
verlangen, daß die Beleuchtung der Brücke beim untern Thor
in Bern vom Staate übernommen werde. Die Nydeckbrücke
wurde von einer Privatgesellschaft gebaut; vor etwa zehn
Iahren ging sie in das Eigenthum deS Staates über, welcher
die Unterhaltung derselben übernahm, nicht aber die Beleuchtung
rwd Reinlichhaltung derselben., diese wurden der Einwohnergemeinde

Bern übertragen Der Vorredner befindet sich im
Irrthume, wenn er annimmt, der Administrativprozeß sei nach
der Verfassung nicht mehr zuläßig; die Verfassung hat
denselben in ihrem § à vorbehalten. ES fragt sich nur: was ist
eine Administrativstreitigkeit. Durch das Gesetz über das
Verfahren bei Streitigkeiten über öffentliche Leistungen wurde dieses

Verfahren regulirt, und es soll ein administrativrichterliches
Urlheil gleich behandelt und respekiirl werden, wie ein anderes
Urtheil. Bon anderer Seite wurde bereits darauf hingewiesen,
daß eS sich insofern hier auch um ein gerichtliches Urtheil
handle, weil daS Obergericht erklärt hat, die Sache gehöre vor
den RegierungSrach. Ich kann daher der Anficht nicht
beipflichten, daß man hier auf einmal eine Ausnahme machen soll
bezüglich der höchstinstanzlichen Administrativurtheile; es wäre
eine Einmischung der Gesetzgebung in die Administration, eine

Verletzung der Trennung der Gewalten. Wohin würde dieß

führen? Die Regierung kommt vielfältig in den Fall, in
Abministrativsachen zu entscheiden; am End« würde Zeder, der
abgewiesen wtrd, settle Sache vor den Großen Rath bringen,
und dieser hätte dann dasjenige z» behandeln, waS die
Verfassung dem RegierungSralh« als der obersten Administrativbehörde

zuweist. Herr Renser behauptet, die Beleuchtung der
Brücken sei Sache des Unterhaltes. Wenn daS richtig ist, so

muß die Regierung für die Beleuchtung aller Brücken, nicht
nur der gedeckten, sorgen. Ich hörte aber noch nie, daß die

Beleuchtung zum Straßenunterhalte gehöre, sonst müßte» alle
Straßen beleuchtet werden, und wir hätten dann zuletzt eine
Illumination im ganzen Kanton, die sehr schön wäre« aber sehr
viel kosten würde. Diese Auffassung ist also nicht richtig. Bet
Buren ist das Verhältniß nicht anders, als daß der Staat die

Verpflichtung deS Unterhalts der Brücke übernommen hat. ES
wUbe sehr weit führen, wenn man damit auch die Beleuchtung
verbinden würde. Es handelt sich indessen nicht darum, ob der
Entscheid des RegierungsraiheS materiell richtig set oder nicht
(ich glaube, derselbe sei in materieller Beziehung richtig),
sondern sobald der Regierungsrath kompetent war in der Sache
zu entscheiden, so haben wir nur noch zu fragen, ob die gesetzlichen

Forme» verletzt worden seien. DaS kann hier unmöglich
angenommen werden. Es hat allerdings etwas Stoßendes, daß
der Regierungsrath in solchen Dingen zu entscheiden hat, aber
wir können nicht noch eine viepte Instanz einführen Wir
haben also nicht den materiellen Entscheid zu prüfen; es wurde
nach Vorschrift deS Gesetzes gehandelt; deßhalb stimme ich zur
Tagesordnung.

Ur. Schneider. Ich muß auch noch einen Tropfen
Oel in diese Lampe gießen. Ueber die formelle Seite der Frage
will ich mich nicht aussprcchkn aber einige Worte erlaube ich
mir über die materielle Seit« derselben. Ich stelle die Frage,
wi« die Mitglieder der Kommission die Sache ansehen würden,
wenn die Stadt Büren oder Reiben Eigenthümer der Brücke
märe, wenn Fuhrwerke zusammenstoßen würden und wir keine

gesetzlichen Vorschriften darüber hätten, wer beleuchten soll, --
ob der Staat in diesenr Falle nicht finden würde, derjenige«
welcheqr die Brücke gehört, soll sie beleuchten. Oder es beliebt
dem Staate, irgendwo eine Brücke oder ein- Thor zu bauen,
wer soll dann beleuchten? Oder soll gar nicht beleuchtet
werden? ES wurde bereits bargethan, daß der Staat die
UnterhaltungSpsticht der Brücke übernommen, hab«. Man sagt
aber, Unterhaltung und Beleuchtung sei etwas anderes. Ich.
möchte H.errn Aarrer auf einen Umstand aufmerksam machen:
er- ist HauSeigenthümer in Bern, als solcher, wird er entweder

seine Miethsleute verpflichten, das HauS zu beleuchten, sonst

liegt eS ihm ob. Wie wurde bis dahin die Sache angesehen?
Fragen Sie überall, wo gedeckte Brücken sind, fragen Sie in
Aqrberg, in Wangen, wer unterhält daS Licht? Der Staat.
Wenn man die Verhältnisse von Thun, Bern. Burgdorf
anführt, so ist eS ein himmelweiter Unterschied; an diesen Orten
sind offene Brücken. Es ist für den Staat leicht, sich zu
behelfen. Wenn ihn die Lampen zu hoch zu stehen kommen, so

breche er das Dach der Brücke ab, dann ist auch der Gemeinde
Büren einsprachen. UcbrigenS ist der Kostenpunkt nicht mehr
so bedeutend, seitdem wir daS Erdöl auS Amerika bekommen.
Endlich würde eS der Regierung wohl anstehen, wenn sie ihr
Licht in Büren leuchten lassen würde. Ich empfehle daher
das Gesuch der Gemeinte Büren.

Herr Berichterstatter. Ich halte dafür, es sei um so

schwieriger, gegenwärtig eine andere Ansicht als diejenige deS

RegierungsraiheS und der Kommission zur Geltung zu bringen,
weil der vorhergehende Beschluß, der auf dem ganz gleichen
Standpunkte beruht, einstimmig unv ohne Gegenbemerkung ge-
faßl wurde. Indessen glaube ich, obscho» eS sich nur um eine
Larerne handelt, so sei eS dennoch der Fall, die Sache
sorgfältig zu behandeln. Herr Renser führte als Hauptgrund an,
der RrgierungSrath habe in der vorliegenden Angelegenheit in
eigener Sache geurlheiii; eS handle sich hier um einen AuS-
nahmefäll. Kennen Sie eine einzige Abministrativstrciligkeit,
wo der RegierungSralh nichr in eigener Sache urtheilt, wenn
man eS so auffassen will? Der RegierungSralh ist durch
Verfassung und Gesetz als Avministrallvrichter aufgestellt, um einen
Entscheid zu geben, ohne ein langes Prozeßverfahren mit
Vorträgen pro und contra, wo es sich vielleicht um einen Punkt
oder Buchstaben handelt. Deßhalb übertrug man dem Regie-
rmigSrathe die Befugniß, tn Verwaltungsstreiiigkeiten »ach
Wissen unv Gewissen zu entscheiden, so daß er nichr a» die
Anträge der Parteien gebunden sei; das ist der Administrauv-
prozeß. Wenn Sie das nicht wollen, so heben Sie denselben
auf. Seiner Zeit stritt man über die Zulässigkeit dieses
Verfahrens, aber der Große Rath sprach sich für dasselbe aus,
und zwar gestützt auf den 8 4? der Verfassung. Man kann
also nicht annehmen, der RegierungSralh habe in eigener Sache
geurlheilr, sondern er verfuhr, wie in allen andern Fällen, wo
er als Admintstralivrichler entscheiden muß. Die Verfassung
bestimmt in zwei Paragraphen (8 42 und 8 52), am einen
Orte in Civil,, am andern Orte in Administrativsachen, jdaß
der Große Rath die kompetent gefaßten Urtheile nicht abändern
dürfe, eS sei denn, daß Formen verletzt worden wären. Darf
man nun gegenüber solchen ausdrücklichen Bestimmungen der
Verfassung, auch nur wegen einer Laterne im Interesse seines
OrleS bonâ liste (in materieller Beziehung gebe ich es zu)
andere Ansichten verfechten? Wir haben im vorliegenden Falle
ein Urtheil der obersten Civilinstanz, deS Appellations- und
KassationShvfeS, welches dahin geht, die Adminiftrqtlvbehörde
sei kompetent; ferner hat die Gemeinde Büren diese Kompetenz
dadurch anerkannt, daß sie ihre Sache vor beiden Instanzen
verfechten ließ. Stellen Sie sich vor, der Große Rath könnte
ein Urlheil über die Frage abändern, ob eine Laterne auf einer
Brücke brennen soll oder nicht, wo wollen Sie dann die Grenze
ziehen zwischen der Kompetenz der Regierung und derjenigen
der Gerichte? Wenn einmal dieser Glaube im Volke Bestand
gewinnen würde, daß der Große Rath solche Urtheile abändern
könne, so käme eS dahin, daß die Behörde statt 14 Tage 365
Tage lang sitzen wüßte Der Große Rath hat Gesetze zu
machen, aber nicht gesetzlich gefällte Urlheile abzuändern. Ich
empfehle Ihnen daher wiederholt den Antrag der Bitischrifren-
kommission zur Genehmigung.

Abstimmung.
Für Tagesordnung Gr. Mehrheit.
Dggegen Minderheit.
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Wahlbeschwerde von SigriSwyl.
Der RegierungSrath stellt den Antrag, daß die

Verhandlungen dieses Wahlkreises vom 18. Mai abhtn wegen
verschiedener Unsörmlichkeiten zu kasstren seien

Die zur Untersuchung der Wahlen vom letzten Mai niedergesetzte

GroßralhSkommission beantragt dagegen die
Abweisung der Beschwerde, weil konstaliriermaßen die 11 als
ungültig auSgemiltelten Stimmen auf VaS Endergebniß der Wahl
keinen Einfluß haben ausüben können.

Kurz, Oberst, als Berichterstatter. ES ist noch eine

Wahlverhandlung der letzten GroßrathSwahlen streitig, diejenige
von SigriSwyl und Hillerfingen. Im ersten Wahlgange hatte
derjenige, welcher bisher provisorisch anerkannt wurde, Herr
Furrer, im Ganzen 322 Stimmen, Herr RechiSagent Krebs
301 ; vaS absolute Mehr war aber nicht erreicht. Daher
mußte ein zweiter Wahlgang angeordnet werven, welcher am
18. Mai abhin stattfand. Herr Furrer erhielt damals zu SigriSwyl

260, zu Hillerfingen 159, im Ganzen also 419 Stimmen;
Herr Krebs erhielt zu SlgriSwyl 219, zu Hillerfingen 177
Stimmen, im Ganzen somit 396. Nach unserm Gesetze hatte
also Herr Furrer die Mehrheit erhalten und war als gewählt
zu betrachten. Allein eS langte eine Beschwerde ein, vie lediglich

gegen die zweite Wahlverhandlung gerichtet war; gegen
die erste langte keine Beschwerde ein, so daß in Bezug auf
dieselbe von einer Kassation nicht die Rede sein kann. ES
kann sich also nur darum handeln, ob man die zweite
Verhandlung kassiren und noch einmal abstimmen lassen wolle. Die
Beschwerde stützt sich aus folgende Punkte: es wird behauptet,
mehrere Stimmberechtigte hätten mehr als einen Stimmzettel
bekommen, eS seien mehrere Personen ohne Eintrittskarten in
daS Verhandlungslolal gekommen und zwar so viele, daß die

Slimmenzähler deren Namen nicht mehr hätten notiren können.
ES ergibt sich auS der Untersuchung, daß nicht die Namen
der Betreffenden noiirt, sondern daß sie nur mittels Strichen
angezeichnet wurden. Ferner wird behauptet eS seien viele
Nichistimmberechtigtc, sowie auch Besteuerte und Vergelrsragte
anwesend gewesen. Die erste Untersuchung war so

unvollständig, daß man hätte glauben können, diese Angaben seien

richtig, und wenn man bedenkt, daß nicht weniger als 25
Personen als nicht stimmberechtigt bezeichnet waren, so ist eS klar,
daß dieser Umstand entscheidend aus vaS Resultat der Wahl
hätte wirken können, denn Herr Furrer hatte nur 23 Stimmen
mehr erhalten als Herr zirebs. Der Regierungsrath glaubte
im Anfange. eS verhalte sich so, eS seien so viele Unrichtigkeiten

begangen worden, daß eS auf das Ergebniß der Wahl
Einfluß habe, und stellte deßhalb den Antrag auf Kassation
der Verhandlung. Die Kommission mußte sich jedoch bei
näherer Durchsicht der Akten überzeugen, baß wesentliche Punkte
nicht ausgemittelt seien und vor Allem die Frage entschieden
werden müsse, ob die erwähnten Unrichtigkeiten Einfluß auf
das Endresultat der Wahlverhandlung haben oder nschi. Man
hat in ähnlichen Fällen nicht kassirt, trotzdem daß anerkanntermaßen

Unrichtigkeiten stattgesunden hatten, weil man aus den
Akten entnehmen konnte, baß dieselben keinen Einfluß aus
das Resultat der Wahl hatten. Die Angelegenheit wurde zu
näherer Untersuchung an den Regierungsstatthalter zurückgewiesen.

Sie werde» sich an den Vorgang in Wahlen erinnern,
wo ebenfalls mehrere Personen in das Wahllokal kamen, ohne
Karten zu besitzen; da sich aber aus den Akten ergab, daß diese

Unregelmäßigkeit keinen Einfluß auf daS Ergebniß der Wahl
hatte, so trug der RegierungSrath und die Kommission auf
Genehmigung derselben an, und der Große Rath genehmigte
sie. Aehnlich geschah eS an andern Orten, namentlich auch
in Miöcourt. DaS Wahlgesetz enthält in seinem § 56 folgende
Bestimmung: „Bei kantonalen Wahlen, deren Gültigkeit bloß
angefochten worden ist, weil Nichtstimmberechtigte daran Theil

Xagdlatt des Großen Rathes t»«s.
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genommen haben oder weil Stimmberechtigte davon
ausgeschlossen wurden, ist die Ungültigkeit auszusprechen, wenn nach
der Zahl der unbefugt Zugelassenen oder der befugt
Ausgeschlossenen ein anderes Resultat hätte herauskommen können.
Im entgegengesetzten Falle bleibt die Wahl gültig." Diese
Gesetzesbestimmung ist auch hier maßgebend. Wenn eS sich

ergtbt, daß die vorgefallene Unrichtigkeit auf den Entscheid
keinen Einfluß hatte, so sollen wir die Verhandlung nicht kassiren.
Nun ist es konstalirt, daß im vorliegenden Falle die stattgehabten

Unregelmäßigkeiten keinen Einfluß auf das Resultat der
Wahl haben; das wird vom RegierungSstatlhalter von Thun
selbst anerkannt. Der RegierungSrath nimmt daS auch an;
odschon er von seinem frühern Antrage nicht zurückkommen
mochte, so erklärte er doch, daß er dieß zugeben müsse. Die
Kommission war nun einstimmig der Ansicht, was man in
andern Fällen ähnlicher Art beobachtete, müsse auch hier beobachtet
werden, und da nicht nachgewiesen sei, daß die vorgefallenen
Unrichtigkelten Einfluß aus daS Resultat der Wahl hatten, so

müsse man hier entscheiden, wie bei Wohle» und Miêcourt,
d. h. die Verhandlung nicht kasstren. Ich erlaube mir nun,
etwas näher auf die Sache einzugehen. Es wird in der
Beschwerde behauptet, eS seien an drei Personen je zwei Stimmzettel

ausgetheilt worden. DaS ist richtig, aber es ist auch
auSgemittelt, daß zwei von diesen drei Personen nur je einen

Zettel überschrieben und abgaben; eS geschah eben in der
Verwirrung. Nur Einer gesteht ein, daß er beide Zettel ausgefüllt
habe. ES fragt sich nun: wirkt dieß aus das Gesammtresultat
ein? Als Stimmende, aber nicht stimmberechtigt werden 25
Personen angegeben (welche der Redner namentlich mit
Angade der einzelnen Umstände anführt), von welchen die

Untersuchung folgendes herausstellt: 5 sind als nicht stimmfähig
ausgemittelt; 2 stehen unter Voglschafr, wobei nicht gesagt ist,
daß sie zu jung seien, sie sind also zweifelhast; 1 hat daS

gesetzliche Alter nicht; 2 haben jeder Fr. 5 aus der Spendkasse

erhalten, sind also nach dem Gesetze nicht als besteuert zu de

trachten (8 53 des ArmengesetzeS), doch als solche angenommen;
1 stimmte doppelt, also 1 Stimme zu viel; im Ganzen sind

demnach höchstens 11 Stimmen ungültig, während die Differenz

der Siimmenzahl beider Kandidaten 23 beträgt, so daß
dieser Umstand keinen Einfluß auf den Enscheid der Wahl hat.
Dann ist noch Eines zu bemerken. Es wurde beim Beginn
der Wahlverhaudlung gefragt, ob Nichtstimmberechligte anwesend

seien; Niemand machte eine Bemerkung. Das ist aucb

ein Motto, obschon nicht entscheidend; die Leute hätten rekla-

mlren sollen Gestützt auf diese Gründe, und namentlich auf
die ausdrückliche Vorschrift des Gesetzes, wonach nur dann eine

Wahlverhandlung als ungültig erklärt werden soll, wenn die

vorgefallenen Unregelmäßigkeiten ein anderes Resultat zur Folge
halten, während hier sowohl vom Regierungsstatthalter als
vom RegierungSrathe anerkannt wird und unzweifelhaft auS

den Alten hervorgeheht, daß die fraglichen Unregelmäßigkeiten
keine» Einfluß auf das Wahlresultat hatten, stellen wir den

Antrag, die Beschwerde abzuweisen und die Wahl als gültig
anzuerkennen. Dagegen fand die Kommisston allerdings, eS

gehe in SigriSwyl ein wenig bunt zu, und eS möchte (ohne
daß ein bestimmter Antrag gestellt wird) nicht unzweckmäßig
sein, die Leute aufmerksam zu machen, daß eS der Würde der

Verhandlung angemessener wäre, die gesetzlichen Formen zu

befolgen, als solche Unregelmäßigkeiten zu begehen Schließlich
mache ich noch einmal aufmerksam, daß eS sich um den ersten

Wahlgang gar nicht mehr handeln kann; dieser ist nicht
angegriffen, sondern eS handelt sich nur um den zweiten Wahlgang,
und wenn man diesen kasstren würde, so würde einfach der

zweite Wahlgang noch einmal vorgenommen werden, mehr

nicht.

Karlen. RegierungSrath. Als einziges Mitglied des

RegierungSratheS, welches anwesend ist, bin ich im Falle, eine

Berichtigung anzubringen Der Herr Berichterstalter sagt
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nämlich, der Regierungsrath set bet seinem ersten Antrage
geblieben, obschon die Faktoren sich verändert haben. Der Re-
gierungSrath blieb allerdings bei seinem Antrage, aber nicht in
der Veränderung der Faktoren liegt der Grund, sondern in
Vorgängen, bei welchen der Große Rath Kassation beschloß, so

bei der Wahl veS Herrn V ützenberg im Wahlkreise WimmiS,
des Herrn Thomen im Wahlkreise Huttwyl und noch bei einer
dritten Wahl, einzig aus dem Grunde, weil Wahlbestechung
vorlag, nicht von Seile deS Gewählten, aber gestützt auf die

Thatsache der Bestechung.

Herr Berichterstatter Ich berufe mich auf alle
Mitglieder der Kommisston und auf die Akten, aus denen hervorgeht,

daß hier von Wahlbestechung keine Rede ist. Die
Unregelmäßigkeiten bestehen darin, daß Leute ohne Stimmkarten
das Lokal betraten, daß Nichlstimmberechtigte an der Verhandlung

Theil nahmen, und wenn Mitglieder der Regierung bei

ihrem Antrage verblieben in der Meinung, eS sei der Fall von
Bestechung vorhanden, so ist eS unrichtig.

A b st i m m u n g.

Für die Gültigkeit der Wahl Gr. Mehrheit.

„ Kassation derselben Minderheit.

Schließlich beantragt der Herr Präsident, eS möchte
der RcgierungSrath den Auftrag erhalten, mit Beförderung das
Nöthige anzuordnen, damit die Einrichtungen im GroßrathS-
saale bezüglich der AuSlüftung (Ventilation), der Ge-
schäftStrucke, VeS KanzleitischeS u s w. im Interesse
einerseits der Gesundheit, andererseits der Verhandlungen
verbessert werden.

Der Große Rath pflichtet einmüthig bei und eS gehl sonach

an den Regierungsraih eine Mittheilung in diesem Sinne.

Schluß der Sitzung: 2 Uhr Nachmittags.

î-

Zwölfte Sitzung.

Samstag den 2V. Dezember 1862.

Vormittags um 8'/, Uhr.

Unter dem Vorsitze deS Herrn Präsidenten Ear lin.

Nach dem Namensaufrufe find folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bernard, Brandl-
Schmid, Egger, Hektor; Friedli, Indermühle, Käser, jünger;
Pallain, Revcl und Roth m Ltpp; ohne Entschuldigung: die
Herren Aebi, Affoller, Jakob; Bärlschl, Böguelin, Berger,
Biedermann Böfiger, Boltero» Brugger, Brunner, Bucher,
Bühlmann, v Büren, Burger, Bützberger, Buri, ChapuiS.
Choparv. Ehoulat, Christeler, Christen, Crelier, Dähler,
Ducommun, Ecaberr, Fankhauser. gleury, Freiburghaus, gräsard,
Frieden, Frtsard, grordevaur, grow, Getßbühler. Gobat, August;
Gobât, Aune; Gouvernon, Großmann. Guenar, Gygar.
Hennemann, Henzelin, Hermann. Hubachcr, Jaquel, Jmobersteg,
Kaiser, Niklaus; Kaiser, Friedrich; Kalmann, Karlen, Kehrlt,
Keller, Johann; Klaye, Kncchtenhofer, Knuchet, König, Kohlt.
Kummer, Lenz, Loviat, Mtchaud. Momn, Moser. Johann;
Müller, Neuenschwander, Oeuviay, Pauler, Perroz, Rebetez,
Ritler, Rostetet, Rösti. RöthliSberger, Jsak; Röthlisberger,
Gustav; Rubelt, Ruchti, Schertenleib, Schmid, Rudolf;
Schmid, Andreas; Schmider, Seßler, Siegenthaler, Sigri,
Slämpflr, Johann; Steiner, Jakob; Srenler, Streit, Lenedikl;
Thönen, Tlèche, v. Wervl, Willi, Andreas; Wüthrich, Wyder
und Zingg.

Das Protokoll der letzien Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Der Redaktor:

F r. F a ß b i » d

An der Stelle deS abwesenden Herrn Bernard funklionirt
Herr Großrary Mühte thaler als Slimmenzähler.

Bevor man zur Tagesordnung übergeht, findet folgende
Verhandlung statt.



R enfer stellt mit Rücksicht auf die dringenden Geschäfte,
welche noch zu erledigen sind, namenilich deS GesetzeSentwurfS
über daS Erbreckt der Unehelichen, deS Strafgesetzbuches
sowie im Hinblick darauf, daß daS Land vom Großen Rathe
erwarte, daß er arbeite, den Antrag, heute den Tag festzusetzen,

wann der Große Rath wieder zusammentreten soll und zwar
im Laufe des MonatS Januar.

v. Kânel, Negotiant, schlägt vor, daß der Große Rath
am ersten Montag im Januar wieder zusammentrete und wünscht
Auskunft darüber zu erhalten, ob alsdann die Mitglieder der
Regierung, welche die Berichterstattung über die betreffenden
Geschäfte habe», sunktioniren können

Kurz, Oberst, ist damit einverstanden, daß der Große
Rath sich so bald als möglich wieder versammle, macht jedoch
aufmerksam, daß nächsten Montag die Bundesversammlung
zusammentreten werde, und daß eS während der SitzungSzeit
derselben sehr schwer halte, Großrathssitzung zu halten, weil
die meisten Mitglieder der Regierung in den eidgenössischen
Räthe» sitzen; dagegen dürfte eS passender sein, den Zeitpunkt
der Einberufung des Großen RatheS auf Anfang Februars
festzusetzen.

Karlen, RegierungSrath, hält dafür, daß es nach der
Verfassung einzig Sache deS Präsidenten sei, die Einberufung
des Großen Rathes zu veranstalten; dagegen stehe eS der
Versammlung zu, sich zu vertagen.

Der Herr Präsident ist mit dem Vorredner einverstanden
und verweist aus dbn Stand der Geschäfte, wonach die aus
dem Traklanvenverzeichnisse enthaltenen Gegenstände erledigt
seien, mit Ausnahme veS Gesetzes über die Einkommensteuer,
für welches eine Kommisston niedergesetzt wurde, deS Gesetzes
über das Erbrecht der Unehelichen und desjenigen über
Ausübung der medizinischen Berufsarten. Was vom Präsidium
abhängt, so wird es, nach genommener Rücksprache mit dem Re-
gierungSrathe, den Großen Rath so bald als möglich wieder
einberufen, wahrscheinlich gegen Ende FebrnarS oder Anfangs
März.

v. Känel, Fürsprecher, setzt weniger Gewicht auf die
Form als darauf, daß einmal dem Lande der Beweis geleistet
werde, daß der Große Rath mehr erledige als nur die lausenden

Geschäfte, und bezweifelt, daß mit allem so aufgeräumt
sei, wie der Herr Präsident sagte» indem er namentlich auch
an den Gesetzes.ntwurf über die örtliche VormundschafiSpflege
erinnert, abgesehen von der Dringlichkeit deS Strafgesetzbuches
und deS Gesetzes über daS Erbrecht der Unehelichen, denen schon
so lange gerufen wurde.

G fell er zu Wichtrach wünscht, daß der Große Rath
unmittelbar nach Beendigung der Bundesversammlung
zusammenberufen werde, nicht erst in drei Monaten.

Renfer modifizirt seinen Antrag in dem Sinne, daß alS
Zeitpunkt der Einberufung des Großen RatheS der erste Montag
im Januar nächsthin festgesetzt werde, um die Möglichkeit zu
geben, daß das neue Strafgesetzbuch bis zur Frühlingssitzung
vorgelegt werde.

Der Herr Präsident stützt sich auf den Z 33 deS

GrvßrathSreglementeS und möchte dem RegierungSrarhe den

guten Willen zutrauen, daß er dem Großen Rathe bis zur
nächsten Sitzung die nöthigen Vorlagen machen weide. Was
die Vertagung betrifft, so hält er eine solche am Ende deS

Jahres nicht für zuläßig gegenüber der Verfassung, welche
vorschreibt, daß der Große Räch wenigstens zwei Sitzungen im
Jahre halten soll
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v. Kânel, Fürsprecher, ist der Ansicht, man würde die
Förmlichkeit zu weit treiben, wenn dem Großen Rathe das
Recht der Vertagung bestritten würde, und hält eS für
zweckmäßig, daß der Große Rath öfter und dann weniger lang
Sitzung halte.

A b st i m m u n g.

Für den Antrag des Herrn Renfer 4K Stimmen.
Die Sache dem Ermessen deS Präsiventcn und

deS RegierungSratheS zu überlassen 45 „

Tagesordnung.
Bort räge der Militärdirektton.

1) Betreffend die Unterstützung der
Schützengesellschaften.

Der RegierungSrath beantragt in Uebereinstimmung
mit der Militärdirektion, zu diesem Zwecke einen
Nachtragskredit von Fr. 56(10 zu bewilligen.

Karlen, Militärdirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
diesen Antrag, gestützt auf das neue Gesetz über die Schützen-
gesellschaften, wonach zur Unterstützung derselben ein Kredit
von Fr. 15,000 und übeidteß ein Beitrag von 10
Prozent an Schützenhausbauten ausgesetzt werden soll, zur
Genehmigung.

Der Antrag des RegierungSratheS wird ohne
Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

2) Beireffend die Deckung eineS Ausfalles in den

Kosten der allgemeinen Militärverwaltung und der
ordentlichen Unterhaltung des Zeughauses.

Der RegierungSrath beantragt für den ersten Punkt
die Bewilligung eines Nachtragskredites von Fr. 37,190,
für den zweiten Punkt die Bewilligung eines solchen von
Fr. 17,800.

Der Herr Berichterstalter führt zur Begründung
dieses Antrages an: vorerst die schon bei der Büdgetberaihung
erwähnte Erhöhung der Besoldung der Angestellten um Fr. 700,
ferner die Einberufung der Landwehr, wofür eine Mehrausgabe
von Fr. 2000 nothwendig wird, so wie die Besoldung deS

Jnstruktionêkorps mit Kleidervergütung nach dem neuen Gesetze,

mit einer Mehrausgabe von Fr. 5934. Dazu kommt der

Ausfall auf den kantonalen WtederholungSkursen im Betrage
von Fr. 7832, ferner ein solcher auf den eidgenössischen Schulen
von Fr. 3348, ersterer nach Mitgabe der bestehenden gesetzlichen

Bestimmungen. Bei den eidgenössischen Militärschulen fällt
ein weiterer Umstand in Betracht, welcher dem Kanton Bern
größere Ausgaben zuzieht. Früher konnte man bei den
Wiederholungskursen der Artillerie im Schuldienste die Caissons mir
vier Pferden bespannen; nun wird die vollständige Feldbespannung

gefordert mit sechs Pferden. In Betreff der Landwehr
wurde mit der Eidgenossenschaft eine Uebereinkunft getroffen^
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„ach welcher man die Leute nicht alljährlich auf drei Tage
einberufen muß, sondern alle zwei Jahre und dafür auf die
doppelle Zeit; der dahcrige Ausfall beträgt Fr. 6446 Endlich die

Mehrausgabe auf der Pferdemiethe im Betrage von Fr. 12,646
für Miethlöhne der Regie- und RequisttionSpferde nebst Marsch,
sold und Verpflegung für die Führer. Für das Zeughaus
wird ein Nachkredit von Fr. 17.866 verlangt. Die Kosten deS

ordentlichen Unterhaltes der Anstalt haben stch in neuerer Zeit
sehr vermehrt. Ein Hauptgrund liegt darin, daß Bern der
erste Kanton war, der sich weigerte, seine Gewehre zur
Umänderung nach Zofingen zu schicken, indem er vorzog, dafür
selbst Maschinen anzuschaffen und die Arbeit im Zeughaus
ausführen zu lassen Längere Zeit waren bis 156 Arbeiter
angestellt. Will man die volle Summe, welche die Eidgenossenschaft

für diese Umänderung berechnet, in Anschlag bringen, so

würde sich ein Gewinn von Fr. 12,566 herausstellen. Die
Finanzdirektion stellte im Regierungsrathe den Antrag, die
Miliiärdirektion mir der Untersuchung der Frage zu
beauftragen, ob nicht von Seile der Eidgenossenschaft dem Kanton
Bern mehr zugemuihet werde, als er nach dem Gesetze zu
leisten verpflichtet wäre. Die Militädirekiion legte einen
Bericht darüber dem RegierungSrathe vor, woraus sich ergibt,
daß aller dings hin und wieder ein Frater, der aus einem
andern Kanione requirirt werden sollte, vom Kanton Bern
verlangt, daß dagegen nie berittene Mannschaft ohne Entschädigung
einberufen wird. Was die neuen Anschaffungen betrifft, so

kann der diefür bestimmte Erlrakredit suspendirt werden, bis
die neue Ordonnanz von der Bundesversammlung bestimmt
sein wird. Man wird sich mit der Eidgenossenschaft darüber
verständigen. Schließlich ist noch beizufügen, daß der
eidgenössische Inspektor der Infanterie, Herr Oberst Schwarz, der
seine AmtSdauer nun beendigt, sich in seinem letzten Berichte
dahin ausgesprochen hat, daß der Kanton Bern seinen militärischen

Obliegendeiten vollkommen Genüge geleistet habe. Auf
dieses Zeugniß hin vorzüglich empfiehlt der Redner die Anträge
des RegierungSratbeS zur Genehmigung.

Stooß wünscht über zwei Punkte Auskunft zu erhalten
und zwar vorerst in Betreff der Wiederholungskurse, indem er
die Frage stellt, ob der Ausfall auf dieser Rubrik infolge zu
niedriger Büdgetirung oder Nichtbewilligung der verlangten
Summe von Seite des Großen Rathes entstanden sei. Die
Wiederholungskurse beruhen auf gesetzlichen Bestimmungen, die

Zahl der einzuberuwnven Bataillone ist bekannt, so daß ein
Defizit nicht eintreten sollte. Ferner wünscht der Redner zu
wissen, ob nicht in der Summe von Fr. 17,866, welche für
den ordentlichen Unterhalt des Zeughauses als Nachkredit
verlangt wlrd, auch die Anschaffung von Burnand-Prelaz-Gewehren
begriffen sei. eine Anschaffung, die nicht zum ordentlichen
Unterhalte gehört.

Der Herr Berichterstatter legt zur Motivirung der
Anträge die Spezialderichte deS KriegskommissariateS und der

ZeughauSverwaltung vor, welche die einzelnen Ansätze einläßlich

begründen.

Die Anträge deS RegierungSratheS werden durch daS

Handmehr genehmigt.

Hierauf wird nach dem Antrage der ginanzdirektion
und des Regierungsrathes dem Herrn Friedrich Favre,
Kondukteur deS Postwagens ChaurdcfondS-Freibergen der dritte
Theil der ihm durch Urtheil deS Richteramtes Courtelary'am
ß. Oktober abhin auferlegten Ohmgeldbuße von Fr. 556. 86

erlassen, jedoch in dem Sinne, daß hiedurch der Bußantheil des
BerleiverS nicht berührt werden soll.

Durch das Organ deS Herrn Präsidenten spricht
nunmehr der RegicrungSraih die Ansicht ans, es möchte wegen
der vielen und unaufschiebbaren Geschäfte, welche dieser
Behörde unmittelbar vor und »ach Neujahr auffallen, der Große
Rath von seinem Vertagungsbeschlusse auf den 5. Januar
nächsthin zurückkommen.

v. Bure» wünscht zu wissen, ob die auf dem Traktan-
denverzeichnisse angezeigten Gegenstände nicht am ersten Montag
des Januar zur Behandlung vorgelegt werden könnten.

DaS Präsidium beantwortet diese Frage verneinend.

Weber, Regierungsrath, macht die Versammlung
aufmerksam, daß es störend auf den Gang der Verwaltung
einwirken würde, wenn unmittelbar nach Neujahr eine GroßrathS-
sitzung stallfände; dagegen könnte nach seiner Ansicht den von
anderer Seite geäußerten Wünschen Rechnung getragen werden,

wenn im Februar eine längere Sitzung veranstaltet würde.

Lauterburg unterstützt die Ansicht des RegierungSratheS
und erinnert daran » daß der Vertagungsbeschluß nur mit 46
Stimmen gefaßt wurde, während der Große Rath aus 225
Mitgliedern bestehe, von welchen die große Mehrzahl verreist
und keine Ahnung von einem solchen Beschlusse habe.

v Känel, Fürsprecher, sieht die Begründthcit deS

Antrages, von dem gefaßten Beschlusse zurückzukommen, noch
jetzt nicht ein und besteht darauf, daß wenigstens drei Gegenstände

: die Gesetzcsentwürfe über daS Erbrecht der Unehelichen
und über die örtliche Vormunvschaftspflege, so wie der
Entwurf eines neuen GroßraihsreglementS, am 5. Januar zur
Behandlung vorgelegt werden könnten

Engemann unterstützt, so gern er die Erledigung einiger
Gegenstände gesehen hätte, den Vorschlag der Regierung, deren
Mitglieder bereits während vierzehn Tagen den Sitzungen deS

Großen Ratheg beiwohnen mußten, und verlangt, daß die
Vertagung aus den ersten Montag im Februar stattfinde.

Kilian, RegicrungSraih, motivirt die Abwesenheit mehrerer

Mitglieder der Regierung, die theils wegen Krankheit,
theils wegen amtlichen Missionen zu erscheinen verhindert
waren, und gibt der Versammlung zu bedenken, daß die
Vorsteher der verschiedenen Direktionen um die NeujahrSzeil vom
Rechnungsabschlüsse sehr in Anspruch genommen werden und
daß hierauf der Zusammentritt der Bundesversammlung erfolge,
deren Geschäftsgang mit Rücksicht darauf, daß die vorberaihenven
Kommissionen zum voraus bestellt find, ein rascherer sein werde
als früher.

Ren fer beharrt auf dem gefaßten Beschlusse, und
verlangt, daß die abwesenden Mitglieder des Großen Rathes
durch ein besonderes Cirkular davon in Kenntniß gesetzt
werden.

G a n g uillet findet eS sonderbar, daß man die
Einberufung des Großen Rathes gerade um die NeujahrSzeil
erzwingen wolle, während auch viele Privaten, namentlich
Handelsleute zu dieser Zeit mit dem Rechnungswesen sehr beschäf-
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ligt seien, und ist der Anficht, daß man allerdings im Laufe
des Winters mir den Geschäften möglichst aufräume, was
jedoch im Februar so gut geschehen könne als in, Januar.

Mühiethaier geht von derselben Ansicht auS, wir
der Vorredner und möchte die Bestimmung des Zeitpunktes,
auf welchen der Große Rath wieder zusammentreten soll, der

Behörde überlassen, welche nach dem Reglemente dazu berechtigt

ist, nämlich dem Präsidenten in Verbindung mit dem Re-
gierungSrathc. um diesen nicht eine unverdiente Beleidigung
zuzufügen.

v. Bergen weiSt die Zumuthung zurück, als hätten
diejenigen, welche zur Vertagung stimmte», die Absicht gehabt,
den Präsidenten deS Großen RatheS oder die Regierung zu
beleidigen. Sobald die Geschäfte nicht behandelt werden
können, tritt der Redner vom Vertagungsbeschlusse zurück um
der Regierung Gelegenheit zu geben, dieselben gehörig vorzu-
berathen; dagegen verbindet er damit den Wunsch, daß die

Versammlung nicht mehr irregeführt werde durch die Aufnahme
von Gegenständen aus die Traktandenliste, welche nicht beharr-
delt werden können.

Stockm ar. RegierungSraih, bezweifelt nicht, daß die
aus dem EinberufungSschreibcn figur-renven Gegenstände am
ersten Montag »m Januar behandelt werden könnten, macht
aber andererseits ansmerksam, daß andere Geschäfte barunter
leiden würden, da der RegierungSraih fast unausgesetzt den
Verhandlungen deS Großen Rathes beiwohnen mußte und auf
den t5. Januar alle Rechnungen regultri werben müßen.
Sodann hat die Regierung sich auch mit den Vorbereitungen elneS

Handelsvertrages mit Frankreich zu befassen, um der Einladung
des BundeSratheS zu entsprechen und an den im Januar ftan-
findenden Konferenzen Theil zu nehmen. Hierauf folgt die

Bundesversammlung, in welcher Bern gehörig verlieren sein
will. Wie soll nun auf einmal alles gemacht werden, ohne
etwas zu vernachlässigen? Deßhalb traten die anwesenden
Mitglieder der Regierung sogleich nach dem Vertagungsbeschlusse
zusammen, um das Gesuch an den Großen Rath zu richten,
daß er denselben abändern und semen Zusammentritt auf
Anfang Februars festsetzen möchte.

Renser lehnt ebenfalls den Vorwurf ab, als hätte er
die Absicht gehabt, ven Prästvemen oder die Regierung zu
beleidigen und erklärt sich seinerseits bereit, dem Wunsche der
letzlern Rechnung zu tragen,

v. Känel, Negotiant, stellt, um etwas zu retten, den
Antrag, der RegierungSraih sei einzuladen, den Großen Rath
nach dem Schlüsse der bevorstehenden Bundesversammlung,
wenn möglich im Laufe des künftigen Februar, wieder
einzuberufen.

Abstimmung.

Auf den VMüguttgöbcschluß zurückzukommen 66 Stimmen.

„ demselben zu beharren ist „
Für den Antrag des Herrn v. Känel Mehrheit.

Tagblatt »eS Großen Rathe« t««Z.

Borträge der E i s e n b a h n d i r e k t i o n :

l) Pacht deS CentralbahnstückeS Bern-ThöriShauS
durch die Oronbahngesellschaft.

Nach § l, Lemma 2 der KonzesstonSakte der Centralbahn
von l852 ist hicfür die Genehmigung deS Großen Rathes
erforderlich.

Der RegierungSraih stellt den Antrag, diese
Genehmigung bis auf Weiteres zu ertheilen.

Stvckmar, Direktor der Elfenbahnen und Entsumpfungen,
als Berichterstatter. Sie misten, daß man seiner Zeit der
Cenlralbahngescllschaft das Stück von Kern bis an die Frei-
burger-Grenze konzedirt Hai. Ich will nicht auf den Fehler
zurückkommen, den man zu jener Zeit begangen ha«, indem
man aus diese Weise Bern von Freiburg und von der durch
diesen Kanwn laufenden Eisenbahn abschnitt. Die Central-
dahn, welche noch im Besitze dieser Konzession ist, scheint
dieselbe behalten zu wollen. Allein der Betrieb dieses Stückes
ist für die Gesellschaft seiner Kürze wegen lästig; sie kömmt
dabei in Schaden, wie bei allen Linien dieser Art, die mehr
Kosten verursachen, als ste Ertrag abwerfen. Da man nun
entweder die Cenrralbahn bis Freiburg fahren lassen oder in
ThorishauS Wagen ändern müßte, so hat diese Gesellschaft
derjenigen der Oron-Linie den Betrieb des Stückes ThöriShauS-
Bern abgetreten. Diese Abtretung dient der Eentraldahn in
mehrfacher Beziehung, und sie ist eS noch mehr im Interesse
des Publikums, welches nicht genöthigt ist, in ThörishauS
Wage» zu ändern Gemäß der der Centralbahn ertheilten
Konzession kann aber diese Gesellschaft keinen Vertrag über
diesen Gegenstand ohne die Genehmigung des Großen RatheS
des KanlonS Bern abschließen. Der RegierungSraih verlangt
nun heute von Ihnen die Gutheißung dieses Vertrages.

Der Antrag des RegierungSratheS wird ohne
Einsprache genehmigt.

2) Vorstellung aus den Amtsbezirken Aarberg,
Küren, Btel und Nidau, betreffend die Erstellung einer

Fahrbrücke bei Bußwyl.

Wegen der sehr bedeutenden Kosten eines solchen Baues
und des nicht absoluten Bedürfnisses trägt der R e g i e r u n gs.
rath auf Abweisung der Pelenlen an.

Slockmar, Direktor der Eisenbahnen und Entsumpfungen,
als Berichterstatter. Wir wären Alle wohl geneigt, dem

Begehren der Gemeinden der Umgegend von Bußwyl zu entsprechen,

und ihnen eine Brücke für Fuhrwerke und Fußgänger zu
erstellen, wenn dieser Bau nicht beträchtliche Kosten nach sich

ziehen würde. Wollte man dort eine Brücke wie die zu Bern
bauen, so würde ste Fr. kosten, die man ans die Linie
Bern Blei mehr verwenden müßte. Sie sehen, daß dieß eine

fühlbare Ausgabe wäre. Würde man eine Brücke von Holz
konstruiren, so wäre dieß auch eine Ausgabe von Fr. 366,666,
die in der That nicht die Eisenbahndireklion, wohl aber die der

öffentlichen Bauten treffen würde, und dann müßten die dabei

interesfirten Gemeinden das Begehren dafür stellen. Begnügte
man sich, stromabwärts vom Aarübergang eine kleine Brücke



390

für Fußgänger zu erstellen, so würde dieser Bau nur Fr. it,Mi)
kosten. Auf dieß müßte man sich beschränken, und es ist AUeS,
was man gegenwärtig thun könnte. Wenn nun die Gemeinden
dieß verlangen, wird man eS nicht abschlagen, man müßte sich

aber vorläustg mit thuen verständigen.

Mühlheim, Erwarte» Sie nicht, daß ich, als aus der

Gegend kommend, welche diese Petition vor die Behörde
gebracht bat, den Staat zu einer Ausgabe von Fr 5<X1Ml1
veranlassen werde Allerdings ist die Distanz zwischen den

Brücken von Aarberg und Büren groß, und es leidet der

landwirihschaftliche Verkehr darunter. Von Aarberg abwärrS
find keine andere Verkehrsmittel als drei Fähren über die Aare.
Wenn nun die Eisendahnstation, wie die Bevölkerung der

Gegend fürchtet, auf das linke User der Zihl verlegt würde, so

würde der Verkehr derselben ganz abgeschnitten, Bergesse man
nicht, daß auf der dortigen Halbinsel ein von beiden Richtungen

her sehr besuchtes Bad ist, und daß dann die Leute

gezwungen wären, einen bedeutenden Umweg zu macken. Ich
begreife wohl, baß das vorliegende Begehren vom finanziellen
Standpunkte aus kaum zuläßig ist, dagegen freute es mich, daß
die Regierung geneigt ist, neben der Eisenbahnbrücke wenigstens
eine Fußbrücke zu erstellen, wodurch die Gegend auch befriedigt
sein wirb; die Ausführung wird Sache späterer Unterhandlung
sein, deßhalb stelle ich keinen Antrag,

Der Antrag deS Reg it rung Sr ath eS wird durch das

Handmehr genehmigt.

Hierauf läßt der Herr Präsident noch einen Anzug
deS Herrn Großrath Schlegel verlesen, mit dem Schlüsse:

ES sei der RegierungSrath einzuladen, über die in 5 93
Ziffer tt der StaatSverfassung vorgeschriebene Revision
deS Gesetzes betreffend die HandänderungSge-
dükr ein Projekt vorzuberathen und dem Großen Rathe
vorzulegen.

DaS Präsidium erklärt hierauf die Sitzung mit einem
kurzen Rückblicke auf die zahlreichen Arbeiten, welche der Große
Rath im Laufe derselben erledigt bat, als geschlossen.

Schluß der Sitzung und der Session- tt Uhr Vormittags.

Der Redaktor;

Fr. F aßbind.
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Slrafnachlaßgesuch der Barbara Lehmann von Horenbach,
vom 13. Dezember

Bußnachlaßgesuch mehrerer Grundeigenthümer von Bechigen,
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